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VorliegendeAusgabe der Schulorduung vom 11. Dezember 1845 ver-

dankt ihre Ent�tehung dem Wun�che mehrerer Herren Seminardirektoren, welche

ihre Zöglinge mit den Be�timmungen der�elbenbekannt gemachtwi��en wollen,
und vieler Lehrer, denen die Be�chaffung der im Jahre 1882 von mir bearbeiteten

Ausgabe der Schulordnung wegen des Ko�tenprei�es zu �{hwer fiel, die aber

gern in den Be�iß der Schulordnung neb�t den für �ie wichtigenErläuterungen
und Be�timmungengelangenmöchten,�owie dem Re�kripte des Herrn Mini�ters
der gei�tlichen2c. Angelegenheitenvom 3. März 1883, U. Ul]. a. 15401, welches

be�timmt, daß bei der zweiten Prüfung der Volks�chullehrer behufs Erlangung
der Qualifikation zur definitiven An�tellung im Schulamte u. a. darauf Gewicht

zu legen �ei, daß die Prüflinge eine genaue Kenntnis der im Bezirk ihrer

AmtsthöätigkeitgeltendenVerordnungenüber Schuldisziplin, Schulver�äumni��e,

Dispen�ation vom Schulbe�uche, Ferien, Schulentla��ung, Sprachunterricht in

utraqui�ti�hen Schulen und �on�tiger zur Ver�ehung einer Lehrer�telle we�ent-

lichen Be�timmungen der Schulverwaltung be�ißen. Jh hoffe und wün�che,

daß das Buch dem be�agten Zweckedienen möge.

Marienwerder, im Juli 1885.

Dr. Schulz.
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Er�te Abteilung.

Schul-Ordnung
®

für

die Elementar�hulender ProvinzenO�t- und We�tpreußen.
Vom 11. Dezember1845.

|
‘Wir Friedri<h Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 2c.

habendie in der Provinz Preußen be�tehenden Vor�chriften über das Elementar-
Schulwe�en einer Revi�ion unterwerfen la��en und verordnen nah Anhörung
Un�erergetreuen Stände die�er Provinz und auf den Antrag Un�eres Staats-

o eriums über das Elementar-Schulwe�en in der genannten Provinz, was

olgt: '

(ÜberEinrichtung, Aufgabe und Ziel der preußi�chen Volks�chule und dex Mittel�chule
gelten die allgemeinen Be�timmungen vom 15. Oktober 1872. S. zweite Abteilung Nr. Tk.)

L. Von dem Be�uche der Schulen überhaupt,
8 1. Allgemeine Schuipflicht.

__
Jedes Kind, welchem �eine Eltern oder Pflegerniht den nötigen Unter-

iht im Hau�e ver�chaffen, kann �hon nach vollendetem 5ten, joll aber na<
vollendetem 6ten Lebensjahre zur Schule ge�chi>t werden.

1, Die allgemeine Schulpflicht wird dur< das General - Land�chulreglement von

1763,dur< das Allg. Landrecht und dur Artikel 21 der Staatsverfa��ung vom 31. Januar
1850 vorge�chrieben. Lettere Be�timmung lautet: „Eltern und deren Stellvertreter dürfen
thre Kinder oder Pflegebefohlenen niht ohne den Unterricht la��en, welcher für die öffent-
lichen Volks�chulen vorge�chrieben i�t.“

‘

8. Alljährlich bis zum 15. März haben die Guts- und Gemeindevor�teher auf dem
Landedem Lehrer re�p. Hauptlehrer ein Verzeichnis der im Orte vorhandenen Kinder,
welche das 6. Lebensjahr vollendet haben oder bis zum 30. Juni vollenden, zu übergeben;
eben�odie Schuldeputation in den kleinen Städten, jedo<h haben die�e �olche Kinder, welche
Privat�chulenoder andere öffentlihe Schulen be�uchen, in das Verzeichnis nicht aufzunehmen. —

«În den größern Städten hat die Schuldeputation bis zum 15. Februar alle Eltern anfzu-
fordern,thre Kinder beim Hauptlehrer anzumelden. . Die�er �tellt ein Verzeichnis auf, das

von der Schuldeputation mit den ihr vom Magi�trat übergebenen Verzeichni��en zu ver-

gleichen ift. — Alle Vierteljahr �ind au< die im verflo��enen Vierteljahr zu- re�p. weg-
Jegogenen Kinder dem Lehrer namhaft zu machen.

D+ Blinde oder taub�tumme Kinder gehören, �olange �ie im �chulp�lihtigen Alter

�tehen und nicht in be�ondern An�talten untergebracht �ind, der Orts�chule an. Schwer-
hörigenKindern hat der Lehrer cine �org�ame Beobachtung angedeihen zu la��en.

__

dor + Der Regel nac haben die Eltern ihre Kinder in die Schule des Orts zu �chicken;
o< kann ihnen auh die Benugung einer andern Schule niht ver�agt werden. Einer

Genehmigungder Schulauf�ichtsbehörde, wenn Eltern ihre Kinder in eine andere Schule,
namentlih auh in eine Schule der andern Konfe��ion oder in eine Privat�hule �chien
wollen,bedarf es niht. Auf Erfordecn muß aber der Nachweis über die ausreihende

Zz Hulungder Kinder geführt werden, event. dux deren Prüfung.
— Der obligatori�che

MMlunterriht muß den Kindern preußi�cher Unterthanen in einer preuß. Schule zu teil

ZCc<hutorduung. 1
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werden, niht aber fann dies in einer aus3ländi�chen ge�hehen. — JFnbetreff der Wahl der

Schule f. Abt. 2, Nr. XVIk. A.

3. Schulpflichtige Kinder gehören der Schule ihres Wohnorts an, au< wenn ihre
Eltern anderswo wohnen. Einer Zu�timmung des Schulvor�tandes bedarf es nicht.

6. Ungetaufte Kinder <hri�tliher Eltern �ind derjenigen <hri�tl. Schule zuzuweijen,
welche für die Kinder der Konfe��ion der Eltern eingerichtet �ind. Die Lehrer haben in
den Li�ten zu vermerken, ob die Kinder getauft �ind oder nicht.

7. „Kinder, die in einer andern Religion, als welche in der öffentlichenSchule gelehrt
wird, nach den Ge�egen des Staates erzogen werden �ollen, können dem Religionsunterrichte
in der�elben beizuwohnen ni<ht angehalten werden.“ A. L. R. T1, Tit. 12, $ 11. — Das

Re�t. d. g. M. -v. 3. März 1844 unter�agt daher, Kinder, welche niht zur Konfe��ion der

ange�tellten Lehrer gehören, dur<h Hwang zur Teilnahme an dem Unterrihte in der

Religionslehre oder der bibl. Ge�chichte, wie �olhec in der betr. Schule erteilt wird, zu

veranla��en. Eine f�olhe Teilnahme �oll nur dann ge�tattet werden, weun die Eltern oder
Vormünder die�elbe ausdrü>li<h verlangen.

8, Hin�ichtlih der Gründung und Leitung von Privat�chulen, der Erteilung von

Privatunterricht oder der Funktion als Hauslehrer gelten die Be�timmungen der Kabinets-
Ordre vom 10. Juni 1834 (Ge�eß-Samml. 1834, S. 132) und der Jr�truktion v. 31. De-

zember 1839 zur Ausführung der gedachten Ordre (S. zweite Abteilung No. XIV.)
Wenn ein Familienvater nah $ 6 die�er Ju�truktion �eine Befähigung zur Erteilung des

Unterrichts nahwei�en kann, und leßterer die für die Volks�chule vorge�chriebenen Gegen-
�tände umfaßt, jo kann der Familienvater die Funktion des Hauslehrers bei �einen Kindern
Übernehmen.

8 2. Dauner des Schulunterrichts.
Dex Schulunterricht dauert bis zum vollendeten vierzehntenLebensjahre.

In be�onderen Fällen kann der die Schule beauf�ichtigende Pfarrer ($ 33.)
nah vorgängiger Rücf�prache mit dem Schullehrer die Entla��ung des Kindes
aus der Schule no< um ein bis zwei Jahre hinaus�ezen.

1. Solange die Entla��ung eines Kindes au< na< Vollendung des 14. Jahres nicht
erfolgt und von dem Lokal�chulin�pektor niht genehmigt i�t, bleibt das�elbe �hulpflihtig und

jede Ver�äumnis des�elben �trafbar. — Während für die Aufnahme der Kinder in die Schule
jährlih nur ein Termin fe�tge�ezt zu �ein pflegt, desgleichen für die Ver�ezung in die höhere
Kla��e bezw. Abteilung, i�t füx die. Entla��ung der�elben ein doppelter Termin bräuchlih,
zu O�tern_und zu Michaeli. Der Entla��ung geht in der Regel eine öffentlihe Prüfung
der Schule voraus,

;

ZS. An�telle des Pfarrers i� infolge des Ge�ezes vom 11. März 1872, betr. die

Beau��ichtigung des Unterrichts- nnd Erziehungswe�ens (Ge�.-S. 1872, S. 183) der vom

Staat ernannte und be�tellte Orts�chulin�pektor getreten, da die Entla��ung aus der Schule
eben�o wie der Schulbe�uch in das Bereich der Schulauf�icht gehört, und nur dervomStaat
mit der Schulauf�icht beauftragte Beamte darüber zu befinden hat, ob ein Kindhin�ichtlich
�einer in der Schule erlangten Kenntni��e und Fertigkeiten zur Entla��ung reif i� oder nicht.

Die erfolgte Konfirmation bei den Evangeli�chen oder die Annahme zu den h. Sa-

kramenten bei den Katholiken giebt in keinem Falle eine Berechtigung zur Entla��ung aus

der Schule.
|

$ 3, Dispen�ation vom Schulbe�uch.
Die Erlaubnis, von der Schule wegen be�onderer Hinderni��e zurü>zu-

bleiben, erteilt bis zu 8- Tagen der Pfarrer, und, wenn die Schule �ih niht
am Wohnort des Pfarrers befindet, der Schullehrer.

'

Über Ge�uche um Befreiung vom Schulbe�uche auf längere Zeit ent�cheidet
der Schulvor�tand. '

Über die Ausübung die�er Befugni��e werden die Regierungennähere
Anwei�ung erteilen.

1. An�telle des Pfarrers i� auch hierin der Ortsculin�pektor getreten. cfr. das in
Anm. 2 zu $ 2 Ge�agte.

2, Wegen der Schließung der Schulen während einer Cholera- oder jon�tigen Epidemie
. Regulativ des M. d. g. A. u. des Jnnern v. 14. Juli 1884 (Amisblatt der Ng. zu
Marienwerder 1884, S. 238 f.)
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3, Über Ge�uche um Dispen�ation vom Schulbe�uch ent�cheidet der Schulvor�tand bezw.
die Schuldeputation. Gegen die Rüc>kwei�ung des Ge�uchs �teht den Beteiligten die Anrufung
der Ent�cheidung des Kreis�chulin�pektors frei.

8 4. Squlver�äumrni��e.
Die nicht gerechtfertigtenSchulver�äumni��e werden an den Eltern und

Pflegern der �chulpflichtigenKinder, nah fruchtlo�er Ermahnung von �eiten
des Schulvor�tandes, durch eine für Zweckeder Schule zu verwendende Geld-

�trafe von 4 Pfennigen für jeden ver�äumten Tag geahndet. Erwei�t �ich die�e
Strafe nah wiederholter Anwendung als unwirk�am, fo kann die�elbe bis auf
5 Silbergro�chen für den Tag. ver�chärft werden.

Die Schulvor�tände beantragen auf die von dem Schullehrer geführten
Ver�äumnisli�ten, na<h Anhörung der Ent�chuldigungsgründe oder nach ver-

geblicherVorladung der Eltern oder Pfleger der Kinder, die Ver�äumnis|�trafen
bei der Ortspolizei-Behörde,welche die�elben fe�t�eßt und beitreibt. Die für
den Fall des Unvermögensder Zahlungspflichtigenzu verhängendeGefängnis�trafe
hat auf dem Lande der Landrat und in den Städten der Magi�trat fe�tzu�etzen.

1. Den Schulin�pektoren, Schulvor�tänden und Lehrern muß als Pflicht, welche dur<
Ne�kripte des Hrn. Min. und dur< Verf. der Rg. wiederholt einge�härft i�t, ans Herz gelegt
werden, dur< Ein�prache auf die Eltern re�p. Pfleger und auf die Kinder auf einen regel-
mäßigen Schulbe�uh<hhinzuwirken. S. hinten Abt. Il, No. XVII. B. u. C.

2, In die vom Lehrer aufzu�tellenden Ver�äumnisli�ten �ind alle Kinder, auh wenn �ie
nur kurze Zeit und mit Ent�chuldigung gefehlt haben, untex Angabe der dem Lehrer bekannt

gewordenen Gründe der Ver�äumnis aufzunehmen. Durch die Fortla��nng eines Kindes

macht �ih der Lehrer �traffällig. Die Ver�äumnisli�ten �ind in 2 Exemplaren zu fertigen
und einzureichen.

3. Er�t nach fruhtlo�er Ermahnung und na< Anhörung der Ent�huldigung8gründe
foll die Strafe fe�tge�eßt werden, damit niht ohne Not und mit der dur< die Natux der

Sache gebotenen Schonung zur Anwendung von Zwangsmaßregeln ge�chritten wird. (Motive).
4. Über den Schulbe�uh der Schifferkinder f. Abt. IT, No. XVII. D.

5. Zu den gerechtfertigten Ver�äumni��en gehört die an 2 Tagen in der Woche �tatt-
findende Teilnahme der Kinder an dem Katehumenen- re�p. Konfirmanden-Unterriht. Die-

�er i�t dur<h das Regulativ des Ober-Prä�identen d. d. Königsberg den 1. Mai 1876 No.
9088 O.P. geregelt, und i�t in der�elben be�timmt worden, daß eine Dispen�ation der Schul-
kinder von dem Schulunterrichte zum Zwe>e der Teilnahme an dem Katehumenen- 2c. Unter-

richte vor vollendetem 12. Lebensjahre nict �tatthaft i�t. — Uber die Ausführung die�es
Regulativs, über die für den Katehumenen-Unterricht fe�tge�eßte Zeit und die Dispen�ierung
der Kinder vom Schulunterricht haben die Regg. be�ondere Verordnungen erla��en. — Ferner
�ind als erlaubte Schulver�äumni��e anzu�ehen: Krankheit des Kindes oder der Eltern, Tode3-

fall in der Familie, unge�tümes Wetter für die auf Abbauten oder in anderen Ort�chaften
wohnenden Kinder. |

6, Als fkatholi�he Feiertage, an denen die kath. Schulkinder und Lehrer von der

Schulpflicht befreit �ind, gelten: Das Fe�t der h. drei Könige, Fronleihnamsfe�t, das Fe�t
der Apo�tel Petrus u. Paulus, das Fe�t Allerheiligen, die Fe�te Mariä Reinigung (Licht-
meß), Mariä Verkündigung, Mariä Empfängnis und das Fe�t des Hauptpatrons. An den

A�chermittwochen und Aller�eelentagen i� den kath. Kindern und Lehrern, welhe den

Gottesdien�t be�uchen wollen, ebenfalls bis 10 Uhr freizugeben. :

7, Jüdi�che Kinder �ind an den Sonnabenden und jüdi�chen Feiertagen nux dann vom

Schulbe�uchbefreit, wenn ihre Eltern, Pfleger oder Vormünder bei dem Orts�chulin�pektor
die Dispen�ation von dem�elben nachge�uht haben. Halten jüdi�che Eltern ihre Kinder ohne
die�e Erlaubnis zurü>, �o �ind die Ver�äumni��e des Unterrichts �trafbar.

‘

8. Die Zulä��igkeit einer Ver�äumnis�trafe i� ausge�<hlo��en, wenn das betr. Kind,
auh ohne Anzeige bei dem Schulvor�tand bezw. ohne de��en Genehmigung, eine andere
Schule be�ucht hat. ‘

‘

9, Die Ver�äumnistrafe trifft den, dem die Erziehung des Kindes obliegt, al�o zu-
näch�t den Vater und nach de��en Tode die Mutter, bezw. den Vormund, re�p. den Pfleger
oder Dien�therrn. ;

10, Als Ortspolizeibehörde i� derjenige Amtsvor�tcher anzu�ehen, innerhalb de��en
1*
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Bezick die �öumigen Eltern wohnen, und niht dex Amtsvor�teher, in de��en Bezirk die

Schule liegt, wenn der Wohnort der qu. Eltern und der Schulort niht dem�elben Amts-

bezirk angehören.
11. Die Polizeibehörden haben die Schulvor�tände als die Behörden, wel<he durch

das Ge�e mit der Unter�uhung der Straffälligkeit und mit der Stellung des Strafantrags
beiraut �ind, von den getroffenen Fe�t�ezungen und dem Erfolg des Exekutionsverfahrens in
Kenntnis zu �een. Dies kann dux< Rü>gabe der Ver�äumnisli�te ge�chehen.

_12, Jn �olhen Fällen, in denen �i<h alle übrigen Maßnahmen der Behörden zur

Erzwingung des Schulbe�uhs als fruchtlos erwei�en, kann au< von der Si�tierung der

Kinder zur Schule Gebrau<h gemacht werden.

S85.

Hin�ichtlih der Schulzeugni��e, der Zahl der Unterrichts-Stunden,der

Gründe, aus denen Dispen�ation vom Schulbe�u<h oder eine Be�chränkung
und Verlegung der Unterrichtszeit, namentlich für Kinder ärmerer Eltern,
zulä��ig i}, �owie hin�ichtlih der Ferien und der Sountags�chulen bleiben die

erforderlichen Anordnungen, mit Rück�icht auf Zeit- und Ortsverhältni��e, be-

�onderen Jn�truktionen oder Reglements vorbehalten.
1. Auf rechtzeitige Nequi�ition der Superintendenten und Dekane �ind die Kinder der

betr. Konfe��ion der in den betr. Kirch�pielen belegenen Schulen für den jährlichen Kirchen-
vi�itationstag dur< die Lokal�chulin�pektoren bezw. Schuldeputationen vom Be�uche des Schul=
unterrihts behufs Prüfung in der Religion bei Gelegenheit der Kirchenvi�itation in der

Kirche �elb�t zu di8pen�ieren.
2, Die Zahl der Unterrichts�tunden, die ein Lehrer zu erteilen verpflichtet i�t, beträgt

bei 1 fla��igen und Halbtags�<hulen in der Regel 30—32.
3, Wegen der Sommer�chule, in der die Kinder in 2 ge�onderten Abteilungen (în dex

Regel Stufe LTu. IT von 6—9 oder 7—10 und Stufe [IT von 9—12 re�p. 10 — 1 unter-

richtet werden, gelten für jeden Reg.-Bezirk be�ondere Be�timmungen. '

4, Die Verwendung {ulpflihtiger Kinder zum Hüten, zu ländlichen Arbeiten u. dergl.
darf nur gegen Erlaubnis�chein des Orts�chulin�pektoxs ge�chehen. Über die Bedingungen,
unter denen Kinder zum Hütedien�t vermietet und verwendet werden können, haben dic

einzelnen Regg. be�ondere Verordnungen erla��en. S. Abt. 2, No. VII.

és, Der Lehrer darf den Stunden- (Lektions-) Plan niht eigenmächtig abändern und

niht von dem�elben ohne be�ondere Erlaubnis abweichen. Er hai die fe�tge�ezten Schul-
�tunden pünktli<h und ganz, ohne jeglicheUnterbrehung zu halten und mat �ih �traffällig,
weni er eine �olche ohne �pezielle, vorher na<hge�uhte und erhaltene Erlaubnis und ohne
einen begründeten Anlaß ausfeßt. ;

Beim Unterricht muß der Lehrer jede8mal voll�tändig und an�tändig bekleidet �ein und

�i<h während des�elben jeder Nebenarbeit und Un�chi>lichkeit enthalten. Er hat alles zu
meiden, was die Ruhe und Au�merk�amkeit �tört oder dem An�tande zuwider i�. Die

Schul�tube�oll fiets reinlih und ordentlich gehalten und nux für den Schulzwe> benußt
werden. :

Alles, was zur Vorbereitung des Unterrichts gehört, namentli<h das Vor�chreiben, die

Durch�icht und Korrektur der �<ri�tlihen Arbeiten u. dergl. hat der Lehrer außer der

eigenilihen Schulzeitzu be�orgen. AE

6. Die Verf. der Rg. zu Königsberg v. 25. Januar 1883 (IT. 1706/1) be�timmt:
1. Wenn das Thermometer vormittags 10 Uhr bis + 209 Reaumurx

(25 Cel�ius) im Schatten �teigt, kann in �tädti�hen Schulen mit Genehmigung der

Schuldeputation dec Unterricht ausfallen. ; _

2. Ob während des Sommerhalbjahres der Unterricht um 7 oder um 8 Uhr
morgens zu beginnen habe, darüber �teht na< Anhörung des Orts�chulvor�tandes
den Kreis�hulin�pektoren die Ent�cheidung zu.

O

Die�e Be�timmung gilt eben�o für �tädti�he wie für ländlihe Schulen.
7, Uber den Unterricht der in Fabriken oder mit anderer gewerblicher Arbeit be-

�chäftigten �hulpflichtigen Kinder |. das Re�k. der MM. für Handel u. d. gei�tl. A. v. 26.

Novbr. 1878 (Amtsbl. der Reg. zu Marienwerder 1878, S. 335; der Reg. zu Königsberg
1879, S. 7.

'

8. Hinrichtlichdex beim Unterricht in der deut�chen Sprache in den von Kindern pol-
ni�cher und littaui�her Zunge be�uchten Volks�hulen der Prov. O�t- und We�tpreußen. gilt
die Ober-Prä�idial-Verordnung v. 24. Juli 1873. S. Abt. TL, No. XVIII.



9, Die Sommer- und Herb�tferien, welhe zu�ammen nux 6 Wochen dauern dürfen,
werden hin�ichtli<h ihres Beginns von den Kreis�chulin�pektoren nah Vereinbarung mit dem
Kreislandrat fe�tge�ezt. S. Abt. IL, No. IV.

19. Auf die Einrichtung der dur<h das General-Land�chulreglement vom 12. Augu�t
1763 $ 6 u. des Allg. L.-R. IT, 12 $ 45 angeordneten Sonntags�chulen, zu deren Be�uch
das O�tpreuß. Provinz ialre<ht, Zu�ay 223, auh �olche �hon zum Abendmahl zugela��ene
Per�onen verpflichtet, die der Prediger �<hwach in den Schulkenntni��en findet, wurden die

Regg. infolge des 4. Landtag3ab�chieds für die Prov. Preußen v. 3. Mai 1832 (Kampy'
Annal. S. 553) be�onders aufmerk�am gemacht. Sie be�tehen z. Z. aber nùc in vereinzelten
Fällen, — Andem Unterricht in Fortbildungs�hulen dürfen �chulpflichtige Kinder nicht teil-

nehmen. Dagegen �ind die Lehrer an den Volks- und Mittel�chulen verpflichtet, innerhalb
der vofationsmäßigen Stundenzahl an �olchen Schulen gegen eine be�ondere, von der Ge-

meindebehörde fe�tzu�eßende mäßige Remuneration Unterricht zu erteilen.

$ 6. II. Von der Berufung, dem Amte, der Be�oldung uud Entla��ung der

Schullehrer. — Berufung.
Das Recht, den Schullehrer zu berufen, teht dem Gutsherrn des zur

SchulegehörigenBezirks und, wenn deren mehrere �ind, die�en gemein�chaftlich,
in den Städten aber den Magi�träten zu, �ofern niht dur<h Herkommenoder

be�ondereRechtstitel ein anderer dazu befugt i�t. Befindet �ih kein Gutsherr
un Schulbezirke,f�o hat der Schulvor�tand den Schullehrer zu berufen.

Sind mehrere Gutsherren vorhanden, �o gebührt dem Gutshercrn des

Schulorts die Leitung der gemein�chaftlihen Verhandlungen wegen Berufung
des Sqcullehrers.

Hin�ichtlichder Berufung der Lehrer an den Kirch�hulen behält es bei

den Be�timmungendes O�tpreußi�hen Provinzialre<hts, nah welchen das

Kirchenpatronatdie Befugnis mit �i< führt, an den Orten, wo Kirchen vor-

handen �ind, die Schullehrer der gemeinen Schulen zu berufen (Zu�ay 218

8 1), und bei fkatholi�<henKirh�hulen die Schulmei�ter in der Regel vom

Pfarrer und der Gemeinde gemein�chaftlichbe�tellt werden(Zu�aß 218 $ 4),
an den Orten �ein Bewenden, wo die�e Be�timmungen bis8herzur Anwendung
gekommen�ind.

Wird eine Shullehrer�telle niht binnen drei Monaten nah der Erledi-
gung wieder be�etzt, �o geht das Be�ezungsrecht für die�en Fall auf die Re-

gierung über.

L. Nach den Motiven zur Shh.-O. hat inbetre�} des Berufungs3rechts der Lehrer im

allgemeinen nichts in dem be�tehenden Rechte geändert werden �ollen; nach die�em aber i�t

cuzunehmen,daß das Berufungsreht und die damit korre�pondiecrende Verpflichtung zur
Lieferungdes Bauholzes auf dem Lande den Gutsherr�cha�ten des Sulbezirks beigelegt
werden muß. Die Be�timmung über die Konkurrenz mehrerer Gut3herren und die Leitung
der gemein�<haftlihen Wahlverhandlungen i� analog der Vor�chrift des Allg. L. - R. bei
mehreren Kirchenpatronen, IT, 11, $ 607. Die Berechtigung der Magi�träte in den Städten
beruht auf $ 3, Zu�ag 218 O�tpr. Prov.-Rehts. — Die Schlußbe�timmung über Ausübung
des Devolutionsrechtsi� analog der Vor�chrift des Allg. L.-R. Ix, 11, $ 398, nur unter

Be�chränkungauf eine den Verhältni��en angeme��ene kürzere Fri�t gegeben.
._ ®. Sqculunterhaltungspfliht und Lehrerbe�egungsrecht �ind nicht Korrelate, er�tere

giebt keinen An�pruch auf lezteres.
y 3. Das Patronatsreht �teht au<h Frauen zu, wenn �ie Be�igerinnen des betr. Guts

�ind, niht aber deren Ehemännern, wenn �ie niht mit jenen in Gütergemein�chaftleben.
Mi

4. Der Magi�trat hat vor der Wahl eines Lehrers das Gutachtender techni�chen
itglieder der Schuldeputationeinzuziehen. Ér hat auh das Recht, jeden für das Elementar-

�hulamt wahlfähigen Mann in erledigte Stellen zu berufen. Den bereits an der Schule
ange�telltenLehrern�teht ein re<tli<er An�pruch auf A�cen�ion in die höhere Stelle niht
þ

T Seite. Ob bei Vakanzen von höheren Gehalts�tellen eine A�cen�ion derfolgendenLehrec
$T nur eines einzelnen �tattfinden �oll oder niht, darüber ent�cheidet die Regierung.



5, Jnbetref der Berufung bezw. Be�tätigung der Lehrer zu �olhen evangel, Schul-
�tellen, mit denen ein Kirchenamt verbunden i} , muß dux< Kommunikation mit dem Kon-

�i�torium eine Einigung herbeigeführt werden.
G6, Darin, daß die Auf�icht8behörde bezw. Regierung der Wahl und Berufung eines

Lehrers dur einen Privatpatron die Be�tätigung ver�agt und den Patron zur Prä�entation
eines anderen, �hon längere Zeit im Schulamte bewährten Lehrers veranlaßt, liegt keine

Be�chränkung der Lehrerberufungswahl.

S87.

Zu Schullehrern dürfen nur �olhe Per�onen, welche �i<h untadelhaft ge-
führt und von der Prüfungskommi��ion ein Zeugnis der An�tellungsfähigkeit
erhalten haben, berufen werden. Die An�tellung der Schulamtskandidatenerfolgt
zunäch�t provi�ori�ch, nah den hierüber be�tehenden allgemeinen Vor�chri�ten.

1, Die be�tandene Prüfung giebt dem Kandidaten noh kein Recht zur An�tellung. den

Behörden gegenüber.
2. Alle an öffentlichen Volks�{hulen ange�tellten Lehrer und Lehrexinnen �ind bei der

er�ten etatsmäßigen An�tellung zu vereidigen und zwar nah der Form des Dien�teides, welche
für die unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten dur< die Allerhöch�ten Ordres vom

22. Januar und 6. Mai 1867 (Ge�.-S. S. 132 u. 715) vorge�chrieben i�t. Solche Lehrer,
welche no< niht geprüft �ind und nur vorübergehend oder aushilf3wei�e zur Verwaltung
einer Lehrer�telle verwendet werden, lei�ten den Eid nah zurückgelegter Prüfung. — Hand-
arbeitélehrerinnen, welche keinen weiteren Unterricht erteilen, �ind niht zu vereidigen.

8, Die An�tellbarkeit eines Lehrers �egt ein mu�terhaftes Verhalten des�elben in mo-

rali�her wie politi�cher Hin�iht voraus. — Die Teilnahme an �olchen Vereinen, welche eine

feind�elige Parteinahme gegen die Staatsregierung verfolgen und die�er, �tatt �ie zu unter-

�tüßen, in allen Maßnahmen hemmend entgegenzutreten bemüht �ind, i� bei Vermeidung
der Nichtan�tellung bezw. der Dien�tentla��ung unter�agt.

4, Die Vorbildung der Volks�chullehrer erfolgt in der Negel in einem Lehrer-
Seminar. Die Vor�chriften wegen der Au�nahmeprüfung an den Kgl. Schullehrer-Seminarien,
�owie über die Prüfung der Volks- und Mittel�chullehrer und Rektoren �ind unterm 15. Of-

tober 1872 erla��en. S. zweite Abt. Nr. IL.

5, Die im Seminar ausgebildeten Lehrer find verpflichtet, jedes von der Regierung
des betr. Bezirks ihnen überwie�ene Schulamt anzunehmen, und bleiben 3 Fahre hindurch
nah dem Austritt aus dem Seminar zur Dispo�ition derjenigen Regierung, für deren Be-

zirk �ie au8gebildet �ind, dürfen daher keine Bedingungen eingehen, die �ie an der Erfüllung
die�er Pflicht hindern. Wex der Wei�ung dex Regierung nicht oder niht �ofort na<htommt,
muß die Ko�ten, welche �eine Ausbildung für das Lehramt verur�acht hat, zurüczahlen.
Dasfelbe gilt von allen �olchen Lehrern, welche ihx Amt niederlegen oder aus dem�elbenent-

la��en werden, bevor �ie 3 Jahre als Lehrer fungiert haben. Anträge auf gänzlichen oder
teilwei�en Erlaß der zu er�tattenden Beträge oder auf Ge�tattung von Teilzahlungen �ind
an die Regierung zu richten und von die�er zu ent�cheiden.

G6, Die provi�ori�ch (interimi�ti�<) ange�tellten Lehrer können na< Be�inden der Um:

�tände ohne weiteres und ohne An�pru<h auf Pen�ion aus dem Amte entla��en werden.

Daher �oll die provi�ori�he Be�chäftigung niht zu lange ausgedehnt werden und die pro-

vi�ori�che An�tellung höch�tens 6 Jahre, von dem Antritte eines öffentlichen Lehramts ab

gere<hnet,dauern. Die zweite Prüfung muß �päte�tens 5 Jahre nach der er�ten abgelegt wer-

den. Sind Ausnahmenrätlih oder notwendig, �o i�t dazu die Genehmigung des Herrn
Mini�ters d. g. A. erforderlich. : -

Die definitive An�tellung i�t von der Ab�olvierung der zweiten Prüfung abhängig.
Einer Zu�timmung der kirchl.Oberbehörde bei �olchen Stellen, mit denen kirhliche Funktionen
verbunden �ind, bedarf es zu der�elben nicht. Sie darf er�t nah erfolgterAblei�tung der

Militairpflicht erfolgen. Lettere be�teht für öffentlihe
— niht für Privatlehrer — in einer

6wöchigen Übung. Giebt der betr. Lehrer aber �einen Beruf ganz auf, oder wird er aus

dem Schulamte für 1mmer entla��en, �o kann er vor Ablaufdes Jahres, in dem er 25 Jahre
alt wird, zur Ablei�tung des Re�tes �einer aktiven Dien�tpfliht wiedereingezogenwerden.

AuchLehrerinnen �ind zunäch�tprovi�ori�ch anzu�tellen. Jhre definitiveAn�tellung hat,
wenn �ie �ich bewährt haben, innerhalb der e�ten 5 Jahre und frühe�tens 2 Jahre nah
der Berufung zu erfolgen. Jn ihre An�tellungsurkunde kann die Klau�el aufgenommen
werden, daß ihre An�tellung nur �o lange als zu Recht be�tehend anzu�ehen �ei, als die

Berufenen unverheiratet bleiben.
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7. Die Wiederan�tellung eines unfreiwillig entla��enen Lehrers im Schulamt �oll in
der Regel niemals erfolgen. Wird �ie beab�ichtigt, �o i�t in einem motivierten Bericht die

Genehmigung des Herrn Mini�ters nachzu�uchen.

8 8.

Jede Berufung eines Schullehrers muß der Regierung zur Be�tätigung
vorgelegt werden.

1. Die Reg. hat, wenn �ie einen in einem andecn Bezirk ange�tellten odex ange�tellt
gewe�enen Lehrer in ihrem Bezirk an�tellen, bezw. �eine An�tellung be�tätigen will, vorher über

de��en Verhalten bei der Kgl. Behörde, in deren Re��ort dex betr. Lehrer zur Zeit ange�tellt
i�t, bezw. zuleßt ange�tellt gewe�en i�, Erkundigungen einzuziehen.

2, Auch die Ver�eyung eines �tädti�hen Lehrers von einer Schule an eine andere

bedarf der zuvorigen Genehmigung der Regierung.
3. Für die in ein Lehramt Berufenen i� eine Vokation (dec Berufsbrief) auszu-

fertigenund zwar von demjenigen, der das Berufungsrecht hat, �owohl für die interimi�ti�,
als für die definitiv ange�tellten Lehrer. Der Berufungsberechtigte hat in jedem Falle,
mag es �i< um einen provi�ori�ch (intecimi�ti�<h) oder definitiv anzu�tellenden Lehrer han-
deln, eine unbedingte Vokation auszu�tellen. Die�e i�t von der Regierung zu be�tätigen
und zwar, wenn es �i< um einen provi�ori�ch ange�tellten Lehrer handelt, mit dem Vor-

behalt des Widerrufs, und dann an den betr. Patron, wenn er am Schulorte wohnt, �on�t
an den Orts�chulin�pektor zur Aus8händigung an den Lehrex bei Einführung in jein Amt

zuzufertigen. Die Stempelko�ten für den Berufsbrief hat der Lehrer zu tragen.
Lehrer auf Kündigung oder auf eine be�timmte Fri�t zu berufen, i�t �omit den Privat=-

patronen nicht ge�tattet, weil die Beibehaltung eines provi�ori�h ange�tellten Lehrers von

�einer Quali�ikation und von �einem ganzen Verhalten in und außer der Schule abhängt,
und die Ent�cheidung darüber allein der Auf�ichtsbehörde zu�teht.

4. Erfordernis für die Rechtsverbindlichkeit einer Berufung in ein Lehramt i�t, daß
die betr. Vokation, deren Anuahme zwangswei�e nicht erreichbar i�t, �eitens des Lehrers oder
der Lehrerin angenommen, bezw. von den�elben die Lehrer�telle fakti�<h angetreten werde.

J�t weder das eine, no< das andere erfolgt, �o fann der betr. Lehxer vor der Annahme
der Be�tallungsurkunde von Feiner frühern Erklärung betreffs der Ubernahme der Stelle

zurüctreten, und auh die Reg. kann die Be�tätigung auf An�uchen des Lehrers bezw. der

Lehrerin ohne vorgängige Anhörung des Patrons zurückziehen.
'

5D. Die Lehrer an mehrkla��igen Schulen �ind verpflichtet, in allen Kla��en zu unter-

richten, welche ihnen na<h Erfordernis zugewie�en werden; es kann daher auh in die Vo-

fation bei deren Be�tätigung ein Vermerk aufgenommen werden, durch den der Lehrer �peziell
verpflichtet wird, auh in anderen Kla��en zu unterrichten, wenn es der Schulauf�ichtsbehörde
im FJntere��e der Schule nötig er�cheint. — Die Beurteilung, für welchen Unterricht �ich ein

Lehrex qualifiziert, �teht niht dem Lehrer, �ondern der vorge�eßzten Behörde zu.
6. Die Be�timmung des $ 8 beruht auf der Reg.-Jn�trukt. v. 23. Oktober 1817.

Nach der Verhandlung des Prov.-Landtags vom 13. Febr. 1845 �ichert der Jnhalt die�es
Paragraphen dex Reg. den �o notwendigen Einfluß auf das Schulwe�en, welcher in den

Fällen um jo wichtiger i�t, wo ver�chiedene Konfe��ionen in einer Schul�ozietät vereinigt �ind,
und wo ctwa der zur Berufnng berechtigie Gutsbe�ißer geneigt �ein �ollte, cinen Lehrer zu

vozieren, de��en Konfe��ion mit der Majorität der Schulgemeinde niht überein�timmt.
7. Da bei Be�ezung von Elementarlehrer�tellen- niht Kgl. Paironats wiederholt vor-

gefommen i�t, daß die neuen Lehrer ohne Wi��en der betr. Regierung und, ehe ihre Wahl
von der�elben be�tätigt worden war, ihren Anzug gehalten und das neue Amt angetreten
haben, eine jolhe Ordnungswidrigkeit aber namentlih in dem Fall, wenn der neue Lehrer
aus einem fremden Regierungsbezirk angezogen i�t, Veranla��ung dazu geben kann, daß
Lehrer�tellen mit uicht nur relativ unpa��enden, �ondern mit überhaupt unfähigen Lehrern,
wenn auch nur vorübergehend be�egt werden: �o i� zur Verhütung �olcher Ordnungswidrig-
feiten von der Regierung be�timmt, daß einem Lehrer nicht eher die zu �einer Abholung
verlangten Fuhren zu ge�tellen oder die in deren Stelle verabredeten Geldent�hädigungen
zu zahlen �ind, als bis die Lei�tungspflichtigen infolge der Verfügung der betr. Regierung
zu die�en Lei�tungen ausdrü>li<h aufgefordert worden �eien, da die�elben �ih es event. �elb�t
zuzu�chreiben haben würden, wenn die�e Lei�tungen durch die nicht erfolgendeBe�tätigung
des �hon angezogenen Lehrers �i< als vergeblih verwendet erwei�en, und die Schulgemeinde
binnen kurzem zur Herbeiholung noch eines andern Lehrers �ih genötigt �ehen �ollte.
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VB. Wer ohne �taatliche Erlaubnis Schulunterricht erteilt, i�t wegen Anmaßung eines
Amtes �trafbar. Dies gilt au< von dem Unterricht in der Religion. Vergl. Erkenntnis
des OVber-Trib. v. 6. Fanuar 1876 (Centralbl. S. 153).

9. Lehrer, die bereits definitiv ange�telli waren, können bei einer Ver�egzung auf
eine andere Stelle au<h nur wieder definitiv ange�tellt werden. Nur wenn Kandidaten
oder Lehrer in ein Rektorat oder in eine andere höhere Stelle, als ihre bisherige war,
berufen werden, ein �olhes Amt aber bisher no<h niht bekleidet haben, wenn deren mate-

rielle Befähigung für ein folhes Amt �omit gegründeten Zweifeln unterliegt, �o können

�ie in die�em neuen Amt, wenn �ie darauf eingehen, provi�ori�<h be�tätigt werden. Es i�t
in einem �olchen Falle dem betr. Lehrer jedoch die Folge eines jolhen Schrittes zu Proto-
foll flar zu machen und von îhm eine ausdrü>lihe Erklärung darüber zu erfordern, ob er

ungeachtet der ihm erteilten Belehrung über die möglichen Folgen die provi�ori�che Stellung
annehmen wolle.

-

8 9. Neben-Be�chäftigungen.
Die Schullehrer dürfen nur mit ausdrü>liher Genehmigungder Regie-

rung ein Nebenamt übernehmenoder ein Gewerbe treiben.

1, Die Lehrer bedürfen zu jeder auf Erwerb gerichteten außeramtlichen Thätigkeit, mit

Ausnahme des Ackerbaues auf dem zux Schule gehörigen Grund�tücke, der Seidenraupen-,
Bienen-, Blumen- und Ob�tbaumzucht, dex Genehmigung der Regiernng und machen �i
�traffällig, wenn �ie Agenturen, Schreibereien, Handel8ge�chäfte und ähnlicheNebenbe�chäfti-
gungen ohne die�e Genehmigung übernehmen. Die Erlaubnis zur Annahme eines Neben-
amts oder einer Nebenbe�chäftigung, mit der eine fortlaufende Remuneration verbunden i�t,
kann von der Reg. nur auf Widerruf oder nur auf eine be�timmte Zeit oder für ein be-

�timmtes, nah Ablauf einer be�timmten Zeit von �elb�t endendes Ge�chäft erteilt werden. —

Unter einem Nebenamte im Sinne des $ 9 ift jede außerhalb des amtlichen Berufs liegende,
gegen eine be�timmte Ent�chädigung dauernd übernommene Be�chäftigung zu ver�tehen.

2, Lehrer können niht Mitglieder des Magi�trats oder Stadtverordnete, niht Ge-

hworene, niht Agenten für Aus8wanderungschiffe, niht Mitglieder des Kreisaus|hu��es,
niht Steuererheber, For�tfa��enrendanten, Schulgelderheber u. dergl. �ein.

In ländlichen Ort�chaften können die�elben in Ermangelung anderer geeigneter Per-
�onen Gerichtsmänner (Schöffen) �ein. Das Schulzenamt darf ihnen nur aus ganz be�onderen
und ausreichenden Gründen übertragen werden.

. Auch zur provifori�hen Verwaltung eines Organi�ten- oder �on�tigen kirchlichen
Amtes, das nicht organi�<h mit einer Lehrer�telle verbunden ift, bedarf es der be�onderen
Erlaubnis der Regierung, eben�o zur Übernahme der �<riftlihen Arbeiten für den Amts-

vor�teher, des Amtes eines Standesbeamten oder de��en Stellvertreters, eines Flei�hbe�hauers,
eines Schiedsmannes. Dagegen bedarf die Übernahme des Amts eines Kirchenvor�tehers,
Gemeindeälte�ten, Gemeindekirchenrats und Gemeindevertreters keiner Genehmigung der

vorge�eßten Dien�tbehörde.
4. Die Konze��ion zur Ausübung der Schankwirt�chaft und Krämerei darf an Lehrer

und deren Ehe�xauen nicht erteilt werden. — Dabei i�t zu bemerken, daß nah der durch die

Gewerbe-Ordnung v. 21. Juni 1869 uicht aufgehobenen Be�timmung im $ 19 der Gew.-
Ordnung v. 17. Fanuar 1845 (Ge�.-S. S. 44) Lehrer niht bloß für �i< und ihre Ehe-
frauen, �ondern au< zum Gewerbebetriebe der in ihrer väterlihen Gewalt �tehenden Kinder,
threr Dien�tboten und anderer Mitglieder ihres Haus�tandes der Erlaubnis ihrer vorge�eß-
ten Dien�tbehörde, der Regierung, bedürfen. EN

5, Lehrern i�t der Verkauf von Schreibmaterialien und anderer Schulbedür�ni��e
nur an �olhen Orten ge�tattet, wo der anderweite Ankauf gar niht mögli oder mit er-

heblihen Schwierigkeiten verbunden i�, aber au<h dann nur ohne Nußen für �ie �elb�t, da
der Verkauf von Schreibmaterialienoder Schulbüchern mit Nugen als Gewerbebetrieb an-

zu�ehen, bei der Polizeibehörde anzumelden i� und ohne Zahlung von Gewerbe�teuer und

ohne ausdrü>lihe Genehmigungder Regierung niht betrieben werden darf. Leptere wird
aber mit Rücf�iht auf die amtliche Stellung des Lehrers nur höch�t ausnahmswei�e erteilt.

G6. Die Ausübung der Jagd i�t den Lehrern nur �o lange ge�tattet, als die Reg.
ihnen die�e niht im Schulintere��e aus be�ondern Gründenunter�agt hat.

7. Privatunterriht an fremde Schüler zu erteilen, kann einem Lehrer nur dann

unter�agt werden, wenn dadurh die Verwaltung �eines Amtes leidet. Einer zuvorigen Ein-

holung der Genehmigung der Schulauf�icht8behörde bedarf es dazu niht, dagegen mü��en
die Lehrer von den Privat�tunden, welche �ie zu erteilen beab�ichtigen,den Schulvor�tänden
bezw. in den Städten den Schuldeputationen Anzeige machen. Nur wenn die Erteilung von
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Privat�tunden uud Privatunterricht gegen Bezahlung cxrfolgt, die�e außeramtlihe Be�chäfti-
gung �ih al�o als Betrieb eines Gewerbes charakteri�iert, dann i� hierzu die Erlaubnis der

vorge�eßten Dien�tbehörde erforderli<h. — Die Erteilung von Privatunterricht an Schüler
der eigenen Kla��e darf nur ausnahms3wei�e erfolgen und ge�tattet werden.

WV. Lehrec mü��en die Genehmigung zur Übernahme der Vormund�cha�t bei der Kgl.
Regierung nach�uchen, können �ie aber nur ablehnen, wenn �ie übex 60 Jahre alt �ind, oder

bereits mehr als eine Vormund�cha�t oder Pfleg�chaft führen, oder niht im Bezirk des Vor-

mund�chaftsgerichts ihren Wohnj�iy haben, oder na< Maßgabe des $ 58 des Ge�ehes v.

5. Juli 1875 (Ge�.-S. S. 431 �.) zur Stellung einer Sicherheit angehalten werden, oder
5 re�p. mehr minderjährige eheliche Kinder haben, oder auh an einer die ordnungs8mäßige
Führung der Vormund�chaft hindernden Krankheit leiden.

8 10. Züchtigungs- Recht.
Die Be�trafung der Schulkinder dur< den Lehrer darf die Grenzen einer

mäßigen elterlichenZucht nicht über�chreiten. Wo der Lehrer mittel�t der�elben
die Schuldisziplin nicht zu erhalten vermag, hat er dem Pfarrer Anzeige zu
machen, welcher allein, oder in �{hwierigeren Fällen in Gemein�chaft mit dem

Schulvor�tande, die notwendigen Maßregeln trifft.
Wegen Über�chreitung des Züchtigungsrechts bleibt der Schullehrer nach

den ge�etzlichenBe�timmungen verantwortlich.
1. Da der Lehrer näch�t dem Unterrichte auh die �ittliche Erziehung der Schuljugend

im Auge zu behalten hat, �o i�t er verpflichtet, die Shulzucht mit wei�em Ern�te und ruhiger
Be�onnenheit zu handhaben. — Jnbetreff dex körperlihen Züchtigung von Schulkindern durch
den Lehrer haben die Regg. be�ondere Vor�chriften erla��en. (S. Abt. IT. Nr. XIX.) Jn
allen i� das Schlagen oder Stoßen mit der Hand oder Fau�t, mit einem Sto oder Lineal,
das Schlagen an den Kopf (Shrfeigen),

das Reißen an den Haaren oder Ohren unter�agt.
Selb�tver�tändlich darf auch eine Entblößung des Körpers bei einer körperlichen Züchtigung
nicht erfolgen.

®, Die Allerh. Ordre v. 14. Mai 1825 (Ge�.-S. S. 149) be�timmt-
1. 2c. 2c.

4. Die Schulzucht darf niemals bis zu Mißhandlungen ausgedehnt werden, die der

Ge�undheit des Kindes auh nur auf entfecnte Art �hädlih werden können.
. Züchtigungen, welche in die�en der Schulzucht ge�ezten Schranken verbleiben, �ollen

gegen die Lehrer nicht als �trafbare Mißhandlungen oder Fnjurien behandelt werden.
6. Wird das Maß der Züchtigung, ohne wirklihe Verleßung des Kindes, Üüber-

�chritten, �o �oll die�cs von der dem Schulwe�en vorge�eßtien Provinzialbehörde
durch angeme��ene Disziplinar�trafe an dem Lehrer geahndet werden. Wenn da-

gegen dem Kinde dur<h den Mißbrauch des Züchtigungsrechts eine wirkliche Ver-

legung zugefügt wird, �oll der Lehrer nah den be�tehenden Ge�eßzen in geri<t-

3 Inet bec9Ebe�traft werden.e 6 d. deutiche R (Ge E. JZubetre� dex Körperverleßung f. Strafge�ezbuch f. d. deut�he Reich (Ge�.-S. pro

1571, S. 128 �.) 88 293239, bung î f8�ebbuch | 19 H (Gel ?

4, Nach dem Erk. des Reich3gerichts v. 29. Septbr. 1881 kann die Ausübung des

Züchtigungsrechts gegen die gegebenen Be�timmungen die Züchtigung zu einer �trafbaren
Körperverlezung machen, z. B. wenn �tatt auf die Hände oder auf das Ge�äß, an den Kopf
(Ohrfeigen) oder auf den Rücken ge�hlagen wird, und �i< Spuren der Schläge zeigen.

5, Da dem Lehrer die Au��icht über Schüler au< außerhalb der Schulzeit zu�teht,
�o i�t er befugt, für Ungezogenheiten außerhalb dec Schule die innerhalb der Schulzeit
liegenden Strafmittel anzuwenden, wenn ihm die Eltern die Züchtigung überla��en, oder
wenn eine vorherige Anzeige an die Eltern oder deren Mitwirkung unthunlich i�t, oder die

Wirkung des Zuchtmittels niht erreicht werden würde. Jn einem �olchen Falle i�t der Rechts-
weg gegen einen Lehrer ausge�hlo��en, au< wenn er niht der eigentlicheKla��enlehrer des

Be�traften i�. — Dagegen �teht keinem Lehrer die Be�trafung eines Schülers einer audern

Schule zu, wo ex �elb�t niht als Lehrer fungiert.
6. Einem Lehrer kann von der vorge�ezten Behörde das Züchtigungsrechtbe�chränkt

oder auh ganz entzogen werden.
AUE

7, Das eigenmächtige Eingreifen in die Schuldisziplin und das Eindringen in die

Schulzimmer �eitens der Angehörigen der Kinder i�t dur< Polizeiverordnungenallgemein
unter�agt. Vergl. auh $ 123 des St.-G.-B.

en
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V, Wenn gegen einen Lehrer wegen angeblicher Über�chreitungdes Züchtigungs8rechts
auf dem Wege der Civilklage vorgegangen i�t, obwohl der�elbe na<h dem Erme��en �einer
vorge�eßten Dien�tbehörde die ihm gezogenen Schranken nicht über�chritten hat, �o i�t der

Kompetenzkonflifktnah Maßgabe der Verordnung v. 1. Augu�t 1879 zu erheben, und �teht
in die�em Falle dem Gerichtshofe für Kompetenzkon�likte die Ent�cheidung zu. Wenn dagegen
der Lehrer im Wege der Privatklage belangt wird, �o hat die Erhebung des Kon�likts auf-
grund des Ge�egzes v. 13. Febr. 1854 zu erfolgen, und in die�em Falle hat das Oberver-

waltungsgeriht darüber zu ent�cheiden, ob der Konflikt begründet i� oder nicht.
9. Während nah der Be�timmung im $ 10 der Sch.-D. der Lehrer von der elter-

lichen Zucht nur einen mäßigen Gebrau<h machen darf, wird der Schulin�pektor ausdrü>lich
als derjenige bezeihnet, zu de��en Kompetenz die Verhängung �trenger Strafe gehört. Es if
ihm hierbei keine andere Schranke ge�eßt, als den Eliern �elb�t, welhe nah dem Allg. Land-

re<t Teil TI., Tit. 1, $8 86 die�elbe i�t, wie die der Schulzucht.

8 11. Urlaub.

Die Schullehrer dürfen außer der Ferienzeit ohne Urlaub nicht verrei�en.
Die�er i�t zu Rei�en von nicht . länger als drei Tagen bei dem Pfarrer, zu
Rei�en von nicht länger als vierzehn Tagen bei dem Krei8-Schulin]�pektor,und

zu Rei�en von längerer Dauer in einer dem Kreis-Schulin�pektorzu über-

reichendenEingabe bei der Regierung nahzu�uchen, wobei wegen ihrer Ver-

tretung gleichzeitigAnzeigezu machen i�. Von dem erteilten Urlaub hat der

Pfarrer die Mitglieder des Schulvor�tandes in Kenntnis zu �etzen.
|

Jn den Städten wird ein Urlaub von 3 bis 14 Tagen durch die �tädti�che
Schuldeputation erteilt.

Bei Rei�en während der Ferien genügt eine bloße Anzeige an den Kreis-

Schulin�pektor.
î. Kein Lehrer darf �ich in �einem Schulamt ohne Bewilligung des Lokal�chulin�pektors

dur einen andern vertreten, no< �i<h von einem andern Hil�e lei�ten la��en, au< �i< von

dem Schulorte während eines Tages oder über Nacht niht ohne Genehmigung des Orts-

chulin�pektors eutferneu.
_

2, 8 92 A. L. R. IL, 10: Kein Beamter darf den zur Ausübung �eines Amts ihm
angewie�enen Wohnort ohne Vorwi��en und Genehmigung �einer Vorge�egten verla��en.

Ge�ey v. 21. Juli 1852, betr. die Dien�tvergehen dex nichtrichterlihen Beamten.

8 8. Ein Beamter, welcher �ih ohne den vor�chrif�tsmäßigen Urlaub von �einem Amie

entfernt hält oder denerteilten Urlaub über�chreitet, i�, wenn ihm nicht be�ondere
Ent�chuldigungs8gründe zur Seite �tehen, für die Zeit der unerlaubten Entfernung
�eines Dien�teinkommens verlu�tig.

$ 9. Dauert die unerlaubte Entfecnung länger als 8 Wochen, jo hat der Beamte die

Dien�tentla��ung verwirkt. :

:

J�t der Beamte diecu�tlih aufgefordert worden , �ein Amt anzutreten oder zu
demjelben zurüzukehren, �o tritt die Strafe der Dienjtentla��ung �chon nah
fruchtlo�em Ablauf von 4 Wochen �eit der ergangenen Aufforderung ein.

Z 10. Die Entziehung des Dien�teinkommens ($ 8) wird von derjenigen Behörde ver-
�ügt, welcheden Urlaub zu erteilen hat. Jumfalle des Wider�pruchs findet das

förmliche Disziplinarverfahren �tatt.
(Be merk. Die Be�timmungen der $8 8 f�. beziehen�ich auh auf den Fall, daß jemand �ein Amt

uoch gar nichtangetreten hat und �ih über den thm zur Übernahmedes�elben gefeßten Termin ohne
den vor�chrift mäßigen Urlaub vom Amte entfernt hält.)

Z. Die Regg. �ind ermächtigt, Urlaub wegen Krankheit an Elementarlehrer bis auf
die Dauer eines halben Jahres zu erteilen.

4. Anträgen auf Gewährung von Unter�tügungen zu Brunnen-und Badekuren i�t ein

Atte�t des Kreisphy�ikus beizufügen, daß die verordnete Kur niht am Wohnort des Lehrers
vorgenommen werden kann, �ondern daß der Gebrauch des Heilmittels an Ort und Stelle

wirflih erforderlich �et.
Ï -

Nach dem Re�k. d. g. M. v. 20. Januar 1853, M. 5947. 11. �ollen die�e Atte�te und

Gutachten enthalten:
L. die be�timmte Angabe der Veranla��ung zur Aus�tellung des Atte�tes, des Zwes,

zu welchem das�elbe gebraucht, und der Behörde, welcher es vorgelegt werden �oll;
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BuretwaigenAngaben des Kranken oder der Angehörigen desfelben über �einen
u�tand;

be�timmt ge�ondert von den Angaben zu 2 die eigenen that�ählihen Wahr-
nehmungen des Beamten über den Zu�tand des Kranken;
die aufgefundenen wirklihen Krankheitser�cheinungen;
das that�ählih und wi��en�chaftlih motivierte Urteil über die Krankheit,2c. 2c.

die dien�teidlihe Ver�icherung, daß die Mitteilungen des Kranken oder feiner Au-

gehörigen (ad 2) rihtig in das Atte�t aufgenommen �ind, daß die eigenen Wahr-
nehmungen des Aus�ftellers (ad 3 und 4) überall der Wahrheit gemäß �ind, und

daß das Gutachten aufgrund der eigenen Wahrnehmungen des Aus�tellers nach
de��en be�tem Wi��en angegeben i�t.

Außerdem mü��en die Atte�te mit voll�tändigem Datum, voll�tändiger Namens-Unter-

�chrift, ins3be�ondere mit dem Amtscharakter des Aus�tellers und mit einem Abdru> des

Dien�t�iegels ver�ehen fein.
5. Die Ko�ten der Stellvertretung für einen erkrankten Lehrer �ind von den zur Tragung

der

e cumterhaltungskfo�ten-Pflichtigen aufzubringen. Aus Staatsfonds wird dazu nichis
gewährt.

Hat ein Lehrer den Unterricht eigenmächtig ge�chlo��en und unterla��en, �eine Exkrankung
rehtzeitig nachzuwei�en und um Be�tellung eines Vertreters einzukommen, �o hat ex die Ko�ten
der Vertretung �elb�t zu tragen, und können die�e dem Schulverbande niht auferlegt werden.

Überhaupt bedarf es zur Aus�ezung des Schulunterrihts oder zur Verkürzung des-

�elben innerhalb der nichtfrcien Zeit �tets der zuvor eingeholten und erhaltenen Eclaubnis
des Lokal�chulin�pektors, mag der Anlaß dazu �ein, welcher es wolle. Nur bei plößlichen
Krankheits- oder �on�tigen Notfällen, von denen aber dem Lokal�chulin�pektor bez. dem näch�ten
Vorge�etzten �obald als mögli<h Anzeige vom Lehrer oder de��en Familie zu macheni�t,
fann die Aus�egung re�p. Verkürzung des Unterrichts �traffrei bleiben.

6. Die Urlaubs3ge�uche von längerer Dauer als 3 Tagen �ind dur<h den Lokal�chul-
in�pektor einzureihen, und i�t der darauf ergehende �hriftli<he Be�cheid abzuwarten, ehe der
Urlaub angetreten werden darf.

7. Urlaubsge�uche von Rektoren oder Lehrern an �tädti�chen Schulen �ind zunäch�i an

die Schuldeputation einzureichen, die �i<h wegen Gewährung oder Ablehnung mit dem Krcis-

hulin�pektor in Vernchmen zu �egen hat.

SER

SN

S 12. Be�oldung. — Er�te Lehrer auf dem Lanve.

Der er�te Lehrer an einer Schule auf dem Lande, �owte derjenige, welcher
einer Schule allein vor�teht, �oll an Gehalt und anderen Amtsnußungenerhalten.

1. freie Wohnung;
2. den nötigen Brennbedarf zur Heizung der Schul�tuben und Wohnung,

�owie zu den Wirt�chaftsbedürfni��en ;
3, ein Acker�tük, möglich�t in der Nähe der Wohnung, von einem Morgen

fulmi�h oder 2 Morgen 47 Quadratruten Preußi�h. Die Be�tellungs-
und Düngungsarbeiten auf die�em A>er�tückehat die Gemeinde zu verrichten;

4. einen Küchengartenhinter dem Hau�e von '/, bis 1 Morgen Preußi�ch
und einen Play zur Ob�lbaumzucht, Die Gemeinde erhält, �oweit es

notwendig i�t, den Garten im Gehege;
'

5. die nötigen Wirt�chaftslofkale;
6. freie Sommerweide für wenig�tens 2 Stü>k Rindvieh;
7. zwölf Scheffel Roggen, zwei Fuder Heu, jedes zu 16 Centner, und zwei

Fuder Stroh oder 120 Bund zu 20 Pfunden;
8. fünfzig Thaler bar Geld.

Zu 1. 1. Bei Be�timmung der dem Lehrer zu gewährenden Be�oldung kommi es auf
den größern oder geringern Geldwert der in natura vorhandenen Dien�twohnung nicht weiter
an, �ondern es bedarf dazu nux der nähern Ermittelung des neben der freien Wohnung
no< zum Unterhalt des Lehrers Notwendigen.

„Zur ord nungsmäßigen Aus�tattung der Elementar�chul�tellen gehörenDien�twohnungen,
und ihr Mangel fann �tets nux unter be�ondern Verhältni��en gerechtfertigter�cheinen.
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2. Die Lehrerwohnung �oll möglich�t 2 heizbare Stuben, à 20 bezw. 25 qm

groß, und 1 bis 2 Kammern von 15 bis 18 qm Größe oder eine dritte Stube, ferner
Küche, Vorratsgela��e 2c. umfa��en. Eine der Kammern muß heizbax angelegt �ein.
Wenig�tens foll die Wohnung eines er�ten re�p. einzigen Lehrers auf dem Lande aus einer

geräumigen Wohn�tube neb�t Schlaf- und Spei�ekammer, Küche2c., die des zweiten und dritten

Lehrers aus einer Stube neb�t Kammer be�tehen.
Die in dem Schulgebäude befindlihen Wohnungsräume, welche das Bedür�nis einer

Lehrerfamilie niht über�teigen, �ind dem Lehrer zu überwei�en, au<h wenn der zeitige
Stelleninhaber unverheiratet i�t. Einen Teil der Wohnung zu Zwecken der Ortsgemeinde
zu benugzen, i�t durchaus un�tatthaft.

Dagegen kann die zahlreihe Familie eines Lehrers niht als Grund geltend gemacht
werden für die Notwendigkeit der Vergrößerung einer an �i<h zureichenden und ange-
me��enen Lehrerwohnung.

Auf die Anlage eines Kellers i�t Bedacht zu nehmen, da der Be�ig eines �olchen
für den Haushalt cines Lehrers Bedür�nis i�t. '

Doppelfen�ter in den Schulen und Lehrerwohnungen können na<h dem Gulachen der

Kgl. Oberbaubehörde als ein Bedürfnis niht anerkannt werden, wo niht be�ondere Gründe

ausnahmsivei�e für die Gewährung geltend zu machen �ind. Solche �ind: die exponierte
Lage des Schulgebäudes, ungün�tige klimati�che oder �on�tige Ortsverhältni��e und dergl.

3, Die Gemeinden, denen die Unterhaltung dex Schulen obliegt, �ind verpflichtet,
�olche Veran�taltungen zu treffen, daß den Lehrecn der Bedarf an Wa��er �owohl für �ie
�elb�t und ihre Wirt�chaften, als au< zum Betrieb der Schule jederzeit ge�ichert i�t. Daher
faun niht überall und unbedingt die Anlegung be�onderer Schulbrunuen von den Gemeinden

verlangt werden, es muß dies aber da ge�chehen, wo nicht in anderer Wei�e für das Be-

dürfnis der Schule und des Lehrers ausreichend ge�orgt i�t. Die Notwendigkeit der Her-
�tellung cines Brunnens auf dem Schulgehöft muß als vorhanden ange�ehen werden, wenn

weder ein Schul-, no< ein Gemeindebrunnen vorhanden und dem Lehrer die Benußung der

benahbarten Privatbrunnen unter�agt ift.
4. Die Lehrer �ollen eigentli<h ihre Dien�twohnung beziehen, können aber unter

Um�tänden dur< die Schulauf�ichtsbehörde von deren Benußung befreit werden, ohne daß
die Gemeinde wider�prehen darf. Nux die Vermietung der Dien�twohnung an einen

Dritten �eitens des Lehrers i�t unter�agt; �ie kann indes ausnahm3wei�e �tattfinden, wenn

der Lehrer als Nuznießer allein �teht und �omit �i< auf eine kleine Wohnung be�chränken
fann, ex au< für Krankheitsfälle einec zuverlä��igen Hausgeno��en�ha�t bedarf, wenn er

ferner die Garantie für jede dadux< etwa ent�tehende Be�chädigung übernimmt, und der

Schulvor�tand �amt der Regierung es genehmigen. Denn im Geltungsbereiche des Allg.
L. R. i�t das Recht der Lehrer an den ihnen gewährten Dien�twohnungen ledigli<h ein mit

Rück�icht auf das Amt und die Per�on des Jnhabers des Amtes bewilligtes Gebrauhs-
oder Wohnungsrecht, niht ein Nießbrauhsreht, und deshalb den Lehrern niht die Be-

fugnis zuzuge�tehen, die ihnen angewie�enen Dien�twohnungen ohne Zu�timmung derjenigen,
welche �olche zu gewähren haben (Gemeinden, Schulgemeinden oder der die�elben ver-

tretenden Schulvor�tände 2c.), an audere abzutreten oder zu vermieten.
'

Zu 2. S5. Das Brennmaterial zum Heizen der Wohnung wurde früher bei gewöhnlichen
Landchulen nur für eine Wohn�tube verabfolgt, für die Schlaffammer nur dann, wenn

die�e beiden Wohnxäume dur einen und den�elben Ofen erwärmt wurden. Bei den Kirch-
�chulen exhielt der er�te Lehrer, wenn ihm zwei Wohnzimmer zur Verfügung �tanden, auh
für beide den nötigen Heizungsbedarf. :

Die Reg. zu M. benugzte einen Spezialfall und fragte unterm 21. Januar 1867 beim

M. d. g. A. an, ob, nachdem das Re�k. des M. d. Fin. v. 6. Juli 1857 be�timmt habe,
daß in geeigneten Fällen au< das Holz zur Heizung zweier Wohnzimmer verabreicht
werden mü��e, vorausge�eßt, daß der Betrag des zu bewilligendenBrennholzes niht
15 Klafter über�chreite, no< fernerhin an dem Grund�aße, daß principaliter nur für
eine Wohn�tube Brennholz geliefert werde, fe�tzuhalten �ei, oder ob allgemeinden Lehrern
das Breunholz für zwei Wohnzimmer, wo �olche vorhanden�eien, fernerhin gewährt werden

�olle. Der M. d. g. A. re�kribierte unterm 24. Mai 1867 (Centralbl.S. 9501), daß,
nachdem der Min. d. Fin. die Gewährung des erforderlichenHeizungsmaterials an die
Lehrer für mehr als einen Wohnraum innerhalb desMaximumsvon 15 Klaftern genehmigt
habe, fein Grund be�tehe, an dem bi8herigen Prinzipe fe�tzuhalten, zumal in die�er Be-
ziehung die einzelnen Lehrer�tellen ins Auge zu fa��en �ind, und danach das Erfordernis
an Heïizungsmaterial zu be�timmen i�t. ‘ :

G6. Für das Brennmaterial i�t �oviel Raum in den Wirt�chaftsgebäuden zu �chaffen,
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als zur Unterbringung des Torfs und der Hälfte des Holzes erxforderlih i� und hinreicht,
um leßteres unter Dach zu zerkleinern.

7. Der Brennbedarf für die Schul�tube wird mit 3,339 cbm Holz auf 24,73 cbm

Raum und der zur Wirt�chaft auf 11,13 cbm ange�ezt. Der Ge�amtbetrag für eine ein-

fla��ige Schule darf das Maximum von 50 ebm nicht über�chreiten. Bei der Berechnung
des Brennmaterxialienbedarfs für Schulen in Königl. Domänendörfern wird auf je
7,4 cbm Kla��enraum und auf je 6,5 chm Wohnraum 1 cbm weiches Klobenholz gerechnet,
und �ind hierbei im einzelnen die betr. Zahlen auf 2 Dezimal�tellen, inder Shluß�umme
abex auf ein e Dezimal�telle und zwar �tets zu Gun�ten der Emp�angsPberechtigten abzu-
runden. Nach baulichen Änderungen bezw. na< einer Vergrößerung der Lehrer-Wohnung
oder Schul�tube tritt eine Erhöhung des Brennmaterials ein.

8. Wenn auh im Gebiete der Schulordnung dem zur Lieferung des für Schule und

Lehrer erforderlichen Brennmaterials Verpflichteten die Befugnis der Regel nah niht zu

ver�agen i�t, einen Teil des Brennmaterials in Torf anzuwei�en, jo i�t bei dem Mangel
einex mit dem Berechtigtengetroffenen Vereinbarung eine Abweichung von der be�tehenden
Art und Wei�e der Lieferung doh nur dann für zulä��ig zu exahten, wenn das Ver-

hältnis der ver�chiedenen Arten des Brennmaterials in einer angeme��enen, den konkreten

Um�tänden ent�prechenden Wei�e vorher fe�tge�ezt i�. Eben�o darf der Verpflichtete nicht
nah �einem Belieben zur Lieferung eines andern Brennmaterials an�tatt des weihen
Klobenholzesübergehen, oder damit abwech�eln, �ondern es bedarf einer vorgängigen, der

Schulauf�ichtsbehörde unterliegenden Fe�t�ezung übex die Lieferung eines andern Brenu-
material3. Wenn Torf an�tatt des Holzes . gegeben wird, �o muß doch ein zum Anfeuern
genügendes Quantum Holz auch ferner gewährt werden.

9, Die Teilnahme an dèr Anfuhr des Deputatholzes i�t den Lehrern von fa�t allen

Regierungen unter�agt. Die Abholung und Auf�ezung des Holzes auf dem Schulhofe i�t
ledigli<h Sache der Anfuhrpflichtigen. Für die Richtigkeit des Maßes muß der Schulze
oder das das Holz in der For�t in Empfang nehmende und an die Schule abliefernde
Mitglied des Schulvor�tandes auffommen. Bei dex Ablieferung muß daher wenig�tens ein

Mitglied des jedesmaligen Schulvor�tandes gegentoärtig �ein.
Für die dur<h die verzögerte Abfuhr herbeigeführten Ausfälle haben die Abfuhr-

pflichtigen aufzukommen. Sämtliches Deputatholz muß auf einmal, bei größeren Quantitäten

öch�tens in zwei Terminen abgefahren werden. Die Schulvor�tände haben nah gewonnener

berzeugung von dem Vorhanden�ein des Deputats in Quantität und Qualität �olches von

dem überwei�enden For�tbeamten zu übernehmen und den Lehrern derge�talt zu überwei�en,
daß die�e im Stande �ind, �i< von der Richtigkeit des Maßes und von der Qualität des

Materials Überzeugung zu ver�chaffen.
°

10. Jnfolge der Verheerungen der fiskali�hen For�ten dur< den Raupeufcaß i�t
Fisfus außer �tande, ge�undes Holz zum Deputat für den Lehrer anzuwei�en. Um dem

Lehrerc eine gleihe Brennkraft zu liefern, wird eine Zulage gewährt, und muß auch die

Gemeinde die Anfuhr die�es Mehr eben�o wie die des �on�tigen Holzes bewirken, da die

Vor�chri�t im $ 44 Nx. 5 der Schulordnung, wona<h der Betrag des zu bewilligenden
Brennholzes für keine Schulkla��e mehr als 15 Klafter weiches Klobenholz betragen joll,
nur die Norm für die zu liefernde Heizkraft angiebt, aber niht aus�hließt, wie die Nr. 6
a. a. O. er�ehen läßt, daß unter Um�tänden au< anderes Brenumaterial, re�p. Brenn-
material von �hle<terer Güte in angeme��enem Verhältnis gegen ge�undes Klobenholz ge-
währt werden kann, ohne daß dadur< die An�uhrvercbindlihkeit der Gemeinde, welche �i
auf das ganze Holzdeputat des Lehrers er�tre>t, eine Anderung erleidet.

li, Jn der Verpflichtung zur unentgeltlichen ‘An�uhr des Holzes oder Torfes liegt
auh die Verpflichtung, das Deputat an diejenige Stelle zu �<affen, welchezur Aufbewahrung
für dasjelbe be�timmt i�t, al�o eniweder in das be�tehende Holz- oder Torfgelaß oder auf
die Stelle des Schulhofes, die in Ermangelung eines be�onderen Gela��es zur Au��tellung
des Materials pa��end er�cheint.

:

12, Das Zerkleinern des Brennmaterials für die Schul�tube, das Heizen und

Reinigen dex Schul�tube i�t von der Schulgemeinde ohne Konkurrenz des Lehrers zu be-

Jorgen. Sie fann dies dur< die Gemeindemitglieder oder dur< etnen eigens zu die�ein
Zweckbe�teflten zuverlä��igen Diener (Heizer) be�orgen la��en. Wenn dies aber zu Unzu-
träglihkeiten führt, �o i� die Reg. befugt, die Be�tellung eines andern die Heizung Be-

�orgenden¿u fordern oder die Leitung dex betr. Arbeiten dem Lehrer gegen eine angeme��ene
Vergütungzu übertragen.

Die Reinigung und Heizung der Schul�tube kann abec auh dur die Schulkinder
Unter Auf�icht des Lehrers ge�chehen. Wer �eine Kinder daran nicht teilnehmen la��en will,
hat für geeignete Stellvertretung auf �eine Ko�ten zu forgen.
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Wenn die Heranziehung der Schulkinder nicht �tatthafl i�t, oder die Gemeindedie�elben
nicht dazu hergeben will, �o muß die�e anderweitig �orgen. Der Lehrer kann zur Ubernahme
der Heizung weder von der Gemeinde, noh von der Reg. genötigt werden. Wün�cht die

Gemeinde, daß der Lehrer die�elbe übernehme, jo bleibt ihr überla��en, den�elben durch
Vereinbarung einer Vergütung dahin geneigt zu machen. Ein �ol<hes Abkommen bedarf
zu �einer Gültigkeit der Genehmigung der Reg. Jn keinem Falle aber darf eine Be-

�timmung, durch welche dem Lehrer die Beheizung der Schul�tuben ohne Ent�chädigung auf-
erlegt wird, durh die Matrikel fe�tge�tellt werden.

13, Das Zerkleinern des Deputatholzes, wel<hes zur Beheizung der Schul�tube er-

forderlich i�t, i�t Sache der Schul�ozietät, die es entweder �elb�t bewirken la��en kann, oder
dem Lehrer für das Kleinmachen cine ent�prechende Ent�chädigung zu gewähren hat. Wenn

�ih die Schulgemeinde zu beidem weigert, i� bei vorkommenden Fällen der Landrat zu
veranla��en, eine Ausgleihung herbeizuführen.

Der Lehrer i�t nicht berechtigt, einen Teil des zur Heizung der Schul�tube be-

�timmten Holzes in �einen Nuyen zu verwenden. Wenn das Heizen der Schul�tube der
Gemeinde obliegt, �o i�t das zu die�em Zweck gelieferte Holz Eigentum der Gemeinde,
welcher daher etwaige Er�parni��e in gleiher Wei�e zu gute kommen mü��en, wie die�elbe
verpflichtet i�t, exforderlichenfalls für den Mehrbedarf Sorge zu tragen.

Da es aber trog wiederholter Verbote vorgekommen wax, daß Lehrer das Holz,
welches ihnen zur Heizung der Schul�tube und der Wohnung re�p. zum Wirt�chaft3bedarf
vom Fisfus, von andern Gutsherren oder von den Schulgemeinden geliefert wurde, ganz
oder zum Teil verkauften, vertau�chten oder ver�chenkten, und dadur<h teils die gehörige
Beheizung des Schullokals beeinträchtigt wurde, teils aber auh die Lehrer �ih außer �tand
ge�eßt hatten, beim Verla��en der Stelle den für das laufende Jahr noh erforderlichen
Teil dem Amtsnachfolger in natura zu gewähren, �o haben die Regg. im Auftrage der
MM. der Fin. und dex g. A. den Lehrern jede eigenmächtigeVeräußerung von Deputatholz
unter�agt. Denn das Deputatholz geht bei der Lieferung niht in das Eigentum des

Lehrers über, �ondecn es hat die�er dasfelbe nux zur Heizung der Schul�tube bezw. zur
Befriedigung �einer Wohnungs- und Wirt�chaftsbedürfni��e zu verwenden, und darf er ein

etwaiges Er�parnis nur mit be�onderer �chri�tliher Erlaubnis des Schulvor�tandes und des

Lokal�chulin�pektors, re�p. in den Städten der Schuldeputation veräußern. Nach einzelnen
Erkenntni��en des Ober-Tribunals macht �ih ein Beamter, welcher das ihm zu �einen per�ön-
lichen Bedürfni��en gewährte Deputatholz ohne Genehmigung �einer vorge�eßten Dien�t-
behörde veräußert, einer kriminalre<tli< �trafbaren Unter�chlagung �chuldig.

Jeder Lehrer i�t verpflichtet, �ich mit dem ihm überwie�enen ge�amten Brennmaterial
�o einzurichten, daß ex während der Wintermonate jederzeit im �tande i�t, das Schulzimmer
den Wittecungsverhältni��en gemäß gehörig erwärmen zu können.

Daher i� der Verkauf des Deputat-Brennbedar�s von den Orts�chulin�pektoren den

Lehrern nur dann zu erlauben, wenn bereits der Bedarf für das näch�te Schuljahx ange-
fahren i�t, odex wenn es angeme��en er�cheint, daß der Lehrer an�telle des zu verkaufenden
Holzes andere Brennmatexialien an�chafft. Jt jedo< der Brennbedarf für die Schulkla��e
bis zu der Zeit, wo das neu zu liefernde Brennmaterial benußt werden kann, nicht voll-
fommen ge�ichert, �o i�t die erbetene Exlaubnis zum Verkauf zu ver�agen.

15. Eine Rechtspflicht der Patrone und Gutsherren, insbe�ondere des For�tfiskus zur
Gewährung der Holzdeputate für Zeiten dex Erledigung einer Elementarlehrer�telle be�teht
nah den Be�timmungen der Schulordnung nicht, da die Verpflichtung lediglih abhängig
i�t von dem Bedarfe zur Heizung der Schul�tuben und der Lehrerwohnung re�p. zur Wirt-

�chaft des Lehrers, al�o ce��iert, �obald und �oweit das Bedürfnis fort�ällt. Wenn aber

während der Vakanz die Funktion des abgegangenen Lehrers dur einen andern, als dur
den bei der Schule etwa ‘no< vorhandenen zweiten Lehrer, al�o dur einen be�onderen
Vertreter wahrgenommen wird, und für de��en Brennholzbedürfnis zu �orgen i�t, �o i�t das

Brennholzdeputat zu geben.
1. Die Vakanzzeit beginnt

:

a. beim Tode des Stelleninhabers mit Ablauf der Fri�ten des $ 24 der Schulordnung;
b. in allen andern Fällen mit dem Tage, mit welhem der Stelleninhaber den An-

�pru< auf das Einkommendex Stelle verliert.
9. Die Vakanzzeit endet mit dem Tage, an wel<hem der neue Stelleninhaber nach �einer

Berufung in den Genußdes Einkommens der Stelle tritt.

3. Liegt zwi�chen dem Eintritt und dem Aufhören der Vakanzkein längerer als ein drei-

monatlicher Zeitraum, �o wird das auf die Vakanzzeitfallende Brennmaterial unver-

fürzt gewährt, d. h. niht zurü>gefordert, bezw. niht zurückgehalten.
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=, Dauert die Vakanz länger als drei Monate, �o �ind folgende Fälle zu unter�cheiden:
a. Findet eine Stellvertretung nicht �tatt, �o fällt die Gewährung des Brennmaterials

auf die ganze Dauer der Vakanz fort. -

:

b. Das�elbe gilt, wenn an einer mehrkla��igen Schule die Stellvertretung dur<h den

Jnhaber einer anderen Lehrex�telle der�elben Schule gelei�tet wird, und niht aus-

nahmswei�e der Kla��enraum der unbe�egzten Lehrer�telle zum Unterricht mit benußt
werden muß.

c. Findet eine Stellvertretung mit Benußzung des Kla��enraumes der vakanten Stelle

�tatt, und bezieht der Stellvertreter als Lehrer einer anderen Schule oder Schul-
fa��e oder als Kirchenbeamter �einen Bedarf an Brennholz oder ein Äquivalent
dafür, �o ift auf die Dauer die�ex Stellvertretung von dem Brennmaterial der
vafanten Stelle der zur Heizung der Schul�tube be�timmte Teil zu gewähren. . Jn
dem Falle der Vertretung dur<h den Lehrer einer anderen Kla��e i� die Ge-

währung dur< die Be�cheinigung des Lokal-Schulin�pektors, daß neben dem

Kla��enraum des Stellvertreters die Schulkla��e der vakanten Stelle benußgtwird
und für den Unterricht dur<h den Stellvertreter niht entbehrt werden kann, zu
begründen.

d. Findet die Stellvertretung �talt dux< eine Per�on, welche niht anderweit ihren
Brennbedarf oder ein Äquivalent dafür aus einex amtlihen Stellung erhält, �o
wird auf die Dauer einer �olchen Stellvertretung das ganze Brennmaterial der

Stelle gewährt.
5. Diejenige Zeit, während welcher eine Vertretung nah dex Boraus�ezung unter 4a

�tattfindet, kann �o ange�ehen werden, als wäre während der�elben die Stelle be�etzt
gewe�en, wenn die übrige Zeit der Vakanz (f. oben unter 1 und 2) zu�ammen die

Dauer von drei Monaten niht über�teigt.
6. Bei der Verteilung des Deputats auf die ver�chiedenen Ab�chnitte des Jahres i�t nah

den im $ 4 des Zu�azes 205 des O�tpr. Prov.-Rechts vorge�chriebenen Grund�äßen
zu verfahren. Eine Berechnung nah Tagen findet niht �tatt, �ondern nur nah halben
Monaten. Dabei �ind 8 Tage und mehr für einen halben Monat, �ieben Tage und

weniger aber gar niht zu rechnen.
16. Die Geldent�chädigungen für niht in natura geliefertes Deputatholz �ind, �ofern

niht etwas anderes be�timmt wird, nur dann zu zahlen, wenn die Quittung neben der

Unter�chrift des Schulvor�tandes auch die Unter�chri�t des Lehrers der betreffenden Schul�telle
bezw. Schulkla��e enthält.

Zu 3, 17. Die Be�tellungs- und Düngungsarbeiten, welche die Gemeinde auf dem

fulm. Morgen zu verrichten hat, werden �ih in der Regel, in�oweit nämlih niht durch die

Schulmatrifel ein anderes be�timmt i�, nur auf das Aufladen und Ausfahren des Düngers
vom Hofe (niht aus dem Stalle), �owie auf das Aus�treuen des�elben auf dem Felde,
ferner auf die nah landwirt�chaftlihen Prinzipien erforderliche voll�tändige Zubereitung des

Akers zur Aus�aat dur<h Unterpflügen des Düngers und auf das Aus�ftreuen der Saat zu
er�tre>en haben. Eine gartenkulturmäßige Bearbeitung i�t der Lehrer eben�o wenig zu
fordern berechtigt, als die Erntearbeiten*).

Das Herauschaffen des Düngers aus dem Stalle auf den Hofraum i�t ledigli<hSache
des Lehrers, dagegen liegt dem Schulverband das Segen und das Behäufeln der Kartoffeln
ov. Eine allgemeine Ent�cheidung und Anordnung über die Frage, wieweit die Be�tellungs-
arbeiten aus3zudehnen �eien, läßt �i<h niht treffen. Es muß dabei auf die ortsüblihe Be-

�tellungsart zurü>gegangen werden, welche fe�tzuhalten i�. Be�teht die�e in einem zwei-
maligen Pflügen, �o muß es dabei bewenden, wenn ñüiht na< Lage und Be�chaffenheit des

Ater3 die�es etwa nicht für zureichend erachtet werden �ollte, was in jedem konkreten Falle
das Landrat3amt zu ent�cheiden haben wird. Jn �olchen Ausnahmefällen wird �ich die

Schulgemeindeniht weigern können, event. auh dreimal zu pflügen.
Kommt der zur Be�tellung des Schullandes Verpflichtete der Au�fordecung des Schul-

vor�tandes hierzu niht nac, �o hat die�er die Arbeiten auf jenes Ko�ten ausführenzu la��en.
Erhält der Lehrer den fkulmi�hen Morgen nicht in natura, �ondern nur eine Geldrente

(cfr. 8 45 ad 4 der Schul-O.), �o i�t die Schulgeweinde verpflichtet, dem Lehrer den Ausfall
an �einem Einkommen, welchen er dadurch erleidet, daß ihm die Be�tellungsko�ten entgehen,
be�onders zu vergüten.

*) Der Entwurf zur Schulordnung wollte den Schulverbänden auh die Erntearbeiten aufbürden; indes
wurde die�e Verpflichtung ge�trichen, da die Erntearbeiten re<t wohl von dem Lehrer mit �einer Familie verrichtet
werden könnten.
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Wenn eine Shule nah Ablö�ung des �ogenannten Schulmorgens dur<h eine Rente

no< Aderland be�it, muß die Gemeinde auf einem andern zur Schule gehörenden und vom

Lehrex zu be�timmenden A>er�tü> von der Größe eines kulm. Morgens die Be�tellungs-
und Düngungsarbeiten verrichten.

Hat ein Lehrer das Schulland verpachtet und macht er �omit von dem thm zu�tehenden
Recht auf unentgeltliche Verrichtung der Be�tellungs- und Düngungsarbeiten durch die

Schulgemeinde keinen Gebrauch, �o kann die Schulgemeinde, wenn �ie �ih niht weigert, die

Be�tellungs- und Düngungsarcrbeiten, wie das Ge�ey �ie fordert, in natura zu lei�ten, auch
das Ge�amteinkommen dex betr. Schul�telle ohne eine Eni�hädigung für den Ausfall die�er
Arbeiten das ge�eglihe Minimum erreicht, zur Hergabe einer �olchen Geldent�hädigung nicht
genötigt werden, weil eine unbedingte Verpflichtung der�elben zur Entrichtung einer Geld-
cente an�telle der Be�tellungs- und Düngungsarbeiten nah der Schulordnung nicht be�teht.

18. Wenn in dem Dotations-Plan einer Schule dem Lehrer ausdrüdlich hin�ichtlich
des Schula>ers (kulm. Morgens) die Be�tellungs- und Düngungsarbeiten zuge�ichert, abex

wegen diefer Arbeiten hin�ihtli<h der Weideabfindung Fe�t�ezungen niht getroffen �ind, �o
i�t die Verpflichtung der Schulgemeinde ledigli<h auf den Dien�ta>ker zu be�chränken und

fann niht gefordert werden, daß die Verpflichteten jährlih einen kulm. Morgen von dem

ganzen Areal, je na< ver Wahl des Lehrers bea>ern. Denn die Verpflichtung der Schul-
gemeinde i� auf die Be�tellung des eigentlichen Dien�tlandes be�chränkt, falls hin�ichtlich
der Be�tellungsarbeiten des Weidelandes keine Fe�t�ezungen getro��en �ind, und die�es auch
von jenem ge�ondert gehalten i�t.

Wenn dagegen eine Schule eine größere Landfläche be�igzt, während die Schulgemeinde
nux zur Ausführung der Be�tellungs- und Düngungsarbeiten auf einem fulnmi�hen Morgen
verp�lichtet i�t, �o kann dem Verlangen die�er Schulgemeinde, einen kulm. Morgen von dec

ganzen Landfläche auszu�ondern, und auf dies Stück die Verp�lihtung der Gemeinde zu
den Be�tellungsarbeiten zu be�chränken, nicht �tattgegeben werden, weil der Lehrer badurh<h
in der Benuzung der ganzen Landfläche we�entli<h würde behindert werden. Vielmehr
haben die Gemeinden alljährli<h von dem ganzen Areal ein Stück Land von der Größe
eines kulm. Morgens zu beaern, wie dies dur<h die Art der Bewirt�chaftung der ge�amten
Ländereien bedingt wird. Der Einwand, daß dadur<h die Verpflihtung der Gemeinden,
welche �i<h nah $812, Nr. 3 der Schulordnung auf die Be�tellung und Düngung eines

be�timmten Acer�tü>ks von der Größe eines kulm. Morgens be�chränkt, erheblich er�chwert
werde, i�t um �o weniger zutreffend, als die in $ 12 aufgeführten Sätze die niedrig�t zu-

lä��igen, und die Gemeinden nicht berechtigt �ind, die Be�chränkung der einzelnen Emolu-
mente auf die gering�ten Säye zu verlangen.

Wenn eine Gemeinde von jeher außer den Be�tellungs- und Düngungs3arbeiten noh
die Erntearbeiten verrichtet hat, �o kaun, da die Be�timmungen des $ 12 der Schulordnung,
wie aus 8 17 hervorgeht, nur die gering�ten zulä��igen Säpe für das Einkommen der

Lehrer fe�t�tellen, die Rechtsbe�tändigkeit einer Ob�ervanz, wonach bei einzelnen Säßen mehr
gelei�tet i�t, als die Schulordnung vor�chreibt, keinem Zweifel unterliegen. Es würde im

Gegenteil nah $ 17 der Genehmigung des Hen. Min. bedürfen, um eine Verringerung
herbeizuführen. Für die Verpflichtung der Gemeinde i� es unerhebli<h, wenn die�es be-

�ondern Verhältni��es in der Schulmatrikel keine Erwähnung ge�chehen i�, da eben zur
Abänderung oder Aufhebung der be�tehenden Ob�ervanz eine ausdrücliche, der Genehmigung
des Hrn. Min. unterliegende Fe�t�eßung würde exforderlißh gewe�en �ein. Das�elbe gilt
auch, wenn die Gemeinde herkömnilih mehx als den kulm. Morgen beftellt hat.

19, Uber den Erlragswert der Schulläudereien und über die Fe�t�tellung des Geld-
wertes der Naturalien bei amtlicher Fe�t�ezung des Einkommens der Lehrer be�chließt auf
Anrufen von Beteiligten der Kreisaus�chuß und, wenn es �i<h um �tädti�he Schulen handelt,
der Bezirksaus�chuß. Doch i�t vas Be�chlußverf�ahren unzulä��ig, wenn einc amtliche Fe�t-
�ezung des Lehrer-Einkommensnicht eingeleitet i�t. Dex Be�chluß des Bezirksaus�chu��es in

er�ter bezro. zweiter Ju�tanz i�t endgülüg. Beteiligt können die Unterhaltungsp�lichtigen
oder der Lehrer �ein, niht aber die Reg. als Schulauf�ichtsbehörde.

20. Der Lehrer darf das Schulland nux mit den Rechtenund Pflichteneines Nieß-
brauchers und in der Ari, wie dic Pfarrer die Pfarrgüter, al�o wirt�haftlih na< Ur

eines guten Hauswirts verwalten und nugen. Der Lehrex i�t darna<h auch verpflichtet, die

Feldgräben in gutem Zu�tande zu erhalten. |

Er darf ferner �ich die Sub�tanz DeLauf dem Felde �tehendenBäume nicht anéèignen.
Das Torfítehen im Schulplane (eine Nuzung, welche niht unbedingt zum Nießbrauch

gere<net werden kann), i� den Lehrern nuce nah vorher eingeholter Genehmigung des

Schulvor�tandes und dex Regierung ge�tattet, welche den Umfang fe�t�egt.
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Nach geendetem Nießbrauhe muß die zum Nießbrauche eingeräumt gewe�ene Sache
mit allen dazu gehörigen Beilaß�tücken zurückgegeben werden.

Für Verbe��erungen können der Nießbraucher oder de��en Erben nur in�ofern Ver-

gütung fordern, als die�elben mit ausdrüd>liher {hriftli<her Genehmigung des Eigentümers
gemacht worden �ind. Verbe��erungen, die ohne Genehmigung des Eigentümers gemacht
�ind, können der Nießbraucher und de��en Erben, wenn über die Vergütung der�elben kein
Abkommen �tattfindet, bloß zurü>knehmen und auch dies nur in�ofern, als die Sache in den-

jenigen Stand, in welchem �ie �i< vor der Verbe��erung befunden hat, wieder gefegt wird.

Verringerungen der zum Nießbrau<h eingeräumten Sache mü��en der Nießbraucher
und de��en Erben dem Eigentümer in�ofern vergüten, als �ie dur< grobes oder mäßiges
Ver�ehen ent�tanden �ind. Darüber zu wachen, daß der Lehrer die Schulgrund�tü>e ordentlich
verwalte und wirt�haftlih nutze, i� neben dem Patron der Schulvor�tand befugt und

�chuldig. Vergl. $ 32 der Schulordnung.
21, Die Natural-Nuzung der zur Aus�tattung der Schul�telle gehörigen Ländereien

fann einem Lehrer wider �einen Willen und ohne Genehmigung der Reg. niht entzogen
werden. Daraus, daß der Be�ißtitel auf den Namen der Schulgemeinde lautet, kaun niht
gefolgert werden, daß dem Lehrer der Nießbrauch nicht zu�tehe. Dem Schulvor�tande bezw.
der Schulgemeinde �teht die Befugnis nicht zu, nah ihrem Erme��en ihn in dem Be�ize der

Naturaldotation der Stelle zu bela��en, oder ihm �tatt de��en einen Barbetrag zu gewähren.
Zu 4. 22, Die Umzäunung der Schulgärten dur< lebendige Zäune von Weißdorn

oder Hainbuche i� mit Recht �ehr empfohlen.
Zäune und Gehege �ind von den Schulgemeinden ohne Konkurcenz der Gutsherr-

�chaften bez. des Fisfus zu errihten und zu unterhalten.
23. a. Wegen der Baum�chulen �chreiben be�ondere Verfügungen der Regg. den

Lehrern vor, die zur Anlage von Ob�tbaum�chulen ihnen überwie�enen Landflächen auh
wirkli<h zu dem beregten Zwe>e zu benußen, widrigenfalls ihnen das Nießbrauchsrecht
die�es Landes entzogen werden würde. Daher i� den Lehrern auf dem Lande die An-

legung, Pflege und Wartung von Baum�chulen in ihren Gärten xe�p. in den ihnen von den
Gemeinden zu überwei�enden Pläßen zur unerläßlihen Pflicht gemaht und darauf hin-
gewie�en, daß es niht bloß auf die Ob�tbaum-Zucht, �ondern überhaupt auf die Anpflanzung
�olher Bäume ankomme, welche �i<h zur Bepflanzung von Land- und Dorfs-Straßen und

öffentliher Pläye in den�elben eignen, wiewohl allerdings der Zucht veredeltec Ob�tbäume
immer der Vorzug gebühre. Die Anpflanzung, Pflege und Wartung, �owie die Veredlung
der jungen Stämmchen und alle leichteren Arbeiten in der Baum�chule hat der Schullehrer
mit Hil�e der Schuljugend zu übernehmen und leßterer zuglei<h Anleitung in allen nötigen
Handgriffen der Erziehung und Veredlung der Ob�tbäume zu geben. Die in der Baum-

hule erzogenen und veredelten Bäume können teils zum Be�ten des Lehrers verkauft, teils

zur öffentlichen Anpflanzung gegen eine den Lehrern zu gewährende Ent�chädigung ver-

wendet werden.
b. Die Lehrer dürfen die in den Baum�chulen von ihnen angepflanzten Stämme und

Pflänzlinge nicht als ihr Eigentum an�ehen, �ih über die�elben die unbe�hränkte Verfügung
nicht ge�tatten und bei ihrem Abgange von der Schul�telle die�e als Stücke ihres Eigentums
niht mit �i< fortnehmen. Die bei den Schulen auf den be�onders dazu ausgewie�enen
Plätzen eingerichteten Baum�chulen haben die Be�tiramung, zur Unterwei�ung der Schuljugend
in der Baumzucht zu dienen. Die Lehrer haben die Verpflichtung, die�e Baum�chulen an-

zulegen und fortzubilden, und beziehen dafür nur den Nießbrauch, indem ein Teil der er-

dogenen Stämme zum Be�ten des beteiligten Lehrers verkauft werden darf. Für Verbe��e-
rungen, namentlih neue Anpflanzungen, zu welchen die Lehrer die Mittel aus der Baum-
�chule �elb�t entnommen, haben �ie auf Vergütung keinen An�pruch. Die�e kann ihnen nur

öUge�tanden werden, wenn �ie Verbe��erungen aus eigenem Vermögen mit aus-
drü>liher Genehmigung des Shul-Vor�tandes bewirkt haben. Vorbehaltlich
der Vergütung für �olche Verbe��erungen haben daher die Lehrer bei ihrem Abgange von

den Schul�tellen �ämtlihe Stämme und Anpflanzungen in den Baum�chulen als Eigentum
der Schulan�talt zurü>zula��en. Welcher Teil der Pflänzlinge und Stämme zu Gun�ten
der Lehrer zum Verkauf zu �tellen, �owie welcher Teil zur Bepflanzung öffentliher Wege
und Pläge zu überwei�en i�t, be�timmt der Schulvor�tand. Die�er hat zu den ebenbezeich-
neten Verwendungenimmer nur �o viel Bäume und Pflänzlinge gelangen zu la��en, als

dieBaum�chule ohne Verlegung ihres Zwe>kes, der Unterwei�ung der Schuljugend in der
- mi��en kann.
“GS dagegen Lehrer in den ihnen zur Nußzung, als Teil ihrer Be�oldungein-

geräumtenS®�tgärten Baum�chulen angelegt, �o �teht ihnen über die�e die freie Dispo�ition
9
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zu. Der Verkauf der Baum�tämmchen zu Gun�ten der Schulka��e würde in die�em Falle
unzwe>mäßig und unbillig �ein, da der Play zur Ob�tbaumzucht zur Dotation der Schul-
�telle gehört, und die Baum�chule er�t dur<h die Arbeit und Sorgfalt des Lehrers zu Er-

trägen gebracht wird.
d. Während es Aufgabe des Unterrichts in der Schule �ein wird, die Schüler mit den

Bodenarten, der Ernährung der Pflanzen und dergleichen bekannt zu machen, wird mit den
Knaben das Veredeln der Ob�tbäume an Wildlingen derartig zu üben �ein, daß �ie das�elbe
ausreichend ver�tehen und die einzelnen dazu nötigen Verrichtungen lernen. Wenn dies ge-
�chehen i�t, dann �oil den Knaben in der Baum�chule weitere Gelegenheit, die erforderliche
Arbeit zu üben und die Veredlung genau ausführen zu lernen, gegeben werden. Zu dem
in der Schule �elb�t zu erteilenden Unterrcichte werden wenige Stunden genügen. Am be�ten
eignet �ich dazu die Zeit vor der Veredlung der Bäume. Die Anleitung in der Ob�tbaum-
�chule �elb�t, welche �ich auf die Knaben der oberen Abteilung zu be�hränken hat, muß außer
den Schul�tunden erfolgen.

Da der Lehrer befugt i�t, die Erträge der Ob�tbaum�chule für �ih zu verwenden, �o
i�t er �elb�tredend auh verpflichtet, die Baum�chule auf �eine Ko�ten in gutem Stande zu

erhalten, damit �ie für die betreffende Gemeinde ihrem Zweckedient, den Ob�tbau zu fördern.

Zu 5. 24. a. Nach $ 12, Nx. 3 der Schulordnung i� dem Lehrer an einer Schule
auf dem Lande ein A>er�tü> von einem Morgen kulmi�< oder 2 Morgen 47 Quadrat-
ruten preußi�<h zu gewähren. Demgemäß �ind dem Lehrer auh die zur Benußzungjenes
Landes als Ackerlandes erforderlichen Wirt�cha�tsräume zu gewähren.

Den er�ten Lehrern an einer Land�chule �owie den Lehrern, welcheeiner �olchen Schule
allein vor�tehen, gebührt ein uneinge�hränftes Recht auf „die nötigen Wirt�chaftslofkale““,
und nah $ 54 des Ge�eßes vom 21. Juli 1846 �ind die zur Bewirt�chaftung einer der

Schule überwie�enen Landdotation nötigen Näume von den zur Unterhaltung der Schule
Verpflichteten zu bauen und zu unterhalten.

b. Die Wirt�chaftsgebäude �ind in der Regel getrennt von dem Schulhau�e, in welhem
nux die Wohnung neb�t dem Gelaß für die innere Wirt�chaft des Lehrers und die Unter-

riht8zimmer unterzubringen �ind, aufzuführen.
Über die Art und den Umfang der�elben ent�cheidet das Bedürfnis und die Art der

Dotation der betr. Schul�telle.
Wenn das Bedürfnis vorhanden i�t, muß auh ein Backofen gewährt werden. Auch

fann für einen ordnungs- und be�timmungsmäßigen Gebrauch eines Schweine�tall® ein Trog
nicht entbehrt werden und i�t demna< von denjenigen neu zu be�chaffen, denen in An�ehung
des Stalles die Baup�licht obliegt. Es muß al�o beim Bau des Schweine�talles au< das

erforderliche Holz für einen Schweinetrog aus8geworfen werden.

c. Die Ko�ten �ür ein ökonomi�ches Gutachten über den Umfang der Wirt�cha�tsgebäude
hat die Schulgemeinde zu tragen.

25, Die den Lehrern zur Benuzung überwie�enen Dien�twohnungen und Wirt�chafts3-
räume dürfen nicht unwirt�chaftli<h und be�timmungswidrigbenußzt werden. Die Lehrer �ind
nur befugt, die ihnen zur Nußung überwie�enenWohnungenund Nebengebäude na der Art
eines guten Hauswixts und lediglih ihrer Be�timmung gemäß und wirt�chaftlich zu benuzen,
�o daß bei�piel8wei�e die Schul�tube zu keinem andern Zwecke als zum Unterrichte, die

Bodenräume nicht zur Aufbewahrung von Futter und ähnlichen dem Gebäude nachteiligen
oder feuerfangenden Wirt�chaftsvorräten und andern Gegen�tänden, die Ställe aber nur zu
dem Zwe>e, wozu �ie be�timmt �ind, namentlih aber auh nux zur Unterbringung des von

dem Ertrage des Schullandes zu ernährenden Viehes gebraucht werden dürfen. Alle zum
Schuletabli��ement gehörigen Räumlichkeiten �ind �tets reinli<h zu halten, für thre Lüftung
i�t zu �orgen, Be�chädigungen�ind überall zu vermeiden und abzuwenden, da eventl. dex

Lehrer hiefür, �owie für jeden dur< ein grobes oder mäßiges Ver�ehen an den�elben ent-

�tandenen Schaden aus eigenem Vermögen zu haften hat. — Tritt die Reparaturbedür�tigkeit
dex Schulgebäude im gewöhnlichen Verlaufe der Zeit oder doh ohneVer�chuldung des

Lehrers ein, �o hat der�elbe �ofort dem Schulvor�tande davon Anzeige zu machen, damit

niht durch die unterla��ene, rechtzeitig ausgeführte kleine Reparatur größere Bau�chäden
ent�tehen.| Bu6. 26, Der Lehrer hat nichteine ausdrü>lih gute Weide zu fordern, �ondern
Weide <le<thin, al�o nur eine �olche mittlerer Güte.

Das dem Lehrer an�telle der Sommerweidezu gewährende Futterquantum i�t, wenn

mehrere Gemeinden zu der Schule gehören, gemäß $ 40 der Schulordnung niht na< dem

Hufen�tande aufzubringen, �ondern es muß der Anteil der einzelnen Gemeinden an den zu
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übernehmenden Schulla�ten nah der Zahl der Haushaltungen be�timmt werden, �ofern niht
Verträge oder be�ondere Rechtstitel ein anderes be�timmen.

Zu 7, 27, Die Natural-Kompetenzen der Schul�telle �ind von den Ortsvor�tehern
einzu�ammeln und abzuliefern.

Sie mü��en den Lehrern in guter marktgängiger Qualität geliefert werden. Hat der

Verpflichtete �ie nicht in diejer Oualitäi �elb�t gebaut, muß er �ie anderweit be�chaffen oder

�ih mit dem Lehrer abfinden.
Auf eine be�timmte Sorte von Heu und Stroh haben die Lehrer keinen An�pruch, �ondern

mü��en das�elbe in jeder Sorte annehmen, wenn es nur überhaupt zur Füttècrung des Vieh®2
eeignet i�t.Js

Zu 8, 28. Das bare Einkommen i� auf 450 Æ neben den vorgenannten Naturalien,
das ganze Einkommen aber auf 750 Æ durh�chnittlih erhöht worden. Es fehlt an einer

ge�eßlihen Grundlage, Gemeinden zur Vorausbezahlung des Gehaltes in Quartal3raten an

�olche Lehrer, welhe niht in fkollegiali�hen Verhältni��en �tehen, zu nötigen. Wenn nun

auch kein Lehrer �eine Stelle willkürli<h verla��en darf, und eine Benachteiligung der Ge-

meinde inbezug auf die Gehaltszahlung nicht zu be�orgen �teht, �o i�t doh die Zahlung des

Gehalts in Monatsraten praenumerando dem grundfäßli<h in der Regel einzuhaltenden
Verfahren gemäß anzuordnen, falls niht be�ondere Um�tände vorliegen.

293, Alteren Elementarlehrern und Lehrerinnen werden Alterszulagen gewährt. Doch
�teht keinem Lehrer ein re<tliher An�pru<h auf eine �olche zu, da �ie jederzeit zurü>kziehbar
�ind, und auh niht gewährt werden,

a. wenn das Stelleneinkommen der�elben für reihlih erahtet werden muß. Das leßtere
i�t als vorhanden jedenfalls daun anzu�ehen, wenn das Einkommen der Stelle den

doppelten Betrag des für die�elbe arbitrierten oder no< zu arbitrierenden Minimal-

�ages erveiht. Die Einnahmen aus Nebenämtern �ind hierbei in dem nach den be-

�tehenden Be�timmungen zu arbitrierenden, bezw. dur<h die�elben vorge�chriebenen
Maße auf das Einkommen der Lehrer�telle anzurechnen ;

b. wo bei größeren Schul�y�temen dur<h planmäßige Ab�tufung dex Lehrergehälter re�p.
Einführung von Dien�talterszulagen für die angeme��ene Be�oldung älterer Lehrer
bereits ge�orgt i�t oder füglich ge�ocgt werden kann.

c. Die Suspendierung vom Amte zieht den Wegfall der Zulage nah �i.
Somit i�t nicht allen, �ondern nur den be�timmungsmäßig in Betracht kommenden älteren

Lehrern und Lehrerinneneine jederzeit widerrufliche Zulage in den vorge�chriebenen Beträgen
von 90 re�p. 180, bezw. für die Lehrerinnen 60 und 120 Æ unter den bezeihneten Modalitäten

er�t mit Ablauf des 12. re�p. 22. Kalenderjahres nah dem dur< Verleihung einer Stelle

bezw. Adjuvantur erfolgten Dien�tantritt zu bewilligen, �o daß z. B., wenn keiner der

Hinderungsgründe vorliegt, ein überhaupt an�tellungsfähiger geprüfter Lehrer, der am 1. April
1861, gleichviel ob bei provijori�her oder de�initiver An�iellung, vor oder nah abgelegter
Fweiter Prüfung, zuer�t den Schuldien�t angetreten hat und in dem�elben über den
1. April 1873 hinaus, wo er �ein 12. Dien�tjahr zurückgelegt hatte, verblieben i�t, mit Ab-

lauf des Kalenderjahres 1873, al�o vom 1. Januar 1874 ab, eine Zulage von 90 M zu
uU empfangen hat.

Die Alterszulagen �ind wie die per�önlichen Zulagen in monatlichen Raten pxänumerando
zu zahlen, können aber von dem empfangsberechtigten Lehrer auch in vierteljährlichen Raten

po�tnumerando im legten Monat des Quartals erhoben werden,

;

Bei Berechnung der Zeit für die Gewährung der Dien�talterszulagen i�t die im öffent-
lichen Schuldien�t zugebrachte Zeit als maßgebend zu erachten, und wird die Dauer der

Provi�ori�chen An�tellung mit in Betracht gezogen, da es lediglih darauf ankommt, �eit wie

lange einem Lehrer, gleichviel ob provi�ori�ch oder definitiv, eine öffentliche Stelle verliehen
worden i�t. Daher kann auch �olchen Lehrern, welche vorher als Elementarlehrer an einem

ymna�ium gearbeitet haben, wenn �ie an eine Volks�chule übertreten, jene Dien�tzeit mit-

angerechnet werden.

Die an Privatan�talten, mögen es Schulen oder Präparanden-An�talten �ein, zugebrachte
Zeit wird dagegen den Lehrern nicht in Anrehnung gebracht. E

Eben�o wird auch die außerhalb des preuß. Staats zugebrachte Dien�tzeit nicht mit-

êingerechnet.

v
Wird ein mit einer Dien�talterszulage bedachter Lehrer in einen andern Reg.-Bezirk

e�ebt, ohne in �einer neuen Amtsftellung die Anwart�chaft auf die Dien�talterszulage aus

vo
aatsfonds zu verlieren, �o hat er leßtere in dem Bezirke, in welchem er neu ange�tellt ift,

D
n dem Zeitpunkt ab zu empfangen, wo die Zahlung der �taatlichen Dien�taltecszulage in

em andern Bezirk aufgehört hat.
x



— 20 —

Dien�talterszulagen �iud nur an de�initiv ange�tellte Lehrer zu gewähren. Da nämlich
ein Lehrer vor�chri�tsmäßig niht länger als höch�tens �ehs Jahre provi�ori�h ange�tellt �ein
�oll, und wenn cr bis dahin nicht die zweite Prüfung be�tanden hat, bez. nicht definitiv an-

ge�tellt i�t, aus dem Amte entla��en werden muß, �o kann die Dien�talter3zulage aus Staat3-

fonds nur ältern, an öffentlichenVolks�chulen definitiv ange�tellten Lehrern gewährt werden,
da nur die�e eine zwölfjährige Dien�tzeit zurückgelegt haben können.

Die Dien�talterszulagen �ollen niht dazu dienen, eine auskömmlihe Aus�tattung der

Schul�tellen zu ex�eßen, �ondern eine zum Stelleneinkommen niht gehörige, mit Rück�icht
auf das Dien�talter gewährte, jederzeit widerrufliche, per�önlihe Bewilligung fein, die auh
bei ausfömmliher Aus�tattung der Stelle eintreten kann.

Sie �ind niht zu gewähren an Lehrer mehrkla��iger Schulen, deren Unterhaltung der

Stadtgemeinde obliegt, und die ein größeres Schul�y�tem bilden, bei dem durch planmäßige
Ab�tufung der Lehrergehälter für die angeme��ene Be�oldung der älteren Lehrer und Lehrerinnen
ge�orgt werden kann und muß.

Lehrern, welche eine Zeitlang freiwillig odex unfreiwillig aus dem Amte ge�chieden waren,
wird bei Gewährung der Dien�talterszulagen diè Zeit, welche �ie niht im Amte waren, und

zwar vom Tage des Aus�cheidens bis zum Tage des Wiedereintritts, niht mitbere<net,
wohl aber die Zeit, während welcher �ie vor dem Austritt als Lehrer gewirkt haben.

Die Dien�talterszulagen find an Lehrer, deren Emeritierung bereits genehmigt oder

ent�chieden i�t, wenn eine Rate der Alters- oder per�önlichen Zulage fällig bezw. zahlbar
wird, für die bis zum that�ählihen Eintritt in den Ruhe�tand noh ver�ließende Zeit niht
mehr neu zuzuteilen, wenn �ie die�elbe auh erhalten haben würden, falls �ie im Amte ver-

blieben wären.

30, Solche Lehrer und Lehrerinnen an öffentlihen Volks�hulen, deren Stellenein-
fommen die erforderliche Höhe noch nicht erreiht, oder bei denen die gegenwärtig obwaltenden
per�önlichen Verhältni��e, namentli<h wenn das Einkommen der Stelle niht über das Minimum
hinausgeht, eine Aushilfe erhei�hen, können einmalige Zuwendungen erhalten; de2gleichen
�olche Lehrer an öffentlihen Volks�hulen, welcheerledigte Stellen vertreten, und denen außer
der Remuneration, welche aus dem Stellengehalte abzüglih des dafür bewilligten Staats-

zu�chu��es gewährt wird, noh eine fernerweite Ent�chädigung für die Stellvertretung zu ge-
währen wün�chen8wert er�cheint, zu welhem Zwe>e �on�t nur in be�onderen Au3nahmefällen
auf die zu den Stellengehältern gewährten Staatsbeihil�en zurü>kgegri��en werden darf;
zuleyt noh �olche ältere Lehrer und Lehrerinnen öffentliher Volks�chulen, welche keine An-

wart�chaft auf �ogenannte Dien�talterszulagen aus Staatsfonds haben, für welhe aber

denno<h unter Berü>�ichtigung der be�ondern Um�tände eine einmalige Zuwendung wün�chens-
wert er�cheint.

31. Auf höhere Veranla��ung haben die Regg. die Be�timmung in Erinnerung ge-

bracht, daß Anträge auf Unter�tüßung nicht unmittelbar von �eiten der Elementarlehrerx bei
der Reg. bezw. beim Mini�terium angebraht werden dürfen, daß die�elben vielmehr durh
Vermittlung der Lokal- und Kreishulin�pektoren vorzulegen �ind. Die dem zuwider unmittelbar
eingehenden Unter�tüßungs2ge�uhe werden den Antrag�tellern fortan unberü>�ihtigt porto-
pflichtig zurückge�endet. Nach der ausdrüklihen Anordnung des Herrn Mini�ters der gei�tl. pp.
Angelegenheiten �ollen die Ge�uche der Lehrer um per�önlihe Zulagen aus Staatsfonds, um

Erhöhung ihres Dien�teinkommens, um Genehmigung der Übernahme von Nebenämtern,
Bewerbungen um erledigte Stellen, um Ver�ezung oder um Entla��ung aus dem Schul-
dien�te pp. in gleiher Wei�e behandelt werden.

Nur �olche Lehrer follen zu Unter�tüßungen vorge�chlagen werden, welche �i< dur<
ihre Lei�tungen, dux< Ordnung und Sauberkeit in der Schule und im Schulhau�e, dur
ihr Verhalten als Familienvater, als Gemeindemitglied und als Staat$bürger einer �olchen
Berück�ichtigung würdig machen, indem �ie in Wahrheit zum Wohle des Staates und der

Kirche wirken.

8 13.

Kann dem Schullehrer das Aer�lü> oder der Gartenplaßnichtin Natur

gewährt werden, �o

_

i�t dem�elbendafür eine von derRegierungzu be�timmende,
dem Ertrage des LandesgleichkommendeRente in Naturalienoder in Geld

anzuwei�en. Können die übrigen Naturalien oder die freieSommerweideganz
oder teilwei�e niht in Natur gewährt werden, jo i�t dafür eine von der

Regierung fe�tzu�egende Ent�chädigungin Geld anzuwei�en. Wenn bei den
bereits be�tehenden Schulen die Lehrerdotation in einzelnen Be�tandteilen

»



9 —

oder in dem Ge�amtwerte die im $ 11 normierten Natural- oder Geld-

beträge über�teigt, �o �oll es zulä��ig �ein, den Über�huß der Naturaldotation

auf die Gelddotation, und umgekehrt, nah Ausgleihungs�äßen anzurechnen,
welche die Regierung zu be�timmen hat.

1. Die Regel bleibt die Dotation der Schul�telle mit Land. Die Ab�indung des

Lehrers mit Geld oder Naturalien an�tatt der Landdotation bleibt für den Notfall vor-

behalten. :

D, Die Fe�t�eßung des Geldwerts für den niht in natura gewährten kulmi�chen
Morgen i�t Sache der Schulauf�ichtsbehörde und unterliegt niht der Zu�tändigkeit des Kreis-

aushu��es.
; '

:

3, Kann die Sommerweide niht in natura gewährt werden, �o darf �tatt der Geld-

ent�chädigung nach $ 41 auch die Lieferung des zur Sommer�tall�ütterung erforderlichen Futters
der Gemeinde auferlegt werden.

8 14. Zweite Lehrer auf dem Lande.

Der zweite, dritte 2c. Lehrer an einer Land�chule �oll erhalten:
1) freie Wohnung;
2) das nôtige Brennmaterial zur Heizung der�elben;

'

3) �e<8zig Thaler bar Geld. Die Häl�te die�es baren Einkommens kaun
mit Genehmigungder Regierung in Naturalien angewie�en werden.

Jn den Motiven zur Sh.-O. heißt es: „Bei Fe�t�ezung des Gehalts des zweiten
Lehrers i� vorau3ge�egt, daß der�elbe unverheiratet �ei, keine cigene Wirt�chaft führe und

daher Naturalien niht brauchen könne. Seine Bedürfni��e be�tehen: 1. in Wohnung und

Heizung; 2. Bekö�tigung, auf 30 bis 36 Thle. jährlih berehnet; 3. bar Gehalt zur Be-

�chaffung von Kleidern, Büchern, Wä�che u. j. w. auf 24 bis 30 Thlr. bere<hnet. Hiernach
i�t der Geldgehalt auf 60 Thlr. be�timmt“. —

Unter den jeyigeu Zeitverhältni��en i� es den zweiten Lehrern niht möglich, ihre Be-

fö�tigung und �on�tigen Bedürfni��e für 60 Thlr. = 180 Æ zu be�treiten. Es i} daher
von den Regg. aufgrunddes $ 17 der Sh.-O. das Einkommen der�elben auf dem Lande

ent�prechend den Verhältni��en erhöht und der Gehalt neben Wohnung und Heizung auf
minde�tens 540 Æ gebraht worden.

Stellt �i<h heraus, daß der zweile Lehrer weder bei dem er�ten Lehrer, no< au<
�on�two in einem andern Hau�e Bekö�tigung finden kann, �o i�t die Reg. berechtigt, die

zweite Schul�telle mit einem verheirateten Lehrer unter Fe�t�ezung eines angeme��enen Ein-
kommens für den�elben zu be�eßen.

8 15. Lehrer in deu Städten.

Die Schullehrer in den Städten �ollen erhalten:
1) freie Wohnung und freien Brennbedarf, oder �tatt der�elben eine den

Orts8bedürfni��en angeme��ene, mit Genehmigung der Regierung fe�tzu-
�ezende Geldent�chädigung;

2) der er�te Lehrer minde�tens 150 Rthlr. und die übrigen Lehrerminde�tens
100 Rthr. bar Geld. Die Hälfte die�es baren Einkommens kann in

Naturalien angewie�en werden.

1. Die in dem vor�tehenden $ ausgeworfenen Gehälter für tädti�che Lehrer bezw.
Lehrerinnen haben �i< als unzureichend erwie�en, und es i� daher überall eine angeme��ene
Erhöhungder�elben eingetreten. Eine �olche Verbe��erung kann die Reg. überall da, wo �ie
für notwendig gehalten wird, anordnen; die Stadtverordneten haben kein Wider�pruhsret,
�ondern �ind nur berechtigt, darüber zu ent�cheiden, wie die Verbe��erung aufzubringen�ei,
mt aber auh berechtigt, hin�ihtli<h der Bewilligung der�elben mitzuwirken.

2, Die Lehrer haben keinen unbedingten und im Rechtswege verfolgbaren An�pruch
auf Aufrü>en in die höhere Gehalts�tufe. Die�es �ezt nämlich voraus, daß der betre��ende

ehrer �ih dur< �ein gejamtes amtliches und außeramtliches Verhalten de��en würdig zeigt.

(
el der Prüfung der Frage, ob der einzelne Lehrer der planmäßigen Gehaltserchöhung

eventl.dur< A�cen�ion) würdig �ei, hat von den �tädti�hen Organen nur der Magi�trat
und die Schuldeputation miizuwirken, nicht aber die Stadtverordneten; die eigentliche Ent-



�cheidung liegt aber auh hier bei der Reg. Denn zur Zu�tändigkeit der Reg. als Schul-
auf�ihtsbehörde gehört es, darüber zu befinden, ob beîi eintretender Erledigung einer Gehalts-
�telle der näch�tälte�te Lehrer oder ein anderer an der Schule bereits ange�tellter Lehrer in
den Genuß des verfügbar gewordenen höheren Gehalts einrüce, oder ob dem zur Be�etzung
der Lehrer�telle berehtigten Magi�trat freigegeben werden �olle, für die erledigte Gehalts�telle
einen Lehrer von auswärts zu berufen.

8 16. Freiheiten der Lehrer,

Sämtliche Lehrer �ind inbetref ihres dotationsmäßigen Einkommens von

der Entrichtung der direkten Staats- und Kommunal�teuern, des Hirtenlohns
für ihr Vieh und des Schorn�teinfegergeldes für ihre Wohnungen befreit.

Die Grund�teuer ihrer �teuerpflichtigen Dotationslündereien, das Hirten-
lohn und Schorn�teinfegergeld i� von den zur Unterhaltung der Schule Ver-=

p�lichteten zu entrichten.
L. Die Elementarlehrer �ind Beamte in mittelbarem Staatsdien�t und haben nah der

Verfa��ungsuxrkunde vom 31. Januar 1850 die Rechte und Pflichten der Staatsdiener.
2, Die Freiheit von der Kla��en�teuer i�t durch Ge�etz v. 7. Dezbr. 1849 (Ge�.-Samml.

S. 436) aufgehoben. Vergl. auh Ge�ez v. 1. Mai 1851 (Ge�.-Samml. S. 193). Die

Befreiung von den direkten per�önlichen Gemeindeabgaben hin�ichtlich des Dien�teinkommens und

von allen per�önlichen Gemeindedten�ten, �owie die Be�reiung der Dien�tländereien von Gemeinde-

auflagen i� au< dur< $ 4 der Städteordnung für die 6 ö�tl. Provinzen v. 30. Mai 1853

(Ge�.-Samml. S. 261) ausge�prochen. Doch gelten als Elementaxlehrer im Sinne des $ 4

nur die an der eigentl. Volks�chule ange�tellten Lehrer, niht aber die Lehrer �olcher Schulen,
welche zwar niht mit der Berechtigung zu Entla��ungsprüfungen ver�ehen �ind, doh abex

ihrem Endzwe>e nah über der Stufe der obligatori�hen Volkschule flehen, au<h wenn �ie
der Au��icht der Reg. unter�tellt �ind. Hin�ichtlih ihrer Be�oldungen und Emolumente �ind
die Elementarlehrer auch von allen direften Kommunalauflagen, �owohl dex bürgerlichen Stadt-

und Landgemeinden, als der weiteren kommunalen Körper�chaften (Armenverbände 2c.) und

der krei3- und provinzial�tändi�chen Verbände freizula��en. S. $ 18 des Gef. v. 19. März
1881, betx. die Abänderung der Kreisordnung für die ö�tl. Prov. v. 13. Dezbr. 1872, wo-

nach die Dien�tgrund�tücke der Lehrer von den Kreisla�ten be�reit �ind.
Die Lehrer �ind ferner frei von der Einquartierung. Nur in der Not, wenn in der

Gemeinde Räumlichkeiten niht vorhanden �ind, dürfen au< die Dien�tgrund�tücke der Lehrer
in An�pruch genommen werden, aber au< dann nur gegen Vergütung.

Auf das Einkommen der Lehrer vom Privatvermögen ex�tre>t �ih die Freiheit von

Gemeindeabgaben niht. Eben�o auh niht auf die Zahlung von Schulgeld, �obald dies niht
von den zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten als �olchen, �ondern nur von denjenigen
Mitgliedern des Schulverbandes zu zahlen i�t, deren Kinder die Schule be�u<hen. Nur wenn

ihnen die Vokation oder ein anderer Rechtstitel zur Seite �teht, können �ie eine Freila��ung
vom Schulgeld bean�pruhen. Von den Schulbeiträgen, welche alle Shulverbandsmitglieder
aufzubringen haben, �ind die Lehrer befreit.

Von kirchlichen Auflagen �ind die Lehrer nicht in jedem Fall befreit. Ju die�er Hin�icht
i�t vielmehr zunäch�t das in der Parochie be�tehende Herkommen maßgebend. Sobald es

�ih weder um althergebrachte kir<l. Abgaben, zu denen die Lehrer bisher niht beige�teuert
haben, no< au< um �olche kir<l. La�ten handelt, von deren Tragung die Lehrer aufgrund
eines �peziellen Titels, z. B. $ 735, Tit. 11, Teil IT. A. L. R., unter Um�tänden ganz oder

teilwei�e be�reit werden können, �ind die Lehrer als ordentliche Mitgliederder Parochieen
gleich den anderen Mitgliedern der�elben heranzuziehen und au< bei Anwendung des

admini�trativen Zwangsverfahrens gleih den anderen Gemeindemitgliedern zu behandeln.
3. Hin�ichtlih der Dirigenten und Lehrer an höheren Mädchen�chulenund deren

Befreiung bezw. Heranziehungzu den Kommunalabgaben ent�cheidetnichtderen Qualifikation,
�ondern die Kategorie der Schule. Jt die�e als eine höhere Schuleim ge�egl. Sinne nicht
anzu�ehen, �o �ind die Lehrer der�elben von Kommunalabgabenfrei. Dagegen haben fie,
wenn �ie als Elementarlehrer im Sinne des Al. 12, $ 4 der Städteorduung nicht ange�ehen
werden können, keinen An�pruch auf Befreiung von der Kommunal�teuer.

$ 17. Fe�t�etzung der Lehrer-Gehalte.
Die in den $8 12—16 fe�tge�tellten Säße �ind als die gering�ten, welche

zulä��ig �ind, zu betrachten. Wo das jezige Einkommen der Lehrerdie�e Säße

è



bereits über�teigt, darf das�elbe ohne Genehmigungdes Mini�teriums der gei�t-
lichen, Unterrihts- und Medizinalangelegenheitennicht verringert werden; wo

aber nah den örtlichen Verhältni��en eine Erhöhung des Lehrergehaltesnot-

wendig und ausführbar i�t, �ind die Regierungen ermächtigt, die Gemeinden zu
einer Erhöhung des�elben zu veranla��en.

Unbe�timmte Geldeinnahmen an Schulgeld, @onfurmandengelu. f. w,

werden auf das bare Gehalt nach einem �e<sjährigen Durch�chnittè angerechnet.
Eine Herab�ehungdes von der Gemeinde zu gewährendenLehrergehaltswegen

Zunahme der �on�tigen Einnahmen, namentli<h wegen vermehrten Ertrages des

Schulgeldes oder wegen Zuwendungendritter Per�onen,findet nur mit Genehmigung
der Regierung und nur dann �tatt, wenn die er�parten Mittel anderweit zum
Be�ten der�elben Schule verwendet werden, oder die Gemeinde einer Erleichterung
be�onders bedürftig 1�t.

1. Die Dotationen dex Schul�tellen mü��en erhalten, und namentli<h darf das Einkommen
der Schul�tellen in Städten bei Erledigungen niht willkürlih herabge�etzt, �elb�t niht ein-
mal zur Aufbe��erung anderer Lehrer�tellen an der�elben Schule ohne Genehmigung des

Herrn Min. d. g. A. verwendet werden.

2, Die Normierung der Gehaltsverhältni��e und das Befinden über die Notwendigkeit
der Einkommens3erhöhung der Lehrer gebührt der Regierung allein und aus�<ließli<.

Sobald die Reg. ihrer ge�eßzl. Befugnis gemäß die Verbe��erung der Lehrergehälter
als notwendig de�initiv fe�tge�tellt hat, i�t die ent�prechende Lei�tung eine auf eben jenen ge�eßz-
lichen Be�timmungen beruhende, eventl. zwang8wei�e auf den Gemeinde-Etat zu bringende,
auh wenn der betr. Lehrer bereit i�t, �i<h mit der Gemeinde anderweitig abzufinden.

Z. Ent�teht bei amtlicher Fe�t�eßung des Einkommens der Elementarlehrer über die
Dotation einer Schul�telle zwi�hen den Beteiligten Streit, in�ofern als der Lehrer meint,
die Naturalien odex der Ertrag der Ländereien �eien ihm zu hoch berechnet, oder die Gemeinde

glaubt, die�elben �eien zu niedrig ge�häßt, �o hat auf Anrufen von Beteiligten der Kreis-

aus<huß, und bei Stadt�chulen der Bezirksaus�huß zu be�hließen. Der Be�chluß des Bezirks-
aushu��es in er�ter bezw. zweiter Jn�tanz i� endgültig. Beteiligte im Sinne des Ge�eges
�ind aber der Lehrer �elb�t oder die Schul�telle, für welche, wenn die Schulvor�teher als

Hausväter per�önlich intere��iert �ind, von der Schulauf�icht8behörde ein be�onderer Vertreter

be�tellt werden kann, oder die zum Schulverbande gehörenden Gemeinden und Gutsherren,
die Anwohner und Grundherren. Feder die�er Beteiligten kann als Kläger auftreten. Richtet
�i<h das Streitverfahren gegen den Lehrer, �o i� er verpflichtet, �i<h auf eine Klage einzu-
la��en, kann aber darauf hinwirken, daß neben ihm in er�ter Reihe die Schul�telle �elb�t
vertreten werde. Ge�chieht dies nicht, �o kann ex �i< von der Einla��ung auf die Klage
nicht anders befreien, als daß er von der Be�treitung des Klageantrags ab�ieht. Zur Ver-

tretung der Schul�telle i� der Schulvor�tand berufen. Wenn aber eine Kolli�ion zwi�chen
dem Intere��e der Schule und dem per�önlichen Jntere��e der einzelnen Schulvor�leher in

ihrer Eigen�chaft als Mitglieder des Schulverbändes �tattfindet, �o kann felb�tver�tändlich
der Schulvor�tand niht die Vertretung des Schulin�tituts wahrnehmen; es muß vielmehr
in �olhen Fällen dem Schulin�titut von der Schulauf�icht8behörde ein Bevollmächtigter von

amtswegen be�tellt werden. — Zur Wahrnehmung der Vertretung der den Schulverband
bildenden �hulunterhaltungspflichtigen Ort�chaften (Gemeinden, Gutsbezirke) in einem Proze��e
¿wi�chen der Schule re�p. Lehrer und dem Schulverbande kann der Schulvor�tand nicht zu-

gela��en werden. Die Rolle eines Klägers bezw. eines Beklagten kann der Schulverband

�age,em Falle daher nur dur< die Gemeindevor�teher bezw. Gutsbe�iger wahrnehmen
a��en.

4. Die Einkünfte aus kirhlihen Nebenämtern, wenn die�e mit dem Lehramt organi�ch
verbunden �ind, werden auf die Lehrerbe�oldungen angerechnet, wobei niht ausge�chlo��en,
aber au niht geboten i�t, daß der dur die Vereinigung von Lehrer�tellen mit kirhlichen
Nebenämternbedingten Mehrarbeit des Lehrers durch ent�prehend höhere Normierung�eines

len�teinkfommensgebührend Rechnung getragen werde. Bei nicht organi�cherVerbindung
beider Ämter, d. h. wenn der Lehrer ein kirchliches Amt nicht �chon an �ih dauernd ver-
�ehen muß, �ondern es mit Genehmigung der Reg. nur nebenamtlih und vorübergehendüber-
nommen hat, werden ihm die Einkünfte des lezteren niht mit zum Einkommen der Lehrer-�telle angere<net.
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D, Wo der Be�timmung des $ 17 gemäß in den über die Regulierung dex Lehrer-
be�oldungen aufge�tellten Schulreze��en die Schul-, Konfirmanden-, Kopulation3- und Leichen-
Gelder auf das bare Gehalt na< einem Durch�chnitts�aße angerehnet werden, gebühren
dem Lehrer die�e unbe�timmten Einnahmen in dem ge�amten Betrage, welcher aus der

Schul-Gemeinde auffommt, und darf der in be�timmten Zahlen fe�tge�egte, von der Gemeinde

au�zubringende Zu�chuß zum baren Gehalte nah Alin. 3 die�es $ dem Lehrer nicht verkürzt
werden, wenn jene unbe�timmten Einnahmen einen höheren Ertrag als den im Rezeß an-

genommenen Durch�chnitt gewähren. Nach die�em Grund�atze i�t �eitens des Kgl. Mini�t.
d. g. A.in vielen Spezialfällen ent�chieden worden. Vergl. u. a. das Re�k. vom 9. Oktober 1855,
worin es heißt:

„Der fernere Be�hwerdepunkt wegen des Konfirnandengeldes beruht auf einer miß-
ver�tändlichen Auffa��ung des Ge�etzes, indem der Lehrer den ganzen Betrag die�er
Nebeneinkünfte für �i<h zu erheben berechtigt i�t, und eine Herab�eßzung des Gehalts
wegen Zunahme der �on�tigen Einnahmen nah $ 17 dex Sch.-O. nicht ohne be�ondere,
hier niht zutreffende Gründe �tattfindet“.

Bemerk.: Nach dem Re�k. des Herrn M. d. g. 2c. Angel. vom 22. Septbr. 1879, betr. die Aufhebung der
als Kon�irmandengeld von den Schülern der Volkshule zu zahlenden Entla��ungsgebühr, �ollen die Kgl. Regg.
darauf Bedacht nehmen, bei der Neuregulierung des Lehrer-Einkom:nens dur<h Vereinbarung mit deu Schulgemeinden
die allmähliche Be�eitigung des Konfirmandengeldes herbeizuführen.

6G. Hin�ichtlih der Berehnung des Schulgelds bei der Lehrerbe�oldung erklärt das

Re�k. d. g. M. vom 13. Augu�t 1868, VU. 18666 (Centralbl. S. 561), daß allerdings nicht
füglih bei jeder eintretenden Verminderung oder Vermehrung der Schulkinderzahl eine neue

Berechnung des Einkommens einer Lehrer�telle vorgenommen werden könne, daß aber, wenn

der Rückgang der Schulgeldeinnahme zu erheblich �ei, dies niht unbeachtet bleiben dürfe,
und es �i< empfehle, darauf hinzuwirken, daß das Schulgeld zur Schul- oder Gemeinde-
fa��e für Nechnung der Schulgemeinde vereinnahmt, und dem Lehrer die ihm angerechneten
Beträge voll gewährt werden.

Falls dem Lehrexcvokationsmäßig ein be�timmter Betrag an Schulgeld zuge�ichert
i�t, oder das Einkommen des�elben dur<h den Ausfall an Schulgeld unzureichend wird, hat
die ge�amte Schulgemeinde einzutreten.

Auf das Schulgeld von denjenigen Kindern, welche außerhalb der Orts�chule einen

ausreichenden Unterricht erhalten, hat der Lehrer keinen An�pruch.
Lehrer haben einen An�pruch auf das von den der Schulgemeinde niht angehörigen,

die Schule nur ga�twei�e be�uchenden Kindern zu entrichtende Schulgeld nur dann, wenn �ie
überhaupt mit ihrer Be�oldung auf das Schulgeld angewie�en �ind, oder ein derartiger An-

�pruch aus der Vokation oder be�ondern, für die betr. Schule maßgebenden Vor�chriften
herzuleiten i�. Wenn �ie ein fixiertes Einkommen zu beziehen haben, und die gedachte
Voraus�eßzung nicht zutrifft, �o haben �ie �ämtliche Kinder, welche mit Genehmigung der zu-

�tändigen Schulorgane der Schule überwie�en �ind, ohne An�pruch auf be�ondere Vergütigung
zu unterrihten. Jmfalle einer vorübergehenden erheblihen Mehrbela�tung der Lehrer kann

ihnen von der Auf�ichtsbehörde eine be�ondere Remuneration bewilligt werden.

Bemerk.: Solche Ga�t�chüler �ind niht Kinder, welche bei Verwandten oder anderen Gemeinde-Mitgliedern

WolaeUndAufnahme gefunden haben und der Schule ihres Wohnorts angehören, niht der Schule des elterlichen

7, Inbetreff re�tierender Schulabgaben, welche inexigibel �ind, muß unter�chieden
werden, ob dem Lehrer ein be�timmtes fixiertes Ganzes zuge�ichert worden i�t, oder ob ihm
dagegen Beträge, die jeder einzelne Kla��enteilnehmer, z. B. Kätnexr, Einwohner 2c. zu ent-

rihten hat, unmittelbar zugewie�en worden �ind. Ausfälle von einem �olchen Ganzen, z. B.
wenn für fehlende Sommerweide 12 Thle. als Ent�chädigung au3geworfen�ind, treffenden

Lehrer nicht; �ie mü��en wieder von neuem auf �ämtliche Lei�tungspflichtigerepartiert und

au�gebracht werden. Dagegen muß �ich der Lehrer Ausfälle dex leßternArt gefallen la��en.
Wenn al�o bei�piel3wei�e einzelne Kätner odex Einwohner ihren Beitrag nicht zu entrichten
vermögen, jo tri�t den Lehrer der Verlu�t, wogegen er indes auchbei dec Vermehrungder

Zahl der Kätner 2c. von �elb�t einen An�pruch auf Beiträge von die�en gewinnt. Auf die�e
Wei�e tritt eine Ausgleihung ein, welche �ich erfahrungsmäßig mei�t zu Gun�ten der Lehrer

e�taltet hat. ;gel Weees fi< um unbeibringlihe Beitragsre�te — und zwar jegliher Art — von

Anwohnern auf gutsherclihem Vorwerksland handelt, �o muß der Gutsherr nah $ 55 ��.
der Sch.-O. den Ausfall deen.

'

Alt�izer, �ofern �ie von den Kommunal-Abgabenbe�reit �ind, �ind auh von den Schul-
unterhaltungsfo�ten frei zu la��en.
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Das Kreislandratsamt hai zunäch�t die Pflicht, dem Lehrer bei Erlangung �eines
Gehalts behilfli<h zu �ein, Wenn Re�tanten in die Bezirke anderer Behörden verzogen �ind,
�o muß demnach die Behörde des berechtigten Schulverbandes die betr. Requi�itionen an

die�e fremden Behörden erla��en. Dem Lehrer darf dies niht zugemutet werden.

8, Bei der Prüfung der Zulänglichkeit des Einkommens einer Lehrer�telle darf der
dem Jnhaber aus der Erteilung von Privatunterricht erwach�ende Nebenverdien�t nicht berü>-

�ichtigt werden.

9, Wo die Schulverbände niht im�tande �ind, den Lehrern ein ihrem Stande ent-

�prechendes ausfömmlihes Einkommen zu gewähren, da tritt der Staat mit be�ondern wider-

rufli<h gewährten Staatsbeihilfen in der erförderlihen Höhe ein. Die�e Staatsbeihilfen
dürfen aber niht verwendet werden zux Remunerierung des be�onderen konfe��ionellen Religions-
unterrihts oder des Handarbeitsunterrihts, auh niht zur Remunerierung einer Stellver-

tretung des Lehrers. Denn die�e Ko�ten haben die zur Befriedigung der Schulbedürfni��e
Verpflichteten zu tragen, und �ind dazu in keinem Falle die zur Aufbe��erung der Lehrer-
gehälter be�timmten Fonds zu verwenden.

Die Staatsbetihilfen zu den Lehrerbe�oldungen �ind in monatlihen Raten pränume-
rando zahlbar, können aber auh in vierteljährlichen Raten postnumerando von den empfangs-
berechtigten Lehrern erhoben werden.

8 18. Gechaltsnachwei�uug.

Feder Schullehrer erhält bei �einer An�tellung von dem Schul-Patron
eine von der Regierung be�tätigte genaue Nachwei�ung �einer �ämtlichen Ein-

nahmen und Berechtigungen.
(Es i�t in die�er Bezichung für genügend erachtet und prakti�<h geworden, die

Lehrer bei Erteilung der Vokation in leßterer auf die über die Regulierung der Schulver-
hältni��e nah $ 66 der Schul-Ordnung aufge�tellten Matrikeln (Schulreze��e) zu verwei�en,
wovon eine Ausfertigung bei dem Landrate und eine beim Schulin�pektor re�p. Schulvor-
�tande deponiert i�t, oder ihnen au< mit dem Berufsbriefe oder dur< den Landrat Ab�chrift
der Einkommensnachwei�ung zugehen zu la��en.)

8 19. AuzugsFo�ten.
Die Gemeinden �ind verpflichtet, den neu anziehendenLehrern bis auf

eine Entfernung von 10 Meilen vom Schulort für die Fort�chaffung ihrer
Familien und ihrer Effekten (Allg. Landrecht T. T7. Tit. 12. $ 40.) nach
Wahl der Gemeinde entweder Fuhrwerk zu ge�tellen, oder die Fuhrko�ten,
deren Höhe den Betrag von 20 Rthlr. niht über�teigen darf, nah einer

mäßigen Taxe zu vergüten.
1. Die Verv�lihiung der Gemeinden, den neu anziehenden Lehrecn bis auf eine

Entfernung von 10 Meilen die Fuhren zur Fort�chaffung ihrer Familien und Effekten zu ge-
�tellen, �teht nah $8 39—41, Teil IL, Tit. 11 A. L. R., der Deklaration v. 21. Januar
1790 und dem O�tpreuß. Prov.-R. Zu�aß 222 fe�t. Für die Fälle, wo die Lei�tung der

Natural fuhren den Berechtigten be�hwerlich ift, bleibt ihnen ge�tattet, �i< für die�e Lei�tung
mit dem Schullehrer in Geld abzufinden. Bei mangelnder Einigung �teht dex Reg. eine

�hiedsrihterlihe Gewalt nach billigem Erme��en zu.
-

Der allegierte $ 40. IT. 12 A. L.-RN. bezeichnet die „Effekten“ näher mit: Kleidung,
Wä�che, Hausräte und Bücher. — Nachdem Erk. d, Ob.-Trib. v. 8. Januar 1842 (Ent�ch.
Bd. VIL, S. 219) gehört auh das Dien�tper�onal vertrag3mäßig zur Familie, und er�tre>t
�ich die Verbindlichkeit der Schulgemeinde auch auf die�es.

:

2, Da es der Gemeinde freige�tellt i�t, entweder die Fuhren in natura oder die

Geldvergütungzu gewähren, �o i� zur Vermeidung von �päteren Streitigkeiten und pro-

öet��uali�hen Weiterungen re�p. des Verlu�tes des diesfälligen An�pruchs des Lehrers
erforderlich, daß jeder neu anziehende Lehrer vorher die Gemeinde darüber

hört, und die�e Angelegenheit vor �einem Anzugeins Klare gebracht werde. Sollte daher
eine Gemeiade �ih überhaupt weigern, der ihr ge�ezli<h obliegenden Verpflihtung nachzu-
ommen, �o hat der betr. Lehrer bei dem Kgl. Landrat zu beantragen, daß �ie zur Ér-

füllungihrer Pflicht angehalten werde. Eben�o i� ein Antrag auf Fe�t�ezung der Ent�chä-
digungs�umme an den Landrat zu richten, wenn �ich der anziehende Lehrer mit der Gemeinde
Über eine �olche nicht einigen kann.



3. Jm Jntere��e der Schulgemeinden liegt es, die Herholung von Lehrern aus an-

dern Bezirken er�t dann zu bewirken, wenn die Be�tätigung der Wahl der�elben �eiten3 der

Reg. erfolgt i�t, da die Nichtbe�tätigung eines bereits angezogenen Lehrers event. doppelte
Lei�tungen und Ko�ten herbeiführen würde.

4, Haben Lehrer bis zu dem ihnen zugewie�enen Schulorte mehr als 10 Meilen

zurückzulegen, �o i�t es ihnen freige�tellt, die Rei�e bis auf die Entfernung von 10 Meilen

zu machen, wie �ie wollen, da �ie die�elbe auf eigene Ko�ten auszu�ührcen haben. Wenn �ie
�ih dabei aber ihrem Schulorte untec 10 Meilen nähern, bevor die Gemeinde aufge-
fordert i�t, �ie auf die Entfernung von 10 Meilen abzuholen, bezw. bevor die�elbe thre
Wahl zwi�chen der Ge�tellung von Fuhrwerken oder der Vergütung der Fuhrko�ten nah
einer mäßigen Taxe hat treffen können, �o i�t die Gemeinde nur verpflichtet, �ie auf die

kürzere Entfernung abzuholen, re�p. die Ko�ten für die�e kürzere Tour zu zahlen. Sie
würde die ganzen Anzugsko�ten für 10 Meilen nur dann zu zahlen haben, wenn �ie, zur
Lei�tung aufgefordert, die Vergütung der Fuhrko�ten gewählt hätte.

$ 20.

Verläßt der Schullehrer �eine Stelle vor Ablauf von 5 Jahren, jo i�t er

auf Verlangen gehalten, der Gemeinde die Anzugsko�ten zu er�tatten.
(Für den Fall des Ablebens eines Lehrers vor Ablauf der 5 Jahre �ind �eine Erben

zur Er�tattung der Anzugsko�ten niht verpflichtet.)

S8 21. Kündigung.

Wird ein Lehrer ver�etzt, oder legt er �ein Amt freiwillig nieder, �o muß
er das�elbe drei Monate vorher kündigen.

1. Eine Amtsnie derlegung ohne Pen�ion i� unter der Voraus�eßung, daß der betr.

Lehrer 3 Jahre im öffentlihen Schulamte thätig gewe�en i�, widrigenfalls er die auf �eine
Ausbildung im Seminar verwandten Ko�ten zu ér�tatten hat, jederzeit zulä��ig. Damit indes
der Untercicht in f�olhen Fällen nicht leidet, i� über die Kündigungsfri�t für Elementar-

lehrer be�timmt: Ein Elementarlehrer, welcher �ein Amt überhaupt niederlegen will, hat
die�es 3 Monate vorher zu kündigen, kann jedo<h niht verlangen, vor dem Schluß des

laufenden Unterrichts-Seme�ters entla��en zu werden. Elementarlehrer, welche ein Schulamt
in einem anderen Reg.-Bezirk annehmen wollen, �ind jederzeit �päte�tens 3 Monate nach
erfolgter Kündigung zu entla��en.

Bei den zur Be�egung der Reg. zu�tehenden Stellen hat die�elbe den Termin des Amts3-

Au3tritts re�p. Antritts nah Maßgabe der obwaltenden Verhältni��e zu be�timmen.
In den Vokationen für Elementarlehrer�tellen privaten Patronats i�t dex Vorbehalt

einer Kündigungsfri�t überhaupt, mag �ie länger oder kürzer �ein, als dieSmonatliche, niht
zu genehmigen. Dem von der Regierung angeordneten früheren Austritt aus der Stelle
als na< Ablauf einer 3 monatlihen Kündigungsfri�t kann aber �eitens des Privatpatrons
auh dann niht wider�prochen werden, wenn von der Regierung für eine vorübergehende
vertretung3wei�e Wahrnehmung der Funktionen des abgehenden Lehrers ge�orgt wird.

Auch die Lehrer an höhereu Mädchen�hulen und die Rektoren �ind nux zur Einhaltung
der 3 monatlichen Kündigungsfri�t verp�lichtet, können aber bis zum Ablauf des Seme�ters
auf der Stelle zurückgehalten werden. Denn die höheren Mädchen�chulen �ind den höheren
Lehran�talten im Sinne des Ge�ees nicht eingereiht, und es finden auf �ie auh nur die
für die Volkshulen be�tehenden Be�timmungen Anwendung. Die�e �egen aber nur eine

3monatlihe Kündigung fe�t.
*

E

ZS, Daß Elementarlehrer bis zur be�tandenen 2. Prüfung nur provi�ori�h ange�tellt
werden, i�t eine ledigli<h im Jntere��e der Schule re�p. der Disziplin von der Au��ichts-
behörde angeordnete Maßregel. Für den berufen den Privatpatron folgt daraus dem be-

rufenen Lehrer gegenüber keinerlei Recht, al�o au< niht dasjenige der Kündigung.
Die Befugnis, einen Lehrer �ein Amt zu kündigen odexihn aus dem�elbenzu entla��en, i�t
bedingt dur< die Disziplinargewaltund befindet �ih daher ledigli<h bei der Auf�ichts-
behörde, niht aber bei dem Magi�trat oder einem anderen Privatpatron. Mit dem Patronat
i�t nur das Recht der Wahl, der Berufung und der Prä�entation verbunden,niht aber das

der Entla��ung des Lehrers aus dem Amt. Die�e Befugnis �teht allein dex Kgl. Reg. als

Au��ichtsbehörde zu. ' ‘ ‘ ‘ ;

+ Lehrer �ind niht gehalten,3 Jahre innerhalbeines be�timmten Regierungsbezirks
zu amtieren, für den �ie gebildet �ind, �ondern es genügt, wenn der angehende Lehrer �eine

è
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er�te An�tellung in die�em Regierungsbezirk annimmt, und er i�t zu entla��en, �elb�t vor Ab-

lauf der 3 Jahre, wenn er ein öffentlichesSchulamtin dex�elben Provinz annimmt. Dagegen
i�t gegen Lehrer, welhe vor Ablauf einer minde�tens Z3jährigen Dien�tzeit im öffentlichen
du

DenePrivatlehrer werden oder vom Schuldien�te ganz zurü>treten, mit aller Strenge
zu verfahren.

4. Solche Lehrer, welhe auf Schul�tellen privaten Patronats ange�telt�ind, haben
ihre etwaige Kündigung der Stelle an den Privatpatron und an die Regiêxung zu richten.

D, Jn der Regel jollen Lehrer niht inmitten eines Monats, �ondecn durzum Schluß
eines Monats aus den von ihnen bekleideten Stellen entla��en werden. Es bleiben nur

�olche Fälle aus8genommen, in denen aus be�onderer Veranla��ung, wie etwa auf Antrag
des Lehrers, ein früheres Auscheiden aus dem Dien�te von der vorge�ezten Behörde verfügt
oder genehmigt wird.

6, Lehrer, welche an einer Kommunal�chule ange�tellt �ind, behalten, wenn ihre Stellen

eingehen, und �ie niht gleih eine andere Verwendung finden, bis zu ihrer Berufung in ein
anderes Schulamt das volle Gehalt ihrer Stelle. Ste mü��en dagegen �i<h auch gefallen
la��en, daß ihnen eine andere Lehrthätigkeit von niht geringerem Range und etatsmäßigem
Dien�teinklommen übertragen werde, falls eine �olhe Vakanz vorhanden i�t.

$ 22. Auseinander�ezung.

Der abziehendeLehrer oder die Erben des ver�torbenen Lehrers haben �ich
mit dem neu anziehendenLehrer nah Vor�chrift des Allg. Landrechts T. Il.

Tit. 11. $8 822—831 und des O�tpreußi�chen Provinzialrehts Zu�ay 205

au8einanderzu}feßen.
LI. Die im $ 22 der Schulordnung allegierten Be�timmungen des A.-L.-R. Teil TL,

Titel 11 lauten:

$
822. Bei der Einwei�ung eines neuen Pfarrers muß dem�elben Wohnung und

Wirt�chaft von den Vor�tehern unter Auf�icht und Direktion des Patrons, oder des Erz-
prie�ters, oder Kreisin�pektors, nah dem Junventarium übergeben werden.

8 823. Die Auseinander�eßung zwi�chen dem abgehenden Pfarrer oder de��en Erben und
der Kirche in An�ehung der Sub�tanz, �owie mit dem neuen Pfarrer in An�ehung der

Nuzungenge�chieht nah den in der Lehre vom Nießbrauche vorge�chriebenen Ge�eßen.
$ 824. Wo da�elb�t zu Verbe��erungen, die dem Nießbraucher vergütet werden mü��en,

die Einwilligung des Eigentümers erfordert wird, da i�t bei einem Pfarrer die Einwilligung
des Patronats oder Kirchenkollegiums und die Genehmigung der gei�tlihen Obern erforderlich.

8 825. Soweit dergleichen Verbe��erungen dem abgehenden Pfarrer oder de��en Erbeit

vergütet worden, werden die�elben der Pfarre einverleibt, und es gilt davon in An�ehung
der folgenden Fälle alles das, was von Pfarrgütern überhaupt verordnet ift.

8 826. Hat der neue Pfarrer die Vergütung �olcher Verbe��erungen aus eigeneu
Mitteln gelei�tet, �o können er oder �eine Erben bei �einem erfolgenden Abgange die Ver-

gütung des dafür Gezahlten von dem Nachfolger fordern.
8 827. Denrgleichen einem Vorgänger von �einem Nachfolger zu lei�tende Vergütung

dauert, auh bei nahherigen Amtsveränderungen, �o lange fort, als niht eiwa die�er Weri
der Verbe��erungen, jowie die Verbe��erung �elb�t der Pfarre einverleibt worden.

_ 8 828. Hat aber der neue Pfarrer dem abgehenden oder de��en Erben Verbe��erungen,
�ür welche die�elben keine Vergütung fordern, fondern �ic nur zurü>nehmen konnten, bezahlt,
jowerden die�elben der Pfarre dadur< niht einverleibt; der Pfarrer kann auh dafür bei

einem demnäch�t erfolgenden Abgange keineu Er�ay fordern.
E

8 829, Vielmehr tritt er, in An�ehung der Befugnis zur Zurücknahme, nur in die

Rechtedes ur�prünglichen Verbe��erers. '

$ 830. Soll gegen die�e Regeln etwas dur< Vertrag zwi�chen der Pfarre und Kirche
an einer und dem abgehenden Pfarrer oder de��en Erben, imgleihen dem neuen Pfarrer,

noteranderenSeite fe�tge�eyt werden, �o i�t dazu die Genehmigung der gei�tlihen Obern

endig. ,

__ $ 831. Auch wegen der Auseinander�ezung über die Nuzungen gelten, �oweit aus-

drüdlicheProvinzialge�ege niht ein anderes be�timmen, die bei dem Nießbrauche vorge-
hriebenen Regeln.

2, Jm Zu�ag 205 des O�tpx. Prov.-Rechts i� be�timmt:
2. In O�tpreußen und Littauen. .

l
$ 1. Jn O�tpreußen und Littauen wird bei der Auseinander�eßung die Ernte mit dem

êbten September für beendigt gehalten, und das Wirt�chaftsjahr vom 1. Oktober gerechnet.
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2. Wo die Ein�aat und das übrige Wirt�chaft3inventarium nicht zur Pfarre ge-
hört, muß das�elbe neb�t dem vorhandenen Heu, Stroh und Dünger dem neuen Pfarrer für
die Taxe gela��en werden, und die�er muß den in den Akern befindlihen Dünger nah Ver-

hältnis der Zeit bis zur neuen Düngung vergüten.
8 3. Die im Laufe des Fahres fällige Kalende wird mit dem legten September für

erworben gehalten.
8 4. Vom Deputatholze werden auf die er�ten �ehs Monate vom er�ten Oktober bis

er�ten April zwei Drittel, und auf die legten �ehs Monate wird ein Drittel verteilt.

b. Im Ermlande.

$ 5. Jm Exrmlande wird die Ernte mit dem leßten Augu�t für vollendet angenommen,
und das Wirt�chaftsjahr vom er�ten September gerechnet.

8 6. Jt dex vorige Kanonikus oder Pfarrer im er�ten Quartale, doh na< vollendeter

Winter�aat abgegangen oder ver�torben, �o erhält der�elbe oder de��en Erben vom kün�tigen
Wintergetreide ein Viertel, im zweiten die Hälfte, im dritten drei Viertel und im leßten
Quartale die ganze Ernte.

8 7. Ereignet �i<h die Vakanz nach be�tellter Sommer�aat und vor dem 1. Julius, �o
erhalten der Abgehende oder de��en Erben die Hälfte, wenn �i<h aber die Vakanz nah dem
1. Julius ereignet, die ganze Ernte an Sontmergetreide.

$ 8. Nach den in $8 6 und 7 bezeichneten Verhältni��en erhält der Nachfolger die

künftige Winter- und Sommer�aat unentgeltlich. '

8 9. Heu und Stroh verbleiben dem Nachfolger, wenn zur Zeit des Abganges die

Einfuhr no< nicht ge�chehen i�t; von dem �hon eingefahrenen Heu und Stroh erhält er die

Hälfte, und in Ab�icht des Heues vergütet der Nachfolger die Ernteko�ten verhältnismäßig.
8 10. Auf Gartenfcüchte, welche der Abgehende ge�äet oder gepflanzt hat, gebührt

dem Nachfolger kein An�pruch.
8 11. Baum- und andere Früchte, die zur Zeit des Abganges von der Sub�tanz noh

niht getrennt waren, verbleiben dem Nachfolger.
8 12. Der Na@ÿfolger behält den Dünger und das ge�chlagene Holz auh dann, wenn

es �chon zu�ammengefahren �ein jollte.
8 13. Alle übrigen Einkünfte, mit Ein�hluß der Natural- und Geldpacht, mü��en

zwi�chen dem Nachfolger und dem Abgehenden oder de��en Erben na<h Verhältnis der Zeit
geteilt werden; wobei in Ab�icht der Pacht das Jahr vom 1. September, in Ab�icht des

Sacfzehnten vom 11. November, und in Ab�icht der Offertorialien vom Sonntage Quasimodo
geniti gerechnet wird.

8 14. Unter die�en näheren Be�timmungen ($8 1—13) �ind �owohl in O�tpreußen und

Littauen, als im Ermlande die Vor�chriften des A.-L.-R. anzuwenden.
8 15, Die Diäten und baren Auslagen der bei der Auseinander�ezung zugezogenen

Gerichtsper�onen und Sachver�tändigen werden bei den prote�tanti�hen Pfarren von jedem
Teile zur Hälfte entrichtet, jedoh mü��en Gerichtsper�onen die Witwen und Kinder des Ver-

�torbenen mit den auf deren Anteil fallenden Diäten ver�honen. Bei den kfatholi�hen Kirchen
im Ecmlande trägt der neue Pfarrer zu die�en Ko�ten nichts bei.

3. Nach dem Cirk.-Re�k. der MM. der g. A., d, Jnn. und des Kgl. Hau�es vom

21. Juni 1847 können mit Rü�icht darauf, daß im $ 6 dec Schulordnung die Anwendung
des O�tpr. Prov.-Rechts ausdrü>li<h auf die Orte be�chränkt i�, in welchen das�elbe �hon
bi8her zur Anwendung gekomnien i�, die im $ 22 und 35 .der Schulordnung angezogenen
Zu�ätze des O�tpr. Prov.-Rechts ebenfalls in denjenigen Landesteilen keine Anwendung finden,
wo �ie bisher keine Geltung hatten. M

4, Die Auseinander�égnng zwi�chen ab- und anziehenden Lehrern, bez. zwi�chen dem

abziehenden Lehrer oder den Erben eines ver�torbenen Lehrers und dem Schulvor�tandege-

�chieht zwar durch die Lofal- oder Kreis�hulin�pektoren ; bleiben dabei aber rü>�ihtli< der

Nuzungen der Grund�tücke An�prüche �treitig, jo �ind �olche, als dem Privatrechtsgebiete
angehörig, niht von oberauf�iht8wegen, �ondern im Rechtswege zu erledigen.

5. Verordnung d. Reg. zu M. v. 16. April 1859 (Amtsbl. S. 106 �}) über das

bei Erledigung von Schul�tellen zu beobachtende Verfahren. '

Es i�t neuerdings mehrfa<hvorgekommen, daß Lehrer thre Schul�tellenteils zu früh-
zeitig verla��en, teils die vor�chri�tsmäßige Ausceinander�eßung unterla��en haben. Wir �ehen
uns daher veranlaßt, die in diefer Beziehung zu beobachtendenVor�chri�ten nach�tehend
gu�ammenzu�tellen und wiederholt zur öffentlihen Kenntnis zu bringen.

E

.
1. Kein Schullehrer darf �eine Schul�telle, �ei es um das Schulamtgänzlih aufzu-

geben, �ei es, um eine andere Stelle zu übernehmen,verla��en, ehe die 3monatl. Kündigungs-

ë
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fri�t abgelaufen i}, und bevor ex �i<h niht mit dem Vor�tande der bisher von ihm ver-

walteten Schule auseinanderge�eßt hat. Von der Einhaltung der ge�ehlihen Kündigungs-
ri�t kann nur die Reg. na< Anhörung des Patrons dispen�ieren.

2. Der Abzug von einer Schul�telle �oll in der Regel mit dem Schlu��e eines Quartals

zu�ammenfallen. Wenn daher im zweiten oder dritten Monat eines Quartals gekündigt
worden i�t, erfolgt der Abzug er�t am Schluß des näch�tfolgenden Ouartals, wenn nicht
von der Regierung andere Be�timmung getroffen i�t.

3. Die Auseinander�ezung findet an einem, in adligen Ort�chaften von dem Land-

rats-Amt, in Königlichen Ort�chaften von dem Königl. Domänen-Rent-Amkt, in �tädti�chen
Ort�chaften aber von dem zu�tändigen Magi�trat anzuberaumenden Termin unter Zuziehung
des Patrons, zwi�chen dem abziehenden Lehrer und �einem Amtsnachfolger im Bei�ein des

Schulvor�tandes oder der von dem�elben damit beauftragten Mitglieder �tatt. JF�t der Amts-

nachfolger noh niht ernannt oder bei dec Auseinander�ezung nicht zugegen, �o hat der

Schulvor�tand oder das von dem�elben beauftragte Mitglied �eine Rechte bei dex Aus8ein-

ander�ezung wahrzunehmen, welche al�o in die�em Falle zwi�hen dem abziehenden Lehrer
und �einem bisherigen Schulvor�tande erfolgt. Hat der Schulvor�tand unterla��en, �ich ein-

zu�inden oder ein Mitglied zu beauftragen, �o genügt die Zuziehung �einer am Schulorte
gerade anwe�enden Mitglieder.

4. Die Auseinander�ezung er�tre>t �i<h auf die zur Schule gehörigen Gebäude, das

Schulland, das Schul-Jnventarium und auf die mit der Schul�telle verbundenen Einkün�te.
9, Die zur Schule gehörigen Gebäude mü��en von dem abziehenden Lehrer in dem

Zu�tande übergeben werden, in welchem er �ie beim Antritt �eines Amtes überkommen hat.
Die Veränderungen, welche an den�elben im Laufe �einer Amts-Verwaltung lediglih

durch den Einfluß der Zeit und der wirt�chaftli<hen Benuzung verur�acht worden �ind, fallen
dem abziehenden Lehrer niht zur La�t. Dagegen hat er für jede Ver�chlehterung der

Schulgebäude aufzukommen, welche dur<h nachgewie�ene unwirt�cha�tlihe Benußzungder�elben
oder dur<h mangelnde Auf�icht herbeigeführt worden i�t. Bei�piel8wei�e �ind dur< �eine
Schuld zerbrochene Fen�ter, fehlende Fen�terläden, lo�e oder fehlende Thüren, Schlö��er und

dergl. von dem abziehenden Lehrer vor dem Abzuge zu ergänzen, oder es i�t der Betrag
dafür in der Schulka��e zu deponteren.

6. Von der Umzäunung des Schulgehöfts, der Baum�chule und der Schul-Gärten
gilt das�elbe wie von den Gebäuden. Die in der Baum�chule vorhandenen Wildlinge und

veredelten Ob�tbaum�tämmchen mü��en der Schule als Juventar verbleiben, �oweit �ie nicht
bis zum Kündigungstermin in den Nugen des Lehrers verwendet worden �ind.

7. Das Schulland muß in ordentlicher wirt�chaftliher Kultur nah Erfordern der

Jahreszeit übergeben werden. — Hat der Lehrer die angeme��ene Bearbeitung re�p. Be�tellung
desjelben mit Saat unterla��en, �o �ind die �einem Nachfolger dadur<h erwach�enden Ko�ten
dur< Sachver�tändige fe�tzu�tellen und von dem abziehenden Lehrer zur Schulka��e zu ent-

richten, welche leßtere �einen Amts3nachfolger aus dem eingezahlten Betrage nah Verhältnis
�eines An�pruchs �chadlos halten wird.

8. Das Schal-Jnuventarium i� von dem abziehenden Lehrer nah einem von dem

Orts�chulin�pektor als richtig be�cheinigten, bei jeder Schule zu führenden Verzeichnis voll-

�tändig und ein�hließlih der für arme Schulkinder vorhandenen Schulbücher und Stein-

tafeln zu übergében. Für jeden ctwa fehlenden Gegen�land i�t der abziehende Lehrer ver-

antwortli<h und hat den Betrag dafür �o lange bei dem die Auseinander�ezung nah Nr. 3

leitenden Beamten zu hinterlegen, bis er ihn be�chafft oder nachgewie�en hat, daß er an dem

Abhandenkommendes�elben keine Schuld trägt.
*

9. Die von dem Lehrer zu führenden amtlihen Bücher, wie die Schulbe�uchsli�te,
das Verzeichnis der Hütekinder, das Kla��en- und Tagebuch, die Schul-Chronik, die Ein-
kommens-Nachwei�ungund das Jnoventarien-Verzeichnis �ind ebenfalls glei<h dem Schul-
«Znventarium �elb�t zu übergeben. ; ‘

. Das dem abziehenden Lehrer und �einem Nachfolger gebührende Einkommen der

Schul�telle wird nah folgenden Be�timmungen berchnet re�p. verteilt:
a. Das Bargchalt gebührt dem abziehenden Lehrer bis zu dem Tage, welhervon uns

für �einen Abzug fe�tge�ezt worden i�; wo eine �olche Fe�t�ezung aber nicht erfolgt
i�t, bi3 zum Tage, mit welchem ex den Unterricht einge�tellt hat. :

b. Das Deputat-Getreide wird auf die zwölf Monate des Jahres, vom Termin der

Lieferung gerehnet, verteilt, und es werden dem abziehenden Lehrer �o viele die�er
Teile gewährt, als Monate �eit dem Liefecungstermin verflo��en �ind. Der Re�t ge-

bührt �einem Nachfolger, �ofern die�er unmittelbar nah dem Abzuge �eines Vorgängers
eintrifft, entgegenge�eßtenfalls der Schulka��e bis zum Eintre�fen des neuen Lehrers,
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und i�t in der Regel in natura zurüczula��en. Ausnahmswei�e kann mit Genehmigung
des Patrons �tatt der zurückzula��enden Getreidegattungen in natura der Geldwert nah
dem Marktprei�e der näch�ten Stadt zur Schulka��e eingezahlt werden.

c. Nach dem�elben Grund�ay wird inbezug auf die Natural- und Geldkalende, wo eine

�olhe noh üblich i�, mit der Maßgabe verfahren, daß im Bereiche des O�tpreuß.
Prov.-Rechts die im Laufe des Jahres fällige Kalende mit dem 1, September als

für das vorhergehende Fahr voll�tändig erworben gilt.
a. Der Ertrag des Schullaudes wird, nachdem die Be�tellungsko�ten, �ofern �ie niht der

Gemeinde oder andern Verp�lichteten ganz oder zum teil obliegen, und die Aus�aat,
�ofern �ie ni<t zum Jnventarium gehört, in Abrechnung gebraht worden �ind, fe�tge-
�tellt und dem abziehenden Lehrec mit demjenigen Betrage gewährt, welher ihm für
den bis zum Abzugstermin verflo��enen Teil des Wirt�chaftsjahres gebührt. Das

Wirt�chaftsjahr wird in dem zum ehemaligen O�tpreußen gehörigen Teil des Reg.-
Bezirks vom 1. Oktober bis 30. September, in dem übrigen Teil un�eres Reg.-
Bezirks vom 1. Juli bis zum 30. Juni gerechnet. Der für den no< übrigen Teil

des Wirt�chaftsjahres vom Abzugstermine bis zum 30. Juni re�p. bis zum 30. September
berechnete Teil des Ertrages von dem Schullande gebührt der Schulka��e und i�t an

die�e abzuführen. Erfolgt aber der Abzug am Ende des Wirt�chaftsjahres, �o �teht
dem abziehenden Lehrer weder eine Ent�chädigung für die Be�tellung des Schullandes,
noch ein An�pruch auf die tünftige Ernte zu, eben�owenig hat er aber einen Teil des

vorjährigen Ernte-Ertrags zurü>zula��en.
e. Alle rohen, von den zur Schule gehörigen Grund�tücken gewonnenen Wirt�cha�tsvorräte,

wie Stroh, Heu und �on�tiges Nauchfutter, �owie der gewonnene Dünger, �ind gegen

Er�tattung der nahweisbaren Auslagen von dem abziehenden Lehrer zurüctzula��en.
Ein Verkauf der�elben i� weder während der Amtsdauer, noh beim Abzuge und weder
dem Lehrer, noh dem Schulvor�taude ge�tattet; �ie mü��en vielmehr �tets auf der

Schul�telle wirt�chaftli<h verbraucht werden, und der daraus gewonnene Dünger muß
für das Schulland verwendet werden. Jm Bereich des O�tpreuß. Prov.-Rechts hat
der Nachfolger �einem Amtsvorgänger den in den A>ern be�indlihen Dünger nah
Verhältnis der Zeit bis zur neuen Düngung, die Futtervorräte, �owie den vorrätigen
Dung, beim Mangel gütlicher Übereinkunft nah Schäßung Sachver�tändiger, zu vergüten.

f. Jt das Schulland verpachtet, �o wird der Pachtzins nach dem�elben Grund�aß zwi�chen
den beiden Parteien verteili, wie der Ertrag des Schullandes. Uber die Zeit �einer
Amtsverwaltung hinaus darf kein Lehrer das Schulland ohne un�ere Genehmigung
verpachten.

11. Das Deputat-Brennholz wird auf die 6 Monate vom 1. Oktober bis 31. März
mit zwei Dritteln, für die übrigen 6 Monate aber mit einem Drittel berehnet *).

12. Erfolgt der Abzug von einex Schul�telle vox Ablauf einer sjährigen Verwaltung
der�elben, �o hat der Schulvor�tand in Vertretung der Schulgemeinde nah $ 20 der Schul-
ordnung das Recht, die Er�tattung der Umzugsko�ten durch den abziehenden Lehrer zur

Schulka��e im Verhältnis zu �einer Dien�tzeit am Orte zu verlangen. Wird ein �olches
Verlangen nicht ge�tellt, �o i�t der Lehrer zur Er�tattung der Umzugsko�ten nicht verpflichtet.

Bemerk.: Vor�tehende Be�timmung i� dur<h Verf. der Reg. zu M. v. 11. Septbr. 1878 (Amtsbl. S. 243,
Nr. 7) aufgehoben, und �omit der abziehende Lehrer ge�eßl. verpflihtet, der Schulgenieinde 'imfalle des Abzugs
vor Ablauf von 5 Fahren auf Verlangeu die ge�amten Umzugsko�teu zu er�tatten.

13. Uber die Auseinander�ezung i� eine Verhandlung aufzunehmen, in welcher das

übergebene Schul-Jnventar verzeichnet, und �ämtliche Einkommenspo�ten nah Maßgabe die�er
Verordnung berechnet und verteilt �ind, und in welcher am Schlu��e die Forderungen,welche
der Schule oder dem Amtsnachfolger zu�tehen, über�ichtlih zu�ammenzu�tellen �ind. Die�e
Verhandlung i� ohue Säumen dem Kreislandrat zur Be�tätigung einzureichen.

14. Die von dem Landrats-Amte be�tätigte Auseinander�ezungs-Verhandlunggilt
als Jnterimi�tikum und wird �ofort voll�tre>bar, �o daß eine Anfehtung der�elben nur im

Wege Rechtens zulä��ig i�t **). ‘

Sobald die Auseinander�ezung erfolgt i�t, haben uns die Kgll. Landratsämter Ab�chrift
der Auseinander�ezungs-Verhandlungeneinzureichen.

15. Die Übergabe der zur Erledigung gekommenen Schul�telle an den neuen Lehrer
erfolgt nah folgenden Be�timmungen:

‘ *) Das Holz für die Schul�tuben gilt nur als für den Winter pränumerando gegeben, und i�t eine Aus

einander�egung die�erhalb nur bei �olchen Vakanzen erforderlich, die zwi�chen dem 1. Oktober und 31. März ent�tehen.
**) Nur wenn Ver�töße gegen ge�eßlihe Be�timmungen bei der Auseinander�eßung vorgekommen�ind, hat

die Reg. im Auf�ichtswege Abhil�e zu �chaffen.
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a. Jt der Amtsnachfolger des abziehendenLehrers bei der Aus8einander�ezung zugegen,
�o i�t gleichzeitig mit der leßtecn die Übergabe zu bewirken und in der Verhandlung
zu regi�trieren.

'

bh. War der neue Lehrer bei der Auseinander�eßzung niht gegenivärtig, �o hat nah
�einem Eintreffen der Schulvor�tand die zur Schule gehörigen Gebäude, Grund�tücke
und das Schul-Jnventarium nach der zu die�em Behu�e von dem Kgl.Landratsamte

zu erbittenden Auseinander�ezung3-Verhandlung an ihn zu übergeben. Daß es ge-

�chehen, und in welhem Zu�tande die übergebenen Gegen�tände gefunden worden �ind,
i�t dem Kgl. Landrats8amte bei Rückgabe der Auseinander�ezungs-Verhandlung durch
eine mit dem neuen Lehrer aufgenommene und dur< ihn vollzogene Verhandlung
nachzuwei�en.

16. Wegen der den Schulvor�tänden während der Vakanz einer Schul�telle obliegenden
Verpflichtungen verwei�en wir auf $ 13 der Ge�chäftsanwei�ung für die Schulvor�tände vom

4. Novbr. 1858 (außerordentl. Beilage zu Nr. 46 des Amtsbl.)
Den Kgll. Landrats- 2c. Ämtern, �owie den Magi�träten und Schulvor�tänden wird

die �orgfältige Beachtung die�er Verordnung hiermit zur Pflicht gemacht und leßteren auf-
gegeben, das dem Vor�tande des Schulorts zugehende Exemplar dem Lehrer einzuhändigen,
welcher angewie�en wird, das�elbe dex von ihm zu führenden Schulchronik beizuheften.

8 23. Witwen- nnd Wai�enka��en.

Jeder Schullehrer i� verpflichtet,der Witwen- und Wai�enka��e nah den
darüber für den Schulbezirk be�tehenden Reglements beizutreten.

1. Alle öffentl. Elementar-Lehrer, welche uiht zu den unmittelbaren Staatsbeamten

gehören und ihre etwaige Pen�ion aus der Staatska��e zu beziehen haben, �ind nicht ver-

pflichtet, den Heiratskon�ens bei der Schulauf�ihtsbehörde nahzu�uhen. — Der Um�tand, daß
provi�ori�ch ange�tellte Lehrer �ih verheiratet haben und dadurch, daß �ie, weil �ie die zweite
Prüfung niht be�tanden und niht definitiv ange�tellt werden konnten, aus dem Amte

entla��en werden mußten, in eine höch�t traurige Lage gekommen �ind, muß alle Lehrer
warnen, �ih vor threr definitiven An�tellung zu verheiraten.

2. Die Verpflichtung der Lehrer zum Beitritt und zur Zahlung von Beiträgen an

die Witwen- und Watijenka��e für Elementarlehrex i� dur<h Ge�ey vom 22. Dezbr. 1869

(Ge.-Samml!l. 1870, S. 1) und vom 24. Febr. 1881 (Ge�.-Samml. S. 41) geregelt. Durch
leßteres i�t die Witwen-Pen�ion auf 250 Æ erhöht. — Die Beiträge be�tehen: 1. aus

den Beiirägen der Schulunterhaltungspflichtigen mit 12 Æ pro Schul�telle und Jahr;
2. aus den Beiträgen der Lehrer�tellen bezw. der Lehrer mit 15 M jährlih; 3. aus dem

Antritts3geld von 24 Æ, das jeder Lehrer bei �einer er�ten definitiven An�tellung bezw.
bei �einer Verheiratung zu zahlen hat; 4. aus 257 des Jahresbetrages aller den Lehrern
zu teil gewordenen Gehaltsaufbe��erungen, mag dies das eigentlihe Stelleneinkommen oder
die Alterszulage 2c. betreffen. Die�erhalb i�t zu merken:

1. Die einmalige Abgabe von 25 7 der den Ka��enmitg!liedern zukommenden Aufbe��erung
ihres Jahreseinkommens i� au< dann zur Ka��e zu zahlen, wenn ein Lehrer bei

�einex er�ten An�tellung ein Dien�teinkommen erhält, das über das Minimalgehalt
hinau8geht, von dem Betrage der Differenz des Dien�teinkommens gegen das örtliche
Minimaleinkommen, de��en Betrag erforderlichenfalls von der Auf�ichtsbehörde fe�t-
zu�eßen i�t. Die Reg. zu Marienwerder hat bei ländlichen Schulen für Lehrer bei

er�ter An�tellung der�elben das Minimaleinkommen auf 540 Mk. fe�tge�egt, �o daß
folhe Lehrer, die nah der Entla��ung aus dem Seminar �oglei<h eine �elb�tändige
bezw. er�te Lehrer�telle erhalten, 25 7 der Differenz zwi�hen 750 A und 540 A,
al�o 52,50 M an Verbe��ecungsgeld zu zahlen haben.

2. Der Beitrag i� zur Ka��e zu entrichten bei jeder den Lehrern zugewendeten dauernden
Aufbe��erung ihres Dien�teinkommens, gleichgiltig, ob die�elbe dur< Aufrü>en in eine

höhere Gehalts�tufe oder dur< Verjezung oder dur< Gewährung einer Zulage be-

„_
gründet i�t. E

3. Ausgenommen �ind allein die Zulagen, welche zur Erfüllung des Minimalgehaltsge-
währt werden, niht aber das Anfangsgehalt in dem Fall, wo das�elbe an einem Ort
das Minimalgehalt über�teigt. Wenn daher das Einkommen einer Stelle an einem

Orte, in die ein Lehrer ver�eßt wird, zwar höher i� als �ein bisheriges Einkommen,
aber an die�em Orte �elb�t nur das ab�olute Minimalgehalt ausmacht, �o i�t von der

Verbe��erung kein Beitrag zur Witwenka��e zu zahlen.
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4. Auch von den Alterszulagen i�t die Abgabe zu entrichten, obgleih die�elben wider-

ruflih gewährt werden, weil �ie fa�t ausnahmslos den Lehrern dauernd verbleiben.
Käme ein �olcher Ausnahmefall vor, jo wird Billigkeitsrüf�ihten je nah der Art des

be�timmten Falles dur< Gewährung einer Ent�chädigung Rechnung zu tragen �ein.
5. Da Fälle vorkommen können, welche z. B. bei Ver�ezungen eine Stundung des Ge-

halt8verbe��erung3geldes wün�henswert machen, �o wird eine �olhe na< Lage des

be�ondern Falls bis auf den Zeitraum eines Jahres zu gewähren �ein.
3, Zu den Toten�cheinen, welche als Rehnungsbeläge der Elementarlehrer-Witwen-

UA. Ka��e dienen, i�t ein Stempel nicht erforderli.
4, Lehrer-Witwen verlieren, wenn �ie �i<h mit einem dem Lehrer�tande niht ange-

hörigen Manne wieder verheiraten, jeden An�pruch auf die Witwenpen�ion, �elb�l wenn �ie von

die�em zweiten Manne gerichtli<h ge�chieden und für den huldlo�en Teil erklärt worden �ind.

8 24, Sterbe-Quartal. — Gnadenmonat,

a. Stirbt ein Schullehrer in dem legten Monate des Kalenderquartals, fo
erhalten �eine Witwe, �eine Kinder und Enkel außer den Einkün�ten des

ganzen Sterbequartals noch einen einmonatlichenBetrag desLehrergehalts.
þ. Erfolgt das Ableben des Lehrers in dem er�ten oder zweiten Monat des

Kalenderquartals, �o fallen die Einkünfte die�es ganzen Quartals den
Erben des Lehrers zu; es findet aber eine weitere Gnadenzeitnicht �tatt.

Diejenigen Einkünfte, welche niht monatlich oder vierteljährli<hzur Er-

hebung kommen, werden zwi�chen den Erben oder den Gnadenberechtigtendes
ver�torbenen Lehrers und dem neuanziehendenLehrer nah Maaßgabe der im

8 22 angeführten Vor�chriften geteilt.

8 25.

Wird der neue Lehrer no< innerhalb der Gnadenzeit oder des Sterbe-
quartals eingeführt, �o haben die zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten
für die Remuneration des neuen Lehrers in die�er Zeit be�onders zu �orgen.

Die Wohnung im Schulhau�e teilen die Erben oder Gnadenberechtigten
während die�er Zeit mit dem neuen Lehrer, oder haben, wenn fie die�elbe auf
de��en Verlangen früher räumen �ollen, eine billige Ent�hädigung von ihm
zu fordern.

1. Nach 88 833 und 842, IL. 11 A. L.-R. und Zu�ay 207 des O�tpr. Provinzial-
Rechts �teht das Sterbequartal und die Gnadenzeit nux den Hinterbliebenender im Amte

-
ver�torbenen, niht auh der bereits emeritierten Gei�tlihen zu. Hieraus folgt analog, daß
auch die Hinterbliebenen der emeritierten Lehrer auf die Vergün�tigung des $ 24 der Schul-
ordnung keinen An�pruch haben.

Die Allerh. Kab.-Ordre vom 27. Mai 1816 (Ge�.-S. S. 201) hat dagegen auch den

Hinterbliebenen der emeritierten Lehrer ohne Au3nahme außer dem Sterbemonat noh einen

Gnadenmonatzuteil werden la��en. Nur wird an die Hinterbliebenen emeritierterLehrer
von der die�en als Ruhegehaltszu�huß gewährten Unter�tüzung aus Staatsfonds nichts gezahlt.
Nach dem Re�k. d. Fin.-Min. v. 20. März 1839 (Annal. XX1TI|L., S. 3) und v. 5. Augu�t
1843 (Min.-Bl. S. 231) werden die Einkünfte des Gnadenmonats (niht des Sterbemonats)
auh den Hinterbliebenen uspendiert gewe�ener Beamten voll ausgezahlt.

‘

2, Dien�talters- und per�önliche Zulagen gehören niht zu demStellen-Einkommen
und können daher auh eben�owenig zur Bewilligung von Gnadenbezügen,als bei Beme��ung
der Ruhegehälter in Betracht kommen. Jhre Zahlung muß vielmehr mit Ablaufdes Monats

aufhören, in welhem der Empfänger emeritiert worden oderver�torben i�t.
Dagegen i�t der Witwe re�p. den Hinterbliebenen für den Gnadenmonat anteilig dex

Betrag der Staatsbeihilfe zu gewähren, welche zur Be�oldung des Lehrers auf die Dauer
der Amtsverwaltung des�elben bewilligt war. Rück�tändige Bezügeeines ver�torbenen Lehrers
�ind nit gegen Quittung des Schulvor�tandes, �ondern gegen Quittung der empfangsberechtigten
Hinterbliebenen re�p. Erben auszuzahlen. :

+ Nach dem Ge�ey vom 11, Juni 1822, $ 10 �ind der Sterbe- und Gnadenmonat
von allen direkten Beiträgen zu den Gemeindela�ten frei.
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4, Die Gnadenkompetenz �teht in der Regel nur ‘den Witwen, den Kindern und
Enkeln des Ver�torbenen zu und ifl daher der Regel nah den Eltern eines ver�torbenen
Lehrers niht zu gewähren. Nur ausnahmswei�e kann, falls der Ver�torbene der Ernährer
armer Eltern, Ge�chwi�ter, Ge�chwi�terkinder oder Pflegekinder gewe�en i�t, die�en die Gnaden-

kompetenzangewie�en werden, aber nur nah Einholung der Genehmigung degHerrn Mini�ters
der gei�tl. 2e. Angelegenheiten.

Auch kann die Vor�chrift des $ 3 des Ge�epes v. 6. Febr. 1881, wonach,wenn ein

ver�torbener Beamter eine Witwe oder ehelihe Nachkommen nicht hinterla��en hat, mit Ge-

nehmiguug des Verwaltungschefs die Gnadenkompetenz auh �olhen Per�onen, welche die

Ko�ten der legten Krankheit und der Beerdigung be�tritien haben, für den Fall, daß der

Nachlaß zu deren De>kung niht ausreiht, gewährt werden darf, analog auf Schullehrer
angewendet werden.

5, Stirbt ein Lehrer während der gegen ihn �{webenden Disziplinarunter�uhung
oder vor der Ent�cheidung über die von ihm eingelegte Berufung gegen das jeine Dienft-
entla��ung ausprehhende Disziplinar-Erkenntnis, jo i�t �einen Erben die während der Sus-

pen�ion des�elben vom Amte einbehaltene. Häl�te des Dien�teinkommes auf alle Fälle unver-

kürzt nachzuzahlen. Jn �olhem Falle haben die Hinterbliebenen au< einen An�pruh auf
das Gnadengehalt.

6. Von Witwen- und Wai�enpen�ionen wird ein Gnadenmonat niht gewährt.

8 26. Pen�ionierung.

Ein ohne �ein Ver�chuldendien�tunfähig gewordener Lehrer erhält ein

Drittel �eines bisherigen Einkommens als Pen�ion, welche zum Teil in Natu-

ralien entrichtet werden kann. Die�elbe darf aber nicht weniger als 50 Rthlr.
betragen, wenn die Emeritierung er�t nah vollendetem 20. Dien�tjahre erfolgt.
Die Pen�ion wird zunäch�t aus den Einkünften der Stelle entnommen, foweit
dies möglich i�t, ohne dem neuen Lehrer das in den $8 12—15 fe�tge�etzte
gering�te Einkommen zu �<mälern; das Fehlende i�t in der�elben Wei�e, wie
die übrigen zur Unterhaltung der Schule erforderlihen Mittel, aufzubringen.
Doch �oll die Pen�ionierung nur in dem Falle eintreten, wenn dem Schul-
bedürfnis durch Be�tellung eines Adjunktenniht genügt werden kann. Wird
ein �olcher auge�tellt, wozu die Genehmigung der Regierung erforderlich i�t, �o
erhält der�elbe auf dem Lande die im $ 14, in Städten die im $ 15 fe�tge�ezte
Be�oldung. In welchemVerhältni��e hierzu der alte Lehrer und die Gemeinde
beizutragenhaben, bleibt der freien Einigung der�elben überla��en, in deren

Ermangelung vor der Regierung hierüber be�timmt wird.

1. Provi�ori�>{ (interimi�ti�<) ange�tellte Lehrer haben keinen An�pru<h auf eine

Pen�ion; nur definitiv ange�tellte Lehrer �ind pen�ionsberehtigt, und zwar hat die de�initive
An�tellung eines Lehrers oder einer Lehrerin die Exclangung cines Pen�ionsan�pruhs ohne
weiteres zur Folge.

'

:

x

2, Ein noh dien�tfähigerLehrerkann nur dann emeritiert werden, wenn außer ihm
�elb�t au< die Gemeinde damit einver�tanden i�. Denn �olange der�elbe dien�t�ähig ift,
kann die Gemeinde verlangen, mit der Zahlung eines Emeritengchalts, mag die�elbe aus

dem Einkommen der Stelle oder direkt aus Gemeindemittelnerfolgen, ver�chont zu werden.

3, Die Be�timmung, daß die Pen�ionierungnur in dem Falle eintreten �oll, wenn

dem Schulbedürfnis niht dur< An�tellung eines Adjunkten genügt werden kann, i�t auf
ausdrü>lihen Antrag der Provinzial�tände aufgenommen worden, und zwax infolge der

Erwägung,daß auc Lehrer mit partieller Dien�tfähigkeitdur<h ihre Erfahrungen und ge-
reifteren Lei�tungen no< von großem Nußen �ein können, und daß daher Pen�ionierungen
nur in den äußer�ten Fällen, d. h. bei voll�tändiger Dien�tun�ähigkeit �tatthaben �ollten, bei

partieller Dien�tunfähigkeit dagegen dem Lehrer jederzeit ein Adjunkt zu be�tellen �ei. Es

wurde dabei angenommen, daß der in �einen Kräften ge�<hwächte Lehrer �einem jungen Ge-

hü�fengern freieu Ti�h, au< wohl eine kleineZulage gewähren werde, wenn er �ih dadurch
in �einer Stellung zu erhalten vermöge, daß aber au< der Schulverband �ich zu einer

feinen Zulage ent�chließen werde, um den höhern Pen�ionsbeitrag zu er�paren,und daß der
Unge Gehülfe in der Hoffnung auf die Nachfolge im Amt einen regen Eifer bethätigenwerde.

Schulordnung. 3
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Bei dauernder Unfähigkeit eines Lehrers zur Erfüllung �einer Amtspflichten if}
de��en Pen�ionierung, niht aber die Be�tellung eines Adjunkten für ihn herbeizuführen.

4. Unter dem „bisherigen Einkommen“, von dem ein ohne �ein Ver�chulden dien�t-
unfähig gewordener Lehrer 1/z als Pen�ion erhalten �oll, i�t, wenn mit der Lehrer�telle ein

 fkirhliches Amt dauernd verbunden i}, das Ge�amteinkommen der vereinigten Lehrer- und

Kirchenamkts�telle zu ver�tehen. Das 1/5 des Ge�amteinkommensi� aus dem Stelleneinkommen,
d. h. aus den Einkünften des verbundenen Schul- und Kirchenamts zu entnehmen. Wenn

dadur< das Minimaleinkommen des verbundenen Schul- und Kirchenamts ge�<mälert wird,
�o i�t dies dur< Aufbringung �eitens der Schul-Unterhaltungspflichtigen nah $8 39 �., 55}.

midGaNzu ergänzen. Der Kirchengemeinde liegt die Verpflichtung hierzu beizutragen
nicht ob.

5. Die Aufbringung der Pen�ion i�t na<h $ 39 der Schulordnung Sache der Schul-
gemeinden. Die�e haben auch, �elb�t imfalle die Gutsherren das Brennmaterial für die

Schul�telle herzugeben haben, das dem Emeritus zu�tehende Drittel des Brennbedarfs aus

eigenen Mitteln herzugeben.
6. Wenn ein Lehrer �einer Emeritierung an �ih niht wider�pricht, �ondern nur Ein-

wendungen gegen die mit der Emeritierung �elb�t �tets fe�tzu�ezende Höhe der Pen�ion erhebt,
oder wenn der zur Aufbringung der�elben Verpflichtete der Emeritierung an �ih oder auh
den Fe�t�ezungen hin�ichtlih der Höhe der Pen�ion wider�pricht, �o i� in allen die�en Fällen
dur< Plenarbe�hluß der Kgl. Reg. über die erhobenen Einwendungen und zugleich �tets
über die Höhe der Pen�ion zu ent�cheiden. Jn der Rekursin�tanz hat dann der Ober-

Prä�ident endgültig Ent�cheidung zu treffen.
7, Emeritierte Lehrer �ind gleih den im Amte befindlihen von Kommunalabgaben

frei, Cirk.-Re�k. d. MM. d. g. A., d. Jnn. u. d, Fin. vom 22. Juli 1854 (M.Bl. S. 133).
8, Lehrer, die eine lange Zeit unter den Augen der Behörden fungiert haben, dürfen

bloß de3halb, weil �ie eine förmlihe An�tellungs3urkunde niht erhalten haben, niht ohne
weiteres ohne Pen�ion entla��en werden, es �ei denn, daß nachgewie�en werden kann, daß �ie
niht ordnung3mäßig und für die Dauer ange�tellt worden.

9, Ein definitiv ange�tellter Lehrer darf ohne �eine Zu�timmung niht ohne Pen�ion
entla��en werden, er müßte denn �eines Amtes im Disziplinarverfahren verlu�tig erklärt
werden. Erkrankt ein �olher in jungen Jahren, �o i�t er entweder zu emeritieren, wobei
die Schulgemeinde zur Zahlung der Pen�ion verpflichtet i�t, oder, wenn der�elbe niht dauernd,
�ondern nur teilwei�e dien�tun�ähig i�t, mit Rück�icht auf �einen Ge�undheitszu�tand in be-

�hränfter Wei�e zu be�chäftigen, wobei ihm �ein volles Gehalt zu bela��en und für die etwa

nötige Stellvertretung bei unerläßlicher Beurlaubung des Erkrankten auf Ko�ten der Schul-
gemeinde zu �orgen i�t, oder es bleibt, falls der Erkrankte �ih zu einer Pen�ionierung unter

Bedingungen ver�teht, der Schulgemeinde übexla��en, �ich mit ihm zu arrangieren.
Wenn dagegen ein definitiv ange�tellter Lehrer �eine Stelle ohne Bedingung kündigt,

und die�e Kündigung angenommen wird, kann die Schulgemeinde nachträgli<h niht zur

Zahlung einer Pen�ion angehalten werden.

10. Solchen Elementarlehrern, welche in einem Lehramt an �taatlichen Unterrichts-
an�talten Verwendung gefunden haben, werden bei der etwaigen Pen�ionierung die vorher
im öffentlichen Volks�hulamt zugebrachten Dien�tjahre mit angerechnet.

11. Für dien�tunfähig gerwoordeneLehrerinnen und Erzieherinnen i} die allgemeine
deut�he Pen�ionsan�talt für Lehrerinnen eingerichtet. Sie bezwe>t, ihren Mitgliedecn im

�päteren VLebensalter oder bei dauernder Dien�tunfähigkeit eine laufende Pen�ion zu ge-
währen. Das Statut der�elben v. 28. September 1875 �. i. Centralbl. pro 1875, S. 675.
Der $ 22 abgeändert dur< Re�k. vom 17. März 1876, U. III. 2428 (Centralbl. S. 185).
Ge�uche um Aufnahme �ind entweder an den Direktor des Central-Verwaltungs-Aus{chu��es
direkt oder an die Bezirksverwaltungsaushü��e bezw. deren Schriftführerzu richten.

12. a. Es i� niht zulä��ig, daß ein Lehrer von einer GemeindePen�ion bezieht
und bei einer andern ein Lehramt gegen den Genuß des Stelleneinkommensverwaltet.
Wäre ex in G. definitiv ange�tellt, �o würde die VerpflichtungderGemeindeF. zur Pen�ions-
zahlung ganz aufhören. Da er nur kommi��ari�h be�chäftigti�t, �o tritt zwar die�e Folge
niht ein, wohl aber fann die Gemeinde F. verlangen, für die Dauer die�er kommi��ari�chen
Be�chäftigung von der Pen�ionszahlung befreit zu werden. Event. i�t der Lehrer auf den

Rechtsweg zu verwei�en,
‘ :

b. Jeder Elementarlehrer, welcherohne �ein Ver�chuldenals Lehrer dien�tunfähig ge-
worden i�t, hat ohne Rü�icht auf die Dauer �einer Dien�tzeitAn�pru< auf ein Drittel ves

Dien�teinkommens als Emeritengehalt. Aus der Art und Wei�e, in welcherder emeritierte

Lehrer �ich die �on�tigen Mittel zum Unterhalt zu erwerben bemüht i�t, kann ein Grund

e



zur Kürzung der Pen�ion niht hergenommen werden. Die Verp�lihtung zur Zahlung der

Pen�ion an einen Elementarlehrer fällt nur fort, wenn die Vorbedingung der Pen�ionierung
fortfällt, d. h. wenn der Pen�ionierte zum Lehramt wieder tüchtig und im Schuldien�t aufs
neue ange�tellt wird.

'

c, Einem dien�tunfähig gewordenen Lehrer kann das ihm zu�tehende Ruhegehalt niht
entzogen werden, wenn er dur<h die Übernahme eines andern öffentliheny Amtes eine, das

Ruhegehalt über�teigende jährlihe Einnahme erlangt. Sollte �i< der Ge�undheitszu�tand
eines emeritierten Lehrers in der Folge �oweit be��ern, daß er zur Verwaltung eines Schul-
amts wieder fähig wird, �o i�t ihm ein jolhes zu übertragen. Jn jedem Fall — er mag

annehmen oder ablehnen — hört der An�pru<h auf Fortgewährung des Ruhegehalts auf.
J�t ein Lehrer, ohne daß �eine Dien�tuntauglichkeit ganz fe�tge�tellt i�t, weder auf �einen
Wun�h, no< auf Anregung der Auf�ichtsbehörde, �ondern ledigli<h auf den Wun�ch der

Schulgemeinde emeritiert worden, �o kann der�elbe an einer andern Shule nah Maßgabe
der ihm verbliebenen Kräfte gegen Entgelt Unterricht erteilen, ohne �eine Pen�ion zu verlieren.

13. Die Pen�ion kann auch an Lehrer, welche ausgewandert �ind, z. B. nah Amerika

gezahlt werden, �o lange �ie das deut�he Judigenat be�igen.
14. Da es vorgekommen i�t, daß emeritiecten Lehrern, welhe einen fortlaufenden

widerruflihenRuhegehaltszu�huß aus Staatsfonds erhalten, die�er Zu�chuß längere Zeit
niht hat au8gezahlt werden können, weil die�elben ihren Wohnort gewech�elt und dies nicht
angezeigt hatten, �o i� es wün�chen8wert, daß �olhe Lehrer beim Wech�el ihres Wohnorts
der betr. Reg. Anzeige machen.

8 27, Amts-Ent�etzung.

Wegen der Amts-Ent�eßung, unfreiwilligen Ver�ezung und unfreiwilligen
Pen�ionierung der Lehrer behält es bei den allgemeinenge�eßlihen Vor�chriften
�ein Bewenden.

1. Zur Herbeiführung der Entla��ung provi�ori�h ange�tellter Lehrer bedarf es einer

Einleitung der Disziplinar-Unter�uchung ‘niht; eine derartige Entla��ung i} vielmehr, allen-

falls nah vorheriger Fe�t�tellung der fakti�hen Unterlagen re�p. na<h Anhörung des betr.

Lehrers, einfa<h dur< Verfügung der mit der Verwaltung des Schulwe�ens betrauten Ab-

teilung der Regierung anzuordnen. Dagegen i� für die Disziplinar - Unter�uhung gegen
definitiv ange�tellte Lehrer, die auf Amts - Entla��ung der�elben abzielt, das Ge�e vom

11. Juli 1852, betr. die Dien�tvergehen der nihtrihterlihen Beamten 2c. (Ge�.-S. 1852,
S. 465) maßgebend. Dasfelbe lautet, �oweit es hier in Betracht kommt:

Er�ter Ab�chnitt.

$ 2. Ein Veamter, welcher
1. die Pflichten verlegt, welche ihm �ein Amt auferlegt, oder
2. �ich dur< �ein Verhalten in oder außer dem Amte der Achtung, des An�ehens

;

oder des Vertrauens, die �ein Beruf erfordert, unwürdig zeigt *),
unterliegt den Vor�chriften die�es Ge�etzes. :

5. — —

— Jt in einer gerichtlichenUnter�uchung eine Verurteilung ergangen, welche
denVerlu�t des Amtes nicht zur Folge gehabt hat, �o bleibt derjenigen Behörde, welche über
die Einleitung des Disziplinarverfahrens zu verfügen hat, die Ent�cheidung darüber vorbe-

halten, ob außerdem ein Disziplinarverfahren einzuleiten oder fortzujeßen �ei.
$ 7. Jt von dem gewöhnlichen Strafrichter auf eine Freiheitstrafe von länger als

einjähriger Dauer, auf eine �chwerere Strafe, auf Verlu�t der bürgerlichen Ehre, auf zeitige
Unter�agungder bürgerlichen Ehrenrehte, auf immerwährende oder zeitige Unfähigkeit zu

öffentlihen Ämtern oder auf Stellung unter Polizeiauf�icht erkannt, �o zieht das Straf-

erkenntnisden Verlu�t des Amtes von �elb�t nah �i<, ohne daß darauf be�onders erkannt
ird **),

8 14. Die Disziplinar�trafen be�tehen in:

Ordnungs�trafen,
Entfernung aus dem Amte.

*) Dahin gehört Trunkenheit (A. Kab. - Ordre v. 24, Dezbr. 1836 — Annal. XRL., S. 13), leicht�inniges
Schuldenmachenund Er�hleihung von Kredit auf fal�che Vor�piegelungen (Allg. L.=R, IT, 20, $$ 363 u. 36d

ab.-Ordre v. 12. Mai 1841. — Min.-Bl. S. 202).
-

**) Zuchthaus�trafe zieht die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentliher Ämter von re<tswegen nah �ich

Zik



8 15. Ordnungs�trafen �ind:
Warnung,

. Verweis,
. Geldbuße 2c.

Die Entfernung aus dem Amte kann be�tehen:
2c.

. in Dien�tentla��ung.
Die�e Strafe zieht den Verlu�t des Titels*) und Pen�ionsan�pruches von

�elb�t nah �i<; es wird darauf niht be�onders erkannt, es �ei denn, daß vor

Beendigung des Disziplinarver�ahrens aus irgend einem von de��en Ergebnis
unabhängigen Grunde das Amtsverhältnis bereits aufgehört hat, und daher
auf Dien�tentla��ung niht mehr zu erkennen ift.

Gehört der Ange�chuldigte zu den Beamten, welche einen An�pru<h auf
Pen�ion haben, und la��en be�ondere Um�tände eine mildere Beurteilung zu,
�o i�t die Disziplinarbehörde ermächtigt, in threr Ent�cheidung zugleich fe�tzu-
�eßen, daß dem Ange�chuldigten ein Teil des reglementsmäßigen Pen�ions-

priagcAauf Lebenszeit oder auf gewi��e Jahre als Unter�tüßung zu verab-
reichen �ei.

8 16
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Zweiter Ab�chnitt.
$ 18. Jeder Dien�tvorge�eßzte i� zu Warnungen und Verwei�en gegen �eine Unter-

gebenen befugt.
8 19. Jn Beziehung auf die Verhängung von Geldbußen i�t die Befugnis der Dien�t-

vorge�ehten begrenzt, wie folgt:
Die Vor�teher derjeuigen Behörden 2c.

Andere Vorge�ezte dec unteren Beamten dürfen �olhe Geldbußen nur in�ofern ver-

fügen, als ihnen die Befugnis zur Verhängung von Geld�trafen dur< be�ondere Ge�eze
oder aufgrund �olcher Ge�eße erla��ene Jn�truktionen beigelegt i�t **).

Die Provinzialbehörden �ind ermächtigt, die ihnen untergeordneten Beamten mit Geld-

buße bis zu dreißig Thalern zu belegen, be�oldete Beamte jedo< niht über den Betrag
des einmonatlichen Dien�teinkommens hinaus.

Die Mini�tex haben die Be�ugnis, allen ihnen unmittelbar oder mittelbar untergebe-
nen Beamten Geldbußen bis zum Betrage des monatlichen Dien�teinkommens aufzuerlegen.

$ 21. Gegen die Verfügung von Ordnungs�trafen findet nur Be�chwerde im vorge-
�chriebenen Jn�tanzenzuge �tatt.

22. Der Enifecnung aus dem Amte muß ein förmliches Disziplinarverfahren vor-

hergehen. Das�elbe be�teht in der von einem Kommi��ar **) zu führenden <ri�tlihen Vor-

unter�uchung und in einer mündlichen Verhandlung nach folgenden näheren Be�timmungen.
8 23. Die Einleitung des Disziplinarverfahrens wird verfügt und der Unter�uhungs-

Kommi��ar ernannt:

1. wenn die Ent�cheidung der Sache vor den Disziplinarhof gehört ($ 24 Nr. 1),
von dem Mini�ter, welher dem Ange�chuldigten vorge�etzt ift.

Jt jedo<h Gefahr im Verzuge, �o kann die�e Verfügung und Ernennung
vorläufig von dem Vor�teher dex Provinzialbehörde des Re��orts ausgehen.
Es i�t al3dann die Genehmigung des Mini�ters einzuholen und, �ofern die�elbe
ver�agt wird, das Verfahren einzu�tellen;

2. in allen anderen Fällen von dem Vor�teher der Behörde, welche die ent-

MinitDisziplinarbehörde bildet ($ 24 Nr. 2), oder von dem vorge�eßten
ini�ter.

8 24. Die ent�cheidenden Disziplinarbehörden er�tec Ju�tanz �ind:
1. Der Disziplinarhof zu Berlin ($ 29) in An�ehung derjenigenBeamten, zu deren

An�tellung nah den Be�timmungen, welche zur Zeit der verfügten Einleitung
der Unter�uchung gelten, eine von dem Könige oder von den Mini�tecn aus-

gehende Ernennung, Be�tätigung oder Genehmigung erforderlichi�t;

*) Vergl. Re�kr. d. g. M. v. 12. Januar 1860, UV. 27874, wonah nur öffentliche Lehrer das Recht haben,
in amtlichen Erla��en als Lehrer bezeihnetzu werden, niht aber die ihres Amtes ent�eßten. Die�e können daher
nur mit „ehemaliger Lehrer“ charakteri�iert werden oder entbehren jedes Titels.

**) Hin�ichtlih der Befugnis der Kreischulin�pektorenbe�timmt die Fn�truktion vom 23. Juli 1873 im $ 2
die Höhe der zu verhängenden Geld�trafen bis auf 9

n Der Unter�uchungskommi��ar hat alle Befugni��e des Richters. Er vereidigt daher die Zeugen und hat
nötigenfalls das Recht, �ie dur Strafe zur Ablegung ihres Zeugni��es anzuhalten.

?
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2. die Provinzialbehörden, als:
die Regierungen,
die Provinzial�chulkollegien, 2c. 2c.

in An�ehung aller Beamten, die bei ihnen ange�tellt oder ihnen untergeordnet
und nicht vor�tehend untex 1. begriffen �ind.

8 32, Jn der Vorunter�uhung wird der Ange�chuldigteunter Mitteilung der An-

huldigungspunkte vorgeladen und, wenn er er�cheint, gehört; es werden die Zeugen eidlih
vernommen, und die zur Aufklärung der Sache dienenden �on�tigen Bewei�e herbeige�chafft.

Die Verrichtungen der Staatsanwalt�chaft werden dur einen Beamten wahrgenommen,
welchen die Behörde ernennt, von der die Einleitung des Disziplinarverfahrens verfügt wird.

Bei der Vernehmung des Ange�chuldigten und dem Verhöre der Zeugen i�t ein ver-

eideter Protokollführer zuzuziehen.
8 33. Der dem Ange�chuldigten vorge�eßte Mini�ter i�t ermächtigt, mit Rü>k�icht auf

den Ausfall’ der Vorunter�uhung das fernere Verfahren einzu�tellen*) und geeignetenfalls
nux eine Ordnungs�trafe zu verhängen.

Jt eine �on�tige Behörde, welche die Einleitung der Unter�uhung verfügt hat, der

An�icht, daß das fernere Ver�ahren einzu�tellen �ei, �o muß �ie darüber an den Mini�ter
zu de��en Be�hlußnahme berichten.

In beiden Fällen erhält der Ange�chuldigte Ausfertigung des darauf bezüglichen mit
Gründen zu unter�tügenden Be�chlu��es **).

|

34. Wird das Verfahren nicht einge�tellt, �o wird na<h Eingang einer von dem
Beamten der Staatsanwalt�chaft anzufertigenden An�chuldigungs�chri�t dec Ange�chuldigte
unter ab�chriftliher Mitteilung die�er An�chuldigungs�chrift zu einec von dem Vor�igenden
der Disziplinarbehörde zu be�timmenden Siyung zur mündlichen Verhandlung vorgeladen.

8 35. Bei der mündlichen Verhandlung, welchenicht in öffentlicherSigung �tattfindet,
gNebt zuer�t ein von dem Vor�ißenden der Behörde aus der Zahl ihrer Mitglieder ernannter

Referent eine Dar�tellung der Sache, wie �ie aus den bisherigen Verhandlungen hervorgeht.
Dex Ange�chuldigte wird vernommen.

Es wird darauf der Beamte der Staat3anwalt�chaft mit �einem Vor- und Antrage,
Und der Ange�chuldigte mit �einer Verteidigung gehört ***),

Dem Ange�chuldigten �teht das legte Wort zu. .

8 36. Wenn die Behörde auf den Antrag des Ange�chuldigten oder des Beamten der

Staatsanwalt�chaftoder au<h von amtswegen die Vernehmung eines oder mehrerer Zeugen,
�ei es dur einen Kommi��ar, oder mündlih von der Behörde �elb�t, oder die Herbei�chaffung
anderer Mittel zur Aufklärung der Sache �ür angeme��en erachtet, fo erläßt �ie die erfor-
derlihe Verfügung und verlegt nötigenfalls die Fortjeßung der Sache auf einen anderen

Tag, welcher dem Ange�chuldigten bekannt zu machen i�t.
8 37. Der Ange�chuldigte, welcher er�cheint, kann �ih des Bei�tandes eines Advokaten

oder Rechtsanwaltes als Verteidigers bedienen. Der nicht er�cheinende Ange�chuldigte kann
�ih dur einen Advokaten oder Recht8anwalt vertreten la��en. Der Disziplinarbehörde �teht
es jedoch jederzeit zu, das per�önlihe Er�cheinen des Ange�chuldigten unter der Warnung
Zu verordnen, daß bei �einem Ausbleiben ein Verteidiger zu �einer Vertretung niht werde
zugela��en werden.

:

$ 38. Bei der Ent�cheidung hat die Disziplinarbehörde, ohne an po�itive Beweis-
regeln gebundenzu �ein, nah ihrer freien, aus dem ganzen Jubegriffe der Verhandlungen
und Bewei�e ge�höpften Überzeugung zu beurteilen, inwieweit die An�chuldigung für be-
gründet zu erachten.

°

Die Ent�cheidung kann auf eine bloße Ordnungs�trafe lauten.
Die Ent�cheidung, welche mit Gründenver�ehen �ein muß, wird in der Sigung, in

welcher die mündlicheVerhandlung beendigt worden i�t, oder in einer der näch�ten Sizungen
-

verkündigt, und eine Ausfertigung der�elben demAnge�chuldigtenauf �ein Verlangen erteilt.

$ 41. Gegen die Ent�cheidung �teht die Beru�ung an das Staatsmini�terium �owohl
dem Beamten der Staatsanwalt�chaft, als dem Ange�chuldigten offen.
——————

*) Die Ein�tellung de3 Disziplinarverfahrens darf nur nah abge�chlo��ener Vorunter�uchung, muß aber dann

Lod)vor der Mitteilung der Anklage�chrift an den Angeklagtenund vor erfolgter - Vorladung desfelbenzur münd-
îhen Verhandlungge�hehen. — Gegen die etwa verhängte Ordnungs�trafe i�t eine Berufung niht zulä��ig.

_**) Die�er Be�chluß i� niht der rectskräftigen Ent�cheidung glei<h. Daher i� auh troß des�elben eine

aOträgliheWiederaufnahme des Verfahrens, etwa aufgrund neuer, nacträgli< ermittelter That�achen und Be-
i�e nit ausge�chlo��en.

nos, **) Das Recht der �chriftlicien Verteidigung �teht dem Ange�chuldigtenweder innerhalb der Vorunter�uchung,
99 bei ‘dem mündlichen Verfahren vor der ent�eidendenBehörde zu.
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8 42. Die Anmeldung der Berufung ge�chieht zu Protokoll oder �<hriftli<h bei dex

Behörde, welche die anzugreifende Ent�cheidung erla��en hat. Von �eiten des Ange�chuldigten
fann �ie au< dur einen Bevollmächtigten ge�chehen.

Die Fri�t zu die�er Anmeldung i� eine vierwöchentlihe, welche mit dem Ablaufe des

Tages, an welchem die Ent�cheidung verkündigt worden i�t, und für den Ange�chuldigten,
welcher hierbei niht zugegen war, mit dem Ablaufe des Tages beginnt, an welhem ihm
die Ent�cheidung zuge�tellt worden ift.

43. Zur �chriftlihen Rechtfertigung der Berufung �teht demjenigen, der die�elbe
rechtzeitig angemeldet hat, eine fernere vierzehntägige Fri�t offen.

Die�e Fri�t kann auf den Antrag des Appellanten angeme��en verlängert werden.
Neue That�achen, welche die Grundlagen einer anderen Be�chuldigung bilden, dürfen

in zweiter Jn�tanz niht vorgebracht werden.
. Die Anmeldung der Beru�ung und die etwa eingegangene Appellations�hrift

wird dem Appellaten in Ab�chrift zuge�tellt, oder dem Beamten der Staatsanwalt�cha�t, falls
er Appellat i�t, in Ur�chrift vorgelegt.

Innerhalb vierzehn Tagen nach erfolgter Zu�tellung oder Vorlegung kann der Appellat
eine Gegen�chrift einreichen.

Die�e Fri�t kann auf den Antrag des Appellaten angeme��en verlängert werden.

8 45. Nach Ablauf der in dem $ 44 be�timmten Fri�t werden die Akten an das
Staatsmini�terium einge�andt.

Dritter Ab�chnitt.
8 48. Die Suspen�ion eines Beamten vom Amte tritt kraft des Ge�eyes ein:

1. wenn in dem gerihtlihen Strafverfahren �eine Verhaftung be�chlo��en *), oder
gegen ihn ein no<h niht re<htsfräftig gewordenes Urteil erla��en i�t, welches
auf den Verlu�t des Amtes lautet oder die�en kraft des Ge�ees nach �i zieht;

2. wenn im Disziplinarverfahren eine no< niht re<htskräftige Ent�cheidung
ergangen i�t, welhe auf Dien�tentla��ung lautet.

'

49. Jn dem im vorhergehenden Paragraphen unter Nr. 1 vorge�ehenen Falle
dauert die Suspen�ion bis zum Ablauf des zehnten Tages na<h Wiederaufhebung des Ver-

haftungsbe�<hlu��es oder nah eingetretener Rehtskraft desjenigen Urteils höherer Jn�tanz,
dur<h welches der ange�huldigte Beamte zu einer andern Strafe als der bezeihneten ver-

urteilt wird.
Lautet das rechtskräftige Urteil auf Freiheitstrafe, �o dauert die Su3pen�ion, bis das

Urteil voll�tre>t i. Wird die Voll�tre>kung des Urteils, ohne Schuld des Verurteilten auf-
gehalten oder unterbrochen , �o tritt für die Zeit des Aufenthalts oder der Unterbrehung
eine Gehaltsverkürzung ($ 51) niht ein. Das�elbe gilt für die im er�ten Ab�aze die�es
Paragraphen erwähnte Zeit von zehn Tagen, wenn niht vor Ablauf der�elben die Sus-

pen�ion vom Amte im Wege des Disziplinarverfahrens be�chlo��en wird.
Jn dem $ 48 unter Nr. 2 erwähnten Falle dauert die Suspen�ion bis zur Rechtskraft

der in der Disziplinar�ache ergehenden Ent�cheidung.
8 50. Die zur Einleitung der Disziplinarunter�u<hung ermächtigte Behörde kann die

Suspen�ion, �obald gegen den Beamten ein gerichtlichesStra�verfahren eingeleitet, oder die

Einleitung einer Disziplinarunter�u<hung verfügt wird, oder au< demnäch�t im ganzen
Laufe des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Ent�cheidung verfügen.

8 51. Der �uspendierte Beamte behält während der Suspen�ion die Hälfte �eines
Dien�teinkommens.

'

Auf die für Dien�tunko�ten be�onders ange�egten Beträge i�t bei Berehnung der Hälfte
des Dien�teinkommens feine Rü>�icht zu nehmen.

Der innebehaltene Teil des Dien�teinkommens i�t zu den Ko�ten, welhe dur die

Stellvertretung des Ange�chuldigten verur�a<ht werden, der etwaige Re�t zu den Unter-

�uhungsko�ten zu verwenden. Einen weiteren Beitrag zu den Stellvertretungsko�ten zu
lei�ten, i�t der Beamte nicht verpflichtet.

: i

$ 52. Der zu den Ko�ten ($ 51) niht verwendeteTeil des Einkommens wird dem
Beamten niht nachgezahlt,wenn das Verfahren die Entfernung aus dem Amte zur Folge

chabt hat.geh Erinnerungenüber die Verwendungdes Einkommens�tehen dem Beamten nicht zu;
wohl aber i� ihm auf Verlangen eine Nachwei�ung über die Verwendung zu erteilen.

*) Die Amts�uspen�ion tritt in die�em Falle mit dem Tage kraft des Ge�eyes ein, an dem die Verhaftung
des Beamten auf den Antrag des Staat3anwalts erfolgt i�t.
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$ 53. Wird dex Beamre freige�prochen, �o muß ihm der innebehaltene Teil des

Dien�teinkommens voll�tändig nahgezahlt werden.
Wird ex nur mit Ordnungs�trafe belegt, �o i�t ihm der innebehaltene Teil, ohne Abzug

der Stellvertretungsko�ten, nachzuzahlen, �oweit der�elbe niht zur Deckung der Unter�uchungs-
ko�ten und der Ordnungs�trafe erforderlich i�t.

8 54. Wenn Gefahr im Verzuge i�t, kann einem Beamten au<h von �olhen Vor-

ge�egten, die �eine Suspen�ion zu verfügen niht evmächtigt�ind, die Ausübung der Amts3-

verrihtungen vorläufig unter�agt werden, es i�t abèr darüber �ofort an die höhere Behörde
zu berichten.

Achter Ab�chnitt.
8 87. Die nahbenanntenVerfügungen, welche im Jntere��e des Dien�tes getroffen

werden können, �ind niht Gegen�tand des Disziplinarverfahrens, vorbehaltlih des im $ 46

vorge�ehenen Falles:
1. Ver�eßung în ein anderes Amt von niht geringerem Range und etatsmäßigem

Dien�teinkommen, mit Vergütung der reglementsmäßigen Umzugsko�ten *).
Als eine Verkürzung im Einkommen i� es nicht anzu�ehen, wenn die Gelegen-

heit zur Verwaltung von Nebenämtern entzogen wird, oder die Beziehung der für

2

die Dien�tunko�ten be�onders ausge�eßten Einnahmen mit die�en Unko�ten �elb�t fortfällt.
. 2. 2.

2, Lehrer an konfe��ionell evangel. oder kathol. Schulen, welche aus der betr. Kon-

fe��ion austreten, können von der Reg., wie in dem Be�chluß des Kgl. Staatsmini�teriums
v. 21. Januar 1851 und dem Re�k. d. g. M. v. 15. März 1851 (Min.-Bl. S. 35) aus3-

geführt i�t, ohne förmliches Disziplinarverfahren aus dem Amte entla��en werden.

3. Lehrer dürfen �ih an Demon�trationen und an agitatori�hen Vereinen, welche

national-politi�hen Sonder-Be�trebungen dienen, oder deren Zwe>te nicht klar hervortreten,
niht beteiligen.

Das�elbe gilt von Vereinen, welche offen oder geheim einen den Landesge�eßen oder

den zur Ausführung der�elben erla��enen Anordnungen der Staatsregierung feindlichenGei�t
pflegen, da eine �olche Beteiligung mit den Pflichten eines Volkschullehrers nicht vereinbar ift.

4, Wie jeder andere Beamte, �o i� auch der Elementarlehrer verpflichtet,über Gegen-
�tände �eines Amts Ver�chwiegenheit zu beoba<hten. Ohne amtlihe Veranla��ung darf er

daher über die�elben weder mündliche, no< <hriftli<he Mitteilungen machen, oder die�elben
publizieren. Kab.-Ordre v. 31. Dezbr. 1825, Nr. D. X. (Ge�.-Samml. 1826, S. 5 }�.) und
v. 21. Novbr. 1835 (Ge�.-Samml. S. 237).

5. Hin�ihlih des Verhaltens der Lehrer gilt $ 38 der Reg.-Jn�tr. v. 23. Oft. 1817:

Gegen Beamte, welche lau in Erfüllung ihrer P�lichten �ind, �ie vernachlä��igen oder gar

ab�ichtlich verlegen, oder ihr Amt dazu mißbrauchen, um ihren Eigennuy oder andere Privat-
leiden�haften und Nebenrück�ihten zu befriedigen, muß ohne die gering�te Nach�iht — mit
aller Energie und Strenge verfahren, und eben�owenig mü��en Subjekte in öffentlichen Be-

dienungen gelitten werden, die dur< ihr Privatleben Gleichgültigkeit gegen Religion und
Moralität an den Tag legen oder �ich �on�ten dur< ihren Wandel verächtli<hmachen, wozu

auh Trunkenheit und Spiel gehört. Ste entehren das Vertrauen, welches der Staat in �ie
bei ihrer Wahl ge�ept hat, und �ind unwert, der öffentlihen Sache zu dienen.

6, Wie bei allen den Lehrern zu erteilenden Unter�tüßungen, Remunerationen und

Beförderungenvorzugswei�e auf die Würdigkeit der zu Beteilenden ge�ehen werden muß, �o
i�t auh niht außer aht zu la��en, ob die�elben dur ein kirhlihes Verhalten, namentlih
dur<h den Be�uh des öffentlichen Gottesdien�tes ihren Schülern wie der Gemeinde mit

gutem Bei�piele vorgehen. Denn nur von �olhen Lehrern, welche religiö�en und kirchlichen
Sinn zeigen, kann eine gün�tige Einwirkung auf die Schüler erwartet werden.

‘

7. Wegen Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen, welche niht aus�chließli<hunter
den Begriff der Disziplin fallen, kommen auch für die öffentlichen Lehrer die Vor�chriften
des Strafge�egbu<hs zur Anwendung. WerdenLehrer ohne Dien�tentla��ung zu längerer
als vierwöchentlicherFreiheitstrafe verurteilt, �o i�t ihnen für die Dauer der Strafverbüßung
die Hälfte des Gehalts vorzuenthalten. ' UA

8. Nach dem Ge�. v. 13. Febr. 1854, betr. die Konflikte bei gerichtlichenVerfol-
gungen wegen Amts- und Dien�thandlungen, �teht es, wenn gegen einen Beamten wegen
einer in Ausübung oder in Veranla��ung der Ausübung �eines Amts oder wegen Unter-

la��ung einer Amtshandlung eine gerihtlihe Verfolgung im Wege des Civil- oder Straf-

*) Bei Elementarlehrern greift die Verpflihtung der Gemeinden zur Herbeiholung plas.
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proze��es eingeleitet worden i�t, der die�em Beamten vorge�ezten Provinzial- oder Central -

behörde frei, na<h dem Gef. v. 8. April 1847 (Ge�.-Samml. S. 170) Kompetenzkonflikt zu
erheben, worauf �odann zunäch�t der Geriht3hof zur Ent�cheidung der Kompetenzkon�likte
darüber zu ent�cheiden hat, ob der Recht8weg gegen den Beamten zulä��ig �ei oder nicht.
Jn er�terem Falle geht die gerichtlihe Verfolgung weiter.

9, Von der Einleitung des Disziplinarverfahrens gegen �olche Lehrer, die zugleich
ein kir<lihes Amt bekleiden, i�t der kir<hlihen Auf�ihtsbehörde unter Mitteilung der Gründe,
die zur Einleitung die�es Verfahrens Anlaß gegeben haben, Kenntnis zu geben; doch i�t die

Einleitung des Verfahrens von der förmlichen Zu�timmung der kir<l. Behörde niht abhängig.
10, Nach $ 42, Abf. 2 des Disziplinarge�eßzes vom 21. Juli 1852 i�t der Beginn

der Fri�t zur Anmeldung der Berufung gegen Ent�cheidungen der Disziplinarbehörde er�ter
In�tanz ein ver�chiedener, je nahdem die bei der mündlichen Verhandlung bewirkte Ver-

kündigung der Ent�cheidung, welhe gemäß $ 38, Alin. 3 a. a. O. mit Gründen zu erfolgen
hat, in Gegenwart des Ange�chuldigten oder in de��en Abwe�enheit �tattge�unden hat. Fm
er�tern Falle läuft die vierwöchentlicheFri�t vom Tage der Verkündigung, leßterenfalls vom

Tage der Behändigung des Erkenntni��es.
Hat ein Lehrer gegen die Ent�cheidung des Plenums der Reg. in einer Disziplinar-

Unter�uchung rechtzeitig Berufung an das Kgl. Staatsmini�terium angemeldet, die�elbe aber

innerhalb der ge�eßlihen Fri�t niht gerechtfertigt, �o be�chreitet die Ent�cheidung der Kgl.
Regierung trozdem nicht die Rechtskraft; denn die Anmeldung der Berufung genügt zur
Wahrung die�es Rechtsmittels, und die Ver�äumung der zur Einreihung der Rechtfertigungs-
chri�t ge�etzlich be�timmten oder auf Antrag gewährten Fri�t, �owie das Unterla��en der

Einreichung einer Rechtfertigungs�chrift hat den Verlu�t des rechtzeitig angemeldeten Rechts-
mittels niht zur Folge. Das ergiebt �i<h aus den 88 43, 44 des Disziplinarge�eßes vom

21. Juli 1852, in8be�ondere aus den Worten in $ 44: „die etwa eingegangene Appellations-
chri�t“. Sobald der Verurteilte al�o Berufung angemeldet hat, hat das weitere Verfahren
nach 88 44, 45 2c. einzutreten.

11. Hin�ichtlih der Zahlung der den �uspendierten Beamten zu�tehenden Hälfte des

Gehalls i�t be�timmt: .

1. Die den �uspendierten Beamten ge�eßzli<hzu gewährende Hälfte des Gehalts i�t ihnen
von dem auf den Zeitpunkt der Suspen�ion folgenden Zahlungstermin ab in der�elben
Wei�e zu zahlen, als das bisher mit dem ganzen Gehalte ge�chah.

2. Wenn die Suspen�ion im Laufe eines Monats eintritt, �o i� der Zeitpunkt, von

welchem ab die Hälfte des Dien�teinkommens des �uspendierten Beamten einbehalten
wird, auf den er�ten Tag des näch�tfolgenden Monats zu be�timmen. Hat der Be-
amte vor dem Eintritt der Suspen�ion bereits das volle Gehalt für die folgenden
Monate erhoben, �o i�t er zwar zur Er�tattung des überhobenen Gehaltsteils ver-

p�lichtet; jedo< i� die Wiedereinziehung des�elben niht dux< Anrehnung auf die
dem Beamten zu �einem notdürftigen Unterhalt ausge�eßte Hälfte des Gehalts zu
bewirken, �ondern unabhängig davon zu betreiben. Hiernach i�t au< dann zu ver-

fahren, wenn die Suspen�ion als Folge eines gegen den Beamten ergangenen, noh
niht rechtsfräftig gewordenen Urteils eingetreten i�t, wel<hes auf den Verlu�t des
Amtes lautet oder die�en kraft des Ge�ees nah �i< zieht.

3. Die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt dem �uspendierten Beamten ein An�pruch auf
den zu �einem Unterhalte be�timmten Gehaltsteil zu�teht, wenn demnäch�t auf Verlu�t
des Amts rehtsfkräftig gegen ihn erkannt wird, beantwortet �i<h dahin, daß von

dem Ablaufe des Monats ab, in welhem das Erkenntnis die Rechtskraft erlangt, eine

fernere Gehalt3zahlung niht zu lei�ten i�t. — Die�e Be�timmung findet auh auf
._fjolheBeamte Anwendung, welche, ohne vom Amte �uspendiert zu jein, re<tskräftig

mit Dien�tentla��ung be�traft �ind. Jhnen i�t al�o das Dien�teinkommen bis zum

Ablaufeges
Monats zu bela��en, in welhem das betr. Erkenntnis re<tsfräftig ge-

worden i�t.

12, Ein Lehrer, welchem z. B. die Amts�uspen�ion, welhe am 23. April 1883ver-

fügt i�t, ext am 10. Mai 1883 eröffnet wird, hat An�pruch auf das volle Gehalt bis zum
31. Mai 1883; wenn das leyte am 18. April 1884 ergangene Erkenntnis ihm er�t am

16. Juni 1884 in�inuiert i�t, �o �teht ihm ein An�pruch auf die Häl�te des Einkommens bis
30. Juni 1884 zu. ;

13. Wird ein Lehrer, welcher während der Unter�uchung�uspendiert war, zwar nicht
freige�prochen, aber doh nur zu einer Strafe verurteilt, die den Verlu�t des Amtes nicht
zur ge�etzlichen Folge hat, �o i� von der einbehaltenen Gehaltshälftena< Deckung der

Unterhaltungsko�ten 2c. dec bleibende Re�t dem�elben nahzuzahlen. Die Stellvertretungs-
fo�ten kommen niht in Abzug.
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14. Staatszu�chü��e, welche �ub�idiär zur Ergänzung des Einkommens des Lehrers
in lei�tungsunfähigen Gemeinden gewährt werden, werden imfalle der Amts�us3pen�ion eines

Lehrers ganz einbehalten, wenn das von den Verpflichteten aufzubringende Einkommen die

Häl�te des Ge�amteinkommens erreicht. Nur wenn die zur HBahlung des Gehalts Ver-

p�lichteten die Hälfte des Dien�teinkommens, die dem Lehrer während der Am1s�uspen�ion
zu�teht, �elb�t aufzubringen außer �tande �ind, fannder Staatszu�huß anteilig heran-
gezogen werden. |

Staatszu�chü��e, die wegen Unvermögens der Schulgemeinde zum Stelleneinkommen
eines Lehrers gewährt werden, können, wenn ein juspendierterLehrer im Disziplinar-
Verfahren freige�prochen oder nur zu einer Ordnungs�trafe verurteilt wird, �oweit �ie zu
dem einbehaltenen und dem Lehrer nachzuzahlenden Teil des Dien�teinkommens gehören,
zux Deckung der Unter�uchungsko�ten �owohl, als der Ordnungs�trafe verwendet werden.

15. Vom Amte �uspendierte Lehrer verlieren die Dien�talters- und per�önlichen Zu-
lagen ganz, und findet für den Fall einer Frei�prehung eine Nachzahlung nicht �tatt.

16, Suspendierte Lehrex bleiben na<h wie vor der disziplinari�hen Auf�iht der

vorge�eßten Behörden unterworfen und dürfen �ih ohne be�ondere Genehmigung weder von

dem Amtlts�ize entfernen, no< andere Stellungen übernehmen. Thun �ie dies doh, �o be-

rechtigt $ 8 des Disziplinarge�eges vom 21. Juli 1852, ihm auch die ihm bela��cne Hälfte
des Gehalts zu entziehen, und kann die Schulgemeinde zu deren Zahlung zwangswei�e
niht angehalten werden, falls dem betr. �uspendierten Lehrer für �eine Entfernung aus
dem Amts�ige, bezw. für die Übernahme einer andern Stellung während der Suspen�ion
niht be�ondere Ent�chuldigungsgründe zur Seite �tehen. Unter Um�tänden kann einem

�olhen Lehrer aber die Genehmigung zum Verla��en �eines Wohnorts und zur Übernahme
einer andern Stellung au< während der Amts�uspen�ion erteilt werden.

17. Hin�ichtlih des Einkommens der Elementarlehrer während des nah Beendigung
des Disziplinarverfahrens eingeleiteten Emeritierungs-Verfahrens gilt, daß dem Lehrer
während die�es Verfahrens, auh wenn er während desfelben von auf�ihtswegen von der

Wahrnehmung �eines Amts ausge�chlo��en wird, �ein ge�amtes Dienzteinkommen bela��en
werden muß, und daß die Auf�ichtsbehörde �o befugt, als verpflichtet i�t, ihm zu die�em
Einkommen duxr< die�elben Mittel zu verhelfen, welche ihr zu Gun�ten eines unbehindert
fungierenden Lehrers zu Gebote �tehen, nötigenfalls dur< admini�trative Exekution.

18, Die unfreiwillige Ver�egung eines Lehrers im Jutere��e des Dien�tes, die nur

dann ausführbar i�t, wenn die zu die�er Maßregel berechtigte Auf�ichtsbehörde Lehrer�tellen
unmittelbar zu be�egen befugt i�, kann eventl. auh ohne Zu�timmung des betx. Lehrers
erfolgen, da es höhere und weiter reihende Jntere��en des Dien�tes giebt, und �ih der

Einzelne dort, wo �ie zur Geltung gebracht werden mü��en, mit �einem per�önlichen Jutere��e
unterzuordnen hat.

Wenn ein Lehrer aufgrund des Gef. v. 21. Juli 1852, $ 87 im Jntere��e des Dien�tes
ver�et i�, ihm auch eine be�timmte Stelle übertragen worden i�, er �ih aber beharrli<
weigert, die�elbe anzutreten, �o kann wider ihn die Disziplinar-Unter�uhung eingeleitet, und
er des Amtes ent�egt werden.

19. Wegen der unfreiwilligen Emeritierung der Elementarlehrer gilt nach�tehendes
Re�k. d. g. M. v. 9. Dezbr. 1843, U. 17549. Ik. (Centralbl. 1864, S. 367):

„Wenn in vorkommenden Fällen, wo die auf�chende Behörde das Aus�cheiden eines

Elementarlehrers wegen körperlicher oder gei�tiger Unfähigkeit für notwendig hält, und der-

�elbe fih �einer Emeritierung nicht freiwillig unterwerfen will, hiecnah eine unfreiwillige
Emeritierung eintreten muß, �o i�t die�e in der�elben Wei�e einzuleiten, welche die Aller-

höch�ten Kabinetsordres vom 12. April 1822 und vom 29. März 1837 für den Fall einer

Amtsent�egung oder Strafemeritierung wegen mangelhafter Dien�tführung und morali�cher
Gebrechen vor�chreiben. Vorher i� es jedo< notwendig, die Unfähigkeit des betreffenden
Lehrers überzeugend fe�tzu�tellen. Zu die�em Zwe> i� die Schule wiederholt und jorg-
fältig zu revidieren, der Lehrer von, dem Re�ultat der Revi�ionen voll�tändig in Kenntnis

zu �egen und zugleih in geeigneter Wei�e darüber zu belehren, was er zu thun habe, um
mit befriedigenderem Erfolge unterrichten zu können. Dabei i�t ihm eine angeme��eneFri�t
¿u be�timmen, nach deren Ablauf er genügendereRe�ultate �einer Wirk�amkeitnachzuwei�en
habe, deren Vorhanden�ein dur<h eine no<hmalige Revi�ion der Schule würdeerfor�cht
werden. Ergiebt die�e Revi�ion die fortdauernde Ünfähigkeit des Lehrers, {o i�t dies dem-

�elben zu eröffnen und ihm zu überla��en, �eine etwaigen Verteidigungsgründe�chriftlich oder
zu Protokoll auszuführen. Nach Ablauf der hierzu be�timmten Fri�t i�t im Plenum des

Kollegiumsdas Ge�amtre�ultat der �tattgefundenen Revi�ionen voll�tändig vorzutragen, und
wenn infolge de��en die Unfähigkeit des Lehrers für ausreichend dargethan erachtet wird,



aufgrund des demnäch�t zu fa��enden Plenarbe�chlu��es die un�reiwillige Emeritierung dur<
ein Re�olut auszu�prechen, gegen welhes dem Lehrer nah Analogie der Allerhöch�ten Ordre
vom 29. März 1837, dur<h welche den Oberprä�identen die legte Ent�heidung auh bei

Strafemeritierungen der Elementarlehrer übertragen worden, der Rekurs an den Ober-
prä�identen frei�teht. Von lezterem i� dann ganz in der�elben Wei�e wie bei Rekur�en in

Disziplinar-Unter�uchungen zu verfahren.
Beruht die Unfähigkeit des Lehrers lediglih in körperlihen Gebrechen, �o �ind die�e

durch eine ärztliche Unter�uhung und dur<h ein Atte�t des betref�enden Kreisphy�ikus fe�t-
zu�tellen, und i�t demnäch�t die unfreiwillige Pen�ionierung dur< ein Re�olut, jedo<h eben-

falls nah vorherigem Vortrage im Plenum und mit Vorbehalt des Rekur�es an den Ober-

prä�identen auszu�prehen. Das dem Emeritus zu gewährende Einkommen i}, wenn die

erforderlihen Materialien bei�ammen �ind, in dem Re�olut �ogleih fe�tzu�eyen, �on�t aber

be�onders zu ermitteln und fe�tzu�tellen.“

S$ 28, IIT. Von der Auf�iht über die Elementar�hulen. — A. Auf dem Lande.

Die näch�te Auf�icht über die Elementar�hulen auf dem Lande führen der

Schul-Patron und der betreffendePfarrer mit dem Schulvor�tande.
1. Motive: Die $8 28 und 29 ent�prehen ihrer we�entlihen Bedeutung nah den

88 12 und 13, IL, 12 A. L.-R. mit dem Unter�chiede, daß hier, �tatt der Gerichtsobrigkeit,
der Patron der Schul�telle als Auf�ichtsberehtigter genannt i�, �owie daß �tatt der im
A. L.-R. erwähnten Kirchenvor�teher, Schulzen und Dorfsgerichte hier die Schulvor�tände
als mitwirfend bei der Auf�iht der Schule bezeichnet �ind. Durch die Vereinigungdes

Patrons, des Pfarrers und der aus der Gemeinde gewählten Schulvor�teher zu einer gemein-
�chaftlihen Wirk�amkeit (ohne die Selb�tändigkeit der Auf�icht8rehte des Patrons und des
Pfarrers aufzuheben) �oll das Jntere��e aller Beteiligten gleih rege erhalten, und ihnen die

Möglichkeit und die Freudigkeit gegeben werden, für das Gedeihen der ihrer Pflege anver-

trauten Schulen thätig zu wirken.
'

2, Ge�ez, betreffend die Beauf�ichtigung des Unterrichts- und Erziehungs8we�ens, vom

11. Marz 1872. (Gej.-Samml. S. 183).
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, in Ausführung

des Artikels 23 der Verfa��ungs-Urkunde vom 31. Januar 1850, mit Zu�timmung der beiden

Häu�er des Landtages, für den Umfang der Monarchie, was �olgt:
:

& 1. Unter Aufhebung aller in einzelnen Landesteilen entgegen�tehenden Be�timmungen
�teht die Auf�iht über alle öffentlihen und Privat-Unterrihts- und Erziehungs8-An�talten
dem Staate zu.

Demgemäß handeln alle mit die�er Auf�iht betrauten Behörden und Beamten im Auf-
trage des Staates.

8 2. Die Ernennung der Lokal- und Kreis-Schulin�pektoren und die Abgrenzung
ihrer Auf�ichtsbezirke gebührt dem Staate allein.

Der vom Staate den Jn�pektocen der Volkschule erteilte Au�trag i�t, jofecn �ie dies
Amt als Neben- oder Ehrenamt verwalten, jederzeit widerruflich.

Alle entgegen�tehenden Be�timmungen �ind aufgehoben.
$ 3. Unberührt dur die�es Ge�ey bleibt die den Gemeinden und deren Organen

zu�tehende Teilnahme an der Schulauf�icht, �owie der Artikel 24 der Verfa��ungs-Urkunde
vom 31. Fanuar 1850.

$ 4. Der Mini�ter der gei�tlihen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten wird
mit-der Ausführungdie�es Gejezes beauftragt. ;

3, Die Lehrer �ind verpflichtet, die äußerlich als „Dien�t�ache“ bezeichnetenun�rankierten
Schreiben der Reg. bezw. des Landrats anzunehmen, namentlih aber dann, wenn dies

Schreiben dur eine Eingabe, ein Ge�u<h an die�elben veranlaßt i�. Verweigern �ie die

Annahme, �o haben �ie die weiteren Ko�ten, welche dadurch ent�tehen ,
entweder zu tragen

oder gar keinen Be�cheid zu gewärtigen. ;

4, Mehrkla��ige Schulen �tehen, weil �ie ihrer ganzen Bedeutungnach einen einheit-
lichen, in �ih gegliedertenOrganismus mit einem Haupt an der Spige haben �ollen, unter

der Leitung eines Hauptlehrers (Rektors), der nah einer ihm erteilten Jn�truktion über die
inneren und äußeren Angelegenheiten der Schule zunäch�t zu wachen hat, und de��en An-

ordnungen die übrigen Lehrer der Schulan�talt unbedingtFolge zu lei�ten haben, wenn bei
ihnen au< Meinungsver�chiedenheitenobwalten; denn über die�e �teht ihnen nach erfüllter
Pflicht noh der Be�hwerdeweg ofen. S. Abt. 2, Nr. X.



8 29, 1, Schul-Patron.

Dem Schulpatron �teht die Direktion des Schulvor�tandes und die Be-

fugnis zu, de��en Ver�ammlungen mit vollem Stimmrecht und bei Stimmen-

gleichheitmit ent�cheidenderStimme beizuwohnenund darin den Vor�ig zu führen.
1, Squlpatron im Sinne der Schulordnung 'i�t niht die im Tit 12, Teil TI. Allg.

Landrechts erwähnte Gerichtsobrigkeit, �ondern der Gut8herr re�p. die Gutsherren des zur
Schule gehörigen Bezirks, wie dies aus den Motiven hervorgeht,und auch die Be�timmungen
der 88 6, 30, 44 f�. der Schulordnung er�ehen la��en.

@, Der Schulpatron i� niht befugt, Ver�ammlungen der zur Schule gehörigen Ge-
meinden zu berufen und bindende Be�chlü��e der�elben herbeizuführen. Eine Schulgemeinde
im Sinne des AUg. Landrechts als eine aus den zur Schule gewie�enen Hausvätern be-

�tehende Korporationkennt die Schulordnung überhaupt nit, indem die�elbe das �ogenannte
Sozietätsprinzip verla��en und das �ogenannte Kommunalprinzip adoptiert hat. Es kann

daher auh von einem Vor�tande der Schulgemeinde, dem die in den 88 137 und 141 Tit. 6

Teil 11. Allg. L.-R. bezeichnetenBe�ugni��e bezügli<h der Leitung der gemein�amen Ange-
legenheiten der Ge�ell�chaft zu�tänden, bei den nah der Schulordnung regulierten Schulen
überhaupt niht die Rede �ein, wie denn auh die $8 31 und 32 der�elben den Schulvor�tand
nur als Leiter und Vertreter der Schule, nicht aber der zur Schule gehörigen Gemeinden
und Ort�chaften bezeihnen. Kommt es daher darauf an, die zu einer Schule vereinigten
Gemeinden zu�ammenzuberufen und Be�chlü��e herbeizuführen, welche für die einzelnen Ge-
meinden cls �olche bezügli<h der ihnen als einer Kommunalla�t obliegenden Schulunter-
haltung8pflicht bindend �ein �ollen, �o kann dies nur in den�elben Formen und durch die-

�elben Organe ge�chehen, als dies zu einem re<ht8gültigen Gemeindebe�<hluß überhaupt er-

forderlich i�t. Hiernah kann weder der Schulpatron, no< der Schulvor�tand im ganzen
als befugt ange�ehen werden, eine Ver�ammlung der zur Schule gehörigen Gemeinde

re�p. Gemeinden behufs Be�chlußfa��ung über einen die Schulunterhaltungsla�t betreffenden
Gegen�tand mit der Wirkung zu berufen, daß die ausbleibenden Gemeindemitglieder durch
den Be�chluß der Er�chienenen gebunden würden. Damit i� jedo< niht ausge�<hlo��en,
daß der Patron und der Vor�tand der Schule bei derartigen Verhandlungen zugezogen
werden.

Z. Die Ehemännex �olcher Frauen, welcheals Be�ißerinnen eines Gutes das Patronats-
recht über eine Schule be�izen, können niht bean�pruchen, in Vertretung ihrer Frauen
die Direktion des Schulvor�tandes zu führen, oder den Ver�ammlungen des�elben mit vollem

Stimmrecht beizuwohnen, bei Stimmengleihheit mit ihrer Stimme zu ent�cheiden und in
den Sizungen den Vor�iß zu führen.

$ 30.

Sind mehrere Schulpatrone vorhanden, �o �ind die thnen na< $$ 28 und

29 zu�tehendenRechte dur< einen aus ihrer Mitte auszuüben, de��en Be-

�timmung ihrer freien Einigung überla��en bleibt. Kommt binnen drei Monaten

nach erla��enerAufforderung eine Einigung hierüber unter ihnen nichtzu �tande,
�o wech�eltdie Ausübungnach einer von der Regierung, mit Rück�icht auf die

Beteiligung der einzelnen Guts8herren,über die Reihenfolge und die Dauer dec

Ausübung zu erla��enden Be�timmung. Zu den öffentlichen Schulprüfungen
und Schulfeierlichkeiten,welheam Sonntagevorher von dem Pfarrer verkündigt
werden mü��en, �ind jederzeit�ämtlihe Gutsherren des Schulbezirksdur den

Schulvor�tand be�onders einzuladen.
(Nachdem die Schulauf�icht dur<h das Ge�ey vom 11. März 1872 den Pfarrern als

�olchen entzogen und be�onderen Kgl. Beamten, zu denen auh die Ortspfarrer gewählt werden

können, übertragen worden i�t, hat die Verkündigung der öffentlihen Prüfungen undSchul-
feierlihkeiten dur< den Pfarrer am Sonntage vorher ge�eßlih aufgehört und be�teht höch�tens
no< als Privatbrauch.)

$ 31. 2, Sulvor�tand.
Der Schulvor�tand be�teht:

1. aus dem Pfarrer des Kirch�piels (Lokal-Jn�pektorderSchule),welcher
in Abwe�enheit des Schul-Patrons den Vor�it führt;
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2. aus den Ortsvor�tehern der Gemeinden des Schulbezirks;
3. aus zwei bis vier Familienvätern der zur Schule gehörigen Ge-

meinden. Die�e Familienväter werden von den zur Schule ge-
hörigen Gemeinden gewählt und vom Landrat be�tätigt. Demdie

Auf�icht führenden Gutsherrn bleibt jedo< das Recht vorbehalten,
wenn er den Gewählten zur Übernahme die�es Ehrenamts nicht
für geeignet hält, die Einführung des�elben auszu�eßen und die

Ent�cheidung des Landrats einzuholen. Wird die Wahl in dem-

�elben Erledigungsfalle von dem Landrate zum zweitenMale ver-

worfen, �o verliert die Gemeindefür die�en Fall das Wahlrecht,
und erfolgt die Be�etzung der erledigtenStelle im Schulvor�tande un-

mittelbar dur< den Landrat.
Die gewählten Gemeindeglieder�ind verpflichtet, die Stelle eines Schul-

vor�tehers auf �ehs Jahre anzunehmen.
'

Gehören mehrere Gemeinden zur Schule, �o muß aus jeder Gemeinde

minde�tens ein Familienvater Mitglied des Schulvor�tandes �ein.
L. Die Einrichtung von Schulvor�tänden für die Land�chulen wurde bereits dur<

Re�kript vom 28. Oktober 1812 angeordnet. Lokal�chulin�pektor braucht niht der Pfarrer des
Orts zu �ein, �ondern es kann mit die�em Amte ein benachbarter Pfarrer oder auh ein
Laie betraut werden.

5 DerLokal�chulin�pektor i�t bei Schulen Kgl. Patronats auch der Vor�ißende des Schul-
vor�tandes.

ZS. Die Wahl der einzelnen Schulvor�teher i�t von jeder Ort�chaft für �i allein vor-

zunehmen, niht von dem ge�amten Schulverbande. Daher hat die Leitung der Wahl auh
der betre��ende Ortsvor�teher. Bei der Wahl der Schulvor�teher i� der konfe��ionelle Charakter
der Schulen nah den vorhandenen Be�timmungen nur dann maßgebend, wenn in einem

Schulbezirke �ich Schulen ver�chiedener Konfe��ionen befinden. Doch kann auch dort, wo die

Bildung eines gemein�amen Schulvor�tandes für die konfe��ionellen Schulen des�elben Schul-
bezirks den Verhältni��en und Wün�chen der Beteiligten ent�priht, mit deren Zu�timmung,
niht aber gegen den Willen der näch�tbeteiligten Hausväter, ein gemein�amer Schulvor�tand
gebildet werden.

; ‘ ;

3. Aus den Be�timmungen des Ge�eges v. 11. März 1872 in Verbindungmit dem

Bundesge�ez vom 3. Juli 1869 folgt, daß die jüdi�chen Mitglieder der Schulgemeindeallein

ihres Glaubensbefkenntni��es wegen von der Mitglied�chaft im Schulvor�tande niht mehr
ausge�<lo��en werden können, daß �ie al�o, wie �ie Mitglieder der �tädti�chen Schuldeputation
�ein können, �o auh in den Schulvor�tand als Ortsvor�teher eintreten bezw. als Gemeinde-

mitglieder gewählt werden können.
|

4. Die Entla��ung eines Schulvor�tehers aus dem Amte kann nur von der Reg. als

Schulauf�ichtsbehörde be�chlo��en und verfügt werden.
5. Nach dem Erkenntnis des G.z. Ent�ch. der Kompetenzkon�liktev. 13. September 1879

wohnt den Mitgliedern des Schulvor�tandes als �olchen die Eigen�chaft als öffentlichen
Beamten bei. Sie �ind daher berechtigt, jederzeit das Schullokal, au< gegen den Willen
des Lehrers zu betreten, und machen �ih des Hausfrieden3bru<s nur dann �chuldig, wenn

�ie das Schulzimmer zu einem bewußten widerrehtli<hen Zwe> betreten. (Vergl. Erk.
d. Ob.-Tr. v. 11. Dezember 1878). ; ;

Jn das Ge�chäft des Lehrers aber dürfen �ie in keinem Falle eingreifen, auh die�en
nicht vor den Kindern tadeln.

8 32.

Der Schulvor�tand hat für die Handhabungder äußeren Ordnung im

Schulwe�en und für genaue Befolgung der dahin ein�hlagendenVerordnungen
zu �orgen, auch alles dasjenige, wodur< das Gedethen der Schule gehemmt
wird, zu beachten und der Behörde zur weiteren Veranla��ungvorzutragen.
Der�elbe hat namentli<hden Pfarrer in Beförderung der Teilnahme der Ge-
meinde für das Schulwe�en, in der Beauf�ichtigung des �ittlihen Verhaltens
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der Kinder außer der Schule und in der Beförderung eines regelmäßigen
Schulbe�uchs zu unter�tüßen. Auch liegt ihm ob:

1. bei allen Schulprüfungen, bei Einführung neuer Lehrer und bei �on�tigen
Schul�eierlichkeitenzugegen zu jein;

2. das Vermögen der Schule und die Schulka��e,wo eine �olhe no< neben
der Kommunalka��e be�teht, in der�elben Wei�e, wie die Kirchenvor�teher
das Kirchenvermögen, unter Au��icht des Schulpatrons zu verwalten;

3. die Schule in Proze��en und �on�tigen Rechtsangelegenheitenunter Teil

nahme desSchul-Patronszu vertreten. Zur An�tellung von Klagen i�t
die Autori�ation der Regierung erforderlich.

1. Zum Ge�chäftskrei�e des Schulvor�tandes gehören nur die äußeren Angelegenheiten
der Schule. Er �oll ganz be�onders auf Verbe��ecung des Dien�teinkommens des Lehrers,
auf die In�tandhaltung, Ausbe��erung und Erweiterung der Schulgebäude, auf Ordnung,
Pünktlichkeit und Reinlichkeit in der Schule, auf regelmäßigen Schulbe�uch, und was �on�t
no< zur Ordnung des Schulwe�ens im Äußern gerechnet werden kann, fortwährend �ehen
und hinwirken. Um die�er Pflicht nachzukommen, �ind die einzelnen Mitglieder berechtigt,
das Sqchullokfalzu betreten und dem Unterrichte beizuwohnen, �obald das Eintreten in das

Unterrichtslokal nur in Ausübung oder in Veranla��ung der Au38übung ihres Amtes erfolgt.
Einer be�onderen Ermächtigung des Lokal�chulin�pektors bedarf es niht. Sie haben �i< aber

jeder Thätigkeit zu enthalten, die als Ausfluß der Schulauf�icht dem Lokal�chulin�pektor allein

zu�teht, al�o namentlih des Eingreifens in den Unterricht und des revi�ori�chen Auftretens.
Finden �ie Grund zu Aus�tellungen und Bemerkungen, �o haben �ie davon dem Ge�amt-
Schulvor�tande und dem Lokal�chulin�pektor Mitteilung zu machen und durch die�e Abhülfe
zu �chaffen. Eine Einwirkung auf die inneren Schulangelegenheiten, z. B. Lehrplan, Stunden-

plan, Methode 2c. �teht dem Schulvor�tande niht zu. Etwaige Wün�che und Bemerkungen
die�erhalb �ind an die Au��iht8behörde zu richten. Ein unmittelbares Ein�chreiten der ein-

zelnen Mitglieder gegen den Lehrer und eine Refktifizierungdesfelben, namentlih wenn die�e
im Bei�ein der Kinder erfolgt, i�t den�elben unter�agt.

Für die Schulvor�tände �ind be�ondere, in ihren Grundbe�timmungen fa�t glei lau-
“tende Ge�chäft8anwei�ungen erla��en worden, nachdem die�e die Genehmigung des Heren
Mini�ters erhalten hatten, nämlich:

1. von der Reg. in Königsberg unterm 28, Septbr. 1856,
2, von der Reg. in Gumbinnen unter dem 21. April 1858,
3. von der Reg. in Danzig unter dem 1. Mai 1858 und
4. von der Reg. in Marienwerder unter dem 4. Novbr. 1858.

Die Ge�chäftsverteilung gebührt dem Vor�izenden des Schulvor�tandes, al�o dem Patron
bezw. dem Lokal�chulin�pektor. Über Be�chwerden inbetref} der Ge�chäftsverteilung ent-

�cheidet der Landrat nah Vernehmen mit dem Kreis�hulin�pektor und in der Rekursin�tanz
die Regierung.

Die Ge�chäfts�prache für die Schulvor�tände i�t nah dem Ge�ey v. 28. Augu�t 1876

(Ge�.-Samml. S. 389) die deut�che.
Die Schulvor�tände können zu ihren Sizungen auch Lehrer hinzuziehen, da in �olchen

Fällen manche Schulangelegenheiten �chneller und zwe>dienlicher erledigt werden. Doch
dürfen die Lehrer den Sizungen nur jo lange beiwohnen, als die Schulvor�tände es wün-

�chen; auch �ind �ie nur Berater, nicht �timmberechtigt.
2, Die �chulpflichtigen Kinder �ind zum Be�uche der öffentl. Shhulprüfungen ver-

pflichtet, event. �ind deren Ver�äumni��e, wie die jedes andern Unterrichts, wenn �ie niht
ent�huldigt �ind, zu be�trafen. .

‘

Z, Tritt eine Reparaturbedür�tigkeit der Schulgebäude im gewöhnlichen Verlaufe
der Zeit und ohne Ver�chulden des Lehrers ein, �o hat die�er �ofort dem Schulvor�tande
davon Anzeige zu machen. Der Schulvor�tandi� verpflichtet, für die baulihe In�tandhal-
tung der Schulgebäude zu �orgen; er macht �ih daher au< der Schulgemeindegegenüber
verantwortlih, wenn dur< das Unterla��en der rechtzeitigen Ausführung einer Reparatur
�päter größere Ko�ten erwach�en.

'

8 33, 3. Pfarrer.
‘

Die Anordnungen über das Innere des Schulwe�ens (Unterwei�ung,Lehr-
methode, Befolgung des Lehrplans u. �. w.) und die Auf�icht über die Amts-
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führung der Lehrer gehören zu den Obliegenheitendes Pfarrers als Lokal-

JIn�pektors der Schule.
1. Das Ge�ey v. 11. März 1872 hat das frühere Verhältnis, nah welchem die Schul -

auf�iht zumei�t als ein Ausfluß kir<hlihec Amter unmittelbar mit den�elben verbunden

war, prinzipiell geändert. Das Recht der Beauf�ichtigung der Schulen gebührt nah dem

Ge�eße dem Staate allein, und es handeln alle mit die�er Auf�iht betrauten Behörden und
Beamten im Auftrage des Staates. Der Eintritt der Rechtsverbindlichkeitdes Ge�eßze3
entzog den bis dahin fungierenden Lokal- und Kreis{hulin�pektoren die Legitimation zur
Fortführung die�es ihres Amtes, zu de��en Führung �ie, dem Ge�etze ent�prehend, eines
Auftrages von �eiten des Staates bedurften. Leßterer wird nicht erteilt bez. zurü>gezogen,
wenn außer dem Mangel der treuen Hingebung an die Intere��en des Staates und eine

den�elben ent�prehende Erziehung der Jugend die Vernachlä��igung des deut�hen Sprach-
unterri<hts in den Volkschulen der polni�chen Gegenden, welche mehr oder weniger immer
dem Schulin�pektor wird zur La�t gelegt werden mü��en, vorliegt.

2, Der Lokal�chulin�pektor �teht der Schule gegenüber in doppelter Eigen�chaft da,
nämli<h als Mitglied des Schulvor�tandes quoad externa, und als Schulin�pektor quoad
interaa. Jn leßterer Hin�icht i�t er von dem Schulvor�tande unabhängig.

Der Lehrer i�t dem vorge�eßten Lokal�chulin�pektor in allen Amtsangelegenheitenpünkt-
lihen Gehor�am �huldig und hat �i< in allen, �eine Amtsführung betreffenden Angelegen-
heiten zunäch�t an ihn zu wenden. Glaubt er, daß ihm von �einem Orts�chulin�pektor etwas

Üngebührliches zugemutet werde, �o hat er dennochzunäch�t dem�elben Folge zu lei�ten, indes

�teht es ihm frei, demnäch�t bei dem Kreis�chulin�pektor Anzeige zu machen und de��en Ent-

�cheidung anzurufen.
Die Schulin�pektoren �ind niht berehtigt, den Lehrern Zeugni��e über ihre Führung

und Lei�tungen auszu�tellen, ohne hierzu �peziell beauftragt zu �ein.

8 34. Kreis�<hul-Jn�pektoren.

Die Schul -Vor�tände und die Pfarrer als Lokal-Schulinjpektoren�tehen
auf dem Lande unter der Auf�icht von Kreis-Schulin�pektoren,welchenobliegt,
die Schulen ihres Bezirks zu be�uchen,die Schülerund Lehrerdabei zu prüfen,
über den Befund der Revi�ion, �owie überdie Thätigkeitder Pfarrer bei

Beauf�ichtigung der Schulen und über die Wirk�amkeit der Schulvor�tändean

die Regierung zu berichten, eingetretene Vakanzen der Regierung anzuzeigen,
die vorläufige Vertretung erkrankter und abgegangenerLehrer anzuordnenund

überhaupt die zur Befriedigungder Bedür�ni��e des Schulunterrichts nötigen
Einrichtungen zu treffen.

1. Der Kreis�chulin�pektor übt nah dem Ge�eße vom 11. März 1872 im Auftrage
des Staats die die�em zu�tehende Auf�icht innerhalb des von der Auf�ichtsbehörde begrenzten
Krei�es re�p. Bezirks aus. Er i� berufenund verpflichtet,das Be�te des Volks�huluntex-
rihts und der Jugendbildung und -Erziehung feiner Aufmerk�amkeit und Für�orge zu unterx-

ziehen. Daher �tehen alle öffentlichenund privaten, niht zur Kategorie der �ogenannten
höheren Schulen im tehni�hen Sinne gehörigen, der Kgl. Reg. unter�tellten Unterrichts- und

Erziehungsan�talten unter �einer Auf�iht. Er hat die Funktion der höheren Auf�icht über
.die Jnterna der Schulen und i�}innerhalb �eines Auf�ichtsbezirksdas tehni�he Organ der

Reg. für die Auf�icht über das Schulwe�en, wie der Landrat es für die Externa i�t. Daher
i�t ex diejem auh koordiniert, niht �ubordiniert.

Zu den Schulvor�tänden, Lokal�chulin�pektoren,Rektoren und Lehrern,bezw.Lehrerinnen
�teht er in dem Verhältnis des Vorge�eßten. Seine Rechte und Pflichten�ind dur die

In�truktion vom 23. Juli 1873 ausge�prohen. Jnfolge �einer Stellung i� er berufen, den

ihm untergebenenLehrernein wohlwollender, väterliherFreund zu �ein, der für des Lehrer-
�tandes Freuden und Leidenrege Teilnahme und Mitgefühl hat und willig und bereit i�t,
Klagen anzuhören, Rat�chlägezu erteilen und unver�chuldeter Bedrängnisabzuhelfen, �oweit
er es vermag. Er wird �i<h auch in �einem Verhaltengegen die Lehrer und in �einem
Urteil über die�elben frei halten von Parteilichkeit und Zu- bezw.Abneigung ohne Grund,
�ich vielmehr ledigli<h dur rein �ahlihe Gründe, dur die �ittliche Zuverlä��igkeit der

Lehrer, dur< ihre Tüchtigkeit im Amt, dur< ihre Treue und Hingebung an ihren Beruf
be�timmen la��en. Er muß be�trebt �ein, die Fehlenden dur ern�te Ermahnung und wohl-
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wollende Zurechtwei�ung zu be��ern, und hat, wenn der per�önliche Zu�pruh und die wohlge-
meinte Zurechtwei�ung und Belehrung fruchtlos geblieben �ind, das trafende Ein�chreiten
der Auf�ichtsbehörde nahzu�uhen. Es liegt ihm auh ob, unter den Lehrecn das Streben

nah Vervollkommnung für ihren Beruf zu beleben 1nd zur regen Beteiligung an den für
die Fortbildung der Lehrer eingerichteteneran�taltungenzu ermuntecn.

2, Alljährlih haben auh die Seminardtrektoren einige Schulen des Bezirks re�p.
der Provinz, wofür in ihren An�talten Lehrer vorgebildet werden, pro informatione zu
berei�en.

°

8 35.

In der Regelhabendie Superintendenten, Erzprie�ter und Dekane das
Amt eines Kreis-Schulin�pektors zu verwalten. Jn be�ondern Fällen können

jedoch die vorge�eßten Behörden auch einen andern Gei�tlichen damit beauftragen.
Hin�ichtlichder Verpflichtungder Gemeinden, den Schulin�pektoren bei ihren
Ge�chäftsrei�enentweder die Fuhre zu ge�tellen, oder die Rei�eko�ten zu vergüten,
behält es beiderBe�timmung des O�tpreußi�chen Provinzialrechts, Zu�aß 216, $ 6,
und der bisherigenOb�ervanz vorläufig jein Bewenden.

1, Die Be�timmungen des $ 35 �ind durch das Ge�eß vom 11. März 1872, �oweit es �ih
um die Per�on der Kreischulin�pektoren handelt, aufgehoben. Dagegen be�teht die Ver-

pflihtung der Gemeinden zur Aufbringung der Schulvi�itationsko�ten noh dort, wo das

O�tpr. Prov.-Necht gilt, oder wo die�elbe herkömmlich i�t, �olange und dort, wo Gei�tliche
mit dec Schulauf�icht betraut �ind, noh fort und i� auh, wenn Laien die Auf�icht führen,
al3 vorhanden anzu�ehen.

2. Die Verpflichtung zur Ge�tellung von Fuhrwerken bezw. zur Vergütung der Rei�eko�ten
für die Schulin�pektoren bei ihren Ge�chäftsrei�en liegt allen denen ob, die für das Bedürfnis der

Schule zu �orgen haben, al�o niht bloß der bürgerlihen Gemeinde, �ondern auch den �on�t
zur Schule gehörigen Ort�chaften, d. h. den Gutsbezirken. Die Verteilung die�er Lei�tung
auf die zur Schule gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke hat nah $ 40 dex Sch.-O. nah
Verhältnis der Zahl der Haushaltungen zu erfolgen , wenn niht Verträge oder andere be-

�ondere Rechtstitel ein anderes be�timmen.

8 36. B. Schulaufficht in den Städten.

Hin�ichtlih der Auf�ficht über die Elementar�hulen in den Städten bleibt
es bis auf weiteres bei den Be�timmungen der Städteordnung und der In�truktion
vom 26, Juni 1811.

LL. Die �tädti�chen Schulen �ind von dex Auf�icht der Kreis�chulin�pektoren niht eximiert.
Die�e können auf Anordnung der Reg. �ogar an den Sizungen der Schuldeputation teilnehmen.

2, Gehören zu einer �tädti�hen Schule ländliche Ori�cha�ten, �o mü��en auch die�e in

der Schuldeputation durch je einen Deputierten minde�tens vertreten �ein. — Sämtliche. Mit-

glieder der Schuldeputation unterliegen der Be�tätigung der Regierung. Die Wahl der

Mitglieder aus dem Magi�tratskollegium nimmt der Bürgermei�ter allein, die der Mitglieder
aus dem Stadtverordnetenkollegium die�es Kollegium vor. Die vom Bürgermei�ter gewählten
Mitglieder des Magi�trats und die von den Stadtverordneten gewählten Mitglieder des
Stadtverordneten - Kollegiums" treten dann zu�ammen und wählen für jede Stelle eines

tehni�hen Mitgliedes, deren �oviele �ein mü��en, als Mitglieder aus dem Magi�trat re�p.
aus den Stadtverordneten vorhanden �ind, je 3 Subjekte, die zur Auswahl und Be�tätigung
dann der Reg. in Vor�chlag gebracht werden. Die Amtsdauer jedes einzelnen Mitgliedes
währt nur 6 Jahre. Doch i� Wiederwahl ge�tattet. — Für die Wahlbildet keine Konfe��ion
ein Hindernis.

:

3, Der Rektor kann nicht fordern, zu den Sizungen der Schuldeputation hinzugezogen
zu werden. Jhm �teht das Recht, den Sißungen der Schuldeputation mit beratenderStimme

beizuwohnen,niht ohne weiteres, �ondern nur dann zu, wenn es ihm mit Zu�timmung der

Schuldeputation ausdrü>li< verliehen i�t. Doch i�t es wün�henswert, daß die Rektoren
zu den Sigzungen der�elben möglich�t häufig zugezogen werden.

Gegen den Willen der Schuldeputation kann ihr der Rektor weder als beratendes,noh
als be�hließendes Mitglied aufgezwungen werden.

'
;

4. Den Vor�izenden der Schuldeputation ernennt der Bürgermei�ter aus den zur
Schuldeputation gewählten Magi�tratsmitgliedern, wenn er niht �elb�t den Vor�iy über-
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nimmt. Jn jedem Falle aber i�t ex befugt, an den Sigzungen der Schuldeputation teilzu-
nehmen, und zwar geht dann �tets der Vor�iß auf den Bürgermei�ter über.

5. Der Magi�irat be�igt keine Disziplinargewalt über die Lehrer; die den Lehrern
zunäch�t vorge�eßte Behörde i�t in den Städten die Shuldeputation, welche entweder auf
Be�chluß ihrer Ge�amtheit als folhe oder dur<h den von ihr gewählten und von der Reg.
be�tätigten Kommi��ar Warnungen und Verwei�e erteilen kann.

;

Eben�o i�t die Stadtverordneten-Ver�ammlung nicht berechtigt, in die Leitung und Be-

au��ihtigung des Schulwe�ens �ich einzumi�chen.
6, Wenn ein Pfarrer oder Superintendent lediglih in �einer Eigen�chaft als Mitglied

der Schuldeputation �elb�tändig und niht als Kommi��ar der letzteren die Prüfung in den

einzelnen Kla��en der Schule vornimmt, �o geht er über die ihm zu�tehendenBefugni��e
hinaus. Denn den einzelnen Mitgliedern dex Schuldeputation �teht eine Befugnis zum Be-

ed Schule nur in�oweit zu, als �ie hierzu von der Schuldeputation beauftragt wor-

en �ind.

8 37. C. Regierungen.
Der Regierung gebührt die Oberauf�icht und Leitung �ämtlicher Elementar-

�chulen 1hres Bezirks, bei deren Ausübung �ie �ih der Landräte und Kreis-

Schulin�pektoren als ihrer Organe zu bedienen hat.
Ihr �teht insbe�ondere zu:

'

1. die An�tellung der Lehrer an den dem landesherrlichenBe�eßungsrechte
unterworfenenSchulen, �owie die Be�tätigung der von andern Per�onen
berufenen Lehrer;

'

2. die Oberauf�icht über die Verwaltung des Schulvermögens, namentlich
die Erteilung der Genehmigungin allen denzenigenFällen, in welchen
bei Verwaltung des Kirchenvermögensdie Genehmigungder gei�tlichen
Obern ge�eglih notwendig i�t;

3. die Befugnis, der Schule von amtswegen einen Mandatar zu be-

�tellen, wenn �ich die ge�eßlihen Vertreter weigern, die Rechteder-
�elben im Wege des Proze��es wahrzunehmen, oder �elb�t bei einem

Proze��e der Schule beteiligt find;
x '

4. die Prüfung der Notwendigkeitund der Art der Ausführung eines

Schulbaues nac den darüber be�tehenden allgemeinenVerordnungen,
�owie die Befugnis, die Beiträge zum Bau, mit Vorbehalt des den

Beteiligten unter �ich frei�tehenden Recht8weges, fe�tzu�egen und ein-

zuziehen.
1. Die Landräte �ind niht Dien�tvorge�ezte der Lehrer im Sinne des Disziplinar-

ge�ezes v. 21. Juli 1852 und daher auh zu Strafen, Warnungen, Verwei�en und Tadel
dem Lehrer gegenüber niht befugt. Wohl aber �ind �ie berehtigt und verpflichtet, die Schulen
hie und da zu be�uchen und �i<h von dem Zu�tande der�elben, jedo< ohne Einmi�chung
in die Jnterna, zu unterrihten und jede �ih ihnen bietende Gelegenheit dazu zu benugen,
�ich zu überzeugen,in welhem äußern Zu�tande �ih die Schule befindet, und ob derenLehrer

“jeiner Pflichtgenügt, den Unterricht pünftlih abhält und die Ab�entenli�te genau führt.
2. Die in Nr. 1 und 2 ausge�prochene Befugnis der Reg. ba�iert auf $ 18 der Reg.-

In�truktion v. 23. Oktober 1817 (Gej.-S. S. 440). — Jnbetreff der in Nr. 3 ausge�prochenen
Befugnis vergl. $ 12.

E :

Von den in Nr. 4 der Reg. beigelegten Rechten i�t ein niht unerheblicherTeil durh
das Ge�ey über die Zu�tändigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehördenvom

1. Augu�t 1883 (Ge�.-Samml. S, 237) Titel VII, $$ 45—49 auf den Kreis-Aus�chußbezw.
Bezick3auschußre�p. das Oberverwaltungsgerichtübergegangen. :

Dagegen gebührt der Regierung allein die Be�timmung über die zu gebrauchenden
Lehr- und Lernmittel. Sie hat aber, �obald es �ih um die Einführungneuer Le�ebücher
handelt, zuvor dur< Vermittelungdes Schulkollegiumsdie Genehmigung des Herrn
Mini�ters einzuholen. — In keinemFalle �ind aber die Kreis- und Lofal�chulin�pektoren
oder die Lehrer befugt, ohne �pezielle Genehmigung ein in der betr. Schule bisher nichtge-
brauhtes Buch einzuführen.
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3. Die Lehrer �ind verpflichtet, allen Aufträgen, welcheihnen von der Reg. hin�ichtlich
dex �tellvertretenden Mitverwaltung einer vakanten Stelle erteilt werden, Folge zu lei�ten,
auh wenn ihnen die�e Verpflichtung in der Vokation nicht be�onders auferlegt i�t. Städti�che
Lehrer können auh gegen den Willen des Magi�trats und der Schuldeputation zur Mit-

verwaltung von ländlichen Schulen herangezogen werden.

Das�elbe gilt au<, wenn es �ih um die Erteilungdes konfe��ionellen Religions3unter-
rihts in benahbarten Schulen handelt.

4. Die Unterrichtslokale �ind möglich�t nur für 80 Kinder und dann �o groß ein-

zurichten, daß auf jedes Kind 0,6—0,9 qm Raum kommi. Die Höhe der�elben i� auf
3,2—3,5 m zu beme��en, und die Thür �o anzubringen, daß �ie �i<h na<h außen öffnet,
damit bei Feuersnot niht eine Stopfung der Kinder eintritt. Die Fen�ter mü��en �o an-

gebracht werden, daß �ie den Kindern das Licht nux vom Rücken und von der linken Hand
her geben können; Doppellicht i�t in jedem Falle unzulä��ig. — Die von den Kindern

zu benugenden Treppen �ollen niht gewunden und mü��en minde�tens 1,25 m breit �ein.
5, Die Schulzimmer dürfen von dem Lehrer niht zu Privatzwe>ken oder zum Betriebe

der Wirt�chaft, auh niht zur Seidenraupenzuht, ferner niht zur Au��tellung von Betten,
Spinden, Ka�ten, Leichen und dergl. benußt und nicht zu Tanzvergnügen und Lu�tbarkeiten
verwendet werden, weder in der Schulzeit, no< in der �chulfreien Zeit.

Dagegen kann ge�tattet werden, daß �ie zum Konfirmanden- (Katechumenen-) Unter-

ri<ht benußgtwerden. Ausnahm3wei�e d. h. nur, wenn es am Orte keine anderen dazu ge-
eigneten Lokale giebt, kann in den Shullokalen geimpft und können in den�elben Ver�amm-
lungen in Gemeinde- oder �taatlihen Angelegenheiten abgehalten werden. Jedo<h muß
dazu zuver der Schulvor�tand die Genehmigung erteilt haben oder, wenn die�e ver�agt i�t,
muß die ergänzende Erlaubnis der pro externis der Schule vor�tehenden Auf�ichtsbehörde ein-

geholt, und der Schulin�pektor und der Lehrer von der Benuzung rechtzeitig in Kenntnis

ge�eht �ein.i ?
Das Betreten eines Schulzimmers einer öffentl. Schule zu cinem bewußten widerreht-

lichen Zwede i�t, �elb�t wenn der mit der Handhabung der Ordnung und der Wahrung des

Hau3rechts zunäch�t betraute Lehrer gegen die�es Betreten nichts einwendet, nah dem Erkennt.
des Ober-Trib. v. 11. Dezbr. 1878 als Hausfriedensbruh zu be�trafen. Dies gilt auch für
den Fall, daß die Eintretenden Schulvor�teher oder �on�tige Shulbeamte �ind.

& 38. IV. Von der Unterhaltung der Elementar�hulen. Be�ondere Stiftungen
und Lei�tungen.

Wodie Unterhaltung der Elementar�chulen und der Lehrer an den�elben
auf be�onderen Stiftungen beruht, oder wo einzelnePer�onen oder Korporationen
durch be�ondere Rechtstitel zu gewi��en Lei�tungen für die Elementar�chulen ver-

pflichtet �ind, behält es dabei auh fernerhin �ein Bewenden. Jnsbejondere ver-

bleiben die Kirh�chuleu, die Kixrch-und Dorf�chullehrer im Be�igze der Einkünfte
und Lei�tungen, welche �ie bisher aus dem Kirchenvermögenoder von dem

Kirchen-Patronund den Eingepfarrten empfangenhaben.
1, Zur Kategorie der „Elementar�hulen“ gehören nah der be�tehenden Organi�ation

des Schulwe�ens alle �olhe Schulen, denendie Berechtigung zu giltigen Abgangsprüfungen
fehlt, au< wenn in ihnen Unterricht8sdi8ziplinen gelehrt werden, welche über das Bedürfnis
der Elementar�chule hinausgehen.

2. Steht die Bauverp�lichtung fe�t, und kann die�elbe bis zu dem Zeitpunkt, wo das

Bedürfnis eintritt, niht in Natur erfüllt werden, �o folgt nah allgemeinen Rechtsgrund-
�ägen von �elb�t, daß dem Wohnungsberechtigtenvon den Baupf�lichtigen für dieZwi�chenzeit
ein Er�ay, �ei es durch mietswei�e oder anderweiteBe�chaffung einer Jnterimswohnung
oder dur< Zahlung einer Mietsent�hädigung gewährt werden muß. — Somit liegt auh
den zum Schulhausbau Verpflichteten die Verpflichtung ob, bis zur Her�tellung des Baues
die erforderlihen Schulräumlichkeiten bereit zu �tellen bezw. mietswei�e zu be�chaffen, d. h.
den Gemeinden, den Guts- und Grundherren. Demnach können. niht der Schulvor�tand
re�p. de��en Mitglieder dur<h Exekutiv�trafen angehalten werden, die erforderlichen Räum-
lihkeiten anzumieten, �ondern es i�t eine Be�chlußfa��ung der zum Bau des Schulgebäudes
verpflichteten Gemeinden 2c. über die Anmietung der erforderlichen, von der Schulauf�ichts-
behörde für geeignet zu erahtenden Räumlichkeiten herbeizuführen. Kommtein �ahgemäßer
Be�chluß zu�tande, mittels de��en dex Schulvor�tand ermächtigt wird, die nötigen und für

Schnlorduung.
;
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geeignet crahteten Räumlichkeiten anzumieten, �o i�t ein �olher Be�chluß �eitens der Kgl.
Reg. zu be�tätigen und exforderlichenfalls im Verwaltungswege zur Ausführung zu bringen.
Verweigern dagegen die verpflichteten Gemeinden 2c. die Fa��ung eines ent�prechenden Be-

�chlu��es oder überhaupt die Erfüllung ihrer ge�eglichen Verp�lichtung, �o hat die Kgl. Reg.,
nachdem die Verpflichteten zuvor dur< ein Mandat mit angeme��ener, minde�tens 8tägiger
Fri�t zu eigener Anmietung der nötigen Räumlichkeiten aufge�ordert worden, die legtern
durch einen damit zu beauftragenden Dritten, geeignetenfalls den Vor�igenden des Schul-
vor�tandes, für Rechnung dex Verpflichteten anmieten und die Ko�ten des Vertragsab�chlu��es
�owie den Mietszins nah vor�chriftsmäßiger Verteilung auf die Verp�lichteten von die�en
im Verwaltungszwangs8verfahren gemäß der Verordnung vom 7. September 1879 (Ge�.-
Samml. S. 591) einziehen zu la��en.

Die Be�chaffung von Unterrichtscäumen dur< Anmietung von geeigneten Lokalitäten
i�t indes ledigli<h ein Notbehelf, auf welchen unter be�ondern Verhältni��en ausnahmswei�e
eingegangen werden fann. Es kann aber die Fortdauer die�es Verhältni��es niht ge�tattet
werden, wenn �ih das�elbe als unzuträglih erwei�t.

3. Die auf 84, 5, 13 und 17 der princip. regull. vom 30. Juli 1736 beruhenden
und in dem lezten Ab�ay des $ 38 der Sch.-O. gedachten Verpflichtungen der Kirchenka��e
�ind dux< $ 2 des Ge�eges v. 4. Juli 1876, betr. die Be�eitigung kirhliher Abgaben und

Lei�tungen für Schul- 2c. Zwe>e (Gef. Samml. S. 285), �eit dem 1. Januar 1877 auf-
gehoben, und mü��en die den Schhulka��en hierdur< ent�tandenen Ausfälle anderweitig auf-
gebracht werden, dies au< in dem Falle, wenn die Kirch�piel�hulka��en weder aus den

Revenuen, no< aus dem Be�tande des Kapitalvermögens den Orts�chulka��en die herge-
brachten oder �e�tge�eßten Beihil�en ferner gewähren können.

$ 39.

Sind keine be�ondere Stiftungen und keine dur<h be�ondere Rechtsgründe
zur Unterhaltung der Schulen und der Lehrer verpflichtetePer�onen vorhanden,
oder reichen die Beiträge der�elben niht aus, fo haben die Ortsgemeinden und
die �on�t zur Schule gehörigen Ort�chaften die Mittel zur Unterhaltungder

Squle in der�elben Wei�e, wie die übrigen Kommunal-Bedürfni��e,aufzubringen.
I�t dazu eine be�ondere Kommunal-Umlage erforderlich,�o erfolgt die

Verteilung, �ofern niht eine andere Art der Aufbringung der Kommunal-

Bedürfni��e bereits üblich i�t, nah Verhältnis der von den einzelnenzu ent-

rihtenden Grund- und Kla��en�teuerbeträge, und wird die Grund�teuer da, wo

fie niht be�teht, nah dem Be�iy�tande ergänzt.
L. Die ge�eßlihe P�liht der Unterhaltung der Schule be�chränkt �i<h auf �olche

Schulen, deren Einrichtung die Auf�ichtsbehörde überall, au< gegen den Willen der Be-

teiligten, anordnen und erzwingen darf, al�o auf eigentlihe Elementar�hulen. Daraus aber,
daß es im unterrichtlihen Jntere��e zulä��ig und unter Verhältni��en �ogar erwün�cht i�t, die

Oberkla��en einer Volks�hule nah dem Lehrplan der Mittel�hulen arbeiten zu la��en, darf
niht eine Erweitecung der den Hausvätern auferlegten Schulunterhaltungsla�t hergeleitet
werden, �olange die Schule niht von der Kommune unterhalten wird. Die Verpflichtung
zur Unterhaltung ex�tre>t �i<h aber auf die Gewährung freier Wohnung, freier Feuerung
und eines den be�ondern Verhältni��en des Orts, der Zeit und der Stelle ent�prechenden,zur
�tandes8gemäßen Sub�i�tenz etner Lehrerfamilie bei be�cheidenen An�prüchen ausreihenden
�on�tigen Einkommens, de��en Höhe von der Schulau��ichtsbehörde, �oweit es erforderlich i�t,
jederzeit ergänzend fe�tge�ezt werden kann, wenn die Verpflichtetenniht �hon aus eigener
Bewegung und aus terlnehmendem Jntere��e für die Schule �ich angelegen �ein la��en, das
Einkommen der Lehrer�telledemgemäß zu verbe��ern.

- ; : :

2, Da die Sh.-D. die Unterhaltung der Schulen, mögen dies eigentlicheGemeinde-
oder auh Konfe��ions�hulen �ein, den Kommunen auferlegt, �o i�t notwendig,daß eine Aus-

nahme von dem Grund�aye, wonach die Grenzen der Schulgemeindein der Regel mit denen,
der politi�chen Gemeinde zu�ammenfallen, nur aus gewichtigen, im öffentlihen Intere��e
liegenden Gründen �tatthaft i�t.

‘ .

Wenn aber ein zur Kommune A. gehöriges Grund�tü> B. nach C.einge�chult ift,
�o i�t B. niht als Mitgliedder KommuneC. zu behandeln, �ondern es muß der auf B.

entfallende und zur Schule in C. zu lei�tende Beitrag von der ganzen politi�hen Gemeinde
A. entrichtet werden, wogegen die ge�amten Schullei�tungen der Gemeinde A., al�o �owohl

.
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die Ko�ten der eigenen Schule, als au< der Beitrag zur Schule in C. auf die ge�amte
Gemeinde A. incl. des Be�igers des Grund�tü>ks B. umzulegen �ind. Denn nah der

Sch.-O. bilden niht die einzelnen, zur Schule gewie�enen Ein�a��en, �ondern die zur Schule
gehörigen politi�<hen Gemeinden die Schulgemeinde. Gehören mehrere Gemeinden zur
Schule, �o können die Schulabgaben niht auf die Hausväter umgelegt, �ie mü��en auf die
Gemeinden kontingentiert werden. Den Maß�tab der Verteilung giebt der $ 40 der Sch -O.
Wenn der lettere auh voraus�eßt, daß die Ge�amtgemeindeein und der�elben Schule zuge-
wie�en i�t, �o er�cheint es doh völlig gerechtfertigt, die�endurh da3 Ge�e gegebenen Maß-
�tab analog auh in den Fällen anzuwenden, wo Mitglieder einer Gemeinde, �ei es nach der

Konfe��ion der Ein�a��en, �ei es nah der örtlihen Lage der Wohnungen mehreren Schulen
zugehören. Für jede die�er Schulen muß die Gemeinde alsdann nah Maßgabe der zu
jeder Schule gewie�enen Haushaltungen für beitragspflihtig erachtet werden. Sämtliche
Ko�ten, welche der Gemeinde für die Schulen zur La�t fallen, mü��en von der Gemeinde

dur< Kommunal-Umlagen aufgebracht werden, falls niht etwa durch eine freie Vereinbarung
der Gemeindemitglieder fe�tge�egt i�t, daß die Mitglieder der Gemeinde nur je zu der Schule
�teuern, welche �ie benugen.

3. Da die von einem Schulverbande zu tragenden Schulla�ten in gleiher Wei�e wie
die Kommunalla�ten aufzubringen �ind, �o kommt es niht darauf an, ob ein Mitglied der

EDE
der Konfe��ion der im einzelnen Fall die Ko�ten verur�achenden Schule angehört

oder nt<t.

Dagegen �ind die Dien�tgrund�tücke der Elementarlehrer von den Gemeindeauflagen
be�reit. Eben�o �ind die Elementarlehrer von allen per�önlihen Gemeindedien�ten, �oweit
die�elben niht auf ihnen gehörigen Grund�tücen la�ten, und desgl. hin�ichtli<h ihres Dien�t-
einkommens von den direkten per�önlihen Gemeindeabgaben frei.

Die emeritierten Lehrer �ind in dier Beziehung den im Amte �tehenden gleichge�tellt.
4, Glaubt jemand zu �ehr oder zu Unreht zu der Aufbringung der Schulunter-

haltungsfo�ten herangezogen zu �ein, �o i�t ihm überla��en, zunäch�t gegen �eine Heranziehung
(Überla�tung) zu den zur Schulunterhaltung erforderlihen Gemeindeabgaben bei dem Ge-

meindevor�tande (gemäß Ge�ey v. 18. Juni 1840) Ein�pru<h und dann gegen den etwaigen
ablehnenden Be�cheid des�elben innerhalb 2 Wochen bei dem Kreisaus�huß Klage zu erheben
(gemäß $8 34 re�p. 46 des Zu�tändigkeitsge�ezes v. 1. Augu�t 1883).

__S, Ein Gutsvor�teher i� als �olcher niht befugt, Schul�teuern auszu�chreiben. Dies

i�t Sache des Schulvor�tandes bezw. der Regierung.

8 40.

Gehören mehrere Gemeinden zu der�elben Schule, �o wird, wenn nicht
Verträge oder andere be�ondere Rechtstitel ein anderes be�timmen, der Anteil
der einzelnen Gemeinden nah der Zahl der Haushaltungen fe�tge�eßt und in

jeder Gemeinde für �ich nah $ 39 aufgebracht. Bei Regulierung der Beiträge
derjenigenPer�onen, welche auf Vorwerken oder fon�t außerhalb des Gemeinde-

Bezirks wohnen, kommen die Vor�chriften der $8 55 bis 62 zur Anwendung.
1. Motive: „Daß bei Verbindung mehrerer Gemeinden jede Gemeinde ihren Anteil

be�onders aufbringt, erfordert die Kon�equenz; auch i�t es rehtli< nicht zulä��ig, daß, nah
Willkür der die Verbindung anordnenden Behörden, reichere Gemeinden genötigt werden,
die Ko�ten der Schulunterhaltung für ärmere mitzuübertragen. Das Verhältnis, nah
welchem die Gemeinden beitragen, i�t dux< die Zahl der Haushaltungen be�timmt. Die�er
Maß�tab if entnommen aus dem $ 7 der Verordnung vom 30. Novbr. 1840, welcher
inbetre� der Dominien be�timmt, daß �ie „zu den gemein�chaftlihen Patronatsla�ten nach
der Zahl der Haushaltungen ihrer Hinter�a��en beitragen“. Die�e Be�timmung i�t în das

vorliegende Ge�ey ($ 47) aufgenommen; es i�t daher in der Ordnung, daß für die Ge-

meinden das Verhältnis in gleicher Wei�e fe�tge�tellt wird“, —

i

Der Provinziallandtag war mit die�em Verteilungsmaß�tabe einver�tanden,indem

darnachdie Lei�tungsp�licht ver�chiedener Kommunen nach dem Vorteile be�timmt werde, den

�ie aus der gemein�amen Schule zögen, und nach den Ko�ten, welche �ie dur< ihre Frequenz
verhältni3mäßig bedingen.

2, Auch nah Einführung der Schulordnung können die einmal be�tehendenAbgaben
und Lei�tungen zur Unterhaltung der Elementar�chulen, wie �ie �ich that�ählih unter der

Herr�chaft der früheren Ge�epgebung gebildet haben, �olange unverändert bela��en werden,
4*



bis eine be�timmte Nötigung zur Änderung der�elben eintritt. Für den Fall aber, daß
wegen Unzulänglichkeit des Lehrer-Einkommens oder des Brennholz-Deputats oder aus

anderen Gründen von auf�iht3wegen eine Anderung in den Abgabe-und Lei�tungsverhält-
ni��en getroffen werden muß, �ind, in�ofern �ih die Beteiligten niht anderweit einigen, die

Prinzipien der 88 40 und 47 der Schulordnung voll�tändig zur Anwendung zu bringen
und unter Ab�onderung der Einnahmequellen, welhe auf Stiftungen oder be�onderen Recht3-
titeln beruhen, die übrigen Lei�tungen unter die einzelnen beteiligten Ort�chaften re�p. Güter

ledigli<h nah der Zahl der Haushaltungen zu verteilen. Unter den im $ 54 gedachten
Lei�tungen, bei denen es �ein Bewenden haben �oll, �ind �olhe zu ver�tehen, welhe auf
Vertrag oder Herkommen, al�o auf �peziellen Rechtstiteln beruhen. Das Bedenken, daß bei
der Vereinigung von wohlhabenden und armen Ort�chaften zu einem gemein�chaftlihen
Schulverbande die Verteilung der La�ten nah der Zahl der Hau3haltungen häufig zu einem
mit der ver�chiedenen Lei�tungsfähigkeit der Ort�chaften niht in Einklang �tehenden Re�ultat
führe, �teht der Anwendung des Ge�eßes niht entgegen. Au<h kommt dem gegenüber in

Betracht, daß die Zahl der Haushaltungen das Verhältnis des Vorteils dar�tellt, den die

einzelnen Ort�chaften jede für �i<h aus der gemein�cha�tlihen An�talt ziehen. Wenn �ich bei

Einführung des in Rede �tehenden Verteilungsmaß�tabes niht vermeiden läßt, daß einc

einzelne Ort�chaft in ihren Lei�tungen gegen das, was �ie nah dem bisher that�ählih be-

�tehend gewe�enen Verhältnis beizutragen hatte, ermäßigt wird, �o i�t der Reg. durch die

ihr in $ 17 der Schulordnung beigelegte Befugnis die Möglichkeit gegeben, eine den Um-

�tänden nah erforderlihe Erhöhung des Lehrer-Einkommens über das ge�egli<he Minimum

hinaus herbeizuführen.
3. Bei Fe�t�tellung der Haushaltung3zahl �ind nur die Haushaltungen derjenigen

Bewohner des Orts mitzurechnen, welche ihre eigene �elb�tändige Wirt�chaft errichtet haben,
al�o au< die Ortsarmen, bei denen die legtere Bedingung zutri��t, dagegenniht die

Haushaltung der Guts3herren, indem die�e niht Mitglieder der Schulgemeinde �ind, wie
die oben ad $ 38 angeführten Motive ergeben. Auch können diejenigen Haushaltungen,
welche von den Kommunalabgaben ge�eßlih befreit �ind, bei der betre��enden Ort�chaft nicht
außer Anrehnung gela��en werden und bei Berehnung des Beitrags zur Unterhaltung der

Schule für diejenige Ort�chaft, zu welcher �ie gehören, niht unberü>�ichtigt bleiben.

& 41.

Die Ort�chaft, wo die Schule liegt, i�t verpflichtet, den nötigen Bauplay
für die zur Schule gehörigen Gebäude und deren Erweiterungen alleinund

ohne Mitbeteiligung der andern Ort�chaften zu be�chaffen, dagegeni�t �ie für
die dem Lehrer zu gewährende Sommerweide oder für das in derenStelle zu
gewährende Futter zur Sommer-Stallfütterung für das Vieh, �owie für den

Play zum Garten und zur Baum�chule von den übrigen zur Unterhaltungder

Schule Verpflichtetennah Maßgabe des $ 39 zu ent�chädigen.
1. Wenn in einem Orte ein Schulgrund�tü>k niht erworben werden kann, indem �i<

alle Be�iger weigern, einen Schulbauplaß herzugeben, �o kann zur Erwerbung eines �olchen,
jedo< nur in der dringend�ten Not und, wenn auch in einem andern, zu dem�elben Schul-
bezirk gehörigen Orte ein �olches fäu�lih niht zu haben i�t, auf dem Wege des Expropriations-
verfahrens ge�chritten werden. Über das dabei erforderlihe Verfahren vergl. Refk. d. g. M.
v. 7. Mai 1863 (Centralbl. S. 372). Das Expropriationsverfahren kann �i<h jedo< nur

„auf das zum Bauplaz unumgänglih notwendige Land er�tre>en, da alle andern dem

Lehrer zu�tehenden Land-Nugungen in Geld oder andern Naturalien ent�hädigt werden können.
S, Nach den Motiven zur Sch.-O. hat die Ort�haft, wo �i< die Schule befindet,

unbedingt die Verpflichtung,die Sommerweide für das Vieh des Lehrers bezw. das Sommer-
futter für das�felbe herzugeben.

8 42.

Zu Abgabenund Lei�tungen, welchenah Verhältnis des Grundbe�izes in
der Gemeinde verteilt werden, mü��en auh die Gutsherr�chaftenund auswärts

wohnendenEigentümervon den in ihremBe�igzebefindlichenbäuerlichenGrund-

�tü>en beitragen. Dagegenverbleibt es in An�ehung der bei Gelegenheitder

Regulierung der gutsherrlihen und bäuerlichen Verhältni��e den Gutsherren
als Ent�chädigung abgetretenen bäuerlichenGrund�tü>ke bei der Be�timmung

*
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der Order vom 14ten Juli 1836 (Ge�ey�ammlung pro 1836 Seite 208), nah
welcher von die�en Grund�tücken in Ermangelung aus3drü>liher Verträge oder

rechtskräftigerEnt�cheidungen keine Beiträge zum Bau und zur Unterhaltung
der Schulmei�tergebäude zu entrichten �ind.

1. Die Befreiung der als Ent�chädigung bei der Regulierung abgetretenen bäuer-

lihen, im Be�iße des Gutsherecn befindlihen Grund�tücke bezieht �i< nur auf die Bauten,
niht auh auf die �on�tigen Beiträge und Lei�tungen zum Unterhalt der Schule und der Lehrer.

D, Daß Guts3herr�chaften und Foren�en nah $ 42 der Sch.-O. zu den Schulabgaben
beizutragen haben, wenn die�e nah Maßgabe des Grundbe�iges aufgebraht werden,
<ließt niht aus, daß �ie au< dann na< Maßgabe ihres Grundbe�iyes beizutragen ver-

p�lichtet �ind, wenn die Beiträge nach einem gemi�hten Repartitionsmodus, z. B. nah Grund-
und Kla��en�teuer aufgebraht werden. — Auch die Ei�enbahnge�ell�haften haben zu den Bau-

la�ten beizutragen.

8 43. Shulgeld.

Ohne ausdrü>lihe Genehmigungder Regierung darf kein Schulgeld neu

eingeführtund das be�tehende niht erhöht werden. Wo ein Schulgeld her-
fömmlichi�t, behält es bei dem�elben, �o wie dort, wo eine von den Konfir-
manden zu entrichtendeGebühr für den Schullehrer üblich i�t, bei die�er �ein
Bewenden. Für die Kinder armer Eltern muß derjenige, welchem ge�eßlih
die Verpflichtung der Armenpflegeobliegt, das Schulgeld entrichten.

1. Die Reg. hat darüber zu wachen, daß das Schulgeld niht zu hochgegriffen und

dadurh der Be�u<h der Schulen be�chränkt werde.

2, Während die Sh.-O. und die Motive zu der�elben die Beibehaltung des Schul-
geldes wün�chen, auh von ver�chiedenen Seiten die möglih�te Kon�ervierung des�elben an-

ge�trebt wird, �pricht �i<h die Verfa��ungsurkunde vom 31. Januar 1850 in Artikel 25 für
die unentgeltlihe Erteilung des Volks�chulunterrihts aus. Auch die Mini�terialerla��e betonen

möglih�te Be�eitigung oder do< wenig�tens Ermäßigung des Schulgeldes, namentlih aber

�oll die Einrichtung, nah welcher das Schulgeld als per�önliches Dien�temolument der

Lehrer einen Teil des vokationsmäßigen Dien�teinkommens bildet, möglich�t abge�chafft werden.
3. Das Schulgeld ift eigentlih �einer Natur nah eine Remuneration des Lehrers

für den von ihm den betr. Kindern erteilten Unterricht, kann aber au< als ein we�entlicher
Teil des Lehrer-Einkommen®2in dem Falle zur Erhebung kommen, wo �chulpflichtige Kinder

Zeitwei�e den Unterricht des Lehrers niht empfangen. Jn der Regel erhält der Lehrer das

anze, von den Kindern, welche der Schule zugewie�en �ind, aufgebrahte Schulgeld. Aus-
älle hat er daher, wenn ihm ein be�timmtes Quantum nicht ausdrü>lih zuge�ichert i�t, und

�olange er troy der Ausfälle no< das ihm zugewie�ene Einkommen hat, �elb�t zu tragen,
wie ihm auh das über das veranlagte Quantum eingehende Mehr zugute kommt. Be��er
aber i� es, daß, wie es in Städten und auf manchen Dörfern ge�chieht, das Schulgeld
niht von dem Lehrer, �ondern zur Kämmerei- bez. Schulka��e exhoben wird, aus der dann

GehaltbegiSi fe�tes, von dem Betrage des eingehenden Schulgeldes ganz unabhängiges
ehalt bezteht.

Über die Erhöhung bezw. Herab�eyung und den Erlaß de2 Schulgeldes haben nur die

Schulbehörden,niht aber Kommunalbehörden, wie z. B. die Stadtverordneten zu be�chließen,
da das Schulgeld niht zu dem Vermögen der Kommunen gehört und als eine Kommunal-
abgabe niht anzu�ehen i�t.

;

4. Das Schulgeld muß bis zur Beendigung der Schulpflicht gezahlt werden, kann

al�o mitbezug auf $ 2 der Sch.-O. unter Um�tänden au< für Kinder zwi�chen 14 und 16

Jahren erhoben werden. Eben�o wird es von �olchen �chulpflichtigenKindern erhoben,welche
keine Schule be�uchen und auh im elterlichen Hau�e m<t den erforderlihen Unterricht er-
halten. Nur �olche Kinder, die der Ortschule niht zugewie�en �ind, dafür aber anderweitig
ausreihenden Unterricht erhalten, �ind von der Zahlung frei. ;

5. Wo ein Schulgeld eingeführt i�t und von den die Schule be�uchenden Kindern erhoben
wird, �ind auch die Lehrer, falls ihnen niht die Vokation, das Herkommen und der allge-
meine Brauch Ob�ervanz) oder ein be�onderer Rechtstitel zur Seite �teht, zu de��en Yahlung
für ihre die Schule be�uchenden Kinder verpflichtet, eventl. haben �ie, wenn �ie die Frei-
la��ung bean�pruchen,, den Rechtsweg zu be�chreiten, da die Verwaltungsbehörde darüber
niht zu ent�cheiden hat.
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6, Solche Kinder, welche niht bei ihren Eltern, �ondern an einem andern Orte, �et
es bei Verwandten, �ei es bei Pflegern, ihren dauernden Aufenthalt haben, �ind, wenn für den

Be�uch dex Schulen thres Wohnortes von „fremden“ Kindern ein höheres Schulgeld erhoben
wird als von „einheimi�<hen“, �tets zu den leßteren zu zählen, wenn �ie von Einwohnern
des Orts unentgeltli<h zur Pflege und Erziehung aufgenommen �ind. — Solche Beamte,
welche mit Genehmigung ihrer Dien�tbehörde ihren Wohn�iß in einer andern Gemeinde als
der ihres Amts�ißes nehmen, können von der Schulgemeinde angehalten werden, für ihre

'

Kinder, wenn die�e die am Amts�ige befindlihen Schulen benugen, das für fremde oder aus-

wärtige Kinder etwa be�tehende höhere Schulgeld zu zahlen.
7, Dem Schulgeld �tehen alle �olhe Einkommenspo�itionen gleih, welhe der Lehrer

von jedem die Schule be�uchenden Kinde bezieht, mögen �ie in Geld oder in Naturalien

be�tehen, z. B. in Broten 2c.

SV. Für die Kinder armer Eltern tritt aufgrund der neuen Ge�ezgebung niht mehr
der Armenverband ein, �ondern muß, wenn die Aufbringung des Schulgeldes für die�elben
mit Rück�icht auf rehtli< begründete An�prüche des Lehrers erforderli i�t, die De>kung
der Ausfälle dur< die zur Schulunterhaltung Verpflichteten erfolgen. Die Beantwortung
der Frage, ob dem Lehrer ein An�pru<h auf das Schulgeld und eventl. für Ausfälle an

dem�elben zu�teht, hängt in jedem einzelnen Falle von den be�onderen that�ächlihen und

rehtlihen Verhältni��en, vornehmli<h davon ab, ob und inwieweit dem Lehrer bei �einer
An�tellung dur< die Vokation ¿und die Einkommen3nachwei�ung das Schulgeld überhaupt
als ein Dien�temolument und zugleih voller Er�ay für alle Schulgeldausfälle zuge�ichert
worden, oder ob ihm das Schulgeld nux als ein �einer Natur nach �teigendes und fallendes
Dien�temolument angewie�en worden, ohne Gewähr für ein be�timmtes Minimumund ohne
Fixierung eines be�timmten Maximums, oder ob ihm ein be�timmtes Minimum gewähr-
lei�tet, oder ein be�timmtes Maximum fixiert worden. Wenn der An�pruch des Lehrers für
begründet zu erachten i�t, �o i�t die Regierung bere<htigt, Anordnung wegen Befriedigung
des An�pruchs zu treffen und die�elbe zu voll�tre>en, vorbehaltli<h der den Beteiligten zu-

�tehenden Klage im Verwaltungs�treitverfahren und der �hließlihen Ent�cheidung über den

�treitigen An�pru<h des Lehrers im ordentlihen Rehtswege. Ob und unter welhen Vor-

aus�ezungen begründete Veranla��ung, die Be�oldung eines Lehrers, welhem ein Rechts-
an�pru<h auf den Bezug von Schulgeld als Dien�temolument unbe�tritten oder nah re<ts-
kräftiger richterlicher Fe�t�tellung zu�teht, anderweitig zu regulieren re�p. zu erhöhen �ei, i�t
ledigli<h Sache der Reg., und findet dagegen der Rehtsweg nicht �talt.

Auf die Staatska��e können Ausfälle an Armen�chulgeld niht übernommen werden.
9, Ein An�pruh auf Ent�chädigung für den dur< Teilung des Schulbezirkserwach-

�enen Ausfall an Schulgeld �teht einem Lehrer niht zu, wenn das Schulgeld niht für eine

be�timmte Zahl von Kindern zuge�ichert worden i�. Wo die Zahl der �chulpflichtigen Kin-
der derge�talt zunimmt, daß die�elben von dem Lehrer mit Erfolg niht mehr unterrichtet
werden können, liegt es in der Natur der Sache, daß dem Lehrer weder ein Recht des

Wider�pruchs gegen die dur< das Jntere��e der Schule gebotene Teilung des Bezirks, noh
ein An�pru<hauf Ent�chädigung zu�teht.

10. Über die in ver�hiedenem Sinne aufgefaßte Frage wegen Berechtigung zur

Empfangnahme des Kon�irmandengeldes giebt der nach�tehende Bericht des Kgl. Ober-Präf.
in König8berg Auskunf�t. Die in dem�elben ausge�prochenen An�ichten �ind dur< Verf. des

H. Min. d. g. A. vom 5. Oktober 1861, VU. 19672 gebilligt worden:

„Ew. Excellenz reiche ih die Anlagen des geehrten Erla��es v. 20. Juli d. J., die

Zahlung des Konfirmandengeldes an katholi�he Lehrer betreffend, zurü>, füge die Berichte
der Kgll. Regg. hier, in Gumb. u. Danz. bei und bemerke zu den�elben folgendes gehor�am�t :

Jm Gumb. Reg.-Bezirk i�t bisher das Konficmandengeld nur von evangl. Lehrernund nux

für evangl. Kinder erhoben, während im hie�igen Reg. - Bezirk aufgrund der Mini�terial-
Re�kripte v. 18. Februar 1843 und 8. Januar 1857 die�e Abgabe auh von evangeli�chen
Schülern an katholi�che Lehrer und von kath. Schülern an evangl. Lehrerentrichtet wird.
Wie es im Danz. Bezirkbisher gewe�en i�t, ergiebt �ih niht aus dem Bericht der dortigen
Reg. Die�elbe hält jedo< nur evangeli�che Lehrer zur Erhebung der Abgabe von evangel.
Kindern für berechtigt, weil �ie ni<hts als eine per�önlihe Remunerationfür den an evangel.
Kinder erteilten Vorbereitungs -Unterricht zur kirhlihen Konfirmation�ei. Ähnlich i�t der

Grund der hie�igen Kgl. Reg. für deren entgegenge�eßte An�icht, indem �ie die Abgabe als
ein legtes Anerkenntnis der von dem Lehrer bei dem Unterrihte aufgewendeten Mühe be-

trachtet. — Das Konfirmandengeldberuht auf den princ. reg. v. 30. Juli 1736, in denen
es sub Nr. 16 heißt: „Jedes Schulkind, wenn es konfirmiert wird, bezahlt dem Schulmei�ter
6 Ggr.“ Ur�prünglich i�t das�elbe offenbar nur für evangel. Lehrer von evangel. Schülern
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be�timmt gewe�en. Jn dem damaligen Königreih Preußen gab es noh keine oder doh
nur �ehr wenige Katholiken und jedenfalls keine kathol. Schüler. Auch �pricht der Wortlaut

jener Be�timmung dafür, da nur evangeli�che, niht katholi�che Kinder konfirmiert werden.

Wofür die Abgabe gegeben wird, ob für die lezte Unterwei�ung in der Religion oder über-

haupt für den letzten Unterricht vor der Konfirmation, i�t nirgends ge�agt. Es handelte ih
zur Zeit der princ. reg. nur darum, notdürftige Mittelzur Unterhaltung der neu anzu�tellen-
den Schullehrer zu gewinnen. Man wandte ihnen daher eine Abgabe von den Konfirman-
den, wie na< Nr. 17 der princ. reg. eine Abgabe von den Trauungen zu, und weder die�e
noch jene �ollte, die legtere konnte niht einmal eine Vergütungfür gewi��e Handlungen der

Schullehrer �ein. Jn We�tpreußen �ind die princ. reg. dur<h das Notifikationspatent vom

28. September 1772 eingeführt. Weder dort, no<h in O�tpreußen �ind aber alle Schulen
nach den princ. reg. gegründet und dotiert. Es gab eine Zeit, in welher man über die

fortdauernde Gültigkeit der�elben im Zweifel war, da man annahm, daß thnen durh das

allg. Landrecht derogiert �ei. Die�er Zweifel wurde er�t dur< die Verordnung v. 30. No-
vember 1840 be�eitigt. So erklärt �ich, daß der $ 43 der Schulordnung das Kon�irmanden-
geld niht als eine Einnahme aller Schulen bezeihnet, �ondern nur da aufrecht erhält, wo

es üblich i�t. Da der $ 72 der Schulordnung die alten Be�timmungen, namentli<h auh
die princ. reg. aufhebt, �o i�t der $ 43 der�elben die ge�eßlihe Vor�chrift, auf welche allein

hier rekurriert werden kann. Nach demfelben ent�cheidet die Ob�ecvanz zur Zeit der Emanation
der Schulordnung darüber, ob und inwiefern Konfirmandengeld erhoben werden kann. Wo

das�elbe damals üblih gewe�en, und wo au< kath. Lehrer von evangel. Schülern und

evangel. Lehrer au< von kathol. Schülern es erhoben haben, da muß oder kann dies auh
ferner ge�chehen. An �ich i�t meiner Überzeugung nah kein Grund vorhanden, aus welchem
fathol. Lehrern das Recht auf die�e Abgabe abge�prochen werden müßte. Aber auch kathol.
Schüler von der�elben freizu�prechen, liegt keine Notwendigkeit vor, da bei den�elben die

Zula��ung ad saecra die Kon�irmation der evangel. Kinder vertritt.“

Daher hat die Reg. zu Marienwerder bei Aufhebung der Cirk.-Verf. v. 17. Febr. 1859
Nr. 301 6G. dur< Verf. vom 12. Novbr. 1861 Nr. 1949 G. IL. be�timmt:

1. Die Berechtigung der Schullehrer beider Konfe��ionen zur Erhebung von Konfirmanden-
geld von allen Schulkindern ohne Unter�chied des Glaubens be�teht überall da, wo

�ie zur Zeit der Emanation der Provinzial - Schulordnung ob�ecvanzmäßig, und in
der Ausdehnung, in welcher �ie zu jener Zeit vorhanden gewe�en i�, auch für die

Zukunft und bis zur etwaigen Aufhebung der�elben auf ge�ezlihem Wege.
2. Demgemäß i�t kün�tig bei Au��tellung der Matrikeln, Gehaltsnachwei�ungen und Be-

rufsbriefe für die Lehrer in allen Fällen, wo in der legten Gehaltsnachwei�ung
Konfirmandengeld als Einnahmepo�ten au�geführt i�t, zu prü�en, ob die bezeichnete
Bedingung der Berechtigung zux Erhebung des�elben als vorhanden anzu�ehen i�t.
Im Bejahungsfalle i} die�er Gehalt3po�ten ferner niht mehr zu bean�tanden; im

Verneinungsfalle i�t er in den Matrikeln 2c. niht aufzuführen.
Wegen der Be�eitigung die�er Gebühr vergl. Anm. 5 zu $ 17.

‘ 11. Bei Ermittelung des Emeritengehalts eines Elementarlehrers muß das Schulgeld
in der wirklihen bisherigen Höhe in Re<hnung gebracht werden.

$ 44. Lei�tungen der Gutsherren.

Bei Bauten und Reparaturen der zur Schule gehörigenGebäude �ind die

Gutsherren des Schulbezirks, �ofern nichtVerträge oder Herkommenein anderes

be�timmen, verpflichtet,das zum Bau erforderlihe Bauholz unentgeltlichherzu-
geben, auh zur Feuerver�icherung der Gebäude, wenn die�elbe zugleihden
Wert des Bauholzes umfa��en �oll, einenverhältni3mäßigenBeitrag zu lei�ten.
Kann das Bauholz nicht innerhalb dreier Meilen vom Bauplagze angewie�en
oder wegen Ma��ivbaues nicht in Natur verwendet werden, �o i�t der Geldwert

des�elben nah der Taxe der näch�ten KöniglichenFor�t zu entrichten.
L. Jn den durch die $8 44 bis 47 der Sch.-O. ausge�prochenen Verpflichtungender

Gutsherren den Schulen gegenüber i�t durh die neue Ge�ezgebung, namentlih die Ver-

fa��ungsurkunde vom 31. Januar 1850 und das Ablö�ungsge�ezs vom 2. März 1850

m<hts geändert worden.
;

2. Sobald be�timmt i�t, daß eine für einen verheirateten Lehrer ausreihende Woh-
nung zu erbauen �ei, �o i�t damit die Errichtung der einem Lehrer auf dem Lande unent-
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behrlihen, als Pertinenzien der Wohnung zu betrahtenden Wirt�chaftsräume, wie Scheune
und Stall, mit ausge�prochen, und es hat die Gutsherr�chaft zu die�en Baulichkeiten in dem-

�elben Verhältnis wie für das Wohnhaus beizutragen.
3. Von �eiten des Fiskus wird das Bauholz zu Neu- und Reparaturbauten nur

in�oweit hergegeben, al3 es zum Fachwerk3bau erforderlich i�t.
4. Hat Fiskus das Bauholz zu Schulbauten �tets allein hergegeben, hat er dies

namentlih au< nah Ein�chulung adliger Güter in 3 bis 4 Fällen gethan,�o i�t er auch �erner-
hin verpflichtet, das�elbe ohne Beteiligung der Gui8herren unentgeltlih herzugeben. Der

$ 44 der Sch.-O. verwei�t wegen Lieferung des Bauholzes ausdrü>lich auf das Herkommen,
ohne über den zur Begründung eines �olchen erforderlihen Zeitraum etwas Näheres zu
be�timmen. Das Allg. L. - R. enthält gleichfalls über die�en Zeitraum keine Be�timmung.
Es muß daher nah $ 7 des Publikations - Patents auf das gemeine Recht zurü>kgegangen
werden, welhe3 eine longa consuetudo erfordert. Mit Rüf�icht hierauf muß ein longum
tempus, al�o 10 Fahre, zur Bildung eines Herkommens für genügend erachtet werden. Die

Richtigkeit die�es Saßzes i�t für das preußi�he Recht von dem höch�ten Gericht8hofewieder-

holt anerkannt, und namentlih die An�icht, daß zur Bildung einer Ob�ervanz ein 30, re�p.
40jähriger Zeitraum notwendig �ei, reprobiert werden. Hiernah muß bei dem Vorhanden-
�ein von drei Baufällen und einer mehr als 10jährigen ununterbrochenen Übung ein den

Fiskus zur alleinigen Hergabe des Holzes verpflichtendes Herkommen für nahgewie�en an-

genommen werden.
5. Die Bauart der Schulhäu�er richtet �i< in den ver�chiedenen Landesteilen gewöhn-

li<h na< dem ortsüblichen Gebrau<h oder wird dur<h be�ondere Um�tände be�timmt. Jm
allgemeinen wird dem Ma��ivbau wegen Dauerhaftigkeit, Feuer�icherheit u. dgl. der Vorzug
gegeben. Auch dur das Re�k. v. 30. Novbr. 1868 (Centralbl. S. 781) i�t für Shulbauten
der Ma��ivbau empfohlen und insbe�ondere vorge�chrieben, daß bei Einreihung von Schul-
bauprojekten zur Superrevi�ion in denjenigen Fällen, wo eine andere zulä��ige Bauart

gewählt i�t, die Beweggründe dafür anzugeben �ind. Demgemäß wird, um den Ma��ivbau
zu fördern, denjenigen Gemeinden, welche vom Fiskus zu Schul-Neubauten oder Reparaturen
reies Brennholz oder de��en Geldwert zu empfangen berechtigt �ind, der Wert des gegen
den Fachwerk3bau er�parten Holzes aus dem Patronatsbaufond vergütet. Die Sch. - O.

begün�tigt ebenfalls, ohne eine be�timmte Bauwei�e ausdrücklich vorzu�chreiben, den Ma��ivbau.
Während nach $ 44 a. a. O. alle Gutsherren, �ofern niht Verträge oder Herkommen ein

anderesbe�timmen, verpflichtet �ind, bei Bauten und Reparaturen der zur Schule gehörigen
ebäude

1. das zum Bau exforderlihe Bauholz ohne Unter�chied der Bauart unentgeltlich her-
zugeben, und

2. wenn das Bauholz wegen Ma��ivbaues niht in Natur verwendet werden kann, den
Geldwert nah der Taxe der näch�ten Kgl. For�t zu entrichten,

gilt außerdem nah $ 45 a, a. D. für die Domänendörfer noh die be�ondere Be�timmung,
daß die Gemeinden, welche die zur Schule gehörigen Gebäude ma��iv errichten, außer dem

dazu an�hlag3mäßig erforderlichen Holz und dem Taxwert des beim Ma��ivbau gegen den

Fachwerksbau er�parten Holzes, die Bauprämie von 40 Thlr. erhalten. Hierdurch i�t für
Squlen der Fachwerksbau mit ausdrüd>lihen Worten niht vorge�chrieben, auch niht als

diejenige Bauart bezeichnet, nah welcher der Umfang für die Abgabe des Bauholzes
beme��en werden �oll, �ondern nur erklärt, daß in Domänendörfern, wo Fiskus als Gut3herr
beitragspflichtig i�t, beim Ma��ivbau der Wert des gegen den Bau in Fachwerk, nicht aber

3. B. der Wert des gegen den Bau im Sqrotholz oder dergl. er�parten Holzes vergütet
werden �oll. Allerdings dürfen weder die Gemeinden die Verpflichtungen der Gutsherren,
noch die�e die Verpflichtungenjener beliebig �teigern. Bei ordnungsmäßigemVerfahren i�t
das aber niht wohl zu be�orgen. Denn handelt es �i<h um Ausführung eines Schulbaues,
�o �ind zuvor die Beteiligtendarüber zu hören, und es kommt dabei die Frage zur Erörte-

rung, ob ma��iv, in Fachwerk oder in Holz gebaut werden foll, �o werden die Vorteile,welche
der Ma��ivbau, wenn niht be�ondere Um�tände entgegen�tehen, für alleBeteiligtendarbietet,
�ih ergeben, und Vereinbarungendarüber zu�tande kommen, was beim Ma��ivbau einer�eits
der Gutsherr, anderer�eits die Gemeinde zu lei�ten hat. Event.wird bei vorhandener
Meinungsver�chiedenheitdieEnt�cheidungnach den konkreten Verhältni��en herbeizuführen�ein.

Bei Ma��ivbauten i�t nur die Vergütung desjenigen Holzes vorge�chrieben, welches
gegen den Fachwerksbau er�part wird. Eine Gewährung der Vergütungfür das bei dem

Ma��ivbau gegen den Bau in Gehr�aß er�parte Holz i�t gel�ehlih niht zulä��ig.
6, Wenn das Holz nur in mehr als dreimeiliger Entfernungangewie�en werden

kann, hat die SchulgemeindeAn�pruch auf den Lizitation3-Durh�chnittspreis, weil nur die�ere

ein Äquivalentfür das Holz in natura darbietet.

+
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Die Nebenko�ten, welche in der Regel 27 Pfennig für das Kubikmeter Bauholz be-

tragen, �ind niht von dem GutSsherxrn, �ondern von den Schulgemeinden zu: tragen und

daher von dem zu vergütenden Holzwerte in Abzug zu bringen, derart, daß Fiskus die

Tax- re�p. Lizitations-Durch�chnittsprei�e für Bauholz bei Schulbauten excl. der Nebenko�ten
zu vergüten hat.

7. In�oweit Fe Gutsherren zur Lieferung des Bauholzes verpflichtet �ind, haben �ie
�owohl auf die bei Schulbauten übrig bleibenden, zurVerwendung niht geeigneten Holz-
materialien des alten Gebäudes, al3 auh auf die Abfälle bei der Bearbeitung des Bauholzes
An�pruch. Daher hat die Kgl. Ober - Rechnungs - Kämmer erklärt, daß bei dem Bau von

Schulgebäuden, �ofern beim Verkauf des Abfalls und der Späne des Bauholzes �eitens des

fisfali�<hen Patrons oder Gutsherrn ein An�pruch geltend zu machen i�, der Anteil der

Gemeinde an dem Erlö�e nux auf Höhe des Wertes �olcher Lei�tungen anerkannt werde,
welche weder zu den unen1geltli<h zu gewährenden Dien�ten und Nebenlei�tuugen, noh zu
den tehni�hen Lei�tungen der Bearbeitung des Bauholzes gerehnet werden können.

8. Zu den BVaudien�ten,welhe von der Gemeinde zu lei�ten �ind, gehören auch die

Ko�ten für den Abbruch des alten Schul- re�p. Kü�ter- und Schulhau�es, welche daher der

Gemeinde, niht aber auh dem Gutsherrn (Patron) zur La�t fallen.
9. Hat der Gutsherr ohne Zutritt der Gemeinde lediglih aus eigenen Mitteln das

Schulhaus gegen Feuers8gefahr ver�ichert, um eintretendenfalls für den Wert der von ihm
zu liefernden Baumaterialien gede>t zu �ein, �o i�t er berechtigt zu verlangen, daß ihm der
Wert der Baumaterialien zunäch�t aus der Ver�icherungs�umme gede>t werde. Der etwa

verbleibende Über�huß muß �elb�tredend ebenfalls für den Bau verwendet werden und kann,
da die Baupflicht des Gutsherrn �ih auf die Materialienlieferung be�chränkt, nur der Schul-
gemeinde für die Barko�ten zugute kommen.

10. Die Gutsherr�chaft des Schulbezirks i� niht für verpflichtet zu erachten, das

erforderliche Holz zu Einfriedigungen unentgeltli<h herzugeben; denn die den Guts3herren
nach $ 44 der Sh.-O. obliegende Verpflichtung zur Gewährung des Bauholzes er�tre>t �i
nur auf die zur Schule gehörigen Gebäude, unter denen aber die Gehege, Ein�riedigungen 2c.

nicht begriffen werden können. Das zur Umfriedigung des Schulhofes exforderlihe Holz
i�t daher von den Schulgemeinden ohne Konkurrenz des Gutsherrn zu be�chaffen.

11. Zu den Sub�ellien giebt Fiskus wie jeder andere Gutsherr das Holz niht her,
jolls niht das Recht dazu durch einen �peziellen Recht3titel von der Schulgemeinde erworben

i�t, was die�e nahwei�en muß.
12. Gutspächter gehören für ihre Per�on zu den Hausvätern der Schulgemeinde

und �ind demgemäß zur Lei�tung von Schulbeiträgen verpflichtet, au< wenn �ie kinderlos

�ind, bezw. ihre Kinder nicht in die betr. Schule �hi>en.

& 45.

Inbetreff der Schulen in den Domänen-Dörfern, auf welcheder $ 44

ebenfalls Anwendung findet, gelten außerdem folgendebe�ondere Be�timmungen:
1. Die Gemeinden, welche die zur Schule gehörigen Gebäude ma��iv er-

richten, erhalten außer dem dazu an�hlag8mäßig erforderlichen Holze
und dem Taxwert des Holzes, welcher bei dem Ma��ivbau gegen den
Bau in Fachwerk er�part wird, eine Bauprämie von 40 Thalern aus

un�erer For�t- und Domänen-Ka��e.
2. Sind die Schulgebäudedur<h Feuer oder anderen Zufall zer�tört, fo

giebt der Fiskus zu deren Wiederaufbau das freie Bauholz nur dann
ganz oder teilwei�e her, wenn die Schulgemeindeniht �elb�t eine

Waldung be�izt, aus welcher�olches bei for�twirt�chaftliher Benußung
ganz oder teilwei�e entnommen werden kann. Die�e Verpflichtung
des Fiskus er�tre>t �ih jedo<hniht auf das zu Thüren und Fen�tern
erforderlicheHolz.

3. Der Bauplay für die zur Schule gehörigenGebäude und derenEr-

weiterungen wird aus den Domänenländern unentgeltli<hangewie�en,
in�oweit dergleichen geeigneteGrund�tüke an dem Orte der Schule
vorhanden �ind.
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4. Der er�te Lehrer an der Schule erhält einen kulmi�hen Morgen
Ackerland �teuerfrei zu �einer Benußzung, oder �tatt de��en eine dem.
Ertrage des�elben entiprehende Geld- oder Naturalrente aus Un�erer
For�t- und Domänen-Ka��e.

5. Das zur Heizung der Schul�tuben und der Lehrerwohnung �owie zum
Wirt�cha�tsbedarf der Lehrer erforderlicheBrennmaterial wird aus

Un�eren For�ten, frei von Anwei�egeld, gewährt und i�t durch die
Gemeinden anzufahren. Der Betrag des zu bewilligenden Brenn-

holzes darf jedo< für keine Schulkla��e mehr als 15 Klafter weiches
Klobenholzbetragen.

6. Wo Torf oder Knüppel angewie�en werden, �ind angeme��ene Ver-

hältni��e gegen das Klobenholzfe�tzu�etzen.
1, Die Bauprämie wird nur für den Ma��ivbau der Schulhäu�er, niht auh

für Wirt�chaftsgebäude allein bewilligt, kann aber au< in denjenigen Fällen gewährt
werden, wenn an einem vorhandenen Schulhau�e �ämtlihe Umfa��ungsmauern und inneren

Scheidewände bis zum Dach hinauf ma��iv untermauert worden �ind. Wird daher bei
einem Reparaturbau nur der Ma��ivbau eines Teils der Umfa��ung3wände, niht �ämtlicher
vorgenommen, �o darf die Ma��ivbauprämie niht gewährt werden. Sie darf für den ge-
�amten, das Schulgehöft bildenden Gebäudekomplex unter allen Um�tänden nur einmal be-

willigt werden. Ein Gebäude i� nur dann als ma��iv anzu�ehen, wenn nicht allein die

Umfa��ungswände und das Dach, �ondern auh die Mehrzahl der inneren Wandungen zu
ebener Erde ma��iv herge�tellt �ind. Bei dem ma��iven Neubau eines früher bereits ma��iv
gebauten Schuletabli��ements i�t die Prämie abermals zu gewähren.

DS, Die Be�timmung ad 2 i�t aus dem $ 4 der Verordnung vom 30. Novbr. 1840

(Ge�.-S. 1841 S. 11) fa�t wörtlih entlehnt, welhe dur< die Re�k. d. g. M. vom

23. März 1842 und 9. Mai 1844 dahin erläutert i�, daß unter dem Ausdru> „Schul-
gemeinde“ niht die Schul�ozietät als folhe zu ver�tehen �ei. „Eben�owenig kann auh
das einzelne Sozietät3mitglied, welhes privatim einen Wald be�it, zur Hergabe des Holzes
für verpflichtet erahtet werden. Die Jntention des Ge�ees gehi vielmehr dahin, jeder
Gemeinde, wenn �olche einen zur Kommune gehörigen Gemeindewald be�ißt, die Hergabe
des Holzes aus die�em in den bezeihneten Fällen aufzuerlegen. Unter Schulgemeinden im

8 45 i�t hierna<h jede zur Schule oder zum Schulverbande gehörige Kommune zu ver�tehen.
Trifft es �ih, daß von den zu einer Schul�ozietät vereinigten Kommunen die eine einen
Gemeindewald hat, die andere nicht, �o folgt daraus, daß die er�tere den auf �ie treffenden
Teil des Bauholzes hergeben muß, während die leztere für ihren Teil vom Fiskus über-

tragen wird.

3, Jn der Provinz Preußen i} die �{hulordnungsmäßige Regel der An�pruch der
Gemeinde auf freies Bauholz (ohne Ausnahme des Füllholzes, Schrotholzes 2c.). Nicht
die Gemeinde hat al�o zu bewei�en, daß �ie Füllholz ob�ervanzmäßig zu fordern habe,

�onderndie Reg., wenn �ie das Füllholz weigert, hat zu bewei�en, daß �ie ob�ervanzmäßig
liberiert �ei.

4. Die Abtretung des kulm. Morgens aus fiskali�chen Ländereien erfolgt zum vollen

Eigentumsrehht an die Schule. Der Vorbehalt des fiskali�hen Eigentums i�t niht zulä��ig.
Die Ab�chreibung der zu dem fraglihen Zwe>e abgetretenen fiskali�<hen Grund�tücke re�p.
von dem Flächeninhalteder betreffenden For�treviere und Domänen muß eintreten. Durch
die�e definitive Abtretung und Ab�chreibung des ausgewie�enen Schulmorgens wird aber der

An�pruch des Fiskus auf Reklamierung des abgetretenen Schulmorgens für den Fall nicht
ausge�chlo��en, wenn die betr. Schule derein�t wieder eingehen, oder infolgeeiner für not-

wendig erachteten Verlegung der�elben die Notwendigkeit zur Auswei�ung einer anderen Land-
dotation eintreten �ollte. '

5, Wenn Fiskus niht im�tande i}, den kulm. Morgen in natura anzuwei�en, er�tre>t
�ih �eine Verpflichtung nur auf die Gewährung einer Rente, welhe dem Reinertrage eines

�o großen A>er�tücks gleichkommt,und es muß daher der Schulverband außerdem, da das

Ge�eß dem Schullehrer den Nohertrag eines kulm. Morgen Akers als Amtsnuzung zu�ichert,
noch die Be�tellungsko�ten, auf welhe der Lehrer gleihfalls An�pruch hat, be�onders ver-

güten. Wenn das Einkommen des Lehrers darunter leidet, daß die Rente für den Scul-
morgen unzulängli< i�, und daß dem Lehrer au< die Ko�ten für die Be�tellung und

Düngung entgehen, �o mü��en die Gemeinden-dem Schullehrer einen angeme��enen Zu�chuß
zu �einem Einkommen gewähren.



6. An�telle der vom Domänenfiskus zur Be�oldung des Lehrers an einer Volks�chule
gezahlten jährlihen Rente kann zum Ankauf des nach $ 12 der Schulordnung zur Aus-

�tattung jeder er�ten Volks�chullehrer�telle auf dem Lande für exforderlih erachteten, �ogen.
kulmi�hen Schulmorgens die dem 20fahen Betrage der jährlihen Rente ent�prechende
Kapital�umme �eitens des Domänenfiskus bewilligt werden, wenn fih die Gelegenheit zurn
Erwerb des Schuldotationslandes darbietet. — Bei der allgemeinen Wichtigkeit der Maß-
nahmen, den Lehrern auf dem Lande Dien�tland zur Nußzung zu überwei�en, i�t thunlih�t
darauf Bedacht zu nehmen, daß bei �i< darbietender Gelegenheit die betr. Lehrer�tellen
überhaupt mit dem �og. kulm. Schulmorgen, geeignetenfalls au< mit einer Landdotation
von noh größerem Umfange ausge�tattet werden.

Die Zahlung des Kapitalbetrags an den betr. Schulvor�tand erfolgt unter der Be-

dingung, daß die Vertretung der Schule mit Genehmigung der Schulauf�icht8behörde in

rehtsverbindliher Form die Erklärung abgiebt, daß der Fiskus durch die�e Zahlung �einer
Verpflichtung aus $ 45 ad 4 der Schulordnung Genüge gelei�tet hat.

7. Nach den Be�timmungen in Nr. 5 u. 6 die�es $ hat Fiskus in allen denjenigen
Fällen, in denen eine Schule in einem �og. Domänendorf belegen i�, das Brennmaterial

zu liefern. Gehören zum Schulbezirk noh andere Gut3herreu außer dem Fiskus, �o i�t es

Sache des leßtern, �ih mit die�en auseinanderzu�eßen. FJ in einem Domänendorf mehr
als 15 Klafter (50,1 Rm) erforderlich, �o hat, wofern niht das Herkommen oder ein be-

�onderer Rechtstitel etwas anderes be�timmt, den Mehrbedarf der Schulverband allein her-
zugeben. — Nach dem Antrage des neunten Prov.-Landtags v. 6. März 1845 �ollte ge�eßl.
be�timmt werden, daß das Brennholz innerhalb dreier Meilen anzuwei�en, und wenn dies

niht möglih, dem Schulverbande zu überla��en �ei, ob er da3 Holz in natura oder im
Geldwert na< der Taxe der näch�ten Kgl. For�t beziehen wolle. Die�e Be�chränkung ift
indes niht in das Ge�eß aufgenommen.

8. Das Brennmaterial zum Wirt�chaft3bedarf für zweite und dritte Lehrer darf nur

dann verabreicht werden, wenn Fiskus dur< einen �peziellen Rechtstitel als hierzu ver-

pflichtet er�cheint. Db dies zutrifft, i�t in jedem einzelnen Falle zu prüfen.
9, Das an die Schulen zu verabreihende Brennmaterial foll in be�onders guter

Qualität angewie�en werden. Es mü��en aber die Lehrer �i<h die Lieferung von Knüppelholz
�tatt Klobenholzes gefallen la��en. Eben�o mü��en �ie die Hälfte in Torf, oder wenn �ie
dies niht wollen, in Geld nah der For�ttaxe annehmen.

Die Schulzen, Schulvor�teher 2c. �ollen das Brennmaterial nux in guter Qualität in
der For�t in Empfang nehmen, widrigenfall3 �ie �elb�t dafür verantwortlih werden.

Es �ollen den Lehrern niht �ri�hge�hlagene, �ondern, wenn niht ab�olute Hinderni��e
entgegen �tehen, �tets tro>ene Hölzer verabreicht werden. Zu die�em Behufe i�t das Deputat-
holz im Laufe des Monats Oktober jedes Jahres einzu�hlagen, und darf Brennholz aus

dem neuen Ein�chlage unter keinen Um�tänden eher verkauft werden, als bis der Ein�chlag
des ge�amten Deputatholzes für Lehrer beendigt i�t.

Im Ab�terben begrif�fenes oder auh �chon abge�torbenes Holz kann gegeben werden;
nur muß es niht Jahre lang im abge�torbenen Zu�tande im Walde ge�tanden haben.

10. Jeder Freiholz-Deputant i� da, wo ihm Torf gegeben werden kann, wenig�tens
die Häl�te des Deputats in Torf anzunehmen, oder wenn er den Torf niht annehmen will,
�ih mit der Vergütigung des Brennholzes in Geld na<h der For�ttaxe zu begnügen ver-

pflichtet und kann niht bean�pruchen, daß ihm aus der Kgl. For�t nur Klobenholz geliefert
werde. Dagegen i�t die Verabreichung von Stubben und Spro> an die Schulen nach der

Schulordnung unzulä��ig. :

11. Den Gemeinden i�t nur das Anwei�egeld,nicht aber die Er�tattung des Schläger-
lohns erla��en; dagegen �ind �ie niht verpflichtet, die Torfdeputate für ihre Schullehrer
�elb�t zu �tehen oder das Stecherlohn zu er�tatten.

‘

12, Wird das Holz niht in natura, �ondern in Form einer Geldent�hädigung ge-

liefert, �o hat die Schulgemeinde zu dem vom Fiskus bar gezahlten Holzwerte noh dev

Vetrag des Schlägerlohns an den Lehrer zu zahlen.

8 46,

Wo die im $ 45 erwähnten Lei�tungen ganz oder teilwei�e herkömmlich
au< von anderen Gutsherren gewährt werden, behält es dabei �owohlinbetreff
der be�tehenden, als au< der neu zu errihtenden Schulen �ein Bewenden.
Jedoch �ollen die Be�timmungen im $ 45 unter 5 und 6 für alle zur Gewäh-
rung von Deputatbrennholz verpflichtetenGutsherren verbindlich�ein.
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LL. Obwohl nah dem Wortlaute des $ 46 nur diejenigen Guts3herren, welche her-
fömmlih bisher �hon Brennmaterial für die Schulen abgegeben haben, hierzu verpflichtet
�ind, i�t do< aufgrund der Verordn. vom 30. Novbr. 1840 und des dur die�e Verordnung
als gültiges Ge�eh be�tätigten Re�k. vom 29. Oktbr. 1741 in früheren Jahren die Lieferung
des Deputat-Brennmaterials für die Schulen allen Gutsherren auferlegt worden, weil die
in der Konferenz der Regierung3-Kommi��arien in Anregung gebrachte diesfällige Anfrage
dahin enl�hieden worden war, die Verordn. v. 30. Novbr. 1840 la��e keinen Zweifel darüber,
daß alle Gutsherren zur Lieferung des Brennmaterials na<h den Be�timmungen des $ 45
ad 5 und 6 als verpflichtet anzu�ehen �ind. Jn die�em Sinne �ind au< mehrere Erkennt-

ni��e des Obertribunals ergangen. Jeßt i�t die allein rihtige An�icht, daß die Verpflichtung
¿ur Hergabe des Brennmaterials prinzipaliter niht den Gutsherren, �ondern dem nach $ 38 �.
zur Unterhaltung der Schule überhaupt verpflihteten Schulverbande ohne Beteiligung der

Guts3herr�chaft obliege, und daß die Gutsherren zur Hergabe des Brennholzes für die

Squlen nur in dem Falle verpflichtet �eien, wo ihnen die�e Verpflichtung bisher �hon auf-
grund be�onderer Rechtstitel oder des Herkommers obgelegen hat, allgemein dur<gedrungen
und werden daher die Schulverbände für die Lieferung des Brennmaterials da in An�pruch
genommen, wo niht der Domänen�iskus ge�eßlih zu lei�ten hat, und ein anderex, aus einem

be�onderen Recht3grunde, z. B. der Matrikel, der Verjährung, dem Herkommen 2c. Ver-

p�lichteter niht vorhanden i�t. Event. bleibt ihnen überla��en, den vermeintlihen An�pruch

a unentgeltlihe Hergabe des Brennholzes gegen die Gutsherr�haft im Rechiswege aus-

zuführen.
2, Hin�ichtli<h der Aufbringung des vom Fiskus niht zu gewährenden Teils des

Brennholz - Deputats bei denjenigen Schulen, zu wel<hen Domänendörfer und adlige Ort-

�chaften gehören, gilt als Grund�aß, daß der vom Fiskus nicht gewährte Teil des Brenn-

holzbedarfs nur von den adligen Ort�cha�ten, niht aber von den �ämtlichen zur Schule
gehörigen Ort�chaften ein�chließli<h der Domänendörfer aufzubringen �ei, weil die Vor�chrift
des $ 47 der Sh.-O. erkennen läßt, daß die Gutsherren bei Lieferung des Brennmaterials
für die Schulen nur ihre eigenen Hintex�a��en, niht aber auh diejenigen anderer Guts3-

Lie zu vertreten haben. Demgemäß regelt �i<h das Verfahren in den vorausge�eßten
Fällen al�o:

Zunäch�t i� der ge�amte Bedarf an Brennmaterial nah den 88 40 u. 47 der

Sch.-O. auf �ämtliche zur Schule gehörigen Ort�chaften nah der Zahl der Haushaltungen
zu verteilen, der Anteil der Domänendör�er �odann vom Fiskus zu übernehmen, der

Anteil der adligen Ort�chaften aber von jeder der�elben aufzubringen, �oweit nicht die

Privatgutsherren nah $ 46‘ a a. O. dafür aufzukommen verpflichtet �ind. Es ver�teht
�i<h von �elb�t, daß die�e Regel da, wo be�ondere Fe�t�eßungen oder Ob�ervanzen, welche
auch in Beziehung auf die Lei�tungen des Fiskus für maßgebend zu erachten �ind,
etwas anderes verordnen, eine ent�prehende Modifikation erleiden muß.

8 47.

Wenn Hinter�a��en mehrerer Gutsherren zu einem Schulbezirkegehören,
�o gilt die Regel, daß die den Gutsherren nah $8 44 und 45 obliegenden
Verpflichtungen,�ofern niht dur<h Herkommenoder be�ondere Rechtstitel ein

anderesfe�tge�tellt i�t, von den Gutsherren nah der Zahl der Haushaltung
ihrer Hinter�a��en gemein�cha�tlih zu tragen �ind.

1. Das nach die�em den $ 7 der Verordn. v. 30. Novbr. 1840 in erweiterterAu3-

dehnung auf alle Gut3herr�chaften wiedergebendenParagraphen einmal �e�tge�egte Beitrags-
verhältnis der einzelnenGutsherren �oll nit mit jeder Veränderung der Haushaltungszahl der

Hinterja��en geändert, �ondern möglich�t beibehalten werden.

2, Die Ma��ivbau-Prämie und den Taxwert des gegen den Fahwerksbauer�parten
Holzes für Schulhäu�er gemi�chter Sozietäten hat dort, wo das Herkommenin Beziehung
auf die gedachten beidenLei�tungen die Privatgutsherren von einer Beteiligungliberiert,
bezüglich der �hon errihteten Schulen, bei denen jene Behauptungzutrifft, der Fiskus mit

Vorbehalt des Rechtsweges allein zu übernehmen. Für gemi�chte Schulen, welche fkün�tig
er�t errichtet, und für Schulen fiskali�hen Patronats, welchener�t künftig Hinter�a��en von

Privatgut3herren zuge�chlagenwerden,behält es dagegen bei der Regeldes $ 47 der Sch.-O.
fein Bewenden, und �ind die Privatgutsherren �owohl zu der einen, als der andern La�t
nah Maßgabe der Zah! der Haushaltungen beizutragen verpflihte:, wenn nicht ein be�on-

. derer Rechtstitelentgegen�teht.
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3. Sollte bei einer Schule, zu deren Bezirk außer den Hinter�a��en des Fiskus noh
Hinter�a��en anderer Gutsherren gehören, der Brennmaterialienbedarf gegen die Regel des

& 47 a. a. D. niht anteilig von �ämtlihen Gutsherren, �ondern allein vom Fisfkus her-
gegeben worden �ein, und �ih dadur< eine re<hts3verbindlihe Ob�ervanz im Sinne die�es
8 47 gebildet haben, �o bleibt zwar die�es Herkommen, wenn eine Vergrößerung des bisher
vom Fiskus abgegebenen Brennmaterialien-Quantums aus irgend einem Grunde erforderlich
wird, jedoh nux mit der Be�chränkung maßgebend, daß Fiskus nah wic vor das von ihm
bis dahin abgegebene Brennmaterialien-Quantum allein abzugeben hat, der Betrag dagegen,
um welchen es vergrößert werden muß, der Regel des $ 47 unterliegt und daher anteilig
von dem Fiskus3 und den übrigen Gutsherren aufzubringen ift.

(Duxch das vor�tehende Re�k. hat die dur< Erkenntni��e des Obertribunals und

dur ausdrüd>liche generelle Ent�ceidungen des gei�tl. Mini�t. fe�tge�tellte Praxis, nah
welcher a) die Gemeinden für die Lieferung des Brennmaterials in An�pruch zu nehmen
�ind, wo niht Domänenfiskus ge�eßlih zu lei�ten hat, b) die Privatgutsherren zu einer

derartigen Lei�tung nur dann herangezogen werden �ollen, wenn �ie herkömmlich hierzu
verpflichtet �ind ($ 46 d. Sch -O ), niht abgeändert werden �ollen.)

8 48.

Hin�ichtlih der Unterhaltung der Schulhäu�er, welche zuglei<hKü�ter-
oder Vrgani�tenwohnungen �ind, finden die allgemeinenge�eßlihhenVor�chriften
Anwendung.

1. Hin�ihtli<h des Baues und der Unterhaltnng der Schulhäu�er, welhe zugleih
Kü�ter- oder Organi�tenwohnungen �ind, i�t das Ge�ey vom 21. Juli 1846 (Ge�.-Samml.
S. 392) ergangen,

Die�es Ge�ey, welches den $ 37, Tit. 12, Teil IT. Allg. L.-R. abändert, �egt gleih
die�em Paragraphen �olhe Kü�ter: und Schulhäu�er voraus, die ihrer ur�prünglichen und

Hauptbe�timmung nach kir<hlihe Gebäude �ind, und �indct auf den umgekehrten Fall, wo

ein ur�prüngliches Schulhaus �päter au< zur Wohnung des Kü�ters be�timmt worden ift,
feine Anwendung.

Durch den $ 2 die�es Ge�eges wird nur die Befreiung der Eingepfarrten von den

Beiträgen zu Neu- re�p. Reparaturbauten an einem Schul- und Kü�terhau�e angeordnet,
niht auh die Befreiung des Patrons.

Nach $ 3 hat die Kirchenge�ell�chaft das ganze Kü�ter- und Schulhaus in �einem bis-

herigen Umfange, ein�hließli<h des damit verbundenen Schullokals zu unterhalten, und find
die Angehörigen einer anderen Konfe��ion von den Bauko�ten frei, wenn auch die bi3herige
Schul�tube oder das bisherige Schullokal nur ledigli<h dem Schulintere��e dient. Wenn aber
die Bauten über den bisherigen Status hinausgehen und zugleih aus<hließlih die Schul-
intere��en bezwe>en, z. B. Wohnung für neue Lehrer, Erweiterung der Schul�tuben, Er=

bauung neuer Schulkla��en, tritt die Verpflihtung der Schulgemeinde ein. — Nur die jüdi-
�chen PHofbe�iger �ind, da der $ 261, Tit. 11, Teil II. Allg. L.-R. auf �ie niht anwendbar

i�t, da �ie ferner von innerhalb eines Pfarrbezirks belegenen Grund�tü>en zur Entrichtung
der auf die�en la�tenden Realla�ten und der nah Maßgabe des Grundbe�ißes zu entrichten-
den Beiträge zur Erhaltung des Kirchen�y�tems verp�lihtet �ind (Erk. d. Ob.-Trib. vom

21. Novbr. 1859), zu den nah Maßgabe des Grundbe�iges zu entrihtenden Lei�tungen
inbetre�} der Kü�terbauten heranzuziehen.

Wenn nach der ge�eplihen Vor�chrift die Baula�t hin�ichtli<h des Schul- und Kü�ter-
hau�es dem Kirchenpatron oblag, �o i�t die�er, falls Stallungen �ih mit die�em Hau�e unter

einem Dache befinden, bis zum Bewei�e des Gegenteils für verpflichtet zu erachten, zum
Bau und zur Reparatur des die Stallungen bildenden Teils des Hau�es beizutragen.

Der $ 4 gilt niht, wenn infolge der Landdotation die Stallräume aus dem alten

Schul- und Kü�terhau�e in ein neues Wirt�hha�tsgebäude verlegt werden, der Flächenraum
die�er neuen Stallungen aber kleiner i�t, als der der früheren Stallräume; dann liegt dex

Fall eines dur< die Landdotation eingetretenen erweiterten, den Kirhenpatron von der

Mitbaula�t befreienden Bedürfni��es für Stallungen nicht vor.
;

Die im $ 5 gegebene Vor�chrift gilt in den Prov. O�t- und We�tpreußen niht mehr.

_ Jnbetreff der im $ 6 gedachten Rechtstitel i�t zu merken, daß richterlicheErkenntni��e
niht in jedem Falle als �ole gelten. — Sofern die Verbindlichkeit der zu Pfarrbauten
Verpflichtetenhin�ichtli<h der Erweitecung8bauten an Kü�terhäu�ern zu Schulzwe>ken auf
einem Spezialtitel beruht, wird �ie dur< $ 6 aufrecht erhalten.
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2. Bei �tädti�chen Kü�ter- und Schulhäu�ern Kgl. Patronats hat Fiskus 1/; der Bau-

fo�ten incl. der Hand- und Spanndien�te zu tragen. Bei ländlichen dagegen �ind die�e
Dien�te vorweg von den Verpflichteten zu lei�ten, und hat Fiskus nur den Patronatsbeitrag
an den übrigen Bauko�ten mit Aus�<luß der Ko�ten für �olche Dien�te zu gewähren.

3. Eine Neudielung der in einem Kü�ter- und Schulhau�e befindlihen Schul�tube
i�t niht als ein aus�hließli<h dur< das Bedürfnis der Schulan�talt notwendig gewordener
Bau im Sinne der 88 2 u. 3 des Gef. v. 21. Juli 1846 zu betrachten, und �ind daher die

Ko�ten der�elben den kirhlihen Jntere��enten zur La�t zu legen. — Umgekehrt �allen die

Ko�ten der Privets für die Schulkinder den Schulintere��enten zur La�t.
4. Ent�teht über die Anordnung von Neu- oder Reparaturbauten von Kü�ter- und

Schulhäu�ern, über die Verpflichtung zur Aufbringung der Bauko�ten oder über die Ver-

teilung der�elben auf Gemeinden (Gutsbezirke), Schulverbände und dritte, �tatt der�elben oder
neben den�elben Verpflichtete Streit, �o be�chließt zunäch�t die Schulauf�ichtsbehörde. Gegen
die�en Be�chluß i�t die Klage im Verwaltungs�treitverfahren innerhalb 2 Wochen anzubringen
und zwar in er�ter Ju�tanz, �ofern es �i< um Land�chulen handelt, beim Kreisaus�chuß,
wenn es �tädti�he Schulen betrifft, beim Bezirk8aus�huß. Die Klage i�t, wenn der in Un-

pru< Genommene zu der ihm ange�onnenen Lei�tung aus Gründen des öffentlihen Rechts
�tatt �einer einen anderen für verpflichtet erachtet, zugleih gegen die�en zu richten.

8 49. Schulen der Juden.
Wenn die jüdi�chen Einwohner mit Genehmigung der Regierung eine be-

�ondere öffentlicheSchule unterhalten, �o �ind �ie frei von direkten Beiträgen
zur Unterhaltung der Gemeinde�chulen.

1. Zur Errichtung jüdi�cher Schulen bedurfte es �hon vor dem Erlaß der Sch.-O.
der Genehmigung der Reg. — Geregelt i�t das jüdi�he Schulwe�en dur<h das Ge�ez vom

23. Juli 1847, die Verhältni��e der Juden betreffend, (G.-S. S. 275). Das�elbe be�timmt:
& 60. JInbezug auf den öffentlichen Unterricht gehören die �chulpflichtigenKinder der

Juden den ordentlichen Elementar�hulen ihres Wohnorts an.

8 61. Die Juden �ind �huldig, ihre Kinder zur regelmäßigen Teilnahme an dem

Unterrichte in der Orts�hule während des ge�ezlih vorge�chriebenen Alters anzuhalten, o-
fern �ie niht vor der Schulbehörde �i<h auswei�en, daß ihre Kinder anderweitig durch häu3-
liche Unterwei�ung oder durch ordentlichen Be�uch einer andern vor�hriftsmäßig eingerichteten
öffentlichen oder Privat-Lehran�talt einen regelmäßigen und genügenden Unterricht in den

Elementarkenntni��en erhalten. .

; y E

$ 62. Zur Teilnahme an dem <hri�tlihen Religions3unterrihte �ind die jüdi�chen
Kinder niht verpflichtet; eine jede Synagogengemeinde i�t aber verbunden, folhe Ein-

richtungen zu treffen, daß es feinem jüdi�hen Kinde während des �chulpflichtigen Alters an

dem erforderlichen Religionsunterrichte fehlt. — Als be�ondere Religionslehrer können nur

�olche Per�onen zugela��en werden, welche zur Ausübung eines Elementar�hulamtes vom

Staate die Erlaubnis erhalten haben.
8 63, Zur Unterhaltung der Orts�hulen haben die Juden in gleiher Wei�e und in

gleichem Verhältni��e wie die <ri�tlihen Gemeindeglieder den Ge�eßen und be�techenden
Verfa��ungen gemäß beizutragen.

$ 64. Eine Ab�onderung von den ordentlichen Orts�chulen können die Juden der

Regel nach niht verlangen; doh i� ihnen ge�tattet, in eigenem Jutere��e aufgrund die3-

fälliger Vereinbarungen unter �ich mit Genehmigung der Schulbehörden Privat-Lehran�talten
nach den darüber be�tehenden allgemeinen Be�timmungen einzurihten. Jt in einemOrte
oder Schulbezirke eine an Zahl und Vermögensmitteln hinreichende cri�tlihe und jüdi�che
Bevölkerung vorhanden,um auch für die jüdi�chen Einwohner ohne derenUberbürdungeine

be�ondere öffentlihe Schule anlegen zu können, �o kann, wenn �on�t im allgemeinenSchul-
intere��e Gründe dazu vorhanden �ind, die Ab�onderung der Juden zu einem eigenen Schul-
verbande auf den Antrag des Vor�tandes der Synagogengemeindeangeordnet werden.

8 65. Die Reg. hat in �olchem Falle über die beab�ichtigte Schultrennungund den

dazu entworfenen Einrichtungsplan die Kommunalbehörde des Orts und die übrigen Jnter-
e��enten mit ihren Erklärungenund Anträgen zu vernehmen. :

8 66. Ergiebt �ich hiebeiein all�eitiges Einver�tändnis über die Zwe>mäßigkeitder

Schulabtrennung und über die Bedingungender Ausführung, �o i�t die Reg. be�ugt, die

ent�prechenden Fe�t�eßungen und Einrichtungen unmittelbarzu treffen.
Imfall obwaltender Differenzen bleibt die Ent�cheidung des Min. der gei�tl. 2c. Ang.

vorbehalten.
'
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8 67. Eine na<h $ 64—66 errichtete jüdi�he Schule hat die Eigen�cha�ten und Rechte
einer öffentli<hen Schule. Jn3be�ondere gelten dabei folgende nähere Be�timmungen:

1. Die Untecrichts�prache in einer folhen Schule muß die deut�che �ein.
2. Die Errichtung und Unterhaltung die�er Schule liegt in Ermangelung einer ander-

weitigen Vereinbarung den jüdi�chen Einwohnern des Schulbezirks allein ob. Die

Aufbringung der erforderlichen Ko�ten wird na< Maßgabe der Be�timmung des

$ 58*) bewirkt. |
3. Wo die Unterhaltung der Orts�chulen eine La�t der bürgerlichen Gemeinde i�t, haben

die Juden imfall der Errichtung einer eigenenöffentlichen Schule eine Beihilfe aus

Kommunalmitteln zu fordern, deren Höhe, unter Berück�ichtigung des Betrages der

Kommunalabgaben der jüdi�hen Einwohner, der aus den Kommunalka��en für
das Orts�chulwe�en �on�t gemachten Verwendungen und der Erleichterung, welche dem

Kommunal�hulwe�en aus der Vereinigung der jüdi�hen Kinder in eine be�ondere
jüdi�he Schule erwäch�t, zu beme��en und in Ecmangelung einex gütlichen Verein-

barung von den Mini�tern der gei�tl. 2c. Angelegenheiten und des Jnnercn �e�t-
zu�epeni�t.

4. Die Juden werden, wenn �ie eine öffentliche jüdi�he Schule unterhalten, �owohl von

der Entrichtung des Schulgeldes, als auh von allen unmittelbaren Lei�tungen zur

Unterhaltung der ordentlichen Orts�chulen frei.
5. Der Be�uch der öffentlichen jüdi�chen Schulen bleibt auf die jüdi�chen Kinder be�chränkt.

2, Die Fe�t�ezung der Gehälter der Lehrer an öffentlichen jüdi�hen Schulen i�t
Kompetenz der Reg. Zur Aufbringung der�elben i�t allein die jüdi�he Schul- re�p.

Synagogengemeinde verpflichtet. Ein event. Unvermögen der�elben hat die Ein�chränkung
des jüdi�hen Schulwe�ens zur Folge.

Wo die Unterhaltung dex Orts�chulen eine La�t der bürgerl. Gemeinde i�t, da haben
- die Juden im Falle der Errichtung einer eigenen öffentlihen Schule eine Beihil�e aus

Kommunalmitteln zu fordern, deren Höhe unter Berü>�ichtigung des Verhältni��es, in welhem
die von den Juden aufzubringenden Kommunal�teuern zu den Unterhaltungsko�ten des

�tädti�hen Schulwe�ens �tehen, und der dem Schulwe�en der Kommune dur<h das Be-

�tehen der jüdi�hen Schule erwach�enden Erleichterung zu beme��en i�t.
3, Wenn die Kräfte der jüdi�hen Hausväter zur Unterhaltung eines eigenen Schul-

�y�tems niht ausreichen, bezw. ein jüdi�cher Lehrer für das�elbe unter den obwaltenden

Verhältni��en niht zu gewinnen i�t, wird auf die Schließung der vorhandenen jüdi�chen
Schule bedachtzunehmen �ein, da eine Subventionierung zur angeme��enen Be�oldung des

Lehrers an der�elben aus Staatsfonds der Regel nah niht �tattfinden kann. An die�e
Maßnahme aber knüpft �ih als notwendige Folge die Aufnahme der jüdi�chen Kinder in
die vorhandenen ri�tlihen Schulen.

__
Ft aber das Fortbe�tehen einer öffentlichen jüdi�hen Schule dringend wün�chenswert,

weil eine anderweitige Be�chulung der Kinder niht füglich �tattfinden kann, oder wenn das

Eingehen der jüdi�hen Schule die Notwendigkeit der �taatlichen Beihilfe in gleihem Maße
zum Zwe> ihres unerläßlichen Erfolges durh anderweitige Unterbringung der Kinder er-

fordert: �o i�t die Verwendung der zur Aufbe��erung der Lehrergehälter be�timmten Fonds
auh für jüdi�che öffentl. Schulen, wiewohl �ie nah Maßgabe des Gef. v. 23. Juli 1847

eine andere Stellung einnehmen, als die <ri�tl. Orts�hulen, doh niht prinzipiell oder

ausdrüd>li<h ausge�hlo��en und kann daher beim Unvermögen der zur Unterhaltung einer

öffentl. jüdi�hen Schule Verpflichteten unter Um�tänden wohl �tattfinden.
4. Wenn für die jüd, Einwohner eine eigene öffentl. Schule errichtet i�t, �ind die-

�elben berechtigt, ihre Freila��ung von den Abgaben zu den chri�tl. Stadt�chulen, al�o au<
von den Beiträgen zu dem anzuj�ammelnden Schulbaufonds zu verlangen. — Auch �ind die

“

Juden in �olchem Falle nicht zu direkten Beiträgen behufs Unterhaltung einer Schule her-
anzuziehen.

Dagegen mü��en �ie, au wenn �ie eine eigene öffentl. Schule unterhalten, Kommunal-

�teuern, �oweit �olche zur Unterhaltung der �tädt. Schulen erforderli �ind, zahlen, da dur
$ 63 des Gef. v. 23. Juli 1847 allgemein vorge�chrieben i�t, daß zur Unterhaltungder
Orts�chulen die Juden in gleicher Wei�e und in gleichem Verhältni��e wie die chri�tlichen
Gemeindemitgliederden Ge�ezen und be�tehenden Verfa��ungen gemäß beizutragen haben.

: *) $ 58, Die Ko�ten des Kultus und der übrigen die Synagogengemeinde betreffenden Bedürfni��e 2c.

werden nah den dur< das Statut einer jeden Synagogengemeinde näher zu be�timmendenGrund�äßen auf die
einzelnen Beitragspflichtigen umgelegt und, na<hbem die Heberollen von der Reg. für voll�tre>bar erklärt worden
ind, im Verwaltungswege eingezogen 2c.
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5. Nach dem Re�k. d. MM. d. Jnn., d. Fin. und d. g. A. v. 10. Januar 1848

(Min.-Bl. S. 40 und 41) folgt aus der Beilegung der Eigen�chaft einer öffentlihen Schule
niht, daß die an der jüdi�hen Schule fungierenden Lehrer auf das den chri�tl. Lehrern
verliehene Vorrecht der Befreiung von öffentlihen und Kommunalabgaben An�pruch haben.

6, Die jüdi�hen Schulen �ind gleih den <ri�tl, neben der �tattfindenden Lokal-

Au��icht der Beauf�ichtigung dur< den Kreishulin�pektor unter�tellt.
7. Jüdi�che Eltern, welche ihre Kinder ohne Religionsunterriht aufwach�en la��en,

können �eitens der Polizeibehörde angehalten werden, ihre Kindec an dem jüdi�chen
Religion3unterricht teilnehmen zu la��en, �oweit An�talten für die�en Zwe> vorhanden �ind,
und �oweit die Kinder den Religionsunterriht niht von qualifizierten Privatlehrern er-

halten. — Jüdi�che Kinder, die nah dem Willen und der Be�timmung threr Eltern an

dem Religions3unterriht der öffentl. <ri�tl. Schulen teilnehmen, �ind zum Be�uche des

jüdi�chen Religion3unterrichts �eitens der Obrigkeit niht anzuhalten. Wo die Entfernung
des Wohnorts den Kindern den Be�uch einer jüd. Schule nah den die�erhalb be�tehenden
Grund�ägen niht mögli<h macht, und die�e Kinder au<h an dem Religionsunterriht der

chri�tl. Schule niht teilnehmen, i�t �eitens der Obrigkeit anzunehmen, daß die�e Kinder von

Men
Eltern oder auf deren freiwillige Veran�taltung den nötigen jüd. Religionsunterricht

erhalten.

8. Es i�t außer Zweifel, daß der jüdi�he Religions3unterriht niht völlig von dem

hebräi�chen Sprachunterrricht zu trennen i�t, da eine gewi��e, wennglei< geringe Kenntnis der

hebr. Sprache erforderlich i�t, um den Kindern gewi��e Teile des mo�ai�hen Ritus ver�tändlih
zu machen und die�elben in das Ver�tändnis gewi��er vorge�hriebener Gebete einzuführen.
Einen Belag hierfür bietet die That�ache, daß fa�t dur<hweg, ungeachtet der äußerlichen
Sonderung beider Unterricht2gegen�tände, der Unterricht in der Religion mit dem hebr.
Sprachunterricht �ih mi�cht, derge�talt, daß bei Gelegenheit des er�teren zugleicheine An-

zahl von Sprach�ummen, Redewendungen und elementaren grammati�chen Begriffen und

Regeln erörtert, bei dem Sprachunterriht aber auh religiö�e Vor�chriften, Begri��e und

An�chauungen entwi>elt werden.
Wenn Eltern eine weitergehende Ausbildung ihrer Kinder in der Religionslehre und

im Hebräi�chen wün�chen, �o mü��en �ie die Ko�ten für die�en Unterricht �elb�t tragen.

8 50. Trennung mehrerer zu einer Schule vereinigten Gemeinden.

Sind zwei oder mehrere Gemeinden zu einer gemein�chaftlihenSchule
vereinigt, �o kann die Trennung der�elben �owohl auf ein�eitigen Antrag einer

Gemeinde, als von

amtSwegendurch die Regierung angeordnetwerden,
1. wenn eine �olhe Überfüllungder Schuleeingetreten i�t, welher niht

auf leichtere und zwe>mäßigereWei�e, z. B. dur<h Anlegung einer

zweiten Schulkla��e, abgeholfen werden kann;
2, oder wenn die abzutrennendeGemeinde von der Schule zu entfernt,

oder aus jener Gemeinde nur auf be�hwerlichenoder ge�ahrvollen Wegen
zu der Schule zu gelangeni�t.

1. Die Befugnis der Reg. zur Trennung vorhandener und zur Errichtung neuer

Schul�ozietäten wird durch die neuere Geeggebung unberührt gela��en. Jhr gebührt na<
$18 der Reg.-Ju�tc. v. 23. Oktober 1817 die Verwaltung des ge�amten Elementar�hulwe�ens,
Ste hat infolge de��en die im Schulintere��e notwendigen Einrichtungen zu tre��en und zu
be�timmen, ob ein Schulbezirk zu teilen oder niht, ob in einem Schulbezirke, falls �ie die

Vermehrung der Lehrkräfte für notwendig erachtet, die Erweiterung der be�tehendenSchule
oder die Errichtungeiner neuen Schule erfolgen �oll. Sie i�t berechtigt,im lezterenFalle
anzuordnen, in welhemTeile des Schulbezirks die Schule einzurihten�ei. Keinedie�erBefug-
ni��e i�t dur die neue Ge�eßgebung auf eine andere Behördeübertragen. Für die in die�er
Beziehung zu treffende Ent�cheidung i�t die über die Schuleinrihtung von der Schulauf�ichts-
behörde erla��ene Anordnungmaßgebend. Das Verwaltungs�treitverfahreni�t unzulä��ig.

2, Als Richtzahl für die Zahl der Schulkinder i�t 80 bezeichnet. Dies �chließt aber

niht aus, daß ein Lehrer au< mehr Schüler unterrichtenkannund muß, weil es niht
wohl angeht, unter allen Um�tänden bei mehr als 80 Schülern einen zweiten Lehrer anzu-
�tellen. Jn einzelnen Landesteilen i�t �ogar die Zahl der Schulkinder, welche ein Lehrer
zu unterrichten hat, ge�ezli<h auf 100 und �elb�t 120 fe�tge�ezt, und that�ählih werden in
allen Landesteilen häufig 100 und mehr Schüler von einem Lehrer mit Erfolg unterrichtet.
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Die Entfernung einer Ort�chaft von dem Schullokal �oll ohne die dringend�te Not nicht
über 4 km betragen, aber auch bei einer geringeren Entfernung i�t niht �elten cine Änderung
des bi3herigen Schulbezirks geboten, be�onders wenn die Kommunikation er�chwert i�t. Die
Motive zur Sch.-O. führen an, daß dur< das Re�k. v. 13. Dezbr. 1804 und durch die

Verf. der O�tpreuß. Kammer vom 23. Januar 1805 die Vor�chrift des $ 26 des Schul-
reglements für die kath. Schulen in Schle�ien v. 18. Mai 1801, wona< das Maß der Ent-

fernung dex Nebenorte zur Schule auf 1/, Meile im Gebirge und 1/2 Meile im platten
Lande be�timmt i�, au< auf Preußen ausgedehnt �ei, daß �i< aber das zulä��ige Maß
niht einfürallemal ge�echli<hfe�t�eyen la��e, vielmehr dem die Lokalverhältni��e berüdt-

�ihtigenden Erme��en der Behörden überla��en werden mü��e.
3. Größere Schulbezirke �ind im allgemeinen nur dann zu teilen, und ift eine be-

�ondere einkla��ige Schule an einem andern Orte an�tatt einer zweiten Kla��e am bisherigen
Schulorte nur für den Fall einzurichten, wenn die Entfernung der betreffenden Ort�chaften
vom Schulort �o groß i�t, daß ein regelmäßiger Schulbe�uch nicht zu erzielen i�t; denn dann
würde der regelmäßige Be�uch einer einkla��igen Schule dem unregelmäßigen Be�uch einer

mehrkla��igen Schule vorzuziehen �ein. — Die Einrichtung einex 2kla��igen Schule gegen-
über der Einrichtung zweier be�onderer einkla��iger Schulen hat neben dem Vorteil in unter-

rihtliher Hin�icht die geringere Ko�t�pieligkeit für �i<, was ins Gewicht fällt, wenn die

Beteiligten die Mittel für zwei �elb�tändige Schulen nicht bereit �tellen können.
4. Solange eine Kommune aus ihrem bisherigen Schulverbande niht ausge�chult

und zu einex be�ondern Schulgemeinde noh niht kon�tituiert i�t, i�t au< die zwangswei�e
Heranziehung der betr. Hausväter zur An�ammlung eines Fonds zum Bau der in der betr.

Ort�chaft projektierten Schule niht �tatthaft. Er�t mit der Kon�lituierung einer �elb�tändigen
Schulgemeinde wird ein re<tlihes Fundament ge�chaf�eu, aufgrund de��en die Gemeinde

zur Herbei�chaffung der erforderlihen Einxichtungsko�ten für eine da�elb�t zu gründende
Schule genötigt werden kann. Jn �olhem Falle i�t daher die Aus�chulung der betr. Ort-

�haft, in der eine neue Schule errichtet werden �oll, aus dem bisherigen Schulverbande
au3zu�prechen, und nur für die Kinder jener Ort�chaft der ga�tfreie Be�uch der bisherigen
Schule bis zur völligen Errichtung der neuen Schule vorzubehalten. Alsdann hat es kein

Bedenken, die ausge�hulte Gemeinde eventl. im Wege des admini�trativen Zwoangsverfahrens
zur An�ammlung eines Baufonds anzuhalten.

5, Ein- und Aus�chulungen können �i< niemals auf einzelne Per�önlichkeiten, �ondern
nur auf die �ämtlihen evangeli�hen oder fatholi�<hen Einwohner eines Orts oder �on�t
räumlih begrenzten Di�trikts er�tre>en. Es i�t daher z. BV. niht zulä��ig, von den Evatt-.

geli�chen der Ort�chaft N. nux den Gutsbe�iger O. aus der dortigen kath. Schule aus- und in
die evangel. Schule zu C. einzu�hulen, �ondern entweder i�: die�e Um�chulung auf �ämtliche
Evangeli�che zu N. auszudehnen, �ofern zureihende Gründe für eine fol<he Maßregel vor-

liegen, oder der O. muß gleih den übrigen Evangeli�chen von N. bei der dortigen kath.
Schule verbleiben. — Überhaupt i� darauf zu halten, daß die Grenzen der Schulgemeinden
mit denen der politi�hen Gemeinden zu�ammenfallen, und daß Ausnahmen hiervon nur

aus gewichtigen, im öffentl. Jntere��e liegenden Gründen zugela��en werden.

8 51,

Wird die Trennung für zwelmäßig erachtet, jo �ind über deren Ausführung
und rechtlicheFolgen zunäch�t die beteiligtenGemeinden, die Schulpatrone und
die �on�tigen Jutere��enten zu hören und wo mögli<h in der Güte über den

Plan der Trennung zu vereinigen. Jt eine gütliche Vereinigung nicht zu
erzielen, �o i�t die Regierung befugt, die Trennung unter nach�tehenden Be-

dingungenanzuordnen:
1. Der im Amte be�indliche Lehrer behält das Einkommen, welches ihm

bei �einer An�tellung zuge�ichert i�t. Der Ausfall, welchen der�elbe
durch die Trennnng an jeinem Einkommenerleidet, �owie die übrigen
durch die�elbe ent�tehenden Ko�ten werden .von �ämtlichen Gemeinden

gemein�chaftlichgetragen. |

2. Nach erfolgter Auseinander�ezunghat jede Gemeinde für den Unter-

halt ihrer Schule und Lehrer allein zu �orgen; insbe�onderehat die

abgetrennte Gemeinde die Ko�ten zu den baulichen Einrichtungender
neuen Schule allein, jedochunter Beihülfe ihres Gutsherrn aufzubringen.

5Schulordnung.
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3. Die Lehrer�telle an der alten Schule muß au< nah der Trennung
und bei der neuen Regulierung des Lehrergehalts die in den 88 12
und folgenden fe�tge�ezte gering�te Einnahme behalten.

4. Für das Schulbedürfnis der abgetrennten Gemeinde muß dur< Er-

richtung einer eigenen Schule oder dur<h An�chluß an eine andere

benachbarteSchule genügend ge�orgt werden.
5. Der alten Schule verbleibt ihr bisheriges Stiftung8-, Grund- und

Kapitalvermögenungeteilt, �ofern niht be�ondere Rechtstitel eine Aus-

nahme begründen.
Gegen die�e Fe�t�ezungen �teht den Beteiligten der Rehtsweg nur in�oweit

offen, al3 die Fortdauer gewi��er Lei�tungen zu der alten Schule nah der

Trennung oder die Teilung des vorhandenen Schulvermögens aufgrund
�pezieller Rechtstitel gefordert wird.

1. Die Be�timmung ad 1 die�es Paragraphen läßt es zweifelhaft, was unter dem

„Ausfall, den der im Amte befindlihe Lehrer dur<h die Trennung an �einem Einkommen
erleidet“, und der von �ämtlichen Gemeinden gemein�chaftli<h getragen werden �oll, zu ver-

�tehen �ei. Dem Wortlaute die�er Be�timmung nah würde das ge�amte Einkommen, welches
der Lehrer von der abgetrennten Gemeinde bisher bezogen hat, na< der Trennung von der
bei der Schule verbleibenden und von der abgezweigten Gemeinde gemein�chaftli<h aufzu-
bringen fein. Vergleiht man inde��en hiermit die Be�timmungen ad 2 und 3 und erwägt,
daß das Ge�e zwi�chen der „Lehrer�telle an der alten Schule“ (ad 3) und dem „im Amte

befindlichen Lehrer“ bei der�elben (ad 1) genau unter�cheidet, daß ferner die Lehrer�telle das
im $ 12 �. fe�tge�eßzte gering�te Einkommen behalten, und die�es (nah ad 2) von der bei
der Schule verbleibenden Gemeinde allein aufgebraht werden muß, �o gelangt man zu dem

Re�ultate, daß unter dem von beiden Gemeinden na< der Trennung noh gemein�chaftlih
zu tragenden „Ausfalle““ nur der Teil des Einkommens gemeint �ein kann, welchen der im
Amte befindliche Lehrer bisher noh über das ge�eylihe Minimum hinaus bezogen hat. E3
würde al�o bei�pielswei�e, wenn ein er�ter Lehrer bei einer Land�chule ein Ge�amteinkommen
von 840 Mark, al�o etwa 90 Mark mehr, als das auf 750 Mark zu veran�chlagende, für
die Schul�telle fe�tge�eßte Minimum beträgt, bei �einer An�tellung zuge�ichert erhalten hat,
wozu die Gemeinde A. 420 und die Gemeinde B. 420 Mark beizutragen hat, nah der

Trennung die�er Gemeinden die bei der Schule verbleibende A. das der Schul�telle gebüh-
rende gering�te Einkommen von 750 Mark allein, ferner den Ausfall von 90 Mark, der dem
im Amte be�indlichen Lehrer, �o lange er im Amte i�t, unverkürztgewährt werden muß, in

Gemein�chaft mit der abgezweigten Gemeinde B. aufzubringen haben.
Für die�e Auffa��ung �prechen auch die Motive derSchulordnung,welcheangeben, daß

die Be�timmungen des $ 51 „den anerkannten Rechtsprinzipien ent�prechen“, in Verbindung
mit dem die bei Teilung von Schul�ozietäten zu beobachtenden Grund�äße enthaltenden Refk. d.

g. M. vom 30. Mai 1834 (Aunal. 1835, S, 396). Die�es be�timmt nämlih �hon, daß das,
„was zur fortdauernden notwendigen Sub�i�tenz des Lehrers bei der alten Schule verlangt
werden muß, deren Gemeinde nah der Trennung �ofort allein zu übernehmen habe““, daß
dagegen „zur Befriedigung des derzeitigen Schullehrers mit �einen re<tsbegründeten An-

�prüchen ad dies vitae vel officii auh die abgetrennte Schulgemeinde in�oweit mit heranzu-
ziehen �ei, als das zu lei�tende Quantum niht mit der �hon als notwendiger Unterhalt des

Lehrers �e�tzuhaltenden Gehaltsdotation für die alte Schule zu�ammenfällt.
'

2. In allen Fällen, wo es �i< um Trennung einer Anzahl von Abbauten von einem
be�tehenden Schulverbande und um Zuwei�ung der�elben zu einem neuen Schulverbande
handelt, wird der $ 51 ad 1 zur Anwendung kommen mü��en, d. h. decAusfall, welchen
der Lehrer dur die Trennung an �einem Einkommen erleidet,�owie die übrigen durchdie-

�elbe ent�tehenden Ko�ten werden von �ämtlichen Gemeinden des bisherigen Shulverbandes
gemein�chaftlih getragen werden mü��en.

; : ‘

3. Da der Reg. das Recht, den Schulbezirkabzuündecnund �on�t in dem Schul-
we�en nötige und zwe>mäßigeEinrichtungenzu treffen,unzweifelhaft zu�teht, �o kann dagegen,
�owie gegen eine dem betr. LehrerauferlegteGe�chäftsvermehrung,�oweit die�elbe �i inner-

halb der zulä��igen Grenzen hält, keinem Lehrer die Be�ugniseines Wider�pruches zuge�tanden
werden, ohne daß die�es in der Vokation ausdrüdlih ausge�prochen¿u werden braucht.
Dagegeni� au< die Verringerung des einemLehrer dur die Vokation zuge�icherten Ge-

halts unzulä��ig. Seine Einnahme kann �teigen oder fallen, je na< dem Ertrag des ihm
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zugewie�enen Schulgeldes, �oweit der Betrag desfelben nicht fixiert i�t. Schulgeld �teht aber

einemLehrer nur zu von den �einer Schule wirkli<h überwie�enen Kindern. Machen al�o die

Überfüllung einer Schule oder �on�tige Verhältni��e die Einrichtung einer zweiten Schulkla��e
oder einer neuen Schul�telle erforderli, �o geht der Bezug des Schulgeldes auf denjenigen
Lehrer über, de��en Schule die betr. Kinder be�uhen. Wie ein Lehrer keine Ent�chädigung
zu bean�pruchen hat, wenn �eine Einnahme an Schulgeld dur< Tod oder Verziehen einzel-
ner Schüler geringer wird, �o auh niht, wenn dié�e Verringerung dur< Veränderung des

Schulbezirks eintritt.

4, Dex Bau einex neuen Schule �eyt das Vorhanden�ein einer neuen Schulgemein-
Ichaft, mithin die Aus�hulung derjenigen Gemeindeteile, welhe bisher zu einer anderen

Schule gehört haben, voraus. Die�e Aus�hulung i�t daher au< auszu�prechen, che mit
dem Bau der neuen Shule begonnen wird. Mit der�elben hört auh die Verpflichtung auf,
zum Bau und zur Unterhaltung derjenigen Schule noh ferner beizutragen, zu welcher die

Mitglieder der neuen Schule bisher gehört haben. Die Kinder der�elben find aber bis zur

Vollendung des neuen Schullokals in der bisherigen Schule ga�twei�e zu bela��en.
Die bei der be�tehenden Schule verbleibenden Gemeinden haben aber allen Anlaß zu

einem angeme��enen Beitrage für den Schul - Neubau der abgetrennten Gemeinden, da die
Hei der be�lehenden Schule verbleibenden Gemeinden der Beitrag3pfliht zu den Ko�ten der
bei ausbleibender Schultrennung notwendigen Erweiterung ihrer Schulgebäude enthoben
werden, und da ferner an letzteren den abzutrennenden Gemeinden cin Wertanteil zu�teht,
welcher fortan dem Schulvermögen der andern Gemeinden zuwäch�t.

5. Die Baubeiträge, welhe von den Mitgliedern eines Schulverbandes aufgrund
des Gemeindebe�chlu��es gezahlt worden �ind, gehören zwar zum Shulvermögen; allein wenn

ein Teil die�er Mitglieder mit Genehmigung der Reg. inzwi�chen aus die�em Verbande aus-

�cheidet, �ei es, weil �ie eine be�ondere Schule éinrihten, �ei es, weil �ie einer anderen Schule
zugewie�en worden �ind, �o kann ihrem An�pru<h auf Herausgabe der von ihnen beige-
tragenen Quoten re<htli< um de3halb niht entgegengetreten werden, weil einer�eits der aus

jenen Beiträgen gebildete Fonds ausdrü>li<h zu dem Zwe>k der noh nicht ecfolgten Er-

bauung eines gemein�amen Schulhau�es ange�ammelt und al�o nur mit die�er jezt ohnehin
niht mehr erfüllbaren Zwe>be�timmung Be�tandteil des Schulvermögens geworden,
und anderer�eits mit der Aus�hulung die Rechte der aus�cheidenden Sozietäts-Mitglieder
an dem gemein�amen Schulvermögen überhaupt niht ohne weiteres für erlo�chen zu er-

achte �ind.9
6G. Die Pen�ion des bei einer Schule vorhandenen Emeritus muß imfall einer Tren-

nung der Schulgemeinde von der bei der er�teren verbleibenden Schulgemeinde allein ohne
Mitbeteiligung der abgezweigten Ort�chaften aufgebracht werden, falls nicht eine andertveite

Einigung hierüber unter den FJntere��enten �tattfindet. Der $ 26 der Sch.-O. be�timmt
nämlich, daß die Pen�ion des Emeritus, in�oweit �ie niht aus dem Einkommen der Stelle
entnommen werden kann, in der�elben Wei�e wie die übrigen zur Unterhaltung der Schule
erforderlichen Mittel, al�o nah $ 39 von der Schulgemeinde aufgebra<ht werden muß. Von
der Unterhaltung des Emeritus gilt mithin das�elbe, was von der Unterhaltung des im
Amte befindlichen Lehrers und der Schule überhaupt gilt. Leßztercemit allem Zubehör ge-
Hört nun aber nah dem Prinzip der Sch. - O. der Schulgemeinde als einem korporativen
Kommunalverbande an, und die�e Schulgemeinde bleibt, au< wenn einzelne Mitglieder oder

Ort�chaften aus�cheiden, mit ihren Verpflichtungen der Schule gegenüber im allgemeinen
unverändert fortbe�tehen und hat al3danun namentlih immer — den Fall einer anderweiten

gütlichen Vereinbarung abgerehnet — nah $ 51 ad 2 für den Unterhalt der Schule und

Lehrer allein zu �orgen.

$ 52, An�chluß einer Gemeinde an cine be�tehende Schule,

Der An�chluß einer Gemeinde an eine bereits be�tehende Schulekann,
außer dem Falle des $ 53, nur durch einen von der Regierung be�tätigten
Vertrag der beteiligten Gemeinden und Jntere��enten erfolgen.

“
(Einem Vergleich kann, au< wenn er von den ge�eßlichen, in $$ 51 u. 52 enthaltenen

e�timmungen abweichende Fe�t�ezungen enthält, nicht die Be�tätigung von au��ihtswegen
verjagt werden; dies kann nur dann ge�chehen, wenn die�e Fe�t�egungen mit dem Jntere��e
der beteiligten Schulen unvereinbar �ind. Denn die 88 51 u. 52 der Sch.-O.verwei�en
zunäch�t auf die gütliche Vereinigung der Futere��enten und la��en nur in suhsidium die

ge�eglihen Be�timmungen eintreten.)
zn



8 53,

Kann aber das Schulbedürfnis einer Gemeinde niht anders als dur
An�chluß an eine andere, bereits be�tehende Schule befriedigt werden, �o i�t die

Regierung befugt, die�en An�chluß unter der Bedingung zu verordnen,
1. daß die hinzutretendeGemeinde alle dur ihren Beitritt veranlaßten

neuen Einrichtungenallein übernehme, und
2. daß die zur Unterhaltungder Schule und der Lehrer erforderlichen

Beiträgefür die Zukunft auf alle Gemeinden na< dem im $ 40 be-

�timmten Verhältni��e verteilt werden.

(Ordnungsmäßig muß jede Ort�chaft, welche keine eigene Schule hat, einer benahbarten
Schule zugewie�en werden. Solche Zuwei�ung begründet nicht ein Ga�tverhältnis, �ondern
die volle Zugehörigkeit zur Schulgemeinde, und die Reg. i�t berechtigt und verpflichtet,
für eine dem Schulintere��e möglich�t ent�prechende Zu�ammen�ezung dec Shulverbände überall

zu �oxgen. Wenn in die�er Beziehung von altersher zwe>mäßige Verbindungen be�tehen,
welche anerfannt oder �till�hweigend genehmigt �ind, hat es dabei bis zu einer etwaigen Unr-

ihulung zu bewenden. Aus dem Mangel einer förmlichen Ein�hulung8verfügung kann ein
Emnwand gegen den Fortbe�tand des Schulgemeindeverbandes niht hergeleitet werden. Aus
der Zugehörigkeit zur Schulgemeinde folgt aber von �elb�t die Verpflihtung zur anteiligen
Tragung der Squlla�ten, die �elb�t dur< that�ähliche Nichterfüllung niemals untergeht.)

8 54. Errichtung neuer Schulen.

Die Errichtung neuer Schulen kann nur na< Anhörung aller Beteiligten,
auf Anordnung oder unter Genehmigung der Regierung erfolgen, wenn eine

hinreichendeAnzahl von Kindern vorhanden i�. Die Regierung �tellt in die�em
Falle die Bedürfni��e der neuen Schule und die Lei�tungen der Verpflichteten
fe�t, insbe�ondere auh der zum Schulbezirkegehörigen Gutsherren. Hat �ih
in einem Schulbezirkdur< Vertrag oder Herkommenhin�ichtlih der Lei�tungen
der Guts8herren cine von den Grund�äßen der gegenwärtigen Schul-Ordnung
abweichendeNorm gebildet, �o behält es zwar dabei jein Bewenden. Wenn

jedoch in einem �olhen Schulbezirke die Errichtung einer neuen oder die Er-

weiterung der �chon be�tehenden Schule niht dur den Beitrittbenachbarter
Grundherren oder Ortseinge�e��enen, �ondern dur<h die wach�endeEinwohner-
zahl der Schulgemeinde �elb�t notwendig wird, �o treten für das erweiterte Be-

dur�nis die Vor�chriften der gegenwärtigen Schul-Ordnung derge�talt ein, daß
der Gutsherr, oder wenn die Hinter�a��en mehrerer Gutsherren zu dem Schul-
bezirkgehören, die�e Gutsherren gemein�chaftlih nah den näheren Be�timmungen
der 8 44—47 für das erweiterte Bedürfnis zu �orgen haben.

1. Die Anordnung der Reg., an einer Schule einen zweiten Lehrer anzu�tellen, i�t
niht im Verwaltungs�treitverfahcen, �ondern nur im Wege der Be�chwerde bei dem vor-

ge�eßten Mini�ter anfe<tbar. Wenn die�er die Anordnung der Reg. billigt, �o i�t damit dic

Frage, ob 2 Lehrerwohnungen und 2 Lehrzimmer zu be�chaffen �ind, in bejahendem Sinne
zu ent�cheiden, und nur über die Art der Be�chaffung cin Verwaltungs�treitver�ahren möglich.
Doch kann eine Gemeinde nur gezwungen werden, für das gegenwärtige Bedürfnis zu �orgen,
niht für einen etwaigenZuwachs.

; E

Die eg. i�t zur Anordnung und Durchführung notwendigerSchuleinrihtungen auh
gegen den Willen der Schulunterhaltungspflichtigen berechtigt.

D, Der Einwand, daß, wenn eine zweite oder dritte, von der ganzen Schulgemeinde
zu unterhaltende Schulkla��e re�p. Schule in M. eingerichtetwürde, nur die�e Ort�chaft Vor-
teil und Intere��e, der übrige Teil der Gemeinde aber eine La�t davon haben würde, i�t
ohne Gewicht, da ähnlicheVerhältni��e jede3mal eintretenwerden,�obald mehrere Ort�chaften
einen Schulverband bilden, und alle Gemeindegliederdie Vorteiledes Schuloris nicht ge-

nießen können, im Schulort �elb�t aber au< häufig einzelne Gemeindegliedervon der Schule
feinen Borteil, �ondern nur La�ten haben werden. Wo es �i< um Errichtung einer neuen

Schule handelt, i�t $ 54 der Sch.-D. zur Anwendung zu bringen. Nach den Be�timmungen
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dic�es Paragraphen kann die Errichtung der neuen Schule nux na< Anhörung aller Be-

teiligten, auf Anordnung oder Genehmigung der Reg. erfolgen. Die Reg. �tellt die Be-

dür�ni��e der neuen Schule und die Lei�tungen der Verpflichteten fe�t, insbe�ondere auh der

zum Schulbezirk gehörigen Gut3herren. Eine unter den Beteiligten erzielte Einigung an �ih
i�t al�o niht maßgebend.

3, Nach dem Erlaß des Ober-Präf. der Prov.Preußen v. 31. Augu�t 1849 Nr. 5540
fann die Vor�chrift, daß, wenn �ich în einem Schulbezirk durh Vertrag oder Herkommen
hin�ichtlih der Lei�tungen der Gutsherren eine von den Grund�ägen der Sch.-O. abweichende
Norm gebildet hat, es dabei �ein Bewenden behalten �olle, auf neu einzurihtende Schulen,
bei welchen �elb�tredend von einem früheren Herkommen nicht die Nede �ein kann, nicht be-

zogen werden.

4, Der in dem leßten Saze des $ 54 der Sh.-O. enthaltene Gegenj�aß i� niht
dahin zu ver�tehen, daß die Verteilung des erweiterten Bedürfni��es nur dann nah Maß-
gabe der $8 44—47 zu erfolgen habe, wenn die Erweiterung der betreffenden Schule dur<
die wach�ende Einwohnerzahl der Schulgemeinde �elb�t notwendig geworden i�t, in allen

andern Fällen aber jene $8 44—47 feine Anwendung finden, �ondern er i�t vielinehr dahin
zu ver�tehen, daß die $8 44—47 der Sch.-O, in allen Fällen maßgebend �ind, in denen
die Erweiterung der be�tehenden Schule aus andern Gründen als wegen eines Beitritts be -

nachbarter Gut83hecren oder Ort8Zeinge�e�j�enen exforderlih geworden ift.
5, Gehört zu einem Schulbezirk eine bäuerlihe Gemeinde und ein Gutsbezirk, und

wird die Erweiterung des Schullokals dur< Vermehrung der Kinderzahl innerhalb jener
oder die�es notwendig, �o haben doch beide die Ko�ten für den Erweiterungsbau aufzubringen,
da fämtlihe Einwohner, mögen �ie au<h Einlieger, Tagelöhner 2c. auf dem Gutsbezirk, und

ihre Zahl bloß aus wixt�haftlihen Rück�ihten vermehrt �ein, zur Schulgemeinde gehören
und �owohl die hieraus �ließenden Berechtigungen genießen, als auch die Unterhaltungs-
fo�ten zu tragen haben.

G6. Wird in einem Schulverbande die Einrichtung ciner zweiten oder dritten u. |. w.

Schule notwendig, �o muß auch der Domänen�iskus, wenn er Gutshecr i�t, hin�ichtlich die�er
neuen Schulen die ihm dur<h $$ 44—47 der Sch.-O. auferlegten Lei�tungen erfüllen.

$ 55, Anwohner auf gutsherrlichem Lande.

Für das Schulbedür�nis der außerhalb eines Kommunalbezirksauf guts-
herrlihem Vorwerktslande wohnendenDien�tboten, Tagelöhner, An�iedler und

herr�chaftlichenBeamten muß entweder dur<h An�chluß an eine benachbarte
Schule oder dur< Errichtung einer eigenen Schule ge�orgt werden.

8 56.

Der Grundherr i� verbunden, die hierzu erforderlihen Ko�ten, �o weit
die Anwohner zu deren Aufbringung niht im�tande �ind, eben�o wie die

Ko�ten der Armenpflege,zu be�treiten.
1, Nach $ 55f�f. der Sch.-O. �teht der Guts- und Grundherx für �eine Per�on und

mit jeiner Familie außerhalb des Schulverbandes. Die Ko�ten für das Schulbedürfnis der

Guitseinwohnerhaben die�e, �oweit �ie hierzu nah Be�timmung der Reg. lei�tungsfähig �ind,
aufzubringen; nur den etwaigen Ausfall hat der Gutsbe�iger als Grundherr zu lei�ten. Dec

Beitrag der Gutseinwohner ar �i< wird, �ofern niht dur< Vertrag etwas anderes fe�t-
ge�ept i�t, von der Reg. nah der Haushultungszahlermittelt, na< die�em Modus werden
die Schulla�ten auf die einzelnen zur Schule gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke verteilt.
Gutsherren �ind verpflichtet, ihre Unterthanen, welhe zur Aufbringung des huldigen Bei-

trages unvermögend �ind, dabei nah Notdurft zu unter�tügea. Dies er�tre>t �i< auf alle

Anwohneroder Einwohner des Gutsbezirks, gleichviel ob die�elben gutsherrliche Tagelöhner
Und Einlieger �ind oder niht. Staatsunter�tügungen können daher niemals zugun�tenun-

vermögenderEinwohner der Gutsbezirke gewährt werden, �ondern nur denjenigen Schulbeitrags-
vflichtigenzugute kommen, welche niht im Gutsbezirke, �oudecn in der zur Schulege-

hörigenLandgemeinde wohnen, deren Gutsherc der Gutsbe�iger i�. Die Sub�idiarpflicht
liegt dem Gutsherrn des Schulorts auf, ohne Unter�chied, ob die Schule im Gutsbezirke
oder in der Landgemeinde �i befindet.

…
DL, Ein Gutsherr wird dadurch, daß er gemäß $ 46 der Sch.-D.das Brennmaterial

für die Schule gewährt, niht von der Verp�lichtung frei, die �ub�idiären Beiträge für die:
bei den Lei�tungen der näch�ten Verpflichteten ent�tehenden Ausfälle zu übernehmen.



SS, Der Gutsherxr hat das Recht zu verlangen, daß die Lei�tungsunfähigkeit dec
von ihm zu vertretenden Gutseinge�e��enen dur< Voll�tre>ung der Exekution dargethan
werde. Jn der Negel wird cs zwar von der Beurteilung der konkreten Verhältni��e ab-

hängig zu machen �ein, ob und bis zu welhem Grade die Exekution gegen die gutsherr-
lichen Hinter�a��en zur Kon�tatierung ihres Unvermögens zu voll�tre>en ift, ehe der Gutsherr
�ub�idiari�<h in An�pruch zu nehmen; für die Beurteilung der konkreten Verhältni��e i�t es

jedo<h maßgebend, daß die prinzipaliter Verpflichteten „na<h Notdur�t““ unter�tüßt werden

jollen. Die Sch.-O. �chließt im $ 60 jede Notwendigkeit einer voraufgehenden Exekution
für ganz gleichartige Verhältni��e aus.

. Eine Staatsunter�tüßung kann nur in�oweit eintreten, als die zur Unterhaltung
einer Schule Verpflichteten, al�o die principaliter verpflichtete Shulgemcinde und hin�ichtlich
der herr�chaftlihen Leute die �ub�idiari�h verpflihtete Gutsherr�haft außer�tande �ind, ihre
ge�eylihe Obliegenheit zu erfüllen. Solange die Lei�tungsunfähigkeit der Gutsherr�chaft
niht nachgewie�en 1�, muß die Lei�tungsfähigkeit grund�äßlih als vorhanden angenommen
werden, weil eine Gutsherr�haft in�ofern �tets lei�tungsfähig �ein wird, als die gedachten
gutsherrlihen Beiträge die Vorrechte öffentliher Abgaben genießen, event. al�o vorweg aus

den Einkünften des Guts zu entnehmen �ind.

8 57.

Der An�chluß an eine benachbarteSchule erfolgtin der Regel durch einen

zwi�chen der Gemeinde und dem Schulpatron einer�eits und dem Grundherrn
als Vertreter der auf �einem Grund und Boden befindlichenAnwohner anderer-

�eits abge�chlo��enenund von der Regierung be�tätigten Vertrag, welcher die

Lei�tungeu des �ih an�chließenden Teiles genau fe�t�etzt.
(Die 88 55 und 57 �chreiben die Schließung eines Vertrages nur für den Fall vor,

daß eine fremde Gemeinde �i< einer be�tehenden Schule an�chließen will, niht aber zwi�chen
Gemeinden, die �hon zu dem�elben Schulverbande gehören.

Die Vertretung der An�iedler bei Ab�chluß der nötigen Verträge i� dem Grundherrn
de8halb überla��en, weil der�elbe wegen der �ub�idiären Vertretungspflicht das größte und
in der Regel allein ein Juntere��e dabei hat, möglich�t gün�tige Bedingungen zu erwirken. Da

die An�iedler in keiner korporativen Verbindung unter einander �tehen, �o müßte �on�t mit

jedem einzelnen der�elben der Vertrag be�onders abge�chlo��en werden, was die größten
Schwierigkeiten herbei�ühren und doh wegen des Wech�els der An�iedler keinen �ichern
Rechtszu�tand begründen würde.)

8 58.

Kann ein An�chluß im Wege desVertragesnicht bewirkt werden, und i�t
die Zahl der außerhalb des Gemeindebezirksbefindlihen Anwohner zur Er-

rihtung einer eigenenSchule niht groß genug, �o �ind die Regierungenbefugt,
den An�chluß an eine benachbarteSchule auf eine be�timmte Reihe von Jahren,
in der Regel auf 10 Jahre, anzuordnen und zugleih nah Maßgabe des $ 53

den Umfang der Lei�tungen fe�tzu�eßen, welhe von den Anwohnern und bei
deren Unvermögen von dem Grundherrn an die Orts�hule zu entrichten �ind.

8 59,

J�t bei Ablauf der be�timmten Fri�t ein dauernderVereinigungsvertrag
nicht zu �tande gekommen,und wird auh die Errichtungeiner eigenen Schule
für die Kinder der Anwohner no< niht als Bedürfnisanerkannt,�o wird

der zeitwei�e An�chluß und das Beitragsverhältnis auf eine neue Reihe von

Jahren reguliert.
1. Der Reg. als Schulauf�ichtsbehörde�teht das Recht zu, eine Schulgemeinde zur

Aufnahme der Kinder aus einer folhen Ort�chaft oderKolonie oder einem Gutsbezirk,
welche noh keiner Schule zugehören,in ihre Schule zu nötigen und die Höhe des Beitrags
zu be�timmen, welcher für die derge�talt die betr. Schule ga�twei�e be�uhenden Kinder zu den

Kojten der Unterhaltung der Schulezu lei�ten ift. Ob die�e Beiträge als Fremden�chulgeld
oder als Schulunterhaltungsbeiträgezu bezeichnen�ind, darüber zu befinden bleibt der Reg.

€
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Überla��en. Dem Recht und der Billigkeit ent�pricht es aber, daß bei der Fe�t�ezung die�es
Beitrags und bei der die�er Fe�t�egung zugrunde liegenden Berehnung in Betracht gezogen
werde, daß die Angehörigen der eine Schule derart ga�tweije be�uchenden Kinder von dex

Schule zwar niht den�elben Vorteil haben, als wenn in ihrem Wohnorte �elb�t eine Schule
vorhanden wäre, daß aber doh die Beteiligten dadurh einen erheblihen Vorteil genießen,
daß ihnen die Ko�ten der Errichtung und

Unterhartung
einer eigenen Schule durch die ga�t-

wei�e Zuwei�ung ihrer Kinder zu einer andern Schule er�part werden. Übrigens i�t die Ver-

pflichtung der Anwohner auf guts3herrclihem Vorwerkslande re�p. der Grundherren in deren

Vertretung zur Entrichtung von Beiträgen für die Bènuzungder Gemeinde�chulen eine neue,
er�t dur< die Sch.-O. den�elben auferlegte La�t, von der al�o eine Befreiung dur Her-
kommen oder Verjährung niht geltend gemacht werden kann.

2. Der Gutsherr als �olcher i� niht Mitglied der Schulgemeinde, wird es auh
�elb�t dann niht, wenn er auf einem andern, im Schulbezirk gelegenen Gute oder au einem
andern Orte des Schulbezirks wohnt, als auf dem Gute, auf de��en Be�itz �ein gutsherrliches
Verhältnis zur Schule beruht. Will er daher die Gemeinde�chule für �eine Kinder mit be-

nugzen, �o muß er �ih mit der Schulgemeinde wegen der al3dann noh be�onders zu über-

nehmenden Beiträge einigen, anderenfalls die Reg. die�e Beiträge fe�tzu�ezen hat.

8 60.

Die Regierung be�timmt nah vorgängiger Ermittelung des Nahrungs-
�tandes der Anwohner, wieviel ein jeder derielben zu den Beiträgen für den

An�chluß an eine benachbarte Gemeinde�hule oder für die Errichtung einer

eigenenSchule beizu�teuern hat. Den Ausfall überträgt der Grundherr.
Die von dem Grundherrn zu lei�tenden Beiträge genießen die Vorrechte

der öffentlichenAbgaben.
(Die vor�tehende Vor�chrift i�t in der Art auszuführen, daß die ganz �eitens des

Guitsbezirks aufzubringenden Summen zunäch�t auf die Anwohner allein nah dem gef�eßl.
Maß�tabe ($8 39, 40, a. a. D.) verteilt, und wenn die dadur< �ich ergebendeu Beiträge
die Lei�tungsfähigkeit der Kontribuenten über�teigen, der die�er Fähigkeit ent�prechende Beitrag
des einzelnen in einem Prozent�aÿß der von ihm zu entrihlenden Staats�teuecn (Grund-,
Klaf�en- und Einkommen�teuer) fe�tge�eßt wird. Nur dasjemige, was nah die�er Fe�t�epung
von den Anwohnern überhaupt nicht gefordert werden kann, �owie dasjenige, was von den

den einzelnen auferlegten Beiträgen auh dur exekutivi�<heMaßnahmen nicht beizutreiben i�t,
hat der Grundherr zu übernehmen, wenn niht einzelne Zahlungspflihtige vorhanden�ind,
die mehr als den Prozent�ag aufzubringen, event. al�o au< die andern, �oweit erforderlih
und thunlich, zu übertragen vermögen.)

8 61.

In An�ehung derjenigen, außerhalb des Gemeindebezirksange�iedeltenPer-
�onen, welche �ih bisher, ohne daß darüber eine Vereinigunggetroffen worden

i�t, zu einer benahbarten Schule gehalten haben, verbleibt es ein�tweilen bei
dem bis3herigenVerhältni��e, wenn niht ein Antrag auf Regulierung erfolgt.

8 62,

Tritt aber der Fall ‘einer Erweiterungoder einer größeren Reparatur der
Schulgebäudeein, oder bedarf es einer Vermehrung der Lehrer oder einer
neuen Regulierung der Lehrergehalte,�o �oll über das Verhältnis der Anwohner
zu der Schule nah Maßgabe der $$ 59—60 nähere Be�timmung getroffenwerden.

1. Die Sch.-O. enthält keine ausdrü>lihe Be�timmung darüber, wie in Fällen, wo

für das Schulbedürfnis der außerhalb eines Kommunalbezirksauf gutsherrlihem Vorwerks-
lande wohnenden Dien�tboten, Tagelöhner, An�iedler und herr�chaftl. Beamten dur< An�chluß
an eine benahbarte Schule ge�orgt, es aber unterla��en worden i�t, die Reg. wegen Be-

�timmung der Beiträge der Anwohner bezw. des Gutsherrn anzugehen, verfahren werden
�oll. Hieraus kann jedoh niht ge�hlo��en werden, daß eine derartige Unterla��ung die An-

wohner von jeglichen Schullei�tungen be�reie, und das um �o weniger, als der $ 61 der

h.-O. für diejenigen Fälle, in denen die Anwohner, ohne daß eine Vereinigung getroffen
worden i�t, �i< zu einer benahbarten Schule halten, ausdrü>li<h anorduct, daß es ein�t-
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weilen bei dem bis8herigenVerhältnis verbleibe, wenn niht ein Antrag auf Regulierung
erfolge. Die�e Be�timmung i� nah Anlage und Zwe> des Ge�ezes analog auh auf den

Fall anzuwenden, wo zwar die Zuwei�ung der Anwohner zu einer benachbarten Schule
tattge�unden hat, aber wegen Tragung der auf den Gutsbezirk entfallenden La�t �eitens
der Anwohner und des Guts3herrcn eine behördlihe Be�timmung nicht getroffen worden i�t.
Auch für einen �ol<hen Fall haben die Anwohner die Schulbeiträge in der�elben Wei�e wie

bisher fort zu entrihten, bis die Regulierung �eitens der Reg. erfolgt i�t.
2, Nach der Ent�ch. d. Ober-Verw.-G. v. 10. Septbr. 1881, Nr. I. 1513 kann die

Aus�chreibung des von einem Gutsbezirk aufzubringenden Schulbeitrags niht von dem

Gutsvor�teher na< �einem Belieben erfolgen, �ondern muß für thn bei Be�timmung der

Beiträge der Anwohner allein die von der Reg. getroffene Fe�tjeßung maßgebend fein.
Kennt er die�e nicht, �o i� er verpflichtet, dur<h Rückfrage bei dem Schulvor�tande eventl.
bei der Reg. �ih die für die ihm obliegende Verteilung der Beiträge unumgänglich not-

wendige Unterlage zu ver�chaffen.

8 63. Kolonieen, neue Gemeinden.

In neu angelegtenKolonieen oder in neu gebildetenGemeinden i�t für
das Schulbedürfnisin der Regel dur<hErrichtung einer eigenenSchule zu �orgen.

8 64,

I�t jedochdie Zahl der �chulpflichtigen Kinder nur gering, und befindet
�ich eine zu deren Aufnahme geeigneteSchule in zugänglicherNähe, f�o kann
der zeitwei�e oder dauernde An�chluß der neuen Kolonie oder Gemeinde an die�e
Schule dur freiwillige Einigung und in deren Ermangelung dur<hVerfügung
der Regierung bewirkt werden.

1, Die 88 63 und 64 enthalten die Be�timmungen über Errichtung von Schulen in
Kolonieen und neuen Gemeinden. Erfolgt die�elbe auf gut3herrlihem Boden, �o treten die

für die Anwohner auf guts3herrlihem Lande geltenden Grund�äge tn Wirk�amkeit.
Die Errichtung einer eigenen Schule in neuangelegten Kolonieen oder in neugebildeten

Gemeinden i�t ganz be�onders dann erforderlih, wenn die Zahl der �chulpflichtigen Kinder

groß, und die benachbarte Schule überfüllt i�t. O

2, Nach dem Re�k. d. Min. d. Jun. vom 13. März 1846 �oll bei Gründungneuer
Kolonieen der dafür erforderlichen Schul�telle eine auskömmlihe Dotation in der Regel in

Grund�tücken angewie�en werden.

8 65.

Der Grundherr, auf de��en Grund und Boden die neue Kolonie oder
Gemeinde errichtet i�t, hat ohne Rücficht auf den Inhalt der be�onderen An-

�ezungsverträge die Verpflichtung, nah Maßgabe der $8 56 und folgende den

Ausfall zu de>en, welchendie Koloni�ten oder Gemeindemitgliederzur Errichtung
einer eigenen oder zum An�chlu��e an eine benachbarteSchule aufzubringen
außer �tande find.

1. Die Motive zur Schul-Ordnung, �owie die bezügliche Äußerungder Stände in

dex Denk�chrift vom 6. März 1845 zu den $8 68—70 des Ge�eßentwur�s la��en keinen

Zweifel über die Verneinung der Frage, ob der $ 65 der Shul-Ordnung �ih nur auf nah
Emanation der Schul-Ordnung errichtete neue Kolonieen und Gemeindenbeziehe, wiewohl
ein �olcher Zweifel in der Wortfa��ung des $ 63 begründet er�cheinen könnte. Es finden
�onach die 88 63 u. f. w. a. a. O. auch auf Kolonieen und Gemeinden, welche bei Eclaß der

Schul-Ordnung als neu angelegte re�p neu gebildete anzu�ehenwaren, Anwendung. Es

kann nur die Frage ent�tehen, welche Kolonieen und Gemeinden zu den gedachtenzu zählen
�ind. Es �ind dafür wohl diejenigen zu halten, welche nah Erlaß der Allerhöch�tenKabinets-
Ordre vom 23. November 1837 angelegt �ind, niht aber diejenigen,welhe bereits damals

�eit länger denn recht3verjährterZeit be�tanden. Die Bezeichnungder Zeit des Ent�tehens
�olcher Ort�chaften mit den Worten „�eit langer Zeit“ i�t niht be�timmt genug.

D, Die gutsherrlichen La�ten bei Schulbauten bleiben auh na<hGründung einer
Kolonie auf gutsherrlichem Territorium be�tehen. Die Berufung auf die mit den Koloni�ten
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errichtetenParzellierung8verträge i�} hinfällig. Denn ein Vertrag, durch welchen die Guts-

herr�ha�t von der ihr obliegenden La�t befreit werden �ollte, ift niht mit einzelnen Mit-

gliedern der Schulgemeinde, jondern mit der legtern felb�t abzu�chließen.

$ 66. Schul-Matrikeln.

Die Landräte haben für jede einzelneSchuleunter Zuzichung der Guts-

herren, des Schulvor�tandes, der Gemeinden und der �on�t beteiligtenPer�onen
eine Matrikel, welche den Umfang des Schulbezirks,das Vermögen und die

Einkünfte der Schule und die Gerecht�ame und Verpflichtungender Beteiligten
voll�tändig umfaßt, aufzunehmenund der Regierung zur Be�tätigung vorzulegen.

Spätere Veränderungenfind in der Matrikel nahzutragen.
(Zur Ent�cheidung der Differenzen, welche bei der Aufnahme dex Schulmatrikeln �eitens

der Landräte unter den Jntere��enten hervortreten, i�t nur die Reg., welche auh die Matrikeln
zu be�tätigen hat, berehtigt. Gegen die Ent�cheidung der Reg. �teht den Beteiligten nux der

Weg der Be�chwerde an den Hrn. Min. der gei�tl. 2e. Angelegenheiten offen.)

$ 67, Orts-Shulka��en.
Die Abgaben und Lei�tungen der Verpflichteten, �owie auh die Schul-

gelder �ind an die Kommunalka��e oder be�ondere Orts-Schulka��e abzuführen,
welche von dem Schulvor�tande und einem be�onders verpflichteten Rendanten
ous de��en Mitte, unter Auf�icht des Landrats, verwaltet wird. Der Schul-
lehrer darf nur die ihm zu�tehenden Naturallei�tungen von den Verpflichteten
unmittelbar erheben.

1. Orts�chulka��en �ind, wo nur eine Gemeinde zur Schule gehört, und bereits

Fommunalka��en be�tehen, nah dem im $ 39 f�. aufge�tellten Grund�aye nicht erforderlich.
Die Vervielfältigung der Ka��en kann nanentli<h auf dem Lande leiht zu Unordnungen
Veranla��ung geben und vermehrt unnötigerwei�e die Verwaltungsko�ten. De3halb ift im

obigen $ ge�agt: „Kommunalka��e oder Örts�chulka��e“. Daß die Orts�chulka��en unter

Au��icht des Landrats ge�tellt �ind, ent�pricht dem inbetre�� der Kommunalka��en be�tehenden
Verfahren; au< i�t hier eine amtlihe Kontrolle notwendig, die von den Gutsherren niht
mit gleichem Erfolge geführt werden kann. Die�en bleibt cs unbenommen, auch ihrer�eits
die Schulka��e zu revidieren. Da die Abführung der Naturallei�tungen an den Rendanten

¿u unnötigen Weitläuftigkeiten führen würde, �o i�t die unmittelbare Ablieferung der�elben
an den Lehrer ge�tattet.

2. Squlka��en �ind öffentliche Ka��en. Daher i�t das Gehalt in dem Ka��enlokal zu
erheben, was aber auh durch einen Dritten gegen die vor�chriftsmäßige Quittung des Lehrers
gejhehen kann. Der Rendant i�t nicht verpflichtet, das Gehalt dem Lehrer bezw. der Hand-
arbeitslehrerin ins Haus zu �hi>en.

Der Rendant if na< dem Erkennt. des Obertribunals v. 29. Januar 1879 im Sinne
des Reichs�traf�ge�eßbuchs cin öffentliher Beamter und fällt unter die �peziell auf Beamte

bezüglichen Strafbe�timmungen.
3. Zum Ein�ammeln der Schulabgaben können auch die Shulzen angehalten werden.
4. Nach $ 67 der Schulordnung daxf der Lehrer nur die Naturallei�tungen �elb�t

erheben. Er i�t aber hierzu nicht verp�lihhtet, vielmehrhat dort, wo der Lehrer von die�er
Berechtigungnicht Gebrau<h machen kann oder will, nac $ 54, Tit. 7, Teil Il. A. L. R.der

Ortsvor�teher die Verpflichtung, die Naturalien, weil die�e zu den öffentl. Abgaben gehören,
einzu�ammeln, Die Barbeiträge mü��en von dem Rendanten der Orts�chulka��e, oder wenn
eine �olche niht vorhanden i�, von dem Kommunal-Erhebervereinnahmt werden. Die
Aufrechterhaltungdie�er ge�ezlihen Be�timmung i� wegen der �on�t unvermeidlichen Kon�likte
Zwi�chen Lehrer und Gemeinde-Mitgliedern im Auf�ichts-Jutere��e notwendig.

5. Wenn die politi�he Gemeinde die Schule unterhält, �o kann der Schulvor�tand
nîdt genötigt werden, den dur<h Umlagen aufzubringenden Teil der Be�oldungfür eine er-

ledigte Lehrer�telle während der Vakanzzeit an die Schulka��e bezw. Vakanzka��e abzu�ühren.
Es i�t vielmehr nur der zur Stellvertretung und zu �on�tigen Ausgaben erforderliche Teil

au�zubringen. ;:

6, In den Städten �teht na< der In�truktion für die Schuldeputationenvom
26. Juni 1811 die Verwaltung des Schulvermögens den Schuldeputationen inbetref der



ihnen uneinge�hränkt übergebenen Schulen zu. Wo ein gemein�cha�tliher Schulfonds in deu
Städten �chon exi�tiert oder no< gebildet wird, da �teht die�er unter unmittelbarer

Admini�tration der Schuldeputation. Leßtere hat über das Maß und die Verwendung dex

Schulgelder die Vor�chläge an die Reg. zu machen. Jede Schule behält ihr eigenes Ver-

mögen, und nur die Etats �ämtlicher Schulen werden den Schuldeputationen jährlih vor-

gelegt und von ihnen revidiert; auh die �ämtlihen Fahresrehnungen werden den Schul-
deputationen vorgelegt, welche �ie von den Stadtverordneten dechargieren la��en. Jm allge-
meinen aber findet au< in Ab�icht des von den Schuldeputationen zu verwaltenden Schul-
vermögens die Vor�chri�t des Tit. VIL. der Städteordnung v. 30. Mai 1853 Anwendung.

Inbetreff �olcher �tädti�her Schulen, welche kein eigenes, den einzelnen Schulen �pezielk
gehöriges Vermögen be�ißen, �ondern von der Kommune unterhalten werden, bedarf cs

weder der Fe�t�tellung des Etats, nah der Revi�ion der Rechnungen dur die Regierung.

$ 68.

Die Über�chü��e der Schulka��e werden zur Erleichterungarmer Schulkinder
oder zur Be�chaffung von Schulbedürfni��en verwendet, oder für künftigegrößere
Ausgaben au�ge�part.

Wo die Verhältni��e es ge�tatten, �oll dur<h be�ondere kleine Beiträge auf
die Bildung eines Baufonds für die Schule Bedacht genommen werden.

1. Reichen die Uber�hü��e der Schulka��e oder die Ver�äumnis�trafgelder zur Be-

�chaffung der Lernmittel für arme Schulkinder niht aus, �o �ind die Ortsbehörden nah
$ 39 der Sch.-O. verpflichtet, die dazu nötigen Geldmittel wie die übrigen Kommunal-

bedürfni��e au�zubringen und zwar event. dur< eine be�ondere Umlage. Das�elbe gilt hin-
�ihtlih der Be�chaffung der vorge�chriebenen Lehrmittel.

E, Die rechtzeitige An�ammlung eines Baufonds i� höch�t wün�chens8wert. Doch
giebt Alinea 2 die�es $ keine Ba�is für eine zwangswei�e Anordnung und Einziehung eines

�olchen Fonds ab. Dagegen �teht den Gemeinden das Rechl ohne weiteres zu, für ein

künftiges Bedürfnis, def�en Be�treitung auf einmal ihnen zu �hwer fallen würde, den er-

forderlichen Fonds im voraus na<h und na< und dur< Verteilung auf mehrere Jahre in

Bereit�chaft zu �ehen und deshalb Beiträge von allen Steuerpflichtigen einzuziehen. Solche
Baufonds können au< an Privatleute ausgeliehen werden, um den Zahlungsp�lichtigen den
Vorteil eines höheren Zinsgenu��es zukommen zu la��en. Doh muß der Darlehn3empfänger
hinlängliche Sicherheit zu be�lellen bereit und im�tande �ein.

$ 69. Kirch�piels-Schulka��en.

Die vorhandenen Kirc�piels-Schulka��en �ollen unter der Auf�icht des

Kreis-Schulin�pektors mit ihren herkömmlichenEinkünftenfortbe�tehen, welche
zur Unter�tüßung bedürftiger Gemeinden und Ort�chaften des�elben Kirch�piels
in ihren Schuleinrihtungen zu verwenden�ind. Uber. die Art und das Maß
der Verwendungbe�timmt das Kirchenkollegiumunter Zu�timmung des Patrons,
der auh die Rechnungen zu revidieren hat.

1. Die im $ 69 der Sch.-O. den Kirchenkollegienbeigelegte Befugnis, über die Art
und das Maß der Verwendung der Einkünfte der Kirh�piels-Schulka��en zur Unter�tüzung
hilfsbedürftigerGemeinden des Kirch�piels in ihren Schuleinrichtungen zu be�timmen, �<hließt
das Oberau��ichtsreht der Reg. nicht aus. Kraft die�es Auf�ichtsre<hts i�t die Reg. befugt
und verp�lichtet, darüber zu wachen, daß die Einkünfte der Kirch�piel3�chulka��enden ge�eßlihen
Be�timmungen gemäß verwendet werden, unge�eßlihen oder unzwe>mäßigenVerwendungen
entgegenzutreten, na<h Anhörung des Patrons und des Kirchen-Kollegiums,re�p. des

Kreischulin�pektors andere zwe>mäßigere Verwendung zu �ub�tituieren, re�p. auf das

Extraordinarium Ausgabenanzuwei�en, welche der ge�eßlihen Be�timmung der Kirch�piels-
�hulka��en ent�prehen. Die�e Befugnis wird dur< den Zu�aß 194 des O�tpr. Prov.-R.,
wonach bei prote�tanti�hen adligen Patronatskirhen die im $ 687, II. 11 A. L.-R. vor-

ge�chriebene Genehmigung der gei�tlihen Obern zu außerordentlihenAusgaben niht er-

forderlich i�, niht berührt 2c. Das Recht der Reg. zur Beauf�ichtigungder Verwaltung
der Kirch�piels�chulka��en, �oweit das�elbe über die Beauf�ichtigung des Kreis�chulin�pektors
als de3 näch�ten Auf�ichtsbeamten hinausgeht, i�t niht �owohl aus dem $ 37 Nr. 2 dex

S.-O., als vielmehr aus dem den Regg. zu�tehenden allgemeinen Au��ichtsrehte über das



ge�amte Schulwe�en abzuleiten. Wenn hHiernah einer�eits die Befugni��e der Reg. weiter

gehen, als diejenigen der gei�tlihen Obern bei der Verwaltung des Kirchenvecmögens, fo
i�t doh anderer�eits in der Verwaltung der Kirch�piel3�chulka��en und in der Dispo�ition
Über die Einkünfte der�elben na<hMaßgabe des $ 69 a. a. V. den Kirchenkollegien mög-
lih�t freie Hand zu la��en, eine Anderung der von ihnen getroffenen Be�timmungen nicht
ohne dringenden Anlaß und nicht, ohne �ie und dén Patron vorher gehört zu haben, anzu-

- ordnen und überhaupt von auf�ihtswegen nur dann einzu�chreiten, wenn die Kirchenkollegien
die ge�ehlihe Be�timmung der gedachten Ka��en niht beahten und unzweifelhaft bedürftigere
Gemeinden gegen andere minder bedürftige zurück�ezen, oder eine im Jntere��e des Schul-
we�ens notwendige Ausgabe aus den na< Erfüllung des ge�eßlichen Zwe>s der Kirch�piels-
Schulka��en verbleibenden Revenüen-Über�chü��en zu be�treiten �ih weigern.

2, Junbetreff der dem Patronate des bi�chöflichen Stuhls von Ermland unterworfenen
Schulen gebührt dem bi�höflihen Stuhle gleih jedem andern Privatpatrone die näch�te und
unmittelbare Beauf�ichtigung des Schulvermögens, al�o auh die Auf�tellung des Schuletats,
die Leitung der Admini�tration des vorhandenen Schulvermögens innerhalb dex durch die�c
Etats gegebenen Grenzen und eben�o die Abnahme und Dechargierung der jährlichen
Rechnungen. Dagegen hat die Reg. als Auf�ihtsbehörde über das Elementar�chulwe�en
�owohl die Befugnis als die Verpflichtung,

1. von den aufge�tellten Etats Kenntnis zu nehmen und die�elben na< vorgängiger
Prüfung zu be�tätigen;

2. die rechtzeitige und ordnung8mäßige Legung und Abnahme der Rechnungen“ zu
kontrollieren und �ih zu die�em Behufe Rechnungs-Extrakte vorlegen zu la��en ;

3. be: be�onderer Veranla��ung niht bloß die Rechnungen, Beläge und Etats einzu-
fordern, �ondern au< na< Bewandtnis der Um�tände eine außerordentliche Revi�ion
der Verwaltung eintreten zu la��en, wie es auh dabei �ein Bewenden behält, daß zur

Erwerbung und Veräußerung von Grundvermögen, zur Führung von Proze��en und

ähnlihen die Sub�tanz betreffenden Ver�ügungen die Autori�ation der Reg. nach-
ge�uht werden muß.

3. Aus den in den Kirch�pielshulka��en disponibeln Fonds können bedürftigen
Schul�ozietäten innerhalb des betre��enden Kirch�piels verzinslihe oder unverzinslihe Vor-

ihü��e behufs der Einrichtung neuer Schuletabli��ements auf dem platten Lande au< ohne
hypöthektari�he Eintragung auf die ge�amten Grund�tücke der Schul�ozietätsmitglieder unter

dem Beding der Rücker�tattung in angeme��enen Teilzahlungen gewährt werden.

4. Zu den herkömmlichen Einnahmen gehörten früher die dur< die princip. regul.
8 4, 5 und 13 fe�tge�ezten 12 Mark aus den Kirchenka��en, wel<he im Unvermögensfalle
dex Kirchenpatron zu entrichten hatte, und bei unvermögenden Amtskichen Kgl. Patronats
laut Kab.-Ordre vom 24. Juli 1802 auf die Spezial-Amter-Etats übernommen werden

�ollten; ferner die Erträge des zweiten Klingebeutels und dex bei Gelegenheit der jährlichen,
aufgrund des General-Schul-Regl. vom 12. Augu�t 1763 $ 9 �tattfindenden Schulpredigt
abgehaltenen Kollekte dur< die Schulvor�teher.

Nach den Be�timmungen des Ge�. v. 4. Juli 1876, betr. die Be�eitigung einzelner
kir<hl. Abgaben und Lei�tungen für Schul- 2c. Zwe>e (Gej.-Samml., S. 285) �ind �eit den:
1. Fanuarx 1877 die von Taufen, Trauungen und kirchl. Begräbni��en für Schulzwe>e zu

entrichtenden Abgaben in Wegfall gekommen, und die Lehrer, welhe auf den Ertrag der

aufgehobenen Abgaben einen An�pruch hatten, von den zur Unterhaltung der Schule Ver-

p�lichteten ent�hädigt worden. Es �ind durch das Ge�eg aber nur �olhe Abgaben, welche
bei kfir<l. Begräbni��en ohne jede Gegenlei�tung für Schul- 2c. Zwe>e zu entrichten waren,
und nicht al�o Gebühren für be�timmte Lei�tungen in Wegfall gekommen. — Jm $ 2 des

gedachten Ge�ees find auh die auf den 88 4, 5, 13 und 17 der princip. regul. beruhenden
Verpflichtungen aufgehoben. Die den Orts�chulka��en dadur< ent�tandenen Ausfälle �ind
nach Maßgabe der Be�timmungen der Sch.-D. anderweitig aufzubringen, insbe�ondere auch
in dem Falle, wenn die Kirch�piels�hulka��en weder aus den Revenüen, noh aus demBe�tande
des Kapitalvermögens den Orts�chulka��en die hergebrachten oder fe�tge�eßten Beihilfen ferner

gewähren können.

8 70.

Den Schulen verbleiben inbezug auf ihr Vermögen die ihnen in deu

S8 18 bis 20 Teil II. Titel 12 des AllgemeinenLandrechts beigelegtenRechte.



8 71.

Hin�ichtlih des Schulunterrihts der Kinder von Militärper�onen behält
es bei den Be�timmungen der Militär-Kirhenordnung vom 12. Februar 1832
und der Garni�on-Schulin�truktion vom 27. September 1834, �owie hin�ichtlich
der Be�trafung der Schulver�äumni��e der Soldatenkinder bei der Be�timmung
des Kriegsmini�teriuumsvom 26. Dezember 1832 �ein Bewenden.

8 72. Sthluß-Be�timmung.

Un�ere Regierungen werden mit der Ausführung des gegenwärtigenGe-

jezes beauftragt. Nach Vollendung der erforderlichenVorbereitungen haben
die�elben dur<h das Amtsblatt den Zeitpunkt bekannt zu machen, mit welchem
die Be�timmungen die�es Ge�eßes zur Anwendung kommen. Mit die�em Zeit-
punkte treten auch die Vor�chriften des AllgemeinenLandrechtsTeil 11. Tit. 12
SS 12 bis 53 (von gemeinen Schulen), des O�tpreußi�hen Provinzialrechts,
Zu�a 215 bis 224 und des We�tpreußi�chen Provinzialrehts $8 62 bis 67,
jowie der Principia regulativa vom 30. Juli 1736 und der Verordnung vom

30. November 1840 über die fortwährende Anwendbarkeit der gedachten
Principia regulativa (Ge�eß�ammlung von 1841 Seite 11 und 12), �oweit
auf die�elben in dem gegenwärtigen Ge�ege nicht ausdrüli<h Bezug genommen
worden 1�t, für die Provinz Preußen außer Kraft.

_

Urkundlichuntex Un�erer Höch�teigenhändigenUnter�chrift und beigedru>tem
Königlichen Jun�iegel.

Gegeben Berlin, den 11. Dezember 1845.

(L. 8.) Jriedri< Wilhelm.
Prinz vou Preußen.

v. Boyen. Mühler. v. Uagler. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny.
v. Bodel�chwingh. Gr. zu Stolberg. Flottwell. Uhden. Frh. v. Caniy.



[a

e

C5

10.

11.

12.

13.

14.

15.

|

ZweikeAbteilung.
IL. Die Principia regulativa vom 30. Juli 1736.

. Das Schulgebäude exrihten und unterhalten die a��oziierten Gemeinden auf
den Fuß, wie die Prie�ter- und Kü�terhäu�er.

. Se. Königl. Maje�tät geben das freie Bauholz; Thüren, Fen�ter und Kachel-
ofen werden von den Kollektengeldern verfertigt.

. Se. Maje�tät geben das freie Brennholz, welches die Gemeinden anfahren.
. Jede Kirche, �owohl in den Städten, als auf dem Lande, zahlt zum Unter-

halt der Schulmei�ter jährlih 4 Rthlr.; dagegen der Pastor loci die Schul-
mei�ter dahin anhält, daß �ie den Kirchendien�t, als z. E. die Kirchen rein

zu machen, mit verrichten helfen.
Die Praecentores nehmen an be�agten 4 Rthlrn. keinen Teil, �ondern

�olche bleiben ledigli<h zum Unterhalte vor die Schulmei�ter.
. Sollten �o arme Kirchen �ein, daß �ie �othane 4 Rthlr. jährlich aufzubringen

niht im �tande, zahlet �olche der Patronus ecclesiae.

. Zur Subsistenz wird dem Schulmei�ter eine Kuh und ein Kalb, item ein

Paar Schweine und etwas Federvieh frei auf der Weide gehalten und zwei
Fuder Heu und zwei Fuder Stroh gereihet. Hiernäch�t bekommt er

. Von Sr. Königl. Maj. einen Morgen Land (welcher allemal hinter �einem
Hau�e. anzuwei�en), �olchen aufs be�te zu nußen. Die eingewidmeten Dorf-
�chaften bearbeiten ihn und halten ihn im Gehege.

. Bekommt der Schulmei�ter von den ge�amten Bauern �eines Di�trikts
P Hufe1/1 Roggen, 2 Met Ger�te. Gehet der Roggen über !/2 Win�pel,
werden die Portiones der Bauern kleiner; gehet er drunter, legen �ie zu.

. Jedes Schulkind a 5 bis 12 Jahren ine]. giebt ihm jährlih, es gehe zur
Schule oder niht, 15 gr. prß. oder 4 ggr.
Jt der Schulmei�ter ein Handwerker, kann er �i<h {hon ernähren; i�t er

feiner, wird ihm erlaubt, in der Ernte 6 Wochen auf Tagelohn zu gehen.
Der Schulmei�ter i�t frei von Kopf- und Hoxrn-Schoß, imgleichen Schutzgeld.
Jm Fall ein Bauer oder Jn�tmann mehr als zwei Kinder hätte, die zur

Schule gebraht werden könnten, wird der Überre�t des Schulgeldes von

den Jntere��en der 50000 Rthlx. bezahlet.
Der zweite Klingebeutel i�t vor die Schulmei�ter.
Wo Köllmer wohnen, die�elben geben den Bauern gleich, nämlih !/4 Korn

und 2 Metz Ger�te. Weil aber �on�t ihre Kondition be��er, als der Bauern,
bezahlen �ie vor jedes Kind jährlih 6 ggr. Schulgeld. Aus obigen Fonds
der 50000 Rthlr. wird ihnen nichts zur Hülfe gegeben.

|

Die Beamten �ind zwar frei; �chiken jie aber ihre Kinder zur Schule, zahlen
�ie vor das Kind monatlich 2 ggr. Alle übrige Amtsbediente zahlen wie die
Köllmer p. Kind 6 ggr. jährlih. For�tbediente wie die Beamten; Warten
wie die Bauern. Die�e letztern �ind auch gehalten, ihre Kinder zur Schule
zu �chi>en.
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16. Jedes Schulkind, wenn es koufirmiert wird, bezahlet dem Schulmei�ter 6 ggr.
17. Aller Orten, wo unumgängliche impedimenta �ein, daß keine hinlängliche

Sozietäten zu�ammengebracht werden können, e. g. wo dur<h Wa��er oder
Wald �tarke Ab�chnitte �ein, wird der Zu�chub aus dem zweiten Klingebeutel
gethan; und weil die�er niht weit hinreihen wird, kann vor jede Hochzeit
von dem Pastore loci 30 gr. prß. oder 8 ggr. zur Subsistenz der Schulmei�ter
gefordert und zum Zu�chnb an �olhen Orten angewandt werden, damit der

Königl. Fonds der 50000 Rthlr. niht be�<hweret werde.
18. Jedem Schulmei�ter muß ein Play zum Küchen-Garten gleih hinter �einem

Hau�e angewie�en werden.
19, Wird ih der Adel hierna<h zu richten haben und zur gemein�chaftlichen

Einrichtung der Schulen die Hand bieten, wiewohl ihnen frei �tehet, die

Sache nach ihrem be�ten Gefallen einzurihten, nur, daß der Schulmei�ter
�eine Su�i�tenz habe, und der von Se. Königl. Maje�tät intendierte Endzwe>
erreicht werde.

Endlich �o muß jeder Prediger auf die rihtige Ob�ervanz die�er Stif-
tung vigilieren und die Saum�eligen �ofort bei der Königl. Kriegs- und
Domänen-Kammer anzeigen, welche �odann, wenn der Beamte läng�tens binnen
14 Tagen das rü>�tändige Schulgeld nicht bei�chafft, die Beamten dazu an-

zuhalten und das Geld allenfalls von der Lieferung abzuziehen hat.
Königsberg, den 30. Juli 1736.

Auf Veranla��ung König Friedrih Wilhelms IV., welchergleih nach �einer
Thronbe�teigung �eine Für�orge dem Schulwe�en der Provinz Preußenzu-
wandte, erging unterm 30. Novbr. 1840 die Verordnung, betreffend die An-
wendbarfeit der principia regulativa und der �päteren, die�elben abändernden
und ergänzendenBe�timmungen hin�ihtli<h der Einrichtung der Land�chulen
Königl. Patronats in der Provinz Preußen (Ge�.-S. 1841, S. 11.)

Wir Friedri<h Wilhelm 2c.

Zur Be�eitigung der über die fortdauernde Gültigkeit der unter dem Namen: Principia
regulativa oder General-Schulplan, nah welchem das Land�hulwe�en im Königreih Preußen
eingerichtet werden �oll, unterm 30. Juli 1736 erla��enen, den 1. Augu�t 1736 landesherrlih
be�tätigten und dur< das Notifikationspatent vom 28. Septbr. 1772 au< in We�tpreußen
eingeführten V. und der �päter ergangenen, die�elbe bezw, abändernden und ergänzenden
Vor�chriften, namentlih des Re�k, v. 29. Oftober 1741 und des Reglements vom 2. Januar
1743 ent�tandenen Zwei�el �egen Wir auf den Antrag Un�eres Staatsmini�teriums hierdurh<
Folgendes fe�t:

:

8 1. Bei denjenigen Schulen Königl. Patronats, welche �eit dem Jahre 1736 unter
den in den Regulativprinzipienvorge�chriebenen Bedingungen eingerichtet worden �ind, haben
er�tere, nah Maßgabe der in den Schuleinrihtungs-Protokollen und anderweiten Urkunden
getro��enen Fe�t�ehungen, verbindende Kraft und behalten �olche �o lange, bis etwa durch die

Îm Zu�age 215 des O�tpr. Provinzialrehts vom Jahre 1802 verheißene Schulordnung eine
andere allgemeine Einrichtung für das Land�chulwe�en getroffen �ein wird.

$ 2. Hat �ih dur< Vertrag oder verjährtes Herkommen eine vom Jnhalte der ge-

dachtenPrinzipien und der die�elben abändernden und ergänzenden �päteren Be�timmungen
abweichende Normgebildet , �o hat es dabei �ein Bewenden.

8 3, Bei der Errichtung neuer und der Erweiterung �hon be�tehender Schulen Kgl,
Patronats �ollen, in�ofern niht der Beitritt benahbarter Dominien und Orts -Einge�e��enen,
jondern die wach�endeEinwohnerzahlder Shul-Gemeine �elb�t dazu die Veranla��ung giebt,
ledigli<h die RegulativprinzipienAnwendung finden.

$ 4. Zuallen bei Shulen Kgl. Patronats vorkommendenNeubautenund Reparaturen,
ein�hließli<h der im $ 8 gedachten neuen Anlagen oder Erweiterungenwird das erforderliche
Bauholz in dem in $ 2 der RegulativprinzipienangegebenenUmfange im allgemeinen auch
ferner aus Un�ern For�ten frei verabreiht. Wenn jedoh ein Schulgebäudedurch Brand
oder andern Zufall untergeht, giebt der Fisfus nur dann das freie Bauholz zu de��en
Wiederaufbau ganz oder teilwei�e her, wenu die Schul-Genmeine nicht �elb�t eine Waldung
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ve�igt, aus welcher �olches bei for�twirt�haftliher Benuzung ganz oder teilwei�e entnommen
werden fann.

'

& 5. Wenn Domänen -Ein�a��en mit Ein�a��en �olher Dörfer, welhe Privaten oder
Fommunen gehören, zu einer Schul�ozietät verbunden �ind, gilt die Regel, daß die Sozietäts-
und Patronatsla�ten, �ofern niht dur< die Schuleinrihtungsprotofolle und anderweite Ur-
funden oder dur< verjährtes Herkommen ($$ 1 u. 2) etwas anderes fe�tge�tellt i�t, von den
verbundenen Einge�e��enen und Dominien gemein�chaftlih getragen werden mü��en.

8 6. Bei der Errichtung neuer, aus den Ein�a��en und Dominien ver�chiedener Ort-

cha�ten be�tehenden Schul-Gemeinen und der Erweiterung �hon vorhandener Schul-Gemeinen
dur<h den Beitritt der Ein�a��en und Dominien anderer Ort�chaften muß das Beitrags-
verhältnis der einzelnen Mitglieder zu den Patronats- und Sozietätsla�ten vorher durch ‘ein

Regulativ be�timmt werden.

8 7. Die verbundenen Dominien tragen zu den gemein�chaf�tli<hen Patronatsla�ten
nach der Zahl der Haus3haltungen ihrer Hinter�a��en bei, wogegen �ie die Patronatsrechte

gemein�chaftlichausüben. Die Verteilung der Sozietätsla�ten i�t nah dem Herkommen zu
bewirken.

Gegeben Charlottenburg, den 30. November 1840.

Friedrich Wi�lhelm.

IL,

A. YAllgemeineBe�timmungen über Einrichtung, Aufgabe und Ziel
der preußi�<hen Volks�chule, vom 15. Oktober 1872.

1. Die normalen Volks�chuleinrichtungen.
Normale Volks�chuleinrihtungen �ind die mehrkla��ige Volks�chule (5.), die

Schule mit 2 Lehrern (4.) und die Schule mit einem Lehrer, welche entweder
die einkla��ige Volks�chule (2.) oder die Halbtags�chule i� (3.)

2, Die einkla��ige Volks3�chule.
In der einkla��igen Volks�hule werden Kinder jedes chulpflihtigen Alters

in ein und dem�elben Lokale dur<h einen gemein�amen Lehrer gleichzeitig unter-

richtet. Die Zahl der�elben �oll niht über achtzig �teigen.
In der einkla��igen Volkshule erhalten die Kinder der Unter�tufe tn der

Regel wöchentlih 20, der Mittel- und Ober�tufe 30 Lehr�tunden, ein�chließlih des
Turnens für die Knaben und der weiblihen Handarbeiten für die Mädchen.

3. Die Halbtags�chule.
Wo die Anzahl der Kinder über achtzig �teigt oder das Schulzimmer auh

für eine geringere Zahl nicht ausreiht, und die Verhältni��e die An�tellung eines

zweiten Lehrers nicht ge�tatten; �owie da, wo andere Um�tände dies notwendig
er�cheinen la��en, kann mit Genehmigung der Regierung die Halbtags�chule einge-
richtet werden, für deren Kla��en zu�ammen wöchentlich32 Stunden ange�etzt werden.

4. Die Schule mit zwei Lehrern.
Sind zwei Lehrer an einer Schule ange�tellt, �o i�t der Unterrricht in zwei

ge�onderten Kla��en zu erteilen. Steigt in einer �olhen Schule die Zahl der

Kinderüber hundert und zwanzig, �o i� eine dreikla��ige Schule einzurichten.Jn
die�er kommen auf die dritte Kla��e wöchentlich12, auf die zweite Kla��e wöchent-
Uh 24, auf die er�te Kla��e wöhentlih 28 Lehr�tunden.

5, Die mehrkla��ige Volks�chuke.
Jn Sqchulen von drei und mehr Kla��en, �oweit die�elben nicht unter 4.

fallen, erhalten dic Kinder der unteren Stufe wöchentlich22, die der mittlexen
28, die der oberen 30 bis 32 Unterrichts�tunden.
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6, Die Trennung der Ge�chlechter in der Schule.
Für mehrf�a��ige Schulen (5.) i�t rü>�ihtli<h der oberen Kla��en eine Tren-

nung der Ge�chlehter wün�chenswert. Wo nux zwei Lehrer ange�tellt �ind, if
eine Einrichtung mit zwei beziehungswei�e drei auf�teigenden Kla��en derjenigen
zweier nah den Ge�chlechtern getrennten einkla��igen Volks�hulen vorzuziehen.

7. Vereinigung kleiner Schulgemeinden zu einem gemein�amen
Schul�y�tem.

Wo an einem Orte mehrere einkla��ige Schulen be�tehen, i�t deren Vereinigung
zu einer mehrkla��igen Schule anzu�treben.

8. Die Einrichtung und Aus�tattung des Shulzimmers.
Das Schulzimmer muß minde�tens �o groß �ein, daß auf jedes Schulkind cin

Flächenraum von 0,6 qm kommt; auch i� dafür zu �orgen, daß es hell und luftig
�ei, eine gute Ventilation habe, Schu gegen die Witterung gewähre und aus-

reichend mit Fen�tervorhängen ver�ehen �ei. Die Schulti�he und Bänke mü��en in

ausreichender Zahl vorhanden und �o eingerihtct und aufge�tellt �cin, daß alle
Kinder ohne Schaden für thre Ge�undheit �ißen und arbeiten können. Die Ti�che
�ind mit Tintenfäß��ern zu ver�ehen.

Zur ferneren Aus�tattung des Schulzimmers gehört namentlich eine hinreichende
Anzahl von Riegeln für die Mützen, Tücher, Mäntel u. dgk.; ferner eine Schul-
tafel mit Ge�tell, eine Wandtafel, ein Katheder oder cin Lehrerti�h mit Ver�chluß,
ein Schrank für die Aufbewahrung von Büchern und Heften, Kreide, Schwamm.

9, Die unentbehrlichen Lehrmittel.
Für den vollen Unterrichtsbetrieb �ind erforderlich:

. je cin Exemplar von jedem in der Schule eingeführten Lehr- und Lernbuche,
ein Globus,

. eine Wandkarte von der Heimatsprovinz,
. eine Wandkarte von Deut�chland,
. eine Wandkarte von Palä�tina,
. einige Abbildungen für den weltkundlihen Unterricht,

. Alphabete weithin erkennbarer auf Holz- oder Papptäfelchen geklebter Buch-
�taben zum Gebrauch beim er�ten Le�eunterricht,

. eine Geige,
. Lincal und Hirkel,

10. eine Rechenma�chine;
in evangeli�hen Schulen kommen noh hinzu:

11. eine Bibel und
12. ein Exemplar des in der Geneinde eingeführten Ge�angbuches.

Für die mchrkla��igen Schulen �ind die�e Lehrmittel angeme��en zu ergänzen.
10. Tabellen und Li�ten.

Der Lehrer hat eine Schulchronik, ein Schülerverzeichnis, einen Lehrbericht
(Nachwei�ung der erledigten Unterrichts�toffe) und eine Ab�entenli�te regelmäßig zu

führen. Außerdem muß er den Lehrplan, den Lektionsplan und die Pen�enver-
teilung für das laufende Seme�ter �tets im Schulzimmer haben.

11. Die Schulbücher und Schulhefte.
Lernmittel für die Schüler der Volks�chule mit einem oder zwei Lehrern �ind

folgende: a. Bücher:
1. die Le�efibel und das Schulle�ebuch,

. ein Schülerheft für den Rechenunterricht,
. ein Liederheft, : '

außerdem die für den Religionsunterricht be�onders eingeführten Bücher,

DN
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b. eine Schiefertafel neb�t Griffel Shwamm, Lineal und Zirkel,
je. He�te minde�tens:

1. ein Diarium,
2. ein Schön�chreibehe�ft,
3. ein Heft zu orthographi�chen und Auf�azübungen,

auf den oberen Stufen
4. ein Zeichenheft.

Den Schülern der mehrkla��igen Volks�chule“darf die An�chaffung be�onderer
fleiner Leitfäden für den Unterricht in den Realien, �owie diejenige eines �tufen-
wei�e fort�chreitenden mehrbändigen Le�ebuches und eines Handatlas zugemutet
werden. Eben�o haben die�e für die einzelnen Lehrgegen�tände be�ondere Hefte
zu �ühren.

12, Die Gliederung dex Volks3�chule.
Die Volkschule, auch die einkla��ige, gliedert �i< in drei Abteilungen, welche

den ver�chiedenen Alters- und Bildungs�tufen der Kinder ent�prehen. Wo einc

Volkschule vier Kla��en hat, �ind der Mittel�tufe zwei, wo �ie deren �ehs hat,
jeder Stufe zwei Kla��en zuzuwei�en.

13. Die Lehrgegen�tände der Volks�chule.
Die Lehrgegen�tände der Volks�chule �ind Religion, deut�he Sprache (Sprechen,

Le�en, Schreiben), Rechnen neb�t den Anfängen der Raumlehre, Zeichnen, Ge-

�chichte, Geographie, Naturkunde und für die Knaben Turnen, für die Mädchen
weibliche Handarbeiten.

Jn der einkla��igen Volks�chule verteilen �ih die Stunden auf die einzelnen
Gegen�tände und Stufen wie folgt: '

Unter�tufe. Mittel�tufe. Ober�tufe.
: 4 5Religion LL 5

Deut�ch 11 10 8

Rechnen
Raumlehre |

* 1 4 9

Zeichnen — 1 2

Realien LL

— 6 6

Singen LL, 1 2 2

Turnen | 9 9
(Handarbeit) |

—

20. 30. 30.

Jnder mehrkla��igen Schule:
Unter�tufe. Mittel�tufe. Ober�tufe.

4 4Religion E 4

Deut�h 11 8 8

Rehnen 4 4 4

Raumlehe
—

— 2

Zeihnen .

— 2 2

Realiein — 6 6 (8)

Singen
C,

1 2 2

urnen } : :
c

(Handarbeit) |
°

2 2 2

22. 28 30 (32).

Ju der Halbtags�chule und in der Schule mit zwei Lehrernund dreiKla��en
(4.) treten die nötigen Veränderungen nah Maßgabe des Bedürfni��es ein.

Schulorduung. 6



14. Dex katholi�che Religionsunterricht.

Jnbezug auf den katholi�chen Religionsunterricht bleiben die bis jeßt gelten-
den Be�timmungen mit denjenigen Modifikationen, welche �ich aus der Veränderung
der Stundenzahl ergeben, bis auf weiteres in Kraft.

15. Aufgabe und Ziel des evangeli�hen Neligionsunterrichtes.
Die Aufgabe des evangeli�chen Religionsunterrichtes i� die Einführung der

Kinder in das Ver�tändnis der heiligen Schrift und in das Bekenntnis der Ge-
meinde, damit die Kinder befähigt werden, die heilige Schrift �elb�tändig le�en
und an den Leben, �owie an dem Gottesdien�te der Gemeinde lebendigen Anteil

nehmen zu können.

16. Die heilige Ge�chichte.
Die Einführung der Schülex in die heilige Schrift �tellt �ich als Unterricht

in der bibli�chen Ge�chihte und Auslegung zu�ammenhängender Schriftab�chnitte.
insbe�ondere auch der evangeli�chen und epi�toli�hen Perikopen des Kirchenjahres dar.

Den Kindern der Unter�tufe werden wenige Ge�chichten vorgeführt; aus dem
alten Te�tamente werden vorzüglih �olhe aus dem er�ten Buche Mo�is und etwa

noh die von Mo�es und von Davids er�ter Zeit, aus dem neuen die von der

Geburt, der Kindheit, dem Tode und der Aufer�tehung Je�u Chri�ti und einige
dem fkindlihen Ver�tändnis vorzugswei�e naheliegenden Erzählungen aus dem
Leben gewählt.

Jm weiteren Fortgang des Unterrichts erhalten die Schüler eine planmäßig
geordnete Reihe der wichtig�ten Erzählungen aus allen Perioden der heiligen Ge-

�chichte des alien und neuen Te�taments und aufgrund der�elben eine zu�ammen-
hangende Dar�tellung der heiligen Ge�chichte, in welcher namentlih das Lebensbild

Je�u deutlich hervortritt, und in die auh die Pflanzung und er�te Ausbreitung
der Kirche aufzunehmen i�t. An die�e Ge�chichte �chließt �ih diejenige der Be-

gründung des Chri�tentums in Deut�chland, der deut�hen Reformation und Nach-
richten über das Leben der evangeli�chen Kirche in un�erer Zeit an.

Jun mehrkla��igen Schulen i�t die�er Unterricht und insbe�ondere auch die Dar-

�tellung der chri�tlichen Kirchenge�chichte ent�prehend zu erweitern.
Der Lehrer hat die bibli�hen Ge�chichten in einer dem Bibelwort �ih an-

�chließenden Ausdru>swei�e frei zu erzählen, �ie nah ihrem religiö�en und �itt-
lichen Jnhalt in einer Gei�t und Gemüt bildenden Wei�e zu entwi>eln und frucht-
bar zu machen. Gei�tlo�es Einlernen i� zu vermeiden.

17. Das Bibelle�en.

Jn den bibli�chen Ge�chichtsunterricht der Ober�tufe fügt �i<h die Erklärung
zuf�ammenhangender Schriftab�chnitte aus den propheti�chen und den poeti�chen
Büchern des alten Te�tamentes, be�onders der P�almen und aus den Schriften des
neuen Te�tamentes.

Das Maß des in die�em Unterrichte zu behandelnden Stoffes und die Aus-
“wahl des�elben i�t je na< den Verhältni��en der einzelnen Schulen in dem Lehr-
plane der�elben zu be�timmen.

18. Die Perikopen.
An jedem Sonnabend �ind den Kindern die Perikopendes näch�tfolgenden

Sonntags vorzule�en und kurz auscinanderzulegen. Ein Memorieren der Perikopen
findet nicht �tatt.

19, Der Katechismus.
Die Einführung in das Bekenntnisder Gemeinde wird dur die Erklärung

des in der�elben eingeführten Katehiêsmus unter Heranziehung von bibli�hen Ge-
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�hihten, Bibel�prühen und Liederver�en oder ganzen Liedern vermittelt; dabei

i� aber Überladung des Gedächtni��es zu vermeiden.
'

Jm allgemeinen gilt es als Regel, daß be�ondere Stunden für den Katechis-
mus in der Volks�hule mit einem oder zwei Lehrern er�t auf der obern Stufe,
in dex mehrkla��igen Schule frühe�tens in den Mittelkla��en eintreten.

Es find dafür höch�tens zwei Stunden anzu�epen.Wofern nicht be�ondere Verhältni��e eine Änderungnötig machen, fallen, wo

der lutheri�che Katehismus eingeführt i�, nur“ die drei er�ten Haupt�tücke des-
�elben in das Pen�um der BVolks�chuleund zwar in der Art, daß auf der Unter-

�tufe der einfahe Wortlaut der zehn Gebote und des Vaterun�ers, auf der Mittel-

�tufe die beiden er�ten Haupt�tüke des kleinen Katechismus mit der lutheri�chen
Erklärung, auf der Ober�tufe das dritte Haupt�tü>k zur Aneignung kommen.

ib ae Erklärung der folgenden Haupt�tücke bleibt dem Konfirmationsunterrichte
überla��en.

20, Das gei�tliche Lied.

Auf allen Stufen des Religionsunterrichtes i�t die Beziehung auf das Kirchen-
lied zu nehmen. Auf der Unter�tufe kommen vorzugswei�e einzelne Ver�e, auf
den beiden oberen neben �olchen auh ganze Lieder zur Behandlung. Die�e hat
�ich niht auf diejenigen Lieder zu be�chränken, welhe memoriert werden �ollen, und
es �ind bci der Aus3wahl der Licder auch diejenigen aus der neueren und neue�ten
Zeit zu berück�ichtigen.

Wo nicht ein be�onderes Schulge�angbuch eingeführt i�t, werden die Texte der
Lieder in der Regel aus dem in der betreffenden Kirchengemeinde in Brauch be-

findlichen Ge�angbuche genommen.

Zur gedächtnismäßigen Aneignung �ind höch�tens 20 Lieder zu wählen, welche
nah Jnhalt und Form dem Ver�tändnis der Kinder angeme��en �ind. Dem Me-
morieren muß die Erklärung des Liedes und die Übung im �inngemäßen Vortrage
des�elben vorangehen.

91. Gebete.

Bereits auf der Unter�tufe lernen die Kinder einige kurzeund leichteMorgen-,
Mittags- und Abendgebete, auf den oberen Stufen i�t 1hnen die Einrichtung des

öffentlihen Gottesdien�tes zu erklären. Gedächtnismäßige Aneignung des allge-

dt �i Firchengebetes,�owie anderer Teile des liturgi�hen Gottesdien�tes findet
nicht �tatt.

22. Dex Unterricht im Deut�chen.
Der Unterricht im Deut�chen {ließt die Übungenim Sprechen, Le�en und

Schreiben in �ih. Die�e Gegen�tände mü��en auf allen Stufen in organi�chem
Zu�ammenhange mit einander bleiben, und �oweit dies angeht, in gleihmäßigem
Fort�chritte gefördert werden.

93. Die Übungen im mündlichen Ausdrud>e.

Die Übungenim mündlichen Ausdru>e erfordern keinen abge�onderten Unter-
riht. Sie bereiten vielmehr den Schreib- und Le�eunterriht vor und begleiten
thn auf �cinen weiteren Stufen.

:

Jhre Stoffe nehmen �ie auf der Unter�tufe von den einfach�ten und denKin-
dern zumei�t bekannten Gegen�tänden, auf der Mittel�tufe von Gruppenbildern
U. dgl., auf der oberen von den Sprach�tüken des Le�ebuchs. ‘

Jhr formelles Ziel i�, fort�chreitend auf den ver�chiedenenStufen, die Be-

fähigungdes Schülers zu richtiger und deutlicher Aus�prache jedes einzelnenWor-
tes und zum freien Ausdru> �einer Gedanken im einfachen Sate, die Befähigung
zumkorrekten und �iheren Ausdru>e im zu�ammenge�ezten Saye unter Überwindung

GF
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der gewöhnlichenFehler im Gebrauche der Wortformen und in der Saßbildung,
und endlich die Befähigung zur freien und richtigen Wiedergabe fremder Stoffe,
wie zur Ordnung und klaren Dar�tellung dex eigenen Gedanken.

24. Der Unterricht im Schreiben und Le�en.
Der Unterricht im Schreiben und Le�en i� na< der im Seminare des be-

treffenden Bezirks eingeführten Methode zu erteilen; die Anwendung der Buch-
�tabiermethode i�} ausge�chlo��en.

Ziel 1: für die Unter�tufe die Befähigung der Kinder, zu�ammenhangende
Sprach�tü>e richtig le�en und kurze Sätze niht nux ab-, �ondern auh �elb�tändig
auf�chreiben zu können, für die Mittel�tufe diejenige, ganze Sprach�tü>ke in gebun-
denex und ungebundener Rede, in deut�cher und lateini�her Schrift ohne An�toß
und �innrichtig zu le�en, ein einfahes Diktat richtig aufzu�hreiben und ein nah
Form und Junhalt leichtes Sprach�tü>k �elb�tändig niederzu�hreiben. Auf der Ober-

�tufe �ind die Schüler dahin zu führen, daß �ie �hwierigere Sprach�tücke, deren

Jnhalt ihrem Lebenskrei�e niht zu fern liegt, leiht nnd mit Ausdru> vom Blatt

le�en, Diktate die�er Art fehlerfrei nieder�hreiben und auh größere Sprach�tücke
richtig wiedergeben können.

Füc die Übung im Schreiben werden be�ondere Schreib�tunden auf dex Mittel-
und auf der Ober�tufe der Schule mit einem oder zwei Lehrern, �owie in den

Mittelkla��en der mehrkla��igen Schule eingerichtet. Fn den Oberkla��en der ley-
teren kann die Ubung außerdem zum Gegen�tand häusliher Aufgaben gemacht
werden. Ziel des Unterrichtes i�t die Aneignung einer �aubern, deutlichen und

gewandten Schrift in allen, auh in �{hnell gefertigten Schrift�ätzen.
Die Re�ultate eines guten Unterrichtes mü��en. demnach in allen Heften dex

Schüler zum Vor�chein kommen.
Als Jnhalt der Vor�chri�ten empfehlen �ih volkstümliche Sprichwörter, gute

und zeitgemäße Mu�ter von ge�chäftlihen Formularen und Auf�ägzen.
25. Der Unterricht in der deut�hen Sprachlehre.

Jn den Oberkla��en mehrkla��iger Schulen �ind für Unterricht und Übung in
der deut�hen Sprachlehre be�ondere Stunden anzu�etzen; in der Schule mit einem
oder zwei Lehrern i�t der�elbe mit dem übrigen Sprachunterrichte zu verbinden.

Ziel i�l für die Mittel�tufe: Kenntnis des einfachen Satzes und der einfac�ten
Verhältni��e aus der Wortlehre; für die Ober�tufe: der erweiterte Sag und weiter-

gehende Belehrungen aus der Wort- und Wortbildungslehre.
26. Das Le�ebuch.

Dem ge�amten Unterrichte im Deut�chen liegt das Le�ebuch zugrunde.
Bei der Behandlung des�elben i�t womöglich der ge�amte Jnhalt des�elben

nah und nach zu verarbeiten.
Das Le�ebuch i�t niht nur zur Erzielung der Le�efertigkeit, �ondern auh zur

Ein�ührung in das Ver�tändnis der in dem�elben enthaltenen Mu�ter�tü>ke zu be-

nußen. Die Auswahl der Stücke i�t �o zu treffen, daß jährlih we<�elnd ungefähr
30 zur Behandlung kommen.

Geeignete Sprach�tücke poeti�cher Form, und zwar in Schulen mit einem oder

zwei Lehrern be�onders Volksliedertexte, werden auf allen drei Stufen nach voran-

gegangener Be�prehung memoriert.

Auf der Ober�tufe mehrkla��iger Schulen wird das Le�ebuchauch dazu benugt,
den Kindern Proben von den Hauptwerken der vaterländi�hen, namentlih der

volkstümlihen Dichtung und einige Nachrichten über die Dichter der Nation zu
geben; doh be�hränken �i< die�e Mitteilungen auf die Zeit nah der Reformation.

Die Auswahl der einzuführenden Le�ebücher i� aus denen zu treffen, welche
cin volkstümlihes Gepräge tragen und durch ihren ge�amten JFnhalt den erzieh-
lichen Zwe> der Schule fördern.
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Unter die�en aber verdienen diejenigen den Vorzug, welche in threr Form
forrekt �ind und auch in den ge�chichtlihen und reali�ti�hen Teilen niht eigene
Ausarbeitungen der Herausgeber, �ondern Proben aus den be�ten populären
Dar�tellungen der Mei�ter auf die�em Gebiete geben, und welche �i<h von kirchlichen
und politi�hen Tendenzen freihalten. Für Schulen, welche von Kindern ver�chie-
dener Konfe��ion be�ucht werden, �ind möglich�t nur �olche Le�ebücher zu wählen,
welche keinen eigentlih fonfe��ionellen Charakter haben. Aus den bereits einge-
führten Le�ebüchern �ind die Sprach�tücke konfe��idnellenJnhaltes in den Religions-
unterriht zu verwei�en.

27. Der Sprachunterricht in Schulen mit Kindern ver�chiedener
Nationalität.

Bezüglichdes Sprachunterrichtes in �olchen Schulen, in welchen die Kinder
oder ein Teil der�elben eine andere als die deut�he Sprache reden, kommen
die hierüber ergangenen oder noh ergehenden be�onderen Be�timmungen zur An-

wendung.

28. Der Rechenunterricht.

Auf der Unter�tufe werden die Operationen mit benannten und unbenannten
Zahlen im Zahlenraume von 1 bis 100, auf der mittleren diejenigen im unbe-

grenzten Zahlenraume mit benannten und unbenannten Zahlen gelernt und geübt;
auf der legteren auh angewandte Aufgaben aus der Durch�chnittsre<hnung, Re�o-
lutionen und Reduktionen und einfache Regel de tri gere<hnet. Pen�um der Ober-

�tufe �ind die Bruchrehnung, welche bereits auf den unteren Stufen in der geeig-
neten Wei�e vorbereitet werden muß, und deren Anwendung in den bürgerlichen
Rechnungsarten, �owie eingehende Behandlung der Dezimalbrüche.

Jn dex mehrkla��igen Schule erweitert �i<h das Pen�um in den bürgerlichen
Rechnungen dur< Aufnahme der �hwierigen Arten und das in der Rechnung mit

Dezumalen durch die Lehre von den Wurzelextraktionen.
Auf dex Unter�tufe wird in der Schule mit einem oder zwei Lehrern, �oweit

es �ein fann, in der mehrkla��igen Schule regelmäßig nur im Kopfe gerechnet. Bei

Einführung einer neuen Rehnungsart geht auf allen Stufen das Kopfrehnen dem

Tafelrechnen voran. Bei der prakti�hen Anleitung i� überall die Bezichung auf
das bürgexliche Leben ins Auge zu fa��en; darum �ind die Exempel mit großen
viel�telligen Zahlen ¿zu vermeiden und die angewandten Aufgaben �o zu �tellen,
wie �ie den wirklihen Verhältni��en ent�prechen.

Durch die Au�gaben �ind die Schüler zugleih mit dem geltenden Sy�teme der

Maße, Münzen und Gewichte bekannt zu machen.
Das Rechnen i�t auf allen Stufen als Übung im klaren Denken und richtigen

Sprechen zu betreiben; doh i� als der legte Zwe> �tets die Befähigung der

Schüler zu �elb�tändiger, �icherer und �<neller Lö�ung der ihnen ge�tellten Auf-
gaben anzu�ehen.

Dem Unterrichte find int allen Schulen Au�gaben- (Schüler-) Hefte, zu denen

der Lehrer das Facitbüchlein in Händen hat, zugrunde zu legen.

29. Dex Unterricht in der Raumlehre.
Das Pen�um der Raumlehre bilden: die Linie (gerade, gleiche, ungleiche,

gleichlaufende),der Winkel und de��en Arten, Dreie>e, Viere>e, regelmäßigeFiguren,
der Kreis und de��en Hülfslinien, die regelmäßigenKörper. :

Jn der mehrkla��igen Schule kommt dieLehre von den Linien und Winkeln und
von der Gleichheit und Kongruenz der Figuren in elementarer Dar�tellung hinzu.

Der Unterricht in der Raumlehre i� �owohl mit demjenigenim Rechnen, wie
mit dem Zeichenunterrichte in Verbindung zu �even. Während die Schüler in dem
leßteren die Formen der Linien, Flächen und Körper richtig anzu�hauen und dar-
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zu�tellen geübt werden, lernen �ie im er�teren mit deren Maßzahlen �icher und

ver�tändig operieren, die Länge der Linien, die Ausdehnung der Flächen und den

Jnhalt der Körper berehnen.

30. Der Zeichenunterricht.

In dem Heichenunterriht �ind alle Kinder gleichzeitigund gleihmäßig zu

be�chäftigen und bei �teter Übung des Auges und der Hand dahin zu führen, daß
�ie unter Anwendung von Lineal, Maß und Zirkel vorgezeichneteFiguren nah
gegebenem verjüngten odex erweiterten Maß�tabe nachzuzeichnenoder geometri�che
An�ichten von einfach ge�talteten Gegen�tänden na<h gegebenem Maß�tabe darzu-
�tellen vermögen, z. B. von Zimmergeräten, Gartenflächen, Wohnhäu�ern, Kirchen
und andern Körpern, welche gerade Kanten und große Flächen darbieten.

Wo die�es Ziel erreicht i�t, kann be�onders begabten Kindern Gelegenheit ge-

geben werden, nah Borlegeblättern zu zeichnen.
Für den Zeichenunterrihht der mehrfla��igen Volfs�hule wird eine be�ondere

Jn�truftion vorbehalten.

31. Der Unterricht in den Realien.

Beim Unterrichte in den Realien i�t das Le�ebuch zur Belebung, Ergänzung
und Wiederholung des Lehr�toffes, welchen der Lehrer nah �orgfältiger Auswahl
an�chaulich und frei darzu�telleu hat, zu benußen. Jun mehrkla��igen Schulen können
daneben be�ondere Leit�äden zur Anwendung kommen. Diftate �ind nicht zu ge-

�tatten, eben�o i�t das rein mechani�he Einlernen von Ge�chichtszahlen, Regenten-
reihen u. �. w., Ländex- und Städtenamen, Einwohnerzahlen, von Namen, Merk-
malen der Pflanzen, Maß- und Verhältniszahlen in der Naturlehre verboten.

Jn der Geographie und der Naturkunde i� von der An�chauung auszugehen,
welche in der Geographie dur< den Globus und die Karte, in der Naturbe�chrei-
bung durch die zur Be�prechung gebrachten Gegen�tände oder dur< gute Abbil:

oungen, in der Naturlehre wenig�tens in der mehrkla��igen Schule dur< das

Experiment zu vermitteln ift.
Überall, auch in mehrkla��igen Schulen, i� unter �tufenwei�er Erweiterung

des Stoffes von dem Leichteren zum Schwereren, von dem Näheren zum ferner
Liegenden fortzu�chreiten.

32. Ge�chichte.

Jn der Ge�chichte �ind aus der älteren Ge�chichte des deut�hen Vaterlandes
und aus der älteren brandenburgi�chen Ge�chichte cinzelne Lebensbilder zu geben
von den Zeiten des dreißigjährigen Krieges und der Regierung des großen Kur-

für�ten an i�t die Reihe der Lebensbilder ununterbrochen fortzuführen. Soweit �ie
dem Ver�tändnis der Kinder zugänglich �ind, werden die kulturhi�tori�hen Momente
in die Dar�tellung mit aufgenommen.

Die Ausführlichkeit und die Hahl der Bilder be�timmt �ich na<h der Art der

Schule und dem Maße der Zeit, die auf den Gegen�tand verwendet werden fann.

33. Geographie.
Der geographi�che Unterricht beginnt mit der Heimatsfkunde; �ein weiteres

Pen�um bilden das deut�che Vaterland und das Haupt�ächlich�te von der allge-
meinen Weltkunde: Ge�talt und Bewegung dex Erde, Ent�tehung der Tages- und

Jahreszeiten, die Zonen, die fünf Weltmeere und die fünf Erdteile, die bedeu-

tend�ten Staaten und Städte der Erde, die größten Gebirgeund Ströme.
Das Maß des darzubietenden Stof�es wird dur die Art der Schule bedingt;

es i�t indes bei Au��tellung des Lehrplanes vorzuziehen,nötigenfallsden Umfang
des Lehr�toffes zu be�hränken,�tatt auf de��en Veran�chaulichung zu verzichten und
den Unterricht in Mitteilung bloßer Nomenklatur ausarlen zu la��en.
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34. Naturbe�chreibung.
Gegen�tand des Unterrichtes in der Naturbe�chreibung bilden außer dem

Bau und dem Leben des men�hli<hen Körpers: die einheimi�chen Ge�teine,
Pflanzen und Tiere, von den ausländi�chen die großen Raubtiere, die Tier- und

Pflanzenwelt des Morgenlandes und diejenigen Kulturpflanzen, deren Produkte
bei uns in täglichem Gebrauche find (z. B. Baumwollen�taude, Thee�trauch, Kaffee-
daum, Zuckerrohr). Von den einheimi�chen Gegen�tändentreten diejenigen in den

Vordergrund, welche dur<h den Dien�t, den �ie dem Men�chen lei�ten (z. B. Haus-
tiere, Vögel, Seidenraupe, Getreide- und Ge�pin�ipflanzen, Ob�tbäume, das Salz,
die Kohle), oder dur< den Schaden, den �ie dem Men�chen thun (Giftpflanzen),
oder etwa dur<h die Eigentümlichkeitihres Lebens und ihrer Lebenswei�e (z. B.

Schmetterling, Trichine, Bandwurm, Biene, Amei�e) be�onderes Jutere��e erregen.
Jn der mehrkla��igen Schule kann niht uur eine Vermehrung der Gegen-

�tände, �ondern auch cine �y�temati�che Ordnung der�elben und ein näheres Ein-

gehen auf ihre gewerbliche Verwendung �tattfinden. Die Gewöhnung der Kinder

zu einer aufmerk�amen Beobachtung und ihre Erziehung zu �inniger Betrachtung
der Natur i� überall zu cr�treben.

35. Naturlehre.
In dem naturkundlichen Unterrichte der Schule mit cinem oder zwei Lehrern

�ind die Schüler zu einem annähernden Ver�tändnis derjenigen Er�cheinungen zu

führen, welche �ic täglih umgeben.
Jn der mchrkla��igen Schule ift der Stof �o zu erweitern, daß das Wichtig�te

aus der Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung der Körper, vom Schall,
vom Lichte und von der Wärme, vom Magnetismus und der Elektrizität zu geben
i�t, �o daß die Kinder im �tande �ind, die gewöhnlicheren Naturer�cheinungen und
die gebräuchlich�ten Ma�chinen erklären zu können.

36. Ge�ang.
Ju dem Ge�angunterrihte we<�eln Choräle und Volkslieder ab. Ziel ift,

daß jeder Schüler niht nux im Chor, �ondern auh einzeln rihtig und �icher
fingen könne und bei �einem Abgange eine genügende Anzahl von Chorälen und

Volksliedern, leztere möglih�t unter �icherer Einprägung der ganzen Texte, als

fe�tes Eigentum inne habe.
37, Der Turnunterricht.

Der Turnuntericht wird auf dex Mittel- und Ober�tufe den Knaben in wöchent-
lih zwei Stunden na<h dem dur< Cirkular - Verordnung vom 8. Oktober 1868

eingeführten Leitfaden für den Turnunterricht in den preußi�chen Volkshulen
erteilt. Wün�chenswert i�t, daß au<h auf der Unter�tufe Turn�piele und Vor-

übungen ange�tellt werden.

38. Unterricht in weiblihen Handarbeiten.
Der Unterricht in weiblichenHandarbeitenwird, wenn thunlih, �hon von

der Mittel�tufe an in wöchentlichzwei Stunden erteilt.

E35, Vor�chriften über die Aufnahmeprüfung an den

Kgl. Schullehrer-Seminarien.

8 1. Anjedem Schhullehrer-Seminarfindet alljährlih einige Zeit vor dem

Beginn des neuen Kur�us cine Aufnahmeprüfung �tatt. Der Termin der�elben
wird �eitens des Provinzial-Schul-Kollegiums dur< das. Regierungs-Amtsblatt
bekannt gemacht.
$ 2. Zu der Prüfung �ind alle A�piranten, welche den Nachweis ihrer Un-

be�choltenheit, ihrer Ge�undheit und der für die Ko�ten des Aufenthaltes am
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Seminar ausreichenden Mittel führen können und das vor�chrif�tsmäßige Alter

erreicht haben, zuzula��en, gleichviel, ob �ie ihre Vorbildung in Volks�chulen,
Mittel�chulen, Real�chulen, Gymna�ien, Präparanden- An�talten oder privatim
empfangen haben.

8 3, Die Meldung ge�chieht bis �päte�tens drei Wochen vor dem Prüfungs-
termine bei dem Seminar-Direktor, welcher die eingereichten Atte�te (vergl. $ 4)
zu prüfen und aufgrund der�elben, wenn die vorge�chriebenen Bedingungenerfüllt
�ind, die Zula��ung zum Examen zu ge�tatten hat. Ein A�pirant, welcher die

Prüfung bercits dreimal ohne Erfolg abgelegt hat, i� abzuwei�en.
(Anm. Das Re�k. d. g. M. v. 2. Januar 1852 (Min.-Bl. S. 7) be�timmt, daß

A�piranten, welche die Aufnahmeprüfung niht be�tanden haben, vor Ablauf eines halben
Jahres in kein Seminar aufzunehmen �ind.)

8 4. Der Meldung �ind folgende Atte�te beizufügen:
1) das Taufzeugnis (Geburts�chein),
2) ein Jmpf�chein, ein Nevaccinations�hein und ein Ge�undheitsatt-#, aus-

ge�tellt von einem zur Führung eines Dien�t�iegels berechtigten Arzte,
3) für diejenigen A�piranten, welche unmittelbar von einer anderen Lehr-

an�talt kommen, ein Führungsatte�t von dem Vor�tande der�elben, für die
anderen ein amtliches Atte�t über ihre Unbe�choltenheit,

4) die Erklärung des Vaters oder an de��en Stelle des Näch�tverpflichteten,
daß ex die Mittel zum Unterhalte des A�piranten während der Dauer

�eines Seminarkur�us gewähren werde, mit der Be�cheinigung der Orts-

behörde, daß er über die dazu nötigen Mittel verfüge.
Der A�pirant muß bei �einem Eintritte in das Seminar das 17. Lebensjahr

vollendet und darf das 24. noh niht über�chritten haben; do< kann die Zula��ung
eines älteren A�piranten vom Provinzial-Schul-Kollegium genehmigt werden, wenn

jie in Rück�icht auf �eine Per�önlichkeit und �eine bisherigen Lebensverhältni��e un-

bedenklichi�t.
Anm. Präparaden, welche körperlih gehörig entwi>elt �ind und hoffen la��en, daß

�ie die Prüfung mit befriedigendem Erfolge be�tehen werden, dürfen zu der�elben vom Prov.-
Schulkollegium zugela��en werden, wenn thnen bis zum Prüfungstermin an dem vor�chrift3-
mäßigen Alter von 17 Jahren niht mehr als 3 Monate fehlen. Fehlen mehr als 3 Monate,
�o bedarf es für die Zula��ung zur Aufnahmeprüfung der mini�teriellen Genehmigung.
A�piranten, die das vor�chriftsmäßige Alter er�t 6 Monate na<h dem Prüfungstermin er-

reichen, �owie �olche, bei denen die eine oder die andere der beiden oben erwähnten Voraus-

�ezungen nicht zutrif}�t, �ind ohne weiteres von der Prüfung auszu�hließen. Re�k. d. g. M.
v. 3. Mai 1873, VU. 16200 (Centralbl. S. 279).

A�piranten, welche körperlih ge�und und gehörig entwicelt �ind und die Aufnahme-
prüfung mit be�riedigendem Erfolge be�tanden haben, können mit Dispen�ation �eitens des

Prov.-Schulkollegiums ins Seminar aufgenommen werden, wenn �ie das 17. Lebensjahr
innerhalb der er�ten 6 Monate nah dem Aufnahmetermin erreihen. Alle andern �ind aus-

zu�chließen. Rejk. v. 4. Mai 1876, U. III. 4653 (Centralbl. S. 286).

8 5. Die für die Aufnahme in das Seminar geeignet befundenen A�piranten
werden einer ärztlichen Unter�uhung dur<h den An�taltsarzt unterwor�en, von

deren Ergebnis die �hließlihe Ent�cheidung abhängt.
(Anm. Nach dem Re�k. d. g. M. v. 19. Septbr. 1848 (Min.-Bl. S. 298) i�t die Zu-

la��ung jüdi�cher A�piranten auf den Mitgenuß des Seminar-Unterrichts be�chränkt.)

8 6. Die Prüfung wird von dem Seminarlehrer-Kollegium unter Vor�iß
cines Kommi��ars des Provinzial-Schul-Kollegiumsabgehalten. Den Kreis-Schuk-
In�pektoren und den Präparandenbildnern des Bezirks i�t es ge�tattet, der�elben
beizuwohnen. : :

$ 7. Die Prüfung i�t eine �chriftlihe und eine mündlihe. Jn der �chrift-
lihen Prüfung hat der Examinand über ein aus �einem An�chauungskrei�ege-
wähltes Thema eine kleine Aus3arbeitungzu fertigen und eine Anzahl von Fragen
aus dem Gebiete dex ver�chiedenen Prüfungsgegen�tände zu beantworten. Die



Uufgaben find �o zu �tellen, daß ihre Lö�ung ganz kurz gegeben werden kann und

nicht mehr Zeit als zwei bis drei Minuten erfordert. Die Prüfungs-Kommi��ion
i�t befugt, �olhe Prüflinge, deren Unreife �ich in den �hriftlihen Arbeiten zweifellos
herausge�tellt, von der ferneren Prüfung auszu�chließen. Die mündliche Prüfung
verbreitet �ich über �ämtliche obligatori�che Lehrgegen�tände des Seminarunterrichtes
mit Aus�<hluß der Schulklunde. Jeder Seminarlehrer prüft in den Gegen�tänden,
in denen ex im Seminar unterrichtet. Die Prüfung i�t thunlih�t von dem ganzen
Kollegium abzuhalten. Jm anderen Falle werden fo viele Gruppen gebildet, als

Examinatoren vorhanden �ind; jedo<h muß jeder Examinand, über de��en Reife
unter den Prüfenden eine Ver�chiedenheit der An�ichten hervortritt, in denjenigen
Gegen�tänden, in denen er zu �{hwa< er�cheint, no< einmal vor dem ganzen
Kollegio geprüft werden.

$ 8. Bei der Beurteilung �ind die Lei�tungen in 1) Religion, 2) Sprache,
3) Rechnen und Raumlehre, 4) Mu�ik, 5) Realien und Ge�chichte je unter eine

gemein�ame Hauptcen�ur zu bringen. A�piranten, welche in einer die�er Haupt-
cen�uren das Prädikat „ungenügend“ erhalten haben, �ind zurückzuwei�en, �ofern
�ie �ich niht in den übrigen Gegen�tänden derart unterrichtet exwie�en haben, daß
eine Ergänzung ihrer Lücken in dem betreffenden Fache von ihnen erwartet werden

darf. Wenn die unzureichenden Lei�tungen in der Mu�ik im Mangel an Gehör
begründet find, �o kann gleihwohl die Aufnahme�tattfinden. Wegen ungenügender
oder ganz mangelnder Vorbildung eines A�piranten im Orgel�piele darf dem�elben
die Aufnahme niht verweigert werden.

8 9. Jn dex Aufnahmeprüfung haben die Examinanden die nach�tehend be-

zeihneten Kenntni��e und Fertigkeiten nachzuwei�en.
a. in Religion: Die Evangeli�chen:

Bekanni�chaft mit der Ge�chichte alten und neuen Te�tamentes, ein�<hließli<
der zum Ver�tändnis der�elben erforderlichen Kenntnis des Schauplazzes der�elben.
Der A�pirant muß befähigt �ein, die bekannten bibli�chen Ge�chichten frei, im An-

�{<luf��e an die Ausdru>swei�e dex Bibel zu erzählen und über den religiö�en
und �ittlichen Jnhalt der�elben Auskunft zu erteilen. Der�elbe muß ferner den
dem Religionsunterrichte im Seminar zugrunde liegenden Katehismus mit den

Erklärungen na< Wort- und Sachinhalt beherr�hen, namenilih über die Be-

deutung der einzelnen Worte Rechen�chaft geben können, au< zu den Geboten,
den Glaubensartikeln und den Bitten des Vaterun�ers die wichtig�ten Beleg�tellen
aus der heiligen Schrift, �owie pa��ende Liederver�e auswendig wi��en und Bei-

�piele aus der bibli�hen Ge�chichte zu den�elben angeben fönnen. Er muß über
den Jnhalt der einzelnen Bücher der heiligen Schrift eine allgemeine, über das
1. Buch Mo�is, die P�almen, die vier Evangelien, die Apo�telge�chichte eine eiwas

genauere Auskun�t zu erteilen im�tande �ein. Er muß die Haupt�achen von der

Reformationsge�chichtewi��en und etwa 20 gei�tlihe Lieder inne haben, in den

Jnhalt der�elben eingeführt �ein, �ie mit guter Betonung und gutem Ausdru>

vortragen, �owie über thre Verfa��er Rechen�chaft geben können.

Die Katholi�chen:
Der Examinand �oll im�tande �ein, die heiligen That�achen des alten und

neuen Te�tamentes im An�chlu��e an die Fa��ung eines guten Hi�torienbuchesmit

�inngemäßer Betonung zu erzählen; eine �olhe Kenntnis von dem Schauplaybe-

�igen, wie �ie zum Ver�tändni��e des Einzelnen erforderlich i�t; im Auffindender
in der Erzählung enthaltenen Glaubenswahrheitenund Sittenlehren Ubung zeigen,

Zahl, Einteilung und Hauptinhalt der bibli�hen Schriften kennen. Er muß
wortgetreue Kenntnis des größeren Diözejan-Katechismuserlangt, Ver�tändnis des
Wort- und Sachinhaltes und Übung im Wiedergeben dex einzelnen Gedankenmit
anderen Worten und nach eigener Fa��ung erlangt haben. Er �oll zwanzigLieder-
texte auswendig wi��en, in den Jnhalt der�elben eingeführt �ein und fie mit guter
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Betonung und eben�olhem Ausdru>e vortragen können; auh dürfen ihm die

Diöze�an: und die vorzüglich�ten Schußheiligen der Kirche in ihrem Leben und

Wirken, �owie jene Gebete niht fremd �ein, deren Verrichtung dem katholi�chen
Chri�ten geboten i�t.

b. im Dent�chen:
1. Kenntnis der Wort-, Wortbildungs- und Saßlehre. Präparand muß die

einzelnen Regeln 2c. an Sprichwörtern und an Mu�ter�äßen aus den Schriften
der deut�chen Dichter und Volks�chrift�teller nahwei�en können.

2. Ex muß lautrichtig, logi�h richtig und fließend vom Blatte le�en können
und über das Gele�ene Nechen�chaft zu geben, die einzelnen Wörter zu be�timmen,
die Sätze zu be�timmen und zu analy�ieren vermögen.

3. Er muß die Hauptarten der Poe�ie an Proben aus den deut�chen Kla��ikern
kennen gelernt haben und einige Gedichte erzählenden Jnhalts von Schiller,
Uhland, Rüd>ert 2c., die �einem Ver�tändni��e zugänglich �ind, auswendig wi��en,
mit Ver�tändnis und gutem Ausdru>ke �prechen und über ihren Jnhalt Auskun�t
geben können.

4. Er muß orthographi�h und grammati�ch rihtig �hreiben und Auf�äge,
deren Stoff ihm gegebeni�t odex in �einem An�chauungskrei�e liegt, fertigen können.

e. im Rechnen:
Gewandtheit und Sicherheit im Kopfrehnen, Vertrautheit mit der Wei�e des

Tafelrechnens. Stoff: die vier Species mit unbenannten und benannten Zahlen,
mit ganzen Zahlen und mit gemeinen und mit Dezimalbrüchen, Regel de tri, die

bürgerlichen Rehnungs3arten, ein�chließlih der zu�ammenge�egzten Teilungs- und

Mi�chungsrehnung. Elementare Lö�ung algebrai�her Aufgaben. Der A�pirant
muß zu �elb�tändiger, �icherer und �chneller Lö�ung der ihm ge�tellten Aufgaben
befähigt �ein und zeigen, daß ex Ein�icht in die Gründe des Verfahrens ge-
wonnen habe.

d. in der Raumlcehre:
Elemente dex Planimetrie, Flächen- und Raumbere<hnungen.

e. in der Geographie:
Allgemeine Bekannt�chaft mit den fünf Erdteilen und Weltmeeren,nähere

mit derjenigen Europas und �pezielle mit der deut�hen. Die Hauptbegriffe aus

der mathemati�hen Geographie.
f. in der Ge�chichte:

Die Haupt�achen aus der alten Ge�chichte (wie der trojani�che Krieg, die

Pexr�erkriege, die Blüte Griechenlands, Alexander der Große, die Gründung Roms,
die Könige, die Vertreibung der Tarquinier, Camillus, die Gallier, die puni�chen
Kriege u. f. f.). Die Pflanzung und Ausbreitung des Chri�tentums, die Völker-

wanderung; nähere Bekannt�chaft mit den Hauptper�onen und Begebenheiten dex

deut�chenund der brandenburgi�ch-preußi�chen Ge�chichte bis zur Gegenwart. Ver-

�tändnis des Zu�ammenhanges i�t nicht zu fordern, eben�owenigVoll�tändigkeitder

Daten, �ondern es genügt, wenn der Präparand die Ge�chichtebis dahin in guten
Lebensbildern gelernt hat, dagegen i� Sicherheit des Wi��ens, namentlih auch
inbezug auf die Hauptdata unbedingte Forderung.

&. in der Naturkunde:

Die Naturge�chichteder drei Reiche �oll der Präparand an hervor�tehenden
Typen und Familien kennen gelernt haben; nähere Bekannt�chaft mit denKultur-

pflanzen, den Giftpflanzen und mit der Fauna und Flora der Heimat. Die

wichtig�ten phy�ikali�hen Lehren. Die Elemente der Chemie. Es i� wün�chens-
wert, daß dex Präpaxand auf der Grundlage des Experiments gelernt hat.
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h. im Schreiben:
Fertigkeit im Schnell�hön�chreiben und im Schreiben mit Kreide an. die Wand-

tafel. Präparand muß in all �einen Schrift�äßen eine deutliche, reine und ordent-

liche Hand�chrift haben.
i. im Zeichnen:

Freihand- und Linear-Zeichnen; einige Übungim Zeichnen an der Wandtafel.
k. in der Mu�ik: ö

Jin Gefange �oll der Präparand je 20 dex gangbar�ten Kirchenmelodieen und
der bewährte�ten Volkswei�en aus dem Lieder�toffe der Schule auswendig �ingen
fönnen. Der Ge�ang muß von groben Ver�tößen gegen JFntonation, Takt, Accen-

tuierung und Aus�prache frei �ein. Auch �oll A�pixant bereits einige Ubung be-

�igen, leichte Choräle und Bolkslieder vom Blatte abzu�ingen.
Jm Klavier�piele �oll er �ämtliche Tonleitern in Dur und Moll mit dem

rihtigen Finger�agzefe�t ein�tudiert haben, einige leichte memorierte Stücke, Etüden,
Sonatinen vortragen, auh leihte Klavier�äge mit einiger Sicherheit vom Blatte

�pielen können. Jm Violin�piele �oll Präparand die gebräuchlich�ten Dur- und
Molltonleitern in der er�ten Lage und bei mäßigem Tempo mit Reinheit aus-

führen, die aus dem Gedächtni��e zu �ingenden Choräle und Volkslieder auf der
Violine vortragen und leihie Melodieen ohne erheblihe Fehler gegen die Jnto-
nation von Noten unnmiittelbar ab�pielen können; Korrektheit in den Grundlagen
der Technik des Jn�trumentes i�t überall er�tes Erfordernis.

Jn der allgemeinen Mu�iklehre genügt die Kenntnis der ver�chiedenen Schlü��el,
Takt- und Tonarten, der gewöhnlichen Fremdwörter und Tempobezeichnungen,
der Jntervalllehre und der Tonverivandt�chaften.

Jn der Harmonielehre foll der Spieler den Dur- und Moll-Dreiflang, �owie
den Haupt�eptimenaccord in allen Lagen und Umkehrungennennen und �pielen können.

Jm Orgel�piele muß Präparand die elementaren Manual- und Pedalübungen
inne haben, cinen ausgejeßten vier�timmigen Choral ohne Vorbereitung von Noten

ab�pielen und leichte Orgel�tücke aus dem Gedächtnis vortragen können.

1. im Turnen:

ImTurnen muß der A�pirant �ämtliche in dem neuen Leit�aden für den

Turnunterricht in den preußi�chen Volkshulen verzeihneten Ubungen auszuführen
im�tande fein.

Anm. Die Seminarzöglinge haben bei ihrem Eintritt in das Seminar einen Nevers

zu unter�chreiben, dux<h den �ie fih verpflichten, bei einem freiwilligen Austritte oder bci
einer ver�chuldeten Entla��ung aus der Anftalt die dem Seminar verur�achten Ko�ten zurück-
zuer�tatten.° PSüdi�cheSchulamts-A�piranten können als Ho�pitanten zum Unterricht in den Schul-
lehrex-Seminarien und na<h Ab�olvierung des vorge�chriebenen Kur�us auh zu den Ubitu-

rienten-Prüfungen der Seminare zugela��en werden. Durch die Ablegung einer Prü�ung.
erwerben jüdi�che Examinanden aber nicht eine Berechtigung zur An�tellung als Lehrer an

chri�tlihen Schulen. °

©. Prüfungsorduung für BVolls�<hullehrer, Lehrer au Mittel�chulen
unnd Rektoren vom 15. Oktober 1822,

T. Prüfungen der Volks3�<hullehre.
8 1. Nach vollendetem Kur�us werden die Seminari�ten einer Entla��ungs-

prüfung unterworfen, aufgrund deren fie die Quali�ikation zur provifori�hen
Verwaltung eines Schulamtes erhalten.

(Anm. Das Re�k. d. g. M. v. 1. Juni 1826 (Kampy Annal. X, S. 363) verordnete
unter Nr. 10: Wer aus einem Seminar verwie�en i� oder das�elbe eigenmächtigund ohne
Abgangszeugnis verla��en hat, �oll in keinem Fall zur Prü�ung und noh vîel weniger ins



Schulamt zugela��en werden. — Die�e Be�timmung wurde indes dur<h Re�k. vom 28. Febr.
1834 (Ann. XVIII, S. 102) dahin modifiziert, daß �olche Zöglinge ihre Ausbildung für
das Lehramt außerhalb des Seminars fort�ezen und, wenn �ie na< Ablauf einer ange-
me��enen Zeit dur<h Zeugni��e des Pfarrers und Vor�tandes 1hres Aufenthaltsorts, �owie
des Schulin�pektors oder Superintendenten des Bezirks, in dem �ie wohnen, über ihren
Fleiß und ihr tadello�es Betragen �i<h gehörig auswei�en können, zur Lehrer-Prüfung zu-
gela��en werden dürften.) :

8 2. Zu die�er Prüfung werden auh niht im Seminar gebildete Lehramts-
Kandidaten zugela��en, welhe das zwanzig�te Lebensjahr zurüd>gelegtund durch
Zeugni��e ihre �ittlihe Unbe�choltenheit und ihre körperlihé Befähigung zur Ver-

waltung eines Lehramtes nachgewie�en haben.
(Anm. Nach mini�terieller Anordnung i�t eine Wiederholung der Prüfung niht zu

ge�tatten, wenn die�e �hon 3 mal vergeblich ver�ucht i}. S. Rek. v. 25. Mai 1882, U, III. a.

11409 (Centralbl. S. 563).
Nach dem Re�k. v. 26. Febr. 1881, UV. III. 205 kann hin�ihtli<h der niht in einem

�taatl, Schullehrer-Seminar vorgebildeten Lehramtskandidaten von dem mangelnden Alter

abge�ehen werden, wenn den�elben zur Zeit der Prüfung weniger als 6 Monate an dem
20. Lebensjahre fehlen.)

8 3. Die�e Lehramts-Kandidaten haben ih bis �päte�tens drei Wochen vor

dem Prüfungstermine, der durch das Regierungs-Amtzblatt bekannt gemacht wird,
unter Einreihung dex nach�tehend verzeichneten Zeugni��e bei dem Provinzial-
Schulkollegium zu melden. Die betreffenden Zeugni��e �ind:

1. das Taufzeugnis (Geburts�chein),
2. das Zeugnis eines zur Führung eines Dien�ti�iegel3 berechtigten Arztes über

normalen Ge�undheitszu�tand,
3. ein amtlihes Zeugnis über das �ittliche Verhalten des Kandidaten.

Außerdem hat Kandidat einen �elb�t gefertigten Lebenslauf beizufügen.
8 4. Die Prüfungs-Kommi��ion be�teht aus dem Kommi��arius des Königl.

Provinzial-Schulkollegiums als Vor�igendem, einem Kommi��arius derjenigen Re-

gierung, in deren Bezirk das Seminar liegt, dem Direktor und �ämtlichen ordent-

lichen Lehrern des Seminars.
Die Kreis�chulin�pektoren des Regierungsbezirkes können der Prüfung bei-

wohnen. Dex Königliche Kommi��arius i�} befugt, auh andern Perfonen den Zu-
tritt zu ge�tatten.

Anm. Hin�ichtlih der Prüfung katholi�her Schulamtskandidaten be�timmt das Re�k.
des g. M. vom 22. März 1827 (Annal. IX, S. 114),

1. daß zu den in den kath. Shullehrer-Seminaren �owohl mit den abgehenden Semi-

nari�ten, als den nicht in Seminaren gebildeten Bewerbern vorzunehmenden Prüfungen
jedesmal au< ein Kommi��arius der bi�höfl. Behörde hinzuzuziehen i�t, von wel<hem
die Prüfungs- und Wahlfähigkeits-Zeugni��e zugleih mit den Kommi��arien der Kgll.
Behörden vollzogen werden mü��en.

. Eine gleiche Zuziehung und Mitwirkung des bi�<höfl. Kommi��arius �oll auch �tatt-
finden bei der Prüfung katholi�her Seminari�ten in denjenigen Seminaren, in welchen
bis

jebt noch �owohl evangeli�he als fatholi�<he Zöglinge zu�ammen vorbereitet
werden. — — —

7. Jn Provinzen endlih, worin katholi�che Schullehrer-Seminare niht befindlich �ind,
mü��en die anzu�tellenden kath. Elementar-Schullehrer jedenfalls ein Zeugnis der

An�tellung8sfähigkeit, welches von einer bi�<höfl. Behörde des JFnlandes mit vollzogen
i�t, vorzuwei�en haben.

$ 5, Die nicht im Seminar gebildeten Lehramts-Kandidatenhaben �elb�t-
gefertigte Probezeihnungenund Probe�chri�ten beizubringen, die Seminari�ten die

Schreib- und Zeichenhef�tedes legten Jahres vorzulegen.
8 6. Die �chri�tlihen Arbeiten be�tehen in:

‘

1. einem deut�hen Auf�aße über ein Thema aus der Unterrichts-und Er-

ziehungslehre oder aus dem Gebiete des Unterrichtes in der deut�chen
Sprache und der Litteratur,

DOD



. einer Ausarbeitung aus dem Gebiete des Religions3unterrichtes,

. der ausgeführten Lö�ung von drei Au�gaben aus der Geometrie und Arith-
metik, und

. 5, 6. der Beantwortung von drei Fragen, von denen je eine aus der Ge-

�chichte, dex Naturkunde und der Geographie ge�tellt wird,
7. für diejenigen, welhe am Unterrichte | im Orgel�piel teilnahmen, die Be-

arbeitung eines Chorals.
;

Für die fakultativen Fächer treten hinzu, die Uber�eßzung eines zu�ammen-
hangenden Stückes aus dem Deut�chen in die fremde Sprache und aus die�er
Sprache ins Deut�che.

Z
7. Für die er�te Arbeit �ind vier, für die anderen je zwei Stunden Zeit

u la��en.Î
8 8. Die Themata werden auf Vor�chlag des Seminarlehrer-Kollegiums von

dem Kommi��arius des Provinzial-Schulkollegiums be�timmt, die Arbeiten in Klau�ur
unter Auf�icht eines Seminarlehrers gemacht.

8 9. Die prakti�he Prüfung be�teht in der Ablegung einer Lehrprobe in
einem der obligatori�chen Lehrgegen�tände über ein dem Examinanden zwei Tage
vorher gegebenes Thema, zu welcher eine ausgeführte �hri�tlihe Dispo�ition bei-

zubringen ift. '

Wer in einem fakultativen Gegen�tande geprüft �ein will, hat, �oweit es

thunlich i�t, auh in die�em eine Lehrprobe abzulegen.
8 10. Die mündlihe Prüfung verbreitet �ih über �ämtliche Lehrgegen�tände

des Seminarunterrichts, innerhalb der dur<h den Lehrplan der An�talt be�timmten
Grenzen, doh i� der Kommi��arius des Provinzial-Schulkollegiums berechtigt,
einzelne Gegen�tände von der Prüfung auszu�hließen, wenn deren Behandlung
auf das Ergebnis der Prüfung nicht mehr von Einfluß �ein kann.

Formale Forderung i�t, daß der Examinand �i< über die ihm vorgelegten
Fragen in zu�ammenhängender Rede klar und be�timmt zu äußern vermöge.

Aufgrund �ehr guter �chri�tliher Arbeiten kann die Kommi��ion cinen Exami-
nanden von der mündlihen Prüfung in einzelnen Gegen�tänden oder überhaupt
dispen�ieren.

$ 11. Bei Prüfung jüdi�cher Kandidaten bildet die Religion keinen Prüfungs-
gegen�tand.

$ 12. Die mündliche Prüfung i�t vor der ge�amten Kommi��ion abzulegen.
$ 13. Uber die Ergebni��e der Prüfung in den einzelnen Gegen�tänden wird

cin Protokoll geführt.
Die Lei�tungen jedes Kandidaten in den einzelnen Fächern werden nah den

Prädikaten �ehr gut, gut, genügend, niht genügend, beurteilt.

Nach dem Gefamtre�ultat der Prüfung i�t zu ent�cheiden, ob dem Examinanden
die Qualifikation zu erteilen oder zu verjagen �ei.

Das lettere ge�chieht, wenn er in Religion oder in Deut�ch oder in Rechnen
oder in mehr als drei der andern Gegen�tände (Pädagogik, Singen, Zeichnen,
Schreiben, Ge�chichte, Geographie, Naturkunde, Geometrie) niht genügt hat.

8 14. Aufgrund der be�tandenenPrüfung erhalten die Examinanden ein
Zeugnis, welches nur den Namen, �owie die Per�onalien des Kandidaten, die Art
�einer Vorbildung (ob im Seminar gebildetoder nicht), eine Angabe über Fleiß
und Führung, die Urteile über die �hriftlihen Arbeiten und die Lei�tungen des

Examinanden in den einzelnen Lehrgegen�tänden, �owie über die abgelegteLehr-
probe enthält. Jn ein Ge�amtprädikat werden die Cen�uren niht gefaßt. Jn
dem Zeugni��e i�t auh die Befähigung auszu�prechen, welche �i< der Kandidat
im Orgel�piel oder in einer der fremden Sprachen erworben hat.

8 15. Die Auf�ichtsbehörde fügt dem Zeugnis �odann die Be�cheinigungder

Qualifikation des Kandidaten �ür die provi�ori�che Verwaltung cines Elementar-
hulamtes bei.

OI
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(a. Die gemeinte Auf�ichtsbehörde i�t nah dem Re�k. d. g. M. v. 5. April 1873, UV.
11754 (Centralbl. S. 214) die Regierung. —

b, Die�es Zeugnis berechtigt oder befähigt nur zur provi�ori�chen (interimi�ti�hen) An-

�tellung. Die definitive An�tellung i�t von der Ablegung der zweiten Prüfung abhängig.
c. Zu dem Zeugnis i} ein Stempel von 1,50 Æ zu verwenden. (Re�k. dex MM. d.

g- A. und der Finanzen vom 30 Juli 1831 (Annal. Bd. 15, S. 562). Beglaubigte
Ab�chriften der Zeugni��e �ind ebenfalls �tempelpflihtig, da das Original es i�. Re�k.
d. M. der F. v. 16. Januar 1823. Doch darf dem Prüfling auh der Betrag er:

la��en und das Zeugnis „�tempelfrei wegen Armut“ ausgehäudigt werden.)
$ 16. Frühe�tens zwei, �päte�tens fünf Jahre nach der er�ten Prüfunghaben

die Volks�chullehrer an einem Seminar desjenigen Regierungsbezirkes, in dem �ic
ange�tellt �ind, in ciner zweiten Prüfung die Qualifikation für die definitive An-

�tellung zu erwerben.

(Anm. 1. Über die Verpflichtung der Lehrer, die zweite Prüfung an einem Seminar
des Negierungsbezirks zu machen, in welchem �ie ange�tellt �ind, vergl. Centralbl. 1877, S. 632.

Anm. 2. Auch die an höheren Schulen ange�tellten Elementarlehrer haben, um definitiv
ange�tellt werden zu können, die zweite Prüfung abzulegen).

8 17. Die Prüfungskommi��ion i� wie bei der er�ten Prüfung zu�ammen:
ge�etzt. Auch im übrigen kommen die Be�timmungen des $ 4 hier zur Anwendung.

8 18. Der Termin zu die�er Prüfung wird durch das Negierungs-Amtsblatt
bekannt gemacht.

8 19. Die Meldung zu die�er Prüfung i� �päte�tens vier Wochen vor dem

ange�eßten Termine bei dem Provinzial-Schulkollegium durch den Kreisf�hulin�pektor
einzureichen. Der�elben i� beizufügen:

1, ein Zeugnis des Lokal�chulin�pektors,
2. eine von dem Examinanden �elb�tändig gefertigte Ausarbeitung über ein

von ihm �elb�t gewähltes Thema, mit der Ver�icherung, daß er keine andern
al3 die von thm angegebenen Quellen dazu benußt habe,

3. eine von ihm �elb�t gefertigte Zeichnung, und
4. eine Probe�chrift, beide unter der�elben Ver�icherung.

(Anm. Die Auf�ichtsbehörde, d. i. die Regierung, hat die Be�cheinigung zu erteileu,
daß �i<h der Examinand zur definitiven An�tellung eigne, event. gegen die Zula��ung des-

�elben zur Prüfung Bedenken geltend zu machen, weshalb der�elben vom Schulkollegiun
ein Verzeichnis der angemeldeten Examinanden einzureihen i�t. Re�k. d. g. M. v. 15. Mai

1873, U. 17559 (Centralbl. S. 335). Lehrer, welhe fi<h während ihrer provi�ori�chen
(interimi�ti�hen) An�tellung in und außer dem Amte tadelnswert geführt haben, �ind zur

zweiten Prüfung nicht zuzula��en. Re�k. v. 4. Mai 1872 (Centralbl. 357).

8 20. Das Provinzial-Schulkollegium ent�cheidet aufgrund der cingereichten
Zeugni��e über die Zula��ung zur Prüfung und überwei�t diejenigen Examinanden,
deren Meldung angenommen worden i�t, dem betreffenden Seminar.

(Anm. Die Zula��ung zur zweiten Prüfung �eht die provi�ori�he An�tellung des

A�piranten innerhalb des preuß. Staats voraus, und �ind �olche Lehrer, welche nicht inner-

halb der preuß. Monarchie ange�tellt �ind, zu der�elben niht zuzula��en. Re�k. v. 4. Oktbr.
1877 (Centralbl. S. 632).

$ 21. Es �teht dem Examinandenfrei, bei �einer Meldung eine Prüfung in

den fakultativen Lehrgegen�tänden des Seminarunterrichtes oder in denjenigen
Fächern zu beantragen,in denen er eine Steigerung der bei der er�ten Prüfung
erhaltenen Prädikate zu erlangen wün�cht.

:

8 29. Die �chri�tlihe Prüfung be�teht in der Anfertigungeines Auf�ages
über cin Thema aus der Schulpraxis und je einer Arbeit aus dem Gebietedes

Religionsunterrichtes und eines andern Lehrgegen�tandes in �{hulmäßiger Be-

handlung. Jüdi�che Kandidaten haben zwei Arbeiten der leztern Art anzufertigen.
Die Aufgaben werden auf Vor�chlag des Seminarlehrer-Kollegiumsvon dem

Kommi��arius des Provinzial-Schulkollegiums be�timmt. Die Arbeiten find in

Klau�ux unter Ju�pektion eines Mitgliedes der Prüfungskommi��ion anzufertigen.
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Die prakti�che Prüfung be�teht in einer Lehrprobe über einen Gegen�tand des

Volkschulunterrichtes, zu welcher die Aufgabe am Tage vorher be�timmt i�t.
Die mündliche Prüfung verbreitet �ih über die Ge�chichte des Unterrichtes,

die Unterrichtslehre, die Schulpraxis und über die Methodik der einzelnen Lehr-
gegen�tände.

Nach dem Erme��en der Kommi��ion fannbei jedem Examinanden auf das

po�itive Wi��en eingegangen werden. |

Die Prüfung wird kollegiali�<habgenommen.
(Anm. Nach dem Re�k. d. g. M. v. 3. März 1883, U. Il. a. 15401 (Centralbl.

S. 509f.) kommt es bei der zweiten Prüfung darauf an, zu ermitteln, ob dex Kandidat

zunäch�t in dex Unterrichtserteilung �elb�t ausreichend ge�hi>t geworden i�t, �ih eine ge-
nügende Ein�icht in die Methoden der einzelnen Unterrichisgegen�tände erworben hat, und
ob ihm die �ür legtere wihtigen Lehr- und Lernmittel bekannt �ind, insbe�ondere, ob er die

Schulkunde, die Schulpraxis, die Grund�äße der Volks�chulerziehung ver�teht. Ferner wird

auch darauf Gewicht zu legen �ein, daß er eine genaue Kenntnis der in dem Bezirk �einer
Amtsthätigkeit geltenden Verordnungen über Schuldisziplin, Schulver�äumni��e, Dispen�ation
vom Schulbe�uche, Ferien, Schulentla��ung, Sprachunterricht in utraqui�ti�hen Schulen und

�on�tiger zur Ver�ehung einer Lehrer�telle wejentlihen Be�timmungen der Schulverwaltung be�ißt.
Außerdem i} noh zu ermitteln, ob der Kandidat in irgend einem Gegen�tande �elb�tändig
weiter gearbeitet hat.)

8 23. Die Lei�tungen dex Examinanden in den einzelnen Gegen�tänden
werden na< den Prädikaten: �chr gut, gut, genügend, niht genügend, beurteilt.

Einem Examinanden, de��en Lehrprobe niht genügte, i�t die Qualifikation
unbedingt zu ver�agen; übrigens gelten für die Ent�cheidung über das Ge�amt-
re�ultat die�elben Grund�äßze, wie bei der er�ten Prüfung.

8 24. Aufgrund dex be�tandenen Prüfung erhalten die Examinanden ein

Zeugnis, aus wel<hem das Re�ultat der Prüfung in den einzelnen Fächern hervor-
geht. Die Auf�ichtsbehörde fügt dem�elben die Be�cheinigung hinzu, daß der

Examinand zur definitiven An�tellung be�ähigt �ei.
_… 8 25. Erxaminanden, welche in dex von thnen beantragten be�ondecn Prüfung

feine höhere Cen�ur als in der er�ten Prüfung erlangt haben, darf aus die�em
Grunde, wenn �ie im übrigen be�tanden haben, das Zeugnis und die Be�cheinigung
threx Be�ähigung zur definitiven An�tellung nicht ver�agt werden.

8 26. Solchen Examinanden, welche in der er�ten Prüfung bei guten Lei�tungen
in Religion, Rechnen und Deut�ch, außerdem no< in den Realien oder in einer
der fremden Sprachen das Prädikat „gut be�tanden“ erlangt oder in der zweiten
Prüfung �ih das�elbe nachträglih erworben haben und in allen Teilen der letzteren
„gut“ be�tanden �ind, kann die Befähigung zum Unterrichte in den Unterkla��en
von Mittel�hulen und höheren Töchter�chulen verliehen werden. Die�es Zeugnis
befähigt �ie indes nicht zum Unterrichte in den Oberkla��en die�er Schulen; viel-

mehr muß die Qualifikation dazu in der Prüfung für Lehrer an Mittel�chulen
be�onders erworben werden.

(Bemerk. Jn Königsberg O�tpr. i�t eine Fortbildungsan�talt für Lehrer eingerichtet,
zu der alle Volks3- und Elementar�chullehrer von öffentl. und priv. Schulen zugela��en werden.

Das Statut der�elben v. 14. Febr. 1881 (be�tät. unterm 1. März 1881) f. im Centralbl.

1881 S. 8387.)

II. Prüfung dex Lehrex an Mittel�chulen.
8 1. Die Berechtigung zur An�tellung als Lehrer an den Oberkla��en der

Mittel�chulen und höheren Töchter�chulen wird dur< Ablegung der Prüfung für
Lehrer an Mittel�hulen erworben.

:

$ 2. Zu die�er Prüfung werden zugela��en: Gei�tliche, Kandidatender Theo-
logie oder der Philologie und �olche Volls�chullehrer,welcheihre zweitePrüfung
be�tanden haben und �i< über bisherige ordnungsmäßige Amtsführung auszu-
wei�en vermögen.
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(Anm. Zur Prüfung für Mittel�chulen �ind alle Kandidaten der Theologie oder Philo-
logie zuzula��en, welche mit dem Zeugnis der Reife die Univer�ität bezogen und auf der-

jelben minde�tens 3 Jahre hindur<h Theologie oder Philologie �tudiert haben. Eine vor-

gängige andere Prüfung i�t von ihnen nicht zu verlangen. Re�l d. g. M. v. 10. Februar
1875, U. III. 1263 (Centralbl. 1875, S. 98).

8 3. Das Schulkollegium jeder Provinz �ett jährli<h zwei Termine für dic

Prü�ung an und veröffentlicht die�elben dur<h das Amtsblatt.

$ 4. Die wi��en�chaftlih gebildeten, no< nicht als Lehrer fungierenden
Kandidaten melden �i<h unmittelbar, die im Amte �tehenden Lehrer durch ihre
Kreis�hulin�pektoren bei den Provinzial-Schulkollegien.

Der Meldung �ind beizufügen:
1. ein �elb�t gefertigter Lebenslauf, auf de��en Titelblatt der voll�tändige Name,

der Gebuxrtsort, das Alter, die Konfe��ion und das augenbli>lihe Amts-

verhältnis des Kandidaten angegeben i�t;
2. die Zeugni��e über die bisher empfangene Schul- odex Univer�itätsbildung

und über die bisher abgelegten theologi�chen, philologi�chen oder Seminar-

prüfungen;
3. ein Zeugnis des zu�tändigen Vorge�etzten über die bisherige Thätigkeit des

Examinanden im öffentlichen Schuldien�te.
Diejenigen, welche noh kein öffentlihes Amt bekleiden, haben außerdem

einzureichen:
4. ein amtlihes Führungsatte�t und
5. ein von einem zur Führung eines Dien�t�iegels berechtigten Arzte ausge-

�telltes Atte�t über normalen Ge�undheitszu�tand.
8 5. Es wird für Abhaltung der Prüfung in jeder Provinz an dem Site

des Provinzial-Schulkollegiums eine be�ondere Kommi��ion gebildet.
Die�elbe be�teht aus dem Kommi��arius des Provinzial-Schulkollegiums als

Vor�ißendem, aus zwei vom Oberprä�identen ernannten Regierungs�chulräten, einem

Seminardirektor, einem Seminar- und einem Gymna�ial- oder Real�chullehrer,
welche ebenfalls von dem Oberprä�identen ernannt werden.

8 6. Das Provinzial -Schulkollegium �tellt jedem Examinanden unmittelbar
nach �einer Meldung eine Aufgabe aus dem Gebiete der Pädagogik, welche er

binnen 6 Wochen in wi��en�chaftli<h begründender Form zu lö�en und mit der

Ver�icherung, keine andern als die von ihm angegebenen Hülfsmittel benußt zu
haben, einzureichen hat.

8 7. Die Prüfung i�t eine theoreti�he — �hriftlihe und mündlihe — und
eine prakti�che.

8 8. Jn der �chriftlichen Prüfung hat Examinand einen Auf�ay über ein

pädagogi�ches Thema, eine Über�ezung aus dem Deut�chen in diejenige fremde
Sprache, in welcher ex die Qualifikation zu erlangen wün�<ht, und aus der�elben ins

Deut�che, �owie eine Arbeit entweder aus dem Gebiete des Religionsunterrichtes
oder der Ge�chichte oder der Mathematik oder der Naturkunde zu fertigen.

Zwi�chen die�en Gegen�tänden �teht dem Examinanden die Wahl frei, jüdi�che
Kandidaten können die�elbe jedo<h niht auf das Gebiet des Religionsunterrichtes
lenkten. Sämtliche Arbeiten werden in Klau�ur und unter Au��icht gefertigt, bci

Über�etzungen in cine fremde Sprache i�t der Gebrauch des Lexikons ge�tattet.
Die Themata werden auf Vor�chlag der Examinatoren von dem Kommi��arius

des Provinzial-Schulfkollegiumsbe�timmt. i

Zujeder Arbeit �ind dem Examinanden 4 Stunden Zeit zu la��en.
$ 9, Die prakti�che Prüfung be�teht in der Ablegungzweier Lehrprobenin

ver�chiedenen Gegen�tänden, welche thunli<h�t in einer Mittel�chule abgehalten
werden, und zu denen dic Aufgabenam Tage vorher gegebenworden find,

Examinand hat eine �hriftlih ausgearbeitete Dispo�iton einzureichen.



_—_ 97 —

8 10. Die mündliche Prüfung, welhe vor der ge�amten Kommi��ion abge-
halten wird, verbreitet �ih über alle obligatori�chen Lehrgegen�tände des Seminar-

anterrites
mit Ausnahme der Mu�ik, des Zeichnens, des Schreibens und des

urnens.

Jeder Kandidat hat nachzuwei�en, daß ex in die�en Fächern die dur< den

Normallehrplan für das Seminar be�timmten,Kenntni��e gewonnen habe; doh
fann ihm die Prüfung in die�en aufgrund der Zeugni��e über früher abgelegte
Prüfungen erla��en werden.

'

8 11. Ferner hat der Kandidat in der Pädagogiï folgenden Anforderungen
zu genügen: |

Über�ichtlihe Bekannt�chaft mit der Ge�chichte der Erziehung und des Unter-

richtes, be�onders �eit der Reformation, eingehendere Kenntnis von dem Leben
und den Haupt�chriften eines der bedeutend�ten Pädagogen aus der Zeit von

1500 ab; Ein�icht in den Zu�ammenhang der Erziehungs- und Unterrichtslehre
und in deren Begründung dur<h P�ychologie und Ethik.

8 12. Der Kandidat hat endlich — nach �einer Wahl — entweder
a. in Religion und Deut�ch, oder
hb, in Religion und Ge�chichte — ein jüdi�her Kandidat in Deut�ch und

Ge�chichte —, oder:
e. in den mathemati�h-naturwi��en�cha�tli<hen Gegen�tänden, oder
d. in zwei fremden Sprachen

folgende Bedingungen zu erfüllen:
1. Jn Religion: Bekannt�chaft mit der heiligen Ge�chichte alten und neuen

Te�tamentes im Zu�ammenhange und mit den Hauptthat�achen der Kirchenge�chichte;
Ein�icht in das Sy�tem der chri�tlichen Lehre, in die Bedeutung der wichtig�ten
Unter�cheidungslehren und in die Methode des Religionsunterrichtes.

2. Jm Deut�chen: Sy�temati�che Kenntnis der deut�hen Grammatik, �owie
über�ihtlihe Bekannt�cha�t mit der deut�hen Litteraturge�chichte, eingehendere
Kenntnis einiger Hauptwerke der deut�hen Dichtung, vorzüglich der kla��i�chen
Periode der Neuzeit, und des Lebens der hervorragend�ten deut�hen Dichter und

Volkschri�t�teller und Ein�icht in die Methode des Gegen�tandes.
3. In der Ge�chichte: Bekannt�chaft mit der allgemeinen, genauere Bekannt-

�haft mit der vaterländi�chen Ge�chichte, Ein�icht in die Methode des Gegen�tandes
und Bekannt�chaft mit populären Mu�terdar�tellungen.

4. Jn der Geographie: Kenntnis der phy�ikali�hen und mathemati�chen Geo-

graphie. Eingehendere Kenntnis der phy�i�hen und politi�hen Geographie der

einzelnen Erdteile. Vertrautheit mit den Lehrmitteln für den geographi�chen
Unterricht, namentli<h den vorzüglih�ten Atlanten, Wandkarten, Globen und

Tellurien und Ein�icht in. die Methode des Gegen�tandes.
5. Jun dex Naturbe�chreibung:Über�ichtlicheSy�tematik der drei Reiche. Das

Wichtig�te über den Bau und die Bildungder Erdrinde; außerdem einige Bekannt-

�haft mit den zwe>mäßig�teu Hülfsmittelnfür den Unterricht: Abbildungen,
Nachbildungen, im Handel er�chienenenfy�temati�hen Zu�ammen�tellungen voa

Mineralien, Herbarien 2c., eben�o eine über�ichtlihe Kenntnis von dex modernen

populärenLittexratux des Gegen�tandes und Bekannt�chaft mit den Grund�äßen
er Methode.

VUN

6. dnder Phy�ik, der organi�chen und unorgani�chen Chemie: Über�ichtliche
Kenntnisdes ganzen Gebietes dic�er Disziplinen,insbe�ondere die Befähigung,
die Naturer�cheinungen- und die wichtig�tenMa�chinen zu erklären und auf die

phy�ikali�hen Ge�eße zurüczuführen, eine allgemeine Kenntnis der chemi�chen
Elemente und ihrer Verbindungen und deren Änwendung im men�chlichenHaus-
halte, �owie der <hemi�hen Technologie. Bekannt�chaft mit der Einrichtung und

em Gebrauch der im Unterrichte vorkommenden phy�ikali�hen Jn�trumente und
mit den Grund�ägzen der Methode.

Schulordnung. 7
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7. In der Arithmetik: Die Lehre von den entgegenge�eßten Größen. Rechnung
mit Potenzen. Quadrat- und Kubikwurzeln. Gleichungen des er�ten und zweiten
Grades mit einer und mehreren Unbekannten. Arithmeti�che und geometri�che
Progre��ionen. Logarithmen. Methodik.

8. Jn der Geometrie: Kenntnis der Planimetrie, der Stereometrie und der

Trigonometrie.
9. Ju den fremden Sprachen : a. im Lateini�chen: Die Fähigkeit, einen Ab-

<nitt aus Cä�ar und aus Ovids Metamorpho�en geläufig und korrekt zu über-

�een und auszulegen; Kenntnis der Formenlehre, der Hauptregeln der Syntax
und der Pro�odie ; þ. im Franzö�i�chen, bezichungswei�e im Engli�chen: Kenntnis
der Formenlehre und der Syntax und die Fertigkeit, einen profai�chen oder einen

leichten poeti�chen Ab�chnitt aus der betreffenden Sprache ins Deut�che, einen

leichten pro�ai�hen Ab�chnitt aus dem Deut�chen ins Franzö�i�che beziehungswei�e
Engli�che vom Blatte richtig zu über�eyen. Allgemeine Kenntnis der Ge�chichte der

franzö�i�chen, beziehungs8wei�e engli�chen National-Litteratur, dex Lebensge�chichte
und der Hauptwerke der bedeutend�ten Dichter.

13. Die Ergebni��e der Prüfung in den einzelnen Gegen�tänden werden
unter Anwendung der Prädikate �ehr gut, gut, genügend, nicht genügend beurteilt.
Als nicht be�tanden i� anzu�ehen, wer die in $ 10 geforderte allgemeine Bildung
niht nachzuwei�en vermag, fowie derjenige, de��en Lei�tungen in den von ihm
be�onders gewählten Gegen�tänden nicht genügt haben.

8 14. Aufgrund der be�tandenen Prüfung erhält der Examinand ein Zeugnis
über �eine Befähigung als Lehrer an Mittel�hulen und höheren Töchter�chulen.
Ju dem�elben wird das Ergebnis in den einzelnen Prüfungsgegen�tänden angegeben.

8 15. Bis auf weiteres hat jeder Examinand eine Gebühr von 4 Thalern
vor dem Eintritte in die Prüfung zu erlegen.

(Anm. Die Prüfungsgebühren werden bereits bei dem die Annahme der Meldung
erklärenden Be�cheide bez. bei Zu�tellung des Thema für die häuslihe Arbeit eingezogen.
Wenn der Examinand die häusliche Arbeit niht innerhalb der ge�tellten Fri�t bezw. Nach-
fri�t einreicht, �o erli�<ht das ge�tellte Thema, es verfallen damit aber zugleih die einge-
zahlten Gebühren. Leßgteresge�chieht auh, wenn der Examinand zwar die häusliche Arbeit

eingereiht hat, doh ohne genügende Ent�chuldigung zu der mündlichen Prüfung an dem

fe�tge�ezten Tage nicht er�cheint. Hat aber ein Examinand dur< Krankheit oder andere

erhebliche Gründe behindert niht er�cheinen fönnen, oder i�t er durch �olche verhindert ge-
we�en, die ihm ge�tellte Aufgabe zu bearbeiten, �o kann thm na< Erme��en der Prüfungs3-
fommi��ion, an welche etwaige Ge�uche die�erhalb zu richten �ind, die Häl�te oder dex ganze
Betrag zurüdcer�tattet werden.)

II1. Prüfung der Rektoren.

8 1. Die Berechtigung zur An�tellung als Seminardirektor, als Seminar-
lehrer, als Vor�teher von öffentlihen Präparandenan�talten, als Rektor von

Mittel�chulen oder höheren Töchter�hulen und zur Übernahme der Leitung von

Privat�chulen, welche den Charakter von Mittel�hulen oder von höheren Töchter-
�chulen haben, wird dur< Ablegung der Rektoratsprüfnung erworben. Die Ver-

pflichtung zur Ablegungdie�er Prüfung bezieht �i<h niht auf die tehni�chen, die

Mu�ik- und die Hilfslehrer am Seminar; au< können ausnahmswei�e �olche
Gei�tlihe und Lehrer bei ihrer Berufung in den Seminardien|t von der�elben
entbunden werden, welche die Prüfung für das höhere Lehramt be�tanden oder
in mehrjährigem Schuldien�te ihre Tüchtigkeitnahgewie�en haben.

(Anm. Die Prüfung pro rectorata kann �olchen Per�onen niht erla��en werden, welche
auf wirklicheRektoratsftellen berufen bezw. de�igniert �ind, auh wenn �ie ihre wi��en�chaftliche
Tüchtigkeit dur<h andere Prüfungen bereits nahgewie�en haben.)

8 2. Zur Rektoratsprüfung werden zugela��en:
1. Gei�tliche, Lehrer, Kandidaten der Theologie oder der Philologie, welche

das Examen als Lehrer an Mittel�chulen oder dasjenige für das höhere
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Lehramt be�tanden haben und wenig�tens drei Jahre im öffentlichen
Schuldien�te thätig gewe�en �ind; |

2. Gei�tliche, Lehrer, Kandidaten der Theologie oder der Philologie, welche
in eines dex im $ 1 bezeichnetenÄmter berufen und aufgrund ander-

weitig nachgewie�ener Tüchtigkeit mit Genehmigung des Provinzial-
Schulkollegiums von der vorgängigen Prüfungfür Mittel�hullehrer ent-
bunden worden �ind; |

3. Gei�tliche, Lehrer, Kandidaten der Theologieoder der Philologie, welche
zur Leitung einer Schule berufen worden �ind, die geringere Ziele als
die Mittel�chule verfolgt, aber herkömmlih von einem Rektor geleitet
wird, �owie Vor�teher von Privat�hulen, welhe den Charakter von

Volks�hulen haben.
8 3. Die Rektoratsprüfungwird an dem Site des Provinzial-Schulkollegiums

jeder Provinz im An�chlu��e an die Prüfung für Lehrer an Mittel�chulen von der

für die�e gebildeten Kommi��ion zweimal im Jahre abgehalten. Die Termine
werden dur< das Amtsblatt bekannt gemacht.

Ein Kommi��arius der Behörde, welche den Examinanden berufen hat, i�t
befugt, der Prüfung beizuwohnen.

8 4. Der Meldung zu der Prüfung �ind Lebenslauf und Zeugni��e in der-

�elben Wei�e wie bei der Meldung zu der Prüfung für Mittel�chullehrer beizufügen.
8 5. Jeder Examinand hat eine wi��en�chaftlihe Arbeit aus dem Gebiete

der Unterrichts- und Erziehungslehre oder aus der Schulpraxis binnen einer Fri�t
von 8 Wochen mit der Ver�icherung einzureichen, daß er keine andern als die von

ihm angegebenen Hilfsmittel benußt habe.
Das Thema wird von dem Provinzial-Schulkollegium dem Kandidaten gegeben.
8 6. Diejenigen Examinanden, welche die Qualifikation als Lehrer noh nicht

gewonnen haben ($ 2 al. 2. 3.), legen eine Lehrprobe über ein �elb�tgewähltes
Thema aus dem Gebiete des Unterrichtes derjenigen Schule ab, zu deren Leitung

�ie berufen �ind. Die mündliche Prüfung wird vor der ge�amten Kommi��ion
abgelegt.

Sie verbreitet �ich über die Ge�chichte der Pädagogik, über das Gebiet der

Erziehungs- und Unterrichtslehre in ihrem Zu�ammenhange mit der P�ychologie,
vorzüglich aber über �pezielle Methodik, über Schulpraxis, über Lehrmittel, Volks-
und JFugend�chriften.

Bei denjenigen Examinanden, welche die Prüfung für Lehrer an Mittel�chulen
niht gemacht haben, fann die Prüfung �i<h au< auf die po�itiven Kenntni��e
innerhalb der dur< den Lehrplan der An�talt, zu deren Leitung Examinand be-

rufen i�t, be�timmten Grenzen er�tre>en, bei Juden jedo<hnicht auf die Religion.
8 7. Aufgrund der be�tandenen Prüfung erhält der Examinand ein Zeugnis,

welches �eine Befähigung zur An�tellung als Rektor von Mittel�chulen oder höheren
Töchter�chulen, �owie als Vor�teher öffentliher Präparandenan�talten aus�pricht.
Diejenigen, welhe nur die Qualifikation für die Übernahme eines be�timmten

putesnachge�ucht und erworben haben, erhalten im Zeugnis die Be�cheinigung
über die�elbe.

8 8. Bis auf weiteres hat jeder Examinandeine Gebühr von vier Thalern
vor dem Eintritte in die Prü�ung zu entrichten.

Anm. Durch das Be�tehen der Rektoratsprüfungwird die Berechtigung zur Führung
des Refktortitels niht erworben; die�e Berechtigung tritt vielmehr er�t dann ein, wenn die
von dem Geprüften bekleidete Schul�telle eine Rektor�telle i�t, Der Rektortitel kann auh
nict als per�önliche Auszeichnung veclichen werden, �ondern �egt die Ablegung der Rektorats3-

prüfung voraus.
| |

Der Nachweis der Kenntnis fremder Spracheni� bei der Reftoratsprüfung notwendig,
enn der betr. Kandidat eine Schule leiten will, in der auh fremde Sprachen gelehrt werden.

Wennin einem �olchen Falle die Qualifikation für den Unterricht in den fremdenSprachen
früher niht nachgewie�en worden i�t, �o hat �i die Nektoratsprüfung auch auf die�e Unterrichts-

7%
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gegen�tände in dem in $ 12 Ne. 9 der Prüfungsordnung für Mittel�chullehrer vorge�hriebeuen
Umfange und Maße zu rihten. — Provi�ori�<h ange�tellte Seminarlehrer und Vor�teher
von Präparanden-An�talten können die Rektoratsprüfung mit Be�chränkung auf das be�timmte
Amt (pro 1oco) ablegen, erhalten dann aber au< nur die bedingte Befähigung nach $ 7.

Das�elbe gilt auh von andern Rektoratsbewerbern, welhe die Prüfung nur für eine be-

�timmte Stelle ablegen.
'

D. Die dur< Ne�k. d. g. M. v. 24. April 1874, U. I]. 1618, (Centralbl.
1874, S. 334 f.) veröffentlihte Prüfung8ordnung für Lehrerinuen und

Schulvor�teherinnen be�timmt:

$ 1. Zur Erteilung von Unterricht an Volks�<hulen, mittlern und höhern
Mädchen�chulen, �owie zur Leitung derartiger An�talten �ind nur �olche Lehrerinnen
befugt, welche ihre wi��en�chaftlihe und tehni�he Befähigung dur<h Ablegung
einer Prüfung nachgewie�en haben.

I. Prüfung der Lehrerinnen.
$ 2. Die Prüfung der Lehrerinnen wird entweder in Form der Eutla��ungs-

prüfung an einer zur Abhaltung der�elben berechtigten Lehrerinnen-Bildungsan�talt
oder vor einer dazu ernannten be�ondern Prüfungs-Kommi��ion abgelegt.

$ $. Zur Abhaltung einer Entla��ungsprüfung �ind berechtigt die Königl.
Lehrerinnen-Seminare zu Berlin, Droy��ig, Mün�ter, Paderborn und Po�en.
Außerdem kann die Berechtigung zur Abnahme einer Entla��ungsprüfung auf
Antrag des Kgl. Prov.-Schulkollegiums �olchen An�talten widerru�li<h verliehen
werden, welche �eit minde�tens 5 Jahren ihre Schülerinnen mit Erfolg für die

Ablegung der Lehrerinnen-Prüfung vorbereitet haben.
Die Entla��ungsprüfung wird unter dem Vor�iß eines Kommi��ars des Prov.-

Schul-Kollegiums von dem Lehrer-Kollegium der betr. An�talt abgehalten.
8 4. Für die Prüfung �ol<her Bewerberinnen, welche niht in einer zur

Abnahme von Entla��ungsprüfungen berechtigten An�talt vorgebildet �ind, werden
in den einzelnen Provinzen je na<h Bedürfnis be�ondere Kommi��ionen gebildet. .

Die Prüfung die�er Bewerberinnen mit der Entla��ungsprüfung an Lehrerinnen-
Bildungsan�talten zu verbinden, i�t nur mit be�onderer Genehmigung des Min.
d. g. A. ge�tattet.

8 5. Die Prüfungs-Kommi��ion ($ 4) be�teht aus einem Kommi��ar des

Provinzial-Schul-Kollegiums als Vor�ißenden und aus 3—5 andern vom Ober-

Prä�identen der Prov. ernannten Mitgliedern, welche vorzugswei�e aus den Reg.-
Schulräten, den Direktoren, �owie den Lehrern und Lehrerinnen der öffentlichen
höhern Mädchen�chulen und der Seminare der Provinz gewählt werden.

8 6. Die Prüfung der Lehrerinnen für Volfks�hulen i� mit derjenigen der

Lehrerinnen für mittlere und höhere Mädchen�chulen zu verbinden.
'

S 7. In jeder Provinz werden minde�tens 2 Prüfungen abgehalten. Die
Termine werden von dem Provinzial-Schul-Kollegium auf das Jahr angeme��en
verteilt, in jedem Jahre möglich�t zu der�elben Zeit ange�ezt und durch die Amts-

blätter der Provinz bekannt gemacht.
8 8. Zu der Prüfung werden nur �olche Bewerberinnen zugela��en, welche

das 18. Lebensjahr vollendet und ihre �ittlihe Unbe�choltenheit, �owie ihre körper-
lihe Befähigung zur Verwaltung eines Lehramts nachgewie�en haben.

Anm. Solche Bewerberinnen,welhe no< vor Schluß der Prüfung das 18. Lebens-

jahr zurü>legen, fönnen zu der�elben zugela��en werden. Re�k. vom 17. November 1876,
U. II. 13046.

8 9. Die Meldung erfolgt �päte�tens 4 Wochen vor dem ange�etzten Termine
bei dem Provinzial-Schul-Kollegiumunter der be�timmtenAngabe, ob die Prüfung
für Volks�hulen oder für mittlere und höhere Mädchen�chulen gewün�cht wird.
Der Meldung �ind beizufügen:
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1. ein �elb�tgefertigter Lebenslauf, auf de��en Titelblatt der voll�tändige
Name, der Geburtsort, das Alter, die Konfe��ion und der Wohnort der
Bewerberin angegeben i�t;

. ein Tauf- bezw. ein Geburts�chein;
. die Zeugni��e über die bisher empfangene Schulbildung und die etwa

�chon be�tandenen Prüfungen; |
. ein amtliches Führungszeugnis und
. ein von einem zur Führung eines Dien�t�iegels berechtigten Arzte aus-

ge�telltes Atte�t über den Ge�undheitszu�tand.
8 10. Die Prüfung ift eine theoreti�he — �chriftliche und mündliche — und

eine prafti�che.
$ 11. Jn dex �chri�tlihen Prüfung haben �ämtlihe Bewerberinnen einen

deut�chen Auf�aß anzufertigen, einige Rechenaufgaben zu lö�en und ein franzö�i�ches
Exercitium, diejenigen, welche die Befähigung für mittlere und höhere Mädchen-
�chulen erlangen wollen, auh ein engli�ches Exercitium zu fertigen.

Bewerberinnen, welche für den Unterricht in Volks�hulen die Befähigung zu
erlangen wün�chen, können die Prüfung im Franzö�i�chen ablehnen.

8 12. Die Aufgaben werden auf Vor�chlag der Mitglieder der Kommi��ion
von dem Vor�izenden be�timmt. Die Themata für den deut�chen Auf�aßg �ind �o.
zu wählen, daß hinlängliche Bekannt�cha�t mit dem Stoffe bei den Bewerberinnen

vorausge�eßt werden kann. Bei den Über�ezungen in eine fremde Sprache i�t der

Gebrauch des Wörterbuchs ge�tattet.
8 13, Die Arbeiten ($ 11) �ind in einem Tage zu vollenden und dürfen nicht

mehr als 7 Stunden in An�pru<h nehmen. Sie werden unter Auf�iht und in

Klau�ur gefertigt.
(Anm. Einer Verteilung der �{hriftl. Arbeiten auf 2 Tage �teht kein Bedenken entgegen.

Re�k. v. 1. Juni 1882 (Centralbl. S. 563).

$ 14. Vor Beginn der Arbeiten ($ 13) haben die Bewerberinnen cine von

ihnen gefertigte Probe�chrift auf einem halben Bogen Querfolio mit deut�chen und

lateini�chen Lettern, �owie eine �elb�tgefertigte Probezeihnung abzugeben.
$ 15. Die mündliche Prüfung wird vor der ge�amten Kommi��ion abgelegt

und verbreitet �ich über die Erziehungs- und Ünterrichtslehre, �owie über �ämt-
liche obligatori�che Lehrgegen�tände der höhern Mädchen-, bezw. der Volks�chule.

$ 16. Die prakti�che Prüfung (Lehrproben) wird thunlich�t in einer Mädchen-
�chule der�elben Kategorie abgelegt, für welche die Bewerberin die Befähigung
erlangen will. Jedenfalls halten �ih die Themata innerhalb der Grenzen des

Lehrplans der betr. Schule.
Die Aufgaben werden auf Vor�chlag der Mitglieder der Kommi��ion von dem

Vor�igenden be�timmt und den Bewerberinnen bei der per�önlichen Vor�tellung,
�päte�tens 24 Stunden vor dem für die Ablegung der Lehrproben be�timmten
Termine, gegeben. :

Für jeden Gegen�tand i�t eine �hriftli< ausgearbeitete Dispo�ition einzureichen.
8 17. Von den Bewerberinnen, welche die Befähigung für Volks�chulen er-

�angen wollen, i�t in den einzelnen Lehrgegen�tänden nachzuwei�en: :

1. Jn der Religion: Allgemeine Bekannt�chaft mit dem Lehrinhalte der heil.
Schrift und mit der h. Ge�chichte alten und neuen Te�taments in ihrem
Zu�ammenhange, �owie mit den Hauptthat�achender Kirchenge�chichte,Kenntnis
des Schauplatzes der h. Ge�chichte. Die Bewerberinmuß im�tande �ein,
eine bibli�che Ge�chichte im An�chlu��e an die Ausdruckswei�e derBibel —

ohne indes an den Wortlaut gebunden zu �ein — frei zu erzählen und
über den religiö�en und �ittlichen Jnhalt der�elben Auskunft zu geben. Sie

muß den Katechismus ihrer Kirche kennen, über den Sah- und Wortinhalt
des�elben Auskunft zu geben vermögen, zu �einer Erklärung Bibel�prüche,
bibl. Erzählungen, Liederver�e und Lieder heranzuziehenwi��en und eine
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Anzahl gei�tliher Lieder mit rihtigem Ver�tändnis aus dem Gedächtnis
wiedergeben und erklären.

2, Jm Deut�chen: Vertrautheit mit einer Le�elehre, mit den Haupt�achen aus
der Methodik des Sprachunterrichts, einige Kenntnis von den Hauptwerken
der Dichtung, nähere Bekannt�chaft mit der Jugendlitteratur.

Die Bewerberin muß Stoffe, welhe dem Unterrichtsgebiete der Volks-

�chule angehören, �owohl mündlih wie �chriftli<h zujammenhängend dar-

�tellen können, mit den Hauptregeln der Recht�chreibung, der Grammatik

E
der Stili�tik vertraut �ein und die�elben �icher und richtig anzuwenden

wi��en.
3. Jm Rechnen: Fertigkeit im �hriftlihen und Kopfrechnenmit ganzen Zahlen,

mit gemeinen und Dezimalbrüchen, Kenntnis der bürgerlichen Rechnungs-
arten und der Raumberechnungen, �owie Ein�icht in die Methode und die

Fähigkeit, das einge�hlagene Verfahren darzu�tellen und zu begründen.
4. Jn der Ge�hichte: Bekannt�chaft mit den Hauptthat�achen der allgemeinen,

be�onders der deut�chen, zu�ammenhangende Kenntnis der preußi�chen Ge�chichte.
5. Jn dex Geographie: Neben einer �pezielleren Bekannt�chaft mit dem engern

und weitern Vaterlande eine allgemeine Kenntnis der politi�hen Geographie
der 5 Erdteile und der Haupt�achhen aus der phy�i�hen und aus der mathe-
mati�chen Geographie. Die Bewerberin muß die gebräuchlich�ten Lehrmittel,
wie Atlanten, Globen, Tellurien kennen und anzuwenden wi��en.

6. Jn der Naturbe�chreibung: Bekannt�chaft mit der Naturge�chichte der 3 Reiche,
namentli<h mit den hervor�tehenden Typen und Familien, �owie mit den
Kultur- und Giftpflanzen, vorzugswei�e mit denen aus der Heimat; nähere
Ein�icht in ein botani�hes Sy�tem, allgemeine Bekannt�chaft mit den andern,
�owie mit der Bildung und dem Bau der Erdrinde. Kenntnis der zwe>-
mäßig�ten Hilfsmittel für den Unterricht, Abbildungen, Nachbildungen u. dergl.

7. Ju der Naturlehre: Allgemeine Bekannt�chaft mit der Phy�ik und den Ele-
menten der Chemie, gewonnen auf der Grundlage des Experiments.

8. Jn der Pädagogik: Kenntnis der allg. Grund�äße der Erziehung und des

Unterrichts, Bekannt�chaft mit dem Jnhalte einiger der bedeutend�ten päda-
gogi�chen Werke und mit dem Lebensgange derjenigen Männer, welche auf
die Entwicelung des Unterrichts- und Erziehung8we�ens in den legten dre1

Jahrhunderten einen hervorragenden Einfluß geübt haben.
9. Jm Ge�ange: Sicherheit im Singen eines vorgelegten Kirchen-,Schul- und

Volksliedes und Bekannt�chaft mit der Ge�anglehre.
10. Jm Zeichnen, Turnen und den weiblihen Handarbeiten: Ein�icht in die

Methode des betr. Unterrichts und Bekannt�chaft mit den we�entlich�ten
Lehrmitteln für den�elben.

Bewerberinnen, welche die Befähigung für den Unterricht in den unter
10 genannten Gegen�tänden zu erwerben wün�chen, haben auch die techni�che
Fertigkeit in den�elben vor�chriftismäßig nachzuwei�en.

11. (Fakultativ.) Jn der franzöfi�hen Sprache: Korrekte Aus�prache, Bekannt�chaft
’

mit den Hauptregeln der Grammatik, die Fähigkeit, ein leichtes Sprach�tück
ohne erhebliche Fehler aus dem Franzö�i�chen in das Deut�che und umgekehrt
zu übertragen.

8 18. Bewerberinnen, welchedie Befähigung für mittlere und höhere Mädchen-
�hulen erwerben wollen,haben in den unter $ 17, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und 10

genannten Gegen�tändendie dort angegebenenForderungen zu befriedigen. Außerdem
haben �ie nahzuwei�en:

1. Jm Deut�chen: Korrektheitund Gewandtheitin zu�ammenhängender münd-

liher und �criftliher Dar�tellung; über�ichtlicheBekannt�chaftmit der

Litteraturge�chichte und mit der Jugendlitteratur, eingehende Kenntnis

einiger Hauptwerkeder Dichtung, Kenntnis der ver�chiedenen Redeformen,
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der Dichtungsarten und der bekannte�ten Verswei�en (Metra), Vertrautheit
mit einer Le�elehre und mit den Hauptregeln der Grammatik, �owie mit
denen der Methodik des Schulunterrichts.

2. Jm Franzö�i�hen und im Engli�chen: Korrekte Aus�prache, Kenntnis der
Grammatik und Sicherheit in der Anwendung der�elben; die Fähigkeit, die
in höheren Mädchen�chulen eingeführten Schrift�teller ohne Vorbereitung zu
über�etzen und leihte Stoffe im we�entlichendarzu�tellen; allgemeine Kenntnis
der Litteraturge�chichte.

. In der Ge�chichte: Bekannt�chaft mit der allgemeinen, zu�ammenhangende
Kenntnis der deut�chen, be�onders der preußi�hen Ge�chichte.

8 19. Über die Ergebni��e der Prüfung in den einzelnen Gegen�tänden wird
ein Protokoll geführt.

Die Lei�tungen in der�elben werden na<h den Prädikaten: �ehr gut, gut,
genügend, niht genügend, beurteilt. Die Ent�cheidung darüber, ob die nahgefuchte
Befähigung zu erteilen oder zu ver�agen �ei, hängt von dem Gefamtergebnis der

Prüfung ab. Wer jedochden Anforderungen des $ 17 in der Religion, im Deut�chen
oder im Rechnen nicht genügt, kann keinerlei Befähigung, wer den Anforderungen
des $ 18 in beiden fremden Sprachen nicht genügt, keine Befähigung für mittlere
oder höhere Mädchen�chulen erlangen.

8 20. Aufgrund der be�tandenen Prüfung erhalten die Bewerberinnen ein

Zeugnis über die Befähigung zum Unterricht an Volks-, bezw. an mittleren und

höheren Mädchen�chulen.
In dem Zeugni��e wird das Ergebnis der Prüfung in den einzelnen Lehr-

gegen�tänden angegeben. Jn cin Ge�amt-Prädikai (eine Zeugnisnummer) werden

die�e Urteile niht zu�ammengefaßt.
IL. Prüfung der Schulvor�teherinnen.

8 21. Die Prüfung der Schulvor�teherinnen wird vor der in gemäßheit des

8 4 ernannten Kommi��ion abgelegt.
8 22. Die Termine für die Prüfung werden im An�chluß an diejenigen für

die Lehrerinnen-Prüfung von dem Prov.-Sch.-Kollegium fe�tge�eßt und in der�elben
Wei�e wie die�e veröffentlicht.

$ 23. Zu der Prüfung werden nur �olche Lehrerinnen zugela��en, welche den

Nachweis ihrer �ittlihen Unbe�choltenheit und ihrer körperlihen Befähigung, �owie
einer minde�tens 5jährigen Lehrthätigkeit zu führen vermögen und minde�tens
2 Fahre in Schulen unterrichtet haben.

Z 24. Die Meldung ge�chieht bei dem Prov.-Sch.-Kollegium minde�tens drei
Monate vor dem für die Prüfung ange�eßten Termin. Dex Meldung �ind außer

penfi 8 9 erwähnten Zeugni��en diejenigen über die bisherige Lehrthätigfkeit
eizufügen. '°

8 25. Die Bewerberinnen erhalten von dem Prov.-Sch.-Kollegium das Thema
zu einem Auf�age aus der Erziehungs- und Unterrichkslehre, welches �ie binnen
ciner Fri�t von 8 Wochen zu bearbeiten haben. Der eingereihten Arbeit i� die

Ver�ichexung beizufügen, daß keine andern als die angegebenen Hilfsmittel be-

nugt �eien.
8 26. Die mündliche Prüfung hat die Ge�chichte der Pädagogik, das ganze

Gebiet der Erziehungs- und Unterrichtslehre in ihrem Zu�ammenhange mit der

P�ychologie, vorzüglih aber die �pezielle Methodik und die Kenntnis der Lehr-
mittel, �owie der Volks- und Jugend�hri�ten zum Gegen�tande. -

Wo das Zeugnis über die Lehrerinnen-Prüfung Lücen in den po�itivenKennt-

ni��en anzeigt, oder wo �olche während der Prüfung über die methodi�he Be-

handlung der einzelnen Lehrgegen�tändeer�ichtlih werden, geht die Prüfung auch
auf die�e nohmals ein.

:

Außerdem haben Lehrerinnen, welche nur die Befähigung für den Unterricht
an Volks�chulen erworben haben, wenn �ie Vor�teherinnen mittlerer und höherer

je
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Mädchen�hulenzu werden wün�chen, die Prüfung inbezug auf die im $ 18 be-

zeichnetenForderungenin der deut�chen, der franzö�i�chen und der engli�chen Sprache,
jowie in der Ge�chichte nachzuholen.

:

$ 27. Aufgrund der be�tandenen Prüfung erhalten die Bewerberinnen das

Zeugnis, daß �ie zur Leitung von Volks�chulen für Mädchen, bezw. von mittleren
und höheren Mädchen�chulen befähigt �eien.

III. Schluß-Be�timmungen.
8 29. Jede Bewerberin hat vor ihrem Eintritt in die Prüfung eine Gebühr

von 4 Thalern zu zahlen. :

__$ 30. DieBe�timmungen die�er Prüfungs-Ordnung finden auf �olche Lehrerinnen
keine Anwendung, welche ledigli<h in einem oder mehreren der im $ 17, Nr. 9
und 10 bezeichneten Gegen�tände zu unterrihten wün�chen. Für die�e Lehrerinnen
bewendet es bis auf weiteres bei den be�tehenden Vor�chriften.

Anm. 1. Lehrerinnen, welche in Familien oder in privaten oder öffentlihen Schulen
aus<ließli< Unterricht in den neueren Sprachen erteilen wollen, können auh in die�en
allein eine Prüfung ablegen. Bei der�elben i�t aber die allgemeine und pädagogi�che Bildung
in geeigneter Wei�e zu erfor�chen, auf die Methodik des Sprachunterrichts �peziell einzugehen
und die prakti�che Befähigung dur eine Lehrprobe zu ermitteln.

Anm. 2. Lehrerinnen haben eine zweite Prüfung niht abzulegen, um definitiv ange-
�tellt zu werden. — Sie können, außer an Mädchen�chulen, auch in gemi�hten Unterkla��en
Unterricht erteilen. Jhren Zeugni��en i�t die Be�cheinigung der Reg. über die Quali�ikation
der Kandidatin zur provi�ori�hen An�tellung in dem Elementar�hulamt niht hinzuzufügen.

Anm. 3. Für die Fortbildung der Lehrex in ihrem Berufe �ind Kreislehrerbibliotheken
ins Leben gerufen, deren fleißige Venußung den Lehrern nicht dringend genug ans Herz
g?legt werden fann. Ferner dienen dazu die neuerdings eingerihteten Lehrer-Konferenzen
bei den Schullehrer-Seminarien, die Konferenzen unter dem Vor�ize des betr. Kreis�chul-
in�pektors und die Konferenzen unter dex Leitung des Lokal�chulin�pektors bezw. eines Lehrers.
Zum Be�uche der beiden leßtgenannten Konferenzen i� jeder Lehrer bei Strafe verpflichtet,
falls er niht ausreichend ent�huldigt oder beurlaubt i�. Eine Vergütung der den Lehrern
durch die Teilnahme an die�en Konferenzen ent�tehenden Ko�ten aus Staatsfonds �indet
niht �tatt; auh können die Schulverbände niht gezwungen werden, ihnen die Ko�ten für
den Be�uch der Konferenzen zu bewilligen, wenn es au< erwün�cht i�t, daß die Gemeinden
eine billige Ent�hädigung gewähren.

xX1L. Die Ausnutzung der Unterrichtszeit.
1, Verf. d. Kgl. Reg. zu Königsberg v. 27. Dezbr. 1866 (Nr. 394/12. IT).

Wenn die Volks�hulen das ihnen vorge�te>te Ziel erreichen und alle ihnen anver-

trauten Kinder mit den genügenden Schulkenntni��en ausrü�ten follen, �o i� durh-
aus notwendig, daß �ämtliche Lehrer die ihnen zugebote �tehende Schulzeit auf das

gewi��enhafte�te benußen und mit ganzer Liebe und Hingabe dem Unterricht �ich
widmen. Da durch die Sommer- und Herb�tferien ohnehin 2 Monate für den

Schulunterricht in Land�chulen in Wegfall kommen, da ferner dur< ungün�tiges
Wetter, Krankheit und andere Hinderni��e unvermeidliche Schulver�äumni��e ent-

�tehen, �o muß mit aller Sorgfalt darauf gehalten werden, daß weitere Ver-

kürzungen der Schulzeit nicht eintreten. Von den Lehrern erwarten wir daher,
daß �ie �ih keiner vermeidlihén Ver�äumni��e �huldig machen. Keiner darf, wie
dies bisher leider öfter vorgekommen i�t, ohne die ausdrü>lihe Erlaubnis des

Lokal-Schul-Ju�pektorsden Unterricht ausfallen la��en, um �einen Privai-Ge�chäften
nachzugehen oder zu verrei�en. Auch i�t es nicht ge�tattet, daßder Urlauber�t,
nachdem den Kindern der Ausfall der Schule bereits angekündigti�t, eingeholt,
oder daß �tatt des�elben dem Schulin�pektor nur eine �chriftlicheAnzeigegemacht
wird. Diejenigen Lehrer, welche �ich einer Nichtachtungdie�er Vor�chriften�chuldig
machen, �ind uns �ofort anzuzeigen und werden wegen pflihtwidriger Vernach-
läf�igung ihres Amtes von uns be�traft werden. Es i�t auh zu un�erer Kenntnis

gekommen,daß einzelne Lehrer ohne genügenden Grund Urlaub nehmen und an
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Schultagen verrei�en, an�tatt dies an �chulfreien Tagen zu thun. Wir ordnen

daher hierdur< an, daß die Schulin�pektoren bei derartigen Anträgen genau
prüfen und fe�t�tellen, ob die Rei�en unumgänglich notwendig �ind und ob �ie �i
niht ver�chieben la��en oder ganz unterbleiben können. Für den erteilten Urlaub
bleiben die Schulin�pektoren verantwortlih. Ferner haben die�elben �treng darauf
zu halten, daß die in $ 7 dex Ge�chäftsanwei�ung für die Schulvor�tände vom

28. Septbr. 1856 enthaltenen Be�timmungen “vünktlicinne gehalten werden, und
weder eine eigenmächtigeVerlegung, noh eine, Verlängerung �tattfindet. Daher
i�t auh mit Strenge gegen diejenigen Eltern vorzugehen, welcheihre Kinder �hon
vor Beginn der Sommer- und Herb�tferien, z. B. bald nach der Kirchen-Vi�itation
von dem Schulbe�uche zurückhalten odex die�elben niht alsbald beim Wiederbeginne
des Unterrichts �enden. Euer 2c. veranla��en wir deshalb, bei den jährlichen
Revi�ionen der Schulen genaue Ein�icht von den Ab�entenli�ten zu nehmen und

fich zu überzeugen, wie es mit dem Schulbe�nche überhaupt und insbe�ondere in
den gedachten Zeiten ge�tanden hat, und ob Lehrer, Lokal-Schulin�pektor und

Schulvor�tand die ihnen zugebote �tehenden Mittel �orgfältig benußt haben, um

cinen regelmäßigen Schulbe�uch herzu�tellen. Wie die Lehrer ihrer�eits alles zu
vermeiden haben, wodurch eine Verkürzung des Schulunterrichts herbeigeführt
wird, �o haben die�elben auh die Unterrichtszeit mit Gewi��enha�tigkeit und Sorg-
falt auszukaufen. Dahin gehört, daß �ie die Schule pünktlih zu der be�timmten
Stunde beginnen und vor der�elben nicht �chließen, daß �ie im Schulzimmer �hon
anwe�end find, wenn die Kinder �ih zu �ammeln beginnen, daß �ie gut vorbereitet

zum Unterricht kommen, nah einem durchdachten zwe>mäßigen Plane und in

geregelter Ordnung die ver�chiedenen Abteilungen be�chäftigen, jede Verzögerung
und Zeitver�hwendung vermeiden, �ih niht in breites Gerede verlieren, �ondern
Ttnappund be�timmt im eigenen Worte und die Selb�tthätigkeit der Schüler ver-

mahnend, anregend und benußend einen ra�hen Fort�chritt in den Unterricht
bringen und in jeder Stunde genügende und be�timmte Re�ultate erzielen. — Die

Schulin�pektoren haben die Schulen minde�tens innerhalb dex vorge�chriebenen
Fri�ten eingehend zu revidieren und dabei niht nur die Lei�tungen der Lehrer
genau zu erfor�chen, �ondern �i<h au< über das außeramtlicheVerhaltender�elben
zu informieren, dabei auch darauf zu �ehen, daß �i die�e niht in fremdeAngelegen-
heiten mi�chen und mit allerlei Ge�chäften abgeben, dux< welche jie in der Wahr-
nehmung und gewi��enhaften Erteilung des Unterrichts ge�tört werden. Eben�o
i�t zu ermitteln, ob die Unterrichts�tunden nah Angabe der Ab�entenli�te gehalten
worden �ind. — Werden Lehrer dur<h eigne Krankheit genötigt, die Schule aus-

zu�ezen, �o i�t am Tage der Erkrankung dem Lokal�chulin�pektor Anzeige zu machen.
Dasj�elbe hat beim Wiederbeginn des Ünterrichtes zu ge�chehen.

(Anm. Die�e Verordnung i�t dur< Verf. v. 13. Febr. 1882, Nr. 4591/2 IT in Erinnerung
gebracht und dabei vorge�chrieben, daß Urlaub nur in dringenden Fällen und, wenn er

begründet i�t, gegeben werden �oll).
2. Verf. d. Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 9. Novbr. 1865, R. 479

C. G. IL.: Es i} bemerkt worden, daß die Unterrichts�tunden von manchen Lehrern
nicht pünktlih angefangen oder ge�chlo��en werden, und daß inbetreff der Pau�en
cine große Ver�chiedenheit herr�ht. Wir veranla��en Euer 2c., darauf zu achten,
daß die für den Unterricht be�timmte Zeit genau eingehalten werde. Jnbetreff
der Pau�en be�timmen wir folgendes: Jn denjenigen Schulen, in welchender

Unterrichtregelmäßig vormittags von 8 bis 12 Uhr, nachmittags von 2 bis 4 Uhr
erteilt wird, i�t nur um 10 Uhr vormittags eine Pau�e von 15 Minuten und um

3 Uhr nachmittags eine Pau�e von 10 Minuten ge�tattet. Jn der Zeit vom

1. Dezember bis zum 15. Januar i� es zwe>mäßig, die Nachmittagspau�eganz
wegfallen zu la��en und den Unterrichtum 3% Uhr zu �chließen.

— Jn den
Schulen, in welchen je 3 Stunden vormittags und nachmittags für denUnterricht
be�timmt �ind, i� die Pau�e von je 10 Minuten an das Ende der zweiten Unter-
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rihts�tunde zu verlegen. Die�elbe Be�timmung gilt für diejenigen Schulen, in

welchen Mittwohs und Sonnabends für den Vormittag je 3 Stunden fe�tge�cßt
�ind, �o wie für die Sommer�chulen, in denen die Schüler der er�ten Abteilung
von 6 bis 9 Uhr, die der zweiten und dritten Abteilung von 9 bis 12 Uhr unter-

richtet werden. Falls in einer Schule während des Sommerhalbjahres mit

un�erer Genehmigung der Unterricht täglih in die Vormittags�tunden von 7 bis
12 Uhr gelegt wird, �ind von der dritten Stunde die legten 10 Minuten, von

der vierten dagegen die er�ten 10 Minuten, im ganzen al�o 20 Minuten für die

Pau�en zu verwenden. Euer 2c. wollen �ämtliche Schulvor�tände und Lehrer Jhres
JIn�pektionskrei�es mit dem Jnhalt die�er Verfügung bekannt machen und im Verein
mit den er�teren darauf halten, daß die Be�timmungen der�elben überall genau
befolgt werden.

LV. Ferien und �hulfreie Tage.
A. 1. Verordnung der Kgl. Reg. zu Königsberg, v. 31. Dezbr. 1878,

Nr. IL. 376/11.
Unter Aufhebung der früheren Verff. wird folgende Ferienordnung zur Be-

achtung für die Folge fe�tge�etzt:
A. Für die ländlihen Schulen:

a. Die Weihnachtsferien dauern vom h.Abende vor Weih-
nachten bis zum 2, Januar ein�chließli<, im ganzen 10

Tage, darunter 3 Feierae
b. die O�terferien dauern vom Gründonner�tage bis zum

Dien�tage nah O�tern ein�chließli<h, im ganzen 6 Tage
darunter 3 Feierae 3 »

c. die Pfing�t�erien dauern vom h. Abende vor P�ing�ten
bis zum Dien�tage nah dem Fe�te ein�chließlich, im ganzen
4 Tage, darunter 2 Feiertage 2 ,

d. die Sommer- oder Getreideernteferien dauern
3 Wochen, beginnend mit dem Montage, der auf den

24. Juli folgt, oder mit dem 24. Juli, falls die�er auf
einen Montag fällt, im ganzen 21 Tage, darunter 3

Sonntage 18
,,

e. die Michaelis- oder Kartoffelernteferien dauern
3 Wochen. Der Anfangstermin wird nach den örtlichen
Verhältni��en vom Lokal�chulin�pektor in Gemein�chaft mit
dem Schulvor�tande be�timmt. Jm ganzen 21 Tage, dar-
unter 3 Sona 18

,,

Von der getroffenen Be�timmung ad e hat der Lokal-

hulin�pektor dem Landrate und dem Kreis�chulin�pektor
�oglei<h Mitteilung zu machen. Ausnahmswei�e, wenn

be�ondere Um�tände �olches erforderli<h machen, können

die Sommerferien auf 4 Wochen verlängert werden; die

Michaelisferiendauern dann 2 Wochen.
Auch i} eine Verlegung des Anfangstermins der

Sommerferien ad d mit Rüc�iht auf die Getreideernte

zulä��ig. Die Be�timmung darüber haben die Landräte
in Gemein�chaft mit den Kreis�hulin�pektoren; doh i�t
uns vom Ge�chehenen �ofort Anzeige zu machen.

'

Ein Zu�ammenlegen der Sommer- und Herb�tferien
i�t un�tatthaft.

f. der er�te Tag des Jahrmarkts in der demShulorte zu-

näch�t belegenen Stadt i�t frei, im ganzen jährlih 4 Tage 4
»

außer den Sonn- und Fe�ttagen. zufammen 52 Ferientage,

7 Ferientage,
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B. Für die �tädti�hen Elementar-, Mittel- und höheren Mädchen-
�chulen, mit Ausnahme der hie�igen höheren Mädchen�chulen:

a. Die Weihnachtsferien dauern vom h. Abende vor

Weihnachten bis zum 2. Januar ein�chließli<, im ganzen
10 Tage, darunter 3 Feiertage . C

þb. die O�terferien dauern vom Gründonner�tagebis

Dien�tag nah O�tern ein�chließlich, im ganzen 6 Tage,
darunter 3 Feiertage

c. die Pfing�tferien dauern vom h. Abende vor Pfing�ten
bis zum Dien�tage nah dem Fe�te ein�chließlich, im ganzen
4 Tage, darunter 2 Feiertage 2 „y,

d. die Sommer- oder Ernteferien dauern 4 Wochen,
im ganzen 28 Tage, darunter 4 Sonntage. . . . , 24

„,

e. die Michaelis- oder Kartoffelferien 1 Woche, dar-
unter 1 SmnGg Gy

Bezüglich des Anfangstermins gilt das ad A d und e

Ge�agte mit der Abänderung, daß eine anderweite Ver-

legung odex Verteilung der Sommer- und Herb�tferien

aufAntrag der Schuldeputation un�erer Genehmigung
edarf.

f. Jahrmarksae A ,

g. der Tag nach der jährlichen öffentlihen Prüfung . . 1
,,

außer den Sonn- und Fe�ttagen. zu�ammen 47 Ferientage,

7 Ferientage,

C. Für die hie�igen �tädt. höheren Mädchen�chulen:
a. Die Weihnachtsferien; �ie dauern vom Sonnabend vor Weihnachten

bis Montag nach Neujahr. Fällt das Weihnachtsfe�t oder der Weihnacht3-
Heiligeabend auf einen Sonnabend, �o �{hließt der Unterricht am Mitt-

woch vor Weihnachten und beginnt wieder am Dien�tag nah Neujahr.
b. Die O�terferien dauern vom Sonnabend vor Palmarum bis Montag

nah Quasimodogeniti.
e. Die Pfing�tferien dauern vom h. Abend vor Pfing�ten bis Mittwoch

nah dem Fe�t ein�chließlich.
d. Die Sommerferien beginnen am er�ten Sonnabend im Juli und

dauern 4 Wochen.
e. Die Michaelis- oder Herb�tferien beginnen am 29. September,

wenn die�er auf einen Sonnabend fällt, oder am näch�ten Sonnabend:
und dauern bis Mittwoch in der darauf folgenden Woche ein�chließlich,
im ganzen 12/2 Woche.

Die sub C. angeordnete Ferienordnung gilt auh für die höheren
Mädchen�chulen in denjenigen Städten, in welchen �i<h ein Gymna�ium
befindet.

'

|
Die HH. Kreis- und Lokal�chulin�pektorenund die Stadt�chuldeputationen

haben den Lehrern von die�er Ferienordnung Nachrichtzu geben.
2. Verordnung der Kgl. Reg. zu Königsberg v. 26. November 1875,

Nr. 11. 955/11: '

Zur Herbeiführung eines gleihmäßigenVerfahrens bezüglih derBehandlung
der katholi�hen Feiertage an den Volks-, Mittel- und höheren Mädchen�chulen
un�eres Bezirks ordnen wir hierdurh an, daß nur an den nahbenannten
katholi�hen Feiertagen: 1. Fe�t der h. 3 Könige, am 6. Januar, 2. Fe�t der

Reinigung Mariä, am 2. Februar, 3. Fe�t Mariä Verkündigung,am 25. März,
4. Fronleihnamsfe�t, am 2. Donner�tage na< Pfing�ten, 5. Petri-Paulsfe�t, am

29. Juni, 6. Allerheiligenfe�t, am 1. November, 7. Fe�t Mariä Empfängnis, am
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8. Dezember in den katholi�chen und konfe��ionell gemi�chten Schulen mit nur

katholi�chen Lehrern der Unterricht ganz auszu�eßen, in den konfe��ionell gemi�chten
Schulen mit evangeli�chen oder mit evangeli�hen und katholi�chen Lehrern die

fatholi�hen Kinder von der Teilnahme am Unterrichte zu entbinden �ind, wenn

ihre Eltern bezw. Pfleger �olches verlangen, und auh die kath. Lehrer auf ihr
Verlangen von der Erteilung des Unterrichtes zu befreien �ind.

3. Verordnung v. 26. Februar 1876, II. 950/1.
Die ange�tellten Ermittelungen haben ergeben, daß im Ermlande außer den

in un�erer Cirk.-Verf. v, 26. Novbr. v. F. aufgeführten allgemein anerkannten

Tath. Feiertagen au< das Fe�t des h. Andreas jährli<h am 30. Novbr. gefeiert
wird. Wir ordnen deshalb hierdurch an, daß für die Schulen des Ermlandes

auch bezügli<h die�es Fe�ttages die Be�timmungen der vorbezeichnetenVerfügung
Geltung haben.

B. Die Fn�truktion für die Schulvor�tände im Reg.-Bezirk Gumbinnen
v. 21. April 1858 �etzt als ge�eglihe Ferien für die Land�chulen fe�t:

1.

m, 4
Abende vor Weihnachten bis ein�chließli<h zum dritten Tage nah

eujahr;
2. vom Gründonner�tage bis und ein�chließlichzum Dien�tage nah dem O�terfe�te;
3. am Bußtage, Himmel�ahrtsfe�te und vom h. Abende bis und ein�chließli<

zum Dien�tage nah Pfing�ten;
4. vier Wochen während der Getreide-Ernte für �ämtlihe Schüler; die�e

Ferien beginnen mit dem Montage, der auf den 20. Juli folgt, oder mit
dem 20. Juli, falls die�er auf einen Montag fällt;

5. vierzehn Tage während der Kartoffel-Ernte; auf welcheTage die�e Ferien
fallen, i�t nah den örtlihen Verhältni��en zu be�timmen;

6. der er�te Tag jedes Kram-Jahrmarktes am Hauptorte des Krei�es.

C. Die Kgl. Reg. zu Danzig hat in der Ju�truktion für die weltlichen
Lokal�chulin�pektoren vom 18. November 1877 be�timmt:

Jn dem hie�igen Bezirke �ind dort, wo nicht Halbtags�chule gehalten werden

muß, oder wo niht etwas anderes be�timmt i�t, die Dien�tag-, Freitag- und

Sonnabend-Nachmittage �chulfrei.
:

Die Dien�tage und Freitage �ind in der Regel für Erteilung des Konfirmanden-
Unterrichts zu wählen.

Als Schulferien �ind folgende Zeiten genehmigt:
a. zu Weihnachten vom 24. Dezember (al�o nah Schluß der Schule am

23.) bis zum 2. Fanuar excl., falls dies niht ein Sonntag i�t;
b. zu O�tern vom Mittwoch (al�o nah Schluß der Schule am Dien�tage)

in der Charwoche bis zum Dien�tag nah O�tern incl. ;
C.

zuDglen
vom Sonnabende incl, vor bis zum Dien�tag incl. nach

em Fe�te;
d. �ehs WochenSommer- und Herb�tferien, wovon für die er�teren 4 und

für die letteren 2, oder für beide je 3 Wochen verwendet werden können.
Die Sommer- re�p. Ernteferien haben mit dem 24. Juli zu beginnen. Aus-

nahmen �ind möglich�t zu vermeiden. Vergl. Cirk.-Verf.- vom 5. Mai 1873, 6G. 324/4.
Die vom Staate anerkannten Feiertage, an denen bei katholi�hen Schulen

der Unterricht ausfällt, �ind folgende �ieben: 1. Epiphanie, am 6. Januar, 2.

Mariä Lichtmeß, am 2. Februar, 3. Mariä Verkündigung, am 25. März, 4. Fron-
leichnam, am Donner�tag nah Trinitatis, 5. Peter Paul, am 29. Juni, 6. Aller-

heiligen, am 1. November und 7. Mariä Empfängnis, am 8. Dezember.
Außerdem werden am Mittwoch vor dem er�ten Fa�ten�onntage (A�chermittwoch)

und am Aller�eelentage (2. November) die zwei er�ten Stunden freigegeben.
An den genannten Tagen �ind die katholi�chen Kinder immer, die katholi�chen

Lehrer und Lehrerinnen an Simultan�chulen dann �chulfrei, wenn �ie den Wun�ch,
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von die�er Befreiung Gebrauch zu machen, erkennen la��en. Eines ausdrücklichen.
Uxlaubs bedürfen �ie für die�e Tage nicht.

D. 1. Die Verf. der Reg. zu Marienwerder vom 20. November 1873, -

Nr. 5106 C. G Il. be�timmt na<h Anordnung des Mini�ters der gei�tl. 2c. An-

gelegenheiten hin�ihtli<h der Sommer- und Herb�tferien, daß in den Volks-

�chulen die Sommerferien �tets an einem Montage in der leßten Hälfte des Juli
und die Herb�tferien �tets an einem Montage in, der legten Häl�te des September
beginnen, und daß im Juli jedes Jahres die Kreis�chulin�pektoren �i<h mit den
Landräten wegen des für die Sommer- und Herb�t�erien fe�tzu�ezenden Termines
in Einvernehmen�etzen und, na<hdemdies ge�chehen, die �tädti�chen Shuldeputationen
und die Lokal�chulin�pektoren mit der erforderlichen Wei�ung ver�ehen �ollen. Mit

Rück�icht darauf, daß in einzelnen Krei�en je nah der höheren oder niedrigeren
Lage der Ort�chaften die Getreide- und die Kartoffelernte niht überall gleizeitig.
beginnt, können für Höhe und Niederung ver�chiedene Anfangstermine be�timmt,
werden. Eine Abweichung von dem durch die Kreis�chulin�pektoren fe�tge�eßten
Termine i�t nur mit Genehmigung der�elben zulä��ig. — Die bisherige Be�timmung,
daß die Sommer- und Herb�tferien zu�ammen niht länger als 6 Wochen dauern

dürfen, bleibt auh ferner in Geltung. — Den Lokal�chulin�pektoren allein i�t dic

Be�timmung über den Beginn der Herb�tferien niht zu überla��en, die�e haben
vielmehr �tets nux im Verein mit dem Schulvor�tande die�erhalb Be�timmung
zu treffen.

2. Die Cirk.-Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 13. Fanuar 1883,
Nr. LT. 114 N be�timmt hin�ichtli<h der Dauer der Ferien zu Weihnachten, O�tern
und Pfing�ten, daß die�elben

a, zu Weihnachten nah Schluß der Schule am 23. Dezember beginnen und
bis zum 2. Januar auschließli<h dauern;

b. zu O�tern nah Schluß der Schule am Mittwoch in der Charwoche be-

ginnen und bis zum Donner�tage nah O�tern aus�c<ließli<h dauern, und

c. zu Pfing�ten mit Schluß der Schule am Sonnabend vor Pfing�ten be-

ginnen und bis zum Donner�tage nah dem Fe�te aus�{hließli<hdauern.
Die�e Ferienfri�ten �ind überall, �owohl in den �tädti�chen, als in den

ländlichen Schulen einzuhalten, demgemäß zux Kenntnis der Lokal�chul-
in�pektoren und der �tädti�hen Schuldeputationen und der Lehrer zu
bringen und Zuwiderhandlungen uns �ofort einzuberichten.

3, Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 6. April 1883, Nr. IL. 2.

2904. N. C.

In Verfolg eines uns eingereihten Spezialantrags genehmigen wir hiermit,
daß in �olchen Städten, in welchen �i<h Gymna�ien oder Gymna�ialan�talten be-

finden, die Ferien für die da�elb�t be�tehendenhöheren Mädchen�chulen in die�elbe
Zeit verlegt werden dürfen, in welche die Ferien der gedachten höheren Lehran-
�talten fallen, und daß �ie au< von gleiher Dauer find, wie die Ferien der

genannten An�talten.
'

:
|

4. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 1. Augu�t 1873, Nr. 2347 0.G.:
Durch die Verordnung vom 28. Febr. 1838 (Amtsbl. Nr. 10) i�t be�timmt

worden, daß in den Schulen un�eres Bezirksdie einzelnen gebotenen kirchlichen
Fe�ttage freigegeben werden �ollen, wobei �ih jede Schule nah dec Kirche ihrer
Konfe��ion zu richten hat, und daß, wenn zu einer Schule Kinder �owohl evan-

geli�cher als auch katholi�cher Konfe��ion gehören,auh die gebotenenFe�ttage der

evangeli�hen Kirche �owohl als der katholi�chen freizugeben �ind. — Es i�t nun

zu un�erer Kenntnis gekommen, daß an den katholi�chen Fe�ttagen auh in �olchen
evangeli�chen Schulen, zu denen nur eine verhältnismäßiggeringe Zahl katholi�cher
Schüler gehört, der Unterricht ganz ausfällt, ja daß �ogar an �olhen Orten, wo

2 fonfe��ionell getrennte Schulen vorhanden �ind, den evangeli�hen Schulkindern
an kath. Fe�ttagen freigegeben wird. Da dur die Amtsblativerordnung vom



— 110 —

28. Febr. 1838 nur beab�ichtigt i�, den Kindern beider <ri�tlihen Konfe��ionen
die Möglichkeit zu geben, an den Feiertagen ihrer Kirche dem Gottesdien�te bei-

zuwohnen, �o be�timmen wir, daß in allen Schulen, welche von evangeli�chen
Lehrern verwaltet werden, au<h an den kath. Fe�ttagen zu unterrichten und nur

den kath. Kindern zu ge�tatten i�t, aus der Schule fortzubleiben. Selb�tver�tänd-
lih wäre ihr Ausbleiben niht als Schulver�äumnis anzu�ehen und zu notieren.

In �olhen Schulen dagegen, die von einer verhältnismäßig �ehr geringen Zahl
evangeli�cher Kinder neben einer bedeutenden Zahl kath. Kinder be�uht werden,
�oll dem evangeli�chen Lehrer es zu�tehen, mit Genehmigung des ihm vorge�eßzten
Lokal�chulin�pektors den Unterricht an katholi�hen Fe�ttagen auszu�ezen. Den

evangeli�chen Schulin�pektoren wird es zur Pflicht gemacht, auf die Beachtung
die�er Verordnung genau zu halten.

5. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 15. April 1875, Nr. 1013 C.L[.:

Nachdem in un�erm Bezirk an ver�chiedenen Orten die Vereinigung der

Konfe��ionshulen zu Simultan�chulen �tattgefunden hat, �ind inbetref der frei zu
gebenden fatholi�chen gebotenen Fe�ttage be�ondere Be�timmungen erforderlich.
Gemäß der Amtsblattverordnung vom 28, Febr. 1838 und der unterm 1. Augu�t
1873 an �ämtlihe Schulin�pektoren erla��enen Cirk.-Verf. i�t es �elb�tver�tändlich,
daß an den gebotenen römi�ch-katholi�hen Fe�ttagen, zu denen außer den auh
von den Evangeli�chen gefeierten das Fe�t der heiligen drei Könige, das Fron-
leihnamsfe�t, das Fe�t dex Reinigung Mariä, das Fe�t der Verkündigung
Mariä, das Fe�t der Empfängnis Mariä, das Fe�t der Apo�tel Petrus und Paulus,
das Fe�t Allerheiligen und das Fe�t des Hauptpatrons zu re<hnen �ind, �owohl den

Lehrern als den Schulkindern katholi�her Konfe��ion frei gegeben i�. Dagegen
haben die evangeli�hen Schulkinder und die Kinder anderer Bekenntni��e an den

genannten Fe�ttagen die Schule zu be�uchen und �ind von den evangeli�chen, bezw.
jüdi�chen Lehrern nah der Be�timmung der Lokal�chulin�pektoren re�p. der tehni-
�chen Mitglieder der �tädti�hen Schuldeputationen, bezw. au<h der Rektoren in

angeme��ener Wei�e zu be�chäftigen. Wo die Zahl der nicht-katholi�hen Lehrer
niht ausreiht, um in �ämtlichen Kla��en den Unterricht zu erteilen, �ind die

Schüler mehrerer Kla��en in einer zu vereinigen, und nur in dem Falle, daß die

Zahl dex nicht-katholi�chenKinder in einer Kla��e verhältnismäßig �ehr gering i�t,
darf die�en au< an den genannten Tagen frei gegeben werden.

6. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 6. April 1882, Nr. 660 C. 6G.:

Durch un�ere Cirkularverfügung vom 15. April 1875, Nr. 1013 C. Il. find
diejenigen fatholi�hen Feiertage näher bezeihnet worden, an welchen den katho-
li�chen Schulkindern und den katholi�hen Lehrern freizugeben i�. Um aber dort,
wo �ih eine Gelegenheit bietel, es den Schulkindern und Lehrern katholi�cher
Konfe��ion zu ermöglichen, auh an den A�chermittwochen und Aller�eelen-
tagen an der kirhlihen Feier teilzunehmen, �egen wir hiermit fe�t, daß den

katholi�chen Kindern und Lehrern derjenigen Schulen, welche �ih in einem Pfacr-
kirchorte oder in der Nähe eines �olchen befinden, an den genannten Tagen bis
10 Uhr freigegebenwerde. Von 10 Uhr ab hat der vorge�chriebene Unterricht
�tattzufinden und i� der�elbe an die�en Tagen bis 12 Uhr zu erteilen. Jn allen

Schulen dagegen, welhe mehr als 3 km von der Kirche entfernt liegen, deren
Kinder und Lehreral�o �i< voraus�ihtlih bei der kirhlichen Feier nicht beteiligen,
muß dex Unterricht in regelmäßiger Wei�e erteilt werden. — Das�elbe gilt von

den Montagen und Dien�tagen der Fa�tnachtszeit, welhe bisher in einzelnen
Schulen in unerlaubterWei�e noch als freie Tage ange�ehenworden �ind. Wo
an die�en Tagen diejenigenLehrer, welche gleichzeitigOrgani�ten bezw.Kü�ter �ind,
durch die kirchlicheFeier (vierzig�tündigesGebet) in derZeit zwi�chen8 und 12 Uhr
in An�pruch genommen werden, da haben �ie, da die Thätigkeit in der Kirche �ie
nur höch�tens 11/2 bis 2 Stunden be�chäftigt, vor oder nah der Andachtden vor-

ge�chriebenen Unterricht �o zu erteilen, daß höch�tens 1 Stunde des�elben an jedem
‘Tage ausfällt.
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Jndem wir die Herren Lokal- und Kreischulin�pektoren und die �tädti�chen
Schuldeputationen anwei�en, den Jhnen unter�tellten Lehrern vor�tehende Ver-

fügung zur Kenntnisnahme und Anfertigung einer Ab�chri�t in die Schulchronik,
�owie zur genauen Nachahtung zugehen zu lq��en, erwarten wir, daß mit aller
Strenge auf die Einhaltung und Befolgung der�elben gehalten, und jede Über-

tretung un�erer Anordnung uns zur Kenntnis tverdegebraht werden. —

VV. Unterbrehung des Unterrichts durchkir<li<he Nebeuämter.
A. Zur Verhütung der durch die Vereinigung von Kirchen- und Schulämtern

ent�tehenden Ver�äumnis des Unterrichts i�t zu merken: Jn. den Fällen, wo die

Verbindung der beiden Ämter keine dauernde i�t, der Lehrer vielmehr nur mit

Genehmigung der Schulbehörde die Verrichtung kirchlicherFunktionen gegen Ent-

�hädigung übernommen, aber nicht zugleih mit �einer Be�tallung als Lehrer auh
eine �olche als Organi�t oder Kantor 2c. erhalten hat, i�t das Schulamt als das

Hauptamt anzu�ehen, und dem Lehrer die Pflicht aufzulegen, �ih in Kolli�ions-
fällen eine Vertretung bei Verrichtung der kir<lihen Funktionen zu ver�chaffen.
Wo dagegen eine dauernde Vereinigung beider Ämter �tattfindet, i�t über die

Maßregeln, durch welche eine Schädigung des einen oder des andern nah Mög-
lichkeit vermieden werden kann, eine Ver�tändigung zwi�chen der Schulauf�ichts-
behörde und den kirhlihen Behörden herbeizuführen. Es wird dabei darauf
Bedacht zu nehmen �ein, daß die kir<hlihenAmtshandlungen und die außerordent-
lichen Gottesdien�te, außer wo dringliche Fälle eine Ausnahme unabweislih ge-
bieten, außerhalb der Schulzeit gelegt werden, während auf die ein für allemal

fe�t�tehenden Wochengottesdien�te gleih bei Auf�tellung des Lektionsplanes die ge-

bührende Rück�iht zu nehmen i�t, wofern niht bei mehrkla��igen Schulen eine

Vertretung des doppelt beamteten Lehrers in der Schule ohne Schwierigkeit her-
beigeführt werden kann. — Ft eine Ver�tändigung dex beteiligten Behörden nicht
zu erxeichen, oder nehmen die kirhlihen Verrichtungen den Lehrex in einem

�olchen Grade in An�pruch, daß der Unterricht des�elben leiden muß, fo i�t die

Trennung beider Ämter ins Auge zu fa��en und �päte�tens bei eintretender Vakanz
durchzuführen. Re�kript vom 20. November 1874 UV. III. 11 437 G. I. (Centralbl.
1874 S. 709). Vergl. Centralbl. 1875, S. 282.

B,. Cirf.-Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 12. Septbr. 1877, Nr.
4393 C. G. II.: Wiederholte Klagen über Unterbrehungen des Schulunterrichts,
welche dur<h die Teilnahme der zugleih ein Kirchenamt ver�ehenden Lehrer an

gottesdien�tlihen Handlungen herbeigeführt werden, veranla��en mich, zur mög-
lich�ten Vermeidung die�es UÜbel�tandes für diejenigen Pfarren der dies�eitigen
Diöze�e, an deren Kirhen ein Lehrer mit dem Organi�ten- oder Kü�terdien�te
betraut i�t, folgende Be�timmungen zur Nachahtung für die betreffenden Herren
Gei�tlichen hierdur<hzur Kenntnis zu bringen:

1. An den Wochentagen i�t das h. Meßopfer zu einer �o frühen Stunde zu

celebrieren, daß der betreffendeKirchendiener niht verhindert wird, den

Schulunterricht rehtzeitig beginnen zu können.
E

2. Die vorkommenden einfachenTrauungen �ind möglich�t in die �chulfreie Zeit
zu verlegen, etwa in die viertel�tündigePau�e um 10 Uhx vormittags oder
in die Nachmittagszeit vor Beginn oder nah Schluß des Schulunterrichts,
und �ind die Brautleute �hon vorher darauf aufmerk�am zu machen, zu
einer �olchen Zeit zu er�cheinen. ‘

Bei Trauungen, die während der h. Me��e �tattfinden �ollen, und die

allerdings in der Regel in die Unterrichtszeitfallen, wird darauf zu halten
�ein, daß der Organi�t die dazu in der Kirchenötigen Vorbereitungen�chon
am Morgen vor der Schulzeit trifft, �o daß er nur unmittelbar vor dem

Beginn der h. Me��e in der Kirche zu er�cheinen hat, um nur eine mög-
lich�t kurze Zeit den Unterricht aus�eßen zu dürfen.
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Z. Bei Begräbni��en i�t die Anwe�enheit des Organi�ten oder des Kü�ters in
vielen Fällen niht unumgänglich notwendig, in anderen während der Unter-

rihtszeit vorkommenden Fällen wird er �i<h dur<h eine andere Per�on ver-

treten la��en können; bei denjenigen Begräbni��en aber, die in Verbindung
mit dem h. Meßopfer verlatigt werden, bei denen zuweilen au<h noch die

Vigilien zu �ingen �ind, wird �ich ein Ausfall des Unterrichts niht umgehen,
wohl aber dur< um�ichtige Anordnungen des Pfarrers auf eine möglich�t
kurze Zeit, etwa auf 2 Stunden be�chränken la��en.

Auch hier werden, wie bei den Trauungen, alle nötigen Vorbereitungen
chon vor der Schulzeit zu machen �ein. Auch das Offnen und Schließen
der Kirche wird in �olhen Fällen häufig dur<h andere Per�onen be�orgt
werden können, �o daß der Kirchendiener niht lange auf die Ankunft des

Gei�tlichen und auf das Verla��en der Kirche �eitens der Gläubigen würde

zu warten haben.
4. Bei den regelmäßig wiederkehrenden Gottesdien�ten am Montag und

Dien�tag vor der Fa�tenzeit (vierzig�tündige Andacht), am A�chermittwoch,
am Markustage, den drei Kreuztagen, während der Fronleihnams-Oktave
und am Aller�eelentage, werden die üblichen Andachten in kleineren Pa-
rochieen, in welchen die Pfarrangehörigen nicht zu entfernt von der Kirche
wohnen, in �o frühe Morgen�tunden zu verlegen �ein, daß �ie möglich�t vor

Beginn der Schul�tunden beendet werden, während au<h in den aus-

gedehnteren Pfarreien, in welhen die Parochianen weitere Stre>en zur
Kirche zurü>zulegen haben, mit den betreffenden Andachten �o früh wird

begonnen werden können, daß �ie in der Regel um 10 Uhr beendet werden.
Die Vesperandacht an den Wochentagen der Fronleichnams-Oktave wird

ohnehin üblicherwei�e er�t na<h beendetem Nachmittags|�hulunterrihte ab-

gehalten.VScliezlic�preche ih das Vertrauen aus, daß die betreffenden Herren
Gei�tlichen bei allen Pfarrangelegenheiten, bei welchen die Anwe�enheit des
als Organi�t oder Kü�ter fungierenden Lehrers nötig i�t, das Fntere��e des

Schulunterrichts �tets im Ange behalten und Sorge tragen werden, eine

Unterbrechung die�es Unterrichts, �o viel nur irgend möglich,zu vermeiden.

Pelplin, den 13. Augu�t 1877. Der Bi�chof von Kulm.

Ab�chrift zur Kenntnisnahme mit dem Veranla��en, bei Gelegenheitder Schul-
revi�ionen �i< davon zu überzeugen, ob dem vor�tehenden Erla��e �eitens der

katholi�chen Gei�tlihen ent�prochen wird, und wenn es niht ge�chieht, uns davon
Kenntnis zu geben.

C. Die Verf. der Reg. zu Königsberg v. 14. Juli 1881 (Il. 1483/7)
bringt die nach�tehende bi�<öfl. Verordnung zur Kenntnis:

Frauenburg, den 15. Juni 1881.

Wenn die Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit des Schulunterrihts von�eiten
des Lehrers und des Schulbe�uchs �eitens der Kinder die Quelle von vielen Box-

teilen für die Ausbildungder Jugend i�t, �o werden häufige Unterbrehungen nicht
geringe Nachteile herbeiführenund darum nah Kräften zu entfernenoder zu be-

�chränken �ein. Ein großer Teil der Elementarlehrer meiner Diöze�e i�t zugleich
mit dem Organi�ten- und Kü�terdien�te betraut und darum nicht jelten Veran-

la��ungen ausge�ett, den Schulunterricht zu unterbrehen. Zur möglich�tenVer-

meidung die�es Übel�tandes finde ih mich veranlaßt,zu verordnen,wie folgt:
1. Der tägliche Frühgottesdien�t�oll regelmäßig vor Beginn der vor�chrif�ts-

mäßigen Schulzeit abgehalten werden. ‘

2. Einfache Trauungen und Begräbni��e, mit welchendie Darbringung des

h. Meßopfers niht verbunden i�t, �ind, wie auh die Taufen, in die �chul-
freie Zeit zu verlegen; dagegen feierlihe Trauungen und Begräbni��e, bei
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welchen Meßfeier �tattfindet, �o anzuordnen, daß höch�tens 1—2 Stunden
vom Schulunterricht in An�pruch genommen werden.

3. An den Tagen des 40�tündigen Gebeis, am A�chermittwoh, am Markus-

tage und den 3 Kreuztagen vor Chri�ti Himmelfahrt, �owie am Aller�eelen-
tage i�t die bezügl. gottesdien�tlihe Fetex �o zu legen, daß die�elbe um

10 Uhr beendet i�t.
4. Desgleichen werden die in mehreren Kir�pielenan den Fa�tenfreitagen

�tiftungsmäßig �tatthabenden Pa��ion38andachten �o einzurichten jein, daß �ie
11/2 bis höch�tens 2 Stunden von der Schulunterrichtszeit in An�pruch
nehmen. Wo übrigens noh andere gegenüber einzelnen Gemeinden auf
Privattiteln ruhende be�ondere Verpflichtungen der Kü�ter und Organi�ten
zu Recht be�tehen,�oll auh bei die�en die möglich�t unverkürzte Einhaltung
der Schulzeit ange�trebt werden. Jch vertraue dem Klerus meiner Diöze�e,
daß er im lebhaften Jntere��e für das Gedeihen des Schulunterrichts �ich
die gewi��enhafte Befolgung die�er Verordnung angelegen �ein und eine

Unterbrechung des�elben �o �elten und �o kurz wie möglich und
nux in den dringend�ten Fällen eintreten la��en wird.

Der Bi�chof von Ermland.

VL. Schulfe�te.
I. Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 25. Juli 1879, Nr. 2456 CG I1.:

Es i� wiederholt zur Kenntnis der Herren Departements-Schulräte gekommen,
daß die Volks�chulfe�te zu allgemeinen Volksbelu�tigungen ausarten, und daß fi<h
an die�elben Tanzvergnügen und Trinkgelage an�chließen. Wir finden uns daher
veranlaßt, die �tädti�hen Schuldeputationen und die Schulin�pektoren darauf hin-
zuwei�en, daß �ie verp�lichtet find, einem derartigen Unfuge zu �teuern Jm all-

gemeinen gilt für die Art der Ausführung derartiger Schulfe�te, die unter freiem
Himmel abgehalten werden, folgendes: Die Fe�te beginnen mit einem Zuge von

der Schule zum Fe�tplaye. Auf letzterem werden Spiele, Turnübungen u. dergl.
veran�taltet. Förmliche Tänze der Kinder �ind ausge�chlo��en; doh �oll es Mädchen
und Knaben, jedem Ge�chlecht für �ich, ge�tattet �ein, �ih in Tanzwei�en ab und

zu zu bewegen. Exrfri�hungen, mit Aus�<hluß von Spirituo�en, können nah den

vorhandenen Mitteln verabreiht, und Ge�chenke dürfen verteilt werden. Dafür,
daß der Verkauf von Spirituo�en auf dem Fe�tplaße oder in der Nähe des�elben
nicht �tattfindet, muß von den Leitern des Fe�tes unbedingt ge�orgt werden,
nötigenfalls i�t die Mitwirkung der Ortspolizei in An�pru<h zu nehmen. Eine
Rede des Lehrers oder Schhulin�pektors, patrioti�he und andere in den Schulen
geübte Ge�änge werden den Kindern und den erwach�enen Fe�tgeno��en zur richtigen
Würdigung der Feier verhelfen, welchemit einem geordneten Heimzuge abzu-
�chließen i�. — Ga�thöfe und Orte ähnlicherArt dürfen nur in dem Falle den

Fe�tplay er�ezen, wenn währendder Feier eintretende ungün�tige Witterung dazu
nötigt, und es muß auch in die�em Falle dafür ge�orgt werden, daß dem jugend-
lichen Froh�inn eine der Erziehung zur Sittlichkeit ent�prehende Bethätigung vere
�haft werde. Mit Rücf�iht auf die zer�treuenden Vorbereitungen,welcheein

größeres Schulfe�t erfordert, i�t die Feier des�elben an einem Sonntage zu vermeiden.

ITL. Verordnung der Reg. zu Königsberg v. 16. Novbr. 1852 (567/11
K. S.): Aus Berichten un�erer Schulräte —

— haben wir entnommen, daß
namentli< in den lettverflo��enen 4 Jahren die an �i löbliche und alte Sitte

eines jährlihen Schulfe�tes an vielen Orten, in den Städten, au< wohl auf dem

Lande, entartet i�t. Wie wün�chenswert es auch er�cheint, daß die Rektorenund

Lehrer �elb�t bei �olcher Gelegenheit die Jugend zu beleben �ich bemühen,daß
�ie ihre Spiele leiten, auh �ich �elb�t an den�elben zur Erhöhung der Freude be-

teiligen, �o i�t doh vor allen Dingen zu verhüten, daß nicht durch die�e Fe�te die

Schukordnung. 8
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�org�am und möglich�t lange zu bewahrende Kindlichkeiteingebüßt, und die Jugend
zu Prunk�ucht und eitelem Schautragen, zu Genü��en und An�chauungen geführt
werde, welche, abge�ehen von der Störung der Teilnahme an dem eigentlichen
Squlleben, ihre glü>licheHarmlo�igkeit untergraben und jene traurige Verfrühung
erzeugen, die wir in der Überreizung und in dem Hinwelken vieler Jünglinge
mit Wehmut wahrnehmen.

Es i� nämli<h vorgekommen, daß �olhe Fe�te wochenlang vorbereitet worden

�ind dur<h Ein�ammlung kleiner Beiträge, duxr<hEinübung von Liedern und vor-

zutragenden Gedichten in der Schule, dux< Ubung im Scheiben�chießen, Fahnen-
hwenken u. #. w. außerhalb der�elben. Am Tage des Fe�tes �ind unter Mu�ik die

gepußzten Kinder auf den Markt geführt worden und haben dort wenig ver�tandene
Reden des Rektors oder eines Lehrers vernommen. Von dort i�t es ins Freie ge-
gangen. Die Schüler haben nun mitunter die Ge�undheit gefährdende oder auch
die Roheit fördernde Spiele unternommen; �ie haben mancherlei geno��en, was

für �ie niht ziemt; er�t am �päten Abende �ind �ie zum erleuhteten Schulhau�e,
bisweilen lärmend zurü>gezogen, haben dort wieder eine Rede gehört, und ein

Tanz hat die Fe�tlichkeit be�chlo��en. Gä�te aus benachbarten Orten �ind eingeladen
und er�chienen, �o Lehrer und andere Erwach�ene, wie Schüler. Daß auf �olche
Vorgänge eine lange Ermattung in dex Schule erfolgt i�t, bedarf kaum der

Erwähnung.
Demnach unter�agen wir hierdur< bei den jährlihen Schul- oder Turnfe�ten

alles Schaugepränge, alle Genü��e, welche die Harmlo�igkeit der Jugend gefährden;
wir unter�agen die vorerwähnte lange Vorbereitung zu �olchen Fe�ten, den Tanz
am S<hluß, die Einladung benachbarter Erwach�ener und Kinder. Auch verordnen

wir, daß die Rückkehrder Jugend nah dem Schulorte in der Regel mit dem

Untergange der Sonne erfolge. Ein alter Rektor �{<loß na< einfachen Genü��en
und erheiternden Spielen das jährlihe Schulfe�t damit, daß er die Jugend gegen
Untergang der Sonne auf eine Stelle �höner Um�icht führte und zu den Schülern
�prach: Betet Gott an, der Himmel und Erde gemacht hat!

Vor�tehende Verfügung i�t dur< Verord. v. 28. Oktbr. 1879 (II. 215/9)
aufs neue in Erinnerung gebracht und �ind die Kreis�hulin�pektoren veranlaßt
worden, den Schulfe�ten ihre be�ondere Aufmerk�amkeit zuzuwenden, damit die�elben
bleiben, was �ie �ein �ollen, nämli<h Glanzpunkte im Schullebenunter Vermeidung
jedes Schaugepränges, Belohnung für erfolgreicheArbeit und ein Antrieb zu neuer

Thätigkeit für Schüler und Lehrer.

VIL. Hütekfinderund Hüte�chule.
L. Verordnungen der Königl. Regierung zu Königsberg.

A. Verf. v. 29. Januar 1869, Nr. 277/9 IL. (Amtsbl. 1869, S. 29.)
Nachdem wix die HH. Kreis�chulin�pektoren und die HH. Landräte gehört

haben, ordnenwir folgendes inbetreff der Erteilung von Erlaubnis�cheinen an

�chulpflichtigeKinder zum Viehhüten oder Vermieten hierdur< an:

1. Die Erlaubnis zum Hüten und zum Vermieten darf nur für �olche Kinder
gegebenwerden, welche entweder gar keine Ernährer und Ver�orger haben,
oder deren Eltern arbeitsunfähig und notori�ch außer�tande �ind, die Kinder
zu unterhalten,�o daß der eigene Erwerb der�elben und der Eintritt in

�remden Dien�t das einzige Auskunftsmittel i�t, um �ie vor Betteln und

Vagabondieren, vor leiblihem und gei�tigemVerkommen zu �{hüßen. Hier-
nah hat der Lokal�chulin�pektorin jedem einzelnen Falle �orgfältig zu er-

mitteln und �ih genau zu überzeugen, ob für das betr. Kinddie Notwendig-
feit vorliegt, daß es zum Viehhüten verwendetwerde oder in fremde Dien�te
trete. Wo �ich die�es niht hinlänglih erwei�en läßt, da i�t der Erlaubnis-

�chein zu ver�agen. Mädchen �ind überhaupt niht zum Viehhüten zuzu-
la��en, und nur an Knaben i�t event. die Erlaubnis zu erteilen.
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2. Als Bedingung für die Aus�tellung eines Erlaubnis�cheines zum Hüten und
Dienen i�t nicht bloß fließendes und geläufiges Le�en, �ondern au< genügende

nini
und Fertigkeit im Schreiben, Rechnen und in der Religion zu

ordern.

3. Die Erlaubnis zum Dienen und Hüten darf nux �olchen Kindern erteilt

werden, welche das 11. Lebensjahr vollendet haben. Jedoch foll mit Rü-

�icht auf die dur<h den Not�tand verur�ahten be�onderen Verhältni��e für
die�es Jahr no< ausnahmswei�e ge�tattet, �ein, daß auh �olhe Schüler,
welche er�t das 10. Lebensjahr zurü>gelegt haben, wenn �ie �on�t allen
anderen Anforderungen genügen, Erlaubnis�cheine erhalten.

Um es zu ermöglichen, daß die Schüler den ad 2 angeführten Kennt-

ni��en und Fertigkeiten genügen, i�t darauf hinzuwirken, daß �ie mit dem

Beginn des �<hulpflichtigenAlters, al�o mit dem vollendeten 6. Lebensjahre
und regelmäßig die Schule be�uchen, da die Schüler fon�t �hwerlih den

ge�tellten Anforderungen ent�pre<hen werden. Bei der Erteilung der Er-
laubnis i�t daher hierauf auh mit Rücf�icht zu nehmen.

4. Die Hüte- und dienenden Kinder haben wöchentlih an 2 Vormittagen den

gewöhnlichen Schulunterricht mit den übrigen Kindern zu be�uchen. Der

getrennte Unterricht der dienenden und hütenden Kinder und die deshalb.
verkürzte Schulzeit dex übrigen Schüler wird hiermit aufgehoben. Vielmehr
i�t in zeder Schule, welher Hüteckinderangehören, der Stundenplan �o ein-

zurichten, daß in den Stunden, an denen die Hütekinder teilnehmen, Le�en,
Schreiben, Rechnen und Religion genügend vertreten �ind.

Der Vormittagsunterricht i�t in der�elben Zeit zu halten, welche bis-

her dazu be�timmt war. Selb�tver�tändlich kann es nicht in das Belieben
der Kinder oder der Dien�therren und Eltern ge�tellt werden, an welchen
Tagen die Hüte- und dienenden Kindex die Schule be�uchen wollen, auh
genügt es nicht, daß der Lehrer oder Lokal�chulin�pektor für jede Schule
die�e Tage be�timmt, �ondern um der be��eren Kontrolle willen i�t es nötig,
daß der Kreis�hulin�pektor die 2 Tage, an denen auh die Hüte- und

dienenden Kinder den Vormittagsunterricht be�uchen �ollen, für �eine ganze
In�pektion anordnet.

;

Wir wei�en daher die Herren Kreis�chulin�pektoren hierdurch an, die

erforderlichen Eiurichtungen zu treffen.
5. Um einen regelmäßigen Be�uch zu erzielen, machen wir es den Herren

Schulin�pektoren zur Pflicht, die Lehrer anzuhalten, daß �ie die Ab�entenli�te
ordnungsmäßig und pünktlih am Ende jeder Woche einreichen, und jedem
Kinde, welches �ih zum dritien Male einer niht gerechtfertigten Schulver-
�äumnis �chuldig gemacht hat, die Erlaubnis zum Hüten oder Dienen �ofort
und unnach�ichtlih zu entziehen.

6. Da erwie�enermaßen viele Kinder dur<h das Hüten der �ittlihen Verwahr-
lo�ung verfallen und dur<h mancherleiVerbrechen in die Strafan�talten
gekommen �ind, �o i�t vor Erteilung des Erlaubnis�cheines nicht bloß �org-
fältig zu prüfen, ob die betr. Kinder die erforderlihenSchulkenntni��e be-

�ißen und regelmäßig zur Schule gekommen�ind, �ondern es i�t auh nament-
lih fe�tzu�tellen, ob das einzelne Kinddur Fleiß und gute �ittliche Führung
in und außerhalb der Schule Aus�icht giebt,daß ihm das Hüten undDienen
niht Ver�uchungen bringt, von denen �ich nah der Charaktereigentümlich-
feit annehmen läßt, daß es ihnen niht gewach�en �ei. Haben�ih Schüler
leichtfertig, roh und zur Verwahrlo�ung hinneigend gezeigtund gröberer
fittliher Vergehen �huldig gemacht,�o darf �olchen die erwähnte Erlaubnis

nicht erteilt werden.
:

;

Da mithin die Erlaubnis von der Fe�t�tellung aller in Betracht
kommenden Verhältni��e und Ge�ihtspunkte abhängt, �o i�t es von jezt ab

g*
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unzulä��ig, daß die Lehrer auf Antrag der Jutere��enten und für die�e eine

Be�cheinigung bezüglichder Kenntni��e oder des �ittlihen Verhaltens gewi��er
Schüler, die für das Dienen oder Hüten in Aus�iht genommen werden

�ollen, aus�tellen. Die bezüglihen Anträge find vielmehr �tets nur aus-

{<ließli<h an den Lokal�chulin�pektor zu richten, welcher �ih demnäch�t mit
dem betr. Lehrer in Beziehung �egen wird.

7.

Niemandemdarf mehr als ‘ein Kind zum Hüten oder Dienen überla��en
werden.

Es dürfen auh künftig Kinder außerhalb des Kirch�piels, in wel<hem
�ie ihre Heimat haben, nicht vermietet werden. Au<h muß das Vermieten
oder das Verwenden zum Hüten mit demjenigen Jahre aufhören, tn welchem
das Kind von �einem Pfarrer zum Konfirmanden- oder Katehumenenunter-
richt herangezogen wird.

Was die Kontrolle über die Hüte- und dienenden Kinder anlangt, �o
bleiben folgende bisherige Be�timmungen inkraft:

2. Bis zum 15, Mai oder — wenn es für nötig erachtet wird — bis

zum 1. Juni jedes Jahres hat jeder Lehrer �einem Lokal�chulin�pektor
ein von der betr. Ortsbehörde als richtig und voll�tändig atte�tiertes
Verzeichnis der im Schulbezirk vorhandenen Hüte- und dienenden
Kinder einzureihen mit der Anzeige, welche von den�elben mit dem

vor�chriftsmäßigen Erlaubnis�cheine angemeldet �ind und welchenicht.
Der Schulin�pektor zeigt die niht angemeldeten Hütekinder der Orts-

polizeibehörde an und �tellt, nah den Ort�chaften geordnet, ein Ver-

zeichnis �ämtlicher Hüte- und dienenden Kinder des Kirch�piels zu-

�ammen, das er mit dem erforderlichen Bemerken inbetreff der nicht
angemeldeten Kinder dem Kreis�hulin�pektor einreicht.

b, Eben�o reicht bis zum 1. Mai oder na<hUm�tänden bis zum 1. Funi
jeder Ortsvor�tand der Ortspolizeibehörde ein Verzeichnis der im Ort

wohnenden Hüte- und dienenden Kinder ein, mit der Be�cheinigung
des Lehrers darüber, welche von den�elben vor�chriftsmäßig angemeldet
�ind, und mit dex Anzeige, bei wem die�elben dienen re�p. das Vieh
hüten. Die Polizeibehörde hat inbetreff der niht angemeldeten�ofort
nah un�ern Be�timmungen einzu�chreiten.

e. Ortsvor�tände und Lehrer, welche ihre Pflicht hierin niht voll�tändig
erfüllen, werden unnach�ihtli<h in Ordnungs�trafe genommen.

d. Der Lehrer hat eine be�ondere Li�te über die Ver�äumni��e der Hüte-
kinder zu führen und die�e wöchentli<ham Sonnabend �einem Lokal-

�chulin�pektox einzureichen.
e, Der Schulin�pektor hat über alle die Hütekinder betreffenden Ange-

:
legenheiten ein be�onderes Akten�tück anzulegen.

Die HH. Kreis�hulin�pektoren und Polizeibehörden haben auf jede Wei�e
darauf hinzuwirken, daß un�ere Anordnungen genau befolgt werden.

Den HH. Kreis�chulin�pektorenübertragen wir zur Vermeidung zeitraubender
Erörterungen, und da �ie den zu berüc�ihtigenden Verhältni��en näher �tehen,
zunäch�t die Ent�cheidungüber die wegen Verweigerung oder Entziehung der Er-
laubnis zum Dienen oder Hüten vorkommenden Be�chwerden. An �ie �ind daher
die Jutere��enten mit ihren Be�chwerden lediglih zu verwei�en.

Wir vertrauen, daßdie HH. Kreis�chulin�pektoren, unter Berük�ichtigungallec

Verhältni��e, die Ent�cheidungen �orgfältig treffen werden.
Alle früheren von uns über die Verwendung <hulpflihtiger Kinder zum

Dienen und Hüten erla��enen Be�timmungen werden hiermit aufgehoben, da fie,
�oweit �ie no< Geltung behalten, in die gegenwärtige Cirk.-Verf. und in un�ere
Amtsblattsbekanntmachung v. 27. Januar d. J. Nx. 442/1 T1, auf welche wir no<
be�onders aufmerk�am machen, aufgenommen �ind.



— 117 —

Die HH. Landräte haben die�e Bekannimachung v. 27. Januax �ofort durch
vie Kreisblätter zu publizieren und zwar mit dex Anordnung, daß die Ortsvor-
�tände die Gemeinden mit dem Jnhalte genau bekannt zu machen haben. Auch ifi
die Publikation durch das Kreisblatt alljährlih rechtzeitig zu wiederholen.

B. Polizeiverordnung der Kgl. Reg. zu Königsberg, v. 27. Januar
1869 bezw. v. 8. Mai 1874.

Unter Aufhebung un�erer Umtsblattsbefnantmachungenv. 26. Febr. 1853,
v. 29. Febr. und 6. April 1864, betr. die dienenden und Hütekinder, erla��en wir

hiermit aufgrund des $ 11 des Ge�egzes über die Polizeiverwaltung v. 11. März
1850 für den Umfang un�eres Verwaltungsbezirks nach�tehende Polizeiveroxdnung:

TL. Kein �chulpflichtigesKind darf zum Hüten oder zum Dienen oder zu�on�tigen
ländlichen Arbeiten während der Zeit des Schulunterrichts vermietet oder ver-

wendet werden ohne �chriftlihe Erlaubnis des Lokal�chulin�pektors der Heimat
des Kindes.

IT. Die Erlaubnis zum Hüten und Vermieten überhaupt i�t von folgenden
Bedingungen abhängig:

1. daß die betreffenden Kinder entweder gar keine Ernährer und Ver�orger
haben, oder daß thre Eltern notori�h außer�tande �ind, �ie zu unterhalten,
�o daß der Eintritt in fremde Dien�te das einzige Mittel i�t, um �ie vor-
Betteln und Vagabondieren zu �chüßen.

Den Lokal�chulin�pektoren i� �orgfältige Prüfung für jeden einzelnen
Fall von uns zur Pflicht gemacht. Ausnahmswei�e darf auch �olchen Schul-
knaben die Erlaubnis erteilt werden, deren Eltern zwar im�tande �ind, fie
zu unterhalten, aber zu arm, um noh ein fremdes Hütekind, de��en �ie in

ihrer Wirt�cha�t benötigt �ind, zu unterhalten und zu bezahlen. (Polizei-
verordnung v. 8. Mai 1874 — Amtsblatt S. 164);

2. daß derartige arme Kinder nicht bloß fließend und geläufig le�en, �ondern
auch im Schreiben, Rechnen und in der Religion genügende Kenntnis und

Fertigkeit �ich erworben haben. Daher i� auh darauf Rück�icht zu nehmen,
ob fie mit dem Eintritt des �chulpflichtigen Alters die Schule regelmäßig
be�ucht und dur<h Fleiß und gute �ittliche Führung �ih als zuverlä��ig und

ordentlich bewie�en haben. Schülern, welche leichtfertig und roh �ind, fich
zur Verwahrlo�ung hinneigen oder gar gröberer �ittlicher Vergehen �chuldig
gemacht haben, i�t die Erlaubnis ent�chieden zu ver�agen;

3. daß die Kinder das elfte Lebensjahr vollendet haben, aber niht zum Kon-

firmanden- und Katechumenenunterricht herangezogen �ind. Hiernach i�t das

vierzehnte Lebensjahr jedenfalls vom Vermieten ausge�chlo��en.
Ausnahmswei�e darf die Erlaubnis auh für Schulknaben erteilt

werden, welche den Konfirmanden- und Katechumenenunterricht be�uchen,
wenn die�elben entweder gar keine Ernährer und Ver�orger haben, oder

wenn ihre Eltern notori�h außer�tande �ind, �ie zu unterhalten, oder wenn
bei den legteren die oben (Il, 1) bezeihneten Verhältni��e zutreffen. (Polizei-
verordnung v. 8. Mai 1874); ' '

4. daß die Mädchen, für welche die Erlaubnis nachge�u<ht wird, niht zum

Viehhüten verwendet werden dürfen,
5. daß niemand mehr als 1 Kind zum Hüten und Dienen überla��en erhalten

und verwenden darf; ‘

6. daß cine Verwendung des Kindeszum Hüten und Dienen nichtaußerhalb
des Kirch�piels �tattfinden darf, in welhemdas�elbe �eine Heimat hat.

Um bei dem Lokal�chulin�pektordie betr. Erlaubnis nahzu�uchen,be-

darf es feiner Be�cheinigung des Lehrers inbetreff der Lei�tungenund der

Führung des Kindes, �ondern die bezüglichenAnträge �ind vielmehraus-
�<ließli< an den Lokal�chulin�pektorzu richten, welcher �ich demnäch�t mit

dem betr. Lehrer in Beziehung �ehen wird.
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IIT. Die Dien�therren haben gegen die Kinder, welhe ihnen zum Hüten oder
Mieten ver�tattet werden, folgende Verpflichtungen zu erfüllen:

1. Die Hüte- und dienenden Kinder �ind während der Hütezeit vom 1. Mai
bis 1. Novbr. wöchentlih an 2 von dem Kreis�chulin�pektor für alle Schulen
�eines Bezirks be�timmten Vormittagen je 3 Stunden zu dem gewöhnlichen
Schulunterricht mit den übrigen Kindern zu �enden. Auch �ind �ie zu den

Vi�itationen dem Kreis�chulin�pektor zur Prüfung zu �tellen.
. Wer ein �hulpf�lichtiges Kind zum Hüten oder Dienen verwendet, hat das-

�elbe binnen 3 Tagen nach dem Eintritte in den Dien�t dem Lehrer des Orts,
wo die�es ge�chieht, vorzu�tellen, dasfelbe zum Schulbe�uche anzumelden und
den Erlaubnis�chein vorzuzeigen.

. An Sonn- und Feiertagen i�t den hütenden und dienenden Kindern die-

jenige Zeit frei zu la��en, welche �ie zur Teilnahme an dem Gottesdien�te
threr Konfe��ion nah den Ordnungen t1hrerKirche nötig haben. Die Nicht-
befolgung der sub Nr. I, Il. 4, 5 u. 6 und ITIL enthaltenen Vor�chriften
wird für jedes Kind mit Geldbuße bis zu 30 M. be�traft. Außerdem wird,
wenn ein Kind �ih zum dritten Male einer niht gerechtfertigten Schulver-
�äumnis �chuldig macht, die Erlaubnis zum Hüten oder Dienen für dasfelbe
dur den Lokal�chulin�pektor �ofort und unnach�ihtlih entzogen.

Dabei bleibt es den Behörden auch jederzeit vorbehalten, den Erlaub-

nis�chein zurü>zunehmen, den voll�tändigen Schulbe�uch eines �chulpflichtigen
Kindes zu verlangen und �elb�t durch die erforderlihen Anordnungen im

polizeilihen Exekutionswege herbeizuführen. Be�chwerden über Ver�agung
oder Entziehung der Erlaubnis zum Dienen oder Hüten �ind bei den HH.
Kreis�hulin�pektoren, denen die Ent�cheidung darüber von uns zunäch�t
übertragen i�t, anzubringen.

Die HH. Landräte haben die�e Ver�ügung �ofort durch die Kreisblätter

zu publizieren und zwar mit der Anordnung, daß die Ortsvor�tände die

Gemeinden mit dem Fnhalt genau bekannt zu machen haben. Auch i�t die

Publikation dur< das Kreisblatt alljährli<h rechtzeitig zu wiederholen.
C. Verordnung der Kgl. Neg. zu Königsberg v. 9. Mai 1874, II. 425/4.
Nach eingeholter gutachtlicher Äußerung der Herren Landräte und Kreischul-

in�pektoren haben wir zur Ergänzung un�erer Verordnung bv. 29, Fanuar 1869

und der ent�prechenden Polizeiverordnung v. 27. Januar 1869 bezüglih der Ver-

wendung von Schulkindern zum Dienen und Hüten folgendes angeordnet:
1. Die Halbtags�hule darf — außer dort, wo die übergroße Zahl der Schüler

oder die unzureichenden Kla��enräume eine �olche ohnehin {hon notwendig
machen ($ 3 der allg. Be�t. v. 15. Oktbr. 1872) — nur an denjenigen
Orten eingerichtet werden, wo wegen der notori�chen Armut der Bewohner
ein unabweislihes Bedürfnis der Verwendung des größeren Teils der

Schulkinder zum Dienen oder Hüten vorhanden i�t. Über das Vorhanden-
�ein die�es Bedürfni��es hat der Landrat des Krei�es in Gemein�chaft mit
dem Kreis�hulin�pektor auf Antrag der Lokal�chulvor�tände zu ent�cheiden.

. Die Halbtags�chule be�teht für die Zeit von 1. Mai bis zum 1. November.

Jn der�elben werden an allen 6 Schultagen der Woche a) die Kinder der
Ober- und Mittel�tufe zu�ammen in 2 Stunden, b) die Kinder der Unterx-

�tufe in 3 Stunden unterrichtet, �o daß der Lehrer wöchentlich30 Unter-

richts�tunden zu erteilen hat. Die Wahl der Tageszeit für den Unterricht
der beiden Abteilungenbleibt dem Erme��en der Kreis�chulin�pektorenim
Einvernehmen mit den Lokal�chulin�pektoren, jedoh mit der Maßgabe über-

la��en, daß die Kinderder Ober- und Mittel�tufe den Unterrichtmorgens
erhalten, und daß zwi�hen dem Unterrichteder beiden Abteilungen zu a

und þ eine Zwi�chenpau�e von minde�tens einer halben Stunde �tattfinden
muß. Die�e Be�timmungen gelten von der cinkla��igen Volks�chule.
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Jun der 2kla��igen mit 2 Lehrern darf der Halbtagsunterriht nur in
der er�ten, bei 3 kla��igen mit 3 Lehrern nur in den beiden er�ten Kla��en
in der vorbezeichnetenBe�timmung ent�prechender Wei�e eingeführt werden,
während die unter�te Kla��e immer Volltagsunterricht empfängt.

3. Wo Halbtagsunterricht eingeführt i�t, dür�en Erlaubnis�cheine zum Dienen
und Hüten nicht erteilt werden.

4. Auf die regelmäßige Beteiligung devSchulkinder an diefer zu 2 bezeich-
neten verkürzten Unterrichtszeit muß mit voller Strenge event. unter An-

wendung der zulä��ig höch�ten Strafmiltel nah Maßgabe des $ 4 der

Sch.-O. gehalten werden.
Wo Halbtags�chule nicht eingerichtet i�t, bleiben un�ere Verordnungen vom

29. Januar 1869 und die ent�prechende Polizeiverordnung v. 27. Januar
1869 über Verwendung von Schulkindern zum Dienen und Hüten inkraft.
Nur wollen wix in Berücf��ichtigung einzelner zur Sprache gebrachten Übel-

�tände nachgeben, daß
LT. (zu IL 1 der Polizeiverordnung) ausnahmswei�e auh �olchen Schul-

kindern die fraglihe Erlaubnis erteilt werden darf, deren Eltern

zwar im�tande �ind, �ie zu erhalten, aber zu arm, um noch ein fremdes
Hütekind, de��en fie in der Wirt�chaft benötigt �ind, zu unterhalten
und zu bezahlen;

'

IT. (zu IL 3 der Polizeiverordnung) ausnahmswei�e auh Schulknaben,
welche den Konfirmanden- und Katehumenenunterricht be�uchen, der

Erlaubnis�chein zum Dienen und Hüten erteilt werden darf, wenn

die�elben entweder gax keinen Ernährer und Ver�orger haben, oder
wenn ihre Eltern notori�h außer�tande find, �ie zu unterhalten, oder
wenn bei den letzteren die zu LTbezeichneten Verhältni��e zutreffen.

IT. Verordnungen der Kgl. Regierung zu Gumbinnen.
A. Verfügung vom 9. März 1853 (Amtsbl. S. 54).
Die be�tehenden heil�amen Be�timmungen, welhe der Verwilderung und

�ittlihen Verderbnis der Hütekinder zu begegnen bezwe>enund das Verhältnis
der�elben �owie deren Pfleger zur Schule ordnen, find niht überall ausreichend
befunden worden. Deshalb wird von uns, indem wir die bezüglichenallgemeinen
Anordnungen un�erer Cirkuläre an die Herren Landräte und Kreis-Schulin�pektoren
vom 8. Februar und 7. März 1848 und vom 22. Juni 1851 außer Anwendung
�ehen, inbezug auf $ 11 des Ge�cyes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 für den ganzen Umfang un�eres Bezirks hiermit folgendes verordnet:

1. Kein �{hulp�lihtiges Kind darf ohne �chriftlihe Erlaubnis des Kirch�piels-
Schulin�pektors zum Viehhüten gemietet odex überhaupt verwendet werden;
auch wer �ein eigenes Kind zum Viehhüten während der Schulzeit benußen
will, muß dazu vorher einen Erlaubnis�chein des Schulin�pektors einholen.

2. Die Erlaubnis zur Verwendung beim Viehhüten darf (�eitens des Schul-
in�pektors) unter allen Um�tänden nur für �olche �chulpflichtigen Kinder

gegeben werden, welche
'

a) das zehnte Lebensjahr zurücgelegt,
b) bis dahin die Winter�hule regelmäßig be�ucht,
c) genügende Le�efertigkeit erlangt haben, und

:

à) über deren Armut die �icher�len Bewei�e mittel�t Atte�te der zu�tän-
digen Ortsobrigkeit beigebraht werden.

: ‘

Die Schulin�pektoren �ind dafür verantwortlich, daß von die�en Bedingungen
keinerlei Ausnahmen, insbe�ondere auchniht für Kinder von Wirtengemacht
werden, und haben in den Erlaubnis�cheinen jedesmal ausdrü>klih anzu-
geben, daß und wie �ie �ich von dem Vorhanden�ein der vor�tehenden Er-

forderni��e überzeugt haben.
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Der Erlaubnis�chein i� in der Regel von dem Schulin�pektor desjenigen
Kirch�piels auszu�tellen, in welchem zulegt die Eltern oder Pfleger des
Kindes ihren Wohn�iß oder Aufenthalt hatten, bezw. das Kind zur Schule
gehörte. Von die�er Regel darf nur in den dringend�ten Fällen, worüber
der Schulin�pektor zu �einem Auswei�e �chriftliche Notizen zu führen hat,
abgewichen werden.

3. Wer �ein eigenes oder ein fremdes Kind zum Viehhüten zu verwenden

beab�ichtigt — Eltern, Pfleger, Dien�therr, — hat den Erlaubnis�cheindazu
(ad 1) dem Lehrer der Schule �eines Wohnorts vorzuzeigen, jenem das

Hütekind per�önlich vorzu�tellen und das�elbe zur Sommer�chule anzumelden.
4. Wer ein �<hulpflihtiges Kind ohne einen �olchen Erlaubnis�chein (ad 1)

zum Viehhüten verwendet, imgleichen wer es unterläßt, das Hütekind,
bevor er es zum Hüten verwendet, unter Vorlegung des Erlaubnis�cheins
dem Orts�chullehrer vorzuführen und zur Sommer�chule anzumelden (ad 3),
verfällt in eine Polizei�tra�e von 1 bis 10 Thlr. oder im Unvermögensfalle
in die verhältnismäßige Gefängnis�trafe. Außerdem hat die Polizeibehörde
jeden, welcher ein �chulpflihtiges Kind zum Viehhüten ohne den crforder-
lichen Erlaubnis�chein mietet oder verwendet, im Wege der Exekution dazu
anzuhalten, daß er das Kind aus dem Dienjtte entla��e, re�p. zum Hüten
nicht mehr verwende, oder den Erlaubnis�chein nachhträglih beibringe und
die Anmeldung zur Sonmmer�chule nachwei�e.

5. Die Hütezeit, für welche �chulpflichtigen Kindern die Erlaubnis zum Be�uche
der Sommer�chule (ad 1 und 2) nur erteilt werden darf, i�t vom 1. Mai bis

zum 1. November zu re<hnen. Der Erlaubnis�chein gilt immer nur für die

Periode eines Jahres, und die Erteilung desfelben im folgenden Fahre
und weiter �ett eine immer wiederholte genaue Prüfung der allgemeinen Er-

forderni��e (ad 2) voraus.

6. Jedes �chulpflichtige Hütekind muß einen ganzen Tag (6 Stunden) in jeder
Woche die (Sommer-) Schule be�uchen; den dazu nah den Ortsverhältni��en
geeigneten Wochentag hat der Schulin�pektor im Einver�tändni��e mit dem

Kreis-Schulin�pektox zu be�timmen.
Sollte es hier oder da den örtlichen Um�tänden ent�prechender und für

den Unterricht der Hütekindex er�prießlicher gefunden werden, für lette die

Benußung der Schule �tatt an einem Tage an zwei halben Tagen wöchentlich
oder in gewi��en Stunden täglih anzuordnen, fo bedarf es zueiner �olchen
Abweichung von der vor�tehenden allgemeinen Be�timmung un�erer be�on-
deren, von dem Kreis-Schulin�pektor einzuholenden Genehmigung.

7. Die Schulver�äumni��e der Hütekinder werden an deren Dien�therren und

Pfleger, oder wenn Eltern ihre eigenen Kinder zum Hüten brauchen, an

jenen in der Art gerügt, daß,
wenn die Hütekinder die Schule nur an einem Wochentäge benugzen
�ollen, die Ver�äumnis�trafe �ogleich für den er�ten und zweiten Fall
auf je 2 Sgr., das dritte Mal und weiter jedesmal auf 1 Thlr. fe�t-
zu�etzen i�t,

wenn einewöchentlichzweitägige Sommer�chule angeordnet i�t, die Hälfte
obiger Säße fe�tzuhalten,

wenn die Hütekinderaber täglich (1 oder 2 Stunden) zur Schule kommen
�ollen, die Ver�äumnis�trafe für den er�ten und zweitenFall auf 4 Pf.,
für die folgenden Fälle auf 5 Sgr. pro Tag zu be�timmenift.

Andie Stelle der Geld�chul�trafetritt im Unvermögensfalle Gefängnis�trafe.
Die Schulver�äumnis�trafe wird dur< Fe�t�ezung der ad 4 verordneten

Polizei�trafe niht ausge�<hlo��en.
8. Zur Kontrolle der Ausführung vor�tehender Anordnungen be�timmen wir
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a. Der Schullehrer (wo zwei oder mehrere Lehrer �ind, der er�te an jeder
Schule) führt ein be�onderes Verzeichnis der bei ihm mit. Erlaubnis-

�cheinen zux Sommer�chule angemeldeten Hütekinder; eben �o trägt jeder
Schulin�pektor den Namen (mit Angabe des Alters und der zuletzt be-

�uchten Winter�chule) der Hütekinder, �owie deren Eltern, Pfleger und

Dien�therr�cha�t (Mieter), für welche er Erlaubnis�cheine aus�tellte, in
ein für jedes Jahr be�onders anzulegendes Verzeichnis.

Außerdem bringt jeder Schulin�pektor und jeder Orts- re�p. er�te
Schullehrer, �o oft ex �icher erfährt oder ermittelt, daß ein Kind ohne
Erlaubnis�chein und ohne Schulanmeldung zum Hüten verwendet wird,
den Namen des Kindes und de��en Pflegers, Mieters 2c. be�onders
zu Papier.

b. Zum 20. Mai jeden Jahres hat der Schullehrer ein von den Vor�tänden
jedes zur Schul�ozietät gehörigen Orts (mit Unter�chrift und Orts�iegel)
als ri<tig und voll�tändig zu atte�tierendes namentliches Verzeichnis
aller im Schulbezirke vorhandenen Hütekinder dem Schulin�pektor ein-

zureichen und darin anzugeben, welche von den Kindern mit vor�chrifts-
mäßigen Erlaubnis�cheinen bei ihm angemeldet und welche niht ange-
meldet �ind.

Auf den Grund die�er Spezialverzeichni��e und �einer cigenen Nach-
for�hungen macht darauf der Schulin�pektor eine Hauptüber�icht aller
im Kirch�piel vorhandenen Hütekinder, geordnet nah Schul�ozietäten und

nach den einzelnen zu die�en gehörigen Orten, �owie mit der dreifachen
Rubrik:

„mit Erlaubnischein angemeldet““,
„mit Erlaubnis�chein, aber niht angemeldet“,
„ohne Erlaubnis�chein““.

Die�e Über�icht über�endet der�elbe zum 1. Juni dem Landrate des

‘Krei�es, behufs Ausführung der Be�timmungen al 4, bezichungswei�e
weiterer Veranla��ung. Zum �elbigen Termine über�endet der Schul-
in�pektor eine Ab�chri�t der Hauptüber�icht dem Kreis-Schulin�pektor.

Auf den prompten Eingang der Spezialverzeichni��e (zum 20. Mai)
und deren Voll�tändigkeit haben die Schulin�pektoren �org�ames Augen-
merk zu richten, und wir ermächtigen �ie hiermit, Fahrlä��igkeit und

Unordnung der Schullehrer dabei mit angeme��ener Ordnungs�trafe zu
rügen, wovon �ie uns in jedem Falle (dur<h Vermittelung des Kreis-

Schulin�pektors) Anzeige zu machen haben.
ec. Eben�o reiht zum 20. Mai jedes Jahres jeder Ortsvor�tand ein

namentliche? Verzeichnis der im Orte vorhandenen Hütekinder unter

Angabe, von wem die�e zum Hüten gemietet �ind oder überhaupt dazu
verwendet werden, dem Landrate ein.

Dem Landrate. liegt es ob, nah die�en Notizen (b. und c.) inbetre}�f
der nicht mit Erlaubnis�chein ver�ehenenDien�therren (Mieter), P�leger
und Eltern, �o wie der nur niht angemeldeten Hütekinder �ofort ein-

zu�chreiten. : ‘
‘

Zeigen �i<h bei Vergleichung der Verzeichni��e (þ. und e.) P�licht-
ver�äumni��e �eitens der Ortsvor�tände,oder ergiebt �ichgar, daß die�e
das unerlaubte Verwenden von Kindern zum Viehhüten 1rgendwie
begün�tigen, �o i� �olches Verhaltender Ortsvor�tände�trenge mit

Ordnungs�trafe zu rügen. Auchdie Kreis- und Lokal-Schulin�pektoren
haben, wo ihnen eine Ver�äumnis der Ortsvor�tände bei Ermittelung
und Anzeige der Hütekinderkund wird, darüber unverweilt dem Landrate
Mitteilung zu machen.
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Außerdem aber wird den Landräten zur Pflicht gemacht, �o viel wie

möglich per�önlih und durch ihre Organe über die Richtigkeit und Voll-

�tändigkeit der Verzeichni��e örtliche Revi�ionen vorzunehmen, damit jede
Kontravention und jede Pflichtver�äumnis der Ortsvor�tände hin�ihts
der Hütekinder �hleunig entde> und unverweilt mit Polizei�trafe,
Exekution oder disziplinari�ch einge�chritten werde.

d. Jeder Orts�chullehrer führt eine be�ondere Li�te der Schulver�äumni��e
der Hütekinder und reiht die�elbe wöchentlih dem Schulin�pektor ein;
die�er fügt den Betrag der Strafe (ad 7) zu jedem einzelnenFalle bei
und über�endet �o die Li�ten der zu�tändigen Polizeiobrigkeitbehufs
�ofortiger Fe�t�eßzung und Voll�tre>ung. Die mit der Be�cheinigung
hierüber ver�ehenen Li�ten �ind �odann von der Polizeiobrigkeit dem

Schulin�pektor zurüc{zu�enden.
e. Der Schulin�pektor hat über alle, die Hütekinderangehenden Angelegen-

heiten ein be�onderes Akten�tüf zu führen, zu welhem au<h jene Ver-

�äumnisli�ten (d.) gehören.
Der Kreis�chulin�pektor hat auh hierüber, und ob die Orts�chul-

in�pektoren überhaupt nach vor�tehenden Be�timmungen verfahren, genaue
Kontrolle zu führen und in jedem Schulvi�itationsberichte über �eine
Wahrnehmungen und Anordnungen, auh wann ex über bemerkte Ver-

�töße Anzeige gemacht habe, fi<hauszu�prehen. Ebenjo hat der Kreis-

Schulin�pektor zur Kontrolle der Lehrer �ih in die�en, bei der Kirchen-
und Schulvi�itation mit den Diarien und Tagebüchern von jedem Lehrer
auch die (ad 8 a.) geführten Verzeichni��e dex mit Erlaubnis�chein ange-
meldeten Hütekinder, �owie ad 8 d. die Li�ten der Schulver�äumni��e
der Hütekinder be�onders vorlegen und na<h Befinden �ofort Rüge oder

Strafe cintreten zu la��en.
B. Bekanntmachung vom 1. März 1857.

Durch un�ere Verordnung vom 9. März 1853 (Amtsblatt 1853 S. 54 bis 58)
i�t be�timmt worden:

1. Kein �hulpflihtiges Kind darf ohne �hriftlihe Erlaubnis des Kirch�piels-
Schulin�pektors zum Viehhüten gemietet oder überhaupt verwendet werden 2c.

(Hier folgen die Be�timmungen 1—7 der vor�tehenden Verordnung).
Jndem wir die�e Be�timmungen hiermit republizieren, verordnen wir zugleich

zu�äßlich:
a, Der Schulin�pektor i� verpflichtet, �obald er den Erlaubnis�chein für ein

�olches Kind aus�tellt, welhes — bis dahin zu einer Schule �eines Kirch-
�piels gehörig —

zum Viehhüten nah einem Orte eines andern Kirch�piels
(auh des Regierungsbezirks Königsberg) vermietet wird, eine Ab�chrift des

Erlaubnis�cheins unverzüglih dem Schulin�pektor des andern Kirch�piels
zu über�enden, desgleihen in jedem Falle für Berichtigung des Schüler-
verzeihni��es derjenigen Schule zu �orgen, zu welcher das Kind bis dahin
gehörte, au< wenn die�es dur<h das Vermieten nun zu einer anderen

Schule des�elben Kir<�piels pflichtig wird.

b. Um die Anmeldung der mit Erlaubnis�cheinen ver�chenenKinder bei dem

zu�tändigen Lehrer (Nr. 3 der Verordnung) mehr zu �ichern, beziehungs-
wei�e die �ofortige Be�trafung der Eltern, Pfleger oder Dien�therren, welche
unangemeldete Kinder zum Hüten verwenden, herbeizuführen, hat jeder
Schulin�pektor am Schlu��e jeder Woche, in welcher er (vom 1. Mai an-

fangend) Erlaubnis�cheine aus�tellte, von die�en dem zu�tändigen Lehrer
Nachricht zu geben.
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c. Sowie in keinem Falle au< nur von einer dex vier Voraus�eßzungen,
unter welchen (Nr. 2 der Verordnung) überhaupt nur die Zula��ung der

Sommer�chule der Hütekinder �tattfinden �oll, dispen�iert werden darf, fo
muß mit Strenge auh darauf gehalten werden, daß niemals vor dem.
1. Mai �<hulpflihtige Kinder zum Viehhüten verwendet werden. Dies zu
verhüten, die �ofortige Entla��ung dex ge�ezwidrig der Schule entzogenen
Kinder zu erzwingen und die Be�trafung der Kontravenienten �{<leunig�t
herbeizuführen (Nr. 4 und 5 der Verdxdnung), i�t eben�o die Pflicht der

Ortsvor�tände und Polizeibehörden, als die Schulin�pektoren, die Schul-
vor�teher und die Schullehrer darauf hinzuwirken berufen �ind.

Die unter Nr. 7 der Verordnung be�timmten Schulver�äumnis�trafen für
Hütekinder kommen — neben der Polizei�trafe — auch in allen den Fällen
zur Anwendung, in welchen vor dem 1. Mai Kinder dur< das Verwenden

zum Viehhüten von der Schule zurü>kgehalten werden; deshalb haben die

Schullehrer die wöchentlihe Einreihung der Li�te der Schulver�äumni��e
der Hütekinder (Nr. 8 d. der Verordnung) �hon von dem Tage vor dem.
1. Mai zu beginnen, an wel<hem ihnen das Ausbleiben eines zum Vieh-
hüten verwendeten Kindes angezeigt oder bekannt wird.

d. Bei der Kirchen- und Schulvi�itation �ollen au<h die Hüteklinder insge�amt
dem Kreis-Schulin�pektor vorge�tellt und von die�em geprüft werden (Cirkular-
Verfügung vom 4. Juni 1855), und �oll jeder Lehrer die von ihm geführten
Verzeichni��e der Hütekinder vorlegen (Nr. 8, e. dex Verordnung). Um

den Zwe> die�er Anordnungen �icherer zu erreichen, be�timmen wir, daß
fortan die bei der Kirchen- und Schulvi�itation dem Kreis-Schulin�pektor
vorzu�tellenden Hütekinder jenem ihre Erlaubnis�cheine vorzuzeigen haben.
Ermitteln �ich dabei Hütekinder ohne Erlaubnis�chein oder ohne Anmeldung,
�o i�t jedesmal �ogleich das ge�ehliche Verfahren behufs der Zurü>kführung
der unlegitimierten Hütekinder und Be�trafung dex Eltern oder Pfleger und

Dien�therren zu veranla��en.
e. Was hin�ichts der Fe�t�ezung der Polizei�trafe und Schulver�äumnis�trafe,

hin�ihts der Kinder, welche vor dem 1. Mai zum Viehhüten verwendet

werden, vor�tehend — littr. e. — be�timmt worden, gilt auch für alle Fälle,
in welchen �chulpflichtige Kinder nah dem 1. November dur<h Verwenden

der�elben zum Viehhüten der Schule entzogen werden.

C. Verfügung vom 25. Januar 1863.

Nachdem infolge der Zunahme der Zahl �<hulp�lihtiger Hütekinder die Klage
darüber immer allgemeiner geworden i�t, daß �olhe Kinder, welhe zum Vieh-
hüten in ein anderes Kirch�piel vermietet werden, größtenteils der Schule und.

Beauf�ichtigung entzogen bleiben, und da insbe�ondere auch die durh un�ere Zu�aß-
verordnung vom 1. März 1857 sub a vorge�chriebene Kontrolle �olcher Hütekinder
fich niht als genügend dazu erwie�en hat, die�e Schulkinder der Schule zuzuführen
und vor Verwahrlo�ung zu �hüßen, �o verordnen wir hiermit, ‘

daß fortan für �chulpflichtigeKinder zum Hütedien�t in einem andern Kirch-
�piele, als in welchem �ie nah dem Wohnort ihrer Eltern oder Pfleger
�chulpflichtig �ind, Erlaubnis�cheine überall nicht erteilt werden �ollen.

Zugleich be�timmen wir unter Verwei�ung auf die Amtsblatts-Verordnung
vom 27. März 1862 wiederholt, :

daß die Amtsblattsverordnungen vom 9. März 1853 und 1. März 1857

über die Bedingungen der Erteilung von Hüte-Erlaubnis�cheinenwährend
der Monate Februar, März, April und Mai d. J. monatli<h in den

Gemeinde-Ver�ammlungen be�onders bekannt gemacht werden follen.
Während im Zu�ammenhange mit der ge�teigerten Nachfrage nah ländlichen

Arbeitern die Zahl der �chulpflichtigenHütekinder, �elb�t unter geregelter An-

wendung der Vor�chriften über Erteilung der Erlaubnis zur Sommer�chule, fa�t
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überall in einem die Förderung der Volks�chule �ehr er�hwerenden Grade zuge-
nommen hat, wird es mehr und mehr Pflicht aller zur Leitung des Schulwe�ens,
wie zur polizeilichen Beauf�ichtigung des Hütewe�ens berufenen Beamten und

Behörden, den verderblichen Folgen, welche in �ittliher und �ozialer Hin�icht an

das — zuxzeit leider niht abzu�tellende — Viehhüten dur< �<hulp�lichtige Kinder

�ih knüpfen, mit ganzem Ern�te zu begegnen.
Es i� unleugbar, daß ein großer Teil der zum Viehhüten in fremden Dien�t

gegebenen Kinder mehr oder weniger der Verwahrlo�ung verfällt, wenn niht —

�owie �eitens der Gei�tlihen durch �eel�orgeri�he Einwirkung auf die Eltern und

Pfleger, �o — �eitens der Schulin�pektoren, Schullehrer, Polizei- und Gemeinde-
beamten jener armen Kinder, zu deren Erziehung und Unterwei�ung durch die

Schule �owie behufs der ent�prechenden weiblihen Pflege der�elben, die größt-
mögliche Sorgfalt zugewendet wird.

Wix nehmen deshalb wiederholt die unausge�ezte Aufmerk�amkeit und �elb�t-
thätige Wirk�amkeit der Herren Landräte und Kreis�hulin�pektoren für den vor-

liegenden Gegen�tand in An�pruch, indem wir unter Verwei�ung auf un�ere Cirk.-

Verf. vom 2. März 1857 und 27. März 1862 Sie auffordern, nah den darin

gegebenen Ge�ichtspunkten die treng�ie Durchführung der Verordnungen v. 9. März
1853 und 1. März 1857 �ich angelegen �ein zu la��en und danach bezw. die Schul-
in�pektoren und Schullehrer, Gemeinde-, Orts- und Polizeibeamten niht nur mit

Anwei�ung zu ver�ehen, �ondern auch �org�am zu kontrollieren. Erfahrungsmäßig
haben jene Verordnungen ihren Zwe> hinj�ichts derjenigen �chulpflichtigen Kinder

nicht erreicht, welche, der Heimat entri��en, zum Viehhüten in fremde Kirch�piele
vermietet werden, wo �ie ohne verwandt�chaftlichen oder befreundeten Anhang ent-

weder ganz auf�ichtslos und ohne Schulunterricht bleiben oder doh der teilneh-
menden Leitung entbehren, die thr trauriges Los zu be��ern bereit und im�tande
i�t, Wir haben daher niht umhingekonnt, wie Sie aus der zum Amtsblatt ge-

langenden Verordnung vom heutigen Tage er�ehen, die Erteilung von Hüte-
Erlaubnis�cheinen zum Vermieten �{<hulp�lichtigerKinder in ein anderes Kirch�piel,
als welchem �ie angehören, zu unter�agen, und veranla��en die Herren Kreis-

Schulin�pektoren, darna<h �ofort �ämtlihe Schulin�pektoren, die ihrer�eits den

Lehrern davon Kunde zu geben haben, geme��en�t mit Anwei�ung zu ver�ehen. — —
—

Alle Verordnungen über das Schulkinder-Hütewe�en verlangen zur Gewähr
ent�prechenden Erfolges der unmittelbaren ent�chiedenen und unverdro��enen Wirk-

�amkeit der zur Ausführung berufenen Schulin�pektoren, Lehrer, Polizei- und

Gemeindebeamten. Jn die�er Beziehung i�t es be�onders notwendig, daß vor-

nehmli<h den Polizeiverwaltern und Ortsvor�tänden zur Pflicht gemacht werde,
per�önlih Überzeugung zu nehmen, ob die einzelnen Hütekinder in ihren Di�trikten
re�p. Ort�chaften mit legalen Exlaubnis�cheinen ver�ehen find, entgegenge�eßtenfalls
�ogleich die Hütekinder zu ihren Eltern re�p. Heimatsgemeinden zurüczu�chaffen.

Die Schulin�pektoren, denen die Beurteilung der Zula��ung zur Sommer�chule
zunäch�t anvertraut i�t, werden inbezug auf die nunmehr ausge�prochene Un�tatt-
haftigkeit der Hütevermietung in ein anderes Kirch�piel nun in höherem Maße
mit Bitten und Klagen angegangen werden, Erlaubnis�cheine au< in Fällen, wo

es unzulä��ig i�t, zu erteilen. Wir find aber gewiß, daß �ie in Erkenntnis der

Gefahren, welche das Hütewe�en der Schulkinder in �i< trägt, und welche von

dem einzelnen Falle aufdas Ganze übergehen, p�lichtgetreu die gegebenenVor-

�chriften als unumgänglicheNorm beachten werden, und machenhierbei nur noh
aufmerk�am, daß die Armut dex Eltern niht dur<h Be�cheinigungder Gemeinde-

vor�tände, �ondern nur dur Atte�te der Polizeiverwalter,Magi�trateund Dominial-

Vor�tände dargethan werden darf. Die Herren Landräte aber veranla��en wir,
durch geeignete Verfügung die nötize Sicherheit dafür herbeizuführen, daß die

vorbemerkten Armutsatte�te nur na< �org�amer Prüfung der Verhältni��e der

Veteiligten ausge�tellt werden.
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D, Nach der Verfügung der Regierung zu Gumbinnen vom 1. Oktober 1852,
Nr. 5124/8 �ollen Konfirmanden, be�onders wenn �ie in ihrem Wi��en �hwach
�ind, weshalb �ih ihrer die Lehrer be�onders annehmen �ollen, das ganze Jahr
vor der Konfirmation ununterbrochen die Schule be�uchen und dürfen daher in

die�er Zeit niht zum Viehhüten vermietet werden.
Die Verfügung vom 4. Juni 1855

gieht
den Superintendenten auf, bei der

Schulvi�itation �i<h be�onders die Hütekinder vorführen zu la��en, fie über ihre
Kenntni��e zu prü�en und über den Befund der�elben gutachtlih zu berichten.

III. Verorduungender Kgl. Regierung zu Danzig.
A. Ver�ügung vom 8. März 1873.

Die Verordnung vom 5. Dezember 1852 — Amtsbl. pro 1852 Seite 375 �.
— über die Einrichtung der Sommer�chule für Dien�t- und Hütekinder i�t auf-
gehoben. An�telle der�elben treten die nach�tehenden Be�timmungen:

1. Kein �hulpflichtiges Kind darf ohne �chriftliche Erlaubnis des Lokalin�pektors
derjenigen Schule, welche es bisher zu be�uchen hatte, zum Viehhüten gemietet und
verwendet werden. Auch wer �ein eigenes Kind zum Viehhüten während der

nbolen.benugzenwill, muß dazu vorher einen Erlaubnis�chein des Schulin�pektors
einholen.

Exlaubnis�cheine zur Verwendung �chulpflichtiger Kinder während der Schul-
zeit zu häuslichen oder anderweiten landwirt�cha�tlihen Arbeiten, auf eine längere
Zeitdauer, dürfen überhaupt nicht erteilt werden. Bezüglich der hierauf gerichteten
Anträge bleibt es bei den Be�timmungen des $ 3 der Schulordnung.

2. Dex Erlaubnis�chein darf nur für �olche �chulpflichtigen Kinder gegeben
werden, welche

. das eilfte Lebensjahr zurüd>gelegthaben,
. bis dahin die Schule regelmäßig be�ucht,

. genügende Le�efertigkeit erlangt haben,
. deren Armut durch Atte�t der zu�tändigen Polizeiobrigkeit glaubhaft nach-

gewie�en i�t,
e. niht den Konfirmandenunterriht genießen.

3. Der Schulin�pektor darf, bei eigener Verantwortlichkeit, den Erlaubnis-

�chein er�t erteilen, wenn er �i< von dem Vorhanden�ein der vor�tehend aufge-
führten Bedingungen voll�tändig überzeugt hat. Daß und wie dies ge�chehen, i�t
in dem Erlaubnis�chein ausdrü>li<h zu vermerken.

4. Wer �ein eigenes oder ein fremdes �chulpflichtiges Kind zum Viehhüten zu
verwenden beab�ichtigt, hat den Erlaubnis�chein dazu (cfr. Nx. 1) dem Lehrer
�eines Wohnorts per�önlih oder �<hriftli<h vorzulegen und das Hütekind zur

Sommer�chule anzumelden.
5. Wer dies unterläßt oder ein �hulpflihtiges Kind ohne Erlaubnis�chein zuu

Viehhüten verwendet, verfällt,in Gemäßheit der polizeilihen Verordnung vom

heutigen Tage, in eine Polizei�trafe von 3 bis 10 Thlr. und i� im Wegeder

admini�trativen Exekution anzuhalten,das Schulkindzum Hüten niht weiter zu
verwenden oder den Erlaubnis�chein und die ge�cheheneAnmeldung zur Sommer-

�chule nachträgli<hnahzuwei�en : :

6. Der Erlaubnis�chein zum Viehhütendarf immer nur auf ein Jahr und
in dem�elben für die Zeit vom 1. Mai bis 1. November erteilt werden. Bei Er-
neuerung der Erlaubnis hat �tets wieder eine be�ondere Prüfung der allgemeinen
Erforderni��e (cfr. Nr. 2) einzutreten. Der Schulin�pektor i�t berechtigt,den Er-

laubnis�chein au< vor Ablauf der Zeit, für welchen er erteilt i�t, wieder zu ent-

ziehen, wenn er dies im Intere��e des Unterrichts für erforderlicherachtet. Er

hat hiervon in jedem einzelnen Fall dem Landrat zur weitern Veranla��ung An-

zeige zu machen.

SSE
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7. Jedes �chulpflichtige Hütekind muß, wenn es im Schulorte �elb�t wohnt,
den Unterricht täglih zwei Stunden, wenn es nicht über eine Viertelmeile vom

Schulorte entfernt wohnt, an zwei Tagen der Woche je drei Stunden, und wenn

es weiter als eine Viertelmeile entfernt wohnt, wöchentlih minde�tens einen ganzen
Sqhultag, al�o 6 Stunden, den Unterricht be�uchen.

8. Die für den Unterricht der Hütekinder zu verwendenden Stunden re�p. Tage
werden vom Schulin�pektor ein für allemal im voxaus be�timmt.

9. Für jede unent�chuldigte Schulver�äumnis eines zux Sommer�chule ver-

�tatteten Kindes werden die Schulver�äumni��e im er�ten und zweiten Fall mit
2 Sgr., in den folgenden aber mit 5 Sgr. für jeden Tag von der Dien�therr�chaft
re�p. von den Eltern eingezogen oder in die ent�preehende Gefängnis�trafe umge-
wandelt. Wo für die Sommer�chule nur zwei re�p. ein Tag wöchentlichange�etzt
i�t, da wird die Strafe für �ol<h einen ver�äumten Tag gleih der für eine halbe
re�p. ganze Woche gerechnet.

10. Für Beantragung und Einziehung der Schulver�äumnis�trafen der Hüte-
finder gelten die allgemeinen Vor�chriften für Behandlung der Schulver�äumnis-
�trafen. Die genaue und pünktliche Befolgung i� aber ganz be�onders notwendig.
Für die Hütektinder i�t aber eine be�ondere Schulver�äumnisli�te anzufertigen und

einzureichen, damit deren vorzugswei�e �chnelle Erledigung ge�ichert wird. Jn
den Kontrolleli�ten der Schulin�pektoren und Lehrer i�t für die Ver�äumnisli�ten
der Hütekinder ein be�onderer Vermerk einzutragen.

11. Die unter Nr. 5 be�timmten Polizei�trafen und die unter Nr. 9 be�timmten
Schulver�äumnis�trafen für Hütekinder kommen au< in allen den Fällen zur An-

wendung, in welchen vor dem 1. Mai oder nah dem 1. November �chulpflichtige
Kinder durch das Verwenden zum Viehhüten von der Schule zurü>kgehaltenwerden.

12. Bis zum 20. Mai jedes Jahres i�t von jedem Ortsvor�tande ein amtlih
beglaubigtes voll�tändiges Verzeichnis der im Ort vorhandenen Hütekinder mit der

Angabe, bei wem die�elben hüten, und mit der Be�cheinigung des Lehrers darüber,
welche Kinder ihm vor�chriftsmäßig zur Sommer�chule angemeldet �ind, ver�ehen,
dem Landrat einzureichen. Die Lehrer haben ihrer Be�cheinigung die Erlaubnis-

�cheine beizufügen. Ortsvor�tände und Lehrer, welche ihren Obliegenheiten hierin
niht pünktli<h und gewi��enhaft nachkommen, werden ohne vorgängige no<hmalige
Androhung in eine Exekutiv�trafe von 1 bis 2 Thlr. genommen. Die Landräte

�chreiten aufgrund die�er Li�ten �ofort gegen die in Nr. 5 bezeichnetenEltern oder

Dien�therr�chaften ein, haben �ih auch foviel als möglih dur örtliche Revi�ionen
von der Voll�tändigkeit und Richtigkeit der ihnen eingereichtenLi�ten zu überzeugen,
auch von zeit zu zeit Revi�ionen der�elben dur<h die Gendarmen zu veranla��en.
Eben�o i� von den Kreis- und Lokal�chulin�pektoren jeder zu ihrer Kenntnis kom-
mende Fall einer Nichtbeachtungder vor�tehenden Vor�chriften alsbald zur Kenntnis
des Landrats zu bringen. :

B. Polizei-Verordnung v. 8. März 1873.

Aufgrund des $ 11 des Ge�etzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März
1850 und unter Aufhebung der Polizei-Verordnung vom 5. Dezember 1852

(Amtsbl. pro 1852 Nr. 52 Seite 371) verordnen wir hierdur< für den Umfang
des RegierungsbezirksDanzig, was folgt:

Kein �chulp�lihtiges Kind darf ohne �hriftlihe Erlaubnis des Lokalin�pektors
derjenigen Schule, welchees bisher zu be�uchen hatte, zum Viehhüten gemietet und
verwendet werden. Auch wer �ein eigenes Kind zum Viehhütenwährend der

Chol.benugen will, muß dazu vorher einen Erlaubnis�chein des Schulin�pektors
einholen.

Erlaubnis�cheine zur Verwendung�chulpflihtiger Kinderwährend der Schul-
zeit zu häuslichen oder anderweitenlandwiri�chaftlichenArbeitenauf eine längere
Zeitdauer dürfen überhaupt nicht erteilt werden. Bezüglich der hierauf gerichteten
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Anträge bleibt es bei den Be�timmungen des $ 3 der Provinzial-Shulordnung
vom 11. Dezember 1845. :

Wer �ein eigenes oder ein fremdes �chulpflihtiges Kind zum Viehhüten zu
verwenden beab�ichtigt, hat den Erlaubnis�chein dazu (cfr. Nr. 1) dem Lehrer �eines
Wohnorts per�önlih oder �{<hriftli< vorzulegen und das Hütekind zur Sommer-

�chule anzumelden. fWer dies unterläßt oder ein �hulpflihtiges Kind ohne Erlaubnis�chein zum
Vichhüten verwendet, verfällt in eine Polizei�trafe von 3 bis 10 Thlrn. und i�t
im Wege der admini�trativen Exekution anzuhalten, das Schulkind zum Hüten nicht
weiter zu verwenden, oder den Erlaubnis�chein und die ge�hehene Anmeldung zur
Sommer�chule nachträglih nachzuwei�en.

Für jede unent�chuldigte Schulver�äumnis eines zur Sommer�chule ver�tatteten
Kindes werden die Schulver�äumni��e im er�ten und zweiten Fall mit 2 Sgr., in
den folgenden aber mit 5 Sgr. für jeden Tag von der Dien�therr�chaft re�p. von

den Eltern eingezogenoder in die ent�prechende Gefängnishaft umgewandelt. Wo

für die Sommer�chule nux zwei re�p. ein Tag wöchentli<h ange�etzt i�t, da wird
die Strafe für �olh einen ver�äumten Tag gleich der für eine halbe re�p. ganze
Woche gerechnet.

C. Jm An�chluß an die vor�tehende Verordnung v. 8. März 1873 macht die

Verfüg. vom 14. April 1874, G. 1939/4 beim Herannahen der Hütezeit auf die

genaue Beachtung der erla��enen Be�timmungen aufmerk�am und ordnet an, daß
die�e Be�timmungen dur< die Amtsblätter wiederholt zu veröffentlichen, und die

Lehrer auf deren �trenge Beachtung hinzuwei�en �ind. Fnsbe�ondere follen die

Kreis�chulin�pektoren bei ihren Schulrevi�ionen davon �i<h Überzeugung ver�chaffen,
daß be�ondexe Schulver�äumnisli�ten für Hütekinder angelegt, und in die�e Li�ten
nux Hütekinder, welche den gegebenen Vor�chriften voll�tändig genügt haben, auf-
genommen �ind, und daß die Hütekinder die für �ie be�timmte Hüte�chule oxdnungs-
mäßig be�uchen. Sie haben �ämtlihe Lehrer zur Einreichung einer Li�te der für
die betreffende Schule ordnungsmäßig angemeldeten Hütekinder anzuhalten und

die�e Li�te den Revi�ionen zugrunde zu legen, insbe�ondere aber die�elbe mit dem

na< Nr. 12 der Verordnung vom 8. März 1873 von den Ortsvor�tänden den
Landräten einzureichendenVerzeichnis der Hütekinder zu vergleichen und hiernach
die Voll�tändigkeit und Überein�timmung der Gemeinde- und Lehrerli�ten zu prüfen,
�owie �ih davon Überzeugung zu ver�chaffen, daß die Erlaubms�cheine zum Hüten
den gegebenen Vor�chriften ent�prehen. Die Landräte �ollen daher die eingehenden
Hütekinderverzeichni��e aus den einzelnen Ort�chaften nah genommener Kenntnis
an die betr. Kreis-Schulin�pektoren zur Prüfung und event. weiteren Veranla��ung
möglich�t bald ab�enden.

D. Die Verf. vom 23. Mai 1877 (Centralbl. 1878 S. 524) ge�tattet den Lokal-

chulin�pektoren, dort, wo es geht, an�tatt der Hüte�chule bezw. für �olche Gegenden,
wo �on�t die Erlaubnis zum Hüten in umfangreichemMaße gegeben werden müßte,
die jog. Sommer-Halbtags�chule einzurichten.

IV. Verordnungen der Kgl. Regierung zu Marienwerder.
A. Verfügung vom 20. März 1882 (Außerordentliche Beilage zum

Amtsblatt Nr. 13). ‘ E ;

Allgemeine Verfügung, betreffend die Verwendung�chulpflihtigerKinder

zum Viehhüten und den Schulbe�uch der Hütekinder.
Die unter 1 bis (ein�chließlih) 10 der Verordnung über Verwendung�hul-

p�lichtiger Kinder zum Viehhüten und den Schulbe�uchder Hütekindervom 15. März
1858 (Amtsblatt pro 1858 S. 54 �.) gegebenen Vor�chriftenwerden hierdur<
au�gehoben, jedo<hunbe�chadet der fortbe�tehenden Vor�chrift 11.

Än�telle der aufgehobenen Be�timmungen ordnen wir folgendes an:
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LT. Bedingungen, unter welchen �chulpflichtige Kinder zum Viehhüten
verwendet werden dürfen.

1. Zum Biehhüten dürfen �hulpflihtige Kinder nur verwendet werden, wenn

�ie mit einem vor�chriftsmäßigen Erlaubnis�chein ver�ehen �ind.
2. Die�er Erlaubnis�hein wird auf dem Lande von dem Lokal�hulin�pektor

des Heimatsortes, in den Städten von der Schuldeputation erteilt und zwar zum
Hütedien�t bei einem be�timmten Dien�therrn, für die Zeit von O�tern bis zum
1. November des laufenden Jahres.

3, Der Hüte�chein darf nur erteilt werden:
a. wenn das Kind das zehnte Lebensjahr zurückgelegt hat und in der

Schule entweder der Mittel�tufe oder der Ober�tufe angehört,
b. wenn das�elbe in dem vorausgegangenen Winterhalbjahre die Schule

regelmäßig be�ucht hat,
e. wenn die Armut des�elben dur<h ein Atte�t der zu�tändigen Orts-

obrigkeit erwie�en i�t,
d, wenn der Dien�therr, falls er im vorhergegangenen Jahre ein Hüte-

kind gehalten hat, die�es regelmäßig zur Schule ge�chi>t hat.
IT. Überwei�ung und Anmeldung der Hütekinder.

1. Der Erlaubnis�chein i�t, nachdemder in dem�elben benannte Dien�therr den

Schein mit Namensunter�chrif�ten ver�ehen hat, von dem Lokal�chulin�pektor bezw.
der �tädti�chen Schuldeputation dem Lehrer derjenigen Schule, welhe das Kind

be�uchte, behufs Eintragung in ein be�onderes Verzeichnis der Hütekinder zuzu-
�tellen. Wenn das Kind in einem anderen Schulbezirke in den Hütedien�t tritt,
jo i�t eine Ab�chrift des Erlaubnis�cheines (Hüte�cheins) dem Lokal�chulin�pektor
bezw. der �tädti�chen Auf�ichtsbehörde derjenigen Schule, welche das Kind während
der Hütezeit zu be�uchen hat, behufs Aushändigung an den Lehrer die�er Schule
und Aufnahme in das Verzeichnis der Hütekinder zu über�enden.

2. Das mit dem Erlaubnis�chein ver�ehene Hütekind hat fih vor �einem Eintritt
in den Hütedien�t bei dem zu�tändigen Lehrer, de��en Schule es zu be�uchen hat,
zu melden und mit dem Eintritt in den Hütedien�t die Schulewöchentlih in 12

von dem Lokal�chulin�pektor bezw. der Schuldeputation zu be�timmenden Stunden

zu be�uchen (Cirkularverfügung vom 17. März 1870).

ITT. Shulver�äumni��e und deren Be�trafung.
1. Der Lehrer i�t verpflichtet, �ämtliche zu �einer Schule angemeldeten Hüte-

finder in der Schulbe�uchsli�te einzutragen und jeden ver�äumten Unterrichtstag in

der�elben anzumerken. Aufgrund der Schulbe�uchsli�te hat der�elbe jeden Sonn-
abend demjenigenMitgliede des Schulvor�tandes bezw. der Schuldeputation, welches
mit der Prüfung der für die Schulver�äumni��e beizubringenden Ent�chuldigungs-
gründe beauftragt i�t, eine Ver�äumnisli�te oder, wenn keine Ver�äumni��e vorge-
fommen jind, einen Fehlberiht einzureichen.

'

2. Jenes Mitglied des Schulvor�tandes bezw. der Schuldeputation hat, wenn

dem Lehrer oder ihw �elb�t der Ver�äumnisgrund nicht bekannt i�t, den betreffenden
Dien�therrn behufs Angabe dex Ent�huldigungsgründe zu einem be�timmten Termin
in den drei er�ten Tagen der Woche mit der Verwarnung vorzuladen,daß imfall
�eines Ausbleibens angenommen werde, er hätte zur Sache nichts anzuführen.
Die ausgefüllte Li�te bezw.der Fehlbericht i�t an jedemDonner�tagean den Lokal-

hulin�pektoxr bezw. an die �tädti�che Schuldeputationzu befördernund demnäch�t
1 die, mit den Strafanträgen ver�ehene Ver�äumnisli�te bis zum folgendenSonn-
abend der zu�tändigen Ortspolizeibehördezuzu�tellen.Lettere hat die Strafe gegen
den Dien�therrn fe�tzu�eßen und demnäch�t die eingezogenen Geld�trafen an den

Rendanten der Orts�chulka��e, die Ver�äumnisli�ten dagegenan den Lokal�chul-
in�pektor bezw. den Vor�ißenden der �tädti�hen Schuldeputation abzugeben. Von
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dort i�t die Li�te nah genommener Kenntnis dem Rendanten der Schulka��e als

Belag für die zu vereinnahmende Schul�trafe zuzu�tellen (Verordnung vom 22. Dezbr.
1880, Amtsblatt 2. Beilage).

3. Für jede �trafbare Schulver�äumnis der Hütekinder hat nach der ge�etzlichen
Be�timmung des $ 4 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 im er�ten und

zweiten Fall eine Strafe von je 4 Pf. für den Tag, in den folgenden Fällen einc

�olche von je 50 Pf. für den Tag einzutreten.
Die Höhe der für den ÜUnvermögensfall fe�tzu�ezenden Haft�trafe be�timmt �i

nah $ 11 der Verordnung vom 10. Dezembex 1863 (Außerordentliche Beilage
zum Amtsblatt Nr. 3 pro 1864).

IV. Kontrolle über die Hütefinder.
1. Der Lokal�chulin�pektor bezw. die �tädti�he Schuldeputation hat ein Ver-

zeichnis derjenigen Kinder, welchen ein Erlaubnis�chein ausge�tellt i�, oder für
welche die Ab�chri�t des von einem anderen Lokal�chulin�pektor oder einer anderen

Schuldeputation ausgefertigten Erlaubnis�cheins eingegangen i�, zu führen mit

Angabe des Alters des Kindes, der Namen der Eltern, Pfleger oder Dien�therren,
des Wohnorts der�elben, �owie der Schule, welche das Kind im lezten Winter-

halbjahr zu be�uchen hatte.
'

2. Bis zum 15. Mai jedes Jahres hat der Lehrer, und an zweikla��igen
oder mehrkla��igen Schulen der Hauptlehrer der Schule, dem Lokal�chulin�pektor
bezw. der �tädti�hen Schuldeputation ein gleihes, von dem Ortsvor�tande als

rihtig und voll�tändig be�cheinigtes Verzeichnis der in dem Schulbezirk vorhandenen
Hütekinder in 3 Exemplaren einzureichen, oder — falls Hütekinder im Schulbezixkc
nicht vorhanden �ind — einen Fehlbericht zu er�tatten.

Das Verzeichnis i� mit der dreifahen Rubrik zu ver�ehen :

a. mit Erlaubnis�chein angemeldet,
b, mit Erlaubnis�chein, aber niht angemeldet,
c. ohne Erlaubnis�chein.

3. Der Lokal�chulin�pektox bezw. die Schuldeputation �endet bis zum 1. Juni
jedes Jahres ein Exemplar der von �ämtlichen Lehrern �eines bezw. thres Auf-
�ichtsbezirks eingegangenen Verzeichni��e, nachdem folhen das Ergebnis der eigenen
Nachfor�chungen beigefügt i�t, an den Kgl. Kreislandrat, ein zweites an den Kreis-

�hulin�pefktor. Das dritte Exemplar der Verzeichni��e i�t zu den, von dem Lokal:

�hulin�pektor bezw. der Schuldeputation „über Angelegenheiten der Hütekinder“
zu führenden be�onderen Akten zu nehmen.

4. Der Lokal�chulin�pektor bezw. die Schuldeputation hat die Lehrer des

Auf�ichtsbezirks zur �org�ältigen Anfertigungder Verzeichni��e und zur vor�chrifts-
mäßigen Führung der Li�te über die Schulver�äumni��e der Hütekinder, �owie zur
prompten Ein�endung der�elben anzuhalten,nötigenfalls ihre Be�trafung für Nach-
lä��igkeiten beim Kgl. Kreis�chulin�pektor zu beantragen, au< Ver�äumni��e der

Ortsvor�tände bei Ermittelung der Hütekinder,�oweit �ie zu �einer Kenntnis

kommen, �owie Unterla��ungen oder Verzögerungender Ortspolizeibehördeninbezug
auf die Strafvoll�tre>ung dem Kgl. Kreislandratanzuzeigen.

5. Der Kreis�chulin�pektor überzeugt �ih bei jeder Vi�itation von demVor-
handen�ein der die Hütekinder betre��enden Akten, �owie von der regelmäßigen
Führung der Li�ten, prüft die ihm vorzu�tellendenHütekinder und macht von dem

Ergebnis der Prüfung �owie von etwaigen Nachlä��igkeitender Lehrer in jedem
Revi�ionsprotokoll Anzeige. : ‘ E

6. Der Kreis�hulin�pektor und der Kreislandrat werden �o viel als möglich
örtliche Revi�ionen über die Richtigkeitund Voll�tändigkeit der ihnen eingereichten
Verzeichni��e per�önlich vornehmen. Der Landrat hat überdies �olche öfters durch
die Gendarmen vornehmen zu la��en.

Sqhulordnung. 9
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V. Die nicht aufgehobene unter 11 der Verordnung vom 15. März 1858

gegebene Vor�chrift, welche nach�tehend von neuem abgedru>t i�t, bringen wir bei

die�er Gelegenheit wieder in Erinnerung.
B. Verordnung über Verwendung �chulpflihtiger Kinder zum Viehhüten

und den Schulbe�uh der Hütekinder, vom 15 März 1858.

Aufgrund des $ 11 des Ge�etzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 und unter Aufhebung der Amtsblattbekanntmachung vom 16. November 1852
werden in Nach�tehendem die Vor�chriften über die Verwendung �<hulpflihtiger
Kinder zum Viehhüten und den Schulbe�uch der Hütekinder zu�ammenge�tellt und

zur genauen Befolgung in Erinnexung gebracht.
(Nx. 1 bis 10 �ind aufgehoben.)

11. Strafbe�timmungen für unberechtigte Verwendung �hulpflichtiger Kinder

zum Viehhüten.
Wer ein �hulpflihtiges Kind, �ei es �ein eigenes oder ein fremdes, während

der Schul�tunden ohne vor�chriftsmäßigen Erlaubnis�chein zum Viehhüten ver-

wendet, imgleichen wer es unterläßt, das Hütekind, das er in �eine Dien�te ge-
nommen hat, binnen der er�ten drei Tage unter Vorlegung des Erlaubnis�cheines
dem Orts�chullehrer vorzu�tellen und zur Hüte�hule anzumelden, verfällt in eine

Polizei�trafe von 1 bis 10 Thlr. ($ 11 des Ge�etzes über die Polizeiverwaltung
vom 11. März 1850). Außerdem i� er im Wege der Exekution anzuhalten, den

Erlaubnis�chein nachträglich beizubringen und die Anmeldung zur Hüte�chule nach-
zuwei�en, oder aber das betreffende Kind aus dem Dien�te zu entla��en.

C. Verfügung vom 17. März 1870, Nr. 550 G. C. IL.

Wirx haben er�ehen, daß die Hütekinder in manchen Schulen wöchentlih nur

6 bis 10 Stunden Unterricht erhalten.
Jn Überein�timmung mit dem Herrn Mini�ter der gei�tl. Angelegenheiten

halten wir die�e Zahl der wöchentlichen Unterrichts�tunden nicht für ausreihend
und be�timmen hiermit, daß der Unterricht für die Hütekinder von nun an in

wenig�tens 12 wöchentlichen Stunden exteilt werde.

Bezüglich der Dauer der Hütezeit behält es bei den Be�timmungenun�erer
Verordnung v. 15. März 1858, wonach die�elbe vom 1. Mai bis 1. November

gere<hnet wird, bis auf weiteres �ein Bewenden. Die Herren Lokal�chulin�pektoren
werden hierdurch beauftragt, die�e Verfügung den betreffendenLehrern zur Kenntnis

zu bringen und für die Ausführung der�elben Sorge zu tragen.
Die Herren Kreis�hulin�pektoren haben in den jährlihen Schulrevi�ions-

protokollen anzugeben, ob die Hütekinder den Unterricht wöchentlih in wenig�tens
12 Stunden erhalten.

VIII. Jmpfung der Schulkinder.
Nach $ 1, Ab�. 2 des Ge�epes v. 8. April 1874 �ollen die Zöglinge aller öffentlichen

und Privat�chulen innerhalb des Jahres, in welchem �ie das 12. Lebenjahr zurü>legen,
“wenn �ie niht nah ärztlichem Zeugni��e in den lezten 5 Jahren die natürlichen Blattern

über�tanden haben oder mit Erfolg geimpft worden �ind, wieder geimpft werden. Die Lehrer
bezw. Hauptlehrer (Rektoren,Schulvor�teherinnen) haben über die betreffenden Kinder eine Li�te
anzufertigen ($ 7), �i< auch bei der Aufnahme von Schülern dur Einfordern der vorge�chriebenen
Be�cheinigungen fe�tzu�tellen, ob die ge�ezliche Jmpfung erfolgt i�t; ferner haben�ie dafür zu
�orgen, daß Zöglinge, welhe während des Be�uches der Schulan�talt imp�p�lihtig werden,
die�er Verpflichtung genügen; fie haben auf die Nachholung der Impfung zu dringen, wo

�olche ohne ge�eglihen Grundunterblieben i�, und �ind verpflichtet,4 Wochen vox Schluß
des Schuljahres der zu�tändigen Behörde ein Verzeichnis derjenigen Schüler vorzulegen,
für welche der Nachweis der Fmpfung nicht erbracht i� ($ 13). Kommen �ie die�en Ver-

p�lichtungen nicht uach, �o werden�ie mit Geld�trafe bis zu 100 Æ belegt ($ 15).
Jm An�chluß an die�e ge� etlichen Be�timmungen �ind nach�tehende Verordnungenergangen:
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I. A. Verfügung der Reg. zu Marienwerder v, 10. März 1875, Nr. 257
F. IT: Das Ge�etz v. 8. April v. J. (außerordentliche Beilage zu Nr. 52 des

vorjährigen Amtsblattes) be�timmt, daß jeder Zögling einer öffentlichen oder Privat-
�chule innerhalb des Jahres, in welchem er das 12. Lebensjahr zurü>legt, der

Schutpo>enimpfung unterzogen werden �oll, �ofern ex niht nah ärztlihem Zeug--
ni��e in den lezten 5 Fahren die natürlichen| Blattern über�tanden hat oder mit

Erfolg geimpft worden i�t. Zu die�em Ge�eve,welches mit dem 1. April d. J.
in Kraft tritt, i�t unter dem 19, Dezember v> J. (Amtsblatt pro 1874, Nr. 52,

ihe Beilage) ein Ausführungsregulativ erla��en worden, welches an-

ordnet, da

1. die betreffenden Schulkinder dex zu ciner Jmpf�tation vereinigten Ort-

SES
von den Ortsvor�tehern zum Jmp�lokale geleitet werden �ollen,

und da

2. im Januar jedes Jahres von den Lehrern, re�p. den Vor�tehern von Lehr-
an�talten Nachwei�ungen derjenigen Schulkinder, welche in dem betreffenden
Jahre das 12. Lebensjahr vollenden, nah einem ihnen zuzu�tellenden For-
mulare anzufertigen und den zu�tändigen Landratsämtern einzureichen �ind.

Die Schuldeputationen (Schulvor�tände) werden angewie�en, darauf zu halten,
daß von den Lehrern re�p. den Vor�tehern von mehrkla��igen Lehran�talten �owohl
die verordneten Nachwei�ungen pünktlih eingereiht, als auh die zur Jmpfung
verpflichteten Schulkinder am Jmpftermine dem Ortsvor�teher zur Vorführung vor

den Jmpfarzt übergeben werden. Jndem wix noch hin�ichtli<h der den �äumigen
Lehrern und Schulvor�tehern angedrohten Strafen auf den $ 15 des Reichsge�ezes
vom 8. April v. J. hinwei�en, bemerken wix �{<ließli<, daß nah $ 8 des Regu-
lativs vom 19. Dezember v. J. Privatimpfungen durch jeden approbierten Arzt
ge�tattet find, daß aber dann die Ortsvor�tände am Jmpftermine den Jmpf�chein
oder die Anzeige von der beab�ichtigten Privatimpfung vorzulegen haben. Wir
erwarten von den Lehrern re�p. den Schuldirigenten un�eres Verwaltungsbezirkes,
daß �ie �i<h mit den Be�timmungen des Reichsimpfge�eßes und des dies�eitigen
Regulativs genau bekannt machen und dur<h Belehrung der Schulkinder, wie der

Eltern und Pfleger die Ausführung der�elben zu fördern bemüht �ein werden.

B. Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 16. April 1880 Nx. 1296 C.: Durch
das Reichsge�ehß vom 8. April 1874, die Schuypo>kenimpfungbetreffend, i�t be-

�timmt, daß jedes Kind vox Ablauf des auf �cin Geburtsjahr folgenden Kalender-

jahres, fofern es niht na< ärztlihem Zeugnis die natürlichen Blattern über-

�tanden hat, und daß jeder Zögling einer öffentlichenLehran�talt oder Privat�chule
innerhalb des Jahres, in welchem er das zwölfte Fahr zurü>klegt, der Jmpfung
unterzogen werden �oll, �ofern er niht nah ärztlihem Zeugnis in den letzten
fünf Jahren die natürlichen Blattern über�tanden hat oder mit Erfolg geimpft i�t.
Ferner �oll nah $ 10 des Ge�eges über jede Jmpfung nah Fe�t�tellung ihrer
Wixkung von dem Arzte cin Jmpf�chein ausge�tellt werden, in welchem unter An-

gabe des Vor- und Zunamens des Jmpflings �owie des Jahres und Tages
�einer Geburt be�cheinigt wird, daß dur<h die Jmpfung der ge�eßlichen Pflicht ge-

nügt i}, oder daß die Jmpfung im näch�ten Jahre wiederholt werden muß.
Nach $ 13 des Ge�ezes haben die Vor�teher derjenigen Schulan�talten, deren

Zöglinge dem Jmpfzwange unterliegen, bei der Aufnahme von Schülerndurch
Einfordern der vorge�chriebenen Be�cheinigungen fe�tzu�tellen, ob die ge�etzliche
Jmpfung erfolgt i�t, und falls eine Jmpfung ohnege�etzlichen Grund unterblieben

i�t, auf deren Nachholung zu dringen. Auchfind �ie verpflichtet, 4 Wochen vor

Schluß des Schuljahrs der zu�tändigen Behörde ein Verzeichnis derjenigenSchüler
vorzulegen, für welche dex Nachweis der Jmpfung nicht erbracht i�t. Demgemäß
�ind die Schulvor�tände und insbe�ondere die Lokal�chulin�pektoren der Schulan-
�talten berehtigt und verpflichtet, daxauf zu halten, daß ihnen von denEltern der

�chulpflichtigwerdenden Kinder bei deren Aufnahme in die Schule ein Jmpf�chein
gte
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vorgelegt wird. Die�er kann, da ex au<h das Geburtsjahr der Kinder angiebt,
auch zur Beglaubigung der Aus�age dex Eltern über das Alter der Kinder dienen,
und giebt zugleih auh die Mittel an die Hand, die Kontrolle darüber zu führen,
ob die Angabe über das Alter der Kinder und die Verzeichni��e der �chulpflichtigen
Kinder, welche die Ortsvor�teher dem Lehrer zu übergeben haben, richtig �ind.

IL. Cirk.-Verf. der Reg. zu Königsberg v. 18, März 1875 (733/3 IL):
Jn Nr. 9 des diesjährigen Amtsblatts i�t das neue Jmpfregulativ v. 20. Febr. cr.

veröffentliht worden. Die HH. Kreis- und Lokal-Schulin�pektoren und die Schul-
deputationen werden hierdur< veranlaßt, die Lehrer und Schulvor�teher auf das

qu. Regulativ behufs Nachahtung hinzuwei�en. Der auf das Volks�hulwe�en
bezügliche $ 14 die�es Regulativs lautet:

a. Die Lehrer der einkla��igen Land- oder Stadt�hulen, die er�ten Lehrer
einer mehrkla��igen Land�chule, die Hauptlehrer und Rektoren der mehr-
fla��igen Stadt-, der Mittel-, höheren Bürger- und Töchter�chulen, �owie
die Vor�teher und Vor�teherinnen von Privat- und Stiftshulen mü��en
bei der Aufnahme neuer Zöglinge den vorge�chriebenen Jmpf�chein
verlangen und die Beibringung die�es Zeugni��es in dem Aufnahme-
Verzeichni��e der Zöglinge unter einer be�ondern Rubrik vermerken.

Werden die verlangten Jmpf�cheine niht innerhalb der er�ten vier

Wochen nah Aufnahme der Zöglinge beigebracht, �o haben die ge-
dachten Lehrer, Schulvor�teher 2c. davon unge�äumt der Ortspolizci-
behörde Anzeige zu machen, welche die Jmpf�cheine von den �äumigen
Eltern, Pflegeeltern odex Vormündern exekutivi�h zu be�chaffen, �owie
auch deren Be�trafung gemäß $ 14 des Jmpfge�ehes zu veranla��en, die

exekfutivi�h bejhaf�ten Jmpf�cheine aber den Lehrern 2c. zur Ein�icht
zuzu�tellen hat.

b, Die vorgedachten Lehrer, Schulvor�teher 2c. mü��en bis zum 1. Mai

jedes Jahres ein Verzeichnis derjenigen, ihre Schule be�uhenden Zög-
linge, welche im laufenden Kalenderjahre das 12. Lebensjahr zurü-
legen, der Ortspolizeibehörde einreihen, welhe das Weitere behufs der

Wiederimpfung die�er Zöglinge gemäß $ 1 H. 2 des Jmpfge�eßes zu
veranla��en hat.

c. Außerdem mü��en die gedachten Lehrer, Schulvor�teher 2c. 4 Wochen
vor Schluß des Schuljahrs der Ortspolizeibehörde diejenigen Zöglinge
namha�t machen, für welche der Nachweis der Jmpfung bezw. Wieder-

impfung noch nicht erbracht i�t.

600/11).BUNS der Kgl. Regierung zu Danzig v. 21. November 1874
L. :

Nachdemaufgrund des $ 1 Ziffer 2 des Jmpfge�ezes vom 8. April 1874

jeder Zögling einer öffentlihen Lehr-An�talt oder Privat�chule (zu welch lehterer
Kategorie gemäß Protokoll des Bundesrats vom 30. Januar 1874 auch �ämtliche
Privaterziehungs-Jn�titute zu re<hnen �ind) mit Ausnahme der Sonntags- und

Abend-Schulen innerhalb des Jahres, in welhem der Zögling das 12. Lebens-

jahr zurü>gelegt, der Jmpfung(Wiederimpfung)zu unterziehen i�t, �ofern er nicht
nah ärztlichem Zeugnis in den lezten 5 Jahren die natürlichenBlattern über-

�tanden hat, oder mit Erfolg geimpft worden i�t, �ind die Vor�teher der gedachten
An�talten gehalten: ‘ O

a. nah $ 13 Ab�ay 1 des Jmpfge�ehes, bei der Aufnahmevon Schülern
durch Einfordern der vorge�chriebenen Be�cheinigungen fe�tzu�tellen, ob

die ge�egliche Jmpfung erfolgt i�t, - x

b. nah $ 13 Ab�aß 2 des Jmpfge�eges dafür zu �orgen, daß Zöglinge,
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welche während des Be�uchs der An�talt nah dem oben erwähnten 8 1

Zi��er 2 des Jmpfge�ehes impfp�lihtig werden, die�er Verpflihtung ge-
nügen,

e. nah $ 13 Ab�aß 3 des Jmp�ge�eyes darauf zu dringen, daß eine ohne
ge�etzlichen Grund unterbliebene Jmpfung nachgeholt werde,

d. und na< $ 13 Ab�ay 4 des Jmpfge�ezes verpflichtet, vier Wochen vor

Schluß des Schuljahres der zu�tändigen Behörde ein Verzeichnis der-

jenigen Schüler vorzulegen, für welche der Nachweis der Jmpfung nicht
erbracht i�t.

Als zu�tändige Behörde im Sinne und Wortlaut des Jmpfge�eges vom

8. April 1874 gilt gemäß $ 1 des von uns unter dem 19. November cr. erla��enen
Regulativs zur Ausführung des Jmpfge�eyes:

für den Stadtkreis Danzig — die Königliche Polizei-Direktion in Danzig,
für den Stadtkreis Elbing — die Polizei -Verwaltung in Elbing, und

für jeden der ländlichen Krei�e des Regierungsbezirks — das betreffende
Landrats3-Amt.

Behufs Ausführung der alljährlihen Jmpfung der zwölfjährigen Zöglinge
(8 1 Ziffer 2) haben nah $ 7 des Jmp�ge�eßes vom 8. April 1874 die Vor�teher
der gedachten An�talten eine Li�te anzufertigen. Die�e Li�te wird �ämtlichen
Vor�tehern von der zu�tändigen Behörde im Januar jedes Jahres übermittelt,
und deren Ausfüllung in den Kolonnen 1—6, beziehentli<h deren Rückreichung
an die zu�tändige Behörde bis Mitte Februar entgegen ge�ehen werden.

Jnbetreff etwaiger Zuwiderhandlungen gegen die den Vor�tehern dex qu. An-

�talten dur< $ 7 und 19 des Jmpfge�eges vom 8. April 1874 auferlegten Ver-

pflihtungen verwei�en wir auf den $ 15 die�es Ge�eges re�p. auf den $ 19 des

erwähnten Regulativs zur Ausführung des Jmpfge�eßes.

IX. Ju�truktion für die Lokal�chulin�pektoren.
A. Anwei�ung für die gei�tlichen Lokal�chulin�pektoren in der Provinz Preußen.

(Jn Gemein�chaft mit den Königlichen Regierungen entworfen von dem Königl.
Provinzial-Schul-Kollegium und genehmigt vom Herrn Mini�ter der gei�tlichen 2c.

Angelegenheiten dur<h Re�kript vom 27. Dezember 1870, UV. 4808).
Die Be�timmungen, wie �ie das allgemeine Landrecht, das o�tpreußi�he Pro-

vinzialre<t, die Jn�truktion vom 26. Juni 1811, die Provinzial-Schul-Ordnung
vom 11. Dezember 1845 und die dazu gehörige Ge�chäftsanwei�ung für Schul-
Vor�tände bezüglich der rehtlihen Verhältni��e und Befugni��e der Lokal-Schul-
Jn�pektoren enthalten, bleiben von vorliegenderJn�truktion unberührt. Die�e hat
vielmehr nur den Zwe>, den zu�tändigenLokal�chulin�pektoren innerhalb des vor-

gezeichneten Pflichtenkrei�es Anwei�ung zu einer erfolgreichen und angeme��enen
Wahrnehmung und Ausübung der ihnen obliegenden Funktionen zu geben.

8 1. Die Wichtigkeit des Amtes eines Lokal�chulin�pektors.
Die rechte Auffa��ung der Schulauf�ichtund treue, gewi��enhafte Erfüllung

aller dazu gehörenden P�lihten und Ge�chäfte läßt �ih nur erwarten, wenn die-
�elben niht als außerhalb des gei�tlihen Amtes liegend und etwa als lä�tige,
unvermeidliche Zugabe zu dem�elben, �ondern als ein überaus wichtigerund zu

dem�elben notwendig gehöriger Teil ange�ehen werden, da die Schule die Pflanz-
�tätte der künftigen Gemeinde und der Lehrer der Pfleger der�elben i�t, und die

Liebe und Sorgfalt, welche von dem Gei�tlichendie�em Teile �einer Gemeinde zu-
gewandt wird, nicht minder notwendig i�t, als diejenige, welhe er den Mündigen
zu widmen hat. Es i� die we�entlihe Aufgabe des Schulauf�chers, dur<haus-

harrende Geduld und durh Energie, welche fe�t und unverwandt das Ziel im

Auge behält, die mancherlei Hinderni��e und Schwierigkeiten, welche �ih der Wirk=
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�amkeit der Schule entgegen�tellen, zu überwinden, Trägheit und Unlu�t der

Lehrenden und Lernenden zu be�eitigen, den �inkenden Eifer zu beleben, Fri�che
und Lernfreudigkeit immer aufs neue zu entzünden und die Schulen zu Stätlen

lohnender, erfolgreicher Thätigkeit zu machen, von denen ein Strom des Segens
in das Familien-, kirhliche und bürgerliche Leben übergeht.

Der Lokal�chulin�pektor hat als der näch�te Vorge�egte des Lehrers das {hönc
Amt, die treuen Arbeiter, wenn �ie ermatten und verzagen wollen, zu �tärken, fic
gegen Eingriffe zu hüten, ihnen eine unge�törte Wirk�amkeit zu �ichern, für die

bedeutungsvolle Arbeit und die hohen Ziele der <hri�tlihen Volks�hule zu be-

gei�tern, �owie es auh �eine Pflicht i�t, die Unzuverlä��igen und Unfleißigen zur
ange�trengten Arbeit anzu�pornen.

8 2. Berufstreue des Lehrers.
Die Haupt�orge des Lokal�chulin�pektors muß darauf gerichtet �ein, bei den

Lehrern Treue und Fleiß in ihrem Berufe, wahrha�te Liebe zu den Kindern und

zur Arbeit an ihnen, f�reudige Hingabe, Geduld und Beharrlichkeit zu erwe>en
und zu befe�tigen, da ohne dies Zuverlä��igkeit und gewi��enhafte Wahrnehmung
des Amtes, An�trengung und Ausdauer auch unter �hwierigen Verhältni��en, nicht
zu erxeichen �ind.

Wenn der Lehrer Lu�t und Liebe zur Schule hat und die Kinder durch �einen
Unterricht fe��elt, �o i�t damit zugleih das wirk�am�te Mittel für einen fleißigen
und guten Schulbe�uch gegeben, und die Sorgfalt, mit welcher die gebotene Zeit
ausgekauft wird, gleiht au< die nachteiligen Folgen unvermeidliher Schul-
ver�äumni��e aus.

8 3. Erteilung von Urlaub.

Der Lokal�chulin�pektor darf Erlaubnis zum Ausfezen des Unterrichts nur in

ganz dringenden Fällen erteilen. Er bleibt dafür verantwortlih. Wenn Lehrer
eigenmächtig Schul�tunden ver�äumen oder den Unterricht vernachlä��igen, �o i�t
davon dem Kreis�chulin�pektor zur weitern Veranla��ung alsbald Anzeige zu machen.

84. Zweckmäßige Schuleinrichtungen.
Es i�t �orgfältig zu überwachen, daß der Unterricht pünktlih begonnen, der

Stundenplan genau inne gehalten wird, das Schulhaus und die Schulzimmer,
die Kinder, die Geräte, Bücher 2c. reinli<h und ordentlich gehalten werden. So

oft der Schulin�pektor die Schule betritt, hat er darauf �ein Augenmerk eingehend
zu richten und auch jede �on�tige Gelegenheit zu benutzen, um �ich zu vergewi��ern,
ob der Lehrer auf die�e für die Gewöhnung der Kinder zur Sauberkeit und

Ordnung wichtigen Dinge gehörig hält. Ferner hat er auf eine gute Disziplinierung
der Ma��enarbeit, welche die Schulthätigkeit regelt, Zeit er�part und die Erfolge
fördert, zu dringen. Dahin gehört die zu�ammengefaßte, �trafe Haltung des

Lehrers und der Schüler, der fe�te Standpunkt des er�teren, der auf ihn unver-

wandt gerichtete Blik der leßteren, das knappe Wort des Lehrer3, die richtig
geleitete Selb�tthätigkeit der Schüler, präzi�e Stellung, zwe>mäßige Verteilung
der Fragen, angeme��ene Benuzung des Chor�prechens und richtige Verwendung
von Helfern. Seine be�ondere Au�merk�amkeit hat daher der Schulin�pektor auh
der zwe>dmäßigenEinrihtung von Abteilungen zuzuwenden und darauf zu �ehen,
daß jedes Kind derjenigenüberwie�en wird, der es nach �einen Lei�tungen zuge-
hört, �owie daß die einzelnen Abteilungen neben einander angeme��en in fe�t-
�tehender und wohlgeregelterOrdnung be�chäftigt werden, �o daß für keinen Schüler
Heit verloren geht.

8 5. Hauptge�ihtspunkte für den Unterricht.
Überhaupti�t es die Aufgabedes Schulin�pektors, darauf zu �ehen, daß ver-

�tändige, genügende und bleibende Lei�tungen in der Schule erreicht werden, und

daß zu dem Zwecke be�onders folgende Ge�ichtspunkte Beachtung finden:
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1. Für jede Schule i�t eine ihrem Bedürfni��e ent�prehende, genaue Austwahl
des während der ganzen Schulzeit in den ver�chiedenen Gegen�tänden zu be-

handelnden Stoffes zu tre��en und die�elbe auf die einzelnen Monate �o zu ver-

teilen, daß �i<h daraus er�ehen läßt, wie �i<h die Pen�a erledigen la��en. Das

betreffende Verzeichnis i�t mit dem Stundenplane in der Kla��e aufzuhängen. Jn
dem Kla��enbuche �ind die behandelten Pen�a/ am Ende jeder Woche einzutragen,
um dadux< nachzuwei�en, inwieweit die vvrge�chriebenen Gegen�tände wirklich
dur<hgenommen worden find. Nach den ih ergebenden Erfahrungen i� das

Stoffverzeichnis zu modifizieren und {hließli< fe�tzu�tellen.
Dagegen i�t niht zulä��ig, daß die Pen�a in den Konferenzen nux für den

oder die näch�tfolgenden Monate angegeben werden.
2. Die Kinder �ind vom Eintritte in die Schule an �orgfältig zu unterrichten.

Es i�t niht zu dulden, daß der Lehrex �eine Zeit und Kraft den größeren Schülern
auf ko�ten der kleineren und jüng�ten zuwendet; vielmehr i� bei den Prüfungen
und Revi�ionen be�onders fe�tzu�tellen, ob im Ünterrichte der neu eingetretenen
Kinder und überhaupt der Unterkla��e ein guter, fe�ter und ver�tändiger Grund

gelegt i�t, ob die�e niht vernachlä��igt, niht unthätig �ih �elb�t überla��en oder

nurx ungenügend, etwa vorwaltend mit �tiller Arbeit be�chäftigt worden �ind.
Richtiges Auffa��en und Sprechen i� an einemgeeigneten Jnhalte von Anfang

an zu üben, und Le�en, Schreiben, Rehnen und Ge�ang �ind in Verbindung damit

�icher zu fördern.
3, Jun allen Gegen�tänden be�onders auh in der Religion und Mutter�prache

i�t der dargebotene Jnhalt einfa<h zum Ver�tändni��e zu bringen, �o daß die Kinder

�ich in den Sinn und Gei�t des�elben hineinleben.
Mit Kon�equenz �ind die Schüler von unten herauf an reine Aus�prache,

lang�ames, deutlihes Sprechen, richtige Betonung und Beachtung des Sinnes
beim Le�en und beim Sprechen des Austwoendiggelerntenzu gewöhnen, daher eben

�o auh zu üben, daß �ie den Fnhalt des Gelejenen und Gelernten ver�tehen, be-

halten und geordnet angeben.
4. Sie �ollen im Wi��en und Ver�tehen �elb�tändig werden, �ind al�o anzu-

leiten, Erzählungen, Be�chreibungen, Erklärungen zu�ammenhangend �owohl münd-

lich, wie �hriftli<h wiederzugeben. .

Aus dem Grunde i} in jeder Stunde mit dem Lehren das Üben fortgehend
zu verbinden, damit alles Gewonnene fixiert und befe�tigt wird, und abgerundete
Re�ultate �ich ergeben, wodur<h die Kinder allmähli<h auf umfa��endere Fragen
und Au�gaben �elb�tändigen, �ihern und von ver�tändiger Auffa��ung zeugenden
Be�cheid geben lernen.

5. Alle Kinder der�elben Abteilung und Kla��e �ind im Unterrichte �o gleich-
mäßig zu berüc�ihtigen, daß jedes das Ent�prechende lei�tet.

6. Das auf den ver�chiedenen Stufen Gelernte: die Lieder, Gedichte, Ge-

�chichten, Weltkundliches, Melodieen,Rehnungsarten u. �. w. �ind auf den höheren
Stufen mit aufzunehmen, zu wiederholen und anzu�ri�chen, �o daß �ie immer

prä�entes Eigentum bleiben.'
7. Was insbe�ondere die Erlernungund Anwendung der deut�chen Sprache

in den von Kindern polni�cher und littaui�cher Zunge be�uchten Elementar�hulen
anlangt, �o wird den Schulin�pektoren und Lehrern auc hierdurch die gewi��en-
hafte Befolgung und Durchführung des hieraufbezüglichenMini�terial-Re�kripts
vom 25. November 1865, UV. 23701; I., zur Pflicht gemacht. (An die Stelle die�es
Re�kripts i} die Verordnung vom 24. Juli 1873 — �. Nr. XVIII. — getreten).

8 6. Revi�ion der Schulen.
Umdie Überzeugungzu gewinnen, obbleibende Re�ultate erzielt �ind, �oll bei

Revi�ionen niht bloß nah dem, was im letzten Jahre dagewe�en i�t, gefragt,
�ondern auh ermittelt werden, inwieweit das, was überhaupt gelehrt i�t oder
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gelernt �ein �oll, ver�tanden und behalten i�t. Es gehört Sicherheit in der Recht-
�chreibung und ent�prechender �hriftli<her Ausdru>, �owie Geläufigkeit im münd-

lichen und �chriftlihen Rechnen, Einzel�ingen der Melodieen, gute Hand�chrift, ver-

�tändiges Le�en und Wiedergeben zu den notwendigen Forderungen, welche an

jede gute Schule zu �tellen �ind.
Deshalb hat der Schulin�pektor bei Revi�ionen niht bloß prüfen zu la��en,

fondern auh �elb�t zu prüfen. Den Befund über den Ausfall i�t er verpflichtet
in das Kla��enbuch unter Angabe des Tages, der Dauer und der Gegen�tände der

Prüfung einzutragen. Die�es, �owie die Ab�entienli�te �ind im Schullokale �tets unter

Ver�chluß zu halten. Zugleich hat der Schulin�pektor �eine Aufmerk�amkeit auf
das Außere der Schule zu richten und darauf zu �ehen, daß das Jnventarium,
als Bücher, Landkarten, Wandle�etafeln und dergl., vorhanden und nicht nach-
lä��ig behandelt, daß die Wände rechtzeitig geweißt, die Öfen repariert, etwaige
Schäden an den Schulpulten, Fen�terbrettern gebe��ert werden, und der Fußboden
niht mit Papier�chnizeln u. f. w. bede>t �ei. Ein nachlä��iger Lehrer kann von

einem tüchtigen und energi�chen Schulin�pektor in Ordnung gehalten werden; aber
wenn im Äußern und Jnnern Unordnung und Verfall �ih zeigt, �o triff au< den

leßteren ein Teil der Schuld.
Jede Schule i�t �o oft zu revidieren, als es die Per�önlichkeit des Lehrers

notwendig macht, und die �on�tige Obliegenheit, die Zahl der Schulen und ört-

lichen Verhältni��e es ge�tatten. Untreue und unge�chi>tte Lehrer mü��en �elb�t-
ver�tändlich �o oft als nur möglich revidiert werden; dagegen mögen zuverlä��ige
und tüchtige, welche aus eigenem Antriebe und als im Ange�ichte Gottes arbeiten,
darin, daß bei ihnen nux die regelmäßigen Revi�ionen abgehalten werden, etnen
Beweis des Vertrauens erkennen, welches in �ie ge�eßt wird. Aber auch bei ihnen
i�t notwendig, daß der Schulin�pektor in fortgehender Kenntnis vom Stande der

Schule und auh in Bekannt�chaft mit den einzelnen Schülern f�ih erhält.

8 7. Son�tige Mittel zur Einwirkung auf die Schule.
Bei der großen Zahl von Schulen, welche häufig unter dem�elben Lofal�chul-

in�pektor �tehen, und bei der weiten Entfernung vieler der�elben von dem Wohnorte
des letzteren, i� es in vielen Parochieen niht möglich, die Schulen fo oft zu
revidieren, wie es wohl notwendig und wün�henswert wäre.

Daher i�t jede andere �ih darbietende Gelegenheit �orgfältig zu benußen, um

den Mangel �oviel als thunlich zu er�etzen, damit �i< der Schulin�pektor in möglich�t
enger Verbindung mit dem Lehrer und in genauer Kenntnis des Zu�tandes jeder
Schule erhält. Dahin gehört folgendes:

Er muß �i< zur Pflicht machen, �o oft gei�tlihe Verrichtungen ihn in einen

Schulort führen, auh den Lehrer zu be�uchen, �i, falls kein Unterricht i�t, das
Schullokal anzu�ehen, die Schreibe-, Auf�az-He�te u. �. w., das Jnventar zu
be�ichtigen und über Schulbe�uch, Schüler, einzelne Erfahrungen u. |. w. Rü>-

�prache zu nehmen. Wenn er ein Herz für die Schule hat, wird kein derartiger
Be�uch ohne Nutzen und Frucht bleiben. Die Schule und ihre Lei�tungen lernt
man aber oft noh be��er in den Häu�ern und Familien kennen, wenn man die
Kinder gelegentlihexaminiert, die Wün�che, An�ichten und Mitteilungen der Eltern

hört und dergl. Es wird dabei Manches offenbar werden, was unvermuteter-

wei�e ein gün�tiges oder ungün�tiges Licht auf die Schule, vielleiht auh auf des

Lokal�chulin�pektors eigene Be�trebungen wirft.
: _

P�licht des�elbeni�t es, �ih mit dem Schulvor�tande in regelmäßigenZu�ammen-
fünften zu beraten, �eine An�ichten zu hören, freimütige Urteile zu prüfen und
das Jntcre��e für die Schulebei den Mitgliedern anzuregen.

Weiter hat ex auch �ein Augenmerk darauf zu richten, in der ganzen Gemeinde
ein rechtes Ver�tändnis und warmes Juntere��e für das Schulwe�en zu erwe>en
und zu pflegen. Wenn �ich dies in einer Sozietät bedauerlicherwei�enicht findet,
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�o liegt die Vermutung nahe, daß dies �einen näch�ten und haupt�ächlich�ten Grund
in dem mangelnden Einwirken �eitens des Schulin�pektors habe.

Unzeitige Nach�icht in der Handhabung der Ver�äumnisli�ten und in der Er-

teilung von Hüte�cheinen i� zu vermeiden, weil fie das Schulwe�en und das

eigentlihe Wohl der Kinder in bedenkliher Wei�e �chädigt und beeinträchtigt.
Auf regelmäßige Einreichung der Ab�entienli�ten i�t mit Strenge zu halten.

Ver�äumni��e in die�er Hin�icht dürfen niht ungeahndet bleiben.

8 8. Lehrer-Konferenzen.
Ein be�onders wirk�ames Mittel, um die Lehrer im Ver�tändni��e für ihren

Beruf und in der Erteilung eines tüchtigen, erfolgreichenUnterrichtes zu fördern,
i�t die Abhaltung von Konferenzen. Der Lokal�hulin�pektor i�t verpflichtet, mit
den Lehrern der �einer Leitung anvertrauten Schulen monatlih eine Konferenz zu
halten. Die�e Konferenzen �ind zweifacher Art, nämlich entweder theoreti�che oder

prakti�he. Jn der Regel wech�eln �ie monatli<h mit einander. Die theoreti�chen
werden in der Behau�ung des Lokal�chulin�pektors oder in einem Unterrichts-
zimmer der Kirh�chule gehalten. Sie haben den Zwe>, die Lehrer namentlich
in der ver�tändigen Auffa��ung der Aufgabe der Schule, der erzicehlichenBehand-
lung, der Handhabung der Disziplin und in der Ein�icht für die Erteilung eines

zwe>mäßigen, ra�che und �ichere Fort�chritte erzielenden Unterrichtes zu fördern.
Deshalb i�t das methodi�che Verfahren in einzelnen Unterxrichtsgegen�tänden, nament-

li in denjenigen, wo noh vielfach fal�he Wege einge�chlagen werden und rechte
Erkenntnis fehlt, genau und eingehend zu be�prechen, z. B. der er�te Le�c- und

Schreibunterricht, der vereinigte Sah- und Sprachunterricht, die Behandlung und
die Benußzung des Le�ebuches, der An�chluß des Unterrichts in Vaterlands- und
Naturkunde an das Le�ebuch, die Verbindung des Le�ens, Schreibens, Singens
mit dem �achlichen Unterrichte, dieeinheitlihe Behandlung des Sprachunterrichtes,
die Verbindung von Lehren und Uben, der Unter�chied zwi�chen Unterrichten und

Prüfen. Sollen die Konferenzen fruchtbar �ein, �o mü��en in ihnen �tets �olche
Gegen�tände be�prochen werden, für welche �ih nach den in den Schulen gemachten
Erfahrungen be�onders das Bedürfnis zeigt, Belehrung und Anwei�ung dafür zu

geben. Da im Laufe des Jahres nur etwa 6 derartige Konferenzengehalten
werden, �o hat man �i<h auf dasjenige zu be�hränten, was jeder Lehrer für die

Praxis �einer Schule am nötig�ten braucht. Themata, die die�em Zwe> nicht dienen,
�ind ferne zu halten.

Zunäch�t �ind die eingegangenen amtlichen Erla��e mitzuteilen und zu erörtern,
damit �ie richtig ver�tanden und genau befolgt werden. Sodann �ind �olche Gegen-
�tände, welchedie Erziehung und den Unterricht der Schule betreffen, zu be�prechen ;
dabei i�t für die evangeli�hen Schulen namentlich das Ver�tändnis und die richtige
Anwendung der einzelnen Be�timmungen und Ge�icht8punkte des Regulativs vom

Z. Oktober 1854 zu berück�ichtigen.Außerdem �ind �olhe Bücher, welche auf
Grundlage dié�er Vor�chriften eine ins Einzelnegehende Anwei�ung für die ver-

fchicdenen Unterrichtsgegen�tändegeben,�orgfältig durchzuarbeiten, �o daß die Kon-

ferenzen den Zwe> verfolgen, die Tüchtigkeitder Lehrer, nämlih richtige Hand-
habung der Schulzucht, wach�endes Ver�tändnis einer zwe>mäßigen Methode,ge-

�chi>te Ausübung der�elben und Erteilung eines gediegenen Unterrichtes zu fördern,
Hierbei i� auh für utraqui�ti�he Schulen beider Konfe��ionen ganz be�onders das

Mini�terial-Re�kript vom 25. November 1865 wiederholt zum Gegen�tande der

Be�prechung zu machen. ; ' -

Die Verarbeitung kann in der Wei�e erfolgen, daß die Lehrer entwederüber

einzelne Ab�chnitte mündlich referieren, oder daß �ie über be�timmteAufgabenAus-
arbeitungen liefern und vorle�en, und daß �ich daran weitere Erörterungenknüpfen.
Es wird nicht zu dulden �ein, daß die Auf�äße �ich in allgemeine Rai�onnements
über die Sache verbreiten, an�tatt �pezielle Anwei�ung zu geben, wie man es in
der Schule zu machen hat.
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Die prakti�chen Konferenzen �ind abwech�elnd in der Kirh�chule und in den

einzelnen Sozietäts�chulen zu halten. Zu den�elben werden die Kinder der Schule
be�tellt, in welcher die Ver�ammlung �tattfindet.

Von einzelnen rechtzeitig dazu be�tellten Lehrern werden etwa 2 bis 3 Probe-
lektionen gehalten und na<h Entla��ung der Kinder be�prochen. Die Konferenzen
haben �i< zu den theoreti�hen �o in Beziehung zu �egen, daß die Lehrproben als

Ver�uche und Ausführungen der durhgegangenen Lehrgänge und Anwei�ungen
er�cheinen, und lehtere wiederum durch jene veran�chauliht und ver�tändlich gemacht
werden. Zunäch�t haben die tüchtig�ten Lehrer �ih zu ver�uhen und nach die�en
die <hwächern, welche zeigen �ollen, ob �ie das Vorgemachte ver�tanden haben.
Korrekte Fragen�tellung, durch�ichtige, klare Entwi>elung, knappe Haltung von

�eiten des Lehrers, Anleitung der Schüler zur Selb�tthätigkeit, �iheres Können
und fe�te Ergebni��e mü��en dabei be�onders ins Auge gefaßt werden. Es i�}
namentli<h in �ol<hen Gegen�tänden und Partieen vorzuunterrichten, in denen von

den mei�ten Lehrern nicht richtig verfahren wird. Über jede Konferenz i} ein

Protokoll zu führen, welhes am Schlu��e von allen Lehrern zu unterzeichnen und
vom Lokal�chulin�pektor zu vollziehen i�t, Die Protokolle �ind in der Schulk-
regi�tratur aufzubewahren.

Alle Lehrer �ind verpflichtet, den Konferenzenbeizuwohnen. Jn Behinderungs-
fällen muß die Ent�chuldigung rechtzeitig �tattfinden. Die Ver�ammlungen �ind �o
zu legen, daß entweder Unterrichts�tunden niht ausfallen, oder daß die�e nah-
geholt werden.

Bei den näch�ten Revi�ionen hat �ih der Schulin�pektor zu überzeugen, in-
wieweit die empfangenen Anwei�ungen benugt worden �ind.

8 9, Verhalten gegen junge Lehrer.
Be�ondere Au�merk�amkeit hat der�elbe den jungen Lehrern zuzuwenden. Haben

die�elben niht auf einem Seminar ihre Vorbereitung für das Lehramt erhalten,
�o pflegen �ich viele Lü>ken im Wi��en und in der Methode vorzu�inden. Die�e
mü��en, �o gut wie es geht, ausgeglihen werden, indem die jungen Leute den

Unterricht tüchtiger benachbarter Lehrer be�uchen, geeignete Hilfsmittel etwa unter

Leitung cines Lehrers oder des Gei�tlichen durcharbeiten und für die Vorbereitung
zum Unterrichte, auf welche �ie be�ondere Sorgfalt zu verwenden haben, Anwei�ung
empfangen. Haben die jungen Lehrer den Seminarkur�us ab�olviert, �o bringen
�ie zwar in der Regel richtige An�chauungen und einige Übung für die Erteilung
des Unterrichtes mit, �ind aber niht fertige Lehrer, am wenig�ten können �ie in

ihrem Verhalten außer der Schule �ih �elb�t überla��en werden. Das Seminar
fann nur die rehte Ge�innung anbahnen, befe�tigen muß �ih die�elbe im Amte.
Der Gei�tliche hat daher �hon als Seel�orger der jungen, unerfahrenen Leute �ich
väterlih anzunehmen und darf niht warten, bis er von ihnen ge�uht wird. Er

muß wohlwollend�i< um �ie bekümmern, �ie über die Verhältni��e, und Per�ön-
lichkeiten, mit denen �ie zu thun haben, orientieren, vor unzuträglichemUmgange
warnen und �ie �olhen Verbindungen zuwei�en, dur< welche �ie tnnexli<h Halt
bekommen, von zer�treuendem Verkehre zurückgehalten werden und in �tiller, ge-

�ammelter Thätigkeit ihrer Schule zu leben lernen.

Was die Methode anlangt, �o hat der im Seminar ausgebildete Lehrergenau
die dort empfangene Anwei�ung zu befolgen. Die Aufgabe des Schulin�pekiors
be�chränkt �i<h darauf, dahinzu wirken, daß dies mit wah�endem Erfolgege�chieht.
Dahin gehört auch, daß nicht dem Wahne Vor�chub gelei�tet wird, als �ei der junge,
�treb�ame Lehrer zu gut dazu, um Jahre lang nur an einer Unterkla��e zu unter-

richten, und �ei daher der Wun�ch gerechtfertigt, recht bald in eine �elb�tändige Lehrer-
�telle zu kommen, oder doh wenig�tens in einzelnen Gegen�tänden, z. B, Geographie,
Naturkunde in der oberen Kla��e zu unterrichten. Jm Gegen�aÿ dazu wird den

betreffendenLehrern gerade das Schwierige und Dankenswerte des Unterrichts
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jüngerer Kinder begreifli<h zu machen �ein. Wenn es durch be�ondere Verhält:
ni��e niht unbedingt nötig gemacht wird, �o darf in Elementar�chulen mit mehreren
Kla��en das Fachlehrer�y�tem niht eingeführt werden.

Die jungen Lehrer können eine fe�te, �elb�tändige Ge�innung nur unter �org-
�amer, liebevoller Leitung gewinnen, bei der, unberechtigten Zumutungen, Be-

drü>ungen, Verkennung und Angriffen gegenüber,ihnen kräftiger Bei�tand zu teil
wird. Mancher von ihnen würde für eine txeue und tüchtige Amtsführung nicht
verloren gegangen �ein, wenn es ihm nihtan wohlwollender und für�orglicher
Leitung gefehlt hätte.

Die Fehler und Schwächen, welche �i< au< bei wohlge�innten zeigen, in

Heftigkeit um�chlagender Eifer, Uber�häzung, Eitelkeit u. �. w. find mit Gela��en-
heit zu tragen und dur richtige Behandlung zu heilen.

Auch 1dorauf zu halten, daß die jungen Lehrer die Wiederholungsprüfung
niht auf�chieben.

Stätige und tägliche Arbeit, planmäßige Be�chäftigung mit einem Fache nah
dem andern, Be�chränkung auf das Nötige, Gründlichkeit in dem Durcharbeiten,
feine Zer�plitterung, niht Abirren in Fernliegendes, das �ind Be�ichtspunkte, durh
deren Ver�tändnis und Beherzigung einem jungen Lehrer großer Nuyen erwäch�t.
Die Fortbildung wird �icher gefördert, wenn der Lehrer �ih mit ganzer Kraft
innerhalb der methodi�hen und materiellen Gebiete concentriert, welche ihn in

�einer erziehlihen und unterrichtlihen Arbeit ein�ihtsvoller und tüchtiger machen.
Darum hat man vor der Vielle�erei und Zer�plitterung zu warnen und vielmehr
darauf hinzuwirken, daß wenige, aber notwendige und gute Bücher nicht ein mal,
�ondern wiederholt durhgearbeitet werden. Ganz be�onders wichtig i�t, daß An-

fänger �ih für alle Unterrichts�tunden gründlih und genau, in �hwierigen Gegen-
�tänden z. B. in bibli�cher Ge�chichte, Erklärung von Le�e�tü>en, Liedern, Katechis-
mus u. f. w. auh �hri�tli< vorbereiten. Der Lokal�chulin�pektor wird gut thun,
wenn er dies anregt und in geeigneter Wei�e �i<h auh davon überzeugt, ob und
wie es ge�chieht. '

Wün�chenswert i�, daß wenig�tens eine pädagogi�che Zeit�chrift für das Jn-
ventarium der Schule gehalten wird.

8 10. Das �ittlihe Verhalten der Lehrer.
Es i� darauf Bedacht zu nehmen, daß die Lehrer mit dem Schulin�pektor in

herzlichemEinvernehmen �tehen, und �ich der�elbe dur<h wohlwollende Förderung
ihrer Jutere��en und Angelegenheiten ihre Dankbarkeit und Licbe erwirbt. Es
kommt darauf an, daß die Lehrer unter einer ver�tändigen Leitung in gottes-
fürhtiger Ge�innung, in chri�tlichem Wandel, richtiger Beurteilung der Verhält-
ni��e und treuer, ge�chi>ter Ausübung ihres Amtes immer zuverlä��iger und �elb-
�tändiger werden. Darauf mü��en alle Bemühungen des Schulin�pektors gerichtet fein.

Da die höch�te Aufgabe und der größteSegen des Schulamtes darin be�teht,
daß die Jugend in chri�tlicherErkenntnis, Zuchtund Sitte erzogen wird, und der

Lehrer dies nur kann, wenn er �elb�t darin �teht und dur< den Gebrauchder

Gnadenmittel innerlih wäch�t, �o hat derSchulin�pektorin Fällen, wo dies außer
aht gela��en wird und �ich Gleichgültigkeitgegen Gottesdien�t und Sakrament
und Entfremdung vom kirchlichenLebenzeigt, mit Freundlichkeit und Eindring-
lichkeit auf be��ere Erkenntnis und aufrichtigeUmkehrhinzuwirken. _

Daher empfiehlt es �i< auch, die Lehrer auf einander �o anzuwei�en, daß
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, dem andern als ein guter Haus-
halter dient.

;

Die Wirk�amkeit des Lehrers hängt davon ab, daß er der ganzen Gemeinde
ein Vorbild eines ehrbaren und re<t�haffenen Lebens giebt und die Achtung der

Jugend und der Erwach�enen genießt. ' '

Deshalb darf er �ich niht in Händel und Ge�chäfte mi�chen, welche ihn von
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der gewi��enhaften Wahrnehmung �eines Amtes abziehen und ihn in der Achtung
der Gemeindeglieder herab�ezen.

Das An�ehen des Lehrers i�t, �oweit nur möglich, vor den Kindern und vor

der Sozietät aufrecht zu erhalten. Aus�tellungen, tadelnde Bemerkungen und Zu-
rechtwei�ungen �ind daher vor den Schülern zu vermeiden und, wenn irgend
thunlich, unter vier Augen zu erledigen. Erheben �i<h Anklagen gegen den Lehrer,
�o �ind die�e in unparteti�cher, eingehender Wei�e zu unter�uchen, und ungerecht-
fertigte Be�chwerden mit Ent�chiedenheit zurückzuwei�en.

Wiederholen �ih unge�cglihe Züchtigungen, kommen Klagen über Trunk oder
andere �hwere Vergehen, �o i�t es Pflicht des Lokal�chulin�pektors und erfordert
es die eigene Verantwortlichkeit, daß er �olche Angelegenheiten alsbald dem Kreis-

Schulin�pektor mitteilt, welher das Weitere veranla��en wird. Jedenfalls dürfen
Un�ittlichkeiten, welhe das An�ehen des Lehramtes �chädigen und de��en Wirk:

�amkeit beeinträchtigen, der vorge�eßten Behörde nicht etwa in der Hoffnung ver-

�chwiegen werden, daß der Schulin�pektor die Angelegenheit �elb�t werde er-

ledigen können.

8 11. Erledigung der Schul�telle.
Sobald eine Lehrer�telle dur< den Tod des Juhabers vakant wird, i�} für

die augenbli>liche Vertretung zu �orgen und von der Erledigung dem Kreis�chul-
JFn�pektor unge�äumt zur weitern Anzeige Mitteilung zu machen. Tritt die Vakanz
durch Ver�eßung oder dur<h Austritt aus dem Schulamte ein, �o i� die betreffende
Mitteilung �ofort nah der Kündigung des Lehrers zu machen. Dex Schulin�pektor
darf in keinem Falle eigenmächtig die Erlaubnis zum Aufgeben der Stelle vor

Ablauf der ge�eßlichen Kündigung erteilen.

Lehrer, welche nah dem Abgang vom Seminare noh niht 3 Jahre im Schul-
amte dienen, mü��en, falls �ie �i<h um eine andere Stelle bewerben, auf ihre be-

zügliche Verpflichtung aufmerk�am gemacht werden; in dem zux Bewerbung ver-

langten Zeugni��e i} dies zu vermerken. '

8 12. Schulregi�tratur.
Die Schulregi�tratux hat der Schulin�pektor in guter Ordnung zu erhalten

und alle bezüglichen Schrift�tücke in der�elben �org�ältig und vor�chri�tsmäßig zu
verwahren.

B. Anwei�ung für die weltlichen Lokal�chulin�pektoren im Reg.-Bezirk Marien-
werdex, vom 24. Januar 1879, Nr. 3742 6G. C.

Nachdem Sie aufgrund des Ge�ezes vom 11. März 1872, betreffend die

Beauf�ichtigung und Leitung des Unterrichts- und Erziehungswe�ens, die Lokal-

auf�iht über die Jhnen unter�tellten Schulen übernommen haben, geben wir Jhnen
in Nach�tehendem eine Zu�ammen�tellung der Pflichten, welche Sie bei dex Ver-

waltung des von Jhnen übernommenen Amtes zu erfüllen haben.
1. Die Jhnen unter�tellten Schulen haben Sie möglich�t oft und unerwartet

zu be�uchen, darauf zu �chen, daß die Lehrer den Unterricht genau und pünktlich
beginnen, dem Stundenplane gemäß erteilen und niht vox Ablauf der fe�tge�eßten
Zeit �chließen, �owie daß die�elben die von uns erla��enen Verordnungen und

Verfügungen, �ie mögen den Unterricht �elb�t oder die bei die�em zu gebrauchende
Sprache betreffen, getreu und pünktli<h zur Ausführung bringen. Leßteres gilt
namentli< von der Verordnung des Herrn Oberprä�identen vom 24. Fuli 1873,
den Gebrauch der deut�chen Sprache beim Unterrichte in utraqui�ti�hen Schulen
betreffend, welche allen Lehrern un�eres Bezirks bekannt und in der Schhulchronit
vorhanden �ein muß. A

2. Sie haben mit Strenge darauf zu halten, daß die Fhnen unter�tellten
Lehrex aufgrund dex richtig zu führenden Schulbe�uchsli�te die Ver�äumnisli�ten
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genau au��tellen und an Sie rechtzeitig und regelmäßig zur Prüfung bezw. zur
Strafantrag�tellung abgeben. Sie haben die�e Li�ten nah Ausfüllung der für den

Strafantrag be�timmten Kolonnen an den betreffenden Amtsvor�teher behufs Fe�t-
�ezung der beantragten Strafen abzugeben.

3. Sie haben mit aller Strenge darauf zu �ehen, daß von den Jhnen unter-

�tellten Lehrern nur �olche Kinder aus der Schulbe�uchsli�te ge�trihen und vom

ferneren Be�uche des Unterrichts befreit werden, welche bereits das 14. Lebensjahr
zurügelegt und �ih die für das Leben exforderlichenKenntni��e angeeignet haben.
Hin�ichtli<h der Entla��ung der Kinder, welhe das 14. Lebensjahr zurü>gelegt
haben, bemerken wir, daß die�elbe nur erfolgen darf, wenn �ich die betreffenden
Kinder die erforderlichen Kenntni��e angeeignet haben, was aufgrund einer von

dem betre�fenden Lehrer in Jhrem Bei�ein vorzunehmenden vorgängigen Prüfung
an den be�timmten Terminen fe�tzu�tellen ift.

4. Sie haben dafür zu �orgen, bezw. den Schulvor�tand anzuhalten, daß für
die Schule die vorge�chriebenen Lehrmittel be�ha}�t, und daß die Kinder mit den

exforderlichen Lernmitteln ver�ehen werden.
5. Bei den Be�uchen der Schule haben Sie darauf zu achten, daß der Lehrer

jeine Ge�chäftsbücher, �owie das Schulgebäude und das Ünterrichtszimmer �auber
und ordentlich hält und für die Kon�ervierung der ihm übergebenen Lehrmittel
mögli<h�t Sorge trägi, und eventuell die erforderlihe Remedur herbeizuführen.

6. Sie haben mit Strenge darauf zu halten, daß die Lehrer nicht nur ihre
Pflicht und Schuldigkeit in der Schule exfüllen, �ondern auh in ihrem ganzen
Verhalten dex ihnen anvertrauten Jugend und der Gemeinde mit gutem Bei�piele
voranleuchten, in den�elben Liebe zum Vaterlande und Kai�erhau�e we>en und

fördern und ihrem Eide in jeder Beziehung nachleben.
Alle Übertretungen, welche �i<h ein Lehrer gegen un�ere Verordnungen oder

gegen die Ge�eye des Staates und die Vor�chriften des An�tandes zu Schulden
kommen läßt, haben Sie uns unge�äumt zur Kenntnis zu bringen, eben�o auch
uns unverzüglich Anzeige zu machen, wenn der�elbe den in un�erem Namen und

Auftrage von Jhnen gegebenen Anordnungen und Vor�chriften niht na<hkommen
oder nicht den erforderlihen Fleiß und Ei�er auf die Schule und den Unterricht
verwenden �ollte.

Endlich �ind die Schulvor�tände von Jhnen vierteljährlih behufs Be�prehung
von Schulangelegenheiten oder Erledigung von eingegangenen Verfügungen zu
ver�ammeln. Jn die�er Sihung führen Sie den Vor�iß, wenn der Patron der

betreffenden Schule niht am Orte wohnt odex nicht zur Sihung er�chieneni�t.
Sie wollen auch jede Gelegenheit wahrnehmen, den übrigen Mitgliedern des

Schulvor�tandes ein warmes Fntere��e für die Schule und deren Hebung und

Förderung an das Herz zu legen und etwaige Zerwürfni��e des Lehrers mit den

Schulvor�tande odex der Schulgemeinde, �owie mit einzelnen Mitgliedern der legteren
möglich�t auszugleichen.

>r. Ju�trultiou für die Rektoren und Hauptlehrer.
A. Anwei�ung über die dien�tlihe Stellung der Rektoren an Stadt�<hulen des

Regierungsbezirks Marienwerder, vom 24, Januar 1878, Nr. 298. IT. C. 6.

8 1. Dem Rektor gebührt, unbe�chadet der Oberauf�icht der Schuldeputation,
die unmittelbare und näch�te Leitung der Schule, die Spezialauffiht über ihre
Lehrer, Schülex und Schuldiener. Er i� befugt und verpflichtet, den Lehrern
den Kreisihres Wirkens anzuwei�en und über die Erfüllung ihrer Obliegenheiten

u wachen. |Ô
8 2. Die Entwerfung des Lehr- und Stundenplanes innerhalbder Grenzen

des vorge�chriebenen Unterrichtsplanes und nah Rück�prache mit den übrigen
Lehrern liegt dem Rektor ob.
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8 3. Für den Fall der Krankheit oder einer andern unvorherge�ehenen Be-

hinderung der Lehrer �teht ihm die Anordnung der Vertretung zu. Schülern
darf ex einen dreitägigen, Lehrern einen eintägigen Urlaub erteilen.

8 4. Der Rektor i�t verpflichtet, monatli<h Konferenzen zur kollegiali�chen
Beratung über die Angelegenheiten der Schule, in�onderheit über Gegen�tände
des Unterrichts und der Disziplin abzuhalten, an welchen �ämtliche Lehrer und

Lehrerinnen der Schule teilzunehmen haben. Uber die gepflogenen Beratungen
und gefaßten Be�chlü��e i�t jedesmal ein Protokoll aufzunehmen, welchesvon allen

Anwe�enden unter�chrieben wird.

8 5. Der Rektor nimmt die neu eintretenden Schüler zu dem fe�tge�eßten
Termin auf, prüft �ie und wei�t �ie in die betreffenden Kla��en ein. Jm Laufe
des Schuljahres i�t die Au�nahme wie die Entla��ung von Schülern und Schülerinnen
nur unter be�onderen, die�elbe rechtfertigenden Um�tänden und mit Genehmigung
der Schuldeputation ge�tattet. Die Ver�eßungsprüfungen erfolgen unter �einer
Leitung und Mitwirkung; über die Ver�ezung �elb�t �teht ihm die ent�cheidende
Stimme zu.

Die von den Kla��enlehrern auszu�tellenden Cen�uren �ind von ihm mitzuzeichnen.
Die Schulentla��ungszeugni��e werden von ihm allein ausgefertigt.

8 6. Soweit es ohne Beeinträchtigung �einer eigenen Unterrichts�tunden
ge�chehen kann, be�uht der Rektor diejenigen �einer Mitlehrer, �orgt für gleich-
mäßiges, lüenlo�es, �tetiges Fort�chreiten des Unterrichts in allen Kla��en, nimmt
von den �hri�tlihen Arbeiten �ämtlicher Kla��en, wenig�tens vierteljährlich einmal,
Kenntnis und überwacht und regelt erforderlichenfalles die häuslicheBe�chäftigung
der Schüler und Schülerinnen.

Über die Befolgung der eingeführten Schulge�ezge und Schulordnungen hat
er zu wachen, auch für die Zwe>kmäßigkeitder Schul�trafen zu �orgen. Fnsbe�ondere
hat er darauf zu achten, daß bei der Ausübung des Züchtigungsrechts nicht gegen
die be�tehenden Vor�chriften ver�toßen werde. Be�chwerden über die Anwendung
von Schul�trafen �ind zunäch�t von ihm zu unter�uchen. Falls er �ie �elb�t nicht
erledigen kann, hat er �i<h die�erhalb an die Schuldeputation zu wenden und

deren Ent�cheidung cinzuholen.
Er hat ferner dafür zu �orgen, daß die cinzelínen Schul�tunden pünktlich

begonnen und ge�chlo��en, daß die Schüler vor den Unterrichts�tunden, �owie in
den Pau�en angeme��en beauf�ichtigt, und daß die Ferien niht über die vor�chrifts-
mäßige Dauer ausgedehnt werden.

$ 7. Der Rektor hat die Schulmatrikel, die Schulchronik und die Schulakten
zu führen und wohlgeordnet aufzubewahren. Auch hat er für Aufbewahrung der
ver Schule gehörigen Bücher und Lehrmittel Sorge zu tragen und darüber ein

Jnventarium zu führen. Endlich unterliegen auh das Schulgebäude, die Schul-

at
die Heizung und Reinigung der Schulkla��enzimmer feiner unmittelbaren

Auf�icht.

8g8. Die Schulver�äumnisli�ten, welche jeder Lehrer für �eine Kla��e vor-

�chriftsmäßiganzufertigenhat, �ind von ihm rechtzeitig der Schuldeputation bezw.
dem von die�er mit der Prüfung der�elben beauftragten Mitglicde zu überwei�en.

$ 9, Die �tädti�he Schuldeputation i� die näch�te unmittelbare vorge�eßte
Behörde der Schule und des Rektors. Wenn die�elbe eins ihrer Mitglieder zu
ihrem �täudigen Kommi��arius ernennt, �o hat der Rektor de��en Anordnungen
innerhalb der Grenzen der dem�elben �eitens der Schuldeputation erteilten Voll-

macht zu befolgen.
Der Lehr- und Stundenplan,die Einführung neuer Schulbücher, �owie die

Verteilung der Unterrichtsfäher und dex Ünterrichtks�tunden an die einzelnen
Lehrer unterliegen der Genehmigungder Schuldeputation. Vor�chlägeund Anträge,
welche die Organi�ation und die Bedürfni��e der Schule, die Stellung und Wirk-
�amkeit der Lehrer betreffen, hat der Rektor an die Schuldeputation zu richten.
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Von wichtigeren Disziplinarfällen, von der Vertretung dex Lehrer, welche länger
als einen Tag dauert, hat er die Schuldeputation in Kenntnis zu �egen und thr
jede geforderte Auskun�t zu geben. Wegen der für Schulprüfungen, Schulfe�te

u für die Ferien zu be�timmenden Zeit hat er �i<h mit ihr in Einvernehmen
zu �etzen.

Urlaubbis zu 14 Tagen kann ihm die Schuldeputation gewähren, ein längerer
Urlaub i� für thn, wie für alle übrigen Lehrerduxh die Schuldeputation bei
uns nachzu�uchen. M

Wenn der Rektor in der Ferienzeit verrei�en will, �o hat er der Schul-
deputation anzuzeigen, wie �eine etwaigen Amtsge�chäfte in �einer Abwe�enheit
werden ver�ehen werden.

|

8 10. Wo der Rektor nicht �tändiges Mitglied der Schuldeputation i�t, �oll
er doh zu allen Sizungen der letzteren, in welchen wichtige Angelegenheiten

“

der Schule verhandelt werden, mit beratender Stimme zugezogen werden.

8 11. Die frühere Anwei�ung über die dien�tlihe Stellung der Rektoren
vom 6. Fanuar 1858 wird hierdur< aufgehoben.

B. In�truktion für die Hauptlehrer.
I. Verordnung der Kgl. Regierung zu Königsberg v. 8. Dezbr. 1875,

Nr. 715/12 II.

1. Jn den zwei- und mehrkla��igen Volks�chulen, welche nicht unter dex Leitung

einesRektors �tehen, wird gewöhnlich der er�te Lehrer von uns als „Hauptlehrer“
ezeichnet.Î Dasamtliche Verhältnis, in welhem jeder Lehrer zum Schulvor�tande, zu

dem Lokal�chulin�pektor und �einen andern Vorge�etzten �teht, erleidet durch die

Ju�truktion keine Anderung.
2, Dex Hauptlehrer i�t das Organ, de��en �ih die unmittelbaren Vorge�eßten

der Schule für ihre Mitteilungen an die Lehrer der An�talt und für ihre Er-

mitlelungen über die Verhältni��e und Zu�tände der Schule bedienen. Bei den

hierdur< mit ent�tehenden �hri�tlihen Ge�chäften haben ihn die Kla��enlehrer zu

unter�tüßen.
3. Der Hauptlehrer nimmt den Kla��enlehrern gegenüber die

Stellung eines erfahrenen Amtsgeno��en und Ratgebers (niht eines Vor-

ge�etzten) ein.
Er hat den Beruf, in �einer Lehrthätigkeit, wie in �einem ganzen amtl. und

außeramtl. Verhalten ein mu�tergiltiges Vorbild der anderen Lehrer der An�talt
zu fein. Jn allen ihr Amt betreffenden Angelegenheiten haben �ih
die Kla��enlehrer zunäch�t an den Hauptlehrer zu wenden und �einen
Anordnungen und Erinnerungen willig Folge zu lei�ten.

Sollten denno< Meinungsver�chiedenheiten niht Ausgleichungfinden, �o i�t die

Ent�cheidung des Schulvor�tandes bezw. der Schuldeputation, welche in den Städten
den Schuloor�tand bildet, einzuholen, bis zu deren Eintreffen abex die Anordnung
des Hauptlehrers zu befolgen. : '

4. Der Hauptlehrex führt die �pezielle Auf�fiht über das Schulgebäudeund

das Jnoentar der An�talt.
: '

Er hat darüber zu wachen, daß �owohl in den �ämilichen Kla��enzimmern, als

auch in den für den gemein�amen Gebrauch be�timmten Räumlichkeiten, �owie auf
dem Hofe Reinlichkeitund Ordnung herr�cht, daß die Schullokale ordnungsmäßig
geheizt, und die polizeilihen Be�timmungen beobachtet werden. Von allen vor-

handenen oder ent�tehenden Mängeln und Be�chädigungenhat er den Schulvor�tand
j<leunig in Kenntnis zu �etzen. E ‘

Das Jnventarium der Schule, die Bibliothek, die Lehr- und Lernmittel,die

Kla��enbücher, die Ver�äumnisli�ten �tehen unter �einer be�ondern Au��icht. Er
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hat ein Verzeichnis aller die�er Gegen�tände zu fertigen bezw. fortzuführen, wenn

einzelnes unbrauchbar wird, dem Schulvor�tande hiervon Anzeige zu machen, event.

die Ergänzung zu beantragen. Es i�t �eine Pflicht, durh ö�tere Revi�ionen fih
von dem Vorhanden�ein und guten Zu�tande der einzelnen zum Eigentum der

Schule gehörigen Gegen�tände zu überzeugen, eben�o die Kontrolle über die den

einzelnen Lehrern übergebenen Lehrmittel �orgfältig zu führen.
;

Die Vor�chläge der Ergänzung oder Neube�chaffung von Uten�ilien und Lehr-
mitteln nimmt ex von den Kla��enlehrern entgegen und unterbreitet �ie mit �einen
eignen Anträgen dem Schulvor�tande.

5. Der Hauptlehrer vollzieht die Aufnahme neuer Schülex und hat darüber

zu wachen, daß ohne be�ondere �chri�tlihe Genehmigung des Schulvor�tandes kein
einem andern Schulbezirke angehöriges Kind in die Schule eintritt. Er verteilt

auh die aufzunehmenden Schüler nah vorangegangener Prüfung, zu welchen die

übrigen Lehrer zuzuziehen �ind, in die ver�chiedenen Kla��en. Er leitet, �oweit
der Schulin�pektor dies nicht �elb�t übernimmt, unter Zuziehung der betr. Lehrer
die Ver�etzung in die höheren Kla��en und bewirkt auh die Entla��ung der ab-

gehenden Schülex unter ent�prechender Berichtigung des Schülerverzeichni��es. Alle

Sqchulzeugni��e hat ex mit zu unter�chreiben.
6. Weiter liegt dem Hauptlehrer die Pflicht ob, die all�eitige Aufrehterhaltung

der äußern Unterrichtsordnung zu überwachen. Er hat darauf zu halten, daß
wenig�tens ein Lehrer !/4 Stunde vor Beginn der Unterrichtszeit fich im Schul-
lokal befinde, um die Au��icht über die �i<h ver�ammelnde Schuljugend zu führen,
daß der Unterricht in allen Kla��en pünktli<h begonnen und pünktlih ge�chlo��en
werde, daß die Pau�en zwi�chen den einzelnen Unterrichts�tunden niht ungebührlih
verlängert werden, und daß die Schüler während der�elben, �owie auh die mit

Nachbleiben be�traften Schüler niht ohne Au��icht bleiben.
Wenn ein Lehrer plöglih verhindert wird, �einen dien�tlihen Obliegenheiten

nachzukommen, �o muß er dies �ofort �einem Hauptlehrer anzeigen, welcher für
die vorläufige Vertretung Sorge zu tragen und dem Lokal�chulin�pektor Anzeige
zu er�tatten hat. Auch hat der Hauptlehrer darauf zu achten, daß bei den Urlaubs-

erteilungen an Schüler �eitens der Kla��enlehrer die be�tehenden Vor�chriften be-

folgt werden.
|

7. Jnsbe�ondere hat der Hauptlehrer nah Maßgabe der Anordnungen �ein
Augenmerk darauf zu richten, daß der für die Schule fe�tge�ezte Lehr- und Stunden-

plan genau beachtet, die für die einzelnen Kla��en ge�tellten Unterrichtsziele er-

reiht, der in jeder mehrfla��igen Schule unentbehrlicheZu�ammenhang und Stu�fen-
gang des Unterrichts erhalten, und eine geregelte Verteilung der Aufgaben für
die häuslihen Arbeiten der Schüler gehandhabt werde.

Zudie�em Zwe>e hat er das Recht, dem Unterricht der Kla��enlehrer,
�oweit es �eine eigene Be�chäftigung an der Schule ge�tattet, beizuwohnen, die

Hefte zu den �chriftl. Arbeiten der Schüler durchzu�ehen und von dem Tage- und

Kla��enbuche Ein�icht zu nehmen. Hierbei wird er es vermeiden, in den Unter-

richt einzugrei�en oder gar in Gegenwart der Kinder Bemerkungen zu machen,
welche irgend das An�ehen des Kla��enlehrers �chädigen könnten. Wenn er die

bemerkten Mängel und Übel�tände nicht �elb�t dur< freundlihe Rück�prache be-

�eitigen kann, �o hat er dem Schulin�pektor Anzeige zu mahen.
Es i�t übrigens jeder Kla��enlehrer verpflihtet, den ihm durch den

Lehr- und Stundenplan der An�talt zugewie�enen Unterricht auh in Kla��en,
deren Ordinarius er niht i�t, auf Anordnung des Schulvor�tandeszu erteilen.

8. Bei Handhabung der Disziplin hat der Kla��enlehrer zunäch�t �elb�tändig
nah den be�tehenden, genau zu befolgenden Vor�chriften zu verfahren. Jn
hwierigen Disziplinarfällen,welche außergewöhnlicheZuchtmittelerhei�chen, hat
er �ih aber mit dem Hauptlehrer in Verbindung zu �egen und im Einvernehmen
mit dem�elben die Strafe fe�tzu�egen und in �einer Gegenwart zu vollziehen. Beti
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Über�chreitungdes Züchtigungsrechts �eitens des Kla��enlehrers hat der Haupt-
lehrer dem Schulin�pektor �ofort Anzeige zu machen.

Bei etwaigen Zwi�tigkeiten mit den Eltern oder Pflegern der Schüler wird der

Kla��enlehrer gut thun, die Vermittelung des Hauptlehrers in An�pruch zu nehmen.
9, Bei den méhr als 2kla��igen Schulen wird �i< zur Be�prechung der Angele-

genheiten der�elben die Abhaltung regelmößiawiederkehrender, außerhalb der

Ünterrichtszeit liegender Konferenzen unter Leitung des Hauptlehrers empfehlen.
Die Förderung der äußeren Ordnung in der Schule, des Schulbe�uchs und der

Anwendung eînes gleihmäßigen Unterrichtsverfahrens, �owie die Her�tellung eines

�tufenmäßigen Jneinandergreifens der Lehrthätigkeit der einzelnen Kla��en und
die Handhabung der Disziplin werden neben den aus den be�onderen Verhältni��en
jedex Schule �ih ergebenden Gegen�tänden hinlängli<h Stoff für die gemein�ame
Beratung in die�en Konferenzen bieten, welhe bei angeme��ener Leitung zur
Förderung der jungen Lehrer in der Thätigkeit für ihren Beruf und zur Belebung
des Ei�fers aller Lehrer, mitzuwirken zum Gedeihen der ihrer Pflege anvertrauten

Schule, we�entlih beitragen werden.
Die in die�en Konferenzen gefaßten Be�chlü��e werden in ein Konferenzbuch

eingetragen und von allen anwe�enden Lehrern unter�chrieben.
Den Schulin�pektoren �teht es nicht nur frei, die�en Konferenzen jederzeit beizu-

wohnen, �ondern es i�t im Jutere��e des Unterricht8we�ens ihre Teilnahme an die�en
Beratungen gradezu wün�henswert. Jnbetreff der von ihnen bisher abgehaltenen
Lehrerkonferenzen tritt durch die vor�tehende Be�timmung keinerlei Anderung ein.

Von der vor�tehenden Jn�truktion i�t jedem Hauptlehrer und jedem Kla��en-
lehrer bezw. Kla��enlehrerin zur Nachahtung Kenntnis zu geben.

IT. Nach der Verordnung der Kgl. Reg. zu Gumbinnen vom 15, Juli
1853 �ind die er�ten oder Hauptlehrer für den Fort�chritt und die innere
und äußere Ordnung der Schule verantwortlich, wie ihnen denn auch andrer�eits
das Recht zu�teht, die zweiten Lehrer zu beau��ihtigen, ihre Stunden zu be�uchen
und fie unter jedesmaliger Zu�timmung des Schulin�pektors hin�ichtlih der Methode
und der Disziplin mit der nötigen Anwei�ung zu ver�ehen.

ITT. Die Anwei�ung über die dien�tlihe Stellung dex Hauptlehrer der mehr-
kfla��igen Schulen im Regierungsbezirke Marienwerder, vom 23. Januar 1878,
Nr. 539, I1. C. G., be�timmt:

8 1, An allen zwei- und mehrkla��igen Schulen, welcheniht untex der Leitung
eines Rektors �tehen, i�t der er�le Lehrer bezw. derjenige Lehrer, welcher von uns

�peziell mit der Ausübung der nach�tehendenRechte und Pflichten betraut wird,
als Hauptlehrer das Organ, de��en �ich die Vorge�ezten der Schule für ihre Mit-

teilungen an die übrigen Lehrer der�elben bedienen, anzu�ehen.
8 2. Er hat über die Verhältni��e und Zu�tände der Schule �ich in laufender

Kenntnis zu halten und dem Schulvor�tande, insbe�ondere dem Lokal�chulin�pektor
bezw. der �tädti�hen Schuldeputationoder deren �tändigem Kommi��arius jede
verlangte Auskunft zu geben. Die übrigen Lehrer haben ihn bei den die�erhalb
erforderlichen �hriftlihen Arbeiten zu unter�tüßen. E

8 3. Jn allen ihr Amt betreffenden Angelegenheitenhaben �ich die übrigen
Lehrer zunäch�t an den Hauptlehrer zu wendenund �einen Anordnungenund

Erinnerungen willig folgezulei�ten. Jn �treitigen Fällen ent�cheidet zunäch�t der

Lotal�chulin�pektor bezw. die Schuldeputation. :

8 4. Die Schulgebäude �tehen unter der �peziellen Auf�icht des Hauptlehrers.
Der�elbe hat darüber zu wachen, daß �owohl in �ämtlichen Kla��en, als auch in

den für den gemein�amen Gebrauch be�timmten Räumlichkeiten, �owie auf dem

Hofe Reinlichkeit und Ordnung herr�che, daß die Schullokale ordnungsmäßig
Schulordnung. 109
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geheizt, und die polizeilichen Be�timmungen beobachtet werden. Von allen in dem

Schulgrund�tü>ke vorwaltenden oder ent�tehenden Mängeln und Be�chädigungen

E
er den Lokal�chulin�pektor bezw. die Schuldeputation �ofort in Kenntnis

zu �etzen.
8 5. Auch das Jnventarium der Schule, die Bibliothek, die Lehr- und Lern-

mittel, die Kla��fenbücher, die Ver�äumnisli�ten und �on�tigen Schuluten�ilien �tehen
unter �einer be�onderen Auf�iht. Er hat ein Verzeichnis aller die�er Gegen�tände
anzufertigen und voll�tändig zu erhalten. Wenn einzelnes unbrauhbar wird,
hat er dem Lokal�chulin�pektor davon Anzeige zu machen und den Abgang von

die�em in dem Verzeichni��e be�cheinigen zu la��en. |

Durch ö�tere Revi�ion hat er �ih von dem Vorhanden�ein der einzelnen zum
Schuleigentume gehörenden Gegen�tände zu überzeugen, den Verbleib des etwa

Fehlenden zu ermitteln und die Wiederan�chaffung des�elben bei dem Lokal�chul-
in�pektor zu beantragen.

Die übrigen Lehrer haben ein Verzeichnis der ihnen übergebenen Uten�ilien,
Bücher und Lehrmittel anzufertigen und das�elbe voll�tändig zu erhalten.

$ 6. Der Hauptlehrer hat den Lehr- und Stundenplan für die ganze Schule
aufzubewahren und die Schulchronik �owie ein Verzeichnis �ämtlicher Schüler der

einzelnen Kla��en auh inbeziehung auf das Ge�chlecht, die Religion und Konfe��ion,
welcher die�elben angehören, zu führen. Die Kla��enlehrer haben letzteres für
die ihnen unter�tellte Kla��e zu führen und das für thre Kla��e be�timmte Stoff-
verzeichnis neb�t Stundenplan aufzubewahren.

$ 7. Der Hauptlehrer bewirkt die Aufnahme der der Schule zu überwei�enden
oder zur Aufnahme angemeldeten Schüler, wobei zu beachten i�t, daß ohne Zu-
Fimmung des Schulvor�tandes bezw. der Schuldeputation kein Kind aufgenommen
werden darf, de��en Eltern oder Pflegeelterndem Schulbezirk nicht angehören.
Er verteilt die aufzunehmenden Schüler, falls die�elben �hon Schulkenntni��e er-

worben haben, nah vorangegangener Prüfung, zu welcher die übrigen Lehrer
zuzuziehen �ind, in die ver�hiedenen Kla��en. Er leitet unter Zuziehung der

betreffenden Lehrer, �oweit der Schulin�pektor dies nicht �elb�t übernimmt, die

Ver�ezung in die höheren Kla��en. Auch nimmt er die Anmeldungen der Schüler
entgegen, übergiebt die�en, falls der Schulin�pektor ihn damit beau�tragt, die

Entla��ungszeugni��e und berichtigt darnach die Verzeichni��e.
Kein Schulkind i�t ohne �ein Wi��en zu beurlauben.

8 8. Der Hauptlehrer hat darüber zu wachen, daß der Unterricht in �ämt-
lichen Kla��en regelmäßig begonnen und ge�chlo��en wird, daß die Pau�en zwi�chen
den einzelnen Stunden niht ungebührlih verlängert, und die Schüler weder in
dem Schulgebäude,noh auf dem Hofe ohne Auf�icht gela��en werden. Auch hat
er für die regelmäßige Führung des Schultagebuches und der Schulbe�uchsli�te in
den einzelnenKla��en zu �orgen.

Nachlä��igkeiten,welhe er wahrnimmt, hat er zu rügen, und falls dies ohne
Erfolg bleibt, von den�elben dem Schulin�pektor bezw. der Schuldeputation Kenntnis

zu geben. Wenn die plöhlihe Vertretung eines Lehrers notwendig wird, hat er

die�elbe anzuordnen, bei längerer Dauer einer �olchen aber dem Schulin�pektor
bezw. der SchuldeputationAnzeige zu machen.

8 9. Der Auseinander�ezungzwi�chen dem Schulvor�tande bezw.der Schul-
deputation und einem abgehendenLehrer, �owie der Übergabe des Schulinventariums
an einen neu anziehendenLehrer hat er beizuwohnen.

8 10. Den vor�tehendaufgeführten Pflichten des Hauptlehrersent�prechen
�eine Rechte den übrigen Lehrern gegenüber. Die�e lehteren �ind verpflichtet,dem

Hauptlehrer jederzeit in thre Kla��e den Zutritt zu ge�tatten,ihm jede geforderte
Auskunft über die Angelegenheitender Schule zu erteilen und �eine Erinnerungen
und Vor�tellungen zu beachten.

a

————_—,
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>X1L. Kirchenbe�uch der Lehrer.
1. Cirk.-Verfügung der Kgl. Reg. zu Königsberg v. 28. Juni 1881,

‘Nr. 562/4. Ik.

Man hört vielfah Klagen über zu geringe Teilnahme am öffentlihen Gottes-

dien�t. Es kann niht un�ere Aufgabe �ein, die Ur�achen der�elben zu erfor�chen;
wohl aber �ind wir, denen die Pflege des Kirthen- und Schulwe�ens eines großen
Bezirks anvertraut i�, dazu berufen, die�en kir<lichen Not�tand be�eitigen zu
helfen. Vollkommen überzeugt, daß eine gründlicheHeilung die�es Schadens nur

dann exfolgen kann, wenn �chon die Jugend Gotteshaus, Gottesdien�t und Gottes
Wort lieb gewinnt, wenden wir uns dur<h Ew. pp. an die Gewi��en der Lehrer.
Es genügt dazu nicht, daß die Kinder nux in das volle Ver�tändnis des dritten
Gebots eingeführt und insbe�ondere die über 10 Jahre alten dur< ern�te Mahnung
zu fleißigem Kirchenbe�uh angehalten werden, vielmehr mü��en wir, weil Unter-

wei�ung und Mahnung nur dann Wert und Wirkung haben, wenn das Bei�piel
des Lehrenden den�elben Nachdru> giebt, es den Lehrern un�ers Auf�ichtskrei�es
als Gewi��enspfliht dringend ans Herz legen, die Lauterkeit ihrer chri�tlichen
Ge�innung auh durch fleißigen und regelmäßigen Kirchenbe�uh �owie dadur< zu
bethätigen, daß �ie in Gemein�chaft mit den übrigen Lehrern des Kirch�piels die

Beau�f�ichtigung der älteren Schulkinder, welche die Schule be�uchen, während des

Gottesdien�tes willig übernehmen.

2. Durch Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 5s. September 1851,
Nr. 2939/8 F. K. II. i�t �ämtlihen Kreis- und Lokal�chulin�pektoren zur UÜber-

wachung der Lehrer, ob die�elben auch die bereits im General-Land�chul-Reglement
vom 12. Augu�t 1763 erla��enen Vor�chriften über den Kirchenbe�uh pünktlich be-

folgen, nach�tehender, no< heute gültiger Erlaß des Ober-Prä�identen zu K. vom

91. Augu�t 1851, Nr. 5138 zur Kenntnis gebracht:

Auf meinen Dien�trei�en i�t zu meiner Kenntnis gekommen,daß an vielen

Orten, be�onders in den Städten, die Elementarlehrerden �onn- und fe�ttäglichen
Gottesdien�t gar nicht oder niht regelmäßig be�uchen und �ih eben�owenig zum

heiligen Abendmahle halten. Da die�e Lehrer ihre Schüler im Chri�tentume als
dem Hauptgegen�tande des Elementar-Unterrichts zu unterrichten haben und niht
allein unterrichten, �ondern auh auf <ri�tlihe Wei�e erziehen, dabei den Kindern
wie deren Eltern in einex �o wichtigen Angelegenheit, als der Be�uch des öffent-
lichen Gottesdien�tes i�t, mit gutem Bei�piele vorangehen �ollen, �o wird die Reg.
mit mir darin einver�tanden �ein, daß ein �olhes Verhalten vieler Volkslehrer
�ehr zu beklagen und dem�elben kräftig�t entgegenzuwirken i�t. Es mag für jezt
unent�chieden bleiben, ob alle Schullehrerzwangstwwei�e und namentlih im Wege
der Dien�tdisziplin zu der �chon in der Stellung eines Religionslehrers der Jugend

‘begriffenen und im General-Land�hul-Reglement von 1763, $ 23, �owie auch
�päter no< �ehr be�timmt hervorgehobenenPflicht eines regelmäßigen Kirchen-
be�uches angehalten werden, können. Alleindie Kantoren, Organi�ten, Rektoren
und Präcentoren �ind �hon vermöge threr kirhlihen Funktionen regelmäßig zur

Kirche zu kommen verpflichtet, und es folgt aus der Notwendigkeitder Erhaltung
einer guten Ordnung von �elb�t, daß fie niht nur während des Ge�anges, �ondern
auh während der Predigt in der Kirchebleiben mü��en. Da einige von die�en
Kirchenbeamten es �i<h zur Gewohnheit gemacht haben, die Kirche beim Beginnen
der Predigt zu verla��en und er�t am Ende der�elben zurü>zukehrenund dadurh<
oft au< noh die auf dem Chor befindlichenSchüler ihrem Bei�piele zu folgen
verleiten, �o er�uche ih die Reg., allgemein anzuordnen, daß die genannten Kirchen-
beamten dem Gottesdien�te ohne Unterbrehungbeizuwohnen und zugleich die

Auf�icht über die in der Kirche befindlihe Schuljugend zu führen haben. Außer
den Kantoren, Organi�ten, Rektoren und Präcentoren �ind auch die Lehrer an

denjenigen Orten, an welchen es bisher üblih gewe�en i�, daß der Lehrer mit
10*
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den Schülern �onn- und fe�ttäglih die Kirche be�ucht, oder au< in der Schule
�elb�t eine Erbauungs�tunde hält, unbedenklih verpflichtet, dies auh ferner zu
thun, wenn auh ihre Vokation keine ausdrü>lihe Be�timmung darüber enthält,
und können zwangswei�e dazu angehalten werden. Auf den regelmäßigen Kirchen-
be�u<h aller andern Lehrer kann minde�tens auf indirektem Wege hingewirkt
werden. Schon das General-Land�chul-Reglement d. d. Berlin den 12. Augu�t
1763 be�timmt, daß die Lehrer Montags in der Schul�tunde prüfen �ollen, ob die

Schüler etwas aus der Predigt des vorhergehenden Sonntags behalten haben
($ 23). Jn gleicher Wei�e ordnet eine Amtsblattverfügung der Regierung in G.
vom 18. November 1829 (Amtsbl. S. 1001 �.) an, daß Montags in der er�ten
Unterrichts�tunde mit der Jugend die Sonntagspredigt wiederholt werden foll.
Die�e Anordnung er�cheint niht nur an �ich, �ondern auch deshalb �ehr zwe>mäßig,
weil dadurch die Lehrer genötigt werden, mit ihren Schülern und der Gemeinde
dem Gottesdien�te beizuwohnen. Jh wün�che daher, daß die�e Anordnung überall

getroffen und aufrecht erhalten werde. Sodann aber halte i<h dafür, daß wie
bei allen den Lehrern zu erteilenden Unter�tüßungen, Remunerationen und Be-

förderungen vorzugs8weijeauf die Würdigkeit der zu Beteilenden ge�ehen werden

muß, niemals außer acht bleiben darf, ob die�elben noh durch ein kirhliches Ver-

halten, namentlih dur<h den Be�uch des öffentlihen Gottesdien�tes ihren Schülern
wie der Gemeinde mit gutem Bei�piele vorgehen. Denn nur von �olchen Lehrern,
welche religiö�en und kirhlichen Sinn zeigen, kann eine gün�tige Einwirkung auf
die Schüler erwartet werden. Die Reg. er�uche ih daher, hiernach bei Verteilung
der Unter�tüßungen und Remunerationen �owie bei Be�ezung der Lehrer�tellen zu
verfahren, auh �ämtlichen Lehrern des dortigen Bezirks hiervon Kenntnis geben
zu la��en. Gleichzeitig werden die Kreis-Schulin�pektoren anzuwei�en fein, daß.
�ie bei den Schulvi�itationen in dem Reze��e aufgrund der Angabe des Lokal�chul-
tin�peftors inbetref} der einzelnen Lehrer vermerken, ob �ie die Kirche regelmäßig.
be�ucht und religiö�en, kirhlihen Sinn bewie�en haben.

>X TT. Li�ten und Ge�chäftsbücher.
A. Verordnung der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 16. April 1859,

Nr. 1190 C. 6G.

Nach den an uns gelangenden Revi�ionsberichten werden bei vielen Schulen
die Ge�chäftsbücher niht �o voll�tändig geführt, wie es notwendig i�t, wenn �ich,
bei Veränderungen in der Per�on des Lehrers, der Nachfolger von den durch ihn
zu beachtenden Verordnungen oder bei Revi�ionen der Revi�or über den Zu�tand
der Schuleohne Schwierigkeit zu unterrichten im�tande �ein �oll.

fenjedem Zweifel hierüber vorzubeugen, werden folgende Anordnungen
getroffen:

1. Bon jedem mit der Verwaltung einer einkla��igen Schule oder einer Kla��e
bei einer mehrfla��igen Schule beauftragten Lehrer �ind folgende Ge�chä�tsbücher

u �ühren:
P ns

a. die Schulbe�uchsli�te,
b. das Schultagebuch,
e. die be�ondere Li�te der Hütekinder,
d. cine Nachwei�ungdes der Stelle zu�tehenden Einkommens,
e, ein Verzeichnisder Jnventarien�tüe.

O

2. Außerdem i�t für jede Schule eine Schulchronik,bei einfla��igen Schulen
von dem einzigen Lehrer der�elben oder �einem Adjunkten, — bei mehrkla��igen
�tädti�chen oder ländlihen Schulen aber von dem Rektor oder er�ten Lehrer der-

jelben zu führen. Eben�o
3, wenn die Führung eines Kla��enbuchs nicht befonders vorge�chricben wird,

�o ge�chieht dies in der Voraus�ezung, daß das Schulkagebuchfür den Jnhalt
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‘des�elben den nötigen Raum bieten wird. Doch bleibt es dem Erme��en der

Herren Orts�chulin�pektoren überla��en, ob und in welchen Fällen �ie die Führung
eines be�ondern Kla��enbuhs neben dem Schultagebuh für notwendig erachten
und anordnen wollen.

Über den Jnhalt der oben als notwendig bezeichnetenGe�chäftsbücher be�timmen
wir nach�tehendes:

1. Die Schulbe�uchsli�te muß ein voll�tändiges Verzeichnis �ämtlicher {<hul-
pflichtigen Kinder des Schulverbandes enthalten).gleichviel ob �ie be�onders ange-
meldet und der Schule zugeführt �ind oder niht. Die�elben �ind, nah den Ge-

�chlechtern ge�ondert, unter dem Namen ihres Wohnorts mit Vor- und Zunamen
in fortlaufenden Nummern aufzuführen.

Die bekannten Rubriken der Schulbe�uchsli�te mü��en unmittelbar vox dem

Schluß jedes Unterrichts und zwar vor dem Schlußgebet �o ausgefüllt werden, daß
die halbtägige Abwe�enheit dur einen �chiefen Strich (/), die ganztägige durch
ein liegendes Kreuz (x), die Anwe�enheit aber dur< einen Punkt (.) in der

betreffenden Tagesrubrik bei jedem Namen bezeichnet wird. Die Ausfüllung der

Li�te erfolgt aufgrund des namentlihen Aufrufs der Schulkinder.
Am Schluß des Monats dient die auf die�e Wei�e ausgefüllte Schulbe�uchs-

li�te zur Auf�tellung der Schulver�äumnisli�te, über deren Einreihung auf die

‘be�ondern diesfälligen Verordnungen verwie�en wird.
2. Das Sqchultagebuchhat den Zwe>, den durh�chnittlihen Schulbe�uch, die

durchgenommenen UÜnterrichts-Pen�a und den Fort�chritt in den einzelnen Unter-

richtsfächern, in einer be�ondern Rubrik aber die be�onders fleißigen und die auf-
fällig nachlä��igen Schüler, �owie die etwa verhängten erheblicheren körperlichen
Hüchtigungen nachzuwei�en.

Die�em Zwe> ent�prechend �ind die einzelnen Rubriken des�elben wöchentlich
auszufüllen und es wird �i< empfehlen, den Schulkindern und Eltern beim Beginn
dex neuen Woche mitzuteilen, wel<he von ihnen als fleißig, und welche, �ei es

wegen Un�leiß, �ei es wegen �{hle<hter Führung als tadelnswert eingetragen
ivorden �ind, um bei den einen die Fortdauer des Fleißes und guter Führung,

bei den andern das Streben nah Be��erung in beiden Beziehungen zu fördern.
3. Das Verzeichnis dex Hütekinder i�}, wo �olche yorhanden �ind, gleichviel ob

eine be�ondere Hüte�hule für �ie be�teht, oder ob �ie am Unterricht der übrigen
Schulkinder zeitwei�e teil nehmen, nah den gegebenen Vor�chriften zu führen und

zur Anfertigung der Ver�äumnisli�te über die Hütekinder zu gebrauchen.
4. Durch die Nachwei�ung des Einkommens �oll jeder neu anziehendeLehrer

in den Stand ge�eßt werden, �ih über das ihm gebührende Gehalt und über die

fon�tigen etwaigen Mittel der Schule zu Unterrichtszwe>en in Kenntnis zu �ehen.
Die Nachwei�ung i�t mit der Schulmatrikel oder doh mit einem �peziellen

Verzeichnis der von den Mitgliedern des Schulverbandes zu lei�tenden Einkommens-

Beiträge zu beginnen, und es �ind die im Laufe der Zeit vorkommenden dauernden

Veränderungen des Einkommens, �ei es in der Qualität odex Quantität des�elben,
mit den Nachrichten über die Veranla��ung dazu nachzutragen, die über �treitig
gewordene Hebungen und �on�t in einzelnen Fällen bezüglih des Einkommens

ergehenden Ent�cheidungen der vorge�ehten Behördenzu �ammeln und anzuhe�ften.
Die Nachwei�ung i� deshalb mit einem �teifen De>el und einem fortzuführenden
JInhalts-Verzeichni��e zu ver�ehen. N -

5. Jn dem Schulinventariums-Verzeichnis�ind �ämtliche der Schulegehörige
Lehr- und Lernmittel �peziell aufzuführen und die Ab- und Zugänge regelmäßig
nachzutragen, und i� dabei der Zeitpunkt und die Veranla��ung kurz anzugeben.
6. Die Schul-Chronik dient zur Sammlung der über die ÜUnterrihts-Verfa��ung,
die Schulprüfungen, das Verhältnis der Lehrer zu ihren Schulvor�tändenund

Vorge�etzten, �owie aller über die innere Einrichtung der Schulenund die Ver-

pflihtungen der Lehrer ergangenen Verordnungen und Anwei�ungen, die�elben
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mögen durch direkte Verfügungen, durch die Herren Kreis- oder Orts�hulin�pektoren
an die Lehrer gelangen, oder endlih dur< die Amts- oder Kreisblätter veröffentlicht
worden �ein. Jn den beiden legten Fällen �ind die Lehrer verbunden, Ab�chriften
zu den Schul-Chroniken zu fertigen.

Endlich �ind zu den Shul-Chroniken Nachrichtenüber vorgekommeneEreigni��e
von Erheblichkeit dur<h die Lehrer zu fertigen. Dahin werden unter anderen

gehören: Veränderungen in der Per�on des Patrons, des Orts- oder Kreis�chul-
in�pektors und des Lehrers; über Neubauten der Schulgebäude, Be�uche und

Revi�ionen dur< die Orts- und Kreis�chulin�pektoren, �owie durh andere Organe
der Auf�ichtsbehörden, Shulprüfungen und Ähnliches, �o daß die Schul-Chroniken
neben der Sammlung der oben näher bezeichnetenVerordnungen zuglei<heine

fortlaufende Ge�chichte der einzelnen Schulen bieten. — Zur leichteren Über�icht
des Jnhalts der Schul-Chronik i�t der�elben ein Jnhalts-Verzeichnis mit dem

nötig �cheinenden �{<r1ftfreien Papier zur Fortführung des�elben vorzuheften, und
der Jnhalt �elb�t dur< Angabe der Seitenzahl in dem Verzeichnis leichter auf-
findbar zu machen. Die hierher gehörigen Schrift�tücke find in einen dauerhaften
Um�chlag von einfaher Pappe forg�ältig zu heften, und i�t die�e Verordnung darin

voranzu�tellen.
Jndem wir �ämtlichen Lehrern aufgeben, die vorbezeihneten Ge�chäftsbücher

anzulegen und vor�chri�tsmäßig fortzuführen, verpflihten wir die Herren Orts-
und Kreis�chulin�pektoren, �i<h davon, daß es in zwe>mäßigerWei�e ge�chehen ift,
zu überzeugen und darauf zu halten, daß die genaunten Ge�chäftsbücher vor�chrifts-
mäßig fortgeführt, bei Veränderungen in der Per�on des Lehrers jedesmal voll-

�tändig an den Nachfolger, oder wenn die�er bei der Auseinander�eßung nicht
zugegen i�t, an den Schulvor�tand zur Aufbewahrung bis zur Wiederbe�ezung
übergeben werden.

B. 1. Verordnung der Kgl. Reg. zu Königsberg v. 23. April 1882,
Nr. 1572/4 IL, betr. die Führung von Verordnungsbüchern.

Um den Volkschullehrern un�ers Regierungsbezirks den Fnhalt der von uns

erla��enen Verfügungen, �oweit die�elben die Lehrer angehen, �tets gegenwärtig
zu erhalten und zu verhüten, daß in Fällen der Nichtbeachtungun�erer Anord-

nungen Unkenntnis der�elben vorge�hüßt werde, ordnen wir hierdurch folgendes an:

Bei jeder Schule i�t von jeßt ab ein Verordnungsbuch zu halten, in

welches die von den Kgl. Kreis�hulin�pektoren, �ei es durch die Lokal�chulin�pektoren
oder direkt, den Lehrern mitgeteilten Verfügungen innerhalb 8 Tagen nah Em-

pfang der�elben einzutragen �ind.
Das Verordnungsbuch i�t in Folio mit haltbarem Papier und fe�t gebunden

anzulegen; die Seiten �ind fortlaufend zu numerieren. Auf der Vorder�eite des
Einbandes i� der Titel „Verordnungsbuh“ deutlih anzubringen. Die Ein-

tragungen hat der Lehrer, bei mehrkla��igen Schulen der er�te oder Hauptlehrer
auszuführen.

Datum und Nummerder Verfügung i�t �tets hinzuzufügen.
:

Die�es Buch i} in das Jnventarium der Schule einzutragen und wird für
die Zukunft als ein den im $ 10 der „Allg. Be�timmungen“ bezeichneten Erfor-
derni��en gleih�tehendeszu erachten �ein. '

Die Herren Kreis�chulin�pektoren wollen die Herren Lokal�chulin�pektoren an-

wei�en, fortwährend darauf zu achten, daß dies Verordnungsbuchregelmäßig
geführt und zwe>mäßigaufbewahrt werde, auh bei Revi�ionen �i �elb�t hiervon
überzeugen.

Wirbeauftragen die HerrenKreis�chulin�pektoren,die�e Verfügung �chleunig�t
zur Kenntnis der Lehrer zu bringen und die pünktlihe Ausführung der�elben zu

veranla��en.
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2. Verfügung der Kgl. Reg. zu Königsberg v. 18, September 1882,
Nr. 949/8 IL, betreffend die Führung der Kla��enbücher.

Die infolge un�erer Cirk.-Verf. v. 27. Oktober 1836 in allen Elementar�chulen
un�eres Bezirks angelegten Kla��enbücher werden, wie die Schulrevi�ionsberichte
ergeben, niht überall vor�chriftsmäßig und mit zwe>ent�prehender Sorg�alt ge-
führt. Es �ind �ogar Fälle vorgekommen, in denen Lehrer �olche Blätter aus

den Kla��enbüchern entfernt haben, welche tadelnde Revi�ionsvermerke enthielten.
Um derartigen Ungehörigkeiten für die Folge vorzubeugen, be�timmen wir

hierdur< zunäch�t, daß die Kla��enbücher, welche einen fe�ten Einband haben
mü��en, gleih bei ihrer Anlegung paginiert werden, und �olches bei den

�hon vorhandenen �ofort nachgeholt werde. Die Herren Lokal�chulin�pektoren
haben die Ausführung die�er Anordnung zu veranla��en und zu kontrollieren.

. Ferner werden die�elben darauf zu achten haben, daß die Spalte des Kla��enbuchs,
welche zu Bemerkungen über Sittlichkeit, Fleiß 2c. der Schüler be�timmt i�t, niht
mit allgemeinen, nihtsagenden und niht8wirkenden Cen�uren (ziemlich, ziemlih
gut), wie das leider nur zu oft ge�chieht, ausgefüllt, �ondecn daß damit genau
nah Vor�chrift dex eingangsgedachten Cirkularverfügung verfahren werde. Mit

Ent�chiedenheit wird ferner darauf zu halten fein, daß die in der Schule vorge-
fommenen körperlichen Züchtigungen un�erer Verordnung vom 15. April 1860

ent�prehend wirklih in jedem Falle in das Kla��enbuch unter Angabe der Gründe
und der Be�chaffenheit der Strafe vom Lehrer eingetragen werden.

Endlich bringen wir den Kgll. Schulin�pektoren hier wiederholt die Pflicht
in Erinnerung, den Be�und über den Ausfall jeder von ihnen vollzogenen Schul-
revi�ion unter Angabe des Tages, der Dauer und der �peziell aufzuführenden
Gegen�tände der Prüfung gemäß $ 6 der Jn�truktion für Lokal�chulin�pektoren
vom 21. Januar 1871 im Kla��enbuche zu vermerken 2c.

XIII. Ob�tbaumzucht.
I. Verfügung der Reg. zu Königsberg vom 1. Augu�t 1870 (I]. 383/7):

Aus den . . . Berichten inbetreff der Ob�tbaumzucht haben wir er�chen, daß die

bei den ländlichen Schulen in Gemäßheit des $ 12 Nr. 4 der Shul-Ordnung
vorhandenen Pläye zur Ob�tbaumzucht nicht von allen Lehrern der in $ 13 der

Ge�chäftsanwei�ung für die Schulvor�tände vom 28. September 1856 enthaltenen
Anordnung gemäß benußt werden, indem es dort heißt, daß der zur Ob�tbaumzucht
be�timmte Plag wirklih �einer Be�timmung ent�prechend verwendet werden �oll.
Es hat �ih aber ergeben, daß bei einer großen Zahl von Schulen die�e Pläßze
zum Gemü�e- und Getreidebau oder als Ob�tgarten benuyt werden, weil die Nuß-
nießer dadur<h für �i<h mehr Gewinn zu ziehen meinen, als wenn �ie auf der

Fläche veredelte Ob�tbäume ziehen. Allerdings �oll der Ertrag der anzulegenden
Baum�chulen den Lehrern zugute kommen, denn die Pläge gehören zu der Dotation

der Stelle, aber �ie �ind der Be�timmung gemäß zu verwenden. Wir beauftragen
daher die Herren Kreis�chulin�pektoren, die Schulvor�tände zu veranla��en, daß
fie diejenigen Lehrer, welche die Pläßge zu andern Zwe>en benutzt haben, anhalten
auf den�elben künftig Ob�tbaum�chulen anzulegen.

Liegt der Grund, daß dies bisher nicht ge�chehen i�t, darin, daß dem Plate
ein Gehege gefehlt hat, oder daß dies niht in gehörigemZu�tande gehalten
worden i�t, �o hat der Schulvor�tand das Erforderlichebald zu be�orgen. '

Befindet �ich der genannte Plaz im Plane des Schulmorgens, al�o im freien
Felde, �o i�t darauf Bedacht zu nehmen,daß der�elbe in die Nähe des Schulhau�es.
und Gartens gelegt und gehörig umfriedigt werde.

:

Eignet �ih das Land nicht zur Anlage einer Baum�chule, �o hat der Schul-
vor�tand dies zu kon�tatieren und den Herrn Kreis�chulin�pektordavon in Kenntnis

zu �etzen.
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Bei allen denjenigen Schulen, wo der Plat für die Ob�tbaumzucht nicht
‘als eine be�ondere Fläche abgegrenzt i�t, hat dies zu ge�hehen und zwar in dem

Umfange, in welchem der Dotationsplan dies angiebt. Enthält legterer darüber

FineAngabe, �o wird die Größe nah den örtlichen Verhältni��en zu be�timmen
ein. — — — — —

Rechten Nuyen aber werden die von den Lehrern zu unterhalienden Ob�t-
baum�chulen nur dann gewähren, wenn den Knaben der oberen Abteilungen auh
ein gehöriger Unterricht in dex Ob�tbaumzucht erteilt wird. Darüber be�timmen
wix für die Zukunft folgendes:

Während die Aufgabe des Unterrichts in der Schule �ein wird, die Schüler
mit den Bodenarten, der Bearbeitung des Bodens, der Ernährung der Pflanzen
u. dergl. bekannt zu machen, wird mit den Knaben das Veredeln der Ob�tbäume
an den Zweigen von wilden Bäumen derartig zu üben �ein, daß �ie das�elbe
gehörig ver�tehen und die einzelnen dazu nötigen Verrichtungen lernen. Wenn
dies ge�chehen i�t, dann �oll den Knaben in der Baum�chule weitere Gelegenheit,
die erforderliche Arbeit zu üben und die Veredlung genau ausführen zu lernen,
gegeben werden.

Es werden zu dem Unterrichte, wie ex in der Schule �elb�t erfolgen �oll,
einige wenige Stunden, welche zu der Naturkunde zu rechnen �ind, genügen. Dazu
dürfte �ih am be�ten die Zeit vor der Veredlung der Bäume eignen.

Die Anleitung in der Ob�tbaum�chule �elb�t, welche �ih auf die Knaben der
oberen Abteilung zu be�chränken hat, muß außer der Schul�tunde erfolgen.

Da der Lehrer befugt i�t, die Erträge der Ob�tbaum�chule für �ih zu ver-

wenden, �o i�t er �elb�tredend auh verpflichtet, die Baum�chule auf �eine Ko�ten
in gutem Stande zu erhalten, damit �ie für die betreffende Gemeinde ihrem Zwecke
dient, den Ob�tbau zu fördern.

Es dürfte er�prießlih �eïn, wenn die aus der Schule zu entla��enden Knaben

angeregt würden, einen oder mehrere Ob�tbäume zu pflanzen, und wenn vom

Schulvor�tande einzelnen Ob�tbaum�tämme zur Anerkennung ihres Fleißes und

Wohlverhaltens ge�chenkt würden.

Auch legen wir den Schulvor�tänden und den Lehrern aufs neue ans Herz,
jede �ih darbietende Gelegenheit zu ergreifen, um die Kinder vor Baumfrevel zu
warnen und �ie für Pflege und Shonung von Baumanlagenempfänglihzu machen.

Eben�o empfiehlt es �ih, daß Lehrer und Schüler in einer den lokalen Ver-

Hhältni��en angeme��enen Wei�e �ih für die Bepflanzung der Anger und Wege mit

Ob�tbäumen thätig erwei�en. — —

Wir wün�chen, daß die vielfachenGelegenheiten, welche �i< darbieten, um die

Schule als ein gemeinnügzigesJn�titut dem Jutere��e der Gemeinden näher zu
bringen, niht unbenußt gela��en werden, damit die Segnungen der�elben für den

Wohl�tand auch in dex erwähnten Beziehung den Gemeindegliedern ex�ichtlih werden.

IT. Die Verordnung der Reg. zu Marienwerder v. 5. Oktober 1870

�timmt mit der vor�tehenden Verfügung fa�t ganz wörtlih überein.

XTV. Privat�hulen und Privatunterricht.
1. Nach dem Re�k. d. g. M. vom 30. Oktober 1827 i�t:

1. Hauslehrer (Jnformator) derjenige, den eine Familie zum Unterricht
ihrer Kinder als Mitglied ihres Haus�tandes bei �ih aufgenommenhat;

2. Privatlehrer dagegen derjenige, der in Gemäßheiteines Kontrakts,
gleichvielzwar, ob mit einer Familie oder mit mehrerender�elben,
jedoh nur mit be�timmten einzelnen Familien, die Kinderder�elben
in ebenfalls fe�tge�eßtenLehrgegen�tänden unterrichtet,wiederum gleich-
viel, ob in, �einem eigenen Hau�e oder in dem einer Familie; nur

daß er legternfalls niht, wie zu 1 bemerkt, Mitglied des Haus3-
�tandes i�t;
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3. Privat-Schullehrer. endlichi�t der, welcher auf �eine eigene Rehnung
eine dem Publikum generaliter auf gewi��e Bedingungen zum Gebrauche
offen�tehende Unterrichts8an�talt unterhält.

Die Zahl der Teilnehmer an der einen oder andern An�talt kann ihren nah
vor�tehenden Merkmalen �ih ergebenden innern Charakter niemals ändern. Der

Hauslehrer hört niht auf, Hauslehrer zu fein,
wenn auch die Familie, die ihn

angenommen hat, die Kinder anderer Familien an ihrem häuslichen Unterricht
mit teilnehmen läßt, und der zu 2 bezeihnete Privatlehrer wird dur< die Zahl
der �einen Unterricht be�uchenden Kinder niht zum Schullehrer, �olange er in

�peziellem Kontrakte mit den Eltern �teht, derge�talt, daß er in�onderheit ohne
deren be�ondere Zu�timmung keine andern, als die in den Kontrakt einge�chlo��enen
Kinder an den kontraktmäßigenLehr�tunden teilnehmen la��en darf.

2. K.-O. v. 10. Juni 1834, betr. die Auf�iht des Staats über Privat-
An�talten und Privatper�onen, welche �ih mit dem Unterricht und der Erziehung
der Jugend be�chäftigen. (G.-S. S. 135.)

Nach den Vor�chriften des Allg. Landrechts haben Privatan�talten und Privat-
per�onen, die �i<h mit dem Unterrichte und dex Erziehung der Jugend gewerbs3-
wei�e be�chäftigen wollen, bei derjenigen Behörde, welche die Auf�icht über das
Schul- und Erziehungswe�en des Ortes führt, ihre Tüchtigkeit zu dem Ge�chä�te
zuvor nachzuwei�en und das Zeugnis der�elben �ih auszuwirken. Durch die Be-

�timmungen des Gewerbe-Polizeige�. v. 7. September 1811 $8 83—86 �ind die

landrechtlichenVor�chriften zum Teil abgeändert worden; da die Erfahrung jedoch
ergeben hat, daß hieraus Mißbräuche und we�entliche Nachteile für das Erziehungs-
und Unterrichtswe�en ent�tehen, �o habe Jh Mich bewogen ge�unden, die Be-

�timmungen des Gew.-Polizeigef., in�oweit �ie die Vor�chriften des Allg. Landrechts
abändern, wieder aufzuheben, und das Erfordernis der nachzuwei�enden Quali-

fikation für diejenigen Per�onen, welhe Privat�hulen und Pen�ionsan�talten er-

richten, oder ein Gewerbe daraus machen, Lehr�tunden in den Häu�ern zu geben,
in Gemäßheit der landrehtlihen Vor�chriften $$ 3 und 8 Tit. 12 T. I[. herzu-
�tellen und fe�tzu�ezen, daß ohne das Zeugnis der örtlichen Auf�ihtsbehörde keine

Schul- und Erziehungsan�talt errichtet, auh ohne das�elbe niemand zur Erteilung
von Lehr�tunden als einem Gewerbe zugela��en werden darf. Die�e Zeugni��e
follen �ich niht auf die Tüchtigkeit zur Unterrichtserteilung in Beziehung auf
Kenntni��e be�chränken, �ondern �ich auf Sittlichkeit und Lauterkeit der Ge�innungen
in religiö�er und politi�cher Hin�icht er�tre>en. Die betr. Auf�ichtsbehörde joll
indes nicht befugt �ein, �olche Zeugni��e für Ausländer auszufertigen, bevor die

Genehmigung des Min. des JFnn. u. der P. erfolgt i�t. Jn welcher Art hierbei
zu verfahren, haben Sie, die Min. der g. u. U.-À. u. d. P., gemein�chaftlih zu
beraten und über die den Lokalbehörden zu erteilende Jn�tr. �ich zu vereinigen.
Das Staatsmini�terium hat die�e für den ganzen Umfang der Monarchie in An-

wendung zu bringenden Vor�chriften dur<h die Ge�eyz-Samml. bekannt zu machen.
'

Friedri<h Wilhelm.
Demgemäß erging die Jn�tr. des Staatsmin. vom 31. Dezbr. 1839,

zur Ausführung der Allerh. K.-O. v. 10. Juni 1834, betr. die Beauf�ichtigung
der Privat�chulen, Privat-Erziehungsan�taltenund Privatlehrer, �owie der Haus-
lehrer, Erzieher und Erzieherinnen. (Min.-Bl. 1840, S. 94.)

Ab�<nitt I.

Die Privat�chulen und Privat-Erziéhungsan�talten.
$ 1. Privat�chulen und Privat-Erziehungsan�talten �ollen nur da, wo �ie

einem wirklichen Bedürfni��e ent�prechen, al�o nur an �olchen Orten ge�tattet werden,
wo für den Ünterricht der �hulpflihtigen Jugend durch die öffentlihen Schulen
nicht ausreichend ge�orgt i�t.
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Anm. 1. Sobald durch die �hon konze��ionierten Privatan�talten in Verbindung mit
den öffentlihen Schulen ausreichend ge�orgt i�t, kann die Erteilung neuer Konze��ionen nicht
für zulä��ig erahtet werden. Die�e be�hränkende Vor�chrift i�t niht zum Schuy be�tehender
Privat�chulen, �ondern im Jutere��e des öffentlihen Schulwe�ens gegeben.

Anm. 2. Re�k. d. g. M. v. 9, März 1860, U, 5006 (Centralbl. S. 340): Da in F.
und Umgegend Eltern vorhanden �ind, welche beide oder einem Teile nach der katholi�chen
Kirche angehören und die Ab�icht haben, ihre Kinder in der kath. Religion erziehen zu
la��en, �o kann es niht verweigert werden, ihnen dur<hKonze��ionierung einer kath. Privat-
<hule die Gelegenheit zu gewähren, ihren Kindern dur< einen Privatlehrer niht bloß kath.
Religions-Unterricht, �ondern au< im allgemeinen einen ihrer Konfe��ion ent�prehenden
Elementar-Unterricht erteilen zu la��en. Die nachge�uchte Konze��ion zur Errichtung einer

kath. Privat�chule in F. i�t mit der Maßgabe zu erteilen, daß in die�e Schule nur die
Kinder derjenigen Eltern in F. und Umgegend, welche beide der kath. Kirche angehören,
oder �olcher in gemi�chter Ehe lebenden Eltern, welche beider�eits �hriftli<h erklären, daß
ihre Kinder in der kath. Religion erzogen werden �ollen, aufgenommen werden dürfen.

Anm. 3. Bei Konze��ionierung von Privat�chulen handelt es �i<h in er�ter Linie um

Fe�t�tellung des Bedür�ni��es. Daß ein �olches in keiner Wei�e mehr vorhanden �ei, wenn

eine öffentlihe mit hinreihenden Räumlichkeiten ver�ehene und den ge�eßlihen Anforderungen
im allgemeinen ent�prechende Schule herge�tellt worden i�, widerlegt �ih that�ähli<h, wenn

eine Privat-Töchter�hule auh, nachdem die �tädti�he gegründet wurde, be�tand und �ie in-

folge de��en niht einmal zurückgegangen i}, �ondern �i<h Jahre lang in einem guten Zu-
�tande erhalten hat. Hiernach i�t numli<h niht zu bezweifeln, daß für eine Zahl von Eltecn

Bedürfni��e für Untecriht und Erziehung ihrer Töchter vorhanden �ind, welhe durch die

�tädti�he Töchter�chule ihre Befriedigung niht finden. Die�elben Motive, welche einige
Familien bewegen, ihre Kinder im Hau�e unterrichten zu la��en, veranla��en andere weniger
gut �ituiecte Eltern, für ihre Töchter die Privat�chule mit ihrer mehr familienmäßigen Ein-

ri<htung und Leitung aufzu�uchen. Es �ind dies in der That wirklihe Bedürfni��e, deren

Nichtachtung eine Härte involvieren würde, welhe eben�o der Schulge�ezgebung, als der

Schulverwaltung fremd i�. Bei Prüfung eines derartigen Bedürfni��es mü��en noh andere,
als die gewöhnlihen Rück�ihten in Betraht genommen werden.

‘

Geht eine {hon be�tehende Privatan�talt in andere Leitung über, �o i�t dies nur eine

Fortführung der An�talt, niht eine Neubegründung. Lettere würde nur dann vorliegen,
wenn eine völlige Auflö�ung der bisherigen Schule �tattge�unden hätte, die Jntere��enten für
die neue An�talt �i<h er�t inden, und die Kinder, welche �ie füllen �ollen, er�t ge�ammelt
werden müßten. Wo dies niht der Fall i�t, da liegt nur ein Wech�el der leitendenPer�ön-
lichkeiten oder eines Teils der Lehrkräfte vor, dies rehtfertigt aber niht die Annahmeeiner

Neubegründung, wann der Einrichtungs- und Lehrplan der Schule der�elbe bleibt.

$ 2. Diejenigen Per�onen, welhe eine Privat�chule oder eine Privat-
Erziehungsan�talt gründen, oder eine �olche be�tehende fort�eyen wollen, haben
zuvörder�t ihre wi��en�chaftlihe Befähigung zur Leitung einer �olhen An�talt ganz
in der�elben Wei�e, wie die in öffentlihen Schulen anzu�tellenden Lehrer und

Lehrerinnen, dur<h ein genügendes Zeugnis der betr. Prüfungsbehörde darzuthun.
Behufs der Erlangung eines �olchen Zeugni��es mü��en �ie na< der Kla��e der

Privat�chulen oder der Privat-Erziehungsan�talten, zu welchen die An�talt, welche
�ie anlegen oder fort�eyen wollen, zu re<hnen i�t, �ich den für die betr. öffentlichen
Lehrer und Lehrerinnenge�egli<h vorge�chriebenen Prüfungen unterwerfen, und

�ollen alle Be�timmungen,welche für die Prüfung der Lehrer an öffentlichen
Schulen erla��en �ind, au< auf diejenigen Anwendung leiden, die eine ähnliche
Privat�chule oder Privat-Erziehungsan�talt zu leiten beab�ichtigen.

Anm. 1. Aus die�er Be�timmung geht hervor, daß die Konze��ion zur Errichtungund

Leitung einer Privat�hule niht einem Verein von Jntere��enten, �ondern nur einer hierzu
qualifizierten Per�on erteilt werden kann. Die Auf�icht übex eiuederartige Schule �teht zu-

näch�t der Oxts�hulbehörde zu, und kann den Intere��enten eine be�ondereVertretung in

der�elben nicht eingeräumt werden. — Welches Abkommendie leßternmit der fonze��ionierten
Per�önlichkeit treffen, unterliegt ledigli<h dec gegen�eitigen Ver�tändigung. Geht das�elbe
dahin, der�elben ein Kuratorium an die Seite zu �tellen, �o liegt keine Veranlaf�ung vor,
dem�elben entgegenzutreten, die Auf�ichtsbehördenhaben aber amtlicheBeziehungenzu die�em
Kuratorium nicht, �ondern lediglich zu der konze��ioniertenPer�önlichkeit.Für die äußere
und innere Einrichtung einer �olhen An�talt, den Unterrichtsbetrieb, die Disziplin und Ähn-
liches �ind die be�tehenden allgemeinen Vor�chri�ten maßgebend.
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Anm. 2. Nach dem Re�k. v. 19, Oktober 1880, U. III. a. 17277 (Centralbl. 1881,
S. 120) mü��en auh die an Privat�chulen fungierenden Lehrer ihre Lehrquali�ikation nah-
gewie�en haben.

Anm. 3. Nach dem Re�k. d. M. d. g. A. v. 26. November 1877 (Centralbl. 1878,
S. 9) haben auh fatholi�he Gei�tlihe, wennglei<h �ie die Examina pro cura animarum

be�tanden haben, no< er�t eine Lehrbefähigungsprü�ung abzulegen. — Nach dem Re�k. v.

25. Ofktbr. 1859 (Min. BL S. 335) kann den Kandidaten der Theologie, welche die Prüfung
pro lic. conc. be�tanden haben, die Gründung und Fortführung von Privat�chulen, in

welchen ein über den Lehrkreis der Elementar�chulen,hinausgehender Unterricht erteilt wird,
ohne Nachweis ihrer wi��en�chaftlihen und tehni�hen Qualifikation niht ge�lattet werden.

Zunäch�t würde eine derartige Ge�tattung mit den ausdrü>lichen Be�timmungen der Jn-
�truktion vom 31. Dezembex 1839 in Wider�pruh �tehen. Sodann kann aber darin, daß
ein Kandidat die Prüfung pro licentia concionandi be�tanden hat, kein Moment gefunden
werden, welches es zulä��ig machte oder rechtfertigte, von dem Nachweis der Qualifikation

*

abzu�ehen, welhe dur< das Examen pro rectoratu oder pro facultate docendi dargethan.
wird. — Je wün�chenswerter es überhaupt i�t, daß �i< Theologen eine weiter und tiefer
gehende pädagogi�he und didakti�he Befähigung erwerben, um jo weniger wird es �i
empfehlen, den�elben den Zugang zur Thätigkeit in der Schule zu ge�tatten, ohne daß �ie
den Nachweis ihrer diesfälligen Qualifikation geliefert haben.

8 3, Selb�t bei voll�tändig nahgewie�ener wi��en�chaftliher Befähigung �oll
die Gründung oder Fort�ezung von Privat�chulen und Privat-Erziehungsan�talten
nur �olchen Per�onen ge�tattet werden, welche bereits längere Zeit in �olchen Ver-

hältni��en, die über ihre �ittlihe Befähigung für den Unterricht und die Erziehung
der Jugend ein �icheres Urteil ge�tatten, gelebt haben und über ihre Unbe�cholten-
heit und ihren bisherigen �ittlihen Wandel von der Obrigkeit und dem Gei�tlichen
des Orts, wo �ie �i<h während der leuten drei Jahre aufgehalten haben, vor-

teilha�te Zeugni��e beibringen können.

8 4. Die Ge�uche um Erlaubnis zur Anlegung oder Fort�ezung einer Privat-
hule oder Privat-Erziehungsan�talt �ind, unter Einreihung eines Lebenslaufs,
der über die Bildung, die wi��en�chaftlihe und �ittlihe Befähigung der Bewerber

(88 2 u. 3) �prechenden Zeugni��e und des Einrichtungsplanes der fraglichen An-

�talt, bei der Orts-Schulbehörde anzubringen,welche die etwa noch erforderlichen
Ermittelungen zu veranla��en, an die Kgl. Reg. über das Ge�uch zu berichten,
und wenn dem�elben kein Bedenken entgegen�teht, die Ausfertigung des Erlaubnis=

�cheins in Antrag zu �tellen hat.
Anm. Bei kath. Gei�tlichen, wel<he eine Privat�chule leiten, kann die Kgl. Reg. infolge

vorher na<hge�uhter Ermächtigung des H. Min. von der Beibringung eines Nachwei�es dec

be�ondern Quali�ikation ab�ehen.

8 5. Findet die Kgl. Reg. kein Bedenken, dem Antrage zu willfahren, �o
fertigt �ie, unter Berüc��ihtigung der in den eingereichten Zeugni��en enthaltenen
Um�tände und mit genauer Be�timmung der Gattung der Schule, welche dem

betr. Bewerber zu eröffnen ge�tattet �ein �oll, aufgrund des eingereihten Plans
den Exlaubnis�chein aus und bringt den Jnhalt des�elben dur< das Reg.-Amtsbl.
zur öffentlihen Kenntnis. Jede Erlaubnis zur Anlegung einer Privat�chule und.

Privat-Erziehungsan�talt i�t widerruflih. Jeder zur Anlegung einer Privat�chule
und Privat-Érziehungsan�talt erteilte Erlaubnis�chein i�t nur für den gültig, auf
de��en Namen er lautet.

: ‘ '

Wird eine Privat�chule oder eine Privat-Erziehungsan�talt �e<s Monatehin=
durch nicht gehalten, �o i� zu ihrer Wiedereröffnung,falls nicht dringendeHinder-
ni��e, z. B. Krankheiten, den Still�tand der An�talt verur�acht haben, ein neuer

Erlaubnis�chein erforderlich. : '
:

$ 6. Per�onen, welche wegen Teilnahme an unerlaubtenVerbindungenvon

der An�tellung im Staatsdien�te ausge�hhlo��en �ind, darf die Gründungund Fort=
�eßung von Privat�chulen oder Privat-Erziehungsan�taltengar niht, Ausländern
aber nur nah vorgängiger Genehmigung des Min. des Inn. und der Pol. ge-

�tattet werden. Unverheirateten Männern �oll die Erlaubnis, eine Privat�chule:



— 156 —

oder eine Privat-Erziehungs8an�talt für die weiblihe Jugend zu errihten, oder
eine be�tehende An�talt die�er Art fortzu�ezen, der Regel nah ver�agt, und nur

in be�ondern, eine Ausnahme rehtfertigenden Fällen nur mit ausdrü>kliher Ge-

nehmigung des Min. der gei�tl. und Unt.-Ang. erteilt werden. Prediger und

öffentlihe Lehrer �ind als �olhe no< niht zur Anlegung von Privat�chulen und

‘Privat-Erziehungsan�talten befugt; �ie bedürfen vielmehr hierzu einer be�ondern
Erlaubnis, die �ie auf die im $ 4 vorge�chriebene Wei�e nahzu�uchen haben.

Anm. Durch das Re�k. des M. d. Jnn. vom 17. Juli 1862, II. 5810 (Centralbl.
‘S. 452) i�t die Genehmigung der Zula��ung von Ausländern zur Leitung von Privat-
hulen, Erteilung von Privatunterriht und Annahme von Hauslehrer�tellen auf die Kgl.
:Regg. übertragen. cfr. Re�k. v. 20, Mai 1863 (Min.-Bl. S. 151.

8 7. Alle Privat�chulen und Privat-Erziehungsan�talten �ind ganz �o, wie
die öffentlichen Schulen der�elben Gattung zunäch�t der Auf�iht der Orts�chul-
behörde und in höherer Jn�tanz der Au��iht der dem Schulwe�en des Krei�es
und des Reg.-Bezirks vorge�ezten Kgl. Behörden unterworfen. Die�e Auf�icht
foll �ih nicht bloß im allgemeinen auf die Handhabung der Schulzuht und den

«Gang des Unterrichts, �ondern auh im be�ondern auf die Einrichtung des Lehr-
plans, die Wahl der Hülfslehrer, der Lehrbücher und Lehrmittel, die Lehrmethode,
Sculge�egze, die Zahl der Schüler und �elb�t auf das Lokal der Privat�chulen und

‘Privat-Erziehungsan�talten er�tre>en. Heigen �i<h in �olhen An�talten Verkehrt-
heiten und Mißbräuche, welche die Jugend verbilden können, oder ihrer Sitt-

lichkeit und Religiö�ität Gefahr drohen, wird die Jugend vernachlä��igt, oder i�t
fie unfähigen und �chlehten Lehrern anvertraut, und wird ein �olcher Ubel�tand
auf die Erinnerung der Orts-Schulbehörde niht abge�tellt, �o i�t die�elbe ver-

pflichtet, auf eine Unter�uhung bei der Kgl. Reg. anzutragen, und die leßtere
i�t befugt, nah Befinden der Um�tände den Erlaubnis�chein zurü>kzunehmenund
die Privat�chule und Privat-Erziehungsan�talt �chließen zu la��en.

Anm. 1. Nach dem Re�k. d. g. M. v. 4. Septbr. 1847 (Min.-Bl. S. 321), betr. das

Verhältnis der aus den Landeskirhen ausgetretenen Lehrer zu den Privat-Unterrichts- und

Erziehungs-An�talten, �ind die in der Cirk.-Verf. v. 8. Mai 1847 über das Verhältnis der
aus den Landeskirchen ausgetretenen Lehrer zu den öffentlihen Schulen enthaltenen Be-

�timmungen, wona<h jene ein Lehramt an die�en niht bekleiden �ollen, teils zur Wahrung
des be�tehenden Rechts der öffentlihen Schulen, teils um deswillen exrforderlih gewe�en,
weil das betreffende Publikum zu ihrer Benugung unter Um�tänden genötigt wird, oder

auf �ie zur Befriedigung der Unterrichtsbedür�ni��e aushließli<h angewie�en i�t. Anders

verhält es �i< mit den Privatunterrihts-An�talten, deren Benußung gänzlih dem freien
Willen der betr. Eltern überla��en i}, von denen erwartet werden muß, daß �ie �hon an

und für �ih hinceihende Veranla��ung haben, in der Auswahl ihres Lehrerper�onals das

Zu vermeiden, was dem betr. Publikum zum An�toß gereichen und deshalb von der Benuzung
die�er An�talten abhalten könnte. Sollten nihtsde�toweniger in einzelnen Privat-Unterrichts-
An�talten LehrerEingang �uchen, gegen welche nah ihrem kirhlihen und religiö�en Stand-

punkt hin�ichtli<h ihrer Einwirkung auf die Unterrichtsan�talt und deren Zöglinge in reli-

giö�er Beziehung Bedenken obwalten, �o i�t der Kgl. Reg. in den 88 7 und 17 der Jn�trukt.
v. 31, Dezbr. 1839 hinreichendeGelegenheit geboten, �olchen Jndividuen die Erlaubnis, in-

Privat�chulen zu unterrichten,zu ver�agen oder zu entziehen.
.

Anm. 2. Die Aufnahme chri�tl. Kinder in jüdi�he Privat�hulen kann von den Be-

Hörden unter�agt werden. Re�k. d. g. M. v. 31. Dezbr. 1858 Nr. 24288 U. (Centralbl,
1859, S, 101. „Auf die Eingabe vom pp. eröffne ih Jhnen, daß Sie nah Maßgabe des

‘Artif, 112 der Verfa��ungsurkundevom 31. Januar 1850 aus dem Artif 22 niht das Recht
Herleiten können, <ri�tlihe Kinder in Jhre jüdi�che Privat�chule au�zunehmen. Die Ver-

fügung der Kgl. Reg., dur<h welche Jhnen die�es unter�agt wird, ent�priht vielmehr den

be�tehenden Be�timmungen, und muß es bei der�elben bewenden.“ ‘

Anm. 3a. Die Zurücknahmeder Konze��ion zur Haltung einer Privat�chule hat nah
$ 43 der allg. Gewerbe-Ordnungv. 17. Januar 1845 (Ge�.-Samml. S. 41), der Allerh.
Kabinets-Ordre vom 10. Juni 1834 (Ge�.-Samml. S. 134) und $ 5 der vor�tehendenJn-
�truktion niht in den dur< $ 71 des Ge�eges v. 22. Juli 1861 vorge�chriebenenFormen,
jondern dux< Geltendmachung des Widerrufs zu erfolgen, welher die Konze��ion ge�eßlih
jederzeit unterliegt.
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Die Voraus�ezung, es könne einem Privat-Schulvor�teher die Konze��ion nux im Wege.
eines förmlichen Verfahrens. na<h $ 71 des Ge�eßes v. 22. Juli 1861 entzogen werden,
entbehrt der re<tli<hen Begründung. Der $ 43 der allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom

17. Fanuar 1845 (Ge�-Samml. S. 41), welcher dur< das Ge�ey vom 22. Juli 1861 nicht
abgeändert i�t und auh niht hat abgeändert werden �ollen, �chreibt vor, daß es hin�ichtlich
der Unternehmer von Erziehungs- und Unterrichts-An�talten, �owie der Privatlehrer bei den

be�onderen Vor�chriften bewendet. Die�e be�onderen Vor�chriften�ind die Allerhöch�te Kabinet3-
Ordre vom 10. Juni 1834 und die mit Allerh. Genehmigungzu ihrer Ausführung er-

gangene Jn�tcuktion vom 31. Dezember 1839. Nad8 5 der legteren i�t jede Erlaubnis.

zur Anlegung einer Privat�chule und Privat-Erziehungs-An�talt widerrufli<h. Der Vorbehalt
des Widerrufs {ließt der Natur der Sache nah die Anwendbarkeit des für die Zurück-
nahme vorbehaltlos erteilter Konze��ionen angeordneten Verfahrens aus. Son�t wäre der

Vorbehalt ohne alle Wirkung, und die im $ 43 der Gewerbe-Ordnung ausdrü>lih be�tätigte
_Ge�eßgebung über da3 Privat�hulwc�en in einem �ehr wichtigen Stück abgeändert. Die�e
Auffa��ung findet überdies ihre Be�tätigung in der Analogie des Disziplinarge�eßes-
für Beamte vom 21. Juli 1852, welhem das Konze��ions-Entziehungs-Ver�ahren nach-
gebildet i�t, und welches $ 83 ein förmlihes Disziplinar-Verfahren gegen widerruflih
ange�tellte Beamte aus�chließt. Dies gilt auh, wenn die Konze��ion �elb�t den Vorbehalt
niht aus�priht; denn $ 5 der Staatsmini�terial-Jn�truktion be�timmt niht, daß die Kon--

ze��ion widerruflich erteilt werden joll, �ondern daß die erteilte Konze��ion widerruflich i�t.
Aus der Vor�chri�t der Allerh. Kabinets-Ordre vom 10. Juni 1834, wona<h die Quali-

fikation der Bewerber auh durch -die Sittlichkeit und Lauterkeit der Ge�innung in religiö�er
und politi�cher Hin�icht bedingt i�t, folgt, daß die volle Jntegrität auh nach die�en Richtungen.
hin zu den Voraus�ezungen bei Ertcilung der Konze��ion gehört.

8 8. Die Kgl. Reg. hat am Schlu��e eines jeden Jahres über den Zu�tand
der in ihrem Bezirke vorhandenen Privat�chulen und Privat-Erzichungsan�talten,
die wi��en�chaftlihe und �ittlihe Qualifikation ihrer Vor�teher und Hülfslehrex
und die Zahl der, die�en Privatan�talten anvertrauten Jugend an das Min. der

g. und U.-Ang. zu berichien.
Anm. Es bedarf der jährlichen Einreihung der in $ 8 vorge�chriebenen Nachwei�ung

niht, �ondern nux einer Anzeige der im Laufe des Jahres vorgekommenen Veränderungen
in tabellari�her Form unter Bezugnahme auf die er�te Nachwei�ung.

$ 9. Die Vor�teher und Vor�teherinnen von Privat�hulen und Privat-
Erziehungsan�talten �ind verpflichtet, �ich niht nux na<h dem JFnhalte des ihnen
erteilten Erlaubnis�cheins, �ondern auh der für das Schulwe�en überhauptund

für das Schulwe�en ihres Orts insbe�ondere ergangenen Vor�chriften auf das

genaue�te zu achten. Sie dürfen nur �olche Hülfslehrer und Hülfslehrerinnen,.
deren wi��en�chaftlihe und �ittliche Befähigung auf die im $ 2, 3, und wenn von

Ausländern die Rede i�, auf die im $ 6 vorge�chriebene Wei�e anerkannt ift,
wählen und mü��en, �o oft �ie Lehrer und Lehrerinnen entla��en oder neue an-

nehmen, der ihnen vorge�eßten Orts-Schulbehördedavon Anzeige machen. Zu
den von ihnen veran�talteten öffentlihenPrüfungen haben �ie die Orts�chulbehörde
vorher einzuladen. Wollen �ie ihre Privat�hule oder Privat-Erziehungsan�talt
aufgeben, �o �ind �ie verpflichtet, �olches drei Monate vorher, unter Zurücgabe
ihres Erlaubnis�cheins, der Orts�hulbehörde �hriftli<h zu melden.

Anm. Es kann dem Jnhaber einer Privat�chule nichtunter�agt werden, für �eine Schule
jüdi�he Privatlehrer zu engagieren, wenn er dadurchnichtdas öffentlicheVertrauen zu �einer
An�talt zu gefährden glaubt. Dagegen kann einem jüdi�hen Privatlehrer Unterrichtserteilung
in denjenigen Disziplinen nicht ge�tattet werden, zu derenBehandlung ihm gradewegen
�eines religiö�en Bekenntni��es die Befähigung abgeht. Hierher i�t niht nux der eigentliche
Religions-Unterricht zu rehnen, �ondern auh die Behandlung des deut�chenLe�ebuches,da

in die�em, abge�ehen von �einen hri�tlich-ethi�hen und nationalen Beziehungen,ein großer
Teil des Stoffes �pezifi�h <ri�tlihen Jnhalts i�t. Hin�ichtlich des Unterrichts in fremden
Sprachen, �oweit die�er in gewöhnlichenSchulen betrieben wird und we�entlich formelle
Bildung3zwe>keer�trebt, trifft die�es Bedenken niht zu.

: ‘

8 10. Vor�teher und Vor�teherinnenvon Privat�chulen undPrivat-Erziehungs-
An�talten, �owie ihre Hülfslehrer und Hülfslehrexinnen,können, wenn �ie den
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aus ihrem Erlaubnis�chein hervorgehenden Obliegenheiten niht na<hkommen,von

der Orts-Schulbehörde dur<h Verwei�e und von der Kgl. Reg. durh Geld�trafen
bis zur Höhe von zwanzig Thalern, und falls wiederholte Geld�trafen unwirk�am
bleiben, dur<h Entziehung des Erlaubnis�cheins be�tra�t werden.

Anm. 1. Privat�chulen ohne Religionsunterricht �ind nicht �tatthaft. Der $ 1 der Staats-

Mini�terial-Jn�truktion vom 31. Dezember 1839 be�timmt:
„Privat�hulen und Privat-Erziehungs-An�talten �ollen nur da, wo �ie einem wirk-

lichen Bedürfnis ent�prechen, al�o nur an �olchen Orten ge�tattet werden, wo für den

i M
der hulpflihtigen Jugend durh die öffentlihen Schulen niht ausreichend

ge�orgt ift.“

Die�e Fa��ung läßt keinen Zweifel darüber, daß es ein und das�elbe Bedürfnis i�t, zu
de��en Befriedigung öffentlihe Schulen be�timmt �ind, und zu de��en Erfüllung, wo jene
niht ausreichen, Privat�hulen zu errichten ge�tattet �ein �oll. Hiernach �tellen �i< die

leßteren we�entli<h als Ergänzung eines dur< die öffentlihen Schulen niht voll�tändig ge-
de>ten Bedürfni��es dar. Daraus folgt, daß die Privat�hulen niht anders zu ge�talten
�ind, als die öffentlihen Schulen der�elben Gattung, daß �ie im we�entlichen der Einrichtung
der legteren folgen mü��en. Demgemäß fordert die Staats-Mini�terial-Jn�truktion, dem

‘Allgemeinen Landrecht Teil II. Titel 12 $ 3 folgend, von den Leitern und Lehrern der

Privat�chulen den Nachweis einer Qualifikation, wie �ie für die An�tellung an öffentlichen
‘vorge�chrieben i�t ($ 2); �ie verlangt die Einreihung des Einrichtungsplans der fraglichen
‘Anjtalt an die Orts-Schulbehörde ($ 4) und unter�tellt der Beauf�ichtigung der�elben die

Privat�chulen in allen den Punkten, hin�ihtli<h deren die öffentlihen Schulen der Auf�icht
unterliegen ($ 7). Wenn nun die Prüfung eines Konze��ionsge�uches ergiebt, daß der Be-
werber die erforderlihe Qualifikation nicht be�igt, �o i�t die Orts-Schulbehörde berechtigt,
das�elbe ohne weiteres zurü>zuwei�en. Urteilt �ie in einem andern Fall aufgrund des ein-

gereihten Plans, daß der Privat�chule eine unzulä��ige Einrichtung gegeben werden foll, �o
i�t damit gleichfalls Grund zur Zurückwei�ung des Ge�uhs vorhanden, ohne daß er�t eine

vorgängige Ermittelung des von den Antrag�tellern behaupteten Bedürfni��es erforderlich i�t.
Für die entgegenge�eßte An�icht gewährt die Staats-Mini�terial-Jn�truktion keinen Anhalt.
Zivar �chreibt $ 4 vor, daß die Orts-Schulbehörde, bei welcher die Konze��ionsge�uche an-

Zubringen �ind, die etwa noh erforderlichen Ermittelungen zu veranla��en, an die Königliche
Regierung über das Ge�uch zu berihten, und wenn dem�elben kein Bedenken entgegen�teht,
die Ausfertigung des Erlaubnis�cheins in Antrag zu �tellen hat. Die�e Vor�chrift legt aber
dem freien Erme��en der Behörde in Beurteilung de��en, was zu ihrer Jnformation er-

forderlich i�t, keine Be�chränkung auf. Den Jutere��enten i� ein Recht, be�timmte Ermitte-

Tungen zu verlangen, nirgend beigelegt. Jhr An�pru<h be�chränkt �i< darauf, �achlichen
Be�cheid auf ge�tellte Anträge zu erhalten. Auch i�t die Voraus�ezung des $ 4 ganz un-

zweifelhaft, daß es �i< um eine an und für �ih zulä��ige Art von Schulen handle. Außer-
halb die�er Voraus�eßung hat die Orts-Schulbehörde �i< gar niht mit einer Prüfung der

Bedür�nisfrage zu be�chäftigen. Jhre diesfälligen Ermittelungen haben �i<h lediglih innex-

halb der aus $ 1 der Ju�truktion �i< ergebenden, oben bereits dargelegten Grenzen zu
halten. Eben�owenig kann eine Verpflichtung für die Orts-Schulbehörde anerkannt werden,
auch dann den in $ 4 vorge�ehenen Bericht an die vorge�ezte Behörde zu er�tatten, wenn

die Konze��ion für eine Schule nachge�uht wird, welche nah den be�tehenden Be�timmungen
als unzulä��ig zu erachten i�t.

Im vorau�gehendeni� nachgewie�en, daß die Privat�hule im we�entlichen der Ein-

rihtung der öffentlihen Schule folgen muß. Da aber der Religions-Unterricht ein we�ent-
lihes Stück des Ge�amtunterrichtsder öffentlichen Schule für Kinder, die �i< im �chul-
pflichtigen Alter be�inden,i�t, �o muß eine Privat�chule, bei welcher grund�äßlih Religion3-
Unterricht niht erteilt werden �oll, für un�tatthaft erahtet werden. Das General-Land-
Schul-Reglement König FriedrichsII. vom 12. Augu�t 1763 erklärt es im Eingangefür
nötig und heil�am, den guten Grund zum wahren Wohl�ein des Landes dur eine ver-

nün�tige �owohl als <hri�tlihe Unterwei�ung der Jugend zur wahcen Gottesfurht und
andern nüglichen Dingen in den Schulen legen zu la��en, und verordnetdemgemäß ($$ 1, 2),
daß die Kinder �o lange zur Schule gehalten werden �ollen, bis �ie das Nötig�te vom

Chri�tentum gefaßt haben und fertig le�en und �chreiben können. Die Einrichtung des

Religions-Unterrichts i�t im $ 19 �peziell angegeben. Hierinändert das Allgemeine Land-

Recht niht nur nichts, �ondern es be�tätigt vielmehr die�e Be�timmungen, indem $ 15

Teil TI. Titel 12 die Obrigkeit und den Gei�tlichen anwei�t, �i< nah denvom Staate er-

teilten oder genehmigten Shulordnungen zu achten, und in $ 11 �elb�t �pezielle Be�timmungen
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inbetreff des Religions-Unterichts enthält. Jn Überein�timmungdamit �tehen au< �pätere,
dem Allgemeinen Land-Recht folgende ge�eßlihe Be�timmungen, wie z. B. das Schul-
Reglement für die niederen katholi�hen Schulen in den Städten und auf dem platten
Lande von Schle�ien und der Graf�chaft Glag. vom 18. Mai 1801, $ 7. Sanktioniert wird

die�e Einrichtung <hließli<h dur< die Verfa��ungsurkunde vom 31. Januar 1850, welche in
Artikel 24 be�timmt, daß bei der Errichtung der öffentlihen Volks�hulen die konfe��ionellen
Verhältni��e möglich�t zu berück�ichtigen�ind, und daßden religiö�en Unterricht in der Volks-

�chule die betref�enden Religionsge�ell�haften leiten, was zur Voraus�egung hat, daß über-

haupt Religions-Unterricht in der Schule �tattfindet. Hiernach i� es unzweifelhaft, daß der

Religions3-Unterrichtein we�entliches Stück der öffentlichen Schule i� und notwendig in

ihren Unterrichts- und Erziehungsplan gehört. Er darf daher au< niht von Privat�chulen
au3ge�chieden werden, die na< ihrer ge�amten Organi�ation den Zweck haben, aushelfend
an die Stelle der öffentlichen Volk3�hule zu treten. Dem ent�prechen auh die inbetreff des

Privat�hulwe�ens ergangenen Verordnungen. Die in der Ge�ez�ammlung veröffentlichte
Kabinets-Ordre vom 10. Juni 1834 verlangt, indem �ie die dux< die Be�timmungen
des Gewerbe-Polizei-Ge�eßes vom 7. September 1811 abgeänderten 88 3 und 8 Titel 12

Teil IL. wiederher�tellt, daß die von der örtlihen Auf�ihtsbehörde behufs Errichtung
einer Schul- und Erziehungs-An�talt auszu�tellenden Zeugni��e �i< niht auf die

Tüchtigkeit zur Unterrichtserteilung in Beziehung auf Kenntni��e be�chränken, �ondern i<
auf Sittlichkeit und Lauterkeit der Ge�innung in religiö�er Hin�icht er�tre>ken �ollen. Die

auf die�er ge�eßzlichenGrundlage beruhende Staats-Mini�terial-Jn�truktion vom 31. Dezbr.
1839 be�timmt daher auh in $ 7, daß Privat�chulen ge�chlo��en werden �ollen, wenn �ih in

ihnen Verkehrtheiten und Mißbräuche zeigen, die ‘die Jugend verbilden oder ihrer Sitt-

lichkeit und Religio�ität Gefahr drohen. Es wird nicht geleugnet werden können, daß die�e
Vor�chriften die religiö�e Unterwei�ung in der Privat�hule zur notwendigen Voraus�ezung
haben. Demzufolge find Privat�chulen, welche niht bloß für einzelne Unterrichtsfächer be-

�timmt �ind, �ondern den Ge�amtunterricht der ihnen anvertrauten �chulp�lihtigen Jugend
bezwe>en,ohne Religionsunterricht unzulä��ig.

Anm. 2. Gegen Verfügungen der Polizeibehörden, dur< welche jemandem die Haltung
einer Privat�chule unter�agt, und die Schließung der Schule angeordnet wird, i� der Recht3-
weg unzulä��ig.

8 11. Warte�chulen, welchen Kinder, die das �{hulpflihtige Alter noh nicht
erreiht haben, anvertraut werden, �ind als Erziehungsan�talten zu betrachten und

�tehen als �olche unter der Auf�icht der Orts-Schulbehörde. Die Anlegung �olcher
Warte�chulen i� nurx verheirateten Per�onen oder ehrbarenWitwen zu ge�tatten,
welche von unbe�choltenen Sitten und zur er�ten Erziehung der Kinder geeignet,
und deren Wohnungen ge�und und hinlänglih geräumig �ind. Die Orts�hul-
behörde erteilt die Erlaubnis zur Errichtung der Warte�hulen und hat dahin zu
�ehen, daß in den�elben die Kinder nicht länger als bis zum ge�eßlichen �hul-
fähigen Alter verbleiben.

Bemerkung. Durch Allech. Ordre vom 8. Augu�t 1866 i� genehmigt worden, daß
auh unverheirateten Per�onen, welche im übrigen befähigt und geeignet �ind, die Anlegung
von Warte-Schulen ge�taltet werden darf.

8 12. Schulen für die Anwei�ung in weiblichenHandarbeiten �tehen unter

der Auf�icht der Orts-Schulbehörde, welchedie Erlaubnis zur Anlegung der�elben,
vorzüglih mit Berüf�ichtigung der �ittlihen Unbe�choltenheit der Lehrerinnen,zu

erteilen, auh dahin zu �ehen hat, daß Kinder, welhe no< �chulpflichtig�ind,
duxh Teilnahme an der Unterwei�ung in Handarbeiten niht am vor�chriftsmäßigen
Schulbe�uche gehindert werden.

Anm. Damit, daß hier der Orts�hulbehördedas Recht beigelegt i�t, die Erlaubnis
zur Anlegung �olcher Schulen zu erteilen, erhält die�elbe natürlih das Rechtund die Pflicht,
neben der ausdrüd>lih bezeichneten�ittlihen Unbe�choltenheit-auh die te<ni�he Befähigung
zur Erteilung des qu. Unterrichts zu berü>�ihtigen. Sollte aber, um die�e Be�ähigung
zu ermitteln, eine Prüfung erforderlich�ein, �o kann die�e, wie jede Prüfung für das Lehr-
amt, nur von einer Kgl. Behörde angeordnet re�p. abgehalten werden.

8 13. Per�onen, welche bereitsPrivat�chulenoder Privat-Erziehungsan�talten
eröffnet, aber hierzu die Erlaubnis noh nicht auf die in gegenwärtiger Fn�truktion
vorge�chriebene Art erlangt haben, mü��en �i<h einer von der Orts-Schulbehörde
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zu bewixkenden genauen Unter�uchung ihrer Lehran�talten und nah Befinden der

Um�tände einer no<h mit ihnen �elb�t vorzunehmenden Prüfung unterwerfen und

haben hiernäh�t zu gewärtigen, ob ihnen die Erlaubnis zur Fort�ezung ihrer
Lehran�talten wird erteilt werden können oder niht. Sie mü��en �i<h zu dem
Ende �päte�tens innerhalb vier Monaten nah Bekanntmachung die�er JFu�truktion
bei ihrer Orts-Schulbehörde melden, widrigenfalls nah Ablauf die�er Fri�t ihre
Schulen von der Orts-Polizeibehörde ohne weiteres aufgelö�t werden. Die Orts-

Schulbehörden haben innerhalb der gedachten Fri�t Verzeichni��e aller no< niht
genehmigten Privat�hulen und Privat-Erziehungsanf�talten an die vorge�eßte Kgl.
Reg. mit der Anzeige einzureichen, welche Vor�teher und Vor�teherinnen zu einer

Prüfung vorzuladen �ein möchten, und welchen �ie in Erwägung dex �eitherigen
Leitung ihrer An�talten erla��en werden könne.

Nb�chnitt 1.

Privatlehrer.
8 14. Per�onen, welche ein Gewerbe daraus machen, in �olchen Lehrgegen-

�tänden, die zum Krei�e dex ver�chiedenen öffentlihen Schulen gehören, Privat-
unterricht in Familien oder in Privatan�talten zu erteilen, �ollen ihx Vorhaben
bei der Orts-Schulbehörde anzeigen und �ih bei der�elben über ihre wi��en�chaft-
liche Befähigung durch ein Zeugnis der betr. Prüfungsbehörde und über ihre �itt-
licheTüchtigkeitfür Unterricht und Erziehung in der�elben Art auswei�en, wie in den

88 2 und 3 inhin�iht der Vor�teher und Vor�teherinnen von Privat�chulen und

Privat-Erziehungsan�talten vorge�chrieben i�t. Wollen �ie in Fächern, die nicht
in den ver�chiedenen öffentlichenSchulen gelehrt werden, Privatunterricht erteilen,
�o haben fie nux ihre �ittlihe Tüchtigkeit für Unterriht und Erziehung auf die
im $ 3 verordnete Art bei der Orts-Schulbehörde näher darzuthun.

Anm. 1. Privatlehrer, wel<he Kinder in ihren Wohnungen in einzelnen Gegen�tänden
unterrichten wollen, mü��en glei<h allen andern Privatlehrern die Erlaubnis dazu nach $ 14

nach�uchen.Mee 2. Die Gewerbe-Ordnung für den Nordd. Bund vom 21. Juni 1869 (Bundes-
Ge�eybl. 1869, S. 245) be�timmt (im $ 35), daß die Erteilung von Tanz-, Turn- und

Schwimm-Unterricht als Gewerbe denjenigen unter�agt werden darf, welhe wegen Vergehen.
oder Verbrechen gegen die Sittlichkeit be�traft �ind. Da nach $ 1 a. a. O. der Betrieb
eines Gewerbes jedermann ge�tattet i�t, �oweit niht die Gewerbe-Drdn. vom 21. Juni 1869

Ausnahmen oder Be�chränkungen vorge�chrieben oder zugela��en hat, �o muß angenommen
werden, daß die im $ 35 a. a. D. vorge�chriebene Be�chränkung die einzige inbezug auf
Tanz-, Turn- und Schwimmlehrer gegenwärtig noh be�tehende i�t. Der $ 6 a. a. O. be-

�timmt, daß die Gewerbe-Ordnung auf das Unterrichtswe�en keine Anwendung finden ol,
und die�e Be�timmung i� auh auf die im $ 35 a. a. O. erwähnten Gewerbe des Tanz-,
Turn- und Shwimm-Unterrichts zu beziehen.

Anm. 3. Anträge auf Erteilung von Privatunterricht find nah 2 Richtungen hin zu

prüfen, nuümlih vom gewerbepolizeilihen Standpunkt und vom Standpunkt der Schulauf�icht.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Erteilung von Privatunterricht gegen

Entgelt als ein Gewerbe im Sinne des Ge�ezes anzu�ehen i�t. Wenn aber jemand
als preuß. Unterthan mit einem Heimat�chein ver�ehen im Auslande wohnt und hier und in

der Umgegend Privatunterricht erteilt, �fih dabei auch zeitwei�e zum Zwe>kdes Unterrichts.
in dem preuß. Orte N.aufhält, �o kann die Be�chäftigung des�elben in N. als ein �tehendes.
Gewerbe nicht betrahtet werden.

EE

Anm. 4. Solche Per�onen, welche Privatunterricht im Brief- und Ge�chä�tsftil „an Er-

wach�ene erteilen wollen, haben die Lehrerprüfung zuvor niht abzulegen, und i�t die Kon-

ze��ion dazu niht bei der Schulauf�ihtsbehörde, �ondern bei der betr. Polizeibehörde nach-
u�uchen.zu n Ecteilung von Unterrichtim Brief- und Ge�chäftsftil an Erwach�ene bedarf es.

einer polizeilichen Konze��ion nicht.
'

8 15. Denjenigen Per�onen, gegen deren wi��en�chaftlicheBefähigungfür den

Unterricht und die Erziehung der Jugend nichts zu erinnern i�t, �oll von der
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Orts-Schulbehörde ein, jedesmal für ein Jahr gültiger, jedo<h widerruflicher
Erlaubnis�chein zur Erteilung von Privatunterricht, �owohl in Familien als in

Privat�chulen und Privat-Erziehungsan�talten, unentgeltlih erteilt werden; bei
Ausländern i�t hierzu no< die vorgängige Genchmigung des Min. des Jun. und
der Pol. erforderlih; die Orts�hulbehörde hat die�elbe in den geeigneten Fällen
zunäch�t bei der vorge�eßten Kgl. Reg. in Antragzu bringen. Per�onen, welche
wegen Teilnahme an verbotenen Verbindungen, von der An�tellung im Staats-

dien�te ausge�hlo��en �ind, i�t die Erlaubnis zur Erteilung von Privatunterricht
zu ver�agen.

Anm. 1. Fn Gemäßheit der $8 14 und 15 der Jn�truktion i�t der Autrag um Er-

teilung einer �ol<hen Genehmigung bei der Schulbehörde desjenigen Orts, in welcher der

Bitt�teller den Unterricht geben will, anzubringen, die diesfällige Erlaubnis �elb�t aber von

der Orts�chulbehörde zu erteilen. Die�e Erlaubnis be�chränkt �ich al�o auf den Ort des je-
weiligen Aufenthalts des Nach�uchenden, und es i�t daher cin Ge�uch, das für den ganzen
Umfang der Monarchie eine �olche Genehmigung zu erhalten wün�cht, zur Berück�ichtigung
nicht geeignet.

Anm. 2. Den no< niht entla��enen Seminari�ten kann die Erteilung von Privat-
unterriht nux mit �pezieller Genehmigung des Seminardirektors ge�tattet werden. Kandi-
daten der Theologie und des höhern Schulamts, die ihr Examen noh niht gemacht haben,
dürfen nur während des er�ten Jahres ihres Abgangs von der Univer�ität mit be�onderer
Genehmigung der Reg. (des Prov.-Schulkollegiums) zur Erteilung des Unterrichts als

Privatlehrer zugela��en werden. Nach Ablauf die�er Fri�t mü��en �ie ihre pädagogi�che
Qualifikation in den vor�chri�tsmäßigen Prüfungen dargethan haben.

8 16. Gei�tliGe und öffentlicheLehrer, auch die an öffentlichenSchulan�talten
be�chäftigten Sprach-, Ge�ang-, Mu�ik: und Zeichenlehrer �ind für befähigt und

befugt zu erachten, Privatunterricht in Familien und Privat�chulen zu erteilen ;

fie bedürfen hierzu keines be�onderen Erlaubnis�cheins und haben ihr Vorhaben
bloß bei der Orts-Schulbehörde anzuzeigen. Den Studierenden auf den Landes-

Univer�itäten und den Schülern der ober�ten Kla��en der gelehrten Schulen �oll
ge�tattet �ein, ohne cinen be�ondern Erlaubnis�hein Privatunterricht in Familien
und Privatan�talten zu erteilen, wenn �ie �i<h über ihre wi��en�chaftlihe und �itt-
liche Befähigung für Unterricht und Erziehung dur<h ein genügendes Zeugnis
re�p. des Rektors der Univer�ität oder des Direktors der gelehrten Schule, welche
�ie be�uchen, bei der Orts-Schulbehörde zuvor ausgewie�en haben.

Anm. Es geht über die Befugnis des Magi�trats hinaus, die Lehrer an öffentlichen
Schulen in der Erteilung von Privatunterrich generell zu be�hränken. Tritt in einzelnen
Fällen Mißbrauch und Nachteil für die öffentlihe Schule ein, �o wird es dem Magi�trat,
re�p. auf de��en Antrag der Kgl. Reg. niht an Mitteln fehlen, die�elben zu be�eitigen. Der

einem Lehrex aus der Erteilung von Privatunterriht erwach�ende Nebenverdien�t kann als

Einkommen niht mitberehnet werden.

$ 17. Die Orts-Schulbehörde �oll über die Wirk�amkeit der Privatlehrer
und Privatlehrerinnen eine geregelte,den örtlichen Verhältni��en anzupa��ende
Auf�icht führen, bei Unregelmäßigkeiten,welche auf ein unjittlihes Verhalten der-

�elben �chließen la��en, �o wie, wenn in religiö�er und politi�her Beziehung Be-

denken ent�tehen, fih mit der Orts-Polizeibehörde in Mitteilung �egen, und wenn

der Verdacht �ich be�tätigen �ollte, die Erneuerung des im $ 15 gedachtenErlaubnis-
�cheins ver�agen, au< nah Befinden der Um�iände die Entfernung un�ittlicher
oder politi�ch verdächtiger Per�onen aus dem Lehr�tande bei der vorge�chten Kgl.
Reg. in Antxag bringen.

Anm. Einer be�onderen Strafbe�timmung für die, welche unbefugt Privatunterricht er-

teilen, bedarf es niht, ba gegen �ol<he, wel<henah erhaltenen Warnungen den Erlaubnis-

�chein niht na<h�uchen, oder welchen er verweigert werden muß, neben dem Verbot der Fort-
�ezung des Unterrichts, welchem nötigenfalls dur< den Erlaß von StrafbefehlenGeltung
zu ver�chaffen i�t, die gewöhnliche Polizei�irafe in Anwendung kommen wird.

8 18. Per�onen, welche Kinder aus mehreren Familien gemein� <aftli<hunter

Schulordnung. 11
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richten, �ind als Privatlehrer und Privatlehrerinnen zu betrahten und zu behandeln,
wenn �ie in Gemäßheit eines Vertrags, gleichviel ob mit einer Familie oder mit

mehreren, jedo<h nur mit be�timmten einzelnen Familien, die Kinderder�elben in

ebenfalls fe�tge�ezten Lehrgegen�tänden gegen eine fe�te Vergütigung unterrichten.
Anm. 1. Sobald mehrere Familien in Gemäßheit eines Vertrages thre Kinder an dem

Unterricht eines Privatlehrers teilnehmen la��en wollen, muß die�er nah $ 14 der Jn�tr.
�eine wi��en�haftlihe und te<hni�he Qualifikation dur< die vorge�chriebene Prüfung nach-
gewie�en haben. Doch bleibt es Hin�ichtlih der im $ 18 der Jn�tr. erwähnten Privatlehrer,
welche Kinder mehrerer Familien gemein�chaftlih unterrihten wollen, lediglih der Reg.
überla��en, zu beurteilen, ob die von dem Lehrer beab�ichtigte Shule in Beziehung auf
Leitung und Ausdehnung der�elben von der Art i}, daß �ie in die Kategorie der Private
�chulen und der Privat-Erziehungsan�talten gehört und de8halb bei der Konze��ion der�elben
die $ 1—4 der In�tr. zur Anwendung kommen mü��en oder nicht.

Anm. 2. Nach dem Re�k. d. g. M. v. 26. September 1840 (Min.-Bl. S. 355) hat
der $ 18 der Jun�tr. v. 31, Dezember 1839 offenbar nur Privatlehrer im Auge, denen die
Kinder einer oder mehrerer zu�ammengetretener Familien anvertraut �ind, und die al�o
Unterricht in einer kleinen Familien�hule erteilen, welhe dur< ihre Ausdehnnng den Cha-
rakter die�er Schule niht verliect, Eine Schule dagegen, wo ein Familienhaupt willkürlich
andere Familien zur Teilnahme an dem Unterricht, den es für �eine Kinder angeordnet,
hinzuzieht, kann als eine Familien�hule niht mehr ange�ehen werden, �ie i�t vielmehr �o
gut wie jede andere, die auf Ko�ten eines Lehrers eingerichtet wird, eine Privat�chule und

bedarf
der Konze��ion, �owie �ie auh, wenn die�e erteilt wird, unter die Auf�iht der Behörde

zu �tellen i�t. —

Ab�chnitt TI.

Hauslehrex, Erzieher und Erzieherinnen.
$ 19. Um das Eindringen unfähiger oder un�ittliher Per�onen in das Er-

ziehungsge�chäft zu verhindern, �ollen diejenigen, welhe in das Verhältnis eines

Hauslehrers oder Erziehers oder einer Erzieherin zu treten ge�onnen �ind, �ich
zuvor mit einem Erlaubnis�chein der Kgl. Reg. ver�ehen, in deren Bezirk �ie eine

folche Stelle annehmen wollen.

Anm. Ein Vater, welcher �eine Kinder �elb�t unterrichtet, i�t niht als Hauslehrer an-

zu�ehen, da hierunter nur fol<he Per�onen zu ver�tehen �ind, welche in einer der Familien,
wo �ie unterri<hten, Wohnung und Bekö�tigung als Teil ihres Honorars erhalten.

Über die Bedingungen für die Unterrichtserteilung an die eigenen Kinder �agt das

Re�k. d. g. M. v. 20. November 1872, U. 36906 (Centralbl. S. 762): Die Erlaubnis zum
Unterrichte Jhrer eignen Kinder muß Jhnen ver�agt werden, weil die�elbe nur denjenigen
Eltern gegeben werden darf, welche hinlänglich darthun, daß für den Unterricht ihrer Kinder

anderweitig gehörig ge�orgt i�t. Die�en Nachweis haben Sie niht zu führen vermocht;
vielmehr haben Sie �i<h den Anordnungen des Schulin�pektors, welher Jhre in der öffent-
lichen Prüfung nicht be�tandenen Kinder zu einem be�onderen Examen vorgeladen hatte,
nicht gefügt und �onach die Bedingungen, an welche die Genehmigung für die private Unter-

wei�ung der Kinder geknüpft i�t, niht erfüllt. Da nun außerdem zweifelhaft i�, ob Jhnen
Jhre vielfahen Ge�chäfte die Zeit la��en, welche nötig i�t, wenn der Unterricht Jhrer Kinder
die Stetigkeit haben �oll, die für ein einigermaßen er�prießlihes Re�ultat unentbehrlich i�t,
und da Jhre Hu�chri�t bewei�t, daß Jhnen die Kenntnis der deut�chen Sprache fa�t ganz

mangelt, �o i�t es geboten, Jhren Kindern die Wohlthat des öffentlihen Schulunterrichtes
zu �ichern. Sie haben fi< daher der desfall�igen Anordnung der Königlichen Regierung
zu unterwerfen.

$ 20. Behufs der Erlangung eines �olchen Erlaubnis�cheins haben �ie über

ihre bisherigen Verhältni��e, insbe�ondere aber über die Fleenlo�igkeitihres �itt-
lichen und politi�chenWandels,genügende Zeugni��e mittel�t des Kreis-Landrats
oder der Stadt-Polizeibehördean die Königl. Regierung einzureichen.

Anm. 1. Bei dex Erteilung des Erlaubnischeines für Hauslehrer i�t zunäch�t von dem

polizeilichen Ge�ichtspunkte auszugehen,und haben �i daheralle den Erlaubnis�hein Nach-
�uchenden nah $ 20 der Jn�truktion zunäch�t an die landrätlichere�p. die �tädti�che Polizei-
behörde zu wenden, welche die nötigen Anträge bei der Regierung zu formieren haben, und
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an welhe au< die Verfügung der Regierung zur Be�cheidung der Bewerber zurückgehen
muß. Der $ 23 trifft lediglich die konze��ionierten Hauslehrerx, hierin wird dur<h die Be-

�timmungen des $ 20 nichts geändert.
Anm. 2. Der vorherigen Ablegung einer Lehrer-Prüfung bedarf es für Hauslehrer

und Erzieherinnen niht. Eben�o �ind keine be�onderen Prüfungen zur Ermittelung der zum
Hauslehrerberuf befähigenden Qualifikation anzu�tellen, Nux wenn über die Befähigung
gar keine Zeugni��e beigebraht werden können, und

uo
bisherige Bildungsgang �owie die

allgemeinen Lebensverhältni��e des Bewerbers ihn notori�<h als �elb�t dec notwendigen
Elementarbildung entbehrend erkennen la��en, �ind �d{<he Per�onen zurückzuwei�en. Dies

gilt auh von Lehrerinnen.

8 21. Die Kgl. Reg. hat die�e Zeugni��e, be�onders diejenigen, welche �i
auf die bisherige �ittlihe Führung beziehen, näher zu prüfen und den Per�onen,
gegen welche in �ittliher und politi�her Hin�icht nihts zu erinnern i�t, den Er-

laubnis�chein dahin auszufertigen, daß ihrer Annahme als Hauslehrer, Erzieher
oder Erzieherinnen kein Bedenken entgegen�teht. Die Namen der Per�onen, welche
cinen folhen Erlaubnis�chein erhalten haben, �ind dur< das Regierungs-Amtsblatt
befannt zu machen.

Anm. 1. Die Erlaubnis�cheine �ind �tempelpflichtig.
Anm. 2. Bei der Konze��ioniecung eines Hauslehrers kommt es auf de��en religiö�e

Richtung niht an, �ondern es i�t Sache der betr. Eltern, de��en religiö�e Stimmung und
Nichtung zu prüfen und demnach ihre Wahl zu treffen.

Anm. 3. Gegen Hauslehrer und Erzieherinnen, die �i<h niht dur< einen Erlaubnis-

�chein über ihre Berechtigung zur Ausübung des Erziehungsge�häfts auswei�en können,
tritt die Be�trafung gemäß $ 177 der Gewerbe-Ordnung v. 17. Januar 1845 ein.

8 22. Die Kgl. Reg. i�t eben�o befugt, als verpflichtet, allen denen, welche
wegen erwie�ener Teilnahme an verbotenen Verbindungen von der Zula��ung zu
Staatsämtern ausge�chlo��en �ind, oder �i<h über die Ünbe�choltenheit ihres bis-

herigen Lebenswandels niht genügend auswei�en können, �owie au< allen Aus-
ländern, denen no< die Genehmigung des K. Min. des Jun. und der Pol. fehlt,
�o lange bis die etwaigen Bedenken voll�tändig be�eitigt �ind, den zur Annahme
ciner Hauslehrer�telle erforderlihen Erlaubnis�chein zu ver�agen.

Anm. Jnbetceff der Konze��ionierung von Hauslehrern gilt als ober�ter Grund�ag, daß
kein Kind ohne die nötige Elementar�chulbildung bleibe. Was über die�e hinaus in der

häuslichen Erziehung ange�trebt wird, entzieht �ich dex Kognition der Behörden; aber auch
innerhalb jenes be�hränkten Gebietes i�t dem elterlichen Recht gegenüber die �taatlihe Ein-
wirkung auf das ge�eglih gegebene Minimum zu be�hränken, d. h. es �ind politi�<h und

�itttlih niht zuverlä��ige und unbe�choltene Jndividuen von der Konze��ioniecung als Haus-
lehrer auszu�hließen. Was dagegen die wi��en�haftlihe und te<hni�che Be�ähigung zur Er-

teilung des Elementarunterrichts betrifft, �o i�t zunäch�t von der Beibringung eines für An-

�tellung an öffentlihen Schulen qualifizierenden Wahlfähigkeitszeugni��es überhaupt abzu-
jehen. Eben�o �ind keinebe�onderen Prüfungen zur Ermittelung der zum Hauslehrerberuf:
befähigenden Qualifikation anzu�tellen. Nur wenn über die Befähigung gar keine Zeugni��e
beigebracht werden können, und der bisherigeBildungsgang, �owie die allgemeinen Lebens-

verhältni��e des Bewerbers ihn notori�<h als �elb�t der notwendigen Elementarbildung ent-
behrend erkennen la��en, maht es die Achtung vor dem Lehramt und der dem Publikum
gegen das Eindringen unwi��ender oder unredliher Jndividuen zu gewährende Schuß der

Reg. zur Pflicht, �olche Per�onen im Sinne des $ 19 als unfähig zurückzuwei�en. — Überall
aber �teht der Behörde das Recht und die Möglichkeitzu, nah Maßgabe des $ 24 der

In�tr. dur< Prüfung der von HauslehrernunterrichtetenKinder fe�t�tellen zu la��en, ob

die�e die nötige Bildung in richtiger Wei�e erlangen. Ergiebt �i<h das Gegenteil, und trifft
die Schuld den Hauslehrex, �o kann die�em die erteilte Konze��ion entzogen werden. Die

vor�tehenden Grund�äßze �ind au< auf Lehrerinnen anzuwenden.

$ 23. Hauslehrer und Erzieher, die zugleichKandidaten des Predigt- oder
des Schulamts �ind, bleiben, wie bisher, der Auf�icht der gei�tlihen Obern oder
der dem Schulwe�en des Krei�es vorge�ezten Behörde untergeordnet; Haus-
lehrer und Erzieher anderer Art, desgleichenErzieherinnen, �tehen unter der all-

gemeinen polizeilichenAufficht.
11+
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Anm. Von der einem Kandidaten des Predigt- oder Shulamts erteilten Konze��ion
i�t der mit der Beau��ichtigung die�er Kandidaten beauftragten gei�tlihen oder Schulbehörde
jedesmal Kenntnis zu geben. Kandidaten der Theologie haben als Hauslehrer die vor-

ge�chriebene Meldung bei dem Superintendenten, in de��en Sprengel �ie i<h niederla��en,
niht zu ver�äumen.

$ 24. Eltern und Vormünder, deren Kinder oder Mündel die öffentlichen
Schulen niht be�uchen, �ind infolge dex landrechtlichen Be�timmungen verpflichtet,
�ich auf Verlangen der Orts-Schul- und Polizeibehörde darüber auszuwei�en, wie

für den Unterricht ihrer Kinder oder Mündel ge�orgt i�t.
Anm. Wenn au<h nach $ 1 der Schulordnung diejenigen Kinder niht als �hulpflihtig

ange�ehen werden können, wel<hen von den Eltern der „nötige Unterricht“ im Hau�e ver-

�chafft wird, �o kann doh niht anerkannt werden, daß der einem Kinde dux< einen Lehrer
erteilte Unterriht ausreichend �ei, den Unterricht in der Volks�chule zu er�egen, wenn der

Lehrer infolge �einer amtlihen Stellung dem Kinde nur wenige Stunden zu erteilen in der

Lage i�}, und der Unterricht �ih auh that�ählih niht auf �ämtliche Unterrichtsgegen�tände
dex Volks�chule er�tre>t.

> V. Religiousunterricht.
A. Beauffichtigung und Leitung des Religionsunterrichts.

1. Verfügung der Kgl. Reg. zu Marienwerder, vom 4. März 1876,
R 110 C. G.

Unter Aufhebung un�erer Cirkularverfügung v. 6. Februar 1875 Nr. 392

C. G. IT be�timmen wir rüc�ihtlih der Erteilung, Beauffichtigung und Leitung
des fatholi�hen Religionsunterrichts*) in den Volfs�hulen un�eres Bezirks hierx-
mit folgendes:

1. Dex �hulplanmäßige Religionsunterriht wird in der Volks�chule von deu
vom Staate dazu berufenen oder zugela��enen Organen unter �einer Auf�icht erteilt.

2. Die Erteilung des�elben liegt in er�ter Linie den an der Schule ange-

�tellten Lehrern und Lehrerinnen ob, welche in der vorge�chriebenen Prüfung die

Befähigung dafür nachgewie�en haben. :

3. Wo es bisher mit un�erer Genehmigung übli<h gewe�en i�t, den �{hul-
planmäßigen Religionsgunterricht zwi�chen dem ange�tellten Lehrer und dem Pfarrer
oder de��en ordentlihen Vertreter (Vikar, Kaplan) derge�talt zu teilen, daß
er�terer die bibli�he Ge�chichte, leßterer den Katechismus übernimmt, kann es

auh unter der Voraus�ezung fernerhin dabei bewenden, daß der betreffende
Gei�tlihe inbezug auf �eine Stellung zum Staat der Schulauf�ichtsbehörde kein

Bedenkenerregt und allen un�ern re��octmäßigen Anordnungen, insbe�ondere
hin�ichtlih der Lehrbücher, der Verteilung des Unterrichts�toffes auf die einzelnen
Kla��en, der Schulzuchtund der pünktlichen Jnnehaltung der Lehr�tunden pflicht-
mäßig ent�priht. — Solche Gei�tliche, denen wegen Nichterfüllung einer die�er
Voraus�ezungen die Lokal�chulin�pektion hat entzogen werden mü��en, oder welche
von der Leitung des �hulplanmäßigen Religionsunterrichtes ausge�chlo��en worden

find, bleiben �elb�tredend auch von der Erteilung des leztexen ausge�clo��en.
4, An Orten mit konfe��ionell-gemi�chterBevölkerung, in welchen ein katholi�cher

Lehrer nicht vorhandeni�t, kann mit un�erer Genehmigung der ge�amte Religions-
unterricht, unter den sub 3 ecrwähnten Voraus�ezungen, von den betreffenden
Gei�tlichen erteilt werden. —

5. Die Ent�cheidungüber Differenzen zwi�chen dem Gei�tlichen und dem

Lehrer inbetre�f des Religionsunterrichtsmü��en wir uns als der Schulauf�ichts-
behörde vorbehalten.

*) Nach �päterer Be�timmung des gei�tl. Mini�ters gelten die�e Vor�chriften auch in-

betref des evangeli�chen Religtonsunterrichts.
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6. Jn �olchen Fällen, wo es an einem vor�chrifismäßig geprüften Lehrer
mangelt, werden wix be�timmen, wem die Erteilung des Religionsunterrichts in
der Schule zu�tehen �oll, ins3be�ondere ob dazu dex Verwalter der betreffenden
Schul�telle oder ein Gei�tlicher aushülfswei�e zu wählen �ei. Wix bemerken, daß
wix bei der Berufung eines �ogenannten Schulamtsbewerbers bezw. Präparanden
zur Verwaltung einer Schul�telle au< in er�ter Linie de��en Befähigung zux
Erteilung des �hulplanmäßigen Religionsunterrithts annehmen und die Erteilung
des�elben durch einen Gei�tlichen nur dann genehmigen werden, wenn jener nicht
die ausreichende Qualifikation zur Erteilung des qu. Untexrichts be�izen, und

die�er allen sub 3 bezeihneten Voraus�ezungen ent�prechen �ollte.
7. Anlangend die Leitung des Religionsunterrichts, �o hat zwar kein ein-

zelner Gei�tliher ohue weiteres ein Necht, die�elbe zu bean�pruchen; es i�t jedoch
in’ der Regel und, �o lange die kirhlihen Oberen ein anderes Organ dazu nicht
be�timmen, der ge�eßlih be�tellte Ortspfarrer al3 das zur Leitung des Religions-
unterrihts berufene Organ zu betrachten. Sowohl der Ortspfarrer, als auch der

�on�t von den kir<lihen Obern zur Leitung des Religionsunterrichts be�timmte
Gei�tliche darf aber die�elbe nur ausüben, �o lange er dur �ein Verhalten nit
diejenigen Zwe>ke gefährdet, welche der Staat mit der Erziehung der Jugend
durh die Volks�chule verfolgt. Tritt ein �olcher Fall ein, �o werden wir einen

�olchen Gei�tlichen zur fernern Leitung des Religionsgunterrihts niht zula��en,
�ondern die exforderlihen Schritte thun, damit an Stelle des�elben uns �eitens
der kir<lihen Obern ein anderer Delegierter zux Leitung des qu. Unterrichts be-

zeichnet werde.
8. Der als Organ der betreffenden Religionsge�ell�haft von uns anerkannte

Pfarrer oder �on�tige Gei�tliche i� berechtigt, dem �{hulplanmäßigen Religions-
unterriht in den dafür fe�tge�ezten Stunden beizuwohnen, dur<h Fragen und,
�oweit erforderlich, durh �tellenwei�es Eingreifen in den Unterricht �ih davon zu
überzeugen, ob die�er von dem Lehrer voll�tändig und �a<hgemäß erteilt wird,
und welche Fort�chritte die Schüler darin gemacht haben, fernex den Lehrer (jedoch
nicht in Gegenwart der Kinder) �achlich zu berihtigen, Wün�che oder Be�chwerden
inbezug auf den Religionsunterriht uns vorzutragen und endlich bei der Ent-

�a��ungsprüfung, wo eine �olche �tatt�indet, nah vorherigem Examen die Cenfur
in der RNeligionmitfe�tzu�tellen.

9. Durh die in 8. bezeichneten Befugni��e wird nichts geändert in dem

Rechte der Auf�icht, welches der Staat dur �eine Organe in Gemäßheit des

Ge�eßes vom 11. März 1872 über den ge�amten Unterricht einer jeden Schule
und damit auh über den katholi�hen Religionsunterricht 1n der Volks�chule zu
üben hat. — Die�e Organe haben �omit das Recht, dem gedachten Unterricht bei-

zuwohnen; fie haben darauf zu achten, daß er zu den im Lehrplan ange�etzten
Stunden und nah Maßgabe der von uns erla��enen Be�timmungen erteilt werde.

Eine Einwirkung auf den �a<hli<hen Jnhalt der Religionslehre �teht den�elben
aber nux in�ofern zu, als die Religionslehre nichts enthalten darf, was den

bürgerlichen und �taatsbürgerlichen Pflichten zuwiderläuft.
10. Hin�ichtlih des kirhlihen Beicht- und Kommunion-Unterrichts bleiben

bis zum Erlaß einer demnäch�t zu erwartenden Abänderungsverfügung die Be-

�timmungen un�erer Cirkularverfügung vom 28. Oktober 1871 Nr. 4103 C. II

in Kraft.
11. Die Benuzung des Schullokals zu dem sub 10. erwähnten kirchlichen

Unterricht i�t nur daun zu ver�agen, wenn entweder der Schulunterricht dur
�olche Benuzung eine Beeinträchtigung erleidet, oder wenn ein von der Leitung
oder Erteilung des �hulplanmäßigen Religionsunterrichtsausge�chlo��enexGei�tlicher
den gegründeten Verdacht erwe>t, daß er den kirhlihen Unterricht benuye, um

den �hulplanmäßigen Unterricht zu erteilen.
Die Herren Lokal�chulin�pektoren �owie die �tädti�hen Schuldeputationenbeauf-
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tragen wir, obige Be�timmungen zur Kenntnis dex Jhnen unter�tellten Lehrer zu
bringen und den�elben aufzugeben, eine Ab�chrift die�er Verfügung zur Schul-
Chronif zu fertigen.

2. Verfügung der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 9. Oktober 1876,
Nr. 4756 6. €.

Fn un�erer Cirkular-Verfügung vom 4. März d. F. Nr. R 110 € et G II,
betreffend die Erteilung, Beauf�ichtigung und Leitung des katholi�<hen Religions-
unterrihts in der Volkshule i�t zwar ge�agt, daß die Be�timmungen un�erer
früheren Verfügung vom 6. Februar 1875 Nr. 392 C. G. II durch jene aufge-
hoben �eien. Jndes bezieht �i<h die�e Aufhebung nicht auf die in der Verfügung.
vom 6. Februar 1875 Nr. 392 C. 6G. II unter IV ergangene Anordnung, �ondern
bleibt die legtere nah wie vor in Kraft*) und ermächtigen wir die Herren
Lokal�chulin�pektoren und �tädti�hen Schuldeputationen hiermit, auf rechtzeitige
Requi�ition der Herren Superintendenten bezw. katholi�chen Dekane für den jähr-
lichen Kirchenvi�itationstag in den betreffenden Kirch�pielen bezw. Schulen die
Kinder der betreffenden Konfe��ion von dem Be�uche des Schulunterrichts behufs
Prüfung in der Religion bei Gelegenheit der Kirchenvi�itation in dex Kirche �elb�t
zu dispen�ieren.

B. Konfe��ioneller Religionsunterriht dur<h benahbarte Lehrer.

G dz/iagung der Kgl. Regierung zu Danzig vom 31. März 1872,
. 693/12,

Jnbetre�f des in den Schulen gemi�chter Konfe��ion auf un�ere Anordnung
be�onders erteilten fonfe��ionellen Religionsunterrichtes �ehen wix uns veranlaßt,
nachfolgende Be�timmungen zu treffen:

1. Der Lehrer, welchem der konfe��ionelle Religionsunterricht an einer Schule,
deren Lehrer der andern Konfe��ion angehört, übertragen wird, hat �ich bei dem

zu�tändigen Lokal�chulin�pektor und dem Orts-Vor�tande zu melden und den Tag,
mit welchem der qu. Unterricht beginnen wird, anzuzeigen.

2. Dem mit dem konfe��ionellen Religionsunterricht betrauten Lehrer i�t von

dem Lehrer der Orts�hule vor Beginn des qu. Unterrichts und demnäch�t zu
O�tern und Michaelis jeden Jahres ein von dem zu�tändigen Lokal�chulin�pektor
be�cheinigtes Verzeichnis der �hulpf�lichtigen Kinder, welche an dem konfe��ionellen
Religionsunterrichte teilzunehmen haben, auszufertigen.

3. Der Lehrex, welcher den konfe��ionellen Religionsunterricht erteilt, i�t ver-

p�lihtet, über den Schulbe�u<h der ihm überwie�enen Kinder eine �orgfältige
Kontrolle zu führen und bis zum 5. jedes Monats eine Nachwei�ung über die

während des legztverflo��enen Monats vorgekommenen Schulver�äumni��e dem

Schulvor�tande,zuhänden des betreffenden Lokal�chulin�pektor& einzureichen.
4. Die bei Erteilung des konfe��ionellen Religionsunterrichtes vorgekommenen

Schulver�äumni��e �ind in der�elben Wei�e zu behandeln, wie die bei dem übrigen

*) Die�e Be�timmung lautet:
IV. Der Ort, wo die Leitung des Religionsunterrihts zu erfolgen hat, i� in der

Regel die Schule. Eine Au3nahme hiervon wird nur inbetre�f der Beteiligungder �hul-
pflichtigen Jugend an den Kirchenvi�itationen ge�tattet, da es wün�chenswert i�t, daß der
von altersher be�tehendeBrauch, nah welchem die evangeli�hen Superintendentenund die

fatholi�hen Dekane die Schullehrerund die Schulkinder behufs Prüfung in der Religion
bei Gelegenheit dec Kirchenvi�itationin der Kirche �elb�t ver�ammeln, zur Stärkung des

Bandes zwi�chen Gemeinde und Schule erhalten werde. Um dies zu ermöglichen,wei�en
wir die Kreischulin�pektoren an, auf rechtzeitige Requi�ition der Superintendentenbezw.
Dekane für den jährlichenKirchenvi�itationstagin den betreffendenKirch�pielen bezw. Schulen
einen hulfreien Tag zu gewähren,�o daß die Konfirmandendes laufenden und des näch�t-
folgenden Jahres �owie die übrigen Schulkinder und die Schullehrer dec betreffenden Kon-
�e��ion an der Kirchenvi�itation teilnehmen können.

#
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Schulunterricht vorgekommenen, al�o na<h den Be�timmungen un�erer Amtsblatts-

Verordnung vom 8. November 1869.
5. Wenn dex mit dem konfe��ionellen Religionsunterricht beauftragte Lehrer

gehindert i}, den qu. Unterricht an dem vorge�chriebenen Tage zu erteilen, �o
hat er dem Lehrer der Orts�chule vorher �o zeitig davon Kenntnis zu geben, daß
die zum Be�uch des Unterrichts verpflichteten Kinder davon Mitteilung erhalten
können. J��t der Ausfall des Unterrichts duxr< den Lehrer veranlaßt, �o kann

die�er für die ausgefallene Lehr�tunde eine Remuneration niht bean�pruchen.
Dagegen �teht ihm, wenn er �i<h in der betreffenden Orts�chule rechtzeitig einge-
funden, die Remuneration auh in dem Falle zu, daß keine Kinder zu dem qu.
Unterrichte er�chienen �ind.

6. Wenn der mit dem konfe��ionellen Religionsgunterriht beauftragte Lehrer
�eine Schul�telle verläßt, �o hat de��en Nachfolger auh ohne un�ere be�on-
dere Anordnung jenen Unterricht zu übernehmen.

7. Die Zahlung der Remuneration muß für jede von dem Religionslehrer
erteilte oder ohne �ein Ver�chulden ausgefallene Religions�tunde dur<h den Schul-
vor�tand gelei�tet werden.

8. Da, wo bisher die Zahlung der qu. Remuneration in einem Ge�amt-
betrage für das ganze Jahr erfolgt i�t, hat der Schulvor�tand unter Vor�it des

betreffenden Lokal�chulin�pektors und unter Zuziehung des mit dem Religions-
unterricht betrauten Lehrers den für jede einzelne Religionsftunde zu entrichtenden
Betrag fe�tzu�tellen, und von jezt ab den Religionslehrer nah Maßgabe der obigen
Be�timmungen ad 5 und 7 zu remunerieren.,

2. Verfügung der Kgl. Regierung zu Danzig v. 16. Februar 1883

(G. 2028/12): Wir finden uns veranlaßt, inbetreff der Remunerierung derjenigen
Lehrer, welche den Kindern ihrer Konfe��ion Religionsunterricht in einer andern

Schule erteilen, folgendes zu be�timmen:
1. Der Unterricht wird an einem oder bei größerer Schülerzahl an 2 �{hul-

freienNachmittagen in der Woche, jedesmal in 2 aufeinander folgenden Stunden
erteilt.

2. Der Lehrer erhält für je 2 wirklih erteilte Unterrichts�tunden eine Remu-

neration von 1,50 M,
3. Zu die�er Remuneration tritt, wenn die Entfecnung von dem Wohnorte

des Lehrers bis zu der Schule, in welcher dex Unterricht erteilt wird, 3—5 km

beträgt, eine Rei�eent�hädigung von 0,50 4. hinzu, und wenn die Entfernung
5 km über�teigt, eine Ent�chädigung von 1 4,

'

4. Wo be�ondere Um�tände eine Erhöhung der ad 2 und 3 normierten Säße

O er�cheinen la��en, bleibt die Be�timmung hierüber der Kgl. Regierung
überla��en. |

5. Die Remuneration wird posinumerando in halbjährlihen Raten im April
und im Oktober von uns angewte�en.

6. Die Zahlung erfolgt aufgrund eingehenden Berichts des Lokal- bezw.
Kreis�chulin�pektors über den Erfolg des erteilten Unterrichts. Jn die�em Bericht
muß auch die Zahl der zu vergütenden Unterrichtstage genau angegeben und

be�cheinigt werden. Das Schuljahr wird auf 40 Schulwochen angenommen.
7, Jeder Lehrer, welcher in einer andern Schule Religionsunterrichterteilt,

i�t verpflichtet, da, wo er die�en Unterricht giebt, in das Kla��enbuch einzutragen,
2. an welhem Tage der Unterricht �tattge�unden hat,
b. wie viele und welhe Schüler an dem�elben teilgenommenhaben,
e. welcher Unterrichts�toff an jedem Tage behandelt worden ift.

3. Verfügung der Reg. zu Marienwerder vom 11. November 1870,
Nr. 1945 C. (6.

:

1. Der Lehrer, welchem der konfe��ionelle Religionsunterricht an einer Schule,
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deren Lehrer der andern Konfe��ion angehört, übertragen wird, hat �ich bei dem

zu�tändigen Lokal�chulin�pektor und dem Ortsvor�tande zu melden und den Tag,
mit welchem der qu. Unterricht beginnen wird, anzuzeigen.

2. Dem mit dem konfe��ionellen Religionsunterricht betrauten Lehrer i�t von
dem Lehrer der Orts�chule vor Beginn des qu. Unterrichts und demnäch�t zu
O�tern und Michaelis jeden Jahres ein von dem zu�tändigen Lokal�chulin�pektor
be�cheinigtes Verzeichnis der �chulpflichtigen Kinder, welche an dem konfe��ionellen

Religionsunterrichte teilzunehmen haben, auszufertigen.
3. Der Lehrer, welcher den konfe��ionellen Religion8unterriht erteilt, i�t

verpflichtet, über den Schulbe�uh der ihm übexrwie�enen Kinder eine �orgfältige
Kontrolle zu führen und bis zum 5. jedes Monats eine Nachwei�ung über die

während des legttverflo��enen Monats vorgekommenen Schulver�äumni��e dem

Schulvor�tande, zuhänden des betreffenden Lokal�chulin�pektors, einzureichen.
4. Die bei Erteilung des konfe��ionellen Religionsunterrichts vorgekommenen

Schulver�äumni��e �ind in der�elben Wei�e zu behandeln, wie die bei dem übrigen
Schulunterricht vorgekommenen.

5. Wenn der mit dem konfe��ionellen Religionsunterricht beauftragte Lehrer
gehindert i�t, den qu. Unterricht an dem vorge�chriebenen Tage zu exteilen, �o hat
cr dem Lehrer der Orts�chule vorher �o zeitig davon Kenntnis zu geben, daß die

zum Be�uch des Unterrichts verpflichteten Kinder davon Mitteilung erhalten können.

Jt der Ausfall des Unterrichts dur<h den Lehrer veranlaßt, �o kann die�er für
dic ausgefallene Lehr�tunde eine Remuneration niht bean�pruchen. Dagegen �teht
ihm, wenn er �i< in der betreffenden Orts�chule rechtzeitig eingefunden, die
Remuneration auh in dem Falle zu, daß keine Kinder zu dem qu. Unterrichte
cr�chienen �ind.

6. Wenn der mit dem konfe��ionellen Religions-Unterricht beauftragte Lehrer
�eine Schul�telle verläßt, �o hat de��en Nachfolger auh ohne un�ere be�ondere An-

ordnung jenen Unterricht zu übernehmen.
7. Die Zahlung der Remuneration muß für jede von dem Religionslehrer

erteilte oder ohne �ein Ver�chulden ausgefallene Religions�tunde durh den Schul-
vor�tand gelei�tet werden.

4. Verfügung der Regierung zu Marienwerder, v. 16. Oftbr. 1876,
Nr. 4149 C. G.:

_

Die geringen Erfolge, welche häu�ig der konfe��ionelleReligionsunterricht für
diejenigen Schüler der Volkschulen, welche einer anderen Konfe��ion als der des

zu�tändigen Lehrers angehören, aufzuwei�en hat, veranla��en uns, den Herren
Lokal�chulin�pektoren anzuemp�ehlen, jenen Unterricht �o viel als möglich zu kon-
trollieren. Eben�o wollen die Herren Kreis�chulin�pektoren - bei der Revi�ion der

ihnen unter�tellten Schulen �i< davon überzeugen, ob der Religionsunterricht,
welcher den einer anderen Konfe��ion als der des Orts�chullehrers angehörenden
Kindern durch einen benahbarten Lehrer erteilt wird, ein fruchtbringender ge-

we�en i�t. Um dies zu ermöglichen, wollen die Herren Lokal�chulin�pektoren den
mit dem be�onderen konfe��ionellen Unterricht betrauten Lehrern aufgeben, jedes-
mal in dem Schultagebuchdas von ihnen in der Unterrichtstunde dur<hgenommene
Pen�um genau anzugeben, und die Herren Kreis�hulin�pektoren wollen in den

Schulrevi�ionsprotokollenes vermerken, wenn der betreffende Lehrer die�er An-

ordnung nicht nachgekommenift.
5. Verf. der Reg. zu Marienwerder, v. 23. Mai 1879, Nr. 2326 G.:

Es �ind wiederholt Be�hwerden darüber bei uns eingegangen, daß die Lehrer
�olche Kinder, welche niht ihrer Konfe��ion angehören, zur Teilnahmean dem

Religionsunterrichte, welhen �ie den Kindern ihrer eigenen Kon�e��ion erteilen,
mit herangezogen und �ie genötigthaben, den Katechismus�to�foder die bibli�chen
Ge�chichtenund die Kirchenliedermitzulernen. Die�es i�t nur dann �tatthaft, wenn
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Eltern, welche niht der Konfe��ion des Lehrers �ind, es ausdrüklih wün�chen,
daß ihre Kinder an dem von die�em Lehrer erteilten Religionsunterrichte teil-

nehmen. Der betreffende Lehrer hat fih aber in die�em Falle, um etwaigen Be-

�chwerden vorzubeugen, von den gedachten Eltern eine �hriftlihe Erklärung aus-

itellen zu la��en, in welcher ausdrü>lih anzugeben ift, daß �ie die Teilnahme ihrer
Kinder an dem Religionsunterrichte des Ortslehxers wün�chen. Die�es Schrift�tück
hat der betreffende Lehrer �olange, als die gedathten Kinder die Schule be�uchen,
oder �olange die�e Erklärung von den Eltern der�elben niht ausdrüklih wider-

gafenwird, aufzubewahren, um uns das�elbe vorkommendenfalls vorlegen zu
önnen.

Die Herren Lokal�chulin�pektoren wollen die�e Verfügung den ihnen unter-
�tellten Lehrern zur Kenntnisnahme und Anfertigung einer Ab�chrift der�elben zu
den Schulakten mitteilen und darüber wachen, daß �ie genau befolgt werde.

6. Die Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 9. Juni 1879, No. 1119 G. C. IL.

ordnet zur Erleichterung der Kontrolle über den von den Lehrern der Volks�chulen
erteilten Unterricht und übex den Schulbe�u<h der Kinder, welche an dem kon-

fe��ionellen Religionsunterrichte �eitens eines benachbarten Lehrers teilzunehmen
Haben, an, daß:

1. jeder Lehrer in das von ihm zu führende Schultagebu<h am Schlu��e einer

jeden Woche das im Laufe der�elben dur<hgenommeneUnterrichtspen�um genau
und unter �pezieller Angabe des dur<genommenen Stoffes einzutragen hat,

2. der mit dex Erteilung des konfe��ionellen Religionsunterrichts in einer benach-
barten Schule beauftragte Lehrer in ein be�onderes Schultagebuch, welches
ihm zu die�em Behufe von dem Schulvor�tande derjenigen Schule, in welcher
ex den gedachten Unterricht zu erteilen hat, zu übergeben i�, gleichfalls den
in jeder Unterrichts�tunde dur<hgenommenen Stoff genau einzutragen habe, daß

3. der mit der Erteilung des konfe��ionellen Religionsunterrichts in einer benach-
barten Schule betraute Lehrer eine Schulbe�uchsli�te zu führen hat, in welcher
�ämiliche Kinder, die an die�em Unterricht teilzunehmen haben, aufzuführen
�ind. Die�e Schulbe�uchsli�te i�t ihm ebenfalls von dem Schulvor�tande der-

jenigen Schule zu übergeben, in welcher der gedachteUnterricht �tattfindet.
In die�er Li�te hat der gedachteLehrer die vorkommenden Ver�äumni��e der

Kinder �einer Konfe��ion in der für die Ver�äumni��e überhaupt vorge�chriebenen
Wei�e zu vermerken.

4. Aufgrund der gedachten Schulbe�uchsli�te hat der mit dem konfe��ionellen
Religionsunterrichte betraute Lehrer am Schlu��e eines jeden Monats eine

Nachwei�ung über die im Laufe des Monats vorgekommenen Ver�äumni��e
aufzu�tellen und die�e dem Ortslehrer zu übergeben. Die nötigen Formulare
zu die�er Nachwei�ung �ind ihm von dem Vor�tande der Schule, in welcher
er den konfe��ionellen Religionsunterricht erteilt, zu liefern. — Wenn in einer
Schule die Kinder mehrerer Schulgemeinden zum Religionsunterrichte ihrer
Konfe��ion vereinigt �ind, .hat der mit die�em Unterrichte betraute Lehrer an

�ämtliche Lehrer, aus deren Schulen Kinder an �einem Unterrichte teilnehmen,
die gedachten Nachwei�ungen über vorgekommene Ver�äumni��e der Kinder

ihrer Schulen abzugeben. ;

. În die unter 4 gedachten Nachwei�ungen über die beim Religionsunterrichte
vorgekommenenVer�äumni��e �ind jedochnur �olche Kinder aufzunehmen,welche
an dem�elben Tage, an welchemder konfe��ionelle Religionsunterricht�tattfand,
niht auch den �on�tigen Unterricht ver�äumt haben, weil es �on�t vorkommen
könnte, daß �olche Eltern, deren Kinder den konfe��ionellen Religionsunterricht
ver�äumt haben, für den�elben Ver�äumnistlag doppelt be�traft werden, wenn
ihre Kinder für die Ver�äumnis des �on�tigen Unterrichts in die Ver�äumnis-
li�te eingetragen �ind. Um jenes zu ermöglichen und eine �olche doppelteBe-

trafung zu verhüten, hat der Ortslehrer dem mit dem konfe��ionellen Religions-

Gi
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unterrichte betrauten Lehrer jedesmal vor dem Beginne die�es Unterrichts die
von ihm geführte Schulbe�uchsli�te entweder �elb�t vorzulegenoder, wenn er

hieran verhindert �ein �ollte, vorlegen zu la��en, damit die�er aus der�elben
er�ehen kann, ob und welcheKinder �einer Konfe��ion bereits wegen der Ver-

�äumnis des �on�tigen Unterrichts notiert worden �ind. Leßtere hat der mit
der Erteilung des konfe��ionellen Religionsunterrihts beau�tragte Lehrer in
der von ihm zu führenden Schulbe�uchsli�te zwar als fehlend zu vermerken,
jedo< �o kenntlih zu bezeihnen (etwa mit einem lateini�hen a), daß er �ie
gleih erkennen kann und bei der Auf�tellung der an den Ortslehrer abzu-
gebenden monatlihen Ver�äumnisli�te in die�e niht au�nimmt.

6. Der Ortslehrer, bez. Hauptlehrer derjenigen Schule, in welcherder konfe��ionelle
Religionsunterriht von einem benachbarten Lehrer erteilt wird, hat die thm
von die�em am Schlu��e des Monats nachgewie�enen Ver�äumni��e in die von

ihm aufzu�tellenden Ver�äumnisli�ten einzutragen und die�e dadur<h zu ver-

voll�tändigen. Der Religionsunterricht, welher in der Regel an den Mitt-

wochen und Sonnabenden in je 2 Stunden erteilt wird, kommt hierbei als

halber Unterrichtstag in Anrechnung.
Die Lokal�chulin�pektoren und die �tädti�hen Schuldeputationen haben die�e

Verordnung den Ortslehrern, �owie den mit dem konfe��ionellen Religionsunter-
richte betrauten Lehrern zur Kenntnis und Nachachtungvorzulegen, er�teren auf-
zugeben, daß �ie eine Ab�chrift von der�elben zu thren Schulakten fertigen, und

darauf zu halten, daß der�elben überall na<hgekommenwerde, weshalb es �i
empfiehlt, von zeit zu zeit durch eine Vergleichung aller in Betracht kommenden

Schulbe�uchsli�ten mit einander fe�tzu�tellen, ob die bei dem konfe��ionellen Reli-

gionsunterrihte vorgekommenen Ver�äumni��e von dem Ortslehrer berück�ichtigt
und in die betreffenden Li�ten aufgenomnen �ind.

7. Verf. der Reg. zu Königsberg v. 30. Dezember 1881 (II. 445/11):
Wir finden uns veranlaßt, folgende Be�timmungen zu treffen:

1. Der Unterricht wird einmal in der Woche an einem �chulfreien Nachmittage
in 2 unmittelbar auf einander folgenden Stunden erteilt.

2. Der Lehrer erhält für die�e beiden wirklih erteilten Unterrichts�tunden eine
Remuneration von 1 {>50 4.

3. Zu die�er Remuneration triti noh, wenn die Entfernung von dem Wohnorte
des Lehrers bis zu der Schule, in welchem der Unterricht erteilt wird, 3—5
km. beträgt, eine Rei�eent�hädigung von 50 Pfennigen hinzu, und wenn die�e
Entfernung 5 km. über�teigt, eine �olhe von 1 #

4. Die Remuneration wird postnumerando in halbjährlihen Raten im April
und Oktober von uns angewie�en.

5, Die Zahlung erfolgt nux aufgrund eines eingehenden Berichts des Lokal-,
bezw. Kreis�chulin�pektorsüber den Erfolg des erteilten Unterrichts.

Ju die�em Berichte muß auch die Zahl der zu vergütenden Unterrichtstage
genau angegeben re�p. be�cheinigt werden.

. 6. Jeder Lehrer, welcher in einer andern Schule Religionsunterricht erteilt, i�t
verpflichtet, da, wo ex die�en Unterricht giebt, in das Kla��enbuch einzutragen :

a) an welchem Tage der Unterricht �tattgefunden hat,
b) wie viele und welche Schüler an dem�elben teilgenommen haben, und

e) welcher Unkerrichts�toffan jedem Tage behandelt worden i�t.

C. Katehumenen- und Kon�irmanden-Unterricht.
1. Das Regulativ des Herrn Ober-Prä�identen in Königsberg,v. 1. Mai

1876, Nr. 5088 0. P., betreffend die Beurlaubung der Schüler der Volks�hulen
von dem Schulunterricht zum Zwe> der Teilnahme an dem von den Gei�tlichen
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erteilten Katehumenen- und Konfirmanden-, bezw. Beicht- und Kommunion-
Unterrichte lautet:

Nach dem Ergebnis der ange�tellten Ermittelungen haben �ich in ver�chiedenen
Teilen der Provinz erheblihe Nachteile für das Schulwe�en daraus ergeben, daß
infolge der vielfah überaus frühzeitigen pder zu gehäuften Heranziehung der

�chulpflichtigen Kinder zu dem in die Schul�tunden fallenden Katehumenen- und

Kon�irmanden-, bezw. Beicht- und Kommunion - Unterrichte die Schulkinder in

ihrem Bildungsgange beeinträchtigt und in ihrer Entwickelung gehemmt worden �ind,
Die�e Unzuträglichkeiten haben �i< in denjenigen Schulen, deren Schüler

ver�chiedener Konfe��ion �ind oder zu ver�chiedenen Parochieen gehören, unter dem

Einfluß des Um�tandes, daß eine größere Zahl von Gei�tlichen die Einrichtung
getroffen hat, daß die den pfarramtlihen Religionsunterricht be�uchenden Kinder
in zwei, nah Maßgabe der Befähigung und der Vorbildung oder nah dem Ge-

�hle<t oder au<h in den utraqui�ti�hen Bezirken na< der Sprache ge�onderten
Abteilungen unterrichtet werden, in dem Maße ge�teigert, daß in einer Reihe von

Schulen die Lehrer felten odex niemals die Schüler der Oberkla��en vollzählig bei-

�ammen gehabt haben.
Die�e Miß�tände erhei�chen eine durchgreifende Abhilfe.
Die Ver�uche, insbe�ondere da, wo bei einem Schulbezirk zwei oder mehrere

Gei�tliche von der�elben oder von ver�chiedener Konfe��ion beteiligt �ind, eine Be-

�eitigung der vorbezeichneten Unzuträglichkeitendur<h die Förderung ciner UÜber-

einkunft unter den betreffenden Gei�tlihen über die Wahl der�elben Wochentage
und Stunden zur Erteilung des Unterrichts herbeizuführen, haben zu keinem

Re�ultat geführt, und es erübrigt daher nur, die Beurlaubung der Schulkinder
zum Zwe> der Teilnahme am Katechumenen- und Konfirmanden-, bezw. Beicht-
und Kommunion-Unterrichte einer anderweitigen und be�timmten Regelung bei

gehöriger Berück�ihtigung der im Juntere��e eines ausreichenden, von den Gei�t-
lichen zu erteilenden Religionsunterrichtes zu erhebenden An�prüche zu unterziehen.

Jch be�timme daher aufgrund der mir von dem Herrn Mini�ter der gei�t-
lichen pp. Angelegenheitenerteilten Ermächtigung für die Volks�chulen der Provinz
Preußen folgendes:

1. Vor vollendetem zwölften Lebensjahre i�t eine Dispen�ation der Schul-
kinder von dem Schulunterricht zum Zwe> der Teilnahme an dem Katehumenen-

fata aMDET, bezw. Beicht- und Kommunion-Unterrichte überhaupt nicht
�tatthaft.

Bemerkung. Wo es herkömmlich i�t, daß die Vorbereitung auf die er�te Beichte der

fatholi�hen Kinder vor dem vollendeten zwölften Lebensjahre der�elben �tattfindet, kann der

betreffende Unterricht im An�bluß an den Katechismus innerhalb des �chulplanmäßigen
Religionsunterrihts von den Lehrern und, falls die Voraus�ezungen des Erla��es des Herrn
Mini�ters der gei�tlichen pp. Angelegenheiten vom 18. Februar d. J. zutreffen, von den

Gei�tlichen erteilt werden, jedo<hdarf die�er Vorbereitungsunterricht niht mehr als 6 bis 8

Unterrichts�tunden umfa��en...
2. Jn den �tädti�hen Schulen �ind die Stundenpläne derge�talt einzurichten,

daß während des in den Oberkla��en erteilten Religionsunterrichtes die Kinder
in den beiden legten Schuljahren an dem ad 1 bezeichnetenpfarramtlichenReli-

gionsunterricht teilnehmen können. ' '

3. Falls die Notwendigkeit vorliegt, den von den Gei�tlichen zu erteilenden
Religionsunterricht auf zwei Stunden hinter einander auszudehnen,�o i� dahin
Vor�orge zu treffen, daß in die zweite ausfallende Stunde ein minder erheblicher
Unterrichtsgegen�tand gelegt wird.

|

4. Außerhalb der bezeihneten Stunden �indet eine Beurlaubung zum Zwecke
der Teilnahme an dem Katehumenen- und Konfirmanden-, bezw. Beicht: und

Kommunion-Unterrichtenicht �tatt.
‘

5. Jn den Land�chulen, welche �ih mit dem Pfarramte an dem�elben Orte
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befinden, i�t die unter Nr. 2 und 3 bezeichneteEinrichtung mit der aus Nr. 4 �ich
ergebenden Maßgabe zu treffen, und es 1 an den betreffenden Tagen eine Be-

urlaubung an zwei Vormittags�tunden, einj�<hließli<hder Religions�tunde �tatthaft,
wobei da�ür Vor�orge zu treffen i�t, daß in die zweite Schul�tunde, welche für
die den pfarramtlichen Religionsunterricht be�uchenden Schulkinder ausfällt, ein
mindex erheblicher Unterrichtsgegen�tand gelegt wird. Das�elbe gilt, wenn das

Pfarramt �ih zwar niht am Schulorte be�indet, der pfarramtliche Unterricht aber
am Schulorte erteilt wird.

6. Für die anderen Land�chulen werden von der zu�tändigen Königl. Bezirks-
Regierung zwei Tage in der Woche be�timmt, an welchen �ämtliche den Kate-
c<umenen- und Konfirmanden-, bezw. Beicht- und Kommunion-Unterricht be�uchen-
den Kinder zum Zwe>k der Teilnahme an die�em Unterrichte nah Maßgabe der

folgenden Be�timmungen vom Schulunterrichte dispen�iert werden können.
7. Sind die von den Schulkindern nah dem Orte des Pfarranits oder nach

dem Orte, wo der pfarramtliche Religions-Unterricht erteilt wird, bezw. nah dem

Schulorte zurü>zulegenden Entfernungen gering, d. h. über�teigen die�elben zwei
Kilometer nicht, �o tritt eine Dispen�ation bei Berüc��ihtigung der, auf den Hin-
und Nückweg zu verwendenden Zeit nur für den betreffenden Teil der Vormittags-
�tunden ein, während der Schulunterricht je na<h der Lage des pfaxramtlichen
Unterrichts vor oder na dem�elben wahrgenommen werden muß.

8. Haben die Schulkinder weitere Entfernungen zurüczulegen, �o tritt eine

Dispen�ation für den ganzen Vormittag ein.
9. Außer die�en beiden Tagen i�t eine Beurlaubung der Kinder zum Zwe>

der Teilnahme an dem Katehumenen- und Konfirmanden-, bezw. Beicht- und

Kommunion-Unterrichte nicht �tatthaft.
10. Die Dispenfation von der Teilnahme am Schulunterrichte in dem ange-

gebenen Umfange kann in den beiden lezten Schuljahren jedes Kindes entweder

für die Dauer eines Jahres vom Beginn des Monats Oktober bis zum Oktober
des näch�ten Jahres, bezw. vom Beginne des Monats April bis zum April des

näch�ten Jahres, oder in zwei Sommerhalbjahren je vom April bis zum September
oder auch in zwei Winterhalbjahren je vom Oktober bis zum März des näch�ten
Jahres erteilt werden.

E ‘

11. Für jede Schule darf die Dispen�ation nur in einer der vorbezeichneten
Arten erteilt werden. Es i� nicht �tatthaft, einen Teil der Kinder für ein volles

Jahr und einen anderen für zwei Sommerhalbjahre oder für zwei Winterhalb-
jahre vom Schulunterrichte zu dispen�ieren.

12. Die durch die vor�tehenden Anordnungen bedingten Einrichtungen werden
für jede Schule von dem zu�tändigen Kreischulin�pektor getroffen, welhem auch
die Ent�cheidung über den Umfang der Dispen�ation in den oben unter Nr. 3,
7, 8 und 10 aufgeführten Fällen zu�teht.

13. Von den zu�tändigen Kreis�chulin�pektoren i�t dahin Vor�orge zu treffen,
daß für die zu einer Parochie gehörenden Schulen die�elben Einrichtungen ge-
troffen werden, damit die Gei�tlichen in den Stand ge�egt �ind, �ämtliche an dem

pfarxamtlichen Religionsunterrichteteilnehmenden Kinder an den fe�tge�ezten Tagen
um �ih zu ver�ammeln. ‘ _

14. Greift ein Pfarramtsbezirk oder der Bezirk einer katholi�hen Mi��ions-
gemeinde in ver�chiedene Kreis�hulin�pektionsbezirke hinein, �o haben die be-

teiligten Kreis�chulin�pektorendie Sache gemein�am im Sinne dex vor�tehenden
Vor�chrift zu regeln. Kommt eine Einigung nicht zu �tande, �o ent�cheidet die

zu�tändige Königl. Bezirks-Regierung. i

15. In�oweit ganz be�ondere örtliche Verhältni��e, namentlihungewöhnlich
weite Entfernungen bis zum Size des Pfarramtes oder von die�em bis zum
Schulorte Abweichungen vou den vor�tehend getroffenen Be�timmungennotwendig
machen, dürfen die�elben nur auf Verfügung der Kgl. Bezirks-Regierungeintreten.
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16. Die Kreis- und Lokal�chulin�pektoren haben die Ausführung die�er Be-

�timmungen �orgfältig zu überwachen und dafür Sorge zu tragen, daß in den

alljährli<h den Königl. Bezirks-Regierungen zu er�tattenden tabellari�hen Schul-
berihten die infolge die�es Regulativs für jede einzelne Schule getroffenen
Einrichtungen behufs Teilnahme der Schulkinder an dem pfarramtlichen NReligions-
unterrichte �peziell aufgeführt werden, damitdie Königl. Regierungen in den
Stand ge�cyt werden, etwa vorgelommene Abweichungenvon die�en Be�timmungen
unverzüglich abzu�tellen.

2. Durch die Verf. der Kgl. Reg. zu Königsberg v. 15. Juli 1876 wird vor-

�tehendes Reguïativ den Kreis- und Lokal�chulin�pektoren, �owie den �tädt. Schnl-
deputationen mitgeteilt und folgendes angeordnet:

1. Für die bei 6 des Regulativs bezeichnetenLand�chulen, welche �ih mit dem

Pfarramte nicht an dem�elben Orte befinden, be�timmen wir den Dien�tag
und Freitag als diejenigen Wochentage, an welhen �ämtliche
den Katehumenen- und Konfirmanden-, bezw. Beicht- und Kom-

munionunterricht be�uchenden Kinder zum Zwe>e der Teilnahme
an die�em Unterrihte nah Maßgabe der unter 7 bis 12 des Ne-

gulativs aufgeführten Be�timmungen vom Shulunterrichhte zu
dispen�ieren �ind.

2. Jn Berücf�ihtigung des Um�tandes, daß im dies�eitigen Bezirke �ehr vicle

Schulorte vom Sitze des Pfarramtes �o weit entfernt �ind, daß �elb�t die
unter 8 des Regulativs ge�tattete Dispen�ation für den ganzen Vormittag
nicht ausreihen würde, um die re<htzeitigeTeilnahme am kir<lichen Unter-

richte vormittags und die fruchtbringende Beteiligung am Nachmittags -

unterrichte in der Schule zu ermöglichen, finden wir uns zu der weiteren

Anordnung veranlaßt, daß in �ämtlichen ad 6 bezeihneten Land-

�chulen der Nachmittagsunterriht am Dien�tage und Freitage
auszufallen und nur Vormittagsunterricht �tattzufinden hat.
Die bisher gültigen Be�timmungen, nah welchen an anderen Tagen der

Woche — mei�tens am Mittwoche und Sonnabende — nur Vormittags-
unterricht erteilt oder an einem Wochentage der Schulunterrichtganz au3-

fallen �oll, treten für die in Rede �tehenden Schulen außer Kraft.
3. Das Regulativ �et (Nr. 5) voraus, daß bei denjenigen Schulen, welche

�ich an den Pfarrorten oder minde�tens an �olchen Orten befinden, wo der

pfaxramtliche Unterricht erteilt wird, keine Schwierigkeit be�tcht, den Jnter-
e��en der Schule, wie denen des pfarramtlichen Unterrichts ohne Schädizung
der er�teren gleihmäßig auf die angegebene Wei�e gereht zu werden, ohne
daß zu der Be�timmung zweier fe�t�tehender Wochentage für die Beuxrlau-

bung der Schulkinder ge�chritten werde. Da indes auh unter die�en Vor-
aus�eßungen eine Kolli�ion der Jutere��en immerhin nicht nur möglichbleibt,
vielmehr in den vielen konfe��ionell gemi�chten und utraqui�ti�chen Bezirken
des dies�eitigen Departements Unzuträglichkeiten und Beeinträhtigungen
der Schule kaum er�part bleiben dürften, �o nehmen wir hieraus wie zur

Erzielung einer einheitlihen Schulpraxis Veranla��ung, die ad 1 und 2

die�er Verf. getroffenen Anordnungen bis auf weiteres auch auf
die bei Nr. 5 des Regulativs bezeichneten Land�chulen auszu-
dehnen, �o daß al�o die�elben für �ämtlihe Land�chulen Gültigkeit haben
�ollen.

'

R , M

4. Wo obwaltende be�ondere Verhältni��e für einzelne Schulendie Auswahl
anderer Tage für die Dispen�ation vom Schulunterrichte dringend wün�chens-
wert er�cheinen la��en, da �ind die motivierten ent�prehenden Anträge bei

uns einzubringen.
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3. Die Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 20. Oktober 1876, Nr. 1999
C G IL dur<h welche den Schuldeputationen und den Lokal�chulin�pektoren, �owie
denjenigen Gei�tlichen, welche eine Lokal�chulin�pektion niht verwalten, das Regu-
lativ über die Beurlaubung der Schüler der Volks�hulen von dem Schulunterricht
zum Zwe der Teilnahme an dem von den Gei�tlichen erteilten Katechumenen-

Fb,Kon�irmanden-, bezw. Beicht- und Kommunion-Unterrichte über�andt wurde,
ührt aus:

Zunäch�t i�t es unerläßlih, daß in ein und der�elben Schule nur an zwei
be�timmten Wochentagen und in den�elben Unterrichts�tunden die den chri�tlichen
Bekenntni��en angehörigen Schulkinder dem Unterricht entzogen werden, wie dies

auch bereits früher in Überein�timmung mit dem Königlichen Kon�i�torium der

Provinz und den zu�tändigen Herren Bi�chöfen be�timmt worden war. Jn weiterer

Ausführung des Regulativs �egen wir nunmehr den Dien�tag und den Freitag
jeder Woche als diejenigen Tage fe�t, an welchen der fragliche Unterricht und zwar
in der Zeit von 10—12 Uhr vormittags zu erteilen i�t. Damit die Kinder recht-
zeitig behufs Teilnahme an dem qu. Konfirmandenunterricht �i<h in dem Unter-

rihtslokale einfinden fönnen, find die betreffenden Lehrer dahin anzuwei�en, daß
�ie die Kinder pünktlich entla��en. Behufs genauer Regelung der �eitens der Kon-

firmanden zu ver�äumenden Schulzeit be�timmen wir hiermit, daß in denjenigen
Schulorten, in denen der qu. Unterricht �elb�t erteilt wird, die Kinder genau um

10 Uhr zu dem Konfirmandenunterrichte entla��en werden. Jn denjenigen Schulen,
deren an dem Konfirmandenunterrichtteilnehmende Kinder eine Entfernung bis zu
2 Kilometern zurü>zulegen haben, �ind die�elben 1 Stunde vox Beginn die�es
Unterrichts zu entla��en. Jn f�olhen Schulen, deren Entfernung von dem Orte, in

welchem dex Kon�irmandenunterricht erteilt wird, mehr als 2 und bis zu 5 Kilo-
meter beträgt, hat die Entla��ung 2 Stunden vor Beginn des qu. Unterrichts zu
erfolgen, und wenn die Kinder behu�s Teilnahme an dem qu. Unterricht über
5 Kilometer zurüczulegen haben, �ind �ie für die Dien�tage und Freitage während
der Dauer des Konfirmandenunterrichts vom Schulbe�u<h befreit. Die Lektions-,
bezw. Stundenpläne �ind für die einzelnen Schulen bezw. Schulkla��en �o einzu-
rihten, daß die cine die�er Stunden an den Dien�tagen und Freitagen von 10—12

dem Religions-, insbe�ondere dem Katechismus-Unterricht,die andere einemminder

wichtigen Unterrichtsgegen�tande, wie z. B. dem Zeichnen- und Schreib-, oder dem

Ge�ang- und dem Turnunterricht gewidmet wird; überhaupt �ind die�elben für die

Heit des Konfirmandenunterrichts �o einzurichten, daß an den beiden fe�tge�etzten
Tagen nux weniger wichtige Gegen�tände dur<hgenommenwerden.

Liegenauf �eiten eines Gei�tlihen zwingende Gründe vor, andere Tage als
den Dien�tag oder Freitag für den in Rede �tehenden Unterricht zu wählen, �o hat
der�elbe (wenn Gei�tliche beider <ri�tlihen Konfe��ionen konkurrieren, nah erfolgtem
Übereinkommenmit dem Gei�tlichen der andern Konfe��ion) die�erhalb bei den zu-

eiue Kreis�hulin�pektoren die Genehmigung zur Abweichung von der Regel
nachzu�uchen.

Jn denjenigen Fällen, wo einzelne Schulkinder mit Rücf�icht auf ihren Ge�und-
heitszu�tand für den ganzen Tag zu beurlauben �ind, �teht die Be�timmung dem

Kreischulin�pektor zu.
Wenn in ausgedehntenParochieen die Zahl der an dem Katechumenenunter-

richt teilnehmenden Kinder achtzig über�teigt, und daher eine Teilung der�elben
notwendig er�cheint, �o hat die�e Teilung �o �tattzufinden, daß in den einzelnen
Schulen nichtsde�toweniger die Schulkinder nur an zwei be�timmten Wochentagen
dem Schulunterrichte entzogen werden.

Die Trennung der Katehumenennah den Ge�chle<htern darf unter keinen

Um�tänden in der Art �tattfinden, daß die Katehumenen an mehr als zwei Tagen
in zwei be�timmten Stunden den Schulunterricht ver�äumen.

Schulkindern, welche in der Schule, zu der �ie gehören, keinen konfe��ionellen
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Religionsunterriht erhalten können, darf von dem Kreis�hulin�pektor ge�tattet
werden, an zwei aufeinanderfolgenden Kur�en des pfarramtlichen Religionsunter-
rihts teilzunehmen.

Daß es den Herren Gei�tlichen wie bisher auh für die Zukunft frei�teht, die
Stunden für den Katehumenen-Unterricht �o zu legen, daß der Schulunterricht

fi A
an dem�elben teilnehmenden Kinder nichtunterbrochen wird, i�t �elb�tver-

tändlich.

4. Die Verf. der Reg. zu Danzig v. 19. Juni 1876, Nr. @&308/5 be�timmt
als die beiden Wochentage, an welchen die Schüler von dem ganzen Vormittags-

unterrichte dispen�iert werden dürfen, ebenfalls die Dien�tage und Freitage und

modifiziert mit dem dringenden Wun�che, daß die�e Tage in allen Schulen ohne
Unter�chied zur Erteilung des Beichi- re�p. Konfirmanden-Unterrichts gewählt
werden mögen, die frühere Anordnung, wonach die Mittwoch- und Donner�tag-
Nachmittage �chulfrei �ein dürfen, dahin, daß dafür die Dien�tag- und Freitag-
Nachmittage gewählt werden. Jubetreff der �{hulfreieu Sonnabend-Nachmittage
tritt eine Anderung nicht ein. Die Kreischulin�pektoren �ind angewie�en, etwaige
Anträge dex Pfarrämter auf eine anderweitige, ausnahmswei�e vielleiht notwendig
werdende Auswahl der Tage für die Dispen�ation der Schüler vom Schulunter-
richt der Reg. zur Prüfung und event. Genehmigung vorzulegen. Vor erfolgter
Genehmigung i�t eine Abweichungvon den vor�tehenden Be�timmungen nicht �tatthaft.

Anm. Die Ver�äumnis des Konfirmanden-, bez. Katehumenen-Unterrichts i�t na< dem

Re�k. d. g. M. v. 21. April 1834 (Annal. XIRX., S. 390) und v. 25. Februar 1838

(Annal. XXII., S. 362) eben�o �trafbar, als die des gewöhnlihen Schulunterrichts.
Die Kon�irmanden haben an den Tagen, wo �ie niht zum Kon�irmanden-Unterricht

gehen, �elb�tver�tändlih den Schulunterricht zu be�uchen. — Nicht konfirmierte Kinder

dürfen, vorau3ge�eßt, daß �ie das 14. Lebensjahr zurückgelegt haben, nur dann von der

Schuloflichtigkeit entbunden werden, wenn �ie von den Religion8wahrheiten diejenigen Kennt-

ni��e be�izen, welhe zur Konfirmation befähigen.

X VI. Sghließung der Schulen bei au�te>enden Krankheiten.
A. Rek. d. MM. d. g. A. u. d. Jnn. v. 14. Juli 1884 (M. d. JF. Nr. TI

7800; M. d. g. A. VU. ITIL. a. 18424. U. IL. 2440. M. 5092/84): Zur Be�eitigung
von Zweifeln tinbetref} der Schließung von Schulen bei an�te>enden Krankheiten
be�timmen wix unter Verwei�ung auf die Vor�chriften in $ 14 des durch die

Allerh. Ordre v. 8. Augu�t 1835 genehmigten Regulativs über die �anitätspolizei-
lihen Vor�chriften (Gef. Samml. S. 240) und auf das Gutachten der Abt. für
die Mediz. Angel. im Mini�t. der gei�tl. 2c. Angelegenheiten v. 26. Oktober 1866,
�owie unter Beifügung einer Anwei�ung zur Verhütung der Übertragung an-

�te>ender Krankheiten dur<h die Schulen, folgendes:
Über die Schließung einer Schule auf dem Lande und in Städten, welche

unter dem Landrat �tehen, hat der Landrat unter Zuziehung des Kreisphy�ikus
zu ent�cheiden.

Von jeder Schließung hat der Landrat demKreis�chulin�pektorMitteilung
und der vorge�eßten Schulauf�ichtsbehördeAnzeige zu machen.

'

In Städten, welche niht unter einem Landrat �tehen, i�t über die Schließung
der Schulen von dem PolizeiverwalterdesOrts nah Anhörung des Kreisphy�ikus
und des Vor�ißenden der Schuldeputation zu ent�cheiden. Die Schließung i�t
dur< den Orts�chulin�pektor zur Ausführungzu bringen, und gleichzeitig von

der�elben der Schulau��ichtsbehörde Anzeige zu er�tatten.
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Anwei�ung
zur Verhütung der Übertragungan�te>ender Krankheiten durh die Schulen.

1. Zu den Krankheiten, welche vermöge ihrer An�te>ungsfähigkeit be�ondere
Vor�chriften für die Schulen nötig machen, gehören:

a. Cholera, Ruhr, Ma�ern, Röteln, Scharlah, Diphtherie, Pocken,
Fle>typhus und Rü>ffallsfieber,

b. Unterleibstyphus, kontagiö�e Augenentzündung, Kräge und Keuch-
hu�ten, der lettere, �obald und �olange er krampfartig au�tritt.

2, Kinder, welche an einer in Nr. 1 a. oder þ. genannten an�te>enden Krank-
heit leiden, �ind vom Be�uche der Schule auszu�chließen.

3. Das gleiche gilt von ge�unden Kindern, wenn in dem Haus�tande, welchem
�ie angehören, ein Fall der in Nr. 1 a. genannten an�teenden Krankheiten
vorkommt, es müßte denn ärztlih be�cheinigt �ein, daß das Schulkind durh
ausreichende Ab�onderung vor der Gefahr der An�te>ung ge�üßt i�t.

4. Kinder, welche gemäß Nx. 2 oder 3 vom Schulbe�uch ausge�chlo��en worden

�ind, dürfen zu dem�elben er�t dann wieder zugela��en werden, wenn ent-
weder die Gefahr der An�tekung nah ärztliher Be�cheinigung für be�eitigt
anzu�ehen, oder die für den Verlauf dex Krankheit erfahrungs8mäßig als

Regel geltende Zeit abgelaufen i�t.
Als normale Krankheitsdauex gelten bei Scharlah und Poken 6 Wochen,

bei Ma�ern und Röteln 4 Wochen.
Es i�t darauf zu achten, daß vor der Wiederzula��ung zum Schulbe�uch

das Kind und �eine Kleidungs�tü>ke gründlich gereinigt werden.
9. Für die Beobachtung der unter Nr. 2—4 gegebenen Vor�chriften i� der

Vor�teher der Schule (Direktor, Rektox, Hauptlehrer, er�ter Lehrer, Vor-

�tcherin 2c.), bei einkla��igen Schulen der Lehrer (die Lehrerin) verant-

wortlih. Von jeder Aus�chließung eines Kindes vom Schulbe�uche wegen
an�tedendex Krankheit — Nr. 2 und 3 — i�t der Ortspolizeibehörde �ofort
Anzeige zu machen.

6. Aus Penfionaten, Konvikten, Alumnaten und Junternaten dürfen Zöglinge
während der Dauer oder unmittelbar nah dem Erlö�chen einer im Hau�e
aufgetretenen an�tekenden Krankheit nur dann in die Heimat entla��en
werden, wenn dies nach ärztlihem Gutachten ohne die Ge�ahr einer Über-

tragung der Krankheit ge�chehen kann, und alle vom Arzte etwa für nötig
erachteten Vor�ichtsmaßregeln beobachtet werden. Unter den�elben Voraus-

�chungen �ind die Zöglinge auf Verlangen ihrer Eltern, Vormünder oder

P�leger zu entla��en.
7. Wenn eine im Schulhau�e wohnhafte Per�on in eine der unter Nx. 1 a.

und 1b. genannten, oder eine außerhalb des Schulhau�es wohnhafte, aber

zum Haus�tande eines Lehrers der Schule gehörige Per�on in eine der
unter 1 a. genannten Krankheiten verfällt, �o hat der Haushaltungs-Vor�tand
hiervon jofort dem Schulvor�tande (Kuratorium) und der Ortspolizeibehörde
Anzeige zu machen. Die leßpterehat, wenn möglih unter Zuziehung eines

Arztes, für die thunlih�te Ab�onderung des Kranken zu �orgen und über
die Lage der Sache,�owie über die von ihr vorläufig getroffenen Anordnungen
dem Landrat (Amtshauptmann)Bericht zu er�tatten. Der Landrat (Amts-
hauptmann) hat unter Zuziehung des Kreisphy�ikus darüber zu ent�cheiden,
ob die Schule zu �chließen, oder welche �on�tigen Anordnungenim Fntere��e
der Ge�undheitspflegezu treffen �ind. Jn Städten, welche nicht unter dem

Landrat (Amtshauptmann) �tehen, tritt an die Stelle des letzteren der

Polizeiverwalter des Orts. :

Die�e Vor�chrift gilt auh für die in Nr. 6 bezeihnetenAn�talten.
8. Sobald in dem Ort, wo die Schule �ich befindet, oder in �einer Nachbar-

�haft mehrere Fälle einer an�te>enden Krankheit (Nr. 1) zur Kenntnis
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Tommen, haben Lehrer und Shulvor�tand ihr be�onderes Augenmerk auf
Reinhaltung des Schulgrund�tücks und aller �einer Teile, �owie auf gehörige
Lüftung der Kla��enräume zu richten. Jn�onderheit �ind die Schulzimmer
und die Bedürfnisan�talten täglih �org�am zu reinigen. Schulkindern
darf die�e Arbeit niht übertragen werden. Die Schulzimmer �ind
während der unterrichts�reien Zeit andauernd zu lüften, die Bedürfnis-
an�talten na< der Anordnung der Ortspolizeibehörderegelmäßig zu des-

infizieren.Nie�eVor�chrift gilt au< für die in Nr. 6 bezeichnetenAn�talten und

er�tre>t �i<h für die�e auf die Wohnungs-, Arbeits- und Schlafräume der
Zöglinge.

9. Über die Schließung von Schulen oder einzelnen Kla��en der�elben wegen
an�te>ender Krankheiten hat der Landrat (Amtshauptmann) unter Zuziehung
des Kreisphy�ikus zu ent�cheiden. J�t Gefahr im Verzuge, �o können der

Schulvor�tand (Kuratorium) und die Ortspolizeibehörde aufgrund ärztlichen
Gutachtens die Schließung anordnen. Sie haben aber hiervon �ofort ihrer
vorge�ezten Behörde Anzeige zu machen. Außerdem �ind �ie verpflichtet,
alle ge�ahrdrohenden Krankheitsverhältni��e, welhe eine Schließung der

Schuleangezeigt er�cheinen la��en, zur Kenntnis ihrer vorge�eßten Behörde
zu bringen.

10. Die Wiedereröffnung einer wegen an�te>ender Krankheit ge�chlo��enen Schule
oder Schulkla��e i�t nur na<h vorangegangener gründlicher Reinigung und

Desinfektion des Schullokals zulä��ig. Sie darf nur erfolgen aufgrund
einer vom Landrat (Amtshauptmann) unter Zuziehung des Kreisphy�ikus
zu treffenden Anordnung.

In Städten, welche niht unter dem Landrat (Amtshauptmann) �tehen,
tritt an die Stelle des legteren der Polizeiverwalter des Orts.

11. Die vor�tehenden Vor�chriften Nx. 1—10 finden auh auf private Unterrichts-
und Erziehungs-An�talten ein�chließli<h der Kinderbewahran�talten, Spiel-
hulen, Warte�chulen, Kindergärten u. |. w. Anwendung.

B. Tas Gutachten der Abteilung für die Medizinal-Angelegenheiten vom

26. Oktober 1866, auf das in dem vor�tehenden Rek. bezuggenommen i�t, lautet:
Die unter dem 1. Juni 1831 erla��ene Jn�truktion über das bei der An-

näherung und dem Ausbruch der Cholera zu beobachtende Verfahren enthielt ($ 34)
die Be�timmung, „daß auh die Schulen in dem Orte ge�chlo��en werden �ollten,
wo die Cholera wirkli ausgebrochenif “. Nachdemaber die Seuche nicht lange
nach Erlaß die�er Jn�truktion die in Gemäßheit der�elben �treng cernierten Landes-

teile über�chritten hatte, lehrte die in den von thr heimge�uchten Orten gewonnene
Erfahrung bald, daß viele der vorge�chriebenenShußmaßregeln, weil die�elben
fich teils als unausführbar, ‘teils als ent�chiedenunzwe>mäßigerwie�en, auf die
Dauer nicht haltbar waren. Die Be�timmung des vorgenannten $ 34 war eine
der er�ten, gegen welche erheblihe Remon�trationen eingingen. Schon im Sep-
tember 1831 gab der Bericht der Reg. zu Brombergüber die Folgen der dort

angeordneten Schließung der Schulen Veranla��ung, die Frage:

„Droht der Schulbe�uch, vorausge�eßt, daß dabei die nötigenVor�ichts-
„maßregeln zur Anwendung kommen, größere Gefahr irddeeb,

der An-

„�te>ung, als der übrige Verkehrunter Men�chen,und wird derFefürchteten
„Ver�chleppung der Krankheit dur<h die Kinder mittels Schließung der

„Schulen wirklih vorgebeugt?“
in nähere Erwägung zu ziehen. Da hierbeiinbetraht kam,daß die Mehrzahl der
Eltern nicht in der Lage �ei, ihre Kinder privatim unterrichten zu la��en, daß daher

Schulordung. 12
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die Mehrzahl der Kinder �i<h auf�ihtslos in und außer dem Hau�e umhertreiben
und im unüberwachten Verkehr mit andern Men�chen �ih der Gefahr der An-

�te>ung um �o leichter aus�eßen würde, daß dagegen die durh den Schulbe�uch
beförderte Regelmäßigkeit des Lebens und Reinlichkeit des Körpers die Empfäng=-
lichkeit für die Krankheit eher zu vermindern, als zu erhöhen im�tande �ei, �o war

das Re�ultat die�er Erwägung, daß die Schließung der Schule niht unbedingt
zwe>dienlih er�cheine. Damit inde��en jeder dur<h den Schulbe�uch etwa zu be-

fürchtenden Gefahr der An�te>ung vorgebeugt werde, wurde unter dem 22. Sep-
tember 1831 eine den $ 34 der vorgedachten Jnftruktion modifizierende Cirkular=
Verfügung erla��en, nah welcher der Schulzwang während herr�chender Cholera
zwar aufgehoben, der Schulbe�uch aber unter be�timmten Vor�ihtsmaßregeln ge-
�tattet, und die Schließung der Schulen nur von dem durch die äußer�te Not ge-
botenen Be�chluß der Lokal-Behörden, im Einver�tändnis mit der Sanitätskommi��ion,
abhängig gemacht werden �ollte. Der we�entliche Juhalt der in die�er Verfügung,
enthaltenen Be�timmungen fand �einen definitiven Ausdru> in dem $ 11 der durch
Allerhöch�te Kabinets-Ordre vom 5. Februar 1832 be�tätigten neuen Cholera-Jn=
�truktion vom 31. Januar 1832 und i�t demnäch�t in der�elben Fa��ung auch in
das Regulativ, betreffend die Maßregeln gegen die Verbreitung der an�te>enden
Krankheiten vom 8. Augu�t 1835 aufgenommen worden, wo es im $ 14 (allgemeine
Be�timmungen über die Schulen) ausdrüklich heißt: „Htn�ichtlih der Schulen �ollen
zwar die ge�eßlichen Be�timmungen, die den Schulbe�uch befehlen, in keinem von

einer an�te>enden Epidemie heimge�uchten Ort zu �trenger Anwendung kommen ;
doh �oll auh die gänzlicheSchließung niht ohne dringende Not erfolgen, und nux

von den Sanitäts-Kommi��ionen be�onders darauf gewaht werden, daß in den

Schulzimmern �tets eine reine Luft erhalten und Überfüllung vermieden werde.“

Nach die�er auch für die �anitätspolizeilihe Behandlung der Cholera maßgebenden
Vor�chrift unterliegt es keinem Zweifel, daß die neuerdings an ver�chiedenen Orten
von der Polizeiverwaltung der Cholera-Epidemie wegen ohne Angabe be�onderer
Gründe angeordnete Schließung �ämtlicher Schulen als eine ge�eßzlih niht gerecht-
fertigte und �hon deshalb niht notwendige Maßregel zu erachten i�t. Daß aber
die Notwendigkeit und Zwe>mäßigkeit der Schließung der Schulen auh abge�ehen
hiervon in Abrede ge�tellt werden muß, i�t aus den Motiven zum Erlaß der

Cixrkular-Verfügung vom 22. September 1831, �owie des Regulativs vom 8. Augu�t
1835, deren Bedeutung dur<h �pätere Erfahrungen niht ge�hmälert worden i�t,
mit Sicherheit zu entnehmen. Die Schulen werden von Kindern, die an Cholera
exkrankt �ind, jelb�tredend niht be�uht. Für die Annahme aber, daß die Uber-

tragung der Cholera von ge�unden Per�onen, �elb wenn jie Cholera-Kranken nahe
gewe�en �ind, auf andere Ge�unde an einem dritten Orte erfolgen könne, fehlt es

an jedem Anhalt. Es liegt auh dafür, daß eine Verbreitung der Cholera irgend-
wo dur den Schulbe�uch befördert worden �ei, kein Bei�piel vor. Die Schullokale,
welche während herr�hender Cholera vor�chrif�tsmäßig be�onders gut gelüftet und
rein gehalten werden �ollen, und welhe dann wegen unvermeidlichen Ausbleibens

yieler Kinder an Überfüllungnicht leiden werden, �ind für die Kinder als Zufluchts-
�tätten zu betrachten, in denen die�elben wenig�tens während der Schulzeit vor der

Gefahr der An�te>ung ge�hüßt bleiben. Die heil�ame Wirk�amkeit des dauernden
Schulbe�uchs ex�tre>t fih aber au< auf das häuslihe Leben, indem die Schul-
arbeiten eine regelmäßigeBe�chäftigung geben, welchedie Kinder in der Vornahme
ge�undheits�hädliher Handlungenbe�chränkt. Die Gewöhnungder Jugend endlich
an unweigerlihe Erfüllungihrer Pflicht, �elb�t unter äußerlih er�hwerendenUm-

�tänden, darf als morali�he Kräftigung für ihr ganzes Leben nicht hoh genug in

An�chlag gebracht werden. Der etwanigen Furcht�amkeit der Eltern aber i� durch
Au�hebung des Schulzwangs während dex CholerazeitgenügendRechnunggetragen
worden. Hiernach dürfte es �hwer werden, die Verhältni��e dringender Not be-

zeihnen zu wollen, unter denen die Schließung �ämtliher Schulen der Cholera=-
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Epidemie wegen ausnahmswei�e ge�tattet wäre. Der Fall einer �o großartigen
Kalamität, daß der Ausbru<h der Cholera an einem Ort die Auflö�ung aller ge-
�ehlichen Bande zur Folge hätte, würde allerdings auh die Schließung der Schulen
da�elb�t nötig machen. Es i�t dies aber ein Vorkommnis, welcheswir �eit 35 Jahren
im preußi�hen Staat glü>licherwei�e niht exlebt haben. Eher kann es �ih er-

eignen, daß Schulen, die vorzugswei�e von auswärtigenKindern frequentiert werden,
oder die auswärtige Kinder im Pen�ionat odèx Alumnat haben, ihre Thätigkeit
einzu�tellen genötigt werden, wenn Eltern wegenAusbruchs der Cholera an dem

betreffenden Ort ihre Kinder zurü>zuberufen �ih veranlaßt finden. Die Schließung
die�er Schulen wird dann genehmigt werden mü��en. Es kann auch hieraus die

Notwendigkeit der Schließung �ämtlicher Schulen in dem infizierten Ort nicht be-

gründet werden.
“

Bemerkung. Der $ 14 des Regulativs v. 8. Augu�t 1835 (Ge�.-Samml. S. 240)
be�timmt außer dem vor�tehend Angegebenen noh: „An an�tetenden Krankheiten leidende
Kinder mü��en aus den Schulen, Fabriken und andern An�talten, in denen ein Zu�ammenfluß
von Kindern �tattfindet, entfernt werden und �ind niht eher wieder zuzula�fen, als bis ihre
völlige Gene�ung und die Be�eitigung der An�te>ungsfähigkeit ärztlih be�cheinigt i�t. —

Eben�o i� aus Familien, in welhen jemand an Pocken, Scharlah, Ma�ern u. a., be�onders
Kinder gefährdenden an�te>enden Krankheiten leidet, der Be�u<h der Schulen und ähnlichen
An�talten denjenigen Kindern niht zu ge�tatten, welhe mit dem Kranken in fortwährendem
Verkehr �tehen“.

C. Bekanntmachung der Reg. zu Marienwerder v. 13. Augu�t 1884

No. Ik. 1. 7812 N. C. (Amtsblatt 1884, S. 239): Un�ere Verordnung vom 15. März
1877 (Amtsblatt S. 87), betreffend die Schließung der Schulen imfalle an�te>ender
Krankheiten, wird hiermit aufgehoben. Hin�ichtlich des Verfahrens bei an�te>tenden
Krankheiten und der Verhinderung einer Übertragung der�elben dur<h die Schulen
verwei�en wir auf das Re�kript der HH. M. M. d. g. A. und des Jun. vom

14. Juli cr., welches neb�t der dazu gehörigen Anwei�ung zur Verhütung der

Übertragung der an�te>enden Krankheiten dur<h die Schule von dem�elben Tage
vor�tehend abgedru>t i�, und erwarten de��en �trikte Befolgung �eitens der Schul-
in�pektoren und Lehrer.

:

Ab�chrift über�enden wir den HH. Kreis- und Lokal�chulin�pektoren und den

�tädti�hen Schuldeputationen, mit dem Auftrage, �ämtlihe Fhnen unter�tellten
Schulvor�tände und Lehrer der öffentlichen und Privat�chulen jeder Kategorie auf
die erfolgte Aufhebung der Verordnung v. 15, März 1877, �owie auf den Jnhalt
des an die Stelle der�elben getretenen Mini�terial-Re�kripts v. 14. Juli d. Js.
neb�t Anwei�ung aufmerk�am und ihnen die �trikte Beachtung des letzteren zur

Pflicht zu machen.
_

D. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 18. Novbr. 1883, No. I. 3.

9517. N. an die Kreis�chulin�pektoren und Landräte: Es kommt vor, daß Schul-
kinder wochenlang an einem ekelerregenden Ge�ichtsaus�chlage leiden, ohne daß der

betreffende Lehrer behufs Herbei�ührung dex ärztlihen Behandlung etwas veran-
laßt. Da der Lehrer nicht bloß zu unterrichten hat, �ondern au< aufReinlichkeit
und Sauberkeit des Körpers, der Kleidung und Bücher des Schulkindes hinzu-
wirken berufen i�t, �o nehmen wir Anlaß zu dem Auftrage an Euer Wohlgeboren,
die Jhnen unter�tellten Lehrer auf die ihnen die�erhalb obliegendenP�lichten hin-
zuwei�en. Die Lehrer haben jeden Fall einer derartigen ekelerregenden Krankheit
Jhnen anzuzeigen. Euer Wohlgeboren wollen alsdann den Herrn Landrat in

Kenntnis �etzen, welcher �einer�eits darauf halten wird, daß für die Heilung des

Kindes durch die Eltern oder durh den Ortsarmenverband Sorge getragen werde.

Bei Gelegenheit der Revi�ion i�t fe�tzu�tellen, ob die Lehrer die�er P�liht nach-
gekommen �ind, und �ind Unterla��ungen ent�prechend zu verfolgen.

12
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X VIL. Schulbe�u<h.

A. Freie Wahl der Schule.
Der Regel nach haben die Eltern ihre Kinder in die Gemeinde�chule des Orts

zu �hi>en. Doch kann ihnen au< die Benußzung einer andern Schule nicht ver-

�agt werden, falls niht erheblihe Bedenken obwalten. Es i� ihnen unbe-

nommen, ihre Kinder einer andern, benachbarten Schule, gegen welche Bedenken

niht obwalten, zuzuführen, in�ofern die Vertreter der legtern die Aufnahme ge-
�tatten, und �ie vorab ihre Kindex bei der Orts�hule vor�chriftsmäßig abmelden.

Solange dies nicht ge�chehen i�t, �ind die Eltern verpflichtet, ihre �hulpf�lichtigen
Kinder in die Orts�chule zu �hi>en. Wenn �ie die�elben aber eigenmächtig von

dem Be�uch der Schule zurückbehalten, ohne daß für den Unterricht der Kinder
in anderer zulä��iger Wei�e ge�orgt ift, �o �ind gegen fie Schulver�äumnis�trafen
fe�tzu�etzen.

I. Die Reg. zu Marienwerder hat die�erhalb unterm 27, Juni 1865 (Amtsbl.
S. 193) nach�tehende, mit der Verf. der Reg. zu Gumbinnen v. 26. Augu�t 1856,
Nr. 4608/7 im we�entlichen überein�timmende Verordnung erla��en:

Al3 Regel i�t fe�tzuhalten, daß die Eltern ihre Kinder in die Gemeinde�chule
des Orts �chi>en. Gleichwohl kann es den Eltern niht verwehrt werden, eine
andere Schule zu benugzen;dies darf jedochniht eigenmächtigund ohne Vorwi��en
und Zu�timmung der beteiligten Schulvor�tände ge�hehen, damit die Kontrolle des

Schulbe�uchs nicht leidet. Auch i} kein Lehrer befugt, ohne Vorwi��en �eines
Schulinjpektors und Schulvor�tandes Kinder aus andern Schul�ozietäten in �eine
Schule aufzunehmen.

Es i�t hierbei folgendes Verfahren zu beobachten:
1. Beab�ichtigen Eltern ihre Kinder nicht in die Orts�chule, �ondern in eine

andere zu �chi>en, �o mü��en �ie auf dem Lande bei dem Vor�tande ihrer Orts-

�chule (Ortsfchul-Jn�pektor), in den Städten aber bei der Schul- Deputation
den Antrag �tellen und gleichzeitig den �{<rif�tlihen Nachweis führen, daß �ie
�ih mit dem Vor�tande der andern Schule über die Ent�chädigung der�elben
für die Benußzung ihrer Schule geeinigt und �eitens des Schulvor�tandes der-

�elben die Erlaubnis erhalten haben.
2. JF�t die�en Erforderni��en genügt, �o �teht dem Be�uch der fremden Schule

nichts entgegen; es mü��en dann aber auch die betreffendenSchulin�pektoren,
Schulvor�tände und Lehrer �ofort hiervon in Kenntnis ge�eßt werden. Hin-
�ihtlih der Kontrolle des Schulbe�uchs �ind dergleichen Kinder und Eltern
eben�o zu behandeln, als die im Schulbezirke wohnenden.

3, Die Erteilung einer �olhen Genehmigung ändert nichts in der Verpflichtung
dex Eltern zur Unterhaltung ihrer Orts�chule, nur daß die Zahlung des

Schulgeldes nicht an die�e, �ondern an die Schule erfolgt, welche die Kinder

demnäch�t be�uchen.

Ix. Die Kgl. Reg. zu Danzig hat unterm 25. November 1872, G. 1931/11
verordnet:

1. Wenn Eltern die Aus�hulung ihrer Kinder aus der Orts�hule und die Ein-

�chulung der�elben in eine andere Schule wün�chen, �o haben �ie ihr Vorhaben
zunäch�t dem Lokal-Schulin�pektorder Schule ihres Wohnortes anzuzeigen
unter gleichzeitigerAngabe, welche Schule ihre Kinder fortan be�uchen �ollen.
Dex Lokal -Schulin�pektor hat ein Atte�t darüber auszu�tellen, ob die bezüg-
lichen Kinder die Orts�hule bisher regelmäßig be�uht haben, und ob �on�t
keine Bedenken gegen die Aus�chulung �eitens des Orts�hulvor�tandes oder
der Lokal-Schulin�pektiondes Heimatsortes geltend gemacht werden.
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. Die Anmeldung der Kinder zur Aufnahme in die neu erwählte Schule ift
�odann bei dem dortigen Lokal-Schul-Jn�pektor �hriftli<h oder zu Protokoll
unter Vorlegung des unter Nr. 1 erwähnten Atte�tes zu bewirken.

. Die Ent�cheidung darüber, ob die angemeldeten Kinder in die neu gewählte
Schule aufgenommen werden �ollen, trifft der Schulvor�tand die�er Schule.

. Die Aufnahme darf nicht ge�tattet werden,wenn

a. fein hinreichender Raum in dem Schulzimmerder neu gewählten Schule
vorhanden i�t, wobei als Regel gilt, daß für jedes Schulkind 6 Quadrat-
Fuß Raum zu rechnen �ind; wenn

b. die Zahl der hier die Schule re�p. die Kla��e be�uhenden Schulkinder
bereits 80 oder mehr beträgt.

'

c. Es muß aber auch abge�ehen hiervon, erwartet werden, daß der Schul-
vor�tand die Ein�chulung ablehnen werde, wenn in dem sub Nr. 1 ge-
dachten Atte�te bezeugt i�t, daß die angemeldeten Kinder bisher die Orts-
hule unregelmäßig be�ucht haben, da in die�em Falle ein regelmäßiger

Suibe�uchder entfernteren Schule von vornherein niht erwartet wer-

en kann.

d. Gleicherwei�e wird bei Prüfung eines Antrages auf Aus�hulung der

Schulvor�tand des Heimatsortes nicht unterla��en dürfen, in Erwägung
zu nehmen, ob auh die Weite oder die Unweg�amkeit des Schulganges
in gewi��en Jahreszeiten einen unregelmäßigen Schulbe�uch �eitens der

Kinder, deren Um�chulung gewün�cht wird, erwarten läßt, und daraus
eventl. einen Grund für die Ver�agung des Atte�tes (ad 1) zu entnehmen.

. Die Um�chulung darf niemals mitten in einem Seme�ter erfolgen, �ondern i�t
nur beim Beginn der Sommer- und Winter�chule zulä��ig.

. Wird ein Kind nah Prüfung aller Verhältni��e in eine andere Schule als

diejenige des Wohnortes aufgenommen, fo �tellt der bezüglihe Schulvor�tand
darüber eine Be�cheinigung aus, welche von den Eltern der Kinder, deren

Um�chulung erfolgen �oll, dem Schulvor�tande des Heimatsortes vorzulegen i�t.
Solange dies niht ge�chehen i�t, �ind die bezüglichen Kinder als noh der

Orts�hule angehörig zu betrachten, und die Eltern der�elben �ind eben�owohl
zur Zahlung des Schulgeldes an den Ortslehrer verpflichtet, als �ie auh
wegen etwaiger Schulver�äumni��e ihrer Kinder in die vor�chri�tsmäßigen
Strafen zu nehmen �ind.

. Die Schulver�äumni��e der ga�twei�e in eine Schule aufgenommenen Kinder

�ind von dem Schulvor�tande an die Polizeibehörde desjenigen Ortes zur
weiteren Verfolgung regelmäßig einzu�enden, in welchem die Eltern der Kinder

ihren Wohn�iß haben.
. Sollte �ih ergeben, daß die in eine auswärtige Schule aufgenommenen Kinder

die Schul�tunden unregelmäßig be�uchen, �o wird erwartet, daß der Schul-
vor�tand der Ga�t�hule die Erlaubnis zum weiteren Be�uch der Schule zurü>-
ziehen werde.

. Das Schulgeld wird an denjenigen Lehrer entrichtet, de��en Schule ein Kind
be�ucht.
Daa Väter ausge�chulter Kinder verbundenbleiben, zu allenShulla�ten
des Schulbezirks, dem �ie angehören, beizutragen,�o i�t bei Beme��ung der

Raumbverhältni��e der Schullokalitäten bei etwa nötig werdendenNeu- oder

Umbauten der Schulhäu�er �tets auf die Ge�amtzahl der in einem Schul-
bezirk vorhandenen �chulpflichtigenKinderRück�ichtzu nehmen,da die Eltern
für den Fall, daß ihre Kinder in die Orts�hule wieder zurü>ehren, für die-

�elben auh den exforderlihen Play bean�pruchenkönnen.
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B. Verordnungen zur Förderung des regelmäßigenSchulbe�uchs.
1. Verordnung der Kgl. Reg. zu Königsberg v. 3. September 1878, betreffend

die Verfolgung ungerechtfertigter Schulver�äumni��e.
IL. Verfahren behufs Ein�chulung der �hulp�lihtigen Kinder.

A. Auf dem Lande.

8 1. Späte�tens 14 Tage vor O�tern und Michaelis als den zur Aufnahme
von Schülern be�timmten Terminen haben die Gemeinde- bez. Gutsvor�teher dem

Lehrer, bei mehrkla��igen Schulen dem er�ten oder Hauptlehrer derjenigen Schule,
bei welcher die betreffende Ort�chaft einge�chult i�, eine Li�te aller im Orte vor-

handenen Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, mit Angabe des Geburtsjahres
und Geburtstages der Kinder, der Konfe��ion und der Namen der Eltern, Pfleger
oder Dien�therren zukommen zu la��en, welche Li�te mit einer Be�cheinigung über
die Voll�tändigkeit des Verzeichni��es zu ver�ehen i�t. Die�e Schürer «Stammli�te{�t na< dem nachfolgenden Formular A aufzu�tellen und dabei in der Spalte

*

„Bemerkungen“’zutre�fendenfalls anzugeben, daß das Kind Privatunterricht erhält,
oder welche andere öffentliche oder Privat�chule es be�ucht.
Jn gleicher Form i� dem Lehrer von den Gemeinde- und Gutsvor�tänden
Mitteilung zu machen, wenn in der Zwi�chenzeit von einem Aufnahmetermin zum
andern infolge von Zuzug Kinder in �chulpflihtigem Alter in den Schulbezirk ein-

treten, oder wenn �olhe Kinder den Schulbezirk verla��en oder Privatunterricht
erhalten oder eine andere öffentliche oder eine Privat�chule be�uchen.

8 2. Jn die Schüler-Stammli�te �ind nicht allein diejenigen Kinder aufzu-
nehmen, welche zur Zeit der Auf�tellung der Li�te das �ech�te Lebensjahr vollendet

haben, �ondern auch diejenigen, welche in den auf den Monat des Aufnahmetermins
folgenden drei Monaten ihr �ech�tes Lebensjahr vollenden.

8 3. Sofern die Kinder aus einem Gemeinde- oder Gutsbezirke zu ver�chie-
denen Schulen gehören, �ind zwei oder mehrere Schüler -Stammli�ten au�zu�tellen
und den betre��enden Lehrern oder er�ten Lehrern einzureichen, deren jede aber
nur die jeder einzelnen Schule überwie�enen �hulpflichtigen Kinderaufführen darf.
‘ 8 4. Gehen die�e Schüler -Stammli�ten bei dem Lehrer niht rechtzeitig ein,
�o hat der�elbe dem Lokal�chulin�pektor hiervon �ofort Anzeige zu machen, welcher
�einer�eits verpflichtet i�t, ohne Verzug bei dem Kreislandrat als Vor�izendem des

Kreisgaus�chu��es die erforderlichen Anträge zu �tellen, damit der �äumige Gemeinde-
oder Gutsvor�tand zux Erfüllung �einer P�liht angehalten werde.

8 5, Die Gemeinde- und die Gutsvor�teher find verpflichtet, bei Aufnahme
der in das �chulpflichtige Alter tretenden Kinder in die Schüler-Stammli�te den
Eltern und Pflegern der�elben zu eröffnen, daß die Kinder mit dem näch�ten Auf-
nahmeterminedie Schule zu be�uchen hätten.

8 6. Aufgrund der Schüler - Stammli�te und der Ergänzungen der�elben
hat der Lehrer demnäch�tein Schülerverzeichnis nah dem nachfolgenden Formular
B aufzu�tellen, in welches die erweisli<h Privatunterrriht erhaltenden oder eine
andere öffentlihe oder Privat�chule be�uchenden Kinder niht aufzunehmen �ind.

B. Jn den kleineren Städten.

8 7, Jn denjenigen Städten, deren Einwohnerzahl 5000 nicht über�teigt,
finden die 88 1 bis 6 mit folgenden Modifikationen Anwendung.

Die von dem Magi�trate aufzu�tellende Schüler�tammli�te i�t zunäch�t der

Stadt�chuldeputation zu übergeben, welche aus der�elben diejenigen�hulpflihtigen
Kinder aus�cheidet, welhedur Privatunterricht oder auf einer Schulemit höheren
Unterrichtszielen ausgebildet werden, oder erweisli<h zum Be�uch einer öffentlichen
Schule unfähig �ind.

o

Etwaige Zweifel hierüber �ind dur ent�prehende Aufforderungenan die

Eltern, Pfleger oder Vormünder aufzuklären.
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ft (Dieal�o berihtigte Schüler-Stammli�te i�t dem er�ten oder Hauptlehrer zu=
zu�tellen. |

Sofern zwei oder mehrere Volks�chulen �ih in der Stadt befinden, hat die

Stadt�chuldeputation die neu eintretenden Schüler den betreffenden Schulen zu
überwei�en und �ett die Eltern, Pfleger oder Vormünder der Kinder von der

Überwei�ung in Kenntnis. Jn die�em Falle i�t für jede Schule eine be�ondere
Stammli�te aufzu�tellen.

C. Jn den größeren Städten.

$ 8. Jn den Städten über 5000 Einwohner erläßt die Stadt�huldeputation
¡�päte�tens bis zum 15. Februar und am 15. Augu�t jedes Jahres in ortsüblicher
Wei�e eine Bekanntmachungan die Eltern, Pfleger und Vormünder �hulpflihtiger,
aber noh niht einge�chulter Kinder, in welcher die�elben zur Vermeidung zwangs-
wei�er Ein�chulung der Kinder aufgefordert werden, die�elben bei dem er�ten oder

Hauptlehrer der ihrer Wohnung zunäch�t belegenen Schule bis zu einem darin zu
bezeihnenden Termine anzumelden. Hierzu 1i� das nachfolgendeFormular C zu
verwenden.

8 9, Der er�te oder Hauptlehrer hat nah Ablauf der Anmeldefri�t ein

Schülerverzeihnis, welhes �ämtlihe Schüler mit Ein�chluß der be�onders zu
bezeichnenden neu aufgenommenen enthält, na<h dem nachfolgenden Formulare B

aufzu�tellen und das�elbe ohne Verzug der Stadt�chuldeputation einzureichen.
Sind die Anmeldungen für eine Schule �o zahlreich, daß die angemeldeten

Schüler niht �ämtlih in der betreffenden Schule Aufnahme finden können, �o
�ind die Schüler, welchen keine Aufnahme hat gewährt werden können, in eine

n Tf
Li�te einzutragen, welche gleichzeitig der Stadt�huldeputation einzu-

reichen i�t.
Die lettere überwei�t die�e Schüler demnäch�t einer anderen Schule in mög-

lih�ter Nähe der Wohnung der Eltern durch die nah dem Formular D aufge�tellte
Überwei�ungsli�te, nah welcher das Schülerverzeihnis von dem Hauptlehrer zu
berichtigen i}, und benachrichtigt die Eltern, Pfleger oder Vormünder von der
bewirkten Ein�chulung dur<h eine na<h dem nachfolgenden Formular E gefaßte
Benachrichtigung.

8 10. Bis zum 1. April und 1. Oktober jeden Fahres hat die zu�tändige
Polizeibehörde der Stadt�huldeputation ein Verzeichnis derjenigen Kinder zu
über�enden, welche in dem betre��enden Schuljahre vom 1. Januar bis 30. Juni
und vom 1. Juli bis zum 31. Dezember das �e<�te Lebensjahr vollenden, �owie
derjenigen Kinder, welche in �hulpflihtigem Alter neu angezogen �ind.

8 11. Seitens der Stadt�chuldeputation werden die�e Li�ten mit den von den

Hauptlehrern eingereichtenVerzeichni��enverglichen. Findet �ich hierbei, daß Kinder
in �hulpflihtigem Alter no< nicht einge�chult �ind, �o werden die Eltern, Pfleger
oder Vormünder durch ein nah dem nachfolgenden Formular F abzufa��endes
Schreiben aufgefordext, binnen 14 Tagen nachzuwei�en, daß das Kind einer Schule
zugeführt �ei, oder aus welhen Gründen das�elbe einer Schule niht übergeben
werden könne.

Wird die�er Nachweis nicht geführt, �o überwei�t die Stadt�chuldeputation die

einzu�hulenden Kinder mit der nah dem nachfolgendenFormular D anzufertigenden
Überwei�ung einer der Volks�hulen der Stadt. :

Aufgrund die�er Überwei�ung werden die betreffendenKinder in das Schüler-
Verzeichnis aufgenommen und als einge�chult ange�ehen. _

Gleichzeitig werden die Eltern, Pfleger oder Vormünder mittels des nah
dem nachfolgendenFormular & abzufa��enden Schreibens von der erfolgten Ein-

hulung in Kenntnis ge�ezt und au�gefordert, das Kind der bezeichnetenSchule
zuzuführen.
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8 12, Am 1. jeden Monats hat die Polizeibehörde der Stadt�huldeputation
ein Verzeichnis derjenigen Kinder in �chulpflihtigem Alter zuzu�tellen, welche im

Laufe des vergangenen Monats aus dem Stadtbezirke abgezogen �ind.
Die Stadt�chuldeputation hat den Hauptlehrern jeder Volks�chule, aus welcher

dur< Abzug Schüler ausge�chieden �ind, auszugswei�e Ab�chriften die�es Verzeih-
ni��es zuzu�tellen, wonah das Schülerverzeichnis zu berichtigen i�t.

8 13. Die er�ten oder Hauptlehrer �ind verpflichtet, jeden der in ihre Schule
aufgenommenen oder der�elben überwie�enen Schüler �o lange im Schülerverzeich-
ni��e zu führen, bis der Abzugdes�elben aus dem Stadtbezirke auf vor�tehende Art

fe�tge�tellt, der Tod oder die Unfähigkeit des�elben zu fernerem Schulbe�uch in zu-
verlä��iger Wei�e kon�tatiert, die regelmäßige Entla��ung des Kindes erfolgt, oder

endlih eine Um�chulung nachgewie�en i�t.
8 14. Die er�ten oder Hauptlehrer der Volks�hulen und die Rektoren und

Dirigenten von Mittel- oder �olchen Schulen, deren Unterrichtsziele über die der

Volkschule hinausgehen, dürfen keinen früheren Schüler einer Volkshule der�elben.
Stadt ohne Vorlegung des na<h dem nachfolgenden Formular Fl aufzu�tellenden
Entla��ungs�cheines aufnehmen und werden verpflichtet, dem neu aufgenommenen
Schüler nah Aufnahme in das Schülerverzeichnis einen Aufnahme�chein nah dem

nachfolgenden Formular JT zu erteilen. Er�t nah Vorlegung die�es Au�nahme-

eE i�t der Schüler in dem Schülerverzeichnisder Schule, die er verla��en hat,
zu lö�chen.

Von jeder Um�chulung i�t der Stadt�huldeputation von den er�ten oder Haupt=
lehrern bez. Dirigenten beider beteiligten Schulen Anzeige zu machen.

8 15. Denjenigen Städten mit mehr als 5000 Einwohnern, deren Verhält=
ni��e und Einrichtungen es ge�tatten, bleibt es unter un�erer Zu�timmung über=

la��en, inbetre�} der Ein�chulung der �chulpflichtigen Kinder das in $ 7 bezeichnete
Vexfahren zu beobachten.

IT. Verfolgung ungere<htfertigter Shulver�aumnif��e.

$ 16. Aufgrund des Schülerverzeichni��es hat jeder Lehrer eine Ab�enten-=
li�te nah dem nachfolgenden Formular K aufzu�tellen, in welcherdie Ver�äumnis
cines halben Schultages dur< einen von re<ts nach links gezogenen �hrägen
Strich und die Ver�äumnis eines ganzen Scultages durch ein Kreuz bezeichnet
wird, während bei einem dur< Krankheit veranlaßtenAusbleiben ein lateini�ches K,
bei dem Vorhanden�ein �on�tiger für zureihend erahteter Ent�huldigungsgründe
ein lateini�hes E und in Fällen der Beurlaubung zum Zwe> der Teilnahme an.

dem von den Gei�tlichen der betre��enden Konfe��ion erteilten Religionsunterrichte
ein lateini�hes C einzutragen i�t.

$ 17. Bei der Verzeihnung der Schulver�äumni��e gilt der Vormittags=-
unterricht wie der Nahmittagsunterricht für je einen halben Tag. Findet aber

an einem Tage nur Vormittagsunterricht �tatt, �o gilt das Wegbleiben aus dem=-

�elben für die Ver�äumnis eines ganzen Schultages.
Wenn Halbtags�chulen eingerichtet �ind, �o gilt die jeder Abteilung zugewie�ene

Zeit als ganzer Schultag.
Die gleicheRegel i� in den Fällen anzuwenden, wo ein be�onderer Unter-

riht für Hütekindereingerichtet i�, �o daß die Ver�äumnis der für den Unterricht:
der Hütelinderbe�timmten Stunden als Ver�äumnis eines ganzen Schultages ge=
rehnet wird.9

8 18. Jn dringenden Fällen i� der Lehrer auh dann, wenn die Schule �i
am Wohnorte des Lokal�chulin�pektorsbefindet, ermächtigt, einzelne Schüler wegen
be�onderer Hinderni��e bis zu zwei Schultagen zu beurlauben, wenn Um�tände
vorliegen, welche es nicht ge�tatten, den Urlaub bei dem Lokal�chulin�pektornah-
zu�uchen.
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Jm übrigen behält es bei den Be�timmungen des $ 3 der Schulordnung
�ein Bewenden, mit der Maßgabe, daß unter dem Pfarrer der Lokal�chulin�pektor
zu ver�tehen i�t, und daß in den Städten an die Stelle des Schulvor�tandes die

Stadt�chuldeputation tritt.

8 19. Schriftliche Nachrichten und Auswei�e, welhe Schulver�äumni��e zu
rechtfertigen, oder Anträge, welche die�elben fuent�chuldigen be�timmt �ind, werden
von dem Lehrer als Beläge ge�ammelt und aufbewahrt.

Über mündli<h angebrachte Anträge und Ent�chuldigungen i� eben�o wie
über die notori�chen That�achen oder Ereigni��e, welhe den Schulbe�uch verhindert
haben, von dem Lehrer ein kurzer Vermerk in die Ab�entenli�te einzutragen.

$ 20. AmEnde jeder Woche hat der Lehrer eine Schulver�äumnisli�te nah
dem nachfolgenden Formular (Formular L.) für die verflo��ene Woche aufgrund.

“

der Ab�entenli�te aufzu�tellen, in welcher alle Ver�äumni��e mit Ein�chluß der von

dem Lehrer als gerechtfertigt oder ent�huldigt ange�ehenen mit Angabe des Ent-

�huldigungs- oder Beurlaubungsgrundes und unter Bezeihnung der Nummer der
etwa dazu gehörigen Beläge aufzuführen �ind. Nur die Schulver�äumni��e der

noch niht 6 Jahre alten Kinder �ind wegzula��en.
Auf der Li�te hat der Lehrer die Richtigkeit der in der�elben gemahten An-

gaben amtlih zu ver�ichern.
Gehören mehrere Gemeinden oder Gutsbezirke zu einer Schule, �o hat der

Lehrer für jeden Ort, bezw. für die aus dem�elben der Schule überwie�enen Kinder
eine be�ondere Ver�äumnisli�te anzufertigen.

$ 21. Am Montage der näch�tfolgenden Woche hat der Lehrer die Schul-

ver�äumnisli�te dem Schulvor�tande zu Händen des Lokal�hulin�pektors, in den

Städten der Schuldeputation zu überreichen und das Datum der Einreichung, die

Zahl der in der�elben aufgeführten Schüler und die Ge�amtzahl der ver�äumten
Tage, wie die Anzahl der beigefügten Beläge in die nah dem nachfolgenden

Formular
N anzulegende JFahres-Nachwei�ung der Schul-Ver�äumnis-Li�ten ein=

zutragen./

Sind überhaupt keine Ver�äumni��e vorgekommen, �o i�t eine Vakatanzeige
einzureichen.

$ 22. Die Herren Lokal�chulin�pektoren und die mit den Revi�ionen der

Schulen beauftragten Mitglieder der Stadt�chuldeputationen, �owie die Herren
Kreis�chulin�pektoren hab-n die richtige Auf�tellung und pünktlicheEin�endung der

Ver�äumnisli�ten auf das �orgfältig�ie zu überwachen und in geeigneten Fällen
Remedur oder ent�prehende Belehrung eintreten zu la��en, wiederholte Ver-

zögerungen aber und Fälle, in denen erweisli<h unrichtige Angaben in die Ver-

�äumnisli�te aufgenommen �ind, zur Kenntnis der zu�tändigen KöniglichenRegierung
u bringen.°

8 33. Die Schulvor�tände bezw. die Stadt�chuldeputationen haben die Eltern,
Pfleger oder Dien�therren der in der Ver�äumnisli�te aufgeführten Kinder, deren

Ver�äumni��e nah den Angaben des Lehrers nicht bereits als ent�chuldigt ange

�ehen werden können, zu einem Tage im Laufe der Woche zur Angabeder Ent=

huldigungsgründe mit der Verwarnung vorzuladen, daß imfalle ihres Aus-
bleibens angenommen werde, �ie hätten zur Sachenichts anzuführen.

,
Die Vorladungen erfolgen dur< den Lehrer im Namen des Schulvor�tandes.

bezw. der Schuldeputation nah dem nahfolgendenFormular M für denTerminstag
der Woche. Sie �ind gleichzeitig mit der Auf�tellung der Ver�äumnisli�ten ($ 20)
auszufertigen und am folgenden Montag ($ 21) dur< in der Nähe der Vorzu-
ladenden wohnende zuverlä��ige Schulkinderden�elben zuzu�tellen.

Terminstag und Stunde, �owie die Per�on desjenigen, welher die Ent-

huldigungsgründe entgegenzunehmenhat, �ind von dem Schulvor�tande bezw.der

Stadt�chuldeputationein für allemalzu be�timmen und vor dem Beginn jedes,
Schulhalbjahrs in ortsübliher Wei�e bekannt zu machen.
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Es bleibt den Schulvor�tänden bezw. Stadt�chuldeputationen überla��en, mit

die�en Verhandlungen den Lokal�chulin�pektor oder einzelne ihrer andern Mitglieder
zu beauftragen. Von die�er Befugnis wird in der Regel überall da, wo mehrere
Gemeinde- bezw. Gutsbezirke die Schulgemeinde bilden, Gebrau<h zu machen �ein
und zwar mit der Maßgabe, daß dem Lokal�chulin�pektor die Verhandlungen für
Teinen Wohnort, den dem Schulvor�tande angehörigen Gemeinde- bezw. Guts-

vor�tehern aber die Verhandlungen für die andern Ort�chaften zufallen.
|

Jn der Stadt Königsberg können mit den Verhandlungen die Hauptlehrer
der einzelnen Schulen beauftragt werden.

8 24. Jn dem Falle, wo es �i<h um die Rüge der er�ten unent�huldigten
Schulver�äumnis handelt, kann die vorge�chriebene Vorladung und Verwarnung
durch eine ent�prechende �chriftlihe, gegen Empfangs�chein zuzu�tellende Mahnung
nach dem nachfolgenden Formular 0 er�eßt werden.

8 25. Er�cheinen die vorgeladenen Eltern, Pfleger oder Dien�therren nicht,
oder können die von den�elben vorgebrahten Ent�chuldigungsgründe nicht als ge-
aügend anerkannt werden, �o werden gegen diejenigen, welche die betreffenden
Kinder zur Schule zu �hi>en verpflichtet �ind, Ver�äumnis�trafen nah Maßgabe
des 8 4 der Schulordnung in Antrag gebracht.

Dem Erme��en der Schulvor�tände und Stadt�chuldeputationen i� es über-

la��en, nachdem die wiederholte Anwendung geringerex Strafen �ich als unwirk�am
erwie�en hat, höhere Strafen in Antrag zu bringen. Hierbei wird im allgemeinen
als Regel fe�tzuhalten �ein, daß die höhere Strafe niht zur Anwendung kommt,
wenn �eit der Beitreibung bezw. Verbüßung der legten Strafe eine den Um�tänden
nach erheblicheZeit, etwa ein Jahr vergangen i�t, ohne daß ungerechtfertigte Schul-
ver�äumni��e zu rügen gewe�en �ind.

8 26. Die Strafanträge werden in die dazu be�timmte Kolonne 12 der Li�te
eingetragen, und es werden die beiden Exemplare der Li�te nah ent�prehender
Ausfüllung der Kolonne 13 und na< Ausfüllung und Vollziehung des Antrages
�päte�tens am leßten Tage der auf die Ver�äumni��e folgenden Woche der Orts-

‘polizeibehörde zur weiteren Veranla��ung einge�endet.
8 27. Die zur vorläufigen Straffe�t�eßung befugten Beamten oder Behörden

haben na< Prüfung der Anträge die Strafen nah den Be�timmungen des Ge�eßes
vom 14. Mai 1852 bezw. des die Ausführung die�es Ge�etzes betreffendenRegle-
ments vom 30. September 1852 fe�tzu�eßzen bezw. beizutreiben.

Wird in einzelnen Fällen den Anträgen keine Folge gegeben, oder das be-

antragte Strafmaß herabge�etzt, �o i�t die beantragende Behörde hiervon �ogleich
zu benachrichtigen, damit die�elbe in geeigneten Fällen in den Stand ge�etzt wird,
bei der vorge�egten Behörde Be�chwerde zu führen.

8 28. Die eingezogenenStrafen �ind an die Orts�chulka��en in läng�tens acht
Wochen vom Eingange des Strafantrages, de��en Kolonne 14 und folgende ent-

�prechend auszufüllen �ind, mit dem Duplikat des Antrages abzuführen.
8 29, In denjenigenFällen, in welchenauf gerichtlicheEnt�cheidung provociert

ift, liegt es der Behörde, welche den Strafantrag ge�tellt hat, ob, event. durh
Requi�ition des betreffenden Gerichtes den Ab�chluß der Sache fe�tzu�tellen und die

Abführung der erkannten und beigetriebenen Strafe zu erwirken.

$ 30. Bei Volks�chulen mit zwei oder mehreren Kla��en findendie in der

vor�tehenden Verordnung hin�ichtli<h des Lehrers getroffenen Be�timmungenauf
den er�ten oder HauptlehrerAnwendung, mit Aus�hluß der Be�timmung über die

Führung der Ab�entenli�ten, welche für jede Kla��e be�onders von dem betreffenden
Lehrer zu führen i�t. ‘

8 31. Die Ko�ten, welche aus der Verwendung der in den vor�tehenden Be-

�timmungen bezeichnetenFormulare erwach�en, werden von den Orts�chulka��en bez.
Kämmereika��en be�tritten.
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(1. Seite.) FormularA.

Stammli�te der �chulpflichtigenKinder zu R

{Für da3 Land.)
Jh be�cheinige hierdur<, daß außer den in der nach�tehenden Li�te aufgeführten Kindern

keine �chulpflichtigen Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren in . . . . vorhanden �ind.
e den M

Der Gemeinde- (Guts-) Vor�teher.

{Für die kleineren Städte.)
Wir be�cheinigenhierdur<, daß außer den in der nach�tehenden Li�te aufgeführten

Kindern keine �hulp�lihtigen Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahrenin .......

- vorhanden �ind, welche den Volks�chulen zuzuführen find.
R den .. en...

Der Magi�trat.
(2. und 3. Seite.)

1. 2 3. 1[4. 5, 6. 7.

8 Geburt
Z| Vor- und Zunamen Z| Vor- und Zunamen Vor-

amen Be-
S der e = �owie Stand der Pflegermerfungen.

É��culpflichtigenKinder.| ÈS/Z| Stand der Eltern.

|

Dien�therren 2c.
3

A) -

e

{1. Seite.) Formular B.

Schüler-Verzeichnisder Volks�chule zu

(2. und 3. Seite.)

L, 2. 3. 4. 5 6. 7.

Alter der
.

: Vor- und Zunamen
S| Vor- und Zunamen E 2 StabundWontStand und WohnortBe-

#| der der Shule [S| � (Wohnung) ee (Wohnung) merkungen.
=| überwie�enen Kinder. |A R 2 = Eltern

der Pfleger, Dien�t-

S Gt È
*

herren 2c.

Formular C.

Bekanntmachung.
Allen Eltecn, Pflegern und Vormündern �chulp�lichtiger, aber no< nicht einge�hulter

Kinder bringen wir hierdur< in Erinnerung, daß die Schulpflichtmit dem�e<�ten Leben3jahre
beginnt, und daß die Unterla��ung der rehtzeitigen Ein�chulung eines Kindes die ge�eßlichen
Zwangsmaßregeln zur Folge hat.
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Zugleich fordern wir
hierdurchauf, die �hulp�lihtigen Kinder, welche in dem Halbjahre

vom bis ._. thr �eh�tes Lebensjahr vollenden,alsbald, jeden-
falls abervor dem am . . ten . erfolgenden Schluß der Schulen bei der ihrer
Wohnung zunäch�tgelegenen Schule und zwar bei demHauptlehrer der�elbenaußerhalb der

Schul�tunden in den dur< be�ondern Aushang im Schulhau�e be�timmten Amts�tunden
anzumelden.

d. . den . . ten

Die Stadt-Shul-Deputation.
Formular D.

Benachrichtigungfür den Hauptlehrer der �tädti�hen Volls�hule .

D... .. . Sohn —

Tochtere geboren den . . ten

bevormundetvon . . . _. in Pflege . . wohnhaft
. i�t Jhrer Schule vom . n ab überwie�enworden

und i�t in das
$ Schüler-Bergeihnisaufzunehmen.

. den . . ten .

Die Stadt-Schul-Deputation.
(Erforderlichenfallesi�t der Benachrichtigungdie Form einer den Rubriken des Schüler-

Verzeichni��esent�prechenden Li�te zu geben, in welhem Falle zu �agen wäre:
Die in der um�tehenden Li�te aufgeführten hulpflihtigen Kinder �ind Jhrer Schule

vom .

.

ten . . . ab überwie�en worden, und �ind die�elben in das Schüler-

Verzeichnisaufzunehmen... . den . . ten ..

Die Stadt-Schul- Deputation.)
Formular E.

Da der Anmeldung d . . (Namen des Kindes) . . bei der . . . (näher zu
bezeihnenden) Volks�hule wegen Überfüllung der�elben keine Folge hat gegeben werden

Tönnen, haben wir das vorbezeihnete �hulp�lihtige Kind der unter der Leitung des Haupt-
lehrers . . (Namen) . . �tehenden . . (näher zu bezeichnenden) . . Volfs�chule
vom. . ten... .,

q
erwie�en.

Wir fordern Sie auf, d . . (Namen) . die�er Schule zuzuführen,mit dem Be-

merken, daß das �chulp�lihtige Kind von dem vorgedachten Zeitpunkt in dem Schüler-
Verzeichnis die�er Schule ge�ührt wird, und daß bei dem Ausbleiben des�elben die ge�eglichen

Schulver�äumnis�trafenwerden verhängtwerden.
den . . ten .

An Die Stadt-Schul- Deputation.

Die Benachrichtigungder Stadt-Schul-Deputationüber die Ein�chulung d . . .

in die . . . . . Volks�hule habe ih erhalten.e. den. . ten ‘ N. N.

Formular F.

Nachdem die Ein�icht der SchülerVerzeichni��e ergeben hat, daß Sie Jhee . ,

—

Sohn — Tochter
—

Pflege�ohn— Mündel . . (Namen) . . geborenam . , ten

.- . einer Shule niht zugeführt haben, fordern wir Sie auf, uns binnen 14 Tagen
nachzuwei�en,daß das vorbezeichnete�chulpflichtigeKind einer Schule zugeführt worden ift,
oder aus welhen Gründen das�elbe einer Schule niht übergeben werden kann.

Sollte binnen der vorbezeichnetenFri�t der eine oder der andere Nachweisniht er=

bracht �ein, haben Sie zu gewärtigen,daß wir das vorbezeihnete Kind einer von uns aus

uwählendenBolfs�chuleüberwei�en,
. . den. , ten

An Die Stadt-Schul-Deputation.
den

Die Aufforderung zur Ein�hulung d . … . . . , habe i< empfangen.
e den. n. N. N
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Formular C.

Nachdem Sie un�erer Aufforderung, uns den Nachweis zu führen, daß d .

geboren den . . ten - „ einer Schule zugeführt �ei, oder aus welchen
Gründen das vorbezeichnetehulpflictigeKind einer Schuleniht übergeben werden könne,

tnbeactetgela��en haben, benahrihtigen wir Sie

nder
wir das�elbe der unter der Leitung

(Namen des Hauptlehrers) . �teh den . . Volks�chule zugewie�en haben,
und daß das�elbe vom . , ten .. . . ab in dem Schülerverzeichnisdie�er
Squle geführt wird.

Wir fordern Sie auf, d . . nunmehr die�er Schule zuzuführen, mit der
Verwarnung, daß imfalle des Ausbleibensdes Kindes die ge�eßlihen Schulver�äumnis-
trafen verhängtwerden.- . den. , ten ..

An Die Stadt-Schul- Deputation.
d a

Die
Venachrihtigungder Stadt

- Schul - Deputationüber die erfolgte Ein�chulung
. indie . habeiherhalten.. den . . ten . N. N.

Formular U.

Zeugnis behufs der Anmeldungdes Eintrittes in eine andere Schule.
D , . (Name des Kindes) . . geboren . . . . be�uhte die . . . (zu

bezeihnende)Volk3hule vom .….. bis... . Das Verhalten war -

und der Fleiß .

Der Schüler wird aufgrund die�es Atte�tes noh niht in dem Schüler-Verzeichnis
der vorbezeihneten Schule ge�trichen, �ondern er�t dann, wenn die Aufnahme in eine andere

Squle nachgewie�eni�t. den . . ten

Hauptlehrer
der... . . . Volks�hule.

Formular IT.

D . . , (Namen des Kindes) . welche . bi3her na< dem vorgelegten
Zeugnis die .

(näherzu bezeichnende)

.

. Schulebe�uchthat, i�t na< erfolgter
Anmeldungvom in die . Schule aufgenommen. ten .

und in das
# Schüler-Vergeichniseingetragen.- ten .

‘UateciGriftdesHauptlehrers,Rektors‘oderDirigenten.)

Formular K.

Ab�ententenli�te der
Schulezufür die Woche.von . bis

1j 2] 3 | 4 |] 5. | 6. 7.

2 SL Vor- |Geburts- <l |f
R a - A “I D
[2E |. Bu-f tag Monat ¿SSE

Z1O!® �namen E SES PE
Ss | E EISE

=< $ der | EES IE
SLR Kinder. | | | OISE |S
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FormularL
Schulver�äumnisli�te für die Shule u...

für die Woche vom . . . . bis

Die Zahl der Schulkinder beträgt . . . Zahl der Schultage . . . Zahl der

Ver�äumnistage . . . Prozent�ay des Schulbe�u<hs im ganzen e

Jh be�cheinige hierdur<h amtli<h die rihtige und ordnungsmäßige Führung der Ab-

�entenli�te für die vor�tehend bemerkte Zeit und die genaue Ausfertigung der um�tehenden
Schulver�äumnisli�te nah der Ab�entenli�te.

e den. . ten... N. _N.,Lehrer.

Strafantrag
des Schulvor�tandes (der Stadt-Schul-Deputation) wegen der Schulver�äumni��e in der

.. . Squle für die Woche vom . .. bis .. aus dem Bezirk
Wir be�cheinigen hiecmit, daß die in Kol. 10 Nr. . . . der um�tehenden Li�te auf-

ge�ührten Eltern, Pfleger oder Dien�therren die Schulver�äumni��e der aufgeführten Kinder

ausreichend zu ent�huldigen niht vermocht haben, bez. auf Vorladung niht er�chienen �ind
und beantragen deren Be�trafung aufgrund des $ 4 der Schulordnung vom 11. Dezember
1845 und die�er Li�te, welche die Beweiskraft eines amtlihen Protokolls hat. Die Geld-

�trafen fließen in die Schulka��e, und er�uchen wir daher ergeben�t, die�elben an den Rendanten
LL nach erfolgter Beitreibung abzuführen. Jn dem beigefügten Duplikat er�uchen
wir ergeben�t, die Kol. 14 u. �. �einerzeit auszufüllen und das�elbe demnäch�t zu remittieren,
in den Fällen aber, in denen keine Strafe fe�tge�ezt werden �ollte, uns �o�ort davon bet

Angabe der Gründe Mitteilung zu machen.
e, den. . ten

Der Schulvor�tand (dieSchuldeputation).
An

d .

(2. und 3. Seite.)

1 3 [415]6]718]| 9 10 I] 12 113] 14 [55] 16

|

17 [18 [19

U
“ “e »_S >, = 2 =

v
E

2
2E IS S S5 2 2E Der |S] SIEBE e

8

[28 21

|

2) [2&2 1282|

|

Cdul- BET -lePR IEP
¿SIE 2 SIE/

|

(El Res ZEE |
vor RIESE E E le

2PEIEZEIE EluEA olle 3 51S] fand 224 SSBELals
12 S2 SSE 2e Z=aS be Sela 218 SEE 22 SE<2] |

BRIELLES ZIZER IE
be

(E22 ZEIT

E

SIRE

SZS ElElal allea 2e AE] antragt SSIS SSE 22S EEE
RRSla 2212/5 /5/2 BS 22 ._ S202 22 aB IE

a EB NR RIZ lgs SE y Z| Strafe BLE Am 2526fn

2127 SP afa�elSlu 5 [EA 285 SER (BIE 22a” Pe 2
SRI, S PIERER ZE Sg SIE u�. [E lS 2

ElulSE ZIERTE TEZE ESS 22 182 =
è

1219 SRE A2

SH
2 SS al DARS aPPOF RSE POSEE a Slc Zluglel È Ias

Formular M.

ETT

ATE

_D , . (Namendes Kindes) . i�t in der Woche vom . . . bis
mit einer ungerechtfectigtenShulver�äumnisvon . . Tagen eingetragen.

Etwaige Ent�chuldigungsgründe �ind �ofort �chriftlich oder am... n...

Uhr mündli<h bei dem . . . anzubringen. ‘

dn... Mm, (Unter�chriftdes Lehrers.)
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Formular N.

Nachwei�ung der Schulver�äumnisli�ten des Lehrers .

zu pro

N

Lau- Bezeichnung Datum Zahl der Zahl Be-
fende de3 der aufgeführtender ver�äumten
Nr. Zeitraums. Einreichung dec Li�te.| Schüler. Tage. merkungen.

Formular 0.

D . . (Namen des Kindes) . . hat in dec Woche vom . . bis . . die
Schule ohne zureichende Gründe während . . Schultage . . ver�äumt.

Sie werden Hhierdur<hermahnt, d . . �elben die Wohlthat eines geordneten Schul-
unterrihts niht zu entziehen und künftig für den regelmäßigen Be�u<h des Schulunterrichts3
zu �orgen, da Sie bei einer Ver�äumnis die ge�eßlihe Geld- oder im Unvermögensfalle-
Ha�t�tra�e zu gewärtigen haben.

dm. Mn,

Der Schulvor�tand (die Schuldeputation.)
An

Die Verwarnung wegen der Schulver�äumnis d . (Namen des Kindes) . in deur
Woche vom . . bis .. habe ih erhalten.

e den .. Mn... (Unter�chrift)

2, Vor�tehende Verordnung i�t dur< Verordnung der�. Reg. v. 21. Juni 1881

(Amtsbl. S. 166) mit Genehmigung des Herrn Min. d. g. A. dahin ergänzt
worden, daß:

1. die Shüler-Stammli�ten ($8 1—6 der Verord.) fernerhin nur einmal im

Jahre und zwar 14 Tage vor Michaeli in der vorge�chriebenen Wei�e
aufzu�tellen �ind. Dagegen �ind �päte�tens 14 Tage vor Ö�tern nah dem

für die Schüler-Stammli�ten gegebenen Formular A. Nachtragsli�ten von

den Gemeinde- und Gutsvor�tehern und den Magi�träten der kleineren
Städte aufzu�tellen und den Lehrern, er�ten oder Hauptlehrern zuzu�tellen,
nachdem die�e Li�ten an�telle der auf dem Formular A. befindlihen Be-

�cheinigung mit folgender Be�cheinigung ver�ehen worden �ind:
Jh be�cheinige (Wir be�cheinigen)hierdurch,daß außer den in der Schüler-
Stammli�te vom .. . . ten... . und in der vor�tehendenNachtrags-
li�te aufgeführten Kindern keine �hulpflichtigen Kinder in dem Altex von

6 bis 14 Jahren oder �olche Kinder, welche in den näh�ten 3 Monaten
das �e<�te Jahr vollenden, in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) vor-

handen �ind.
AE

, den....ten.........,

Der Gemeinde- (Guts-) Vor�teher.
(Der Magi�trat).



— 192 —

°

Jn die�e Nachtragsli�te find alle Kinder im Alter von 6—14 Jahren ein-

chließli< aufzunehmen, welche dur<h Zuzug �eit der Anfertigung der lebten
Schüler-Stammli�te in den Gemeinde- bezw. Gutsbezirk eingetreten �ind,
ferner diejenigen, welche in den lehten 3 Monaten ihr �ech�tes Lebensjahr
vollendet haben, �owie diejenigen, welche in den Monaten April, Mai und

Juni ihr �ech�tes Lebensjahr vollenden.
. pp.

3, Die Schulver�äumnisli�ten ($ 20 ff.) �ind fortan niht wöchentlich,�ondern
monatlich in der vorge�chriebenen Wei�e aufzu�tellen und am er�ten
Montage des folgenden Monats dem Schulvor�tande z. H. des Lokal�chul-
in�pektors, bezw. der Schuldeputation einzureichen, welche gemäß $ 23 der

Verordnung die Eltern, Pfleger oder Dien�therren der in der Schulver-
�äumnisli�te aufgeführten Kinder im Laufe der�elben Woche zur Angabe
der etwaigen Ent�chuldigungsgründe vorzuladen haben. Durch die�e Be-

�timmung leiden die Formulare L., M., O. in�ofern eine Abänderung, als
in der�elben �tatt der Worte „Woche von .… bis .....

“ der betr.
Monat zu �etzen i�t.

Z. Verordnung des Herrn Ober-Prä�identen von We�tpreußen, betreffend die

Förderung des regelmäßigen Schulbe�uchs in den Volks�hulen und die Verfolgung
ungerechtfertigter Schulver�äumni��e, v. der Reg. zu Marienwerder unterm 22. Dezbr.
1880 (Beilage zu Nr. 2 d. Amtsbl. pro 1881) und v. der Reg. zu Danzig unterm

3. Januar 1881 (Extra-Beilage zu Nr. 3 des Amtsbl. pro 1881) veröffentlicht.
I. Verfahren behufs Ein�chulung der �hulpflihtigen Kinder.

8 1. Alljährlich bis zum 15. März haben die Gemeinde- und Guts3vor�teher
die im Orte vorhandenen Kinder, welche das �e<�te Lebens3jahr vollendet haben
oder doch bis zum 30. Juni vollenden werden, in ein Verzeichnis (Formular A.)
einzutragen und dasfelbe dem Lehrer zu übergeben.

Sind die Kinder in Rücf�icht auf das Religionsbekenntnis oder aus �on�tigen
Gründen ver�chiedenen Schulen zu überwei�en, dann i�t für jede Schule ein be-

fonderes Verzeichnis aufzu�tellen.
Bei denjenigen Kindern, welche Privatunterricht erhalten, oder eine andere

öffenllihe Schule be�uchen, i�t dies in Spalte 7 zu vermerken.

Ju den er�ten 8 Tagen jedes Kalender - Quartals �ind die im verflo��enen
Vierteljahre im Alter von 6 bis 14 Jahren zu- oder weggezogenen Kinder (For-
mular A.) dem Lehrer namhaft zu machen.

Die Gemeinde- und Gutsvor�teher �ind verpflichtet, den Eltern und Pflegern
der in das Verzeichnis eingetragenen Kinder, welche niht �hon einer öffentlichen
Schule zugeführt�ind oder ent�prechenden Privatunterricht erhalten, bekannt zu

benh daß
die Kinder mit dem näch�ten Aufnahme-Termin die Schule zu be-

uchen haben.

._ 8 2. Aufgrunddie�er Verzeichni��e hat der Lehrer ein Schülerverzeichnis
(Formular B.) bei Beginn des Schuljahres aufzu�tellen. Die erweislih Privat:
unterricht erhaltendenoder eine andere öffentlihe Schule be�uhenden Kinder �ind
in das�elbe nicht aufzunehmen. Die in das Schülerverzeihnis eingetragenenKinder

find in dem�elben �o lange zu führen, bis ihr Abzug aus dem Schulbezirk ange-
meldet, der Tod oder die Unfähigkeitder�elben zum ferneren Schulbe�uch fe�tge�tellt,
die regelmäßige Entla��ung erfolgt, oder endlich eine Um�chulung nachgewie�eni�t.

8 3. Jn den Städten, �oweit niht für einzelne Städte mit Genehmigung
der Bezirksregierung ein be�onderes Verfahren eingeführt i�t, finden die 88 1 und

2 mit folgender Maßgabe Anwendung.
Die Stadt�chuldeputation übergiebt die Verzeichni��ean den er�ten Lehrer der

Volkschule, nachdem diejenigen Kinder zuvor ausge�chieden �ind, welche Privat-
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unterricht erhalten, eine andere öffentlihe Schule be�uchen, oder zum Be�uch der

Schule erweisli<h unfähig �ind.
Sind zwei oder mehrere niht nah der Konfe��ion getrennte Volks�chulen vors

handen, �o hat die Stadt�chuldeputation die Schülermittel�t be�onderen Verzeich-
ni��es den einzelnen Schulen zu überwei�en und die Eltern, Pfleger oder Vor-
münder (Formular C.) der Kinder hiervon in Kenntnis zu �ehen.

IL. Verfahren bei Fe�t�tellung und Verfolgung ungere<htfertigter
Squlver�äumnif�e.

8 4. Aufgrund des Schüler-Verzeichni��es hat jeder Lehrer bezw. er�te Lehrex
oder Hauptlehrer eine Ab�enten-Li�te (Formular D.) nah dem beigefügten For-

‘mulare aufzu�tellen, in welcher die Ver�äumnis eines halben Schultages durch
einen von rehts nah links gezogenen �hrägen Strich und die Ver�äumnis eines

ganzen Schultages dur< ein Kreuz bezeichnet wird, während bei einem durh
Krankheit veranlaßten Ausbleiben ein K., bei Beuxlaubungen ein B. einzutragen i�t.

Son�t angebrachte Ent�chuldigungsgründe �ind in der Spalte „Bemerkungen“
anzugeben.

_8 5. Bei der Verzeichnung der Schulver�äumni��e gilt der Vormittagsunter-
riht” wie der Nachmittagsunterricht für je einen halben Tag. Findet aber an

einem Tage nux Vormittagsunterricht �tatt, �o gilt das Wegbleiben aus dem�elben
für die Ver�äumnis eines ganzen Schultages.

Wenn Halbtags�chulen eingerichtet �ind, �o gilt die jeder Abteilung zugewie�ene
Heit als ganzer Schultag. Die gleiche Regel 1} in den Fällen anzuwenden, wo

ein be�onderer Unterricht für Hütekinder eingerichtet i�t, �o daß die Ver�äumnis
der für den Unterricht der Hütekinder be�timmten Stunden als Ver�äumnis eines

ganzen Schultages gere<hnet wird.

$ 6. Jn dringendenFällen i�t der Lehrer, bei mehrkla��igen der er�te oder

Hauptlehrer, ermächtigt, einzelne Schüler bis zu zwei Schultagen zu beurlauben,
wenn Um�tände vorliegen, welche es niht ge�tatten, den Urlaub bei dem Lokal-

Schulin�pektor nahzu�uchen.
8 7. Unmittelbar nah Ablauf eines jeden Monats hat der Lehrer eine Schul-

ver�äumnisli�te (Formular E) na<h dem anliegenden Formulax aufzu�tellen, in

welcher alle Ver�äumni��e des ver�lo��enen Monats unter Angabe der etwaigen
Ent�chuldigungsgründe aufzuführèn �ind.

Nur die Schulver�äumni��e der noh niht �e<s Jahre alten Kinder �ind weg-
ula��en.ô MsRückfälle �ind nur die be�traften Schulver�äumni��e des laufenden Schul-

jahres aufzuführen. : ‘ '

Bei mehrkla��igen Schulen �ind die Ver�äumnisli�ten für jede Kla��e von den

betreffenden Kla��enlehrern anzufertigen und dem er�ten oder Hauptlehrer zu

übergeben. '

Die Ver�äumnisli�ten �ind bis zum 3. jeden Monats an den Shulvor�tand
zu Händen des Lokal�chulin�pektors bezw. an die Schuldeputation abzuliefern, und

i�t dies in der Jahresnachwei�ung zu vermerken. (Formular F.) ‘

8 8. Die Schulvor�tände bezw. die Stadt�chuldeputationenhaben die Eltern,
Pfleger oder Dien�therren derjenigen �chulpflichtigenKinder, welcheohne Erlaubnis
des Lokal�chulin�pektors oder des Lehrers die Schule ver�äumt haben,zu einem

Termine in der er�ten Häl�te jeden Monats zur Angabe der Ent�huldigungsgründe
mit der Verwarnung vorzuladen, daß imfalle ihres Ausbleibens angenommen
werde, �ie hätten zur Sache nichts anzuführen.

Heit und Ort die�er Termine �ind von dem Schulvor�tande bezw. der Stadt-
chuldeputation für jeden Gemeinde- und Gutsbezirkein für allemal zu be�timmen
und vor dem Beginn eines jeden Schuljahres in ortsüblicher Wei�e bekannt zu

machen. Die Ent�chuldigungsgründe werden von einem Bevollmächtigten des

Schulordnung. 13
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Schulvor�tandes bezw. der Stadt-Schuldeputation entgegengenommen. Die Be-

vollmächtigten haben die von ihnen als ent�chuldigt befundenen Shulver�äumni��e
in der Ver�äumnisli�te, Spalte „Bemerkungen“ unter Angabe der Ent�chuldigungs-
gründe zu vermerken.

Glaubt der Lokal�chulin�pektor, die von den Bevollmächtigten angenommenen

Ent�chuldigungs2gründe nicht anerkennen zu können, �o bleibt ihm überla��en, die

Ent�cheidung des Schulvor�tandes einzuholen. |

In gleicher Wei�e haben die Schuldeputationen über die Annahme der Ent-

<uldigungsgründe zu befinden.
8&9. Nach fruchtlo�er Ermahnung i�t von dem Lokal�<hulin�pektor bezw. der

Stadt�chuldeputation die Ver�äumnis�trafe Spalte 8 der Li�te in Antrag zu bringen.
Die als ent�chuldigt angenommenen Schulver�äumni��e �ind in der Li�te zu

�treichen, und i�t die leßtere demnäch�t an die Orts-Polizeibehörde (Amtsvor�teher,
Stadtpolizeiverwaltung, Königliche Polizei-Direktion) abzugeben.

$ 10. Die zur vorläufigen Straffe�t�egung befugten Beamten oder Behörden
haben die Strafen nah den Be�timmungen des Ge�ees vom 14. Mai 1852 bezw.
des die Ausführung die�es Ge�etzes betreffenden Reglements vom 30. September 1852
und $ 453 �. dex Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 (R.-G.-Bl. pro 1877

S. 253 �.) fe�tzu�eßen, bezw. die Einziehung der fe�tge�ezten Strafen oder die

Voll�tre>ung der �ub�tituierten Haft zu betreiben.
Wird in einzelnen Fällen den Anträgen keine Folge gegeben, �o i�t die be-

antragende Behörde hiervon f�ogleih zu benachrichtigen, damit die�elbe in ge-

en Fällen in den Stand ge�egt wird, bei der vorge�ezten Behörde Be�chwerde
zu führen.

8 11. Die eingezogenen Strafen �ind an den Rendanten der Orts�chulkla��e
der Regel nach in läng�tens 8 Wochen abzuführen.

Die Schulver�äumnisli�te i�t nah Ausfüllung der Spalten 9—13 an den
Lokal -Schulin�pektor bezw. die Schuldeputation abzugeben, welche die�elbe nah
Kenntnisnahme an den Rendanten der Schulka��e als Beleg für die zu verein-

nahmende Schul�trafe gelangen zu la��en hat.
Die Rendanten �ind verp�lichtet, die�e Ver�äumnisli�ten wie die übrigen

Rechnuungsbelägeaufzubewahren. C

8 12. Jn denjenigen Fällen, in welchen auf gerichtlicheEnt�cheidung ange-
tragen i�t, liegt es der Behörde, welche den Strafantrag ge�tellt hat, ob, event.

dur< Er�uchen des betreffenden Gerichtes den Ab�chluß der Sache fe�tzu�tellen
und die Abführung der erkannten und beigetriebenen Strafe zu erwirken.

___8$ 13. Die Ko�ten, welche aus der Verwendung der in den vor�tehenden Be-

�timmungen bezeichneten Formulare erwach�en, werden von den Orts�chulkla�fen
bezw. Kämmereika��en be�tritten.

TIT. Anwei�ung für die Unternehmer von Privat-Unterrihts- An�talten.

_8$ 14. Die Unternehmervon Privat-Unterrichts-An�talten �ind verpflichtet:
1. die $ 4 vorge�chriebeneAb�enten-Li�te zu führen,
2. vierteljährlih dem Lokal-Schulin�pektor, bezw. in Städten der Stadt�chul-

deputation ein Verzeichnisder aufgenommenen und im vorangegangenen
Quartale entla��enen Schüler einzureichen. Bei den entla��enen Schülern
i�t anzugeben, ob und in welche andere Schule die�elben übergetreten �ind.

(Titelblatt.) Formular A.

Verzeichnisder �chulpflichtigenKinder zu ,

Die Richtigkeit be�cheinigt
den ten

Der Gemeinde- (Guts) Vor�teher.



1. 2. 3. 4. 5, 6. 7.

PP

Vor- und Zu-
Lau-[Vor- u. ZunamenGeburt 21 Vor- u. Zu- namen,

fende
�Gulpfliih

:

=
f namen,9 es ea

Be-

ulpflichtigen S{ �owie Stan er Pfleger,
:

Nr. Kinder. Tag. MonatJahr. S| ‘der Eltern. Dien�t-
merfungen

| Sq J- herren 2c.

(Titelblatt.) Formular B.

Schüler-Verzeichnisder Volks�hule zu

1. 2. 3. 4. 5,
'

6. 7.

Vor- und Zu-

|

Vor- und Zu-
Lau-|Vor- u. Zunamen] Alter der Kinder. SZ namen, namen, Stand,

fende|
der der Schule ZS] Stand und Wohnort Be-

überwie�enen Monat | Wohnort (Wohnung) der |nerkungen.
E g

Nr. Kinder. Tag.

|

der

|

Jahr. [S| (Wohnung) Pfleger, Dien�t-
ö

Geburt S| der Eltern. herren 2c.

Formular C.

Jhr . . (Name des Kindes) i� der unter der Leitung des . . . (Name des

Lehrers) �tehendenVolks�hule . . . . (Bezeichnungder Schule) überwie�en.
Wir fordern Sie zur Vermeidung der ge�eßlihen Schulver�äumnis�trafe auf, Jhr

. (Name des Kindes) nunmehr der Schule gugufllren.den... an... , 18.

Stadt-Schul-Deputation.

(Titelblatt.) Formular D.

Ab�entenli�te der Schulezu . . . . . . für den Monat...

LI 2. 3, 4. 5. 6. 7.

EIEKAVor- U. Datumy Monat S
:

S
[SE

|

BV-

|

Geburt e IZIZIE
Q1HS [namen] E LSkeEVS S|. ELCRSIS
EIE M EE ZE [ZIE

QU 42
SIE8E indes.|S |S |S | [0 SE |&
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(Titelblatt.) Formular E.

Schulver�äumnisli�te für die Schule zu
e

für den Monat . .

Jh be�cheinige hierdux< amtli die ríhtige und‘ordnungsmäßigeFührung der Ab-

�entenli�te.
. den . . ten...

N. N.

Lehrer.

Strafantrag
des Schulvor�tandes (der Schuldeputation) wegen der

SHulver�äumni��e
|

in der Shule . .

für den Monat . .

Die Be�trafung wird aufgrund des $ 4 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845
und die�er Li�te, deren Richtigkeitder be�heinigende Lehrer vertreten wird, beantragt.

Die Geld�trafen fließen in die Schulka��e, und er�u<hen wir daher, die�elbe an den
Rendanten . . . .. nach erfolgter Beitreibung abzuführen.

e. den, , ten.

Der Schulvor�tand Die Schuldeputation.)
An

den .

1 2. 3.14. 5. 6. T7} 8. 9, 10. 11. 12. 113. [14

> S Ob auf- [=

Vor- und | ¿| Angabe |[Vornamen, Der
Die geriht-| Die |Z

| Zunamen |Z|2 der

|

Zunamen

|

|Schul- Geld-
Dauer

|

liche

|

Geld- | ls
L ; EJE JEnt�huldi- und Stand! Z| vor-

“]

der

|

Ent-

|

�trafe
|

28
Z| der Kinder,| Z| Z unas-

der 2]
�tand

�trafe

|

ub�ti-

|

�chei- i�t bei [2 2/5
E welhe EFS gung haftbaren |> i�t fe�t-| tuier-

|

dung act Ps
= die Schule 2 S gründe und Eltecn, 2 bean-

ge�eßt ange- gez BB zZ
2] ver�äumt

[|<

|

Angabe

|

Pfleger |z| tragt

|“

uf
ten [tragen [trieben}S-2[2

= E È der und Dtien�t- 2 Strafe Haft. u. Dart. mit 2
= haben. |S » ECR herren. Þ® des Ab-

Á A 9 M Z| 4 [9 14/9

, Formular F.

Nachwei�ung der Schulver�äumnizsli�tendes Lehrers . … . …. zu... pro...

Lau- Bezeihnung
|

Datum Zahl Zahl Be-
fende des der Einreichung

|

der aufgeführten] der ver�äumten merkungen.Nr. Zeitraums. der Li�te. Schüler. Tage.
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4. Mitwirkung der Lehrer zur Förderung des Schulbe�uchs.
a. Cirk.-Verf. d. Reg. zu Marienwerder v. 14. Dezbr. 1860 über die erziehende

Thätigkeit der Elementar�chule (Centralbl. 1860, S. 570). Noch immer wird die
betrübende Wahrnehmung gemacht, daß eine großeZahl junger Leute ohne irgend
welche gei�tige Bildung und ohne je eine Schulebe�ucht zu haben, heranwäch�t.
Nicht wenige der�elben verfallen der �ittlihen und leiblichen Verwahrlo�ung und

�elb�t dem Verbrehen und wären vielleiht davor bewahrt geblieben, hätte die

Schule Gelegenheit gehabt, in ihrem Herzen und Gewi��en Gottesfurcht zu erwe>en
und ihren Gei�t durh die Keime der Bildung zu befruchten, zu veredeln und zu
erhellen. Daß dies unterblieben und leider noch täglich unterbleibt, i�t eine �hwere
Sorge und Verantwortung, die auf allen la�tet, welhe an der Schulverwaltung

‘

näheren und entfernteren Anteil haben. Daß es darin be��er werde, i�t aber die

gemein�ame Aufgabe aller, denen das Wohl ihrer Mitmen�chen und des ganzen
Vaterlandes, de��en Macht vornehmlih auf der �ittlihen Kraft und Jutelligenz
feiner Bürger ruht, am Herzen liegt. UÜn�erer�eits �ind wir unablä��ig bemüht,
auf die Vermehrung und Verbe��erung der Schuleinrichtungen hinzuwirken und die

zur Förderung des Schulbe�uchs geeigneten Anordnungen zu treffen. Jn leßterer
Beziehung i�t dur<h die Verordnung vom heutigen Tage in der vorigen Nummer
des Amtsblatts den Orts3vor�tänden die be�timmte Anwei�ung erteilt, jedes �hul-
fähige Kind dem Lehrer unaufgefordert und regelmäßig mitzuteilen, um einem

Haupthinderni��e eines voll�tändigen Schulbe�uchs zu begegnen. Die�er große und

heil�ame Zwe> läßt �i<h inde��en nux dur<h ein einmütiges und beharrlihes Zu-
fammenwirken von allen Seiten erreihen. Deshalb wird zunäch�t den Lehrern zu
bedenken gegeben, daß �ie �ih niht an der Nahwei�ung und Zuführung der Kinder

durch die Ortsvor�tände genügen la��en dürfen, �ondern daß es ihre Pflicht i�t,
fih unabhängig davon eine �elb�tändige und voll�tändige Kenntnis von den �hul-
fähigen Kindern im Bereiche ihres Schulbezirks zu ver�chaffen und dauernd zu ere

halten. Denn �ämtliche in �einem Bezirke vorhandenen Kinder �ind dem Lehrer durch
jeinen Amtsberuf auf �ein Gewi��en gebunden, nicht al�o bloß diejenigen, welche
tin die Schule kommen, �ondern auch diejenigen, welhe Not oder Unver�tand von

ihr ferne halten. Es i�t löbli<h, wenn ein Lehrer die Kinder, die �ih in der

Schule einfinden, mit Sorgfalt unterrichtet. Will er fih aber über den Mietling
erheben und als ein treuer Lehrer im wahren Sinne die�es Ehrennamens aner-

kannt wi��en, �o muß er auch denen, die niht kommen, und zwar mit unermüd-

licher Ausdauer und Liebe nachgehen und �ih bemühen, zunäch�t durch �eine Ein-

wirkung auf Eltern und Pfleger, �ie um �ih zu �ammeln. Liebe und Ausdauer

pflegen ihres Erfolges niht zu verfehlen. Wo es aber nicht gelingt, i�t des Schul-
Jn�pektors Rat und Anleitung, �owie der Behörden Einwirkung in An�pruch zu

nehmen. Jhr be�onderes Augenmerk haben die Lehrer auf verwai�te, �owie auf die
der Armenp�flege anheimgefallenenKinder zu richten und �i be�tändig vorzuhalten,
daß Kinder, je verla��ener. �ie �ind, de�to mehr der �orgfältigen gei�tigen Obhut
bedürfen, die der Lehrer als eine der heilig�ten Aufgaben �eines Berufs zu be-

trachten hat. Solche Kinder �ind daher unablä��ig zu überwachen, und wenn �ih
finden �ollte, daß fie von ihren Pflegern in gei�tigen wie leiblihen Dingen ver-

nahlä��igt werden, i�t der Orts-Schulin�pektor davon in Kenntniszu �een, welcher
niht �äumen wird, die weltlihe Behörde um den Schug für �ie anzurufen, den

un�ere Ge�eze auch dem ärm�ten Kinde verbürgen. Sollten �ih aber die Pfleger
folher Kinder durchaus unfähig oder �o gewi��enlos erwei�en, um von ihnen einen
dem beab�ichtigten Zwe>e ent�prehenden Gebrauch von der aus Gemeinde- oder
andern öffentlihen Mitteln fließenden Vergütung erwarten zu können, �o i�t darauf
zu dringen, daß die Kinder gewi��enhafteren und befähigteren Eltern anvertraut

werden, zu welchem Behufe die Lehrer im Verein mit den Schul-Jn�pektoren in-

zeiten bemüht �ein mü��en, dazu geeignete Familien zu ermitteln, um die�elben mit

Überzeugung in Vor�chlag bringen zu können. Von den Herren Orts-Schul=
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in�pektoren erwarten wir vertrauensvoll, daß �ie den Lehrern die�e vielfah ver=

nachlä��igte Seite ihrer Berufspflichten wiederholt und dringend ans Herz legen
und den�elben darin dur< Bei�piel und Rat zur Seite zu �tehen unablä��ig be-

müht �ein werden. Um eine dauernde Beherzigung die�er Anmahnung zu �ichern,
i�t dafür Sorge zu tragen, daß ein Abdruck oder eine Ab�chrift die�er Bekannt-

machung der Schul-Chronik beigeheftet wird. Nicht minder werden die Orts- und

Polizeibehörden �i< angelegen �ein la��en, die Organe der Schulverwaltung dur
um�ichtige Anwendung der in ihrer Hand liegenden ge�eßlihen Mittel mit Nach-
dru> zu unter�tüßen, während wir �elb�t allen auf die�en Gegen�tand gerichteten
Anträgen oder Be�chwerden �tets die eingehend�te Berüc�ihtigung und Abhilfe zu-
zu�agen uns gedrungen fühlen. Eine gleiche Aufforderung und dringende Bitte

rihten wir aber auh an alle Dien�t-, Brot- und Gutsherr�chaften, in deren Gewalt
und Bereich �i<h Kinder befinden, denen dur<h ihre Verhältni��e ein geregelter
Schulbe�uch er�hwert wird. Mögen auch �ie alle um ihres Gewi��ens willen be-

denken, daß �ie niht bloß für das äußere Los, �ondern auch für die Seelen die�er
Kinder verantwortlich �ind, und daher nicht dulden, daß die�elben von den Pflanz=
�tätten der Zucht, der Ordnung und der gei�tigen Entwi>kelung zurückgehalten
werden, �ondern es als eine unabweislihe Pflicht erkennen, �ie zum regelmäßigen
Schulbe�uh anzuhalten und ihnen die nötige Zeit zu gönnen und die �on�t er-

forderlihe Unter�tüßung an äußern Mitteln zu teil werden zu la��en, ohne welche
ein fruhtbringender Schulunterricht niht möglich i�t.

b. Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 24. Febr. 1863: Jn niht wenigen
Fällen hat �ich ergeben, daß die Lehrer den �hle<hten Schulbe�uch �elb�t ver�hulden,
wenig�tens injofern mitver�hulden, als �ie den von uns getroffenen Anordnungen
zur Förderung eines regelmäßigen Schulbe�uchs nicht mit der erforderlihen Sorg-=
falt und Gewi��enhaftigkeit nahkommen. Sie befinden �i< im Jrrtum, wenn fie
meinen, andere, namentli< die Orts-Polizeibehörden, niüßten für den regelmäßigen
Be�uch der Schule �orgen, den unregelmäßigen verantworten. Sie �elb�t behindern
die Einwirkung der Behörden auf den Schulbe�uch, wenn �ie �i<h in Ausführung
der zur Be�trafung unent�huldigter Schulver�äumni��e angeordneten Maßnahmen
lä��ig zeigen, und �ie machen �ih �trafbar, wenn �ie der Meinung �ind, die Ein-

reichung der Schulver�äumnis-Li�ten �ei do<h nur vergeblich, oder dem Verlangen
der wegen unent�huldigter Schulver�äumni��e ihrer Kinder �trafbaren Eltern, oder
dem niht zu rehtfertigenden Wun�ch gewi��enlo�er Shulvor�teher oder Dominien
folgegeben und die Ausfüllung und Einreihung der Schulver�äumnis-Li�ten (oder
Vafat-Anzeigen)verab�äumen. Die in die�er Hin�icht bemerkten nicht unerheblichen
Übel�tände veranla��en uns, den Lehrern un�res Verwaltungsbezirks bemerklih zu
machen, daß zunäch�t �ie für regelmäßigen Schulbe�uh zu �orgen haben, daß da-

gegen die Einwirkung der Behörden, al�o die Anwendung von Strafmaßregeln
er�t einzutreten hat, wenn die Anwendung gütlicher Mittel und das in die�er Be-

ziehung in $ 4 der Provinzial-Schuloxdnung vorge�chriebene Verfahren �ih als

erfolglos erwei�t. Am wirk�am�ten und nachhaltig�ten wird für den guten Schul-
be�u<h dadur< ge�orgt werden, daß die Lehrer Gewi��enhaftigkeit und Treue in
der Wahrnehmung ihrer Berufspflichten, namentli<h in Abwartung ihrer Lehr=
�tunden, bewei�en, daß �ie dur< ihren unterrihtlihen und erziehlichen Einfluß,
durch liebevolle väterlihe Einwirkung die Schüler zu gewinnen, den Elteru aber
die Überzeugung beizubringenwi��en, daß ihre Kinder nicht vergeblich,�ondern mit

�ihtlihem Nugen die Schule be�u<hen. Demnäch�t empfehlenwix denLehrern
unmittelbare Einwirkung auf die Eltern �äumiger Schüler mittelsver�tändiger,ein-

dringlicher Vor�tellungen. Auchwerden �i< überall einflußreihe Gemeindeglieder
für dergleihen Einwirkung gewinnen la��en, wie denn zunäch�t die Schulvor�teher
zu �olcher verpflichtet �ind. Als eine unerläßlihe Pflichtder Lehrer mü��en wir
aber die gewi��enha�te Führung der Schulbe�uchsli�te, die aufgrund der legteren
vorzunehmende Ausfüllung der Schulver�äumnisli�te und deren pünktlihe Ein-
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reihung bezeihnen. Die�er Pflicht muß unter allen Um�tänden genügt werden,
und wird die Unterla��ung odex Vernachlä��igung der�elben unnach�ihtli<h mit

empfindlicher Ordnungs�tra�e geahndet werden. Die �ofortige Namha�tmachung
derjenigen Lehrer, die �i< Unregelmäßigkeiten oder Nachlä��igkeit in der Au�f-
�tellung und Einreichung der Schulver�äumnisli�ten und Vakat-Anzeigenzu �chulden
kommen la��en, wird hiermit den Schulin�pektoren aufs neue zur Pfliht gemacht.

c. 1. Verf. d. Reg. zu Marienwerder v. 25. März 1873, Nr. 820 6. C. Ik:

Vielfach �ind von Lehrern Vakatanzeigenmit der Angabe, daß keine �trafbaren
Schulver�äumni��e vorgekommen �eien, eingereiht worden. Es i�t dies völlig
un�tattha�t, da nicht den betreffenden Lehrern, �ondern den Lokal�chulin�pektoren
und den �tädti�hen Schuldeputationen bez. den damit beauftragten Per�önlichkeiten
die Prüfung der Ver�äumnisgründe obliegt. Die Lehrer haben in jedem Falle,
wo eine Ver�äumnis vorgekommen i�t, den Namen des betr. Kindes in die Ver-

�äumnisli�te einzutragen und die�e in vorge�chriebener Wei�e einzureihen, nahdem
in der dazu be�timmten Rubrik die ihnen etwa bekannt gewordenen Gründe der

Ver�äumnis vermerkt worden �ind. Eine Vakatanzeige darf von den�elben nur

dann eingereiht werden, wenn wirkli<h, was inde��en wohl nur in den �elten�ten
Fällen eintref�en dürfte, während des ganzen Monats kein Kind beim Unterricht
gefehlt hat. Die Lehrer �ind auf die�e ihnen obliegende Pflicht aufmerk�am zu
machen und darauf hinzuwei�en, daß �ie über Begründetheit bez. Unbegründetheit
der Shulver�äumni��e niht zu ent�cheiden haben; zugleich i�t auh �treng darauf
zu halten, daß die�er Be�timmung genau nahgekommen werde.

c. 2. Verfügung der�. Reg. v. 4. Novbr. 1878, Nr. 3914 C. Il: Es if
wiederholt vorgekommen, daß in den monatlih einzureihenden Schulver�äumnis-
li�ten eine Anzahl Schüler nicht aufgeführt war, welhe nah der Schulbe�uhs-
li�te die Schule ver�äumt hatten, und daß die Lehrer bei der Auswahl der

�äumigen Kinder, deren Namen �ie in die Schulver�äumnisli�ten eintrugen, ganz
willkürlih verfahren waren. Wir haben bereits in vielen Einzelfällen die be-

treffenden Lokal�chulin�pektoren darauf hingewie�en, daß die Lehrer verpflichtet
find, in den monatlichen Ver�äumnisli�ten �ämtliche Ver�äumni��e anzugeben, welche
im Laufe des Monats vorgekommen�ind; aber troÿdem wiederholen �ih die Fälle,
in denen es niht ge�chieht. Wir veranla��en daher die Lokal�chulin�pektoren,
ern�ilih darauf zu halten, daß un�erer Be�timmung überall ent�prohen wird, und

�ich von Zeit zu Zeit gelegentli<hdur< Vergleichung der Ver�äumnisli�ten mit der

Schulbe�uchsli�te davon zu überzeugen, ob es ge�chieht. Jn jedem Falle, in welchem
Lehrer unjerer Anordnung nach die�er Seite hin niht nachgekommen�ind, ift uns

behufs ihrer Be�trafung davon Anzeige zu machen,
d. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 2. Februar 1876, Nr. 225 G.II:

Obgleich wir dur<h un�ere Verfügung vom 10. Dezember 1863, betreffend die

Förderung eines regelmäßigen Schulbe�u<hs (Amtsblatt 1864, außerordentliche
Beilage zu Nr. 3), in den $$ 1 und 2 ausdrükli<h den Ortsvor�tehern auf dem

platten Lande zur Pflicht gemacht haben, in jedem Jahre 8 Tage vor O�tern und
vor Michaeli dem Lehrer derjenigen Schule, zu welcher die betre��ende Ort�chaft
gehört, ein Verzeichnis der Kinder zu übergeben, welhe in dem vorangegangenen
Halbjahre das 6. Lebensjahr vollendet haben, und zwar unter Angabe des Namens
des Vaters, P�legers oder Dien�therren, �owie des Alters der betreffenden Kinder,
auh dem Lehrer jedesmal Mitteilung zu machen, wenn im Lau�e des Halbjahres
dur< Veränderung des Wohnortes der Eltern, Pfleger oder des Dien�tverhält-
ni��es Kinder im �chulpflichtigenAlter in den Schulbezirk eintreten oder den�elben
verla��en: �o �ind die�elben troy der ihnen wegen dex Unterla��ung ihrer Pflicht
angedrohten Strafe doch vielfah der�elben niht na<hgekommen,und haben, wie
wir aus den uns eingereichtenRevi�ionsverhandlungen er�ehen haben, nur die

wenig�tenOrtsvor�teher die qu. Verzeichni��eübergeben. Beti der Wichtigkeit aber,
welche die richtige Auf�tellung einer voll�tändigen Li�te �ämtlicher �chulpflichtigen
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Kinder für den Schulbe�uch und die Bildung der Kinder hat, kann die�e Unter-

la��ung der diesfälligen Pflicht �eitens der Ortsvor�teher von uns nicht länger
geduldet werden, und �ehen wir uns daher genötigt, gegen die �äumigen unter

thnen die erforderlichen Strafen herbeiführen zu la��en. Daher geben wir den

Herren Lokal�chulin�pektoren hiermit auf, die Jhnen unter�tellten Lehrer unter

Mitteilung die�er Verordnung behufs Kenntnisnahme und Anfertigung einer

Ab�chri�t der�elben zur Schulchronik anzuwei�en, diejenigen Ortsvor�teher, welche
ihnen zu den genannten Terminen die qu. Verzeichni��e niht regelmäßig und

pünktlih übergeben, unverzüglich bei dem betreffenden Herrn Kreislandrat zur
Anzeige zu bringen, und wenn auch die�e Anzeige na<h Verlauf von 4 Wochen
niht den beab�ichtigten Erfolg gehabt haben jollte, uns die�erhalb zu berichten.
Wir bemerken, daß wir in jedem Falle, wo ein Lehrer in den Revi�ionsverhand-
lungen bekundet, daß er nicht das betreffende Verzeichnis erhalten habe, den�elben
verantwortlich machen werden, wenn er es unterla��en hat, dem Königl. Kreis-
landrat bezw. uns hiervon Anzeige zu machen.

e, Verf. der Reg. zu Marienwerder, v. 7. Augu�t 1883, Nr. IL. 1. 5448.
N. J. C.: Es hat �ih herausge�tellt, daß die Gemeinde- und Gutsvor�teher nicht
überall der ihnen dur< $ 1 der Verordnung vom 22, Dezbr. 1880 (Beilage zu
Nr. 2 des Amtsblatts pro 1881) auferlegten Pflicht nachgekommen �ind, ein Ver-

zeichnis aller im Orte vorhandenen Kinder, welche das �ech�te Lebensjahr vollendet
haben oder bis zum 30. Juni vollenden, alljährlih bis zum 15. März aufzu-
�tellen und dem Lehrer zu übergeben. Wir be�timmen daher, daß die Lehrer einer

jeden Schule (an den mehrkla��igen die Hauptlehrer) an jedem 1. April dem

Herrn Lokal�chulin�pektox anzuzeigen haben, ob ihnen die gedachten Verzeichni��e
von �ämtlichen Gemeinde- beziehungswei�e Gutsvor�tehern des Schulbezirkes zuge-
gangen �ind; eventl. �ind diejenigen Gemeinde- und Gutsvor�teher zu bezeichnen,
welche no< im Rücf�tande �ind. Die Herren Lokal�chulin�pektoren haben als3dann

�ofort eine Nachwei�ung der �äumigen Gemeinde- und Gutsvor�teher an den Herrn
Kreislandrat zur weiteren Veranla��ung einzureichen.

Der Um�tand ferner, daß einzelne Gemeindevor�teher und Gutsvor�teher den

betreffenden Lehrern unvoll�tändige und unrichtige Nahwei�ungen der �chulpflichtig
gewordenen Kinder übergeben haben, veranlaßt uns, dieHerren Lokal�chulin�pektoren
anzuwei�en, den Jhnen unter�tellten LeYrernzur Pflicht zu machen, daß �ie die

Angaben der ihnen übergebenen Li�ten Kind für Kind genau prüfen und etwaige
Unrichtigkeiten oder Unvoll�tändigkeiten �ofort dur< die Vermittelung des Herrn
Lokal�chulin�pektors dem Herrn Kreislandrat zur Herbeiführung der erforderlichen
Remedur anzeigen. Zur Erfüllung die�er Obliegenheit 1erforderlich, daß die

Lehrer �ih �elb�tändig eine voll�tändige Kenntnis von den �chulpflichtigen Kindern
des Schulbezirkesver�chaffen und dauernd erhalten, wie weiter unten näher be-

merkt werden wird,
Da es außerdemhäufig vorkommt, daß die mit der Prüfung der Schulver-

�äumni��e und mit der Entgegennahmeder von den Eltern beziehungswei�e Pflegern
der betreffenden Kinder vorgebrachten Ent�chuldigungsgründe von dem Herrn
Lokal�chulin�pektor beauftragtenMitglieder des Schulvor�tandes auh �olche Schul-
ver�äumni��e ent�chuldigen,für welhe ein ausreihender Grund nicht vorliegt, �o
verordnen wir hiermit, daß die gedachte Prüfung der Ver�äumni��e fortan �tets
unter Zuziehung und im Bei�ein des Lehrers zu erfolgen hat. Die Herren
Lokal�chulin�pektoren haben die beauftragten Schulvor�tands-Mitgliederund die

Lehrer hierna<h mit der erforderlichenWei�ung zu ver�ehen und mit Strenge
darauf zu halten, daß die�elben die�er Verordnung nahkommen.

Endlich verwei�en wir dieHerren Lokal�chulin�pektorenund die Jhnen unter-

�tellten Lehrer auf un�re, vielfah niht mehr befolgte Cirkular-Verfügungvom

14. Dzbr. 1860, (Centralbl. für die Unterrichtsverwaltung1860, S. 570; Dr. Schulz,
Schulordnung, Seite 95). Nach der�elben be�chränkt fich das Amt des Volks�chul= .
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lehrers niht auf die Erteilung des Unterrichts an diejenigen Schulkinder, welche
fih im Schulzimmer einfinden, �ondern das�felbe er�tre>t �ih auf �ämtliche, inner-

halb des Schulbezirkes vorhandenen �hulp�lihtigen Kinder. Es i�t daher Pflicht
des Lehrers, auch �einer�eits zur Förderung eines regelmäßigen Schulbe�uchs nah
Kräften beizutragen, indem er denjenigen Kindern,welchenicht zur Schule kommen,
mit unermüdlicher Ausdauer, Liebe und Strenge nachgeht und �i< gewi��enhaft
bemüht, dur< per�önliche Einwirkung auf Kinder, Eltern und Pfleger den regel-
mäßigen Schulbe�u< der Kinder herbeizuführen. Dies gilt auh gegenüber den-

jenigen Kindern, deren Ausbleiben dur<h Krankheit ent�huldigt wird; per�önliche
Nachfrage des Lehrers (bei Gelegenheit der Spaziergänge) wird vielfah ergeben,
daß der Zu�land des Kindes den Schulbe�uh ge�tattet. Die Gewöhnung der

Jugend an unweigerliche Pflichterfüllung i�t wertvoll für die ganze Erziehung.
Namentlich aber i� die per�önlihe Einwirkung des Lehrers erforderli hin�icht-
lih der Kinder armer Eltern und hin�ichts elternlo�er Kinder, für welche oft
memand �orgt, und welche dann gar zu leiht verwahrlo�en. Die thunlich�te Zu-
führung �olcher verwai�eter oder verla��ener Kinder zur Schule i�t in jener Cirkular-

verfügung als eine der heilig�ten Aufgaben des Lehrer- Berufes bezeichnet. :

Die Erzielung eines regelmäßigen Schulbe�uchs grade bei den in Not auf-
wach�enden Kindern i} eines der wirk�am�ten Mittel gegen die Verwahrlo�ung.

In denjenigen Fällen, in welchen der Lehrer durch �eine per�önlihe Ein-

wirkung nichtAbhilfe ver�chaffen kann, hat der�elbe dem Herrn Lokal�chulin�pektor
die �äumigen Kinder namhaft zu machen, damit von die�em die zwangswei�e Si�tie-
rung der�elben beim Herrn Kreislandrat beantragt werden kann.

Die Herren Lokal�chulin�pektoren haben vor�tehende Anordnung den unter-

�tellten Lehrern zur Kenntnisnahme und Entnahme einer Ab�chrift für die Schul-
akten zuzufertigen.

Vor�tehende Be�timmungen �ind auh bei den �tädti�hen Schulen analog zur
Ausführung zu bringen und von den Schuldeputationen daher zur Kenntnis der

ihnen unter�tellten Lehrer zu bringen.
f. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 27. Augu�t 1884, Nr. II. 2.

8669. N.:

Durch un�ere allgemeinen Verfügungen vom 14. Dezember1860 und vom

7. Augu�t 1883, Nr. IL. 1. 5448. N. I. C.i�t es als eine der dringend�ten Amts-

pflichten der Volkschullehrer bezeihnet worden, daß �ie ihrer�eits zur Förderung
eines regelmäßigen Schulbe�uhs denjenigen Kindern, welche unregelmäßig oder

garniht zur Schule kommen, mit unermüdliher Ausdauer, Liebe und Strenge
nachgehen und �ih gewi��enhaft bemühen, dur<h per�önliche Einwirkung auf
Kinder, Eltern und Pflegec für einen regelmäßigen Schulbe�uch zu �orgen, auh
�ich davon zu überzeugen, ob die krank gemeldeten Kinder au<h wirkli<h durch
Krankheit am Schulbe�uche behindert �ind, oder ob andere Um�tände die Säumig-
keit ver�chulden.

:

-

Bei der im Bei�ein des unterzeichnetenAbteilungs-Dirigenten von Ew.Wohl-
geboren vorgenommenen Revi�ion mehrerer Schulen Jhres Auf�ichtsbezirkshat
fich herausge�tellt, daß zu den Ge�chäftsbüchern der betreffenden Schulen zwar
eine Ab�chrift un�erer vorgedachten allgemeinen Verfügung vom 7. Augu�t 1883

genommen i�t, daß aber troydem die Anordnung �elb�t von den mei�ten Lehrern
völlig unbeachtet gela��en wird. Jn einem Falle war �ogar der�elbe Lehrer,
welcher die Ab�chrift die�er Verordnung gefertigt hatte,überra�cht, bei der Revi�ion
von dem Vorhanden�ein einer derartigen Be�timmung zu hören. Die Lehrer
jener Schulen hatten i< fa�t �ämtlih darauf be�chränkt, die Ver�äumni��e in der

Li�te zu verzeihnen und der Schulauf�ichtsbehörde zeitwei�e auf Erfordern Ver-

zeichni��e der �äumigen oder fehlenden Kinder einzureichen,ohne auh nur den

Ver�uch einer vorherigen Ermittelung in den Wohnungen der re�p. Eltern oder
Pfleger gemacht zu haben, ob die Kinder ge�torben, verzogen, dur<h Krankheit
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vder andere triftige Gründe an dem Schulbe�uche. behindert �eien. Er�t durch die

Ermittelungen der demnäch�t in An�pruch genommenen Herren Landräte und Amt3-

vor�teher ergab �ih das Vorhanden�ein jener Hinderni��e. Es war mithin die

Hil�e die�er, dur<h anderweitige Amtsge�chä�te in An�pruh genommenen Behörden
mit Unrecht für Schulzwe>e angeru�en worden, und das Verfahren der Lehrer
i�t in �olhen Fällen niht nur unbedacht, �ondern pflihtwidrig.

Da die Hilfe der Polizeibehörden zur Ab�tellung von Schulver�äumni��en er�t
dann in An�pruh genommen werden darf, wenn die Schule, die thr �elb�t
zu gebote �tehenden Mittel er�höpft hat, �o veranla��en wir Ew. Wohl-
geboren, die Jhnen unter�tellten Lehrer einzeln bei den �tattfindenden Revi�ionen
der Schulen, �owie insge�amt bei den Lehrerkonferenzen auf ihre obenbezeichnete
P�licht und auf die die�erhalb be�tehenden Vor�chriften mit Nahdru> aufmerk�am
zu machen. Unterla��ungen hin�ihts der fraglihen Pflicht �ind, wenn �ie ohne
triftige Ent�chuldigung troÿdem �tattfinden �ollten, fortan zu be�trafen.

Den Schulintere��en kann es anderer�eits nur förderlich �ein, wenn die Volks-

�chullehrer �ih auf dem bezeihneten Wege Vertrauen und Einfluß bei Eliern und
Kindern erwerben und erhalten, und wenn �ie Kenntnis von den per�önlichen
Verhältni��en der�elben erlangen. Die �chulfreie Zeit, Spaziergänge pp. bieten
den Lehrern hinlänglih Gelegenheit, zu dem vorgedachten dringenden Zwe>kebald
den einen, bald den anderen Teil des Schulbezirks aufzu�uchen.

Dem ent�prehend wollen Ew. Wohlgeboren die Jhnen unter�tellten Lehrer
veranla��en, Jhnen binnen einer von Jhnen näher zu be�timmenden Zeitfri�t dur<
die Hand des Lokal�chulin�pektors diejenigen Kinder, welche die ihnen anvertraute

Schule garnicht oder nur �ehr unregelmäßig be�uchen, ge�ondert und unter Angabe
des Namens und Wohnorts des Vaters bezw. Pflegers namhaft zu machen und
dabei jedesmal zu berichten,

°

a. an wel<hemTage und um welche Zeit �ie die Eltern re�p. Pfleger der ge-
nannten Kinder in deren Wohnungen aufge�ucht,

b. wen �ie angetroffen und auf wen �ie zum Zwede eines regelmäßigen Schul-
be�uhs der betre��enden Kinder bezw. Pfleglinge per�önlich eingewirkt haben,

e. mit welhem Erfolge.
:

Die�en Auftrag wollen Ew. Wohlgeborenwiederholtden Lehrern nah Ab-

lauf einiger Zeit auferlegen, dann aber thunlih�t bei vorkommender Gelegenheit
fe�tzu�tellen bemüht �ein, ob die Angaben des betreffenden Lehrers der Wahrheit
gemäß �ind. Verneinendenfalls i�t der�elbe angeme��en zu be�trafen, bezw. i�t nah
Anhörung des betreffenden Lehrers de��en Be�trafung bei uns aufgrund fe�t-
ge�tellter Tat�achen zu beantragen. Gelegentli<h wollen Sie au< die Überein-

�timmung des Verzeichni��es der Säumigen mit der Ab�entenli�te prüfen. Binnen
6 Monaten erwarten wir Bericht über das Ge�chehene und de��en Erfolg.

An den

KöniglichenKreis�chulin�pektorHerrn N. Wohlgeboren in N.

Ab�chrift vor�tehenderVerfügung teilen wir Ew. Wohlgeboren zur Kenntnis
und gleihmäßigen Nachachtungmit.

An

�ämtliche KöniglichenHerren Kreis�chulin�pektoren.

C. Kontrolle des Schulbe�uchs �olher Kinder, welhe ihre auswürts
arbeitenden Eltern begleiten.

I. Cirk.-Verf. der Reg. zu Königsberg v. 8. Mai 1882 (Nr. IL. 326/4):
Schon �eit vielen Jaye ziehen zur Sommerszeit eine Mengepolni�cherArbeiter,
namentlih aus den Krei�en Ortelsburgund Neidenburg, mit ihren Familien in
die Krei�e Marienburg und Elbing, um beim Rübenbau und der Getreide- oder



KartoffelernteBe�chäftigung zu finden. Der Aufenthalt die�er Leute an einem
Orte 1�t in der Regel niht von langer Dauer; �ie verweilen, je nachdem �ie Be=

�chäftigung finden, an dem�elben Orte mehrere Wochen, mitunter auh nur einige
Tage. Jhren Zuzug melden die Samilienväter

bei den betr. Gemeinde- oder

Gutsvor�tänden an; �ie ver�tehen �i<h au< wohl dazu, daß ihre �chulpflichtigen
Kinder zum Schulbe�uh Herangezogen werden. Die Erfahrung hat jedo< gelehrt,
daß der Be�uch der Schule �eitens die�er Kinder �tets ein unregelmäßiger i�t, die

Fe�t�ezung von Schulver�äumnis�trafen aber nichts fruchtet, weil die�elben bei dem

vagierenden Leben der Leute niht eingezogen werden können. Ein be��erer und

geregelter Schulbe�uch i� nur zu ermöglichen, wenn die Gemeindevor�tände �olche
Kinder den Lehrern zur Schule anmelden, deren Schulbe�uh �eitens der Lokal=

Schulin�pektoren aufgrund der von den Lehrern aufge�tellten Verzeichni��e der er-

wähnten �chulpflichtigenKinder bei den Schulrevi�ionen kontrolliert, die �hleunig�te
Be�trafung der Ver�äumni��e herbeigeführt, und ihnen über den dortigen Schul-
be�u ein Zeugnis zur Mitnahme in die Heimat ausge�tellt wird. Dahin gehende
Anordnungen hat die Kgl. Reg. zu Danzig für ihren Bezirk bereits getroffen.

Für die dies�eitige Heimat der mehrgedahten �hulp�lihtigen Kinder treffen
wir folgende Anordnungen:

1. Von jedem Abzuge von Familien mit �chulpflichtigen Kindern na<h We�t=
preußen zur Arbeit auf Zeit haben die Gemeindevor�tände dem Lehrer �ofort
Anzeige zu machen.

2. Der Lehrer hat jedem Kinde ein Zeugnis über Fleiß und Kenntni��e �owie
darüber, bis zu welhem Tage es die Schule be�ucht hat, auszu�tellen und

mitzugeben.
3. Die�es Zeugnis haben die Eltern dem Vor�tande des Ortes in We�tpreußen,

wo �ie Arbeit finden, �owie dem Lehrer der Schule, zu welcher die�er Ort

gehört, �ofort vorzulegen.
. Nach der Rückkehr in die Heimat i� die�es Zeugnis, in welches der Lokal=

Squlin�pektor der we�tpreußi�hen Schule die Dauer und den Erfolg des

dortigen Schulbe�uchs nahzutragen haben wird, dem Lehrer und dem Schul=«
in�pektor des Heimatortes �ofort vorzulegen bezw. von die�em einzufordern.

Die HH. Schulin�pektoren wollen �i<h die gewi��enhafte�te Befolgung vor=

�tehender Anordnungen angelegen �ein la��en und �olche �orgfältig kontrollieren.

has

IT. Verf. der Kgl. Reg. zu Danzig v. 4. Juli 1882, G, 1116/5, Seit vielen

Jahren ziehen zur Sommerzeit eine Menge polni�cher Arbeiter, namentlih aus

den Krei�en Ortelsburg und Neidenburg in die Krei�e Marienburg und Elbing,
um beim Rübenbau und der Getreide- re�p. Kartoffelernte Be�chäftigung zu finden.
Die�e Arbeiter führen mei�tens ihre �hulp�lihtigen Kinder mit �ih, und werden

die�elben in den mei�ten Fällen während des ganzen Sommers dem Schulunterricht
entzogen.

Um einen be��eren und geregelteren Schulbe�uch �eitens die�er Kinder zu er=

möglichen, ordnen wir hiermit an:

1. Die Guts- und Gemeindevor�tände �ind anzuwei�en, die �chulpflichtigen
Kinder der eingewanderten Arbeiterfamilien �ofort na< erfolgtem Zuzug
den Lehrern zur Schule anzumelden. :

2. Die Guts- und Gemeindevor�tände haben Verzeichni��e von den eingewanderten
�chulpflichtigen Kindern ihrem Kreislandrat vorzulegen und darauf zu be-

cheinigen, daß die darin aufgeführten Kinder zur Schule angemeldet �ind,
bezw.die Schule that�ählih be�uchen.

3, Die�e Verzeichni��e �ind ab�chriftlih den Lokal�chulin�pektorenvorzulegen,
um die�elben in den Stand zu �ehen, bei Gelegenheit der Schulrevi�ionen
den Schulbe�uh der den Schulen zugewie�enen eingewanderten Kinder ein=

gehend kontrollieren zu la��en.
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4. Die Amtsvor�teher �ind mit der Aufficht darüber zu betrauen, daß die
Guts- bezw. Gemeindevor�tände alle in ihren Gemeinden aufhalt�amen, ein-

gewanderten �chulpflichtigen Kinder in die Verzeichni��e aufnehmen.
5. Zugleich �ind die Amtsvor�teher anzuwei�en, die Schulver�äumni��e der

genannten Schulkinder mit der größten Be�chleunigung vor�hriftsmäßig
zu be�trafen und für �ofortige unnach�ichtlihe Einziehung der Strafen eventl.

durh Requi�itionen der Ämter, in welche die zu be�trafenden Familien-
häupter inzwi�chen verzogen �ind, Sorge zu tragen.

$. Die Kgl. Regierung in Königsberg i. Pr. hat Anordnungen dahin getroffen,
daß bei jedem Abzuge von Familien mit �chulpflichtigen Kindern nah We�t-
preußen der Lehrer jedem Kinde ein Zeugnis über Fleiß und Kenntni��e,
�owie bis zu welchemTage es die Schule be�ucht hat, aus�tellt und mitgiebt.

Die�es Zeugnis hat �i<h beim Anzuge �owohl der Guts- re�p. Orts-

vor�tand, in de��en Bezirk die Eltern Arbeit finden, als der Lehrer der

Schule, welcher die Kinder zugewie�en worden, �ofort vorlegen zu la��en.
Letterer hat das Zeugnis einzubehalten und dafür Sorge zu tragen, daß
vor der Rückkehrdes Kindes in die Heimat der Lokal�chulin�pektor in das3-

�elbe die Dauer und den Erfolg des dies�eitigen Schulbe�uhs nachträgt.
Die Herren Landräte und Kreis�chulin�pektoren wollen �i<h die gewi��en-

hafte�te Befolgung vor�tehender Anordnungen angelegen �ein la��en, �olche
�orgfältig kontrollieren und die nah obigem erforderlihen Anwei�ungen an

die nachgeordneten Beamten erla��en.

C Gr
der Reg. zu: Marienwerder v. 27. Juni 1882, (Nr. 1339

. GG. IL):

Die Schulin�pektoren und die �tädti�hen Schuldeputationen verwei�en wir auf
die Amtsblatt3-Verordnung vom heutigen Tage, betreffend den Schulbe�uh der
Kinder �olcher Arbeiterfamilien, welhe während des Sommerhalbjahres thren
Wohnort verla��en, um in anderen Gegenden Arbeit zu �uchen, mit dem Veran-

la��en, die ihnen unter�tellten Lehrer die�elbe ab�chreiben, zu den Schulakten nehmen
zu la��en, und ¿hnen die Beachtung un�erer Be�timmungen zur Pflicht zu machen.

(Die�e Verordnung im Amtsblatt v. 12. Juli 1882 Nr. 28, S. 204 lautet:)
1. Sobald eine Familie mit �hulpflihtigen Kindern ihren Abzug zur Arbeit auf
Heit vorbereitet, hat der Gemeindevor�teher des Wohnortes dem Lehrer �ofort
Anzeige zu machen.2. Der Lehrer hat den betreffendenKindern eine Be�cheinigung
zu geben, bis zu wel<hemTage �ie die Schule be�uht haben. 3. Die�e Be�cheini-
gung hat der Gemeindevor�teher desjenigen Ortes, in welchem die Familie Arbeit

findet, foglei<h nah dem Anzuge der leßteren einzufordern und dem Lehrer der-

jenigen Schulezuzu�tellen, welcher jener Ort angehört. 4. Wenn Arbeiterfamilien
mit �chulpflichtigenKindern aus andern Regierungsbezirken in den Bezirk Marien-

werder zur Arbeit auf Zeit kommen, �o hat der Gemeindevor�teher desjenigen
Ortes, in welchem �ie Arbeit finden, in gleicher Wei�e zu verfahren, oder falls
die Eltern über den Schulbe�uch ihrer Kinder eine Be�cheinigung des Lehres ihres
Heimatortes niht vorwei�en können, dem Lehrer des Anzugsortes die Namen

die�er Kinder mitzuteilen. 5. Der Lehrer des Anzugsortes hat die zugezogenen
Kinder in �eine Schulli�te aufzunehmen, über den Schulbe�u<h der leßtern eben

die�elbe Kontrolle zu führen, wie über den Schulbe�u<h der übrigen dem Schul-
verbande angehörigen Kinder, und die Ver�äumni��e in der auf die Hütekinder
bezüglichen, wöchentli<hdem Lokal�chulin�pektor einzureihenden Ver�äumnisli�te
au�zuführen 6. Beim Abzugeder fraglihen Familien von dem Arbeitsorte hat
der Lehrer eine Be�cheinigung darüber zu erteilen, bis zu welchem Tage die der

Familie angehörigen �{<hulpflihtigenKinder die Schule be�ucht haben.
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D. Shulbe�uh der Schifferkinder.
1. Durh die Verfügung der Reg. zu Marienwerder v. 23. Novbr. 1878,

Nr. 1068. B. G. C. �ind die Kreislandräte veranlaßt worden, die zur Kontrolle
des Schulbe�uchs derjenigen Kinder, welhe von Schiffern auf ihren Rei�en mit=

geführt werden, von der Kgl. Reg. zu Bromberg, unterm 11. November 1878 erz

la��ene Polizei-Verordnung und die darauf bezüglihe allgemeine Verfügung von

dem�elben Datum zur Kenntnis derjenigen Ortspolizeibehörden ihres Krei�es, in.
deren Bezirken Schiffer domizilieren, zu bringen, die�elben mit der erforderlichen
Anwei�ung zu ver�ehen und die Befolgung der Verordnung zu überwachen. Auch
i�t be�timmt, daß die gedachtePolizeiverordnung den betreffenden Schiffern beim
Einlaufen in den Bromberger Kanal oder in die Brahe-Mündung eingehändigt werde.

2. a, Polizei- Verordnung der Kgl. Reg. zu Bromberg v. 11. Novbr. 1878, be-

treffend den Schulbe�uh der Schifferkinder während der Winter3zeit.
Aufgrund der $8 11f. des Ge�ees über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850

(Ge�ey-Samml. 1850, S. 265 �.) erla��en wix für den Umfang un�eres Verwaltungs-Bezirks.
nach�tehende Polizei-Verordnung:

1. Jeder Kahn�chiffer, welcher die Gewä��er des Regierungsbezirk3 Bromberg mit �einer: -

Familie befährt, hat eine von der Polizeibehörde �eines Heimatortes aus3ge�tellte
Nachwei�ung bei �i< zu führen, in welcher angegeben i�t: 1. die Nummer des Fahr-
zeuges, 2, Vor- und Zuname des Schiffers, 3. Heimat3ort des�elben, neb�t Kreis und

Regierungsbezirk,4. Name und Alter jedes Kindes, welches er mit �i<h an Bord ge-
nommen hat.

2. Die ad 1 bezeihnete Nahwei�ung i� bei dem jedesmaligen Durhgange durch den

Bromberger Kanal der Kgl. Kanal-Jn�peklion oder dem von der�elben mit der
Kontrolle der Fahrzeuge beauftragten Beamten, bei dem Einlaufen in den Hafen bei

Deut�h-Fordon aber dem Ha�fen-Jn�pektor vorzulegen.
'

3. Wenn ein Kahn�chiffer in den Gewä��ern des Bromberger Regierungsbezirks über-

wintert, �o hat er, �päte�tens am dritten Tage nach �einer Anlage am Überwintexungs-
plage, die {hulp�lihtigen Kinder, welche er mit �ich führt, unter Vorlegung der Nach-
wei�ung ad 1 bei der näch�ten Ortspolizeibehörde anzumelden und anzugeben, in

welhe Shule er die betreffenden Kinder �<hi>en werde.

. Bei �einer Abfahrt von dem Uberwinterungsplaye hat er der Polizeibehörde die

Schulabgangszeugni��e �einer �chulpflichtigen Kinder zur Ab�tempelungvorzulegen.
. Die Kgl. Kanal- bezw. die Hafen-Jn�pektion i�t berechtigt, �ich die abge�tempelten Schul=

Abgangszeugni��e zur Kenntnisnahme vorlegen zu la��en.
Wer die ad 2, 3 und 4 vorge�chriebenen Anmeldungen ver�äumt, verfällt in eine
Polizei�trafe bis zu 5 Mark für jeden Fall.

. Bei der Rü>kehr in die Heimat �ind die Schulabgangszeugni��e der dortigen Polizei-
behörde auf Verlangen zur Kenntnisnahme vorzulegen.

b. Allgemeine Ver�ügung der Kgl. Reg. zu Bromberg vom 11. November 1878,
Nx. 2642 U. IL, den Schulbe�uch der Schifferkinder betreffend.

‘

Durch Polizei-Verordnung vom heutigen Tage find diejenigen Kahn�chiffec, welche mit,

ihren Familien in den Gewä��ern. des Bromberger Regierungsbezirks überwintern, ver-

p�lichtet worden, die �chulpflichtigenKinder, welche �ie mit fi führen, �päte�tens am dritten
Tage nach ihrer Anlage am Überwinterungsplaye bei der näch�ten Oris-Polizei-Behörde an-

zumelden und anzugeben, in welhe Schule �ie ihre Kinder �hi>en werden.
Die Ortspolizeibehörden werden hiermit angewie�en, die Ausführung die�er Verordnung

�treng zu überwachen und etwaige Übertretungen der�elben �ofort zur Be�trafung zu bringen.
Die angemeldeten, bezw. die bei der vorzunehmendenRevi�ion dec Kähne vorgefundenen.

lhahictigen Schifferkinder �ind dem betreffenden Lehrer oder Schulvor�teher �ofort �{hrift-
ih anzuzeigen.

Die Aufnahmeder Schifferkinder in öffentlihe Schulen darf von denbetreffendenSchul-
vor�tänden niht verweigert werden.

‘

Für den Ünterricht der Schifferkinderin öffentlihen Schulen i�t das ortsübliche Schul
geld monatlih praenumerando und zwar das er�te Mal binnen 8 Tagen nach dem Ein-

laufen des Schiffers in den Winterhafen zu zahlen, oder wenn die betreffendeSchule dur<
Hausväterbeiträge, bezw. mit Hilfe von Sraatszu�chü��en erhalten wird, pro Kind bei de��en
Eintritt 2 Mark und bei de��en Austriti aus der Schule 1 Mark zur Schulka��e zu zahlen.

ANR



— 206 —

3
Beim Aus3tritt aus der Schule erhält jedes Schifferkind unentgeltli<h ein Abgangs-

Heugnis.
Jmfalle des Eintritts eines Schifferkindes in eine Privat�chule bleibt die Höhe des zu

entrihtenden Schulgeldes dem Privatabkommen überla��en, jedo<h hat der Schiffer �ih von

demerl eHeE,bezw. von der Vor�teherin der Privat�hule ein Abgang3zeugnis aus�tellen
zu la��en.

'

“Jn den Abgangszeugni��en i�t anzugeben: 1. Vor- und Zuname, Heimatsort und Alter
des Schifferkindes, 2. Tag des Eintritts und Austritt3 des Kindes in und aus der betr.

Schule, 3. Anzahl der ver�äumten Schultage, 4. Betragen und Fleiß des Kindes, 5. Fort-
hritte des�elben mit Angabe der Kla��e (re�p. Abteilung), in welcher es ge�e��en hat. Sollte
das Kind noh überhaupt nicht le�en und �hreiben können, �o i�t das be�onders zu bemerken.

Die Schulvor�teher und Lehrer haben den Schulbe�u<h der Schifferkinder genau zu
Tontrollieren und etwaige Schulver�äumni��e den Orts-Polizei-Behörden alle 2 Wochen zur
Be�trafung anzuzeigen.

Die Orts-Polizei-Behörde hat den Schulbe�uch der Schifferkinder auch ihrer�eits zu über-

wachen und etwaige Schulver�äumni��e nah Maßgabe der Jn�truktion v. 5. Oktober 1871
amtl. Schulblatt pro 1871, Nr. 25, S. 125 folgd.) zu be�trafen, wobei mit angeme��ener

Strenge zu verfahren i�t.

E. Aufnahme und Entla��ung aus der Elementar�ule.
1. Verordnung dex Reg. zu Königsberg v. 21. Januar 1865: Die Be-

Ftimmungen in den 88 1 und 2 der Schulordnung �ind vielfah dahin mißver�tanden
worden, daß die Aufnahme eines Kindes in die Schule, wie die Entla��ung des-

�elben aus der Schule genau mit dem Tage erfolgen mü��e, an welhem das�elbe
Das �ech�te, re�p. das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat. Es i�t deshalb vielfach
darüber Klage geführt worden, daß zu allen Zeiten des Jahres Kinder der Schule

_Zugeführt und eben�o wieder entzogen werden, ohne daß dabei auf den Beginn
und den Schluß des Lehrkur�us, welche in der Regel mit dem Beginn und Schluß
des Seme�ters zu�ammen fallen, Rückf�iht genommen wird, ja oft ohne daß die

Schul-Jn�pektoren und Lehrer vorher davon Kenntnis erhalten. Die�er be�tändige
HZu- und Abgang der Kinder wider�treitet aber aller Shuldisziplin, auh wird der

Lehrer durch er�teren genötigt, die neu eintretenden Schüler bis zum Beginne des

näch�ten Kur�us entweder �i<h �elb�t zu überla��en, oder immer neue Abteilungen
zu bilden, während es dur leßteren unmöglih gemaht wird, das Unterrichtsziel
an den Kindern zu erreichen, da die�es nur bei voll�tändiger Ab�olvierung des

Lehrkur�us ge�chehen kann. Das unregelmäßige Verla��en der Schule i�t überdies
inbetreff der evangeli�hen Schulen Veranla��ung geworden,daß bei den jährlichen,
durch die Kreis-Schul-Fn�pektoren abgehaltenen öffentlihen Schul-Vi�itationen, die

vorzugwei�e das Jntere��e der Schulgemeinden an der Schule zu beleben be�timmt
�ind, die in der Regel am mei�ten geförderten Schulkinder die Schule bereits ver-

la��en haben, und die Schulgemeinde-Mitglieder von der eigentlichen Frucht der

Schularbeit al�o au< keine An�chauung haben gewinnen können. Zur Be�eitigung
diejer Miß�tände be�timmen wir daher für �ämtliche Elementar�hulen des Bezirks
hiermit folgendes:

1. Die Aufnahme�chulpflichtigerKinder in die Schule erfolgt von jezt ab nur

zweimal jährlih, und zwar unmittelbar nah dem Schluß der O�ter- und
der Ernteferien. Mit Rück�icht auf den $ 1 der Provinzial-Schul-Ordnung
gehören hierher alle diejenigen Kinder, welhe um die�e Heit das �e<�te
Lebensjahr vollendet haben. (Die�e Be�timmung i�t dur< Verordnung vom

17. März 1883, Nr. 1658/12. IL. dahin abgeändert worden,daß die Auf-
nahme in die 1 und 2

kla��igen Volks�chulen nur einmal im Jahre, nah
dem Schluß der O�terferien zu erfolgen hat, und diejenigenKinder aufzu-
nehmen �ind, welchezwi�chendem 1. Oktober des Vorjahres und dem 30. Sep-
tember cr. das 6. Lebensjahr vollenden.
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2. Zu einer anderen Zeit dürfen Kinder nur mit Genehmigung des Lokal-

Schul-Jn�pektors und nur in den Fällen, wo �ie dur<h Krankheit oder den

Umzug der Eltern an dem rechtzeitigen Eintritt verhindert worden, in die

Schule aufgenommen werden.

Z. Die ad 1 bezeichneten beiden Aufnahme-Termine�ind namentli<h auh von

den Ortsvor�tänden inbetreff dex ihnen nah. $ 5 alinea 4 un�erer Ge�chä�ts-
Anwei�ung für die Schulvor�tände vom 28. September 1856 obliegenden
Verpflichtung genau zu beaten.

4. Auch die Entla��ung der nicht mehr {ulpflihtigen Kinder aus der Schule,
�owie die Ver�etzung in eine höhere Kla��e oder Abteilung darf in der Regel
ebenfalls jährli<h nur zweimal und zwar unmittelbar vor dem Beginne der

O�tern- und Ernteferien �tattfinden. Jm er�teren Termine �ind alle die-

jenigen Schüler zu entla��en, welhe um O�tern, in leßzteremalle diejenigen,
welche vor dem 15. Oktober das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben*).

5. An beiden Terminen erfolgt die Entla��ung der betreffenden Kinder aller

Schulen ein und des�elben Kirch�piels gleichzeitig an einem von dem Lokal-

Schul-Jn�pektor mit Zu�timmung des Kreis-Schul-Jn�pektors zu be�timmenden
Tage, in Verbindung mit einer angeme��enen Schul�eierlichkeit und unter

Überreihungvon Schul-Entla��ungs-Zeugni��en. Die Ko�ten für die- Aus-

fertignng die�er Zeugni��e �ind, mitbezug auf un�ere Cirk.-Verf. v. 17. Januar
1848 aus den Orts-Schulka��en zu de>en.

6. Der Anfertigung von Duplikaten dex Zeugni��e für die Kirch�piels-Regi�tratur
bedarf es zwar niht, doch i�t ein in der�elben au�zubewahrendes Regi�ter zu
führen, in welches die ausge�tellten Zeugni��e bei jeder Entla��ung einzu-
tragen �ind, und worin die�e Eintragungen durch die Unter�chriften des Lokal-

Schul -Jn�pektors und des Lehrers jedesmal als richtig zu bezeugen �ind.
Das für die�e Zeugni��e be�timmte Formular i} beigefügt. (Anlage.)

7. Der Be�ih eines �olhen Entla��ungs-Zeugni��es gilt fortan als Ausweis der

ordnungsmäßtg erfolgten Entla��ung aus der Schule.
8. Sehen der Lokal-Schul-Jn�pektor und der Lehrer �ih veranlaßt, die Ent-

la��ung eines Kindes aus der Schule wegen mangelnder Reife über die im
4 bezeichnetenTermine hinaus, gegen den Willen der Angehörigen, zu

ver�chieben,�o i�t die Zulä��igkeit der Entla��ung, wie des ferneren Zurück-
behaltens in der Schule dur eine von dem Lehrer im Bei�ein des Lokal-

Schul - Jn�pektvrs zu haltende Prüfung zur Ent�cheidung zu bringen. Die

Beurteilung der Religions - Kenntni��e des betreffenden Schulkindes bleibt,
bei Ver�chiedenheit der Konfe��ion, dem zu�tändigen Gei�tlichen allein überla��en.

__*) Die Cirk.-Verf. v. 17. Juni 1876 (Nr. 476/3. II.) erklärt die Entla��ung der

Kinder vor dem vollendeten 14, Lebensjahre überhaupt für un�tatthaft, da bei be�onderen
Hinderni��en, den Schulbe�u<h bis zum Entla��ungstermin fortzu�eyen, die Dispen�ation
vom ferneren Schulbe�uh bis zu die�em Termine eintreten kann. Die Befugnis zu der

Erteilung der�elben i�t im $ 3 der Sh.-O. geregelt. — Dagegen können Kinder, welche
das 14. Lebensjahrvollendet haben, in be�onders dringenden Fällen in den Städten von

der Schuldeputation und auf dem Lande im Einvernehmen mit den Lehrern von den Lokal-

hulin�pektoren auh vor dem Entla��ungstermin bezw. vor Ablauf des Seme�ters aus der
Schule entla��en werden.

,_ Nah dem durch Cirk.-Verf. der Reg. zu Königsberg v. 5. Novbr. 1880 (Nr.831/9 IL.)
mitgeteiltenExfenntni��e dér Strafkammer des Kgl. Landgerichts zu Barten�tein v. 25. Febr.
1880 i� der Wirt N., weil er �eine Tochter gleich nach vollendetem 14. Jahre aus der

Schule zurü>behaltenhatte, wegen ungerechtfertigter Shulver�äumni��e der�elben verurteilt

worden, da die�elbe no< bis zum Eintritt der Entla��ung aus der Schule dur< den Lokal-

�chulin�pektor zum Be�uch der�elben verpflichtet war.
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S<hhul-Entlaf�ungs-Zeugnis.

N... Nn,

geboren zu den hat die hie�ige
Elementar�chule von bis .. be�ucht und i�t bei...
enana reeneneeenenennnnns Fleiß und... Schulbe�u< in denjenigen Kenntni��en und

Fertigkeiten, welche das Unterrichtsziel der Elementar�hule bilden,..............-...----- unterrichtet.
Die Führung. war

N. N., den 188...

(L. 8.)
Der Lokal-S<hul-Jn�pektor. Der Lehrer.

2. Verf. der Kgl. Reg. zu Gumbinnen v. 24. März 1876, IL. 2705/3.
Unter Modifikation un�erer Cirk-Verf. vom 27. März 1871 (II. 2045/3) be-

�timmen wir hiermit folgendes: Jn dem O�tertermine haben künftig diejenigen
Kinder zur Aufnahme in die Schule bezw. zur Entla��ung aus der�elben zu ge-
langen, welche in der Zeit v. 1. Januar bis ult. Juni das 6. bezw. das 14. Lebens-

jahr vollenden, während zu Michaeli diejenigen Kinder, welche in der Zeit vom

1. Juli bis u]t. Dezbr. das oben genannte Alter erreihen, aufzunehmen und zu
entla��en �ind. Selb�tver�tändlih darf die Entla��ung eines Kindes aus der

Schule nah wie vor nur unter der im $ 2 der Sch.-O. angedeuteten
Bedingung �tattfinden, daß nämlich das�elbe die erforderlihen Kennt-

ni��e �ih angeeignet hat, andernfalls währt event. die Schulpflicht bis zum
vollendeten 16. Lebensjahre.

3. a. Verf. der Kgl. Reg. zu Marienwerder v. 3. Mai 1876, Nr. 1463

G. C. IL. Die ver�chiedene Praxis, welche hin�ihtlih der Aufnahme bezw. Ver-=

feßung und Entla��ung der Schulkinder, welche das vor�chriftsmäßige Alter erreicht
haben, in den einzelnen Schulen und Auf�ihtsbezirken bisher be�tanden hat, ver-

anlaßt uns, behufs be��erer Regelung folgendes zu be�timmen und zu allgemeiner
Nachachtung zu empfehlen. :

1. Was die Au�nahme derjenigen Kinder anlangt, welchein das �chulpflichtige
Alter getreten �ind, �o i�t es allerdings, weilbei der bisher vielfah üblichen
2 mal im Jahre erfolgenden Aufnahmedie Zahl der einzelnen Abteilungen
über Gebühr vermehrt, die Arbeit er�<hwert und die Ausführung des Lehr-
plans verhindert wird, wün�henswert, daß, �ollen die allgemeinen Be-

-

�timmungen vom 15. Oktober 1872 zur Ausführung gebracht und die na
die�en aufge�tellten Unterrichtspläne durchgeführt werden, nur einmal im

Jahre neue Schulkinder aufgenommen werden. Wir feßen daher �owohl
für die ländlichen wie für die �tädti�hen Schulen den Termin für die Aufz
nahme der in das �chulpflichtige Alter getretenen Kinder zu O�tern jeden
Jahres fe�t. Solche Kinder, welche im Laufe des Schuljahres von auswärts

zuziehen, mü��en, wenn �ie im �chulpflichtigen Alter �tehen, jederzeit in die

Schule aufgenommen werden und �ind der ihrer Vorbildung und gei�tigen
Entwickelung ent�prechenden Kla��e bez. Abteilung zuzuwei�en. C

2. Die Ver�ezung der Schulkinder aus einer Kla��e bez. Abteilung in die näch�t
höhere hat gleihmäßig bei den �tädti�chen und ländlichen Schulen nur einmal

im Jahre und zwar zu O�tern zu erfolgen.
‘

Was die Entla��ung der nah den geltenden Be�timmungen und von uns
gegebenen Vor�chriften entla��ungsfähigen Kinder betrifft,�o hat die�elbe in

Zukunft jährli<h 2 mal und zwar zu O�tern und Michaelizu erfolgen, da

es für die im Laufe des Jahres aus dem �chulp�lihtigenAlter tretenden
und genügend vorgebildeten Kinder be�onders ärmerer Eltern eine Härte
�ein würde, wenn die�elben noch �o lange zum Schulbe�uch angehalten würden,

e)e
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als die Be�timmung eines nurx einmaligen Entla��ungstermins mit �ichbringen
würde. Demgemäß �ind �olhé mit den erforderlichen Kenntni��en ver�ehene
Kinder, welche vor O�tern des betreffenden Jahres das vierzehnte Lebens-

jahr zurü>gelegt haben, zu die�em Termine, und diejenigen, welche zwi�chen
O�tern und Michaeli 14 Fahre alt geworden �ind, zu Michaeli zu entla��en.
Mit den von uns unter dem 15. Dezember 1855 angeordneten und unter

dem 13. April 1858 näher geregelten jährlichen öffentlihen Shulprüfungen
kann die Entla��ung der Kinder aus der Schule verbunden werden. Jn
Ergänzung un�erer Cirxkular-Verfügung vom 8. Juni v. J., betreffend die

Entla��ung der Schulkinder, be�timmen wir �{<ließli<, daß es den �tädti�chen
Schuldeputationen und den Schulin�pektoren überla��en bleiben foll, den Ent-

la��ungs�chein ohne die Bemerkungen über den Umfang der Kenntni��e des

betreffenden Kindes in den einzelnen Unterrichts-Gegen�tänden auszu�tellen,
�o wie daß die durch die Ausfertigung der Zeugni��e bedingten Ko�ten aus

der Schulka��e zu be�treiten �ind.
b. Allgemeine Verfügung der Reg. zu Marienwerder v. 27. Febr.

1884, betreffend die Entla��ung von Kindern aus der Schulpflicht.(Amtsbl. Nr. 10,
außerordentliche Beilage.)

Die Nachwei�ungen der aus der Schule entla��enen Kinder ergeben jährlich,
daß Kinder zu O�tern und zu Michaeli aus der Schule entla��en worden �ind,
welche das vierzehnte Lebensjahr noh niht vollendet hatten.

Dies wider�pricht dem $ 2 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Ge�.-
Samml. 1846 Seite 1).

Da die Vollendung des vierzehnten Lebens3jahres indes niht immer mit dem

Tage der öffentlihen Schul-Entla��ungs-Prüfungen genau zu�ammenfällt, �o hatten
wir dur<h Cirkularverfügung vom 16. Dezember 1858 ge�tattet, daß diejenigeu
Kinder, welche nah dem Tage der öffentlichen, damals nur jährlich eininal, zu
O�tern, �tattfindenden Prüfung während des Sommerhalbjahres das vierzehnte
Lebensjahr vollendeten, �hon bei die�er Prüfung in dem Falle entla��en werden

dürften, wenn �ie nah dem Urteil des zu�tändigen Schulin�pektors bezw. des �chul-
techni�chen Mitgliedes der �tädti�hen Schul-Deputation in jedem einzelnen Lehr-
gegen�tande diejenigen Kenntni��e und Fertigkeiten erlangt hatten, welhe von der

ober�ten Abteilung der Schule nah den be�tehenden Vor�chriften zu fordern �ind.
Demnäch�t haben wix durch allgemeine Verfügung vom 3, Mai 1876 angeordnet,
daß die Entla��ung der entla��ungsfähigen Schulkinder jährlich zweimal und zwar
zu O�tern und zu Michaelizu erfolgen habe.

Nah Maßgabe der tnzwi�chen gemachten Erfahrungen be�timmen wir unter

Aufhebung un�erer vorgedachtenallgemeinen Verfügung vom 16. Dezember 1858

hierdur<h aufgrund der in $8 2 und 5 der Schulordnung den Schulau��ichts-
behörden vorbehaltenen Befugni��e, �owie mit Rück�icht auf $ 2 des Ge�eßes über
die Schulau��iht vom 11. März 1872 — Ge�.-Samml. S. 183 — anderweit

folgendes:
8 1. Zu den dur< un�ere Verfügung vom 3. Mai 1876 fe�tge�chten jähr-

lichen Terminen (O�tern und Michaeli) dürfen nur �olche Kinder aus der Schule
entla��en werden, welche einer�eits der Ober�tufe (Ober-Kla��e) der Schule ange-
hören und in jedem einzelnen Lehrgegen�tande den an die ober�te Schulabteilung
zu �tellenden Anforderungen nah dem Urteile des Lokal�chulin�pektorsent�prechen,
und welche anderer�eits außerdem entweder das vierzehnte Lebensjahr bereits
vollendet haben oder bis zu dem auf den Entla��ungstermin folgenden 30. April
ve�p. 31. Oktober vollenden werden.

2. Diejenigen Kinder, welche zwar zur Ober�tufe, bezw. Oberkla��e gehören
und das vierzehnte Lebensjahr in der Zeit vom 1. Mai bis zum 1. September,
re�p. in der Zeit vom 1. November bis zum 1, März vollenden, dürfen er�t nach
Vollendung des vierzehnten Lebensjahres aus der Schule entla��en werden,und

Schulordnung.
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zwar er�t in dem näch�ten, auf die Vollendung des vierzehnten Lebensjahres
folgenden Entla��ungstermine. Darüber, ob die Entla��ung bereits an dem Tage
erfolgen darf, mit welchem das Schulkind �ein vierzehntes Lebensjahr vollendet,
ent�cheidet im einzelnen Falle der Lokal�chulin�pektor nah Vor�chrift des $ 2 der

Schulordnung.
8 3. Diejenigen Kinder, welche in ihrer Schule er�t der Mittel�tufe ange-

hören, al�o das Ziel der Volks�chule no<h nicht erreiht haben, dürfen noh vollen-
detem vierzehnten Lebensjahre nur ausnahmswei�e aus be�onderen, in häuslichen
Verhältni��en des Schulkindes etwa beruhenden, unabweisbar dringenden Gründen
dur den Lokal�chulin�peklor aus der Schule entla��en werden, und au< dann nur

bei Gelegenheit der, auf die Vollendung des vierzehnten Lebensjahres näch�t-
folgenden Entla��ungsprüfungen zu O�tern und Michaeli.

In den an den Kreis�hulin�pektor einzureihenden Nachwei�ungen entla��ener
Schulkinder �ind durch den Lokal�chulin�pektor diejenigen be�onderen Gründe anzu-
geben, welche die Entla��ung jener Kinder der Mittel�tufe veranlaßt haben.

8 4. Diejenigen Kinder, welche bei Vollendung des vierzehnten Lebensjahres
noch der Unter�tufe der Schule angehören, dürfen aus die�er niht entla��en werden,
bleiben vielmehr no< bis zum vollendeten �e<szehnten Lebensjahre {<ulpfli<htig,
�ofern �ie nicht vorher in allen Lehrgegen�tänden das vorge�chriebene Ziel der Volks-

�chule erreichen. $ 2 der Schulordnung.
Die Entla��ung �olcher Schulkinder vor Vollendung des �e<s3zehnten Lebens-

jahres darf der Lokal�chulin�pektor nur mit un�erer Genehmigung ge�tatten.
: 8 5. Diejenigen Funktionen, welche na<h Vor�tehendem den Lokal�chulin�pek-
toren obliegen, gebühren für �tädti�che Volks�chulen den �hulte<hni�hen Mitgliedern
der Schuldeputationen.

Die in $ 3 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 gedachte Dispen�ation
vom Schulunterrichte bis zu 8 Tagen oder für längere Zeit wird durch die vor-

�tehenden Be�timmungen niht berührt.
4. Die Verf. der Kgl. Reg. zu Danzig vom 2. Mai 1874, G. 317/3

be�timmt unter Bezugnahme auf die Cirkular-Ver�fügung v. 1. Juli 1872 G. 347/5,
daß die Aufnahme der Kinder zur Schule nur einmal im Jahre und- zwar in

der Regel an dem auf das vollendete �ech�te Lebensjahr folgendenO�tertermine
�tattzufinden hat, ge�tattet jedoch,daß die einmaligeAufnahme der Kinder auchzum

Michaeclistermine erfolgen kann, falls die örtlihe Ob�ervanz dafür �pricht. Der

zweimalige Entla��ungstermin bleibt in der bisherigen Wei�e auch für die

Zukunft be�tehen. — Bei einem etwaigen Wohnungswec<h�el innerhalb des

Sthuljahres mü��en die bereits früher in die Shule aufgenommenen Kinder

�ogleih der neuen Schule zugeführt und zu der�elben jederzeit zugela�fen
werden.

X VILL. Be�timmungen des Herrn Ober - Präzidenten der Provinz
Preußen vom 24. Juli 1873 über den Unterricht in der deut�chen
Sprache in den von Kindern polni�cher und littaui�her Zunge be�uchten

Bolks�chulen der Provinz Preußen.
I. Für alle Volks�hulen der Provinz Preußen i� das Ziel des Unterrichts

in der deut�chen Sprache die Fertigkeit im geläufigen und thunlich�t korrekten

mündlichen und �{<riftlihen Gebrauche die�er Sprache bei den aus der Shule zu

entla��enden Kindern.
:

IT. Jn allen Lehrgegen�tänden i�t die Unterrichtsprache die deut�che.
Ausgenommen hievon i�t nur der Ynterricht in der ReTigion, ein-

<ließli<h des Kirchenliedes, auf der Unter�tufe. Das Polni�che re�p.
Littaui�che darf nux �o weit zu Hilfe genommen werden, als zum Ver�tändni��e
des Lehrgegen�tandes für die Kinder unerläßlich i�t.

è
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ITT. Jn der Religion, ein�<hließli<h des Kirchenliedes, wird der

Unterricht auf der Unter�tufe den niht-deut�hen Kindern in der

Mutter�prache der�elben erteilt, auf der Mittel- und Ober�tufe da-

gegen in der deut�chen Spra che, und darf hier die Mutter�prache nur �oweit
gebraucht werden, als die Vernittelung des Ver�tändni��es es cxfordert.

IV. Der Unterricht im polni�chen re�p. litkagui�hen Le�en und Schreiben tritt
bei den nicht - deut�hen Kindern er�t auf der Ober�tufe ein. Bei Schulen mit

überwiegend deut�chen Kindern kann auf �pezielle Anordnung der Kgl. Regierung
die�er Unterricht ganz wegfallen.

YV. Das Verfahren ge�taltet �i<h für die ver�chiedenen Unterrichtsgegen�tände
(außer der Religion) bei den drei Kla��en�tufen, von denen die untere in der Regel
die Kinder der drei er�ten Schuljahre, die mittlere die des vierten und fünften und
die obere die des �ech�ten bis ahten Schuljahres umfaßt, in folgender Wei�e.

A. Unter�tufe.
1, Der Lehrer hat �ein Augenmerk vor allem darauf zu richten, daß das

Ohr und die Zunge der niht deut�<h redenden Kinder an richtige deut�he Sprache
�aute glei<h vom Be�uch der Schule an gewöhnt werden. Deshalb ijt be�onders
auf ein deutliches und korrektes Sprechen �eitens der deut�h redenden Kinder

u halten.°
Allgenieine, die ganze Abteilung angehende Befehle und Anordnungen des

Lehrers dürfen, nachdem �ie ausreichend erklärt �ind, und ihre Ausführung ver-

an�chaulicht und geübt worden i�t, nur in deut�her Sprache erteilt werden.

2. Sprachunterricht.
a. Der Sthreible�eunterricht: Die deut�h redenden Kinder lernen während der

ganzen Schulzeit nur deut�ch le�en und �chreiben, �ie empfangen alle dahin
gehörigen Erläuterungen nur in deut�cher Sprache. :

Auch die nicht deut�h redenden Kinder werden auf die�er Stufe nur im

deut�chen Le�en und Schreiben unterrichtet. Sowohl die einzelnen Wörter,
wie die ganzen Säze und der Fnhalt des Le�e�tückes werden

duxch<hZurücgehen auf die Mutter�prache ver�tändlih gemacht.
Das �elb�tändige Wiedergeben des Gele�enen unabhängig vom

Buche wird forgfältig geübt.
Späte�tens am Schlu��e des dritten Schuljahres mü��en die niht deut�ch

vredenden Kinder �o weit gefördert �ein, daß �ie jedes Stück der Fibel fertig
le�en und die über den Jnhalt der�elben deut�ch ge�tellten Fragen ver�tehen
und in einfachen Sätzen ohne weitere Beihilfe deut�h richtig beantworten.

h. An den Le�eunterricht und die dazu gehörigen Wort- und Sacherklärungen
�chließen �ih be�ondere An�chauungs- und Sprehübungen auf der Grund-

�age der Fibel. Die�e muß einen Jnhalt haben, der die Umgebungen des
Kindes in Haus, Garten, Feld u. |. w. zur Dar�tellung bringt, �o daß
Bildertafeln, wie die von Winkelmann oder von Wilke im An�chlu��e an

die Le�e�tücke gebraucht werden können.
Die Bildex werden be�chrieben, wobei alles Geeignete aus der Fibel

�eine Verwendung und an�chauliche Erläuterung findet. Die�er An�chauungs-
unterricht wird von Anfang an zur planmäßigen Einführung in die deut�che
Sprache benußt und zwar in folgender Wei�e. Die Kinder des er�ten
Schuljahres haben alle vorkommenden Gegen�tändeund einzelne Eigen�chaften
der�elben deut�ch bezeihnen zu lernen, die des zweiten und dritten Schul-
jahres mü��en das Be�prochene in Säße bringen und die�e be�timmt und

�icher aus�prehen können.
Bei dem An�chauungsunterricht haben auch �ingbare Gedichtein deut�cher

Sprache, die �ich für die�e Stufe eignen und in der Fibel enthalten �ind,
ihre Verwendung zu finden. Jhr Ver�tändnis i�t zu vermitteln, der Text

14
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dur<h Vor- und Nach�prehen dem Gedächtnis einzuprägen, und die Melodie
in der Ge�ang�tunde einzuüben. Die Schüler des dritten Schuljahres mü��en
die�e Volkslieder richtig ver�tehen, �icher können und befähigt �ein, in einer

ihrer Bildungs�tufe ent�prehenden Wei�e Rechen�chaft zu geben.
ce. Nach der Schreib-Le�emethode wird mit dem deut�chen Le�en das Schreiben

der deut�chen Schrift gelehrt und mit die�em Schritt für Schritt gleich-
mäßig fortgeführt. Was an der Wandtafel ange�chrieben wird, wird fret
geübt. Was nah Dru>�chrift ge�chrieben wird, wird nah gehöriger Übung
ebenfalls unabhängig von der Vorlage ge�chrieben.

Die�e Fertigkeit hat �ih im er�ten Schuljahre auf einzelne Wörter, im

zweiten und dritten auf kurze inhaltsvolle Säße zu er�tre>en. Beim Schreiben
nah Vor�chriften i� nah Erlernung der lateini�chen Schrift, deren

Übung im zweiten Schuljahre zu beginnen hat, im Gebrauche
zwi�chen deut�cher und lateini�her Schrift mit deut�hem Text zu wech�eln.

3. Im Rechnen wird der er�te Unterricht der niht deut�<h redenden An-

fänger �o erteilt: Die Erlernung der Zahlennamen ge�chieht in deut�cher
Sprache. Wo es �i<h um Herbeiführung des Ver�tändni��es handelt,
gebrauht der Lehrer die Mutter�prache der Kinder. Beim Operieren mit
reinen Zahlen und bei der Einübung des bereits Erklärten und Ver�tandenen
wird durhweg deut�ch ge�prochen.

Ziel i�t, daß innerhalb des vorge�chriebenen Zahlenraumes mit unbenannten
und benannten Größen in deut�hen Ausdrü>ken �icher gerehnet wird, �o wie, daß
innerhalb des durch den Le�e- und An�chauungsunterricht er�chlo��enen Gebiets der

deut�hen Sprache auch angewandte Aufgaben richtig ver�tanden, fertig gerechnet
und mit korrektem Ausdru>e gelö�t werden.

B. Mittel�tufe.
Der auf der Unter�tufe vermittelte Gebrauch der deut�hen Sprache in münd-

liher und �chriftli<her Form i� auf der zweiten niht durch theoreti�he Erlernung
der Grammatik, �ondern auf prakti�hem Wege fortzuführen.

1. Auch auf die�er Stu�e wird nur im deut�hen Le�en und Schreiben unter-

richtet, an�telle der deut�chen Fibel tritt ein deut�hes Le�ebuch.
Um auf der Grundlage der mechani�chen Le�efertigkeit ein �prah- und �inn-

gemäßes Lejen zu erzielen, hat man:
a. anfangs nah Bedürfnis auf die Mutter�prache zurüc>zugehen und

die unver�tändlihen Worte �o wie den ganzen Gedanken in die�er angeben
zu la��en. Nachdem die maßgebenden Ausdrüce einzeln hervorgehoben �ind,
wird das Sprechen des deut�chen Sages im Zu�ammenhang bis zum ge-
läufigen Wiedergeben geübt.

b. Je weiter im Le�ebuch vorwärts ge�chritten wird, de�to mehr muß die Zu-
hilfenahme der nicht deut�hen Mutter�prache �ih be�hränken, und de�to mehr
muß ein geläu�iges Nacherzählen und ein �icheres Beantworten der auf Er-

for�hung des Sinnes gerichteten Fragen gefordert werden. Dabei i�t der

Text der Le�e�tü>ke in mannigfacher Wei�e umzubilden, dadurh der richtige
Gebrauch der �prachlichenFormen zu üben, und in den Schülern ein richtiges
Sprachgefühl zu erzeugen.

‘

c. Um den Kindern den Jnhalt des Gele�enen klar zu machen, �ind Ver�inn-
lihungsmittel, Abbildungen,körperlicheDar�tellungen, wirklihe Gegen�tände
und Hinwei�ungen auf �olche zu Hilfe zu nehmen.

d. Die Volks�hullieder mü��en �ich möglich�t eng an das Le�ebuch an�chließen,
womögli<h in ihm enthalten �ein. Keins darf gelerntwerden, ohne daß
es erklärt und ver�tanden worden i�. Die Schüler mü��en im �tande �ein,
den Sinn im einzelnen und im ganzen geordnet anzugeben, Text und
Melodie �icher zu können. Bei der Erklärung i�t die Mutter�prache in der

vor�tehend angegebenen Wei�e zu verwenden.
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2. Das Schreiben, welches nur in deut�cher Sprache geübt wird,
thließt �ih auf die�er Stufe an das Le�en an, indem:

2a. zum Schön�chreiben in deut�her Sprache einzelne Säße des Le�ebuchs oder

Ergebni��e des �i< an das�elbe an�chließenden Unterrichts benugt werden ;
die�e hat der Lehrer an der Wandtafel vorzu�chreiben;

b. indem zu den orthographi�hen Übungen teils wörtlih Gelerntes, teils �ah:
li<h Angeeignetes, z. B, Erzählungen und. Be�chreibungen oder einzelne
Ab�chnitte aus den�elben verwandt werden. Die�e werden nach vorheriger
Angabe der Schreibung einzelner Wörter auf die Schiefertafel und in das

Schreibebuch frei aufgezeichnet.
3. Das Verfahren beim Rechnenunterricht ent�pricht dem der Unter�tufe.

Wo Neues zum Ver�tändnis gebracht werden foll, wird, wenn es

nötig i�t, die Mutter�prache zu Hilfe genommen. Dagegen �ind ange-
wandte Aufgaben deut�<h zu �tellen und zu bereehnen. Die Schüler
mü��en auf die�er Stufe befähigt �ein, alle aus dem ihnen bereits eröffneten
Sprachgebiet entlehnten Aufgaben deut�<h zu ver�tehen und zu berechnen.

4. Der Unterricht in den Realien erfolgt in deut�her Sprahe. Nur zur
Vermittelung des Ver�tändni��es wird die Mutter�prache für die nicht- deut�chen
Kinder, �oweit es unumgänglich erforderlich i�t, zu Hilfe genommen. Die Schüler
werden durch an�chauliche Be�chreibung zum richtigen Auffa��en und ver�tändigen,
zu�ammenhängenden Nacherzählen angeleitet.

C. Dber�tufe.
1. Das �inngemäße deut�che Le�en, welhes auf die�er Stufe zum Ab�chluß

gebracht werden muß, wird dur die zwe>mäßigeEinführung der Schüler in das

Ver�tändnis der Le�e�tücke nah ihrem ganzen Jnhalte erreicht.
Während für die weitere Pflege des Shön�chreibens Ergebni��e des �ach-

lihen Unterrichts dienen, werden �chriftlihe Übungen auf dex Tafel und im

Spraaußerdemauch in der Form von Briefen und Ge�chäftsauf�äßen in deut�cher
prache geübt.

3. Die nicht-deut�hen Kinder werden auf die�er Stufe au<h im polni�chen
re�p. littaui�hen Le�en und Schreiben unterrichtet. Zwe> die�es Unterrichts i�t,
den Ma�uren und Littauer zum Le�en und Ver�tehen der Bibel und des Ge�ang-
buches auch in �einer Mutter�prache zu befähigen. Dem Unterrichte i�t nicht ein
breiterer Raum zu gewähren, als zur Erreichung des Zweckes notwendig i�t.
Bei Schulen mit überwiegend deut�chen Kindern kann der�elbe auf �pezielle An-

ordnung der Königl. Regierung für den Einzelfall nah Maßgabe dex lokalen und

per�önlichen Verhältni��e ganz wegfallen.
4. Der Unterricht im Rechnen erfolgt unter �teter Berück�ichtigung der bäuer-

lichen und bürgerlihen Bedürfni��e in deut�her Sprache.
5. Der Unterricht in den Realien wird hier in der�elben Wei�e erteilt, wie

bei der Mittel�tufe ad 4 angegeben ift.

XTX. Züchtigungsrecht.
Daß die Schulzucht von dem Lehrer mit elterliher Mäßigung zu handhaben

�ei, i�t �elb�tver�tändlih. Jn An�ehung der elterlihen Zucht verordnet das Allg.
L.-R. Teil IL, Tit. 2, $ 86: „Die Eltern �ind berechtigt,zur Bildung der Kinder
alle der Ge�undheit der�elben un�chädlihen Zwangsmittel zu gebrauchen“. —

Solche Zwangsmittel (Strafen) �teigen von der Warnung und dem Verwei�e auf-
wärts bis zur körperlichen Züchtigung. Die Anwendung der einzelnen Strafen
�eitens des Lehrers hängt mehr oder minder von �einem pädagogi�chen Ge�chi>
und �einer Gewi��enhaftigkeit ab. Spezielle Vor�chriften be�tehen nur inbetreff der
förperlihen Züchtigung der Schulkinder.
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A. Die Reg. zu Königsberg hat mittels Verf. vom 15. Oftober 1870,
Nr. 11. 267/9 die nach�tehenden Erla��e mit der Maßgabe in Erinnerung gebracht,
1. daß die�elben jährlih von jedem Lokal-Schulin�pektor mit den �einer Auf�icht
zugehörigen Lehrern in den Konferenzen eingehend zu erörtern, und daß dabei

be�onders die maßgebenden Be�timmungen aufs neue zur gewi��enhaften Befolgung
einzu�chärfen �ind; 2. daß die in das Schulamt eintretenden jungen Lehrer außer-
dem mit den erwähnten Verordnungen bekannt zu machen �ind, und daß in der

Verhandlung, welche über die Einführung in das Amt aufzunehmen i�t, ausdrü>-

lih anzuführen fei, daß �olches ge�chah; 3. daß die Lokal-Schulin�pektoren �ich aufs
�orgfältig�te zu überzeugen haben von der genauen Befolgung der gegebenen Be-

�timmungen �eitens eines jeden Lehrers, und daß Übertretungen zur Kenntnis des

Kreis-Schul-Jn�pektors behufs weiterer Verfolgung der Sache zu bringen �ind,
da andernfalls die Lokal-Schul-Jn�pektoren allein die Verantwortung tre�en würde.

I. Verf. vom 14. April 1860, Nr. IL. 343/2 (Auszug): Mehrfach �hon
haben wir auf un�ere Verfügung v. 2. Juli 1845 über die Handhabung der Schul-
zucht in den Elementar- und Mittel-Schulen hingewie�en, zuleyt unter dem
26, Augu�t 1857, Desungeachtet �ind dur<h Zeugen-Aus�fagen und ärztliche Atte�te
begründete Be�chwerden der Eltern oder Angehörigen über maßlo�e Züchtigungen
der Jugend durch die Lehrer bei uns eingegangen und gebührend be�traft worden.
Dabei bleiben freilih viele Über�chreitungen der Grenzen väterliher Zucht uns

unbekannt; denn in der Regel gelangen folhe Mißhandlungen nur zu un�erer
Kenntnis, wenn �ie körperlicheVerletzungen oder Ge�undheit und Leben gefährdende
Be�chädigungen zur Folge hatten. Jn cinem Falle i�t �ogar ein Lehrer wegen
Über�chreitung des Züchtigungsrehtes und wegen Fahrlä��igkeit, die den Tod eines
Knaben zur Folge gehabt, dur<h Urteil des Schwurgerichts mit zweimonatlicher
Gefängnis�trafe belegt worden. Um einem �o unwürdigen Verfahren, das eben

�o �ehr einen Mangel an Selb�tbeherr�hung, an fittlihem und religiö�em Gefühle,
wie an pädagogi�cher Ein�icht, an Bildung und an Berufspflicht bekundet, eine

mehr �ichere Schranke zu �etzen, tragen wir Euer pp. auf, die Verfügung vom

2. Fult 1845 den Lehrern durch die Lokal-Schulin�pektoren in den näch�ten Kon-

ferenzen unter ern�ter Mahnung zu väterlicher Zucht vorhalten zu la��en. Sowohl
die in jener Verfügung enthaltenen Gründe der hier in Rede �tehenden bedauer-

lichen Verirrung der Lehrer, als auch die dort angegebenen Mittel zur Abhilfe
�ind �orgfältig zu erwägen und zu be�prehen. Be�onders ecinzu�chärfen aber �ind
die da�elb�t getroffenen, �elb�t �<hwächerer Ein�icht leicht faßlihen Anordnungen zur
Verhütung ungebührliher Züchtigung. Untex die�en heben wir die 3, 5 und 6 hervor.

Außerdem ordnen wir infolge mehrfaher Be�chwerden nach�tehendes an:

Das Nachbehalten der Kinder darf auh ferner als zulä��iges
Strafmittel gelten, aber nah Beendigung des Vormittags-Unterrichts
niemals �oweit ausgedehnt werden, daß Kinder, welche ihr Mittags-
e��en niht mitgebracht haben, deshalb bis zum Schluß der Nachmittags-
�chule nüchtern bleiben müßten. Eben�o darf ein Nachbehalten nah Be-

endigung der Nachmittags�chulenur �o lange dauern, daß die Kinder nochbeitage
nachhau�e gelangenkönnen. Die Be�timmung ad 5 i�} auch hier zu beachten.

Den Lehrern i�t durch die Lokal-Schulin�pektoren noch be�onders protokollari�ch
eröffnen zu la��en, daß wir auch ohne vorgängige Be�chwerde der Angehörigen
Über�chreitungen der eben beregten Anordnungen von jezt ab mit ge�teigerter
Strenge mit Strafe zu belegen ent�chlo��en �ind, und daß wir deshalb die Lokal-
Schulin�pektoren verpflichtethaben, jeden derartigen zu ihrer Kenntnis gelangten
Fall bei uns zur Anzeige zu bringen. Die Kreis-Schulin�pektoren, desgleichendie

Schuldeputationen haben deshalb den Lokal-Schulin�pektoren aufzugeben,bei ihren
Schulrevi�ionen in�onderheit zu ermitteln, ob der Anordnung ald 5 von den Lehrern
nachgelebt, ferner ob irgend einer jener Anordnungen zuwider gehandelt worden,
endlich, wenn der legte Fall eingetreten i}, darüber uns durch die Kreis -Schul-

#
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in�pektoren oder dur<h die Schuldeputationen Bericht zu er�tatten. Fnbezug auf
die Anordnung ad 3 bemerken wir noh, daß die den Lehrern �elb�tändig zu-

�tehenden Züchtigungen nicht mit dem zu�ammengeflochtenenTeile der Rute, �ondern
nux mit den lo�en Zweigen der�elben zu vollziehen �ind. Die Lehrer �ind auf die

Be�timmung ausdrü>lih aufmerk�am zu machen.Auch �ind die Lokal-Schul-
in�pektoren dahin anzuwei�en, unge�äumt die in den einzelnen Schulen oder Kla��en
vorhandenen Strafwerkzeuge �ih vorzeigen zu la��en und die unerlaubten �ofort
aus den Schulräumen zu entfernen.

IT. Verordnung v. 2. Juli 1845, Nr. Il. 1505/4 (Auszug): Aus bet uns

eingegangenen Be�chwerden haben wir mit Bedauern er�ehen, daß mehrere Lehrer
von der Ge�tattung körperlicher Züchtigung einen unangeme��enen Gebrauch ge-

macht haben. Ja es �ind leider von einzelnen Lehrern Mißhandlungen verübt

worden, welche Ge�undheit und Leben der Schüler gefährdet haben. Die�e beklagens-
werten Erfahrungen haben mehrfah un�ere Aufmerk�amkeit auf die Gründe die�er
Übel�tände und auf Mittel zur Ab�tellung hingelenkt. Der Hauptzwe> der Strafe —

der der Be��erung — �oll dem Lehrer bei ihrer Vollziehung immer vor Augen
�<weben. Mit be�onderer Gewi��enhaftigkeit i�t er bei allen Körper�trafen fe�t-
zuhalten, die, �obald �ie mit Übereilung, Lieblofigkeit,Übertreibung zur Anwendung
kommen, die traurig�ten Folgen nah �ich ziehen, die kindlihe Offenheit in Ver-

�te>theit umwandeln. Eine ungerechte, häu�ig wiederkehrende, in �elb�t�üchtiger
Aufregung vom Lehrer vollzogene Körper�trafe wird Schüler und Eltern empören,
das Ehrgefühl der Jugend ab�tumpfen, oder Geringachtung des Lehrers erzeugen.
Nur bei richtiger, �{<honender, wohlüberdachter, liebevoller, �eltener Anwendung
fann die Körper�trafe ihre guten Folgen geltend machen. Sie wird heil�am, wenn

�ie den leiden�chaftlichen Ausbrüchen tobender Roheit oder maßlo�en Trotes augen-
bli>lih hemmend entgegentritt. Solche leiden�chaftlihen Ausbrüche kommen in-

de��en, zumal bei jüngeren Kindern, �elten vor und �ind oft dur< unangeme��enes
Benehmen des Lehrers ver�chuldet. Die körperlicheStrafe kann auch einer letblih
zwar kräftigen, gei�tig aber matten Natur, die in Unreinlichkeit und Stumpf�inn
zu ver�inken in Gefahr �teht — wenn andere Mittel vergeblich angewendet �ind —

eine wohlthuende Anregung geben. — Endlich unterliegen auh die groben Ver-

gehungen, wie Dieb�tahl, Lügenhaftigkeit,o�t wiederkehrenderUngehor�am, Unkeu�ch-
heit, Verführung dazu, bosha�te Verlegung anderer oder ihres Eigentums u. a.,
worüber das Allg. L.-N., Teil II, Tit. 12, $ 51 und 52 die Ergreifung zwe>-
mäßiger Be��erungs3mittel der Obrigkeit, dem Schulauf�eher und den Eltern oder
Vormündern überläßt, der körperlihen Züchtigung, wenn nicht in einzelnen Fällen

— nach der immer �orgfältig zu beobachtendenEigentümlichkeit des Schülers und
der häuslihen Erziehung — andere �icherer zur Umkehr, zur Be�innung, zur Reue

führende Mittel zugebote �tehen. Das rehte Maß der Strafe darf in keinem Falle
über�chritten werden. Jede übermäßige Strafe wirkt ihrem ZwedLe entgegen.
Jmmer �oll die Körper�trafe nur das lezte Mittel �ein, de��en �i<h der Lehrer be-
dient. Wir haben daher auf die Mittel hinzuwei�en, dur deren treue Anwendung
�elb�t minder begabte Lehrer das häufige Strafen — in�onderheit körperliche
Züchtigung—

zu vermeiden im�tande �ein werden. Dahin rechnen wir vorzugs-
wei�e eine �elb�t bis auf an�cheinende Kleinigkeiten ausgedehnte Schulordnung.
Das Kommen und Gehen der Schüler, der Beginn und Schluß jeder Übung, der

Wech�el zwi�hen unmittelbarer Belehrung und nur beauf�ihtigter Be�chäftigung
mü��en geregelt erfolgen, und die�e Regel muß zur. Gewohnheit werden. Die

Schüler jollen wi��en — nah dem Stundenplane — und niemals zweifelhaft �ein
— na< dem Herkommen—, was �ie in jedem Augenbli>eder Schulzeit zu thun
haben, und vor allen Dingen — niemals unbe�chäftigt �ein. Alles muß bereit

�ein, was Lehrer und Schüler für den gerade vorzunehmenden Unterricht ge-

brauchen.— Damit der Lehrer die�e Schulordnungleichter aufrecht erhalte, wähle
er zuverlä��ige und geeignete Schüler zu Ordnern und Helfern, welche Bücher,
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Tafeln u. a. verteilen und bewahren, die Be�chäftigungen ihrer Mit�chüler teil-

wei�e beauf�ihtigen und leiten, die Mutwilligen und Trägen anmerken. Die Schul-
ordnung wird auh dadur<h we�entlich ge�ichert, daß ohne weitläufiges Erörtern —

auf be�timmte Zeichen und Kommando-Wörter des Lehrers — das Stehen und

Sigzen, das Hervornehmen und Weglegen der Bücher, das Chor�prehen und das
Antworten Einzelner erfolgt, und wenn in gleicher Wei�e die Schüler gewöhnt
werden, den Wun�ch zu antworten oder hinauszugehen u. a., auszudrüc>en. Zu
den hier in Rede �tehenden Mitteln gehört ferner eine �orgfältige, wenn auch niht
äng�tlihe Beauf�ichtigung der Schüler. Der Lehrex er�cheine demna<h— minde�tens
eine Viertel�tunde vor dem Beginn der Schule — 1m Lehrzimmer und verweile
darin — beim Schlu��e der Schule, — bis �i<h alle Schüler entfernt haben. Er

halte darauf, daß jedes Kind, �obald es in die Schul�tube tritt, den ihm ange-
wie�enen Plat einnehme. Auch in den der Erholung gewidmeten Minuten �ei er

bei den Schülern. Jmmer wähle er �eine Stelle �o, daß er — �owohl während
des Unterrichts, als auh in den Pau�en — jeden Schüler mit Blik und Wort

zu errxeihen vermag. Er zeige den Grad der Aufmerk�amkeit, daß jedes Kind
jeiner augenbli>lihen Nähe �tets gewärtig i�. — Hu die�en Mitteln gehört ferner
die Beachtung einer angeme��enen Stufenfolge der Ahndung. Vom tadelnden oder
warnenden Blicke zum rügenden Worte, zur Ermahnung und Warnung — er�t
ohne Zeugen, dann vor den Mit�chülern —

zum Anmerken in das Sitten- oder

Kla��enbu<h �chreite der Lehrer allmähli<h zur ern�ten Androhung be�onderer
Strafen vor. Desgleichen wende der Lehrer zunäch�t �olhe Be��erungsmittel an,
welche als natürliche Folgen der Vergehung er�cheinen. Der Schüler, welcher
�eine Nachbarn �tört, werde allein ge�tellt, der Schmugige zur augenbli>lichen
Reinigung angehalten. Der Verleumder widerrufe die Lüge vor den Mit�chülern,
der Träge werde zur Arbeit nah dem Schlu��e der Schule — unter Auf�icht des

Lehrers — angehalten. — Haupt�ächhlih aber gehe der Lehrer mit dem Bei�piele
der Wahrhaftigkeit, des Fleißes, der Ordnung und der Reinlichkeit voran. Das

Bei�piel wirkt kräftiger als Ermuyterung und Zurechtwei�ung. Die Anordnungen,
welche wir noh zur Verhütung ungebührliher — namentlich körperliher Züchtigung
teils wiederholen, teils neu treffen, find folgende:

1. Niemals darf der Lehrer �ih erlauben, die Schüler zu mißhandeln. Zu den

Mißhandlungen gehören das Schlagen oder Stoßen mit der Hand oder Fau�t,
mit einem Stoce, Lineale, oder überhaupt mit einem harten Werkzeuge,
das Reißen an den Haaren oder an den Ohren,

2. Wenn der Lehrer zu �trafen genötigt i�t, �o thue er es nie im Zorne, �ondern
jederzeit mit der väterlichen Teilnahme, welche die Be��erung des Schülers
im Auge hat. Jede in leiden�chaftlicherAufregung oder lieblo�er Ge�innung
vollzogene Be�trafung i�t an �i<h �hon tadelnswürdig und kann leiht in

Mißhandlungen ausarten.
3. Die körperliche Züchtigung, welche der Lehrer ohne Zuziehung des Schul-

in�pektors oder Rektors vollzieht, darf nur mit einer aus dünnen Zweigen
geflohtenen Rute in die flache Hand erteilt werden“).

4. Jn der Regel darf nur na< ge�chlo��enem Unterrichte körperlih ge�traft
werden. Sollte nah den vor�tehenden Andeutungen die�er Verfügung eine

derartige Ahndung während der Lehr�tunden nötig er�cheinen, fo �oll �ie nur

auf dem freien Raume des Lehrzimmers exfolgen; niemals darf ein Schüler
ge�hlagen werden, �o lange ex no< zwi�chen Ti�chen und Bänken �teht.

*) Durch Verfügung der Reg. zu Königsberg v. 29. Januar 1882 (IT. 1464/2),dur
welche die Verordnung v. 2. Juli 1845 zur genaue�ten Befolgung aufs neue in Erinnerung
gebracht wurde, i�t Nr. 3 der�elben dahin abgeändert, daß die�e Be�timmung lautet:

3, Die körperl. Züchtigung — —
— — ge�lochtenen, niht vertro>neten Rute, jedoch

niht mit dem Stiele der�elben ge�hehen. Die Schläge �ind nur �hwah und in ge-
ringer Anzahl in die ausge�tre>te linke Hand und zwar auf die innere Fläche der-

�elben zu erteilen.
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5. Die Erteilung jeder körperlichen Strafe hat der Lehrer in das Kla��enbuch —

unter Angabe der Gründe und der Be�chaffenheit der Strafe — einzutragen.
6. Alle bedeutenderen Vergehungendürfen in der Regel nux na<h Beratung

im Schulvor�tande und in Gegenwart des Schulin�pektors, oder — in den

größeren Schulen — auf Be�chluß der Lehrer-Konferenzund im Bei�ein des
Rektors be�traft werden. Bei die�en Be�trafungen�ind au<h andere — jedoh<
niemals harte — Züchtigungs-Werkzeuge als die vorerwähnte Rute zulä��ig.

7. Bei der Be�trafung der Mädchen i�t jederzeit die nötige �honende Rück�icht
auf ree �chwächeren Körperbau und auf ihr in der Regel zarteres Ge�ühl
zu nehmen.

8. Jn den Städten, in welchen es mehrere Schulen gleichen Ranges giebt,
©

werden einzelne bedeutende Vergehungen durch die Aus�chließung oder Ent-

fernung des �trafwürdigen Schülers zu ahnden �ein.
9, Die zur Züchtigung be�timmten Werkzeuge werden jederzeit im Schul�chranke

zu bewahren jein, bis �ie gebraucht werden �ollen. Es i� un�chi>klih, wenn

der Lehrer die�elben während des Unterrichts in der Hand führt.
10. Zugleih unter�agen wir noch jede Be�trafung, auh wenn �ie niht eine

körperliche wäre, — welche das Ehrgefühl tief verleßt, oder bei den Mit-

�chülern Schadenfreude erregt. — Dahin re<hnen wir das Anhängen von

Schandtafeln, das Knieen-La��en, Schimpfworte u. a.

Wer künftig gegen eine die�er Be�timmungen fehlt, hat Nüge und geeigneten-
falls Be�trafung nah den Vor�chriften des Allg. L.-R. Teil TI, Tit. 20, $ 333—336

und des Ge�eßes vom 14. Mai 1825 (Ge�.-Samml. S. 149) zu gewärtigen. Die

Ent�chuldigung, mit den hier von uns gegebenen Be�timmungen nicht bekannt

gewe�en zu �ein, kann keine Berück�ihtigung finden. — Schließli<h machen wir

noch auf einige Maßnahmen aufmerk�am, dur< deren Verwirklichung die Schul-
in�pektoren und die Schuldeputationen auh ihrer�eits den Über�chreitungen väter-

licher Zucht vorzubeugen im�tande �ein werden. Dahin rechnen wir in�onderheit:
1. die Herbe1führung eines regelmäßigen Schulbe�uchs. Denn abge�ehen von

der dadurh hervorgerufenen größeren Amtsfreudigkeit des Lehrers, werden

auh �olche Schülex, welche einen geregelten Gebrauch von der Schule machen,
hin�ichts des Fleißes und der Sitten viel �eltener als andere zum Tadel
und zur Strafe Veranla��ung geben.

2. Die Hinwirkung auf die von Sr. Maje�tät dem Könige in allen Schulen
gewün�chte Einrichtung geregelter Leibes-Übungen. Da wo das Turnen

tüchtig geübt, und der Unruhe des jugendlichen Blutes Raum gewährt wird,
da wirkt es au<h auf Ordnung und Verträglichkeit, auf Wahrheitsliebe und

Ehrenhaftigkeit wohlthätig ein, da fördert es Rü�tigkeit und Fleiß beim

Lernen und Liebe namentli<h bei den Lehrern, die — wenn auh nur durch
ihre Gegenwart — �ich dabei beteiligen. Eine ähnliche, wenngleih �hwächere

fußeeno werden Schulfe�te und Spaziergänge der Lehrer mit ihren Schülern
äußern.

3. Die unausge�eßte Bemühung, das An�ehen der Lehrer den Eltern und

Schülern gegenüber zu erhalten und zu fördern, und das unermüdete Streben,
den Lehrern durch eine �orgenfreie äußere Stellung die zur Erfüllung ihres
�ehr verdien�tlihen und �hweren Berufes nötige Heiterkeit zu gewähren.

B. Die Reg. zu Danzig hat über die Handhabung der Schulzuchtunterm

16. Mai 1868, G. 753/5 nach�tehende nähere Be�timmungengetroffen:
:

1. Die körperliche Züchtigung daxf nie die Grenzen etner mäßigen elterlichen
Zucht über�chreiten. Ohrfeigen und Schläge an den Kop�, das Schlagen
oder Stoßen mit der Hand oder Fau�t, mit einem Sto>e, Lineal oder über-

haupt mit einem harten Werkzeuge, das Reißen an den Haaren oder an den

Ohren und ähnliche rohe Behandlungen der Schüler �ind unter�agt.
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2. Wenn die Notwendigkeit es erfordert, in einzelnen Fällen zu körperlicher
Züchtigung zu �chreiten, �o darf die�elbe nux vermittels einer aus dünnen

Birkenrei�ern gebundenen Rute auf die flahe Hand erteilt werden.
3. Niemals darf ein Schüler ge�chlagen werden, �o lange er no< zwi�chen

Ti�chen und Bänken �teht. Vielmehr darf die Züchtigung nur auf dem freien
Raum des Lehrzimmers erfolgen. Jn der Regel darf die�elbe im Laufe des

Unterrichts niht vollzogen werden, �ondern nur in den Zwi�chen�tunden
oder nah Schluß des Schulunterrichts.

4. Die Erteilung jeder körperlichen Skrafe hat der Lehrer unter Angabe der
Gründe und der Be�chaffenheit der Strafe in das Tagebuch einzutragen.

5. Bedeutendere Vergehungen dürfen nur unter Genehmigung und im Bei�ein
des Schulin�pektors, oder — in mehrkla��igen Schulen — auf Be�chluß der

Lehrerkonferenz und im Bei�ein des Hauptlehrers oder Rektors be�traft
werden. Bei die�en Be�trafungen �ind au< andere, jedo<h niemals harte
Strafwerkzeuge zulä��ig.

6. Eine Entblößung des Körpers bei Ausübung der körperlichen Züchtigung
i�t unter�agt. .

7. Die zur Züchtigung be�timmten Werkzeuge �ind jederzeit im Schul�chranke
zu bewahren, bis fie gebraucht werden �ollen. Es i�t un�chi>lih, wenn der

Lehrer die�elben während des Unterrichts in der Hand hält.
8. Jede Be�trafung, die das Ehrgefühl tief verlegt oder bei den Mit�chülern

Schadenfreude erregt, i� unter�agt. Dahin re<hnen wir insbefondere das

Knieenla��en, Schimpfworte u. a.

9, Das Nachbehalten der Schüler muß möglich�t vermieden und darf niemals

�oweit ausgedehnt werden, daß die�elben deshalb bis zum Schluß der Nach-
mittags�hule nüchtern bleiben müßten, oder daß die Kinder nachmittags
niht no< beitage nahhau�e gelangen könnten. Der Lehrer i� verpflichtet,
die nachbleibenden Schüler zu beauf�ichtigen, ingleichen hat er die erfolgte
Be�trafung unter Angabe des Grundes und der Dauer des Nachbletbens in
das Tagebuch einzutragen.

Gegen diejenigen Lehrer, welche bei Handhabung der Schulzucht obige Be-

�timmungen nicht genau befolgen �ollten, werden wir mit Rügen, eventl. mit Ord-

nungs�trafen nachdrücklichein�chreiten. Auch behalten wir uns vor, �olchen
Lehrern, die es bei Vornahme der Strafen an der erforderlichen Be�onnenheit
und Ruhe fehlen la��en und nicht im�tande �ind, ihre Heftigkeit zu zügeln, für
längere oder kürzere Zeit das Züchtigungsrechtzu entziehen.

„C. Verordnung der Reg. zu Marienwerder vom 29. Januar 1858:

Über�chreitungen des dem Lehrer zu�tehenden Züchtigungsrehts und ungehörige
Handhabung der Schul�trafmittel �ind in letter Zeit häufig Gegen�tände von Be-

�chwerden gewe�en, haben in mehreren Fällen Rügen und Be�trafungen der be-

treffenden Lehrer zur Folge gehabt und veranla��en uns, die Anwendung von

Schul�trafen dex �orgfältig�ten Überwachung und Einwirkung der Schulin�pektoren
dringend zu empfehlen und die�elben aufzufordern, die dabei zu beobachtenden
Grund�äße und die nach�tehendenAnordnungen den Lehrern ihrer Jn�pektien in

geeigneter Wei�e mitzuteilen und auf deren Befolgung zu halten. Die Schul�trafe
�oll zur Be��erung führen und muß daher richtig gewählt und in möglich�t geringem
Maße in Anwendung gebrachtwerden, damit �ie niht die beab�ichtigteWirkung
verfehlt, und während �ie ein Übel be�eitigt, ein anderes und vielleiht größeres
erzeugt. Diejenige Schule, die keinen Gebrauch von der Strafe zu machen hätte,
würde den untrüglich�ten Beweis eines völlig normalen, durchund dur ge�unden
Zu�tandes aller ihrer Glieder liefern. Je �eltener und in je geringerem Maße
eine Schule genötigt i� zu �trafen, de�to be��er i�t's mit ihr be�tellt. Der Lehrer
kann viel thun, ja in �eine Hand vorzugswei�e i�t es gelegt, die Anwendung von

#
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Schul�trafen zu be�hränken. Freilih gehört dazu, daß er �elb�t erzogen i�t inr

reten, im heiligen Gei�t, daß er 1) mit rehter Liebe �ein Amt verwaltet, Liebe

hat zu der ihm anvertrauten Jugend, �ih �elb�t und �cine Gemüts�timmung zu
beherr�chen weiß, niht mürri�h, no< tändelnd, noh krankhaft gereizt, �ondern mit

fih gleih bleibendem Ern�t, mit gleicher Heitärkeitund Ruhe �eines Erzieher-
Amts wahrnimmt, daß er 2) �eine Zöglinge vätexlichbehandelt, väterlih für ihr
gei�tiges Wohl und ihr Seelenheil be�orgt i�t, und wo es �ein muß, väterlich, al�o
fexn von aller Leiden�chaft und Härte �traft. — Wird er dabei von einer �elb�t
bis auf an�cheinende Kleinigkeiten �ich er�tre>enden Schulordnung unter�tügt, �orgt
ex dafür, daß er das Eintreten in das Schulzimmer und das Verla��en des�elben,
das Auf�tehen und Siyzenbleiben, Sprechen und Schweigen und jede Art von

Thätigkeit, �elb�t die Art und Wei�e, wie jedes Kind �eine Lernmittel zurhand
nimmt oder bei�eite legt, nah ciner fe�t be�timmten, dur< kurze Kommandowörter
oder durch bloße Winke geregelten Ordnung ausgef�ührt wird, und läßt er es �ih
endlich angelegen �ein, die Schüler in ihrer Ge�amtheit und jeden cinzelnen unter

�teter Auf�iht und in �teter Thätigkeit zu halten, �o wird er �ich der härteren
Strafmittel, insbe�ondere der körperlihen Züchtigung, beinahe völlig enthalten
können. Jm allgemeinen muß al�o der Lehrer bemüht �ein, dem Vergehen des

Schülexs vorzubeugen, um dadurh die Anwendung von Strafen unnötig zu machen.
Wo �ie aber dennoch eintreten mü��en, da hat er darauf zu achten, daß �ie in an-

geme��ener Wei�e und im richtigen Gei�te erteilt werden. Jhre Wahl muß, #o
weit das möglich i�t, der Art des Vergehens angepaßt werden. Der Schüler,
welcher �eine Nachbarn �tört, werde allein ge�teUt, der Shmußtige zur augenbli>=
lichen Reinigung angehalten, der Verleumder widerrufe die Lüge vor den Mit-

�chülern, der Träge werde zur Arbeit na<h dem Schlu��e der Schule angehalten.
u. |. w. Die Stufenfolge der Strafen beginne mit dem tadelnden oder warnenden
Blik. Wo er hinreicht, werde auh niht einmal der Finger drohend aufgehoben;
wo es genügt, die�en zu erheben, da folge kein �trafendes Wort. Wo das �trafende
Wort zureiht, da muß es bei ihm bewenden; es werde zuer�t ohne Zeugen, dann

vor den Mit�chülern, zuer�t in milderer Form, dann mit größerem Ern�t ausge-
�prochen. So �chreite der Lehrer allmählih zur Androhung be�onderer Strafen.
fort und wcnde die körperliche Züchtigung �tets nux als letztes und äußer�tes
Strafmittel an. Wenn auf die�e Wei�e mit den zugebote �tehenden Strafmitteln
hausgehalten wird, erhöht �i<h die Wirk�amkeit ihrer Anwendung. Um �ie aber

auch angeme��en anzuwenden, muß der Lehrer �i<h bewußt bleiben, daß er nicht
Richter, �ondern Erzicher i�, daß er �ih das zu be�trafende Kind recht �orgfältig
an�ehen und die Strafe des�elben nah Alter, Ge�hleht und körperliher Be�chaffen-
heit, vor allem aber nah der �ittlihen Entwickelungs�tufe, auf welcher dasjelbe
�teht, abme��en muß. Das wohlgezogene, gutgeartete Kind wird durch einen �trafenden
Blik in dem�elben Maße ge�traft, wie das in Roheit aufgewach�ene mit der Rute.
Er�cheint dem Lehrer aber dennoch eine körperliche Züchtigung notwendig, �o
werden, um jeder Ungebühr hiebei vorzubeugen, für �ämtlihe Elementar�hulen
des Departements, ländliche und �tädti�che, folgende Anordnungen teils in Er=

innerung gebracht, teils neu getroffen:
1, Eine körperliche Züchtigung, die als wirklihe Strafe verhängt wird, darf

niemals im Augenbli>e des Zorns oder dex Aufwallung und, �olange der zu.

be�trafende Schüler �ich no< zwi�chen den Ti�chen und Bänken befindet,
�ondern �tets nur im freien Raume des Lehrzimmers und in der Regel nah
beendigter Unterrichls|tunde vollzogen werden. :

2. Als Werkzeug der Züchtigung i�t nur eine aus dünnen Zweigen be�tehende
Rute und in erheblichenFällen, �owie bei den größerenKnaben, ein bieg-
�ames Stöckchen von der Stärke eines mäßigen kleinenFingers zulä��ig. Die

Züchtigung �elb�t findet in der Regel nur auf die flacheHand �latt.
3. Das Schlagen oder Stoßen mit der Fau�t, mit einem �tärkeren Sto>e oder

einem Lineal, das Reißen an den Haaren, an den Ohren und an anderen
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Teilen des Körpers �ind unter�agt, auh hat der Lehrer �ih aller förmlichen
Schimpfwörter, �owie dex Beilegung von Spiznamen zu enthalten.

4. Wenn der Lehrer cine härtere körperlicheZüchtigung für nötig hält, als die

ihm unter Nr. 2 ge�tattete, �o hat er in jedem einzelnen Falle gemäß $ 10
der Schul-Ordnung dem Orts-Schulin�pektor von dem �trafbaren Falle An-

zeige zu machen und von die�em weitere Wei�ung abzuwarten.
5. Die Erteilung jeder körperlichen Züchtigung i�t unter Angabe der Gründe

und des Maßes der�elben in das Kla��enbuch einzutragen.
Schließli<h werden die Lehrer darauf aufmerk�am gemacht, daß �ie nur bei

Beobachtung die�er Be�timmungen gegen den Vorwurf, die Grenzen der ihnen
allein zu�tehenden mäßigen elterlihen Zucht über�chritten zu haben, in Schuß ge-
nommen werden können, während erhebliche Abweichungen davon Rüge und geeig-
netenfalls Be�trafung zur Folge haben müßten, und daran erinnert, daß nah der

Verordnung vom 14. Mai 1825 wirklihe Verlegungen dur<h den Mißbrauch des

Hüchtigungsrechts der gerichtlihen Be�trafung unterliegen.
NB. Vor�tehende Vor�chrift i�t dur< die Verff. d. Reg. zu M. v.

19. April 1860, Nr. II. 786. C IL und v. 24. März 1873, Nr. 804 (&
CII. den Lehrern zur Kenntnis gebracht, und in der leßtgedachten Verf.
i�t angeordnet worden, daß jeder neu anzu�tellende Lehrer auf die Ver-

ordnung vom 29. Fanuar 1858 aufmerk�am zu machen �ei und eine Be-

�cheinigung darüber, daß dies ge�chehen, auszu�tellen habe, die zu den

Schulakten zu nehmen �ei.

D. Jnbetreff der erziehlihen Einwirkung auf das Verhalten und
Treiben dex Schulkinder außerhalb der Schulzeit �ind zu beachten:

1. Verf. der Reg. zu Königsberg v. 17. Febr. 1872 (I1. 462/1): Nach
$ 55 des deut�chen Strafge�ezbuches i�t es nicht ge�tattet, gegen Kinder unter
12 Jahren �trafrehtli< einzu�chreiten. Während das Ge�et �omit die zarte Jugend
vor Gefängnis�trafen und deren ent�ittlihenden Einflü��en bewahren will, geht es

anderer�eits von der Voraus�eßung und der Erwartung aus, daß bei Kindern unter

12 Jahren die Erziehung und deren ern�te Zucht noh das Erforderliche zu lei�ten
im�tande �ein werde. Hiernah hat auh die Schule die Pflicht, mit ihrer Auf�icht
und erziehlihen Einwirkung bei derartigen Kindern einzu�chreiten und dadurh
eine notwendige Ergänzung zu der obigen Be�timmung des Strafge�ezbuchs zu geben.

Hierin liegt für die Lehrer und Schulvor�tände eine ern�te Mahnung, das Leben
und Treiben der Kinder auch außerhalb der Schule zu überwachen und namentlich
folhe Schüler ins Auge zu fa��en, deren häusliche Erziehung unzureichend i�t, und

welche von den Eltern zu Be�chäftigungen verwendet werden, die mit manigfachen
Ver�uchungen zur Sünde verbunden zu �ein pflegen.

Möge auch die�e Veranla��ung dazu dienen, darauf Bedacht zu nehmen, das

Hütewe�en, welhes zur Verwahrlo�ung der Jugend foviel beigetragen hat, immer

mehr zu be�chränken! Möchten die Lehrer, Shhulvor�tände, Schuldeputationen und

Schulin�pektoren dur die vorliegende Angelegenheit eben�o auh einen neuen An-
trieb erhalten, um mit Ent�chiedenheit und Strenge auf einen regelmäßigen Schul-
be�u<h hinzuwirken! Denn es wird niht bloß darauf ankommen, ge�hehene Ver-

gehen und Verbrechen zu be�trafen und die Thäter in eine angeme��ene Zucht zu

nehmen, �ondern no< mehr darauf, daß die Kinder vor Aus�chreitungen und Ver-
wahrlo�ung behütet werden. Daher wird der Unterricht namentlich in der Religion
�o zu erteilen �ein, daß er auf Herz und Ge�innung der Kinder heil�am einwirkt.
Vor Holz-, Feld-, Ob�tdieb�tahl, Baumfrevel, Einfangen der Vögel, Ne�terausnehmen
und dergl. wird eindringli<hund wiederholt zu warnen �ein. ‘

Wenn Schulkinder unter 12 Jahren außerhalb der Schule �ih Vergehenzu
Schulden kommen la��en, �o haben die Schulvor�tände und Schuldeputationenunter

Zuziehung des Lehrers nah Fe�t�tellung des Sachverhalts zunäch�t zu ermitteln,
ob die Eltern oder Vormünder im�tande und willens �ind, wirk�ame Zucht zu üben.
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Hiernach i�t zu ent�cheiden, ob und inwieweit die Schule no< einzu�chreiten hat.
Wird eine körperliche Züchtigung für unumgänglich gehalten, �o �ind auh hierbei
un�ere Anordnungen bezüglih dex körperlichen Be�trafung genau zu beachten,
namentlich i� die Be�timmung unter Nr. 6 un�erer Cirk.-Verf. v. 2. Juli 1845

(TT. 1505/4) zu befolgen, wonach alle bedeutenderenVergehen in der Regel nur

nah Beratung im Schulvor�tande und in Gegenwartdes Schulin�pektors, oder in

größeren Schulen auf Be�chluß der Lehrerkonferez und im Bei�ein des Rektors

be�traft werden. Bei die�en Be�trafungen �ind auh andere, jedoch niemals harte
Züchtigungswerkzeugeals die Rute zulä��ig.

2. Verf. der Reg. ju Königsberg v. 10. Dezbr. 1878 (II. 1208/12): Von
den im dies�eitigen Bezirke fungierenden Ei�enbahnbeamten i� nicht �elten wahr-
genommen worden, daß Kinder im �chulpflichtigen Alter mit großen Steinen und

Holz�tü>ken nah vorbeifahrenden, wie auch haltenden Ei�enbahnzügen geworfen und
dabei Fen�ter�cheiben, Wagen und Lokomotiven be�chädigt und Men�chen gefährdet,
ja �ogar Steine auf die Ei�enbahn�chienen gelegt haben. Nur in den �elten�ten
Fällen �ind �olhe Übelthäter derge�talt zu ermitteln, daß Anklage gegen �ie erhoben
werden kann; aber auh dann i�t nach den Be�timmungen des Reichstra�ge�ehbuhs
($$ 55—56) entweder ihre trafrehtli<he Verfolgung ganz ausge�chlo��en, oder es

muß ihre Frei�prehung erfolgen, weil ihnen die zur Erkenntnis der Strafbarkeit
erforderlihe Ein�icht fehlt. Es i�t daher dringend geboten, �hon in der Schule
derartigen UÜbelthatendur<h häufig, minde�tens monatlih zu wiederholende Er-

mahnungen, Belehrungen über die äußer�t �hädlichen und lebensgefährlichen Folgen
folhen Ünfugs und dur<h Warnungen vorzubeugen, den Kindern die �ofortige An-

zeige derartiger Übelthaten bei dem Lehrer zur P�liht zu machen und die über-

führten Angezeigten unter Beachtung der in Nx. 6 un�erer Cirk.-Verf. v. 2. Juli
1845 gegebenen Vor�chriften �treng zu be�trafen. — —

3. Durch Verf. der Reg. zu Marienwerder v. 30. Novbr. 1883, Nr. IT. 1.

8962 N. C. i�t nach�tehendes Schreiben des Kgl. Ei�enbahnbetriebs8amtes zu Schneidez
múhl v. 15. Novbr. 1883, Nr. IIT. IL 14994. B:

„Dex Kgl. Reg. beehren wix uns ganz ergeben�t mitzuteilen, daß es in

lehter Leit öfter vorgekommeni�t, daß �chulpflichtige Kinder, welche das traf-
mündige Alter noch niht erreiht hatten, zum größten Teil Hütejungen, Steine
auf die Schienen gelegt und dadur<h Ei�enbahnzüge in hohem Grade ge=
fährdet, ferner auh mit Steinen nah fahrenden Ei�enbahnzügen geworfen
haben. Um die�em Unfug zu �teuern, er�uchen die Kgl. Reg. wir ergebenft,
die

e unter�tellten Lehrer gefällig�t durch die HH. Kreis�chulin�pektoren dahin
anwelï�en la��en zu wollen, daß �ie die Schulkinder, auch die Eltern der�elben,
auf das Gefährliche und die Strafbarkeit die�er Handlungswei�e aufmerk�am
machen und �ie darüber belehren, daß bei etwa vorkommenden Fällen die

Unterbringung des noh niht Strafmündigen in eine Be��erungs-An�talt event.

verhängt werden fönne.““ — —

den Kreis�chulin�pektoren mit dem Auftrage mitgeteilt worden, die Kinder der an

und in der Nähe von Ei�enbahnen gelegenen Schulen ihres Au��ichtsbezirks.
per�önlich mit allem Nachdru>, namentlich aber die herangewach�enenKnaben,
auf das Ge�ährlihe und die Strafbarkeit der vorgedahten Handlungswei�e hinzu-
wei�en und �te darüber zu belehren, daß �ie in Fällen, wo �ie �ih einer �olchen
Handlung �chuldig machen �ollten, in eine Be��erungs-An�talt untergebracht werden
würden. Ferner �ind die Lehrer anzuhalten, eine gleihe Hinwei�ung und Belehrung.
den Eltern der bezüglichenKinder zu teil werden zu la��en und bei jeder geeig-
neten Gelegenheit darüber zu wachen, daß der gerügte Unfug �eitens der Kinder
vermieden werde; event. i�t jeder vorkommende Fall daur<hdie Lehrer dem be-.

treffendenKreischulin�pektor und durch die�en an uns �chleunig�t zur Anzeige zu
ringen.
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RX. Be�timmungen des g. M. v. 6. Juni 1884, U. II]. b. 6607,
deu Eintritt in die Königliche Turnlehrer- Bildungs - An�talt zu Berlin

betreffend.
Für den Eintritt in die Königliche Turnlehrer-Bildungsan�talt zu Berlin gelten folgende

Be�timmungen:
1. Die An�talt i� zur Ausbildung von Tuxrnlehrern für öffentlicheUnterrihts-An�talten

ve�ti
Art — zunäch�t im Re��ort des Mini�teriums der gei�tlichen 2c. Angelegenheiten —

e�timmt.
2. Bedingung für den Eintritt als Eleve i�t, daß der Aufzunehmende bereits Lehrer

einer öffentlichen Unterrichts - An�talt, odex daß er Kandidat des höheren Schulamtes i�t.
Hin�ichtlich der Volks3�chullehrer wird Wert darauf gelegt, daß �ie die zweite Lehrerprüfung
bereits be�tanden haben, und daß �ie nah ihrer Stellung geeignet er�cheinen, neben Er-

langung einer größeren Befähigung zur Ecteilung des Turn-Unterrichtes an ihrer Schule
zugleich für die Ausbreitung die�es Unterrichtes in weiteren Krei�en des Schulwe�ens thätig zu �ein.

9. Andere Bewerber können, �oweit es die Verhältni��e der An�talt ge�tatten, auf be-

�timmte Zeit als Hospitanten in die An�talt eintreten, wenn �ie einen genügenden Grad

wi��en�cha�tliher Bildung und turneri�her Fertigkeit na<hwei�en und die Verpflichtung ein-

gehen, �ih der näch�ten gemäß der Prüfungs-Ordnung vom 10. September 1880 (Central-
blatt der Unterrichts - Verwaltung, Jahrgang 1880, S. 654 — Monats�chri�t f. d. Turn-

wejen 1882, S. 24) �tattfindenden Turnlehrer-Prüfung zu unterziehen.
4. Die definitive Au�nahme wird dur< eine Prüfung be�timmt, in welchex eine gewi��e

förperlihe Kraft und einige turneri�he Fertigkeit na<hzuwei�en i� (Armbeugen und -�tre>en

OP
und im Stüßz, Hangeln, Felgauf�chwung, Wende, Kehre, ein mäßig hoher Sprung

U. |f. w.).

5. Mit der Anmeldung i� ein Lebenslauf, das Prüfungszeugnis bezw. das Zeugnis
über das abgelegte Probejahr und ein ärztlihes Zeugnis darüber einzureichen,daß der

Körperzu�tand und die Ge�undheit des Bewerbers die mit großer An�trengung verbundene

Ausbildung zum Turnlehrex ge�tatten. — Bei dem Eintritt in die An�talt werden die Auf-
zunehmenden hin�ihtli<h ihres Ge�undheilszu�tandes dux<h den An�talts- Arzt no< einer

Superrevi�ion unterworfen, von deren Ausfall die definitive Aufnahme ebenfalls abhängig ift.
6. Nur Lehrern in noh niht vorgerü>ktem Lebensalter, vorzug3wei�e unverheirateten,

i�t die Meldung zu empfehlen. Verheirateten Lehrern i�t jedenfalls ern�tli<h abzuraten,
ihre Familie mit hierher zu bringen.

7. Der Unterricht in der An�talt i� unentgeltlih. Die dur den Aufenthalt in Berlin 2c.

ent�tehenden Ko�ten �ind von den Lehrern �elb�t aufzubringen. Jun dazu geeigneten Fällen
können jedo<h den Eleven Unter�tüßungen aus Centralfonds gewährt werden, indes ledigli<
für den Unterhalt hier, während Beihilfen zu den Ko�ten der Her- und Rüd>rei�e, der Ver-

tretung im Amt, für den Unterhalt der zurückbleibendenFamilien u. |. w. nicht bewilligt werden.
Die hier gewährten Untex�tüßungen werden er�t am Ende jedes Monats gezahlt.
8. Ein Eleve braucht zu �einem Unterhalt hier�elb�t exfahrungsmäßig — namentlih mit

Nückf�icht auf das ge�teigerte Bedürfnis einer kräftigen Nahrung — etwa 120 Mk. monatlich.
Um meiner�eits �oglei<h bei der Ent�chließung über die Aufnahme einen zuverlä��igen
Uberbli> über die aus Centralfonds zu gewährenden Unter�tüßungen gewinuen zu können,
muß jeder Bewerber bei der Anmeldung nach �orgfältiger Prüfung �einer Verhältni��e be-

�timmt nachwei�en und bezw. amtli<h beglaubigen la��en, daß ihm für �einen Unterhalt hier
der erwähnte Betrag zur Verfügung �teh�t, odec welcher Beihilfe er dazu bedarf. Jeder
Bewerber - hat demna<h anzugeben, wie vkl ihm während �eines hie�igen Aufenthaltes von

dem Einkommen �einer Stelle verbleibt, ob und welche Unter�tüßungen ihm aus der Schul-
Xa��e oder �on�t gewährt werden, und wie viel er aus eigenen Mitteln aufbringen kann.
Wenn ein verheirateter Lehrer die Aufnahme na<h�u<ht, �ind die Unterhaltungsko�ten für
jeine Familie in Anrehnung zu bringen, und wenn einem Bewerber nahweisbar die Unter-

�tüßung naher Verwandten obliegt, und �olche bisher von ihm gewährt worden i�t, �o kann
auh die�er Um�tand bei Fe�t�tellung �einer Unter�tüßungsbedürftigkeit niht außer Achtbleiben.
Den Kur�i�ten mü��en während ihres Aufenthaltes hier�elb�t pekuniäre Verlegenheîten,welche
nachteilig auf ihre Ausbildung im Turnen und auf die Benuzung der gleichzeitig gebotenen
Gelegenheiten zu auderweiter Fortbildung einwirken, nah Möglichkeiter�part werden. Unter-

�tüzungsge�uche, welhe während des Kur�us an das Mini�terium gerihtet werden,können
nur dann eine Berü�ichtigung erfahren, wenn infolge unvorherge�ehener Zwi�chenfälle das

Bedürfnis einer außerordentlichen Beihilfe eingetreten ift.
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R XL, Die Be�timmungen des $ 26 der Schulordnung �ind erheblich alteriert

dur das Ge�ch vom 6. Juli 1885, betr. die Pen�ionierung der Lehrer
und Lehrerinnen an den öffeutliczen Volks�chulen.

Wir Wilhelm, v. G. G. König von Preußen 2c. verordnen hiermit unter

Zu�timmung beider Häu�er des Landtages der Monarchiefür den ganzen Umfang
der�elben, was folgt:

Artikel T

'

rtikel TL.

Bis zum Erla��e eines Ge�ezes über die Unterhaltung der öffentl. Volks�hulen gelten
für die Pen�ionierung der Lehrer und Lehrerinnen an den�elben folgende Be�timmungen:

:
. Jeder an einer zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht dienenden öffentlichen

Schule (öffentl. Volks�chule) definitiv ange�tellte Lehrer erhält eine lebenslängliche Pen�ion,
wenn er nah einer Dien�tzeit von wenig�tens 10 Fahren infolge körperlihen Gebrehens
oder wegen Schwäche �einer körperlichen oder gei�tigen Krä�te zur Erfüllung �einer Amts-

pflichten dauernd unfähig i� und deshalb in den Ruhe�tand ver�ezt wird.

I�t die Dien�tun�ähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder �on�tigen Be-

�chädigung, welche der Lehrer bei Ausübung des Dien�tes oder aus Veranla��ung des�elben
ohne eigene Ver�chuldung �i<h zugezogen hat, �o tritt die Pen�ionsberehtigung auh bei

fürzerer als 10 jähriger Dien�tzeit ein.
:

Bei Lehrern, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben, i� eingetretene Dien�tunfähig-
feit niht Vorbedingung des An�pruchs auf Pen�ion.

Lehrer, welche, abge�ehen von dem Falle des Ab�azes 2, vor Vollendung des zehnten
Dien�tjahres dien�tunfähig und deshalb in den Ruhe�tand ver�eßt werden, kann bei vor-

handener Bedürftigkeit von dem Unterrihtsmini�ter eine Pen�ion entweder auf be�timmte
Beit oder lebenslänglih bewilligt werden.

8 2. Die Pen�ion beträgt, wenn die Ver�ezung in den Nuhe�tand nah vollendetem

zehnten, jedo<h vor vollendetem eilften Dien�tjahre erfolgt, 15/4 und �teigt von da

ab mit jedem weiter zurücgelegten Dien�tjahre um /g des im $ 4 be�timmten Dien�t-
einkommens. Über den Betrag von /zg die�es Einkommens hinaus findet eine Steigung
nicht �tatt.9 Judem im $ 1 Ab�aß 2 erwähnten Falle beträgt die Pen�ion 15/59,in dem Falle des

$ 1 Ab�ay 4 höch�tens 15/39des vorbezeihneten Dien�teinlommens.
8 3. Bei jeder Pen�ion werden über�chießende Markbrüche auf volle Mark abgerundet.
8 4. Der Berechnung der Pen�ion wird das von dem Lehrer zuleßt bezogene, nit

der ihm verliehenen Lehrer�telle nah Fe�t�eßung oder mit Genehmigung der Schulauf�icht3-
behörde dauernd verbundene Dien�teinkommen an Geld, an freier Wohnung und Feuerung,
bezw. Miets- und Feuerungsent�hädigung, �owie an Naturalien und Ertrag von Dien�t-
ländereien zugrunde gelegt.

Außerdem kommt die aus Staatsfonds widerrufli<h gewährte Dien�talterszulage, welche
der Lehrer zur Zeit der Pen�ionierung bezieht, in Ancehnung.

Naturalien und der Ertrag von Dien�tländereien kommen mit demjenigen Betrage zur

Berechnung, auf welhen deren Geldwert als Teil der von der Shulauf�ichtsbehörde fe�t-
ge�ezten Be�oldung fe�tge�tellt worden i�t, vorbehaltlih der Vor�chrift des $ 45 des Ge�ees
über die Zu�tändigkeit der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgericht8behörden vom

1. Augu�t 1883 (Ge�.-Samml. S. 237).
' :

Dien�temolumente, welche ihrer Natur na< �teigend und fallend �ind, insbe�ondere
Einkünfte an Schulgeld, werden nah den bei Verleihung des Rechts auf die�e Dien�t-
emolumente deshalb getroffenen Fe�t�eßpungen und in Ermangelung �olcher Fe�t�egungen
nah ihrem dur<�chnittlihen Betrage während der 3 legten Etatsjahre vor dem Etatsjahre,
in welchem die Pen�ion fe�tge�ezt wird, zur Anrehnung gebracht.

‘

Die�e Vor�chriften gelten au< für die Berehnung der Pen�ion eines Lehrers, mit

de��en Schulamt cin kir<lihes Amt vereinigt i�, derge�talt, daß der Berehnung das

Dien�teinkfommen der vereinigten Stelle, ohne Rü>�icht darauf, aus wel<henQuellen �olches

odereinzelne Teile des�elben fließen, als ein einheitlihes Stelleneinfommen zum Grunde

zu legen ift. OS »

Bei Berechnung der Dien�tzeit kommt die ge�amte Zeit in Anrehnung, während
welcher ein Lehrer im öffentl. Schuldien�te in Preußen �i< befundenhat.

:

Die Dien�tzeit wird vom Tage der er�ten cidlihen Verp�lihiung für den öffentbichen
Schuldien�t an gerehnet.
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Kann jedo< ein Lehrer nahwei�en, daß �eine Vereidigung er�t na< �einem Eintritte
in den öffentl. Schuldien�t �tattgefunden hat, �o wird die Dien�tzeit von legterem Zeit-
punkt an gerechnet.

8 6. Bei Berechnung der Dien�tzeit kommt auh die Zeit in Anre<hnung, während
welcher ein Lehrer

'

1. im Dien�te des preußi�chen Staates, des norddeut�hen Bundes oder des deut�chen
Reiches �ich befunden hat, oder

2. als an�tellungsberehtigte ehemalige Militärper�on nur vorläufig oder auf Probe im

Civildien�te des preußi�hen Staates, des norddeut�hen Bundes oder des deut�chen
Reiches be�chäftigt worden i�t, oder

3. in den von Preußen neu erworbenen Landesteilen im öffentl. Schuldien�te oder im
unmittelbaren Dien�te der damaligen Landes3herr�cha�t �ih befunden hat.

Au3ge�chlo��en bleibt die Anrechnung derjenigen Dien�tzeit, während welcher die Zeit
und Kräfte eines Lehrers dur< die ihm übertragenen Ge�chäfte nur nebenbei in An�pruh
genommen gewe�en �ind.

8 7. Der Dien�tzeit im Amte wird die Zeit des aktiven Militärdien�tes hinzugerechnet.
8 8. Die Dien�tzeit, welhe vor den Beginn des einundzwanzig�ten Lebensjahres fällt,

bleibt außer Berehnung.
Nux die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen oder Er�aßz-

truppenteile abgelei�tete Militärdien�tzeit kommt ohne Rück�icht auf das Lebensalter zur
Anrechnung.

Als Kriegszeit gilt in die�er Beziehung die Zeit vom Tage einer angeordneten Mobil-

machung, auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachung.
8 9. Für jeden Feldzug, an welhem ein Lehrer im preußi�hen oder im Reichsheere

oder in der preußi�chen oder Kai�erlihen Marine derart teilgenommen hat, daß er wirklih
vor den Feind gekommen oder in dien�tliher Stellung den mobilen Truppen in das Feld
gefolgt i�t, wird dem�elben zu der wirklichen Dien�tzeit 1 Fahr zugerechnet.

Ob eine militäri�he Unternehmung in die�er Beziehung als ein Feldzug anzu�ehen i�t,
und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kriegsjahre in Anrehnung kommen

�ollen, da�ür i�t die nah $ 23 des Reichsge�ezes v. 27. Funi 1871 (R. G. Bl. S. 275)
in jedem Falle ergehende Be�timmung des Kai�ers maßgebend.

Für die Vergangenheit bewendet es bei den hierüber dur<hKönigliche Erla��e gegebenen
Vor�chriften.

8 10. Die Zeit
a) eines Fe�tungsarre�tes von 1 jähriger und längerer Dauer,
b) der Kriegsgefangen�chaft

:

kann nur unter be�onderen Um�tänden mit Kgl. Genehmigungangerehnet werden.

8 11. Von dem Untexrrichsmini�ter kann zukünftig bei der An�tellung nah Maßgabe
der Be�timmungen in den $8 5—9 die Anrechnungder Zeit zuge�ichert werden, während
welcher ein Lehrer außerhalb Preußens im Schuldien�te oder im Jn- oder Aus-
lande im Kirchendien�te ge�tanden, oder als Lehrer oder Erzieher an einex Taub-

�tummen-, Blinden-, Jdioten-, Wai�en-, Rettungs3- oder ähnlichen An�talt im Dien�te einec
Gemeinde oder eines �on�tigen kommunalen Verbandes, oder im Dien�te einer Stiftungs8-
an�talt der bezeichneten Art �ih befunden hat.

Für die zur Zeit des Jnkrafttreten3 des Ge�eyes bereits definitiv ange�tellten Lehrer
kann die Anrechnung der im er�ten Ab�aye genannten Zeit bei der Ver�ezung in den Ruhe-
�tand von dem Unterricht3mini�tergenehmigt werden.

8 12. Hat der Jnhaber eines vereinigten Kirchen- und Schulamtes bei der BVer-

�ezung in den Ruhe�tand eine Pen�ion aus kirhlihen Mitteln zu bean�pruchen, �o wird
der Betrag der�elben auf die nah den Vor�chriften die�es Ge�eßes zu gewährende Pen�ion
angerechnet. :

8 13. Die Be�timmung darüber, ob und zu welchem Zeitpunkte dem Antrage eines

Fehrersauf Ver�ezung in den Ruhe�tand �tattzugeben i�t, erfolgt dur< die Schulauf�ichts-
ehörde.

,'
8 14. Die Ent�cheidung darüber, ob und welche Pen�ion einem Lehrer bei �einer Ver-

�eßung in den Ruhe�tand zu�teht, erfolgt dur<h die Schulauf�icht3behörde.
$ 15. Die Be�chreitung des Rechtswegesgegen die�e Ent�cheidung ($ 14) �teht dem

Lehrer, �owie den zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten offen; do< muß die Ent-

�cheidung des Unterrichtsmini�ters der Klage vorangehen, und leytere �odann bei Verlu�t
des Klagerehts innerhalb 6 Monaten, nahdem die�e Ent�cheidung den Be�hwerdeführern
bekannt gemacht worden i�t, erhoben werden. Der Verlu�t des Klagerechts tritt au<
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dann ein, wenn von den Beteiligten gegen die Ent�cheidung der Schulauf�ichtsbehörde über
den An�pruch auf Pen�ion niht binnen gleicher Fri�t die Be�hwerde an den Unterrichts-
mini�ter erhoben ift.

8 16. Die' Ver�ezung in den Ruhe�tand tritt, �ofern niht auf den Antrag oder mit

ausdrüdliher Zu�tinmung des Lehrers ein früherer Zeitpunkt fe�tge�eßt wird, mit dem
Ablaufe desjenigen Vierteljahres ein, welhes auf den Monat folgt, in welhem dem Lehrer
die Ent�cheidung der Schulauf�icht8behörde über �eine Ver�ezung in den Ruhe�tand und die

Höhe der ihm etwa zu�tehenden Pen�ion bekannt gemacht worden i�t.
8 17. Die Pen�ionen werden monatli<h im voraus gezahlt.

2
18. Das Recht auf den Bezug der Pen�ion kann weder abgetreten, no< verpfändet

werden.

$ 19, Das Recht auf den Bezug der Pen�ion ruht,
1. wenn ein Pen�ionär das deut�he Jndigenat verliert, bis zur etwaigen Wieder-

erlangung des�elben,
2. wenn und �olange ein Pen�ionär im Reichs- oder Staatsdien�te, im Dien�te ‘einer

Gemeinde oder eines �on�tigen kommunalen Verbandes, im öffentl. Schuldien�te oder
im Kirchendien�te ein Dien�teinkommen bezieht, in�oweit der Betrag die�es neuen

Dien�teinkommens unter Hinzure<hnungdex Pen�ion den Betrag des von dem Lehrer
vor der Pen�ionierung bezogenen pen�ionsfähigen Dien�teinkommens über�teigt.

8 20. Ein pen�ionierter Lehrer, welcher in eine an �ih zur Pen�ion berechtigende
Stellung im öffentl. Volks�chuldien�te wieder eingetreten |, erwirbt für den Fall des

Zurücktretens in den Ruhe�tand den An�pru< auf Gewährung einer neuen Pen�ion nur

dann, wenn die neue Dien�tzeit wenig�tens 1 Jahr betragen hat.
Bei der Pen�ionierung aus der neuen Stelle i� dem Lehrer eine Pen�ion von 1/4 �eines

neuen pen�ionsfähigen Dien�teinkommens für jedes nah der früheren Pen�ionierung zurüd>-
gelegte Dien�tjahr zu gewähren.

Jn�oweit der Betrag der neuen Pen�ion und der früher bewilligten Pen�ion zu�ammen
85/0 des höch�ten Dienfteinkommens, von welhem eine die�er Pen�ionen berehnet i�t,
über�teigen würde, fällt das Recht auf den Bezug der früher bewilligten Pen�ion Hinweg.

$ 21. Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewährung der Pen�ion aufgrund dex

Be�timmungen in den $8 19 und 20 tritt mit dem Beginn des Monats ein, welcher auf
das eine �olche Veränderung nah �i ziehende Ereignis folgt.

JImfalle vorübergehender Be�chäftigung im Reichs- oder Staatsdien�te, im Dien�te
einer Gemeinde oder eines �on�tigen kommunalen Verbandes, im öffentl. Schuldien�te oder
im Kirchendien�te gegen Tagegelder oder eine anderweitige Ent�chädigung wird die Pen�ion
für die er�ten 6 Monate die�ex Be�chäftigung unverkürzt, dagegen vom �iebenten Monat
ab nur zu dem nach den vor�tehenden Be�timmungen zulä��igen Betrage gewährt.

$ 22. Jt die nah Maßgabe die�es Ge�eßes beme��ene Pen�ion geringer als die

Pen�ion, welche dem Lehrer hätte gewährt werden mü��en, wenn er am 31. März 1886

nah den bis dahin für ihn geltenden Be�timmungen pen�ioniert worden wäre, �o wird die�e
Pen�ion an�telle der er�teren bewilligt.

Eine Pen�ion na< Maßgabe der bis zum 31. März 1886 für ihn geltenden Be-

�timmungeni� dem Lehrer auh dann zu gewähren,wenn dem�elben zur Zeit der Ver�ezung
in den Ruhe�tand nah den früheren Be�timmungenein An�pru< auf Pen�ion zuge�tanden
haben würde, nah den Be�timmungen des gegenwärtigenGe�eßes jedo< nicht. :

Die zur Zeit des Jnkrafttretens die�es Ge�eges im Gebiete des vormaligenHerzog-
tums Na��au, der vormaligen freien Stadt Frankfurt und in Hohenzollern- Hechingen
ange�tellten Lehrer �ind berehtigt zu verlangen, nah den bis dahin für jie geltenden Be-

timfnungen pen�ioniert zu werden. - ‘

8 23. Zu�icherungen, welche inbezug auf derein�tige Bewilligung von Pen�ionenan
einzelne Lehrer oder Kategorieen von Lehrern dur<h den König oder einen der Mini�ter
oder dur< cine Provinzialbehörde oder mit deren Genehmigung gemaht worden �ind,
bleiben in Kraft.

; : O i ,

8 24. Die vor�tehenden Be�timmungen finden auh auf die an den in $ 1 bezeichneten
Schulen definitiv ange�tellten Lehrerinnen Anwendung. :

$ 2B. Hinterläßt ein pen�ionierter Lehrer eine Witwe oder echeliheNachkommen, �o
gebührt den Hinterbliebenen die Pen�ion des Ver�torbenen noh für den auf den Sterbe-

monat folgenden Monat.
: ; | ;

Dex gleiche An�pruch �teht den ehelihen Nachkommen einer im Witwen�tande ver-

�torbenen Lehrerin zu.
' ‘

‘
x

An wen die Zahlung erfolgt, be�timmt die Schulauf�ichtsbehörde.
Squlordnung.

15
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Die Zahlung der Pen�ion für den auf den Sterbemonat folgenden Monat kaun auf
Verfügung die�er Behörde au< dann �tattfinden, wenn der Ver�torbene Eltern, Ge�chwi�ter,
Ge�chwi�terkinder oder P�legekinder, deren Ernährer er gewe�en i�t, in Bedürftigkeithinter-
läßt,- oder wenn der Nachlaß niht ausreichi, um die. Ko�ten der lezten Krankheit und der
Beerdigung zu deen.

826. Die Pen�ion wird bis zur Höhe von 600 Mark aus der Staatska��e, über

die�en Betrag hinaus von den �on�tigen bisher zur Aufbringung der Pen�ion des Lehrers
Verpflichteten, �ofern �olhe niht vorhanden �ind, von den bisher zur Unterhaltung des

Lehrers während dex Dien�tzeit Verpflichteten gezahlt. Die auf be�ondern Rechtstiteln
beruhenden VerpflichtungenDritter bleiben be�tehen.

Das Stelleneinkommen darf zur Aufbringung der nah die�em Ge�ege zu zahlenden
Pen�ionsbeträge nur in�oweit, als dies bi3her bereits �tatthaft war, und nur �oweit heran-
gezogen werden,daß es niht unter 3, �einer Höhe und unter das Minde�tgehalt �inkt.

-

__
Die in Gemäßheit des $ 22 Ab�ag 3 nach den in dem vormaligen Herzogtum Na��au

und der vormaligen freien Stadt Srasfrurtgeltenden Vor�chriften bere<hneten Pen�ionen
fallen der Staatska��e nur in�oweit zur Ya�t, als �ie die unter Zugrundelegung die�es
Ge�eßes zu beme��enden Beträge niht über�teigen.

Artikel II.

Die Pen�ionen der Lehrer und Lehrerinnen,welhe aus einer der im Artikel I S1
genannten Schul�tellen vor dem FJnkrafttreten die�es Ge�ezes in den Ruhe�tand ver�eßt �ind,
werden bis zu dem Betrage von 600 Mark auf die Staatska��e übernommen.

Artikel Al].

Die�es Ge�ey tritt mit dem 1. April 1886 in Kraft.*)
Mit dem gedachtenZeitpunktetreten alle dem gegenwärtigen Ge�eze entgegen�tehenden

Be�timmungen, �ie mögen in allgemeinen Landes- und Provinztalge�ezen und Verordnungen
oder in be�onderen Ge�eßen und Verordnungen enthalten �ein, außer Kraft.

:

Artikel LY.

Mit der Ausführung die�es Ge�eßes werden der Unterrichtsmini�ter und der Finanz-
mini�ter beauftragt.

Urkundlich 2c. 2c.

*) Für die Lehrer an Mittel�hulen �owie an höheren Knaben- und Mädchen�chulen hat die�es Ge�eßz
keine Seltung.
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